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Vorwort 

Die Enquete-Kommission „Zukünftige Kernenergie

-

Politik" legt mit diesem Bericht die Ergebnisse ihrer 
bisherigen Arbeit vor. Dies geschieht in der Hoffnung, 
nicht nur dem Deutschen Bundestag, sondern auch 
allen interessierten Bürgern Analysen und Empfehlun-
gen vorzulegen, die mithelfen können, die energiepoli-
tischen Probleme zu lösen. 

Der Deutsche Bundestag wäre seiner Aufgabe als 
Volksvertretung nicht gerecht geworden, wenn die in 
der, Öffentlichkeit diskutierten Grundsatzfragen im 
Zusammenhang mit der Kernenergienutzung nicht 
auch im Parlament gründlich bearbeitet würden. 

Mit der Einsetzung, Zusammensetzung und Beauftra-
gung der Enquete-Kommission wurde festgelegt, daß 
diese Fragen in der gebotenen Komplexität, mit dem 
notwendigen Sachverstand und der Einbeziehung 
unterschiedlicher -Wert-  und Zielvorstellungen behan-
delt werden sollten. 

Die Kommission bekam die umfassende Aufgabe, „die 
zukünftigen Entscheidungsmöglichkeiten und Ent-
scheidungsnotwendigkeiten unter ökologischen, öko-
nomischen, gesellschaftlichen und Sicherheits-
Gesichtspunkten national wie international darzustel-
len und Empfehlungen für entsprechende Entschei-
dungen zu erarbeiten". 
Durch die Berufung von acht nichtparlamentarischen 
Sachverständigen mit einem Spektrum fachlicher 
Kompetenzen und unterschiedlicher Haltungen zur 
Kernenergie wurden Voraussetzungen geschaffen, 
energiepolitische Empfehlungen im Dialog zwischen 
Sachverständigen und Abgeordneten zu erarbeiten. 

Es bleibt dem Urteil der Bürger und dem Deutschen 
Bundestag vorbehalten, die Tragfähigkeit der so erar-
beiteten Analysen und Empfehlungen zu bewerten. 
Aus der Sicht der parlamentarischen Mitglieder der 
Kommission sei aber im Dank an die Sachverständigen 
festgehalten, daß die durch sie eingebrachte Sach-
kunde und ihre Bereitschaft zum politischen Dialog 
wesentliche Voraussetzungen waren, diesen Bericht 
vorlegen zu können. 

Die Kommission hat sich bemüht, ausgehend von auch 
in der Öffentlichkeit kontroversen Positionen weiter-
führende gemeinsame Empfehlungen zu erarbeiten. In 
der Bemühung um ein besseres Verständnis alternati-
ver Haltungen wurden zahlreiche Voraussetzungen für 
gemeinsam getragene Berichtsabschnitte geschaffen. 

So konnten „Kriterien für die Bewertung von Energie-
systemen" und eine szenarienmäßige Beschreibung 
der energiepolitischen Handlungsmöglichkeiten für 
die nächsten 50 Jahre gemeinsam erarbeitet und ver-
abschiedet werden. 

Breite Mehrheiten, aber keine Einstimmigkeit, wurden 
in den Berichtsabschnitten 
— „Gemeinsame Schlußfolgerungen für die Energie-

politik der 80er Jahre", 
— „Zur Förderung von Energieeinsparungen und zur 

verstärkten Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen", 

— „Zur Reaktorsicherheit" , 
— „Zur Entsorgung von Kernkraftwerken", 

— „Zur Brutreaktortechnologie, speziell zum SNR 
300" 

erreicht. 
Die unterschiedlichen Voten werden im Bericht wie-
dergegeben. 
Mit diesen Berichtsabschnitten werden wichtige Ele-
mente und Grundlagen der zukünftigen Energiepolitik 
vorgeschlagen. 
Nach Auffassung einer breiten Mehrheit der Kommis-
sion kann hier nur ein Zwischenbericht vorgelegt wer-
den, der als vorläufiges Arbeitsresultat verstanden 
werden muß. Dem 9. Deutschen Bundestag wird emp-
fohlen, eine unverzügliche Fortsetzung der Kommis-
sionsarbeit zu ermöglichen, um den gestellten Arbeits-
auftrag zu erledigen. Die Aufgaben für 'die  zweite 
Arbeitsphase sind in dem einleitenden Kapitel „Die 
Enquete-Kommission ,Zukünftige Kernenergie-Politik' 
– Auftrag und Durchführung" beschrieben. 
Eine Minderheit betont zwar ebenfalls, daß angesichts 
des umfassenden Arbeitsauftrages und der zur Verfü-
gung stehenden Zeit eine abschließende Behandlung 
des Arbeitsprogramms nicht möglich gewesen wäre. 
Sie erwartet allerdings auch bei einer Fortsetzung der 
Arbeit keine nennenswert anderen Erkenntnisse als in 
den jetzt bereits ausgesprochenen Empfehlungen. 
Zur Bearbeitung der offen gebliebenen Fragen wird 
von der Minderheit empfohlen, diese in den zuständi-
gen Bundestagsausschüssen vorzunehmen. Darüber 
hinaus wird zu bedenken gegeben, ob ein Bundestags-
ausschuß für Energiefragen einzurichten wäre. 

Die Kommission dankt den Mitarbeitern im Sekretariat 
und im wissenschaftlichen Stab, die mit viel Verständ-
nis für viele Überstunden engagiert mitgearbeitet 
haben. 
Der Bericht wird in der Hoffnung vorgelegt, konstruk-
tive Anstöße für unsere Energiepolitik geben zu kön-
nen. Alle Kommissionsmitglieder werden bemüht sein, 
ihre Arbeitsergebnisse in der energiepolitischen Dis-
kussion zu vertreten und bitten um einen Dialog, in 
dem die Ergebnisse geprüft und gegebenenfalls wei-
terentwickelt werden können. Die Kommission unter-
streicht dabei die Aufgabe, Energiesysteme zu entwik-
kein und zu verwirklichen, die von einem breiteren 
politischen Konsens getragen werden können. Dafür 
wird es erforderlich sein, daß wir die polarisierte Ja-
oder-Nein-Diskussion zu isolierten Aspekten der Ener-
giepolitik in einer fairen und rationalen Vermittlung 
der unterschiedlichen Zielvorstellungen, überwinden 
können. 

Bonn, den 27. Juni 1980 

Reinhard Ueberhorst, MdB 
Vorsitzender der Enquete-Kommission 

„Zukünftige Kernenergie-Politik" 
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1 Entstehung, Auftrag und Zusammensetzung 

1. Im Zusammenhang mit der Beratung der zweiten 
Fortschreibung des Energieprogramms der Bundesre-
gierung beschloß der 8. Deutsche Bundestag auf seiner 
125. Sitzung am 14. Dezember 1978 auf Empfehlung 
des Ausschusses für Wirtschaft (Drucksache 8/2370): 

„Hinsichtlich der Entwicklung der Schnellen-Brü-
ter-Technologie sollen der Bau des Prototyps SNR 
300 und die begleitenden Forschungsarbeiten, ein-
schließlich der sich daraus eventuell ergebenden 
Modifikationen, fortgesetzt werden, um eine end-
gültige Entscheidung über die Einführung oder 
Nichteinführung dieses Reaktortyps auf einer bes-
seren Wissensbasis und anhand präziser Kriterien 
treffen zu können. Angesichts der noch bestehen-
den Bedenken erwartet der Deutsche Bundestag, 
daß vor einer möglichen Inbetriebnahme des SNR 
300 erneut eine Entscheidung des Deutschen Bun-
destages auf Grund einer grundsätzlichen politi-
schen Debatte herbeigeführt wird. Dies gilt auch' für 
den Fall, daß der Prototyp mehr spaltbares Material 
erbrüten soll, als er verbraucht. Eine Entscheidung 
über einen weiteren möglichen Schnellbrutreaktor 
(SNR 2) sollte erst nach ausreich enden Betriebser-
fahrungen mit der Prototypanlage erfolgen. Ent-
sprechendes gilt auch für den Hochtemperaturre-
aktor. 

Zur Vorbereitung dieser Entscheidungen wird der 
Deutsche Bundestag eine Enquete-Kommission ein- 

setzen, die diese Technologien und möglicherweise 
abgeänderte und modifizierte Konzeptionen einge-
hend untersucht." 

2. Auf seiner 145. Sitzung am 29. März 1979 hat dann 
der Deutsche Bundestag einstimmig die Einsetzung 
einer Enquete-Kommission „Zukünftige Kernenergie

-

Politik" gemäß § 74 a der Geschäftsordnung beschlos-
sen. Grundlage hierfür war eine Beschlußempfehlung 
des Ausschusses für Forschung und Technologie (17. 
Ausschuß) – Drucksache 8/2628 – zu den Anträgen der 
Fraktion der SPD und FDP (Drucksache 8/2353) sowie 
der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 8/2374), mit 
denen jeweils die Einsetzung einer Enquete-Kommis-
sion verlangt wurde. 

Auftrag und Zusammensetzung der Kommission wur-
den im Einsetzungsbeschluß des Deutschen Bundesta-
ges wie folgt bestimmt: 

„Die Kommission hat die Aufgabe, die zukünftigen 
Entscheidungsmöglichkeiten und Entscheidungs-
notwendigkeiten unter ökologischen, ökonomi-
schen, gesellschaftlichen und Sicherheits-Gesichts-
punkten national wie international darzustellen und 
Empfehlungen für entsprechende Entscheidungen 
zu erarbeiten. 

In diesem Rahmen hat die Kommission insbeson-
dere 
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1. Empfehlungen für Kriterien und Maßstäbe für 
die Akzeptanz der Kernenergie zu erarbeiten 
und unter dem Aspekt der langfristigen Siche-
rung des weltweiten Energiebedarfs Möglich-
keiten und Risiken anderer Energieträger ver-
gleichend einzubeziehen; 

2. Möglichkeiten und Notwendigkeiten alternati-
ver Brennstoffkreisläufe unter Einbeziehung der 
Zwischenergebnisse bzw. Ergebnisse der Inter-
nationalen Konferenz zur Bewe rtung der Brenn-
stoffkreisläufe (INFCE) aufzuzeigen; 

3. für die zukünftigen Entscheidungen des Deut-
schen Bundestages über die Brutreaktortechno-
logie ;  insbesondere für die mögliche Inbetrieb-
nahme des SNR 300, Empfehlungen zu geben; 

4. mögliche Auswirkungen der Energietechnik auf 
das gesellschaftliche Leben darzustellen und 
Vorschläge zur Verhinderung von Fehlentwick-
lungen zu machen; 

5. Möglichkeiten und Konsequenzen eines zukünf-
tigen Verzichts auf Kernenergie darzustellen 
und zu bewerten. 

Die Kommission setzt sich aus sieben Abgeordneten 
der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien 
und acht nicht dem Deutschen Bundestag oder der 
Bundesregierung angehörigen Sachverständigen 
zusammen. 

Die Kommission soll über den Stand ihrer Arbeit 
und die Ergebnisse bis zum 31. Mai 1980 einen 
Bericht vorlegen." 

3. Für die Enquete-Kommission „Zukünftige Kern-
energie-Politik" wurden von den Fraktionen folgende 
Mitglieder des Deutschen Bundestages benannt: 

CDU/CSU-Fraktion 
Abg. P. Gerlach (Obernau) 
Abg. L. Gerstein 
Abg. Dr. L. Stavenhagen 

SPD-Fraktion 
Abg. P. W. Reuschenbach 
Abg. H. B. Schäfer (Offenburg) 
Abg. R. Ueberhorst 

FDP-Fraktion 
Abg. Prof. Dr.-Ing. K. H. Laermann 

Von den Fraktionen wurden ferner als Sachverstän-
dige benannt: 

Prof. Dr. Dr. G. Altner 
Institut für angewandte Ökologie 
in Freiburg 

Prof. Dr. A. Birkhofer 
Technische Universität München 
(Reaktordynamik und Reaktorsicherheit) 

Prof. Dr. D. von Ehrenstein 
Universität Bremen 
(Atom- und Kernphysik) 

Prof. Dr. W. Häfele 
Internationales Institut für 

angewandte Systemanalyse 
in Laxenburg/Österreich 

Prof. Dr. K. Knizia 
Vereinigte Elektrizitätswerke 
Westfalen AG (VEW) 
in Dortmund 

Prof. Dr. K. M. Meyer-Abich 
Universität Essen 
(Naturphilosophie) 

A. Pfeiffer 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
in Düsseldorf 

Prof. Dr. H. Schaefer 
Technische Universität München 
(Energiewirtschaft und Kraftwerkstechnik) 

4. Die Enquete-Kommission „Zukünftige Kernener-
gie-Politik" wurde am 9. Mai 1980 konstitutiert. Zum 
Vorsitzenden bestimmte die Kommission einstimmig 
den Abg. R. Ueberhorst (SPD), ebenfalls einstimmig 
wurde Abg. Dr. L. Stavenhagen (CDU/CSU) zum stell-
vertretenden Vorsitzenden bestellt. 

5. Die Kommission lud die Bundesregierung und Län-
derregierungen ein, jeweils einen leitenden Beamten 
als ständigen Ansprechpartner für die Kommission zu 
benennen. 

6. Die Verwaltung des Deutschen Bundestages stellte 
der Kommission ein Sekreta riat mit einem wissen-
schaftlichen Stab zur Verfügung. Die Leitung des 
Sekretariats hatte Reg. Dir. Dr. K. Schmölling. Die Mit-
arbeiter im wissenschaftlichen Stab waren: Dr. 
L. Backhaus, Dr. R. Bauerschmidt, Dr. U. Höpfner, Dr. 
P. H. Jansen 1 ), Dr. K. Kasper, Dr. M. Schneider und Dr. 
H.-J. Wagner. Im Sekretariat waren weiterhin tätig die 
Sachbearbeiter OAR W. Wippern und AR W. Bauer 
sowie die VA Frau Ch. Fischer, Frau K. Schorn und 
Frau E. Schüller. 

2 Arbeitsweise 

2.1 Zum Selbstverständnis der Kommission 

7. Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Kommission 
war § 74 a der Geschäftsordnung des Deutschen Bun-
destages. Für das Verfahren im einzelnen fanden die 

.Vorschriften der Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages entsprechende Anwendung. Die Kom-
mission ging davon aus, daß ihr die Anhörungsmög-
lichkeiten des Artikels 43 Abs. 1 GG zur Verfügung 
standen. Die Kommission war entsprechend ihrer par-
lamentsrechtlichen Sonderstellung nicht in förmliche 
Gesetzgebungsverfahren eingeschaltet, sondern wid-
mete sich ihrem Auftrag unabhängig von den Geset-
zesberatungen. 

8. Zum Verständnis der Kommission und ihrer Arbeit 
führte der Vorsitzende in der konstituierenden Sitzung 
am 9. Mai 1979 aus: 

1) Dr. Jansen wurde für die umfangreichen Energiepfadbe-
rechnungen von Dipl.-Ing. D. Faude und Dipl.-Volksw. 
P. Klumpp, Kernforschungszentrum Karlsruhe, unterstützt. 
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„Angesichts der umfassenden Aufgabenstellung 
wird die Kommission legislaturperiodenübergrei-
fend arbeiten müssen. Insbesondere die vor 1982 
nicht anstehende Frage der Verantwortbarkeit 
einer möglichen Inbetriebnahme des SNR 300 in 
Kalkar bedarf gründlicher Vorbereitungen. 

Der Deutsche Bundestag wäre seiner Verantwor-
tung in der aktuellen Kernenergiediskussion dann 
nicht gerecht geworden, wenn das Parlament kei-
nen Versuch unternommen hätte, in die konfron-
tative Ja-oder-Nein-Diskussion zur Kernenergie das 
erforderliche Bemühen gemeinsamen Abwägens 
hineinzubringen. Welchen Weg wir in der Nutzung 
oder Nichtnutzung der Kernspaltungstechnologien 
auch gehen, wir brauchen einen größeren gesell-
schaftlichen Konsens, der ohne ein gemeinsames 
Abwägen nicht zustande kommen kann. 

Für die Enquete-Kommission heißt das: Keinem 
Kommissionsmitglied ist für das gemeinsame 
Abwägen eine Position verwehrt, die aus der bishe-
rigen gesellschaftlichen Diskussion mitgebracht 
wird; im Gegenteil. Mit der Berufung der Sachver-
ständigen sind auch Kompetenzen und Motivatio-
nen zur Mitarbeit gebeten worden, die der Deut-
sche Bundestag einbeziehen muß und möchte. Der 
beabsichtigte und notwendige Diskussionsprozeß 
braucht die Eingabe der Positionen. Er wird aber bei 
Anerkennung berechtigter unterschiedlicher Aus-
gangspositionen nur gelingen können, wenn eine 
gemeinsame Bereitschaft zugrunde liegt, die Bedin-
gungen für einen rationalen parlamentarischen Ent-
scheidungsprozeß und einen gesellschaftlichen 
Konsens zu erarbeiten. 

Zu dieser gemeinsamen Bereitschaft gehört 

— die Bereitschaft auch der Kernenergiebefürwor-
ter, an der Erarbeitung einer alternativen Ener-
gieversorgung mitzuarbeiten, die einen zukünf-
tigen Verzicht auf Kernenergie möglich machen 
könnte, wie 

— die Bereitschaft auch der Kernenergiegegner, 
technisch übersetzbare politische Kriterien zu 
definieren, die die Nutzung der Kernspaltungs-
technologien akzeptabel machten, wenn sie 
nach dem Stand der Technik erfüllt werden 
könnten. 

In diesem Sinne beginnt bei der Enquete-Kommis-
sion „Zukünftige Kernenergie-Politik" ein offener 
Arbeitsprozeß, der nicht nur für die gesellschaftli-
che-  Diskussion, sondern in der ständigen gesell-
schaftlichen Rückkoppelung stattfinden so ll. Die 
Bürger und die zahlreichen interessierten und sach-
kundigen Organisationen sind aufgefordert und 
eingeladen, die Arbeit der Enquete-Kommission mit 
Anregungen und Erwartungen zu begleiten und zu 
unterstützen." 

2.2 Das Arbeitsprogramm 

9. Die Kommission hat sich zu Beginn ihrer Beratun-
gen ein Arbeitsprogramm gegeben. Dabei wurden die 
Punkte 1 bis 5 des Arbeitsauftrages (vgl. Seite 4 f.) in 
die folgenden sieben Fragenkomplexe – die sieben 
Arbeitsfelder – überführt. 

Die Bearbeitung der Arbeitsfelder sollte zu Empfehlun-
gen an den Deutschen Bundestag im Sinne des 
Arbeitsauftrages der Kommission führen. 

Arbeitsfeld 1 
Ist die Nutzung der Kernenergie in der Bundesrepublik 
Deutschland im Hinblick auf mögliche na tionale, euro-
päische und weltweite Energiebedarfs- und -angebots-
entwicklungen eine Notwendigkeit oder eine Möglich-
keit, auf deren Nutzung verzichtet werden könnte? 

Arbeitsfeld 2 
Welche Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben 
sind durch bestimmte Energieversorgungsstrukturen – 
auch unter dem Aspekt der langfristigen Sicherung des 
weltweiten Energiebedarfs sowie unter vergleichender 
Bewertung von Nutzen und Risiken der einzelnen 
Energieträger – zu erwarten, und wie könnte der Deut-
sche Bundestag mögliche Fehlentwicklungen verhin-
dern? 

Arbeitsfeld 3 
Welche Kriterien und Maßstäbe werden für die Akzep-
tanz der Kernenergie und anderer Energieträger als 
wesentlich erachtet, und wie können diese parlamen-
tarisch umgesetzt werden? 

Arbeitsfeld 4 
Welche Entscheidungen zur Brutreaktortechnologie, 
insbesondere für die mögliche Inbetriebnahme des 
SNR 300, sollten vom Deutschen Bundestag getroffen 
werden? 

Arbeitsfeld 5 
Welche Entscheidungen für eine op timale Entsor-
gungskonzeption deutscher Kernkraftwerke sollten 
vom Deutschen Bundestag getroffen werden? 

Arbeitsfeld 6 . 
Welche Entscheidungen über alterna tive Brennstoff-
kreisläufe sollten vom Deutschen Bundestag – insbe-
sondere unter Einbeziehung der INFCE-Ergebnisse – 
getroffen werden? 

Arbeitsfeld 7 
Welchen Beitrag kann die Bundesrepublik Deutsch

-

land im Bereich der zivilen Kernenergiepolitik zur Ver

-

minderung der Proliferationsgefahr leisten?  

2.3 Die Arbeitsgruppen 

10. Für die einzelnen Arbeitsfelder wurden aus dem 
Kreis der Kommissionsmitglieder (Sachverständigen) 
Berichterstatter benannt. Die Berichterstatter zu einem 
Arbeitsfeld bildeten jeweils eine Arbeitsgruppe, so daß 
die Kommission insgesamt sieben Arbeitsgruppen 
besaß. Die Benennung der Berichterstatter für die ein-
zelne Arbeitsgruppe erfolgte auf Grund spezieller 
Fachkenntnisse und des besonderen Interesses eines 
Kommissionsmitgliedes an diesem Arbeitsfeld. Im Ver-
laufe der Kommissionsarbeit konnten weitere Kommis-
sionsmitglieder einer Arbeitsgruppe beitreten. 

11. Die Arbeitsgruppen führten insgesamt 24 Arbeits-
gruppensitzungen unter der Leitung des Vorsitzenden 
der Kommission durch. Diese Sitzungen dienten der 
Erarbeitung gemeinsamer Vorlagen und der Vorberei-
tung der Kommissionssitzungen. An diesen Sitzungen 
nahmen die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Sekre- 
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tariats sowie weitere Mitarbeiter der Berichterstatter 
mit Rederecht teil. Den übrigen Kommissionsmitglie-
dern stand die Teilnahme an den Arbeitsgruppensit-
zungen jederzeit frei. 
Von den 24 Arbeitsgruppensitzungen fanden 

9 Sitzungen zu Arbeitsfeld 1 
(Energiepfade)  

2 Sitzungen zu Arbeitsfeld 2 
(Sicherheit und Risiken) 

1 Sitzung zu Arbeitsfeld 3 
(Kriterien) 

7 Sitzungen zu Arbeitsfeld 4 
(Brutreaktortechnologie) 

5 Sitzungen zu Arbeitsfeld 5 
(Entsorgung) 

statt . 

12. Zum Zeitpunkt der Berichtsabgabe setzten sich 
die einzelnen Arbeitsgruppen aus folgenden Kommis-
sionsmitgliedern zusammen: 

Arbeitsgruppe zu Arbeitsfeld 1 
Prof. Dr. Dr. G. Alttier 
Prof. Dr. W. Häfele 

 Prof. Dr. K. Knizia 
Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 
Prof. Dr. H. Schaefer 

Arbeitsgruppe zu Arbeitsfeld 2 
Prof. Dr. A. Birkhofer 
Prof. Dr. D. von Ehrenstein 
Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 
A. Pfeiffer 
Prof. Dr. H. Schaefer 

Arbeitsgruppe zu Arbeitsfeld 3 
Prof. Dr. Dr. G. Altner 
Prof. Dr. A. Birkhofer 
Prof. Dr. D. von Ehrenstein 
Prof. Dr. W. Häfele 
Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 

Arbeitsgruppe zu Arbeitsfeld 4 
Prof. Dr. Dr. G. Altner 
Prof. Dr. A. Birkhofer 
Prof. Dr. D. von Ehrenstein 
Prof. Dr. W. Häfele 
Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 

Arbeitsgruppe zu Arbeitsfeld 5 
Prof. Dr. A. Birkhofer 
Prof. Dr. D. von Ehrenstein 
Prof. Dr. W. 'Häfele 
A. Pfeiffer 

Arbeitsgruppe zu Arbeitsfeld 6 
Prof. Dr. D. von Ehrenstein 
Prof. Dr. W. Häfele 

 
Arbeitsgruppe zu Arbeitsfeld 7 

Prof. Dr. D. von Ehrenstein 
Prof. Dr. W. Häfele 

 A. Pfeiffer 

13. Die Arbeitsgruppen hatten die Aufgabe, 
— die Beratung von Arbeitsfeldern in der Kommission 

vorzubereiten mid zu strukturieren, 

— Vorlagen für die Kommissionssitzungen zu erar-
beiten. 

Von den jeweiligen Berichterstattern wurden auf den 
Kommissionssitzungen in der Regel zu Beginn der 
Beratung gemeinsame oder einzelne Stellungnahmen 
zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt vorge-
tragen. 

2.4 Der wissenschaftliche Stab 

14. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Sekreta-
riats hatten die Aufgabe, die Kommission, die Arbeits-
gruppen und die einzelnen Kommissionsmitglieder bei 
ihrer wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen des Kom-
missionsauftrages zu unterstützen. Sie erstellten im 
Auftrage der Kommission, ihrer Arbeitsgruppen oder 
einzelner Mitglieder Studien, Beratungsvorlagen und 
Stellungnahmen. Zu ihren Aufgaben gehörte weiterhin 
die Abstimmung gemeinsamer Textvorlagen innerhalb 
einer Arbeitsgruppe oder zwischen mehreren Kommis-
sionsmitgliedern. Sie wirkten bei der Berichtserstel-
lung mit. 

Durch die Auswahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
aus der Praxis und der Wissenschaft konnten verschie-
denartige Informationsquellen für die Kommissionsar-
beit genutzt werden. 

2.5 Beratungen und Informationsbeschaffung 

15. Die Kommission hielt in der Zeit vom 9. Mai 1979 
bis zum 25. Juni 1980 22 Kommissionssitzungen (dar-
unter drei Anhörungen und zehn zweitägige Sitzun-
gen) sowie 24 Arbeitsgruppensitzungen ab. Darüber 
hinaus veranstaltete die Kommission Informationsge-
spräche mit Experten und Interessenverbänden über 
wissenschaftliche und politische Einzelfragen der 
Kommissionsarbeit. 

16. Die Kommission gab drei Gutachten in Auftrag 
und forderte schriftliche Stellungnahmen von externen 
Einzelpersonen, Instituten, Behörden und Unterneh-
men an. Von der Bundesregierung ließ sich die Kom-
mission auf ihren Sitzungen dreimal über spezielle 
Themen informieren. Mitglieder der Kommission und 
Mitarbeiter des  Sekretariats  besuchten zahlreiche wis-
senschaftliche Tagungen, Forschungsinstitute und 
Industrieunternehmen in der Bundesrepublik Deutsch-
land und im Ausland, um Informationen für die Kom-
missionsarbeit zu sammeln und um mit externen Wis-
senschaftlern Probleme der Kommissionsarbeit zu dis-
kutieren. 

Delegationen der Kommission führten Informationsrei-
sen nach Österreich und Frankreich durch. Einzelne 
Kommissionsmitglieder informierten sich auf Reisen in 
den USA. 

2.5.1 Kommissionssitzungen 

17. Die Kommission führte in den Sitzungswochen 
des Bundestages eintägige Sitzungen und in der sit-
zungsfreien Zeit zweitägige Schwerpunktsitzungen 
durch. 

Auf den Kommissionssitzungen befaßte sich die Kom-
mission mit 

— Arbeitsfeld 1 (Energiepfade) auf acht Sitzungen, 
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— Arbeitsfeld 2 (Sicherheit und Risiken) auf sechs 
Sitzungen, 

— Arbeitsfeld 3 (Kriterien) auf fünf Sitzungen, 
— Arbeitsfeld 4 (Brutreaktortechnologie) auf fünf Sit-

zungen, 
— Arbeitsfeld 5 (Entsorgung) auf vier Sitzungen, 
— Arbeitsfeld 6 (INFCE) auf einer Sitzung, 

mit der 

— Strukturierung und Beratung des Arbeitspro-
gramms auf zwei Sitzungen, 

— Strukturierung und Beratung des Berichtes auf 
zehn Sitzungen. 

An drei Sitzungstagen wurden Anhörungen von Sach-
verständigen durchgeführt. 

Die Kommissionssitzungen wurden, bis auf die 8. Sit-
zung am 22. November 1979, die in München statt-
fand, alle in Bonn abgehalten. 

18. An den Sitzungen nahmen neben den Kommis-
sionsmitgliedern die Vertreter von Bund und Ländern 
und die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Sekreta-
riats als Beobachter teil, um bei Bedarf und nach Auf-
forderung ihr Fachwissen in die Kommissionsarbeit 
einzubringen. 

- 2.5.2 Anhörungen 

19. Die Kommission führte am 8. Oktober 1979 eine 
Anhörung zur „Strukturentwicklung der deutschen 
Wirtschaft und deren Auswirkungen auf den Energie-
bedarf" durch. Dabei wurden von zehn Sachverständi-
gen aus verschiedenen wissenschaftlichen Instituten 
und Behörden schriftliche und mündliche Stellungnah-
men abgegeben. 

20. Am 1. Dezember 1979 wurden Amory B. Lovins, 
USA, und Prof. Dr. H.-K. Schneider, Energiewirtschaft-
liches Institut an der Universität Köln, zum Thema 
„Sanfte Energie und dezentrale Energieversorgung als 
energiepolitische Alternativlösungen für die Bundesre-
publik Deutschland" gehört. Ein Teil der Anhörung 
wurde als öffentliche Sitzung durchgeführt. 

21. Die Genehmigungsbehörde des Landes Nord-
rhein-Westfalen für den SNR 300 berichtete der Kom-
mission am 13. März 1980 schriftlich und mündlich in 
einer Anhörung über ihre bisherige Arbeit und den 
Stand des Genehmigungsverfahrens für den SNR 300. 

2.5.3 Gutachten und Stellungnahmen von externen Sachver-
ständigen  

22. Die Kommission hat zu speziellen Fragen der Kom-
missionsarbeit Gutachten und Stellungnahmen von 
externen Sachverständigen erbeten. 

23. Ein Gutachten wurde zum Thema „Entsorgung 
von Kernkraftwerken" (Konzepte, Kriterien und Kon-
sequenzen) vergeben. Mit der Erstellung wurde Dr. H. 
Hirsch beauftragt. Dr. H. Hirsch war Koordinator der 
Gorleben International Review (GIR) für die „Rede

-

Gegenrede" -Veranstaltung der niedersächsischen 
Landesregierung zum geplanten Nuklearen Entsor-
gungszentrum in Gorleben. Durch die Vergabe des 
Gutachtens an Dr. H. Hirsch sollte sichergestellt wer-
den, daß die Kommission den Sachverstand der Kriti-
ker auf dem Gebiet der Entsorgung in voller Breite 
einbeziehen konnte (Kommissionsdrucksache 8/37).  

24. Zum Thema „Risiken einer Energieunterversor-
gung" wurden Bleichlautende Parallelgutachten an 
das Battelle-Institut e. V. und an die Firma Dornier

-

System GmbH in Auftrag gegeben. Die Vergabe von 
Parallelgutachten zu diesem Thema erschien der Kom-
mission zweckmäßig zu sein, weil diese Thematik in 
der Bundesrepublik Deutschland bis dahin wissen-
schaftlich noch nicht behandelt worden war (Kommis-
sionsdrucksachen 8/36 und 8/38) und die Kommission 
daher diese Thematik von zwei voneinander unabhän-
gigen wissenschaftlichen Teams betrachten lassen 
wollte. 

Die Kommission hatte weiterhin folgende Stellungnah-
men erbeten: 

25. Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft zur 
Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK) 
mbH zum Thema „Entsorgung von Kernkraftwerken" 
(Kommissionsdrucksache 8/21); um die Ansichten der 
betroffenen Industrie in die Kommissionsarbeit einbe-
ziehen zu können. 

26. Zwischenbericht zur Studie „Entsorgungsalterna-
tiven" vom Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH 

-(Kommissionsdrucksache 8/39). 

27. Die Stellungnahmen der DWK und des BMFT ste-
hen in thematischem Zusammenhang mit dem oben 
genannten Gutachten von Dr. H. Hirsch. Allen wurden 
die gleichen drei Fragen zur Beantwortung vorgelegt: 

1. Welche alternativen Entsorgungskonzepte gibt es? 
2. Welche Bewertungskriterien müssen für die Entsor-

gung von Kernkraftwerken angelegt werden? 
3. Welches sind die Ergebnisse einer vergleichenden 

Bewertung? 

28. Stellungnahme des Bundesverbandes Bürgerin-
itiativen Umweltschutz e. V. (BBU) und des Instituts für 
angewandte Ökologie Freiburg zur „Plutoniumwirt-
schaft" (Kommissionsvorlage IV/K/3). 

29. Stellungnahmen zu einem Fragenkatalog der 
Kommission zum „Schnellen Natriumgekühlten Reak-
tor" von: 

BMFT, INTERATOM Internationale Atomreaktorbau 
GmbH, -Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, 
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen und Schnell-Brüter-
Kernkraftwerksgesellschaft (SBK) mbH (Kommis-
sionsvorlage IV/K/4 mit 1. bis 5. Nachtrag). 

30. Stellungnahmen zu einem Fragenkatalog der 
Kommission zum Thema „Strahlenrisiko" von 

Prof. Dr. I. Schmitz-Feuerhake 
(Kommissionsvorlage II/K/20), 
Prof. Dr. A. Barthelmeß 
(Kommissionsvorlage II/K/21), 
Dipl.-Biol. D. Teufel (Kommissionsvorlage II/K/22), 
Prof. Dr. K. Aurand (Kommissionsvorlage II/K/23) 
und 
Prof. Dr. W. Jacobi (noch nicht eingegangen). 

31. Stellungnahme des BMI zu „§ 7 Atomgesetz" 
(Kommissionsvorlage III/K/17). 

32. Stellungnahme des BMI zum Thema „Nachbesse

-

rung u. Bestandsschutz bei Kernkraftwerken. Darstel- 
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lung der rechtlichen Regelung und der Praxis" (Kom-
missionsvorlage III/K/18 und III/K/19). 

2.5.4 Informationen durch die Bundesregierung 

Neben zahlreichen mündlichen und schriftlichen Aus-
künften durch Vertreter verschiedener Resso rts der 
Bundesregierung stand dreimal ein schwerpunktmäßi-
ges Informationsgespräch mit Vertretern der Bundes-
regierung auf der Tagesordnung der Enquete-Kom-
mission: 

- 33. Am 24. September 1979 Informa tion über das 
Entsorgungskonzept der Bundesregierung durch 
Staatssekretär Dr. Hartkopf (BMI). 

- 34. Am 10./11. Januar 1980 Information über die 
Bewertung der Option Schneller Brüter aus der 
Sicht der Bundesregierung sowie über die vorgese-
henen Entscheidungsstationen zur Wahrung dieser 
Option durch Bundesminister Dr. V. Hauff (BMFT). 

- 35. Am 27./28. März 1980 Informa tion über die 
INFCE-Ergebnisse aus der Sicht der Bundesregie-
rung durch MinDirig Dr. Popp (BMFT). 

2.5.5 Informationsreisen der Kommission 

Neben inländischen Informationsreisen einzelner 
Kommissionsmitglieder wurden auch Informationsrei-
sen ins Ausland durchgeführt. 

- 36. Vom 28. bis 30. Januar 1980 besuchte eine 
Delegation der Kommission die Interna tional Ato-
mic Energy Agency (IAEA) in Wien und das Inter-
national Institute für Applied Systems Analysis 
(IIASA) in Laxenburg bei Wien. Bei der IAEA infor-
mierte sich die Kommission über die Behandlung 
der Sicherungs- und Sicherheitsfragen bei der 
Kernenergienutzung sowie über die Bedeutung der 
Kernenergie für die Weltenergiesituation. Im IIASA 
ließ sich die Kommission über globale Energiestra-
tegien und die Bewertung des Energieproblems in 
Ost und West unterrichten. 

- 37. Vom 13. bis 15. Februar 1980 fuhr eine Dele-
gation der Kommission nach Pa ris, Creys-Malville 
und Marcoule, um sich umfassend über die Erfah-
rungen und Vorhaben der Franzosen bei Nutzung 
der Schnellen Brüter zu informieren. 

Einzelne Kommissionsmitglieder informierten sich auf 
Auslandsreisen zu speziellen Aufgabenbereichen der 
Kommission: 

- 38. Prof. Dr. D. von Ehrenstein besuchte vom 
29. Oktober bis zum 20. November 1979 die USA, 
um sich dort  bei Parlamentariern, Regierungsstel-
len, Wissenschaft und Industrie über die amerikani-
sche Sicht der Problembereiche Schneller Brüter, 
Entsorgung und Reaktorsicherheit zu informieren. 

- 39. Der Vorsitzende besuchte vom 1. bis zum 
12. April 1980 die USA und informierte sich beim 
Kongreß, in der Administra tion, in Universitäten, 
Forschungszentren, Union of Concerned Scientists 
u. a. über die Bewertung der INFCE-Ergebnisse in 
den USA, die langfristige amerikanische Energie-
politik, die Bedeutung der Kernenergie und alter

-

nativer Energiequellen sowie über die amerikani-
schen Vorstellungen zur Entsorgung der Kernkraft-
werke. 

2.5.6 Besondere Informationsgespräche der Kommission 

40. Am 17. September 1979 fand auf Einladung des 
Vorsitzenden in Bonn ein Gespräch mit P. Sieghart; 
Chairman of Executive Committee of Jus tice, British 
Section of the Interna tional Commission of Jurists, Lon-
don, statt. Dabei wurde über die Zusammenhänge zwi-
schen einer Kernenergienutzung und möglichen Aus-
wirkungen auf die Freiheitsrechte der Bürger gespro-
chen.  

41. Am 11. Januar 1980 ließ sich die Kommission auf 
Vorschlag von Abg. H. B. Schäfer drei Filme zum 
Thema „Dampfexplosion - Reaktion heißer Metall-
schmelzen mit Wasser" vorführen. Die Filme wurden 
von Dr. Wiesner, Rheinisch-Westfälischer TÜV, Dr. 
Banaschik, GRS, und Dipl.-Ing. Seipel, BMFT, kom-
mentiert. 

42. Am 14. März 1980 fand auf Einladung des Vorsit-
zenden ein Gespräch mit Vertretern des Bundesver-
bandes Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) e. V. 
statt. Dabei ließ sich die Kommission über die Erwar

-

tungen des BBU zur Kommissionsarbeit informieren. 

43. Am 20. März 1980 fand ein Gespräch mit Professor 
Dr. Levi, Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung, 
Berlin, und Professor Dr. Memmert, Technische Uni-
versität Berlin, über das „Projekt Sicherheitsstudien 
Entsorgung" statt. 

44. Am 18. April 1980 fand mit Vertretern des Bundes-
kanzleramtes, Auswärtigen Amtes, des Bundesmini-
steriums für Wirtschaft und des Bundesministeriums 
für Forschung und Technologie ein informelles 
Gespräch über die „Deutsche Safeguards-Politik" 
statt. 

45. Am 28. April 1980 fand auf Einladung von Profes-
sor Dr. K.-M. Meyer-Abich in Bonn ein Informationsge-
spräch mit Dr. Ronald D. Doctor, Commissioner on the 
California Energy Ressources Conservation and Deve-
lopment Commission, über Erfahrungen mit Ener-
gieeinsparmaßnahmen in den USA statt. 

2.6 Öffentlichkeit und Kommissionsarbeit 

46. Die Kommission war daran interessiert, einerseits 
ihre Überlegungen zur zukünftigen Energiepoli tik in 
der Bundesrepublik Deutschland einer interessierten 
Öffentlichkeit bekanntzumachen und andererseits 
Anregungen und Meinungsäußerungen zu ihren 
Arbeitsfeldern aus der Öffentlichkeit zu erhalten. Der 
Vorsitzende und einzelne Kommissionsmitglieder 
haben die Öffentlichkeit durch zahlreiche Pressemit-
teilungen und -gespräche über den Fortgang der  Kom-
missionsarbeit unterrichtet. 

47. Der Kommission war besonders daran gelegen, die 
Diskussion innerhalb des in der Kommission vertrete-
nen Meinungsspektrums sehr offen zu gestalten, um 
das gegenseitige Verständnis zu fördern und eine 
Annäherung der verschiedenen Standpunkte zu 
ermöglichen. Aus diesem Grunde hatte sich die Kom-
mission bei Beginn ihrer Arbeit darauf verständigt, ihre 
Sitzungen in der Regel nicht öffentlich durchzuführen. 
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48. Kommissionsvorlagen wurden als solche nicht an 
die Öffentlichkeit gegeben, da fast alle Vorlagen keine 
von der Kommission verabschiedete Stellungnahmen, 
sondern in der Regel nur einen momentanen Diskus-
sions- und Beratungsstand in der Kommission darstell-
ten. Dem einzelnen Kommissionsmitglied stand es 
jedoch frei, von ihm für die Kommissionsarbeit erstellte 
Vorlagen unter seinen Namen zu veröffentlichen. 

3 Zusammenfassung des Berichts 

49. Die Kommission legt hiermit einen Bericht über 
den Stand und die Ergebnisse ihrer Arbeiten vor, die 
bis zum Juni 1980 geleistet werden konnten. In dem 
bisherigen Zeitrahmen konnten die einzelnen Arbeits-
felder nicht mit dem jeweils gleichen Aufwand behan-
delt werden. 

50. Die Arbeiten der Kommission führten bisher zu 
folgenden Ergebnissen: 
1. Ein Kriterienkatalog für die Bewertung von Ener-

giesystemen, der von der Kommission für die Arbeit 
auf allen Arbeitsfeldern zugrunde gelegt wurde. 

2. Eine Darstellung der energiepolitischen Hand-
lungsmöglichkeiten mit oder ohne Kernenergie. 

3. Eine Bewertung dieser Handlungsmöglichkeiten 
durch einzelne Kommissionsmitglieder. 

4. Empfehlungen für die Kernenergiepolitik der 80er 
Jahre auf der Basis entsprechender Empfehlungen 
zur 
— Förderung von Energieeinsparungen und zur 

verstärkten Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen, 

— Reaktorsicherheit, 
— Entsorgung von Kernkraftwerken 
— Brutreaktortechnologie, speziell zum SNR 300. 

51. Im Anhang zu diesem Bericht ist ein Gesamtver-
zeichnis der Kommissionsvorlagen und Kommissions-
drucksachen aufgenommen. 

52. In einem Materialienband werden die wesent-
lichen im Bericht angesprochenen und verarbeiteten 
Vorlagen zusammengestellt. 

4 Fortsetzung der Kommissionsarbeit 

Die Mehrheit der Kommission stellt fest: 

53. Die Kommission kann nur einen Zwischenbericht 
vorlegen. Angesichts des umfassenden Arbeitsauftra-
ges und der relativen Kürze der zur Verfügung stehen-
den Zeit war eine abschließende Behandlung der sie-
ben Arbeitsfelder des Arbeitsprogramms nicht mög-
lich. Sie betont, daß dieser Zwischenbericht als vorläu-
figes Arbeitsresultat verstanden werden muß. 

54. In diesem Sinne bittet die Kommission um kritische 
Stellungnahmen und Anregungen zu diesem Bericht. 
Die Enquete-Kommission erarbeitet ihre Empfehlun-
gen für den Deutschen Bundestag, sie adressiert sie 
aber auch an die Öffentlichkeit in der Hoffnung, einen 
konstruktiven Beitrag zur Energiediskussion in unse-
rem Lande leisten zu können. 

55. Dem 8. Deutschen Bundestag wird empfohlen, die 
Voraussetzungen zu schaffen, daß die Enquete-Kom-
mission „Zukünftige Kernenergie-Politik" ihre Arbeit 
in der nächsten Legislaturpe riode zu Ende führen 
kann. Dem 9. Deutschen Bundestag wird empfohlen, 
eine unverzügliche Fortsetzung der Kommissionsarbeit 
zu ermöglichen. 
56. Die Kommission empfiehlt in ihrem Bericht eine 
Reihe von Studien und Untersuchungen zu Problembe-
reichen, für deren Bewe rtung und Lösung nach 
Ansicht der Kommission mehr Informationen erforder-
lich sind. Um abschließende Empfehlungen zur Frage 
der Inbetriebnahme des SNR 300 und zur Frage der 
Entsorgung aussprechen zu können, hält die Kommis-
sion die folgenden Studien für erforderlich: 
— Auswertung der wissenschaftlichen Literatur zu 

den Auswirkungen von Bethe-Tait-Störfällen mit 
hohem mechanischen Energiefreisetzungspotential 
beim SNR 300. 

— Risikoorientierte Studie zum Vergleich des SNR 300 
mit einem Druckwasserreaktor moderner Bauart. 

— Gutachterliche Untersuchungen über die Größe 
einer Demonstrationsanlage zur Wiederaufarbei-
tung abgebrannter Kernbrennstoffe. 

Es wird empfohlen, daß der Deutsche Bundestag diese 
Studien entsprechend der Darstellung in den Berichts-
abschnitten „Energiepolitische Handlungsempfehlun-
gen, zur Brutreaktortechnologie, speziell zum SNR 
300" (C.4), „Energiepolitische Handlungsempfehlun-
gen, zur Entsorgung von Kernkraftwerken" (C. 3) und 
„Energiepolitische Handlungsempfehlungen, zur För-
derung von Energieeinsparungen und zur verstärkten 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen" (C. 1) ver-
gibt 2). 

57. In der zweiten Arbeitsphase wären insbesondere 
folgende Arbeiten aufzunehmen und abzuschließen: 
— Auswertung der öffentlichen Diskussion des 

Berichtes der Enquete-Kommission. 
— Auswertung der von der Kommission empfohlenen 

Gutachten zum SNR 300 und Erarbeitung einer 
Empfehlung zur möglichen Inbetriebnahme des 
SNR 300. 

— Bewertung alternativer Folgelinien zum Leichtwas-
serreaktor. 

— Bewertung der gesellschaftlichen Voraussetzungen 
und Folgen verschiedener Energiesysteme, auch im 
Hinblick auf Krieg, Terror und Sabotage. 

— Stellungnahme zur Kapazität einer Demonstra-
tionsanlage für die Wiederaufarbeitung abgebrann-
ter Brennelemente. 

— Stellungnahme zu Fragen der Radioökologie. 
— Bewertung des Hochtemperaturreaktors. 
— Stellungnahme zur Non-Proliferations-Politik der 

Bundesrepublik Deutschland. 
— Stellungnahme zu Rechtsfragen im Zusammenhang 

mit dem Atomgesetz. 

2) Die Kommission erwartet, daß die genannten Studien zum 
SNR 300 und die gutachterlichen Untersuchungen zur 
Größe der Demonstrationsanlage für die Wiederaufarbei-
tung noch in dieser Legislaturpe riode von der Bundesre-
gierung in Auftrag gegeben werden. 
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Minderheitsvotum zum Berichtsteil „Die Enquete-Kommission ,Zukünftige Kern-
energie-Politik' — Auftrag und Durchführung", Ziffer 53 bis 57, von 

Abg. P. Gerlach (CDU/CSU) 
Abg. L. Gerstein (CDU/CSU) 
Abg. Dr. L. Stavenhagen (CDU/CSU) 

Die Kommission berichtet über den Stand ihrer Arbeiten. Angesichts des umf assen-
den  Arbeitsauftrages und der relativen Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit war 
eine abschließende Behandlung der sieben Arbeitsfelder des Arbeitsprogramms nicht 
möglich. Dennoch sprechen wir in den Bereichen Empfehlungen aus, bei denen auch 
bei einer Fortsetzung der Arbeit keine nennenswert anderen Erkenntnisse erwartet 
werden. Im Gegensatz zu einem anderen Teil der Kommission sind wir der Ansicht, 
daß die politischen und energiepolitischen Ereignisse der letzten Monate unsere 
Mahnung zu raschem politischen Handeln zur langfristigen Sicherung unserer Ener-
gieversorgung eindringlich bestätigt haben. Deshalb können wir eine Fortsetzung der 
Arbeit der Enquete-Kommission nicht empfehlen. 

Vielmehr wird dem Deutschen Bundestag empfohlen, die Bearbeitung offen geblie-
bener Fragen in . den zuständigen Bundestagsausschüssen vorzunehmen. Darüber 
hinaus geberi wir zu bedenken, ob ein Bundestagsausschuß für Energiefragen einzu-
richten wäre, der dieses als entscheidend für die kommenden Jahrzehnte angesehene 
Thema in Zukunft bearbeitet. 

Die Kommission empfiehlt in ihrem Bericht eine Reihe von Studien und Untersuchun-
gen zu Problembereichen, für deren Bewertung und Lösung nach Ansicht der Kom-
mission mehr Informationen erforderlich sind. Um abschließende Empfehlungen zur 
Frage der Inbetriebnahme des SNR 300 und zur Frage der Entsorgung aussprechen 
zu können, hält die Kommission die folgenden Studien für erforderlich: 

— Auswertung der wissenschaftlichen Literatur zu den Auswirkungen von Bethe-
Tait-Störfällen mit hohem mechanischen Energiefreisetzungspotential beim 
SNR 300. 

— Risikoorientierte Studie zum SNR 300. 
— Längerfristige Möglichkeiten, Voraussetzungen und Konsequenzen der Nutzung 

regenerierbarer Energieträger in der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich ' 
Importmöglichkeiten) . 

Es wird empfohlen, daß der Deutsche Bundestag diese Studien entsprechend der 
Darstellung in den Berichtsabschnitten „Energiepolitische Handlungsempfehlungen, 
zur Brutreaktortechnologie, speziell zum SNR 300" (C. 4), „Energiepolitische Hand-
lungsempfehlungen, zur Entsorgung von Kernkraftwerken" (C. 3) und „Energiepoliti-
sche Handlungsempfehlungen, zur Förderung von Energieeinsparungen und zur 
verstärkten Nutzung erneuerbarer Energiequellen" (C. 1) vergibt. 

Der Deutsche Bundestag sollte insbesondere folgende Arbeiten aufnehmen und 
abschließen: 
— Auswertung der öffentlichen Diskussion des Berichtes der Enquete-Kommission. 

Auswertung der von der Kommission empfohlenen Gutachten zum SNR 300 und 
Erarbeitung einer Empfehlung zur möglichen Inbetriebnahme des SNR 300. 

— Bewertung alternativer Folgelinien zum Leichtwasserreaktor. 

— Bewertung, des Hochtemperaturreaktors. 

— Stellungnahme zur Non-Proliferations-Politik der Bundesrepublik Deutschland. 

— Stellungnahme zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Atomgesetz. 
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1 Einleitung 

Die Verfügung über Energie hat von jeher die Existenz 
des Menschen geprägt. Der Mensch hat sich die ver-
schiedenen in der Natur vorkommenden Formen von 
Energie durch Umwandlung in die jeweils benötigte 
Form mit Hilfe von Energiesystemen nutzbar gemacht. 
Der Nutzen von Energie und Energiesystemen reicht 
von der Erhaltung des Lebens selbst über seine men-
schenwürdige Gestaltung bis hin zu vielfältigen zivili-
satorischen Annehmlichkeiten. Während für die 
Öffentlichkeit der Industrieländer die beiden letztge-
nannten Phänomene in den Vordergrund der Wahr-
nehmung gerückt sind, ist die Verfügung über Energie 
und Energiesysteme für den größten Teil der Weltbe-
völkerung heute mehr denn je eine unmittelbar erfahr- 
bare Existenzfrage. 

Aufgabe von Energiesystemen ist die Deckung eines 
Bedarfs an energiebezogenen Dienstleistungen im 
Bereich der Produktion, der Verteilung und des Ver-
brauchs. Energiesysteme müssen geeignet sein, die 
gewünschte Energie zuverlässig, in ausreichendem 
Maße und zu vernünftigen Preisen zur Verfügung zu 
stellen. Energiebezogene Dienstleistungen sind zum 
Beispiel: 

— Die Bereitstellung von Kraft und Wärme für die 
industrielle und landwirtschaftliche Produktion, 

— die Gewährleistung der Beweglichkeit von Perso-
nen und Gütern, 

— die Temperierung von Räumen, 

— die Möglichkeit zur Telekommunikation, 

— zivilisatorische Annehmlichkeiten, welche die 
Haushaltsführung erleichtern. 

Gleiche energiebezogene Dienstleistungen bei 
geringerem Einsatz an Energie lassen sich durch 
„Energieeinsparmaßnahmen" (z. B. Wärmedämmung) 
erreichen. Energieeinsparmaßnahmen und die dazu 
erforderlichen technischen Einrichtungen sind Be-
standteile von Energiesystemen, und deshalb sollen 

auch auf sie die im folgenden aufgestellten Kriterien 
angewandt werden. 

Die Bereitstellung energiebezogener Dienstleistungen 
erfolgt seit jeher durch eine Kombination des Einsatzes 
von Primärenergiequellen (z. B. Kohle, Öl, Gas, Kern-
brennstoffe, Holz, Sonne), Kapital (z. B. für Anlagen im 
Umwandlungsbereich und für architektonische Maß

-

nahmen), technischem Wissen (z. B. rationelle Ener-
gieumwandlung und -verwendung, Entwicklung 
neuer Energiesysteme) und Arbeit. Von der gegebe-
nen politischen und wirtschaftlichen Situation hängen 
demnach 

— sowohl die optimale Kombination dieser Faktorein-
sätze (z. B. das Ausmaß von Einsparungsmaßnah-
men  relativ zum Verbrauch von Primärenergieträ

-

gern), 

— als auch die optimale Form der einzelnen Faktor-
einsätze (z. B. die Anteile der verschiedenen Pri-
märenergieträger) sowie die zeitliche Abfolge ihres 
Einsatzes ab. 

Heute zeichnet sich wegen der Verknappung des zur 
Zeit vorherrschenden Primärenergieträgers Öl die Not-
wendigkeit einer Umorganisation der genannten Fak-
toreinsätze ab, die grundsätzlich über den Markt erfol-
gen sollte. Die hier vorgelegten Kriterien sollen bei der 
Entscheidung darüber, was für die absehbare Zukunft 
das Optimum einer solchen Neukombination ist, zur 
Anwendung kommen. 

Die angestrebte Optimierung umfaßt auch die zeitliche 
Abfolge des Einsatzes der verschiedenen technischen 
Systeme zur Bereitstellung von Energiedienstleistun-
gen. Ferner tritt die Revidierbarkeit von Entscheidun-
gen bzw. die Anpassungsfähigkeit an unerwartete 
Bedarfsentwicklungen (nach oben oder nach unten) als 
Teil der Nützlichkeit eines gewählten Systems neben 
die Merkmale der Zuverlässigkeit und mengenmäßig 
ausreichenden Verfügbarkeit der bereitgestellten 
Dienstleistungen. 
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Naturgemäß steht einem angestrebten Nutzen immer 
ein Aufwand gegenüber. Dementsprechend sollen sich 
die hier zu entwickelnden Kriterien auf den Aufwand 
bei vorgegebenem Nutzen an Dienstleistungen be-
ziehen. 

Soweit zur Deckung eines bestimmten Bedarfs ener-
giebezogener Dienstleistungen verschiedene Kombi-
nationen von Faktoreinsätzen denkbar sind, muß die 
Bewertung der verschiedenen Möglichkeiten und die 
Entscheidung für ein unter den gegebenen oder abseh-
baren Bedingungen „optimales" Energiesystem über 
die monetären Kosten hinaus unter Gesichtspunkten 
erfolgen, die sich aus der Einbettung der Energiepoli-
tik in den generellen politischen Entscheidungsrah-
men ergeben. Diese Auswahl- und Akzeptabilitätsge-
sichtspunkte werden im folgenden als „Kriterien für 
die Bewe rtung von Energiesystemen" bezeichnet 
(„Kriterien" dienen der „Unterscheidung"). In die Kri-
terien muß die Gesamtheit aller Einflußmöglichkeiten 
und Gesichtspunkte einbezogen werden, weil nur so 
die gesellschaftlichen Folgen des Einsatzes bzw. der 
Nichtverwendung bestimmter Energiesysteme deut-
lich werden. Heute werden neben den monetären 
Kosten und der Versorgungssicherheit auch die weiter-
gehenden Kriterien zunehmend berücksichtigt. Auch 
unsere energiepolitischen Entscheidungen erweisen 
sich als Entscheidungen darüber, wie (und wie nicht) 
wir leben wollen. 

Kriterien für die Bewertung von Energiesystemen 
ergeben sich also daraus, daß zur Deckung eines 
bestimmten Bedarfs an Energiedienstleistungen neben 
der Erzielung dieses Nutzens immer auch andere Ziele 
tangiert werden (z. B. einzelwirtschaftliche Optimie-
rung, Umweltschutz u. a.). Dabei kann es sich sowohl 
um positive als auch um negative Zielbeiträge han-
deln. Z. B. können Maßnahmen zur Energieversorgung 
zum Abbau oder zur Verschärfung von internationalen 
Spannungen beitragen und eine gewünschte technolo-
gische Entwicklung fördern oder hemmen. 

Die allgemeine Bedingung dafür, daß ein Energiesy-
stem akzeptabel ist, lautet: Der Nutzen des Energiesy-
stems ist den dafür erforderlichen Aufwand wert. Hier 
ist nicht nur eine Kosten-Nutzen-Analyse im monetä-
ren Sinn gemeint. Es sollen auch die sonstigen Vor- 
und Nachteile eines Systems für den Einzelnen und die 
Gesellschaft untersucht werden. Dabei ist 

— unter dem Nutzen sowohl der direkt intendierte 
Nutzen (die gewünschten Energiedienstleistun-
gen), als auch der Zusatznutzen zu verstehen, der 
sich dadurch ergeben kann, daß das fragliche Ener-
giesystem positive Beiträge zur Erreichung anderer 
Ziele leistet (z. B. Stimulierung des technischen 
Fortschritts, Abbau von internationalen Spannun

-

gen, Erhaltung von Arbeitsplätzen); 

— unter dem Aufwand außer dem monetären Auf-
wand die Gesamtheit der negativen Zielbeiträge zu 
verstehen, die sich dadurch ergeben können, daß 
das fragliche Energiesystem die Erfüllung anderer 
Ziele beeinträchtigt (z. B. Verschlechterung der 
Umweltqualität oder Unverträglichkeiten mit der 
gesellschaftlichen Ordnung). 

Sind alternative Energiesysteme mehr oder weniger 
anpassungsfähig und revidierbar, so ist dieses Mehr 
oder Weniger unter den im folgenden zu entwickeln-
den Kategorien des Aufwands zu bewerten. 

Wenn verschiedene Energiesysteme mit gleichem Nut-
zen zur Wahl stehen, dann sind der jeweilige individu-
elle und der gesellschaftliche Aufwand der verschiede-
nen Systeme zu ermitteln und zueinander in ein Ver-
hältnis zu etzen. Da es hier nicht nur um die monetären 
Kosten geht, sondern auch negative Zielbeiträge ver-
schiedenster Art zu berücksichtigen sind, ergeben sich 
mehrdimensionale Indikatoren für den Aufwand, was 
die Abwägung erschwert, jedoch sachgemäß ist. Man 
wird sich für diejenige Alternative entscheiden, deren 
individueller und gesellschaftlicher Nutzen den Auf-
wand am ehesten und überhaupt wert ist. 

Bei unvollständiger Betrachtung sieht es häufig so aus, 
daß nur die Nutzung aller zur Verfügung stehenden 
Primärenergieträger einen angestrebten Nutzen an 
Energiedienstleistungen auf herkömmliche Weise her-
beiführen kann. Dies wird dann unter Umständen als 
ein Nicht-Vorhandensein von Alternativen empfun-
den. Wenn jedoch nicht nur die Versorgung mit Pri-
märenergieträgern, sondern das gesamte Energiesy-
stem betrachtet wird, bestehen im Prinzip immer Sub-
stitutionsmöglichkeiten von Dienstleistungen aus Pri-
märenergieträgern durch Dienstleistungen aus Kapital, 
technischem Wissen und Arbeit (siehe oben). Aller-
dings kann es sich dann zeigen, daß der damit verbun-
dene Aufwand jedweder Art sehr hoch wäre. Soweit 
dieser Aufwand den Nutzen nicht wert ist oder nicht 
aufgebracht werden kann, muß es zu einer Reduktion 
des angestrebten Nutzens kommen. Ergibt sich auf 
diese Weise eine wirkliche Unterversorgung, so müs-
sen die damit verbundenen Probleme in einem geeig-
net erweiterten System mit den im folgenden entwik-
kelten Aufwandskriterien beurteilt werden. 

Die durch Maßnahmen zur Bereitstellung energiebezo-
gener Dienstleistungen am ehesten tangierten allge-
meinpolitischen Ziele sind: 

1. Die wirtschaftspolitischen Oberziele, 
2. der internationale Frieden, 
3. die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 

und 
4. die gesellschaftspolitischen Oberziele. 

2 Kriterien 

Die Kommission hat sich für ihre Arbeit auf den ver-
schiedenen Arbeitsfeldern auf die folgenden „Kriterien 
für die Bewertung von Energiesystemen" geeinigt: 

1. Wirtschaftlichkeit, 
2. internationale Verträglichkeit, 
3. Umweltverträglichkeit, 
4. Sozialverträglichkeit. 

Diese Kriterien sollen im Zusammenhang betrachtet 
werden, wobei inbesondere auch die Erwartungen 
langfristiger Entwicklungen für die Bewertung zu 
berücksichtigen sind. 
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2.1 Wi rtschaftlichkeit 

Energiesysteme sollen Energiedienstleistungen für 
den Verbraucher an jedem Ort und zu jeder Zeit zuver-
lässig und ausreichend zu wi rtschaftlich günstigen 
Bedingungen bereitstellen; insbesondere sollen sie 

— kurz-, mittel- und langfristig relativ kostengünstig 
sein und auch sonst 

— den verteilungs-, struktur- und beschäftigungspoli-
tischen Zielen nicht entgegenstehen, 

— die öffentliche Hand direkt oder durch Folgelasten 
möglicht wenig belasten und 

— international die Wettbewerbsfähigkeit der Volks

-

wirtschaft stärken. Dazu gehört auch, daß sie 

— flexibel zur Anpassung an unvorhergesehene 
Angebots- und Bedarfsentwicklungen (nach oben 
und unten) sind, 

— die marktwirtschaftliche Flexibilität und Diversität 
der Volkswirtschaft generell unterstützen, auch 
hinsichtlich der Unternehmensgrößen, und 

— die generelle technologische Entwicklung in einer 
an der Entwicklung der Lebensgewohnheiten und 
-bedürfnisse orientierten Weise unterstützen. 

2.2 Internationale Verträglichkeit 

Energiesysteme sollen helfen, die internationalen 
Spannungen abzubauen und nicht zu erhöhen; insbe-
sondere sollen sie 

— keine Einschränkungen von Entscheidungsmög-
lichkeiten implizieren, welche eine Gefährdung der 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland bewir-
ken können, 

— einen angemessen hohen inländischen Anteil an 
der Versorgung mit energiebezogenen Dienstlei-
stungen sicherstellen, um unerwünschte Abhängig-
keiten zu vermeiden, 

— den internationalen Verteilungskampf nicht ver-
schärfen, sondern die Chancen der Entwicklungs-
länder durch eine gerechtere Verteilung der Res-
sourcen im Rahmen einer konstruktiven internatio-
nalen Arbeitsteilung erhöhen, insbesondere durch 
die Entwicklung bedarfsgerechter Technologien 
und die sparsame Verwendung von Ressourcen, 

— keine waffentechnischen oder andere Entwicklun-
gen unterstützen bzw. verbreiten, welche die Wahr-
scheinlichkeit des Austrags von Konf likten durch 
Kriege erhöhen könnten, 

— die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
nicht durch eine Erhöhung ihrer Verletzlichkeit ge-
genüber Kriegshandlungen gefährden. 

2.3 Umweltverträglichkeit 

Energiesysteme sollen die Umweltbedingungen mög-
lichst wenig verschlechtern oder gefährden; insbeson-
dere sollen sie 

— Leben und Gesundheit der - Menschen — auch am 
Arbeitsplatz — so wenig wie möglich beeinträch-
tigen, 

— die Lebensbedingungen der übrigen Biosphäre so 
wenig wie möglich und jedenfalls nicht irreversibel 
beeinträchtigen, 

— die ökologischen Ressourcen nicht über Gebühr 
beanspruchen (dazu gehört auch die Berücksichti-
gung ästhetischer Gesichtspunkte), 

— hinsichtlich der Langzeitbeeinträchtigung der Erde 
und ihrer natürlichen Bedingungen (z. B. Klima) 
möglichst risikoarm sein, 

— ein möglichst geringes Unfallrisiko beinhalten, 

— Kulturgüter nicht gefährden. 

2.4 Sozialverträglichkeit 

Energiesysteme sollen — für den einzelnen wie für die 
Gesellschaft — mit der sozialen Ordnung und Entwick-
lung verträglich sein; insbesondere sollen sie 

— die verfassungsrechtlich gewährleisteten Grund-
rechte und Prinzipien, insbesondere Rechtsstaat-
lichkeit, Gewaltenteilung, Verantwortlichkeit der 
Regierung gegenüber dem Parlament, Gesetzmä-
ßigkeit der Verwaltung und Revidierbarkeit politi

-

scher Entscheidungen im Mehrparteiensystem, 
nicht einschränken oder gefährden, 

— Freiräume für persönliche Entscheidungen in der 
Lebensführung offenhalten und auch 

— für die Zukunft die wirtschaftlichen und techni-
schen Strukturen nicht so weit festschreiben, daß 
dadurch die Flexibilität künftiger Generationen 
hinsichtlich der Entwicklung von Wertvorstellun-
gen und Lebensformen beeinträchtigt wird. Dazu 
gehört, die Verfügbarkeit von Ressourcen nicht so 
zu reduzieren, daß künftige Generationen schlech-
ter gestellt sein werden als die heutige Menschheit. 
Energiesysteme sollen dementsprechend 

— möglichst weitgehend Gebrauch von regenerativen 
oder praktisch unerschöpflichen Energiequellen 
machen, 

— im Interesse der Stabilität der Entwicklung jedoch 
möglichst reibungslose Übergänge auf zukünftige 
Energiesysteme ermöglichen und 

— von einem breiteren politischen Konsens getragen 
werden können. 

3 Zur Quantifizierbarkeit der Kriterien 

Nach den entwickelten Kriterien kann die Eignung von 
Energiesystemen im Hinblick auf die angegebenen 
vier Zielkategorien jeweils als diesen Zielen mehr oder 
weniger entsprechend bewertet werden. Darüber hin-
aus ist es im allgemeinen nicht möglich, den Erfül-
lungsgrad aller vier Kriterien für einzelne Energiesy-
steme durch Zahlenwerte zu bemessen. Gar zu oft ist 
gerade in den Sozialwissenschaften durch Zahlenan-
gaben nur eine Scheinexaktheit erreicht worden. In 
einzelnen Fällen sind Zahlenangaben jedoch zweifel-
los möglich und sollten — so gut es geht — gemacht 
werden. 
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Entwickelt sind quantitative Verfahren zur Beurteilung 
technischer Risiken. Dabei werden Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schadensausmaß berechnet. Auf 
diese Weise können quantitative Aussagen über spezi-
fische Risiken der technischen Einheiten getroffen 
werden, wobei freilich die Aussagesicherheit dieser 
Risikoangaben bislang nur bedingt gewährleistet ist. 
Unter Akzeptanzgesichtspunkten kommt es u. a. in der 
Öffentlichkeit nicht nur auf die Begrenzung des Risikos 
im Sinne von Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schadensausmaß an. Vielmehr wird offensichtlich 
diesen beiden Faktoren je nach ihrer Größe unter-
schiedliches Gewicht beigemessen. Insbesondere wer-
den  seltene große Schadensfälle stärker gewichtet als 
entsprechend häufigere kleine Schadensfälle. Energie-
systeme sollen in diesem Sinn sowohl hinsichtlich ihres 
Risikos (im Sinne des Produktes aus Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schadensausmaß) als auch hinsicht

-

lich ihres maximalen Schadensausmaßes nach den hier 
entwickelten Kriterien politisch vertretbar sein. 

Ein auch durch Quantifizierungen in den einzelnen 
Dimensionen noch nicht gelöstes Problem ist das der 
Mehrdimensionalität des Beurteilungsraumes. Nur 
wenn ein Energiesystem A in allen vier Dimensionen 
besser ist als ein Energiesystem B, gilt ohne weiteres: A 
ist besser als B, d. h. derselbe Nutzen kann durch A mit 
einem geringeren gesellschaftlichen Aufwand erzielt 
werden als durch B. In der Regel werden verschiedene 
Energiesysteme jedoch sowohl Vorteile als auch 
Nachteile relativ zueinander haben. 

Die relative Gewichtung der verschiedenen Kriterien 
ist keine Angelegenheit quantifizierter Modelle, son-
dern eine Frage der politischen Bewertung, für die 
ihrerseits Kriterien namhaft gemacht werden können. 
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1 	Zur Komplexität des Energieproblems 

1.1 Orientierung an den notwendigen Energie-
dienstleistungen 

Energie gehört zum täglichen Leben jedes Menschen. 
Sie ist die Grundlage jedes Lebens, sie ist die Voraus-
setzung wirtschaftlicher Tätigkeiten und trägt zum 
Gestalten humaner Lebensbedingungen entscheidend 
bei. Energie wird der Erde unter oftmals großen 
Mühen abgewonnen und mit viel Aufwand in manch-
mal mehreren Verarbeitungsstufen so umgewandelt, 
daß die Verbraucher sie in einer möglichst „sauberen" 
und gut handhabbaren Form erhalten. Trotzdem ist es 
nicht die Energie an sich, die die Menschen brauchen, 
sondern sie schaffen sich damit Wärme und Licht in der 
Wohnung und am Arbeitsplatz, die Möglichkeit zu 
reisen, miteinander zu kommunizieren und Güter zu 
transportieren, Prozeßwärme für die Zubereitung von 
Speisen und die Verarbeitung von Materialien, Kraft 
zur Nahrungsmittel- und Güterproduktion sowie zur 
Arbeitserleichterung und viele Annehmlichkeiten. 
Was gebraucht wird, ist nicht Energie an sich, sondern 
ist die mit ihr ermöglichte Dienstleistung. 

Um solche Dienstleistungen bereitzustellen, ist in 
jedem Falle ein Einsatz an Energie notwendig, dessen 
Höhe jedoch auch von anderen Faktoren mitbeeinflußt 
wird. So ist der Wärmebedarf eines Hauses abhängig 
von der Isolierung, die für das Betreiben eines Autos 
notwendige Antriebsenergie ist abhängig von seinem 
Gewicht und seiner Form, usw. 

In einem Haus mit schlechter Isolierung z. B. ist der 
Wärmebedarf um ein Mehrfaches höher als in einem 
gut isolierten Haus. Die bessere Isolierung (Kapitalein-
satz) kann also in Verbindung mit dem Wissen, wie 
man ein Haus am besten isoliert (Know-how), einen 
Teil des Energieeinsatzes substituieren. Kapital und 
Know-how können also einen Teil des Energieeinsat-
zes ersetzen. Dieses gilt ebenso für die anderen Stufen 

der Umwandlungs- und Nutzungskette der Energie, 
die in Abbildung 1 skizziert ist und im folgenden kurz 
erläutert werden soll. 

Der verbleibende Energiebedarf, der z. B. zur Erbrin

-

gung der Energiedienstleistung „warme Räume " not

-

wendig ist, wird durch die Zuführung von Wärmeener- 
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Abbildung 1 
Von der Primärenergie bis zu den Energiedienstleistungen 

Primärenergieträger sind 
alle Energieträger, die 
natürlich vorkommen. 

Sekundärenergieträger sind 
alle Energieträger, die als 
Ergebnis eines Umwandlungs-
prozesses (z. B. in Raffi

-

nerien oder Kraftwerken) 
aus Primärenergieträgern 
entstehen. 

Endenergie ist die Energie, 
die vom Endverbraucher 
eingesetzt wird. Dazu ge-
hört in der Regel die meiste 
Sekundärenergie, doch auch 
direkt nutzbare Primärenergie-
träger, wie z. B. Erdgas und 
Anthrazitkohle. 

In der Regel entstehen auch 
beim Endnutzer von Energie 
Verluste. Die tatsächliche 
genutzte Energie liegt zur 
Zeit in der Bundesrepublik 
Deutschland bei rund 1/3 der 
eingesetzten Primärenergie

-

menge. 
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gie gedeckt. Diese Energie bezeichnet man als Nutz-
energie. Die Nutzenergie für die Raumwärme wird in 
Heizanlagen erzeugt, für den Antrieb von Autos oder 
von Maschinen dient ein Motor und für die Beleuch-
tung werden Lampen verwendet. Diese Geräte erzeu-
gen neben der Nutzenergie immer auch Energie, die 

nicht für den eigentlichen Zweck verwendet werden 
kann. So beträgt der Anteil der Nutzenergie bei den 
üblichen Glühlampen nur etwa 5 %, während 95 % der 
eingesetzten Energie in Wärme umgewandelt und 
nicht für den eigentlichen Zweck, die Bereitstellung 
von Licht, genutzt werden. Die meisten Autos mit Otto- 

Abbildung 2 

Schema der Energiebilanz der Bundesrepublik Deutschland für 1978 (Quelle: FfE) 

alle Werte in Millionen t SKE 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/4341  

motoren nützen unter den heutigen Verkehrsbedin-
gungen zwischen 5 % und 20 % der Energie, Autos mit 
Dieselmotoren liegen in der Regel etwas günstiger und 
der Nutzungsgrad einer Ölheizung liegt heute im 
Durchschnitt bei etwa 65 %. Durch die Verbesserung 
bestehender oder den Einsatz neuer Techniken läßt 
sich der Nutzungsgrad in  den meisten Fällen erhöhen 
und damit ein rationellerer Einsatz von Energie errei-
chen. 

Alle diese Geräte, mit denen Nutzenergie erzeugt 
wird, benötigen einen Einsatz an Brennstoffen, Strom 
oder Fernwärme. Die Energie, die der Endverbraucher 
zur Deckung seines Bedarfs an Energiedienstleistun-
gen einsetzt, bezeichnet man als Endenergie. Welche 
und wieviel der einzelnen Endenergieträger (Öl, Gas, 
Strom usw.) für die Erzeugung der Nutzenergie benö-
tigt werden, hängt von der dafür verwendeten Nut-
zungstechnologie ab, so z. B. von der Art der Heizungs-
anlagen (Kohleofen, Öl- oder Gasheizung, Wärme-
pumpen, elektrische Nachtspeichergeräte) oder dem in 
einem Auto eingebauten Motor (Otto- oder Dieselmo-
tor). Art und Höhe des Energiebedarfs wird entschei-
dend von den verwendeten Nutzungstechnologien und 
der Art  ihres Betriebes bestimmt. 

Die Endenergieträger, die der Verbraucher für den 
Betrieb seiner Geräte benötigt, kommen nur in weni-
gen Ausnahmefällen in der Natur vor, wie z. B. Erdgas 
oder Kohle. Der größte Teil der verwendeten Endener-
gie besteht aus Sekundärenergieformen, die in ver-
schiedenen Sparten der Endenergiewirtschaft aus den 
in der Natur vorkommenden Primärenergieträgern 
hergestellt werden müssen. So wird z. B. aus dem Aus-
gangsprodukt Erdöl in den Raffinerien eine breite 
Palette von Sekundärenergieformen erzeugt, angefan-
gen vom Raffineriegas über die verschiedenen Benzin-
arten bis hin zum leichten und schweren Heizöl. Diese 
Produkte können jedoch auch aus Kohle oder aus Bio-
masse erzeugt werden. Welches der technisch mögli-
chen Verfahren und welche Primärenergieart zur 
Erzeugung der einzelnen Sekundärenergieformen 
gewählt wird, hängt – neben den Kosten – von der 
Verfügbarkeit der Energierohstoffe, aber auch von der 
Einschätzung der damit verbundenen Risiken ab. 

Abbildung 2 zeigt beispielhaft die Energiebilanz der 
Bundesrepublik Deutschland vorn Primärenergieein

-

satz bis zum Endenergieverbrauch für das Jahr 1978. 

Art  und Höhe des nationalen Primärenergiebedarfs 
werden neben den Umweltbedingungen, insbesondere 
den klimatischen Verhältnissen, und der vorhandenen 
Infrastruktur im wesentlichen bestimmt 

o von den zu erbringenden Energiedienstleistungen; 
deren Umfang hängt ab 

— von dem Niveau der wirtschaftlichen Aktivi-
täten; 

— Von den Bedürfnissen der privaten Haushalte; 
— von der Produktpalette der in der Wirtschaft her-

gestellten Güter; 

o von den verwirklichten Energieeinsparungen; 
diese ermöglichen eine Verringerung des spezifi-
schen Energieverbrauchs. Dessen Ausmaß hängt ab 

von der ra tionellen Nutzung von Energie, d. h. von 
der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der verwen-
deten Technologien (Verwendungsintelligenz), und 
ist in manchen Fällen durch Umweltschutzauflagen 
begrenzt; 

o von den Technologien zur Umwandlung von Pri-
märenergie in Sekundärenergie und 

o von der Verfügbarkeit der einzelnen Primärener-
gieträger. 

Der Energiebedarf läßt sich jedoch nicht ohne weiteres 
aus einer schematischen Aneinanderreihung verschie-
dener Komponenten berechnen, weil diese Komponen-
ten z. T. eng miteinander verkoppelt sind. 

Ein Teil des Energieeinsatzes läßt sich durch andere 
Faktoren ersetzen; die mit „Kapital" und „Know-how" 
bezeichnet werden. Der jewei lige Einsatz dieser Fakto-
ren hängt immer auch von den wirtschaftlichen Bedin-
gungen und insbesondere von den Preisen ab. Wird 
Energie in Relation zum Kapitalaufwand immer teurer 
und nimmt unser Wissen über den ra tionellen Einsatz 
von Energie zu, so sollten diese Faktoren zunehmend 
Energie substituieren, was – bei gleichem Nutzen – zu 
einer relativen Energieeinsparung führt 1 ). 

Andererseits hängt der op timale Energieeinsatz immer 
auch von den Möglichkeiten der Energieversorgung 
ab: Ist Öl reichlich und preiswert verfügbar, wird die 
Energienachfrage und speziell die Ölnachfrage 
wesentlich höher ausfallen als bei einem knappen und 
teuren Angebot. Dieser Einfluß von der Versorgungs-
seite kann die Energienachfrage im allgemeinen nur 
indirekt und im Laufe der Zeit verändern, denn fast alle 
Nutzungstechnologien sind gerätetechnisch an eine 
bestimmte Energieart gebunden: Eine Ölheizung kann 
eben nur mit Öl gefeuert werden. Durch die nachträgli-
che Verbesserung der Isolierung des Hauses oder 
durch den Einbau einer neuen Heizanlage lassen sich 
jedoch nach einiger Zeit A rt  und Höhe des Energieein-
satzes verändern. 

1.2 Orientierung an den internationalen Rahmenbe-
dingungen 

Die kôstengünstige und ausreichende Versorgung mit 
importierter Energie erscheint heute mehr und mehr 
gefährdet. Wir müssen fast zwei Drittel unseres Ener-
gieverbrauchs aus Importen decken, beim Öl sind es 
sogar über 96 %, und Uran muß vollständig aus dem 
Ausland bezogen werden. 

Aus diesem Grunde ist es notwendig, die internationa

-

len Entwicklungen im Energiebereich in die Überle- 

1) Stellungnahme von Abg. P. Gerlach, Abg. L. Gerstein, 
Prof. Dr. K. Knizia, Abg. Dr. L. Stavenhagen: 
„Jedoch darf bei dieser Betrachtungsweise nicht außer 
acht gelassen werden, daß der Einsatz von Kapital in aller 
Regel nur möglich ist durch vorgeleistete Arbeit bzw. 
Energieaufwendung. Dieses Kapital muß entweder unter 
Verzicht auf andere Ausgaben vorher gespart bzw. nach-
träglich Schritt für Schritt zurückgezahlt werden. Die 
Bereitschaft, dies zu tun, hängt daher für den einzelnen 
wesentlich von  seiner  Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
oder der Notwendigkeit der für das Kapital erhaltenen 
Leistungen ab, nicht zuletzt damit von den konkreten 
Preisen für die Energieeinsparmaßnahmen und die 
Energie. " 
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gungen einzubeziehen. Das gilt sowohl für das Ange-
bot auf dem Weltmarkt, vor allem bei den fossilen 
Energieträgern, aber auch für die weltweite Entwick-
lung des Energiebedarfs. 

Die Zeit der billigen und reichlich verfügbaren Energie 
ist vorbei. Die Vorräte an Öl und Gas, die heute den 
überwiegenden Teil unserer Versorgung bestreiten, 
sind begrenzt, und die Förderkapazität wollen und 
können die Förderländer nur noch beschränkt weiter 
steigern. Diese Erkenntnisse sind durch die drastische 
Erhöhung der Ölpreise und die angespannte Ange-
botssituation auf dem Weltmarkt inzwischen allen 
bewußt geworden. 

Die Vorräte an Erdöl und Erdgas für die gesamte Welt, 
die bis zum Jahre 2000 nachgewiesen und bis späte-
stens 2020 verfügbar gemacht werden können, wurden 
auf dem 10. Welterdölkongreß in Bukarest mit 260 
Mrd. Tonnen Rohöl und 100 Mrd. Tonnen zusätzlichem 
Öl aus Teersanden und Ölschiefern sowie 140 000 
Mrd. m3  Erdgas angegeben 2). Von der Vorratsseite her 
wäre daher noch eine weitere Steigerung der Erdölför-
derung von gegenwärtig ca. 3,3 Mrd. t/a auf ca. 5 Mrd. 
bis 5,5 Mrd. t/a bis zum Jahre 2000 möglich, jedoch 
äußerten sich die OPEC-Länder dahingehend, daß sie 
die technisch mögliche Förderung nicht auszuschöpfen 
gedenken und ihre Förderung auf die gegenwärtige 
Höhe von ca. 1,5 Mrd. t/a begrenzen wollen. Da die 
Verfügbarkeit an Erdöl aus Nicht-OPEC-Quellen noch 
leicht gesteigert werden kann, dürfte für die 90er Jahre 
dennoch mit einem erhöhten Förderplateau von ca. 3,6 
Mrd. t/a zu rechnen sein, also ca. 10 % mehr als heute. 
Eine niedrigere Förderrate ist jedoch nicht auszuschlie-
ßen, vor allem, wenn sich die OPEC-Länder zu einer 
langfristig weiter sinkenden Förderrate entschließen 
sollten oder dieses durch politische Krisen hervorgeru-
fen wird. 

Die weltweite Erdgasförderung von ca. 1 400 Mrd. 
m3/a heute kann demgegenüber bis 2000 voraussicht-
lich noch um ca. 50 % gesteigert werden, allerdings 
nur unter der Voraussetzung, daß verflüssigtes Erdgas 
aus den OPEC-Ländern zunehmend in den Welthandel 
einbezogen wird. Dieses erfordert erhebliche Anstren-
gungen zum Aufbau der entsprechenden Infrastruktur, 
insbesondere der Verflüssigungs- und Wiederverdam-
pfungsanlagen, und eine Ausweitung des überregio-
nalen und lokalen Verteilungsnetzes. 

Bei der Kohle stellt sich die Situation auf den ersten 
Blick sehr viel besser dar. Die geologisch festgestellten 
Vorräte belaufen sich weltweit auf ca. 11 000 Mrd. 
Tonnen, bei einer Förderung von ca. 2,5 Mrd. t/a. Die 
mit gegenwärtigen technischen Verfahren und unter 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen förder-
würdigen Vorkommen betrugen im Jahre 1977 nach 
einer Studie der Bergbau-Forschung im Auftrag der 
Weltenergiekonferenz jedoch nur 637 Mrd. Tonnen, 
das sind etwa 6 % der Gesamtvorkommen 3 ). Trotzdem 
sind auch diese gewinnbaren Kohlevorräte groß 

2) Vgl. H. C. Runge, E. Bender, K. E. Koch, W. Wilberscheid, 
Weltbedarf und Weltbedarfsdeckung bei Öl und Gas; 
Erdöl und Kohle, Bd. 33, Heft 1, Januar 1980. 

3) Bergbau-Forschung GmbH, An Appraisal of World Coal 
Resources and their Future Availability, Essen, 1977. 

genug, um bis zum Jahre 2000 mehr als eine Verdopp-
lung der Produktion und bis zum Jahre 2030 eine 
Vervierfachung zu ermöglichen. Dieses sind jedoch 
Maximalwerte, die nicht erreicht zu werden brauchen, 
weil dieses ungeheure Anstrengungen zur Erschlie-
ßung neuer Kohlefelder und zum Aufbau der dazu 
notwendigen Infrastruktur voraussetzte. 

Der weitaus größte Teil der Kohle wird fast ausschließ-
lich für die nationale Versorgung bereitgestellt. Der 
gesamte Welthandel mit Kohle beträgt heute nur etwa 
200 Millionen t/a, davon beschränkt sich die Hälfte auf 
regional begrenzte Märkte, wie z. B. die Europäische 
Gemeinschaft, die COMECON-Länder oder den nord-
amerikanischen Markt zwischen den USA und 
Kanada. Im Vergleich zum Weltölmarkt spielt der 
Weltkohlematkt nur eine untergeordnete Rolle. Falls 
die Kohleförderung wesentlich gesteigert werden 
sollte, würden jedoch auch die auf dem Weltmarkt zur 
Verfügung stehenden Mengen zunehmen. 

Allerdings ist nach gegenwärtigen Kenntnissen nicht 
mit einer Steigerung der Exportquote der wichtigsten 
kohleproduzierenden Länder zu rechnen, so daß der 
Welthandel mit Kohle allenfalls proportional zur 
Gesamtproduktion zunehmen könnte. Das würde 
bedeuten, daß bis 2000 maximal 500 Millionen t/a und 
bis 2030 ca. 700 Millionen bis 800 Millionen t/a Kohle 
auf dem Weltmarkt zur Verfügung ständen. 

Die gesamten Uranvorräte der Welt (ohne Ostblock) 
werden von der dazu eingesetzten Arbeitsgruppe der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) und der Internationalen Atom-
energie Organisation (IAEO) auf ca. 5 Millionen t 
geschätzt 4). Die Hälfte davon wird als ausreichend 
gesichert angesehen, die andere Hälfte wird auf Grund 
von Experteneinschätzungen vermutet. Die Produktion 
betrug im Jahr 1979 etwa 38 000 t/a bei einer Förder-
kapazität von 44 000 t/a. Man schätzt, daß die Produk-
tion bis 1990 maximal verdreifacht und damit auf ca. 
120 000 t/a gesteigert werden kann. Eine weitere Stei-
gerung der Produktion wäre jedoch aus den gegenwär-
tig bekannten Vorratslagern nicht möglich, sondern 
erforderte den Nachweis und die Erschließung zusätz-
licher Vorkommen. 

Neben Natururan ist auch Thorium als nuklearer Ener-
gierohstoff anzusehen, da Tho rium wie Uran-238 in 
spaltbares Material umgewandelt werden kann. Die 
Thorium-Vorräte werden gegenwärtig auf ca. 3,8 Mil-
lionen t geschätzt 4 ). Da jedoch auch Uran nicht knapp 
ist, wenn man ein brütendes Verfahren einsetzt, spielt 
die Größe der Thorium-Vorräte keine wesentliche 
Rolle. Uran wird nur deshalb als knapp empfunden, 
weil die bisher eingesetzten nichtbrütenden Reaktoren 
nur Bruchteile davon zu nutzen vermögen (der Leicht-
wasserreaktor etwa 1 %). 

Über die Möglichkeit zur Nutzung regenerativer Ener-
giequellen liegen keine auch nur annähernd gesicher-
ten Kenntnisse vor, schon gar nicht weltweit. Das Po-
tential ist zwar mit Sicherheit groß genug, um den 
heutigen Energiebedarf der Welt zu befriedigen, nur 

4) OECD Nuclear Energy Agency, Uranium Resources, Pro-
duction and Demand, Paris, Dec. 1979. 
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sind solche Überlegungen so lange nichts wert, wie für 
die Nutzung dieses Gesamtpotentials geeignete Tech-
nologien nicht zur Verfügung stehen und der erf order

-

liche Aufwand unbekannt ist. Allerdings ist auch 
sicher, daß die regenera tiven Energiequellen bisher 
unzureichend genutzt werden und sich ein großes Po-
tential erschließen ließe. Allein die Wasserkraft wird in 
den meisten Entwicklungsländern nur zu einem ganz 
geringen Bruchteil zur Energieversorgung herangezo-
gen, und das naturbedingte hohe Poten tial an Sonnen-
energie und Biomasse in diesen Ländern wird bisher 
nur mit traditionellen Technologien genutzt 5). Aber 
auch in den Industrieländern können die regenerati-
ven Energiequellen einen wichtigen Beitrag zur Dek-
kung des zukünftigen Energiebedarfs übernehmen. In 
amerikanischen Studien wird behauptet, daß in den 
USA bis zum Jahr 2000 ein Anteil von bis zu 20 % am 
Energiebedarf durch Wasserkraft, Sonnen- und Wind-
energie sowie Biomasse gedeckt werden könne 6) 7). 

Die weltweite Entwicklung des Energiebedarfs läßt 
sich noch schwerer voraussagen als die Entwicklung 
auf der Versorgungsseite. Der Weltenergiemarkt wird 
geprägt durch die Industrieländer, die über 80 % der 
Energie verbrauchen, obwohl sie an der Weltbevölke-
rung nur einen Anteil von weniger als 30 % haben. Für 
die über 70 % der Weltbevölkerung, die in den Ent-
wicklungsländern leben, bleiben weniger als 20 % des 
Verbrauchs, obwohl sie fast 35 % zur Erzeugung bei-
tragen. Damit beträgt das Gefälle zwischen Industrie-
ländern und Entwicklungsländern beim Energiever-
brauch pro Kopf im Durchschnitt etwa 12 : 1 und ist 
zwischen den reichsten und den ärmsten Ländern noch 
wesentlich größer. 

Wie sich der Energieverbrauch der Industrieländer in 
Zukunft entwickeln wird und vor allem wie stark er in 
den Entwicklungsländern ansteigen wird, hängt 
jedoch von so vielen Faktoren ab, daß dieses nur 
schwer abschätzbar ist. Unsere Kenntnisse über die 
internationale Bedarfsentwicklung, vor allen Dingen in 
den Entwicklungsländern, sind bisher unzureichend, 
auch wenn in einigen wenigen internationalen Studien 
der schwierige Versuch unternommen wurde, die welt-
weite Bedarfsentwicklung zu quantifizieren 8). 

5) Der Bundesminister für wirtschaft liche Zusammenarbeit, 
Informationsvermerk für den Bundestagsausschuß für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit, Informationsvermerk 43/79, 
Kommissionsdrucksache 8/42. 

6) Siehe dazu: Executive Office of the President, Council on 
Environmental Quality, The Good News about Energy, 
Washington, 1979; sowie Stobaugh, R., Yergin, D. (Hrsg.), 
Energy Future, Report of the Energy Project at the Harvard 
Business School, New York, 1979. 

7) Stellungnahme von Abg. P. Gerlach, Abg. L. Gerstein, 
Prof. Dr. K. Knizia, Abg. Dr. L. Stavenhagen: 
„Allerdings darf daraus nicht der Schluß gezogen werden, 
daß dies auch bei uns möglich ist, weil die Verbrauchsge-
wohnheiten auf dem Energiesektor und die klimatischen 
Bedingungen zur Nutzung z. B. der Sonnenenergie in bei-
den Ländern zu unterschiedlich sind." 

8) Vgl. dazu: International Institute for Applied Systems Ana-
lysis (IIASA), Energy in a Finite World, A Global Energy 
Systems Analysis, Laxenburg, 1980; C. L. Wilson, Energy 
Prospects 1985 bis 2000, Report of the Workshop on Alter-
native Energy Strategies, New York, 1977. 

Es ist zu erwarten, daß der Energiebedarf in den Ent-
wicklungsländern schon auf Grund der mit Sicherheit 
zu erwartenden Zunahme der Bevölkerung steigen 
wird. Vorsichtige Schätzungen rechnen mit einer Ver-
dopplung der Weltbevölkerung von gegenwärtig 4,5 
Mrd. auf 9 Mrd. Menschen bis 2030, wobei der weitaus 
größte Teil der Zunahme in den Entwicklungsländern 
stattfinden wird. Es wird auch in Zukunft eine der 
vordringlichen Aufgaben bleiben, diesen Menschen 
ein lebenswertes Leben ohne Hunger zu ermöglichen. 
Dazu muß die landwirtschaftliche Produktion in diesen 
Ländern wesentlich intensiviert werden, was auch 
moderne Produktionstechniken miteinschließt. Wegen 
der schwierigen Versorgungssituation gerade in vielen 
Entwicklungsländern wird es notwendig sein, auch in 
der Landwirtschaft die Energie möglichst ra tionell zu 
nutzen und die lokal vorhandenen regenera tiven Ener-
giequellen umzusetzen. Selbst dann ist jedoch alleine 
schon wegen der steigenden Bevölkerungszahlen mit 
einem Mehraufwand an Energie zu rechnen. Hinzu 
kommt, daß auch die gerade in solchen Ländern 
beängstigend zunehmende Verstädterung den Ener-
giebedarf für das tägliche Leben und die zu schaffen-
den Arbeitsmöglichkeiten erhöht. 

Wieweit die Entwicklungsländer auf ihre eigenen 
Energierohstoffe zurückgreifen können und in wel-
chem Umfang sie das dort vorhandene Potential an 
regenerativen Energiequellen auszunutzen vermögen, 
ist unsicher. Trotzdem werden die meisten Entwick-
lungsländer aller Voraussicht nach ohne steigende 
Ölimporte nicht auskommen können, um die zur Ver-
besserung der Lebensbedingungen und für die Schaf-
fung einer ausreichenden Ernährungsbasis notwen-
dige Energie bereitzustellen. 

Die Industrieländer müssen sich also darauf einstellen, 
daß die Entwicklungsländer einen zunehmenden 
Anteil an der Ölförderung beanspruchen werden und 
täten im Sinne einer gerechteren Ressourcenverteilung 
gut daran, Öl einzusparen und zu substituieren, um 
ihre Ölimporte zu reduzieren. Außerdem sollten sie im 
wohlverstandenen eigenen Interesse dazu beitragen, 
die wirtschaft liche Entwicklung der Entwicklungslän-
der zu fördern. 

Bei den anderen Primärenergieträgern sieht die Situa-
tion etwas günstiger aus. Die zu erwartende Steige-
rung der Erdgasförderung wird überwiegend den 
Industrieländern zugute kommen, weil in den Entwick-
lungsländern nicht die Infrastruktur zur Verteilung und 
Nutzung des Erdgases vorhanden ist. Lediglich die 
Förderländer selbst werden einen steigenden Eigenbe-
darf haben, wenn sie das reichlich vorhandene und 
billige Erdgas als Grundlage ihrer industriepolitischen 
Anstrengungen einsetzen und z.B. eine eigene Dünge-
mittel- und Stahlproduktion aufbauen. Die Import-
kohle, die für die Bundesrepublik Deutschland in 
Zukunft auf dem Weltmarkt zur Verfügung stehen 
wird, kann nur unter äußerst günstigen Bedingungen 
einen nennenswerten Beitrag zur eigenen Energiever-
sorgung leisten. 

Auch beim Uran ist mit einer Zunahme der verfügba-
ren Mengen zu rechnen. Die zu vertretbaren Kosten zu 
gewinnenden Vorräte sind jedoch begrenzt, so daß 
nach dem Jahr 2000 mit Versorgungsproblemen 
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gerechnet werden müßte, wenn das beabsichtigte Aus-
bauprogramm für die Kernenergie weltweit in die Tat 
umgesetzt würde, und fortgeschrittene Reaktorlinien 
nicht in großem Umfang zum Einsatz kommen 
könnten. 

Die Kommission hat diese internationale Situation in 
ihre Überlegungen über die mögliche Zukunft der 
Energieversorgung in der Bundesrepublik Deutsch-
land mit einbezogen und von daher die Importmöglich-
keiten vorsichtig eingeschätzt. 

o Die aktuelle Situation 

Die Industrieländer sehen sich einer wachsenden Unsi-
cherheit über die ausreichende Verfügbarkeit und 
Versorgung mit Öl aus den ölproduzierenden Staaten 
gegenüber. Die Gründe liegen vor allem in dem 
Bestreben einiger dieser Länder, das Öl zunehmend als 
Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele einzusetzen, 
in wachsenden politischen, wirtschaft lichen und sozia-
len Spannungen in den Förderländern auf Grund eines 
oft unkontrollierten wirtschaftlichen Wachstums sowie 
in einer Politik der Senkung der Fördermengen an Öl – 
dem oftmals einzigen Reichtum dieser Länder – zur 
Anpassung an für ausreichend empfundene wirtschaft-
liche Wachstumsraten. 

Die starke Abhängigkeit der Energieversorgung von 
einer begrenzten Region – dem Nahen Osten und 
Nordafrika – verstärkt die Anfälligkeit der westlichen 
Industrieländer für Verfügbarkeitsstörungen. Sie 
erhöht andererseits das Konfliktpotential für diese 
Region und die Gefahr internationaler Spannungen in 
dem Wettlauf um die lebenswichtigen Ölreserven. 

Die aktuelle politische Situation gerade in den erdölex-
portierenden Ländern des Nahen und Mittleren Ostens 
ist spannungsgeladen. Der Einmarsch der Sowjetunion 
in Afghanistan und die damit verbundene Bedrohung 
der Erdölfelder, die Ereignisse im Iran, der nach wie 
vor schwelende Konflikt in Palästina, aber auch die 
labile innenpolitische Situation in anderen arabischen 
Ländern – das alles gefährdet die Ölversorgung des 
Westens. Eine vielleicht noch größere Gefahr liegt 
jedoch darin, daß die Großmächte in einen lokalen 
Konflikt miteinbezogen werden oder bei einem globa-
len Konflikt versuchen könnten, sich die Ölfelder 
durch einen raschen militärischen Zugriff zu sichern, 
den Zugriff der anderen Seite durch Zerstörung auszu-
schließen oder aber die Transportwege zu unterbin-
den. Ebensowenig wie die Ereignisse im Iran und der 
Einmarsch in Afghanistan vorhergesagt werden konn-
ten, so können auch weitere K risen in dieser Region für 
die nähere und fernere Zukunft nicht ausgeschlossen 
werden. 

Diese wenig ermutigende Analyse der Ölabhängigkeit 
und der Versorgungssicherheit zwingt die Bundesre-
publik, mit Nachdruck eine Energiepolitik zu betrei-
ben, die der Reduzierung der Ölabhängigkeit höchste 
Priorität einräumt. Die Enquete-Kommission hält des-
halb in ihren langfristigen Perspektiven eine deutliche 
Reduktion des Anteils von Öl und Gas an der Energie-
versorgung für notwendig. 

Kurzfristig ist mit den energiepolitischen Handlungs

-

möglichkeiten, die in der Enquete-Kommission disku

-

tiert wurden, die Abhängigkeit von den Versorgungsri-
siken des Öls nur wenig zu beeinflussen. Kurzfristigen 
Versorgungskrisen kann nur durch Einschränkungen 
und Rationierung des Verbrauchs begegnet werden. 
Dazu bestehen nationale Gesetze (z. B. Energiesiche-
rungsgesetz) und Maßnahmen (Mineralölbevorratung) 
sowie internationale Krisenversorgungsmaßnahmen in 
der Europäischen Gemeinschaft und der Internationa-
len Energie-Agentur zur gleichmäßigen Verteilung der 
verfügbaren Ölmengen sowie zur gemeinschaftlichen 
Bereitstellung der Eigenförderungen. 

Für die langfristige Entwicklung unterstreicht die aktu-
elle Krisenlage die Dringlichkeit der eingeleiteten Poli-
tik „weg vom Öl". Auch beim größtmöglichen Erfolg 
der Politik zur Energieeinsparung und Nutzung alter-
nativer Energiequellen ist jedoch nur ein allmählicher 
Abbau der Ölimportabhängigkeit zu erreichen. Des-
halb wird die Verletzlichkeit durch Ölversorgungskri-
sen nur langsam abnehmen. Für den nach intensiven 
Energieeinsparbemühungen verbleibenden Energie-
bedarf muß deshalb eine nach Bezugsquellen und 
Technologien möglichst diversifizierte Versorgung 
verfügbar sein,. um eine möglichst große Flexibilität 

-und Sicherheit der Versorgung zu gewährleisten. Die 
Dringlichkeit des Problems gebietet es, in der Zukunft 
alle leistungsfähigen und verantwortbaren Energie-
quellen zu nutzen und die dafür benötigten Technolo-
gien zu entwickeln. 

1.3 Orientierung an den gesellschaftlichen Haltungen 

Energiepolitik kann sich nicht allein aus Sachzwängen 
ergeben; sie kann sich jedoch auch nicht nur nach dem 
politisch Wünschbaren richten. In einer demokratisch 
verfaßten Industriegesellschaft muß sich die Energie-
politik an den vorhandenen gesellschaftlichen Haltun-
gen orientieren und versuchen, die Divergenzen so zu 
verkleinern, daß ein breiter gesellschaftlicher Konsens 
möglich wird. 

In diesem Sinne kann Energiepolitik nur dann erfolg-
versprechend sein, wenn sich die Politiker 

— die gesellschaftlichen Haltungen 
(z. B. zur Kernenergie, zum Energieeinsparen), 

— die vorgegebenen Rahmenbedingungen 
(z. B. die verfügbaren Energievorräte), 

— die vorhandenen Handlungsmöglichkeiten 
(z. B. beim Einsatz verschiedener Technologien und 
den Effizienzsteigerungen), 

bewußt machen und berücksichtigen. 

Die in der Öffentlichkeit und in der Kommission disku-
tierten verschiedenen Wege der Energiepolitik 
machen Bewertungen der Konsequenzen der Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Handlungsmöglichkeiten 
und damit der verschiedenen Wege notwendig. Um 
Unterschiede bei dieser Bewertung geht es, wenn der-
zeit Energiepolitik so kontrovers diskutiert wird. 

Die wesentlichsten Bewertungsunterschiede lassen 
sich – stark vereinfacht – durch zwei alternative Vor-
schläge zur Bewältigung von zukünftigen Energie

-

mangelkrisen charakterisieren: 
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— Um zukünftige Krisen zu vermeiden, müssen neue 
Wege der Energiebereitstellung begangen werden, 
damit ein erweiterter Energiebedarf gedeckt und 
gleichzeitig ein Teil des Öls substituiert werden 
kann. 

— Um zukünftige Krisen zu vermeiden, müssen neue 
Ziele der Wirtschaftsentwicklung zur Geltung ge-
bracht werden, unter denen ein neues Verhältnis 
zum Umgang mit Energie den Bedarf senken wird. 

Damit wird 

— auf der einen Seite der Einsatz von mehr „harten" 
Großtechnologien gefordert, was auf der anderen 
Seite gerade jenes Unbehagen gegenüber der tech-
nologischen Entwicklung in unserer Zeit verstärkt; 

— auf der anderen Seite die Propagierung von „sanf-
ten", dezentralen Technologien gefordert, was den 
gegenwärtigen technisch-wirtschaftlichen Struktu-
ren und Verhaltensmustern entgegenläuft. 

Diese beiden Haltungen umschreiben die grundsätzli-
chen Alternativen, die in der Energiedebatte diskutiert 
werden. Für die praktische Energiepoli tik werden von 
der Kommission Kombinationen beider Haltungen für 
möglich und nötig gehalten, bei denen die „sanften 
Technologien" allmählich in das bestehende System 
eingebaut werden. Über die praktische Ausgestaltung 
und das Ausmaß der notwendigen und möglichen Ver-
änderungen bestehen jedoch Meinungsunterschiede. 

Die Kommission war im Sinne eines besseren wechsel-
seitigen Verstehens bestrebt, die aus den unterschied-
lichen Bewertungen resultierenden Vorstellungen 
über die Energiezukunft ra tional diskutierbar zu 
machen. Sie hat deshalb verabredet, diese in Form von 
vier, in sich schlüssigen energiepolitischen Pfaden dar-
zustellen. Dieses setzte die Bereitschaft aller voraus, 
die Bedingtheit und die Konsequenzen der jeweiligen 
Pfade aufzuzeigen. Die Kommission wollte sich damit 
die Voraussetzungen schaffen, die Möglichkeiten für 
einen breiteren Konsens in der Energiepolitik in einer 
überschaubaren Zeitspanne auszuloten. 

2 	Quantifizierung energiepolitischer Möglich

-

keiten 

2.1 Zum methodischen Vorgehen 

Angesichts der im vorigen Kapitel geschilderten, 
immer schwieriger werdenden Energiepolitik ist die 
Einsetzung der Enquete-Kommission „Zukünftige 
Kernenergie-Politik" ihrer Zusammensetzung und 
ihrem Selbstverständnis nach der Versuch, die Vielfalt 
der Meinungen abzubilden und in einem Argumenta-
tionsprozeß ein gemeinsam zu tragendes Handlungs-
programm für einen überschaubaren Zeitraum zu fin-
den. Dies heißt nicht, daß Unterschiede in der Ein-
schätzung energiepoli tischer Notwendigkeiten aufge-
hoben werden sollten; dies heißt auch nicht, daß ein 
Konsens über die angestrebte Ausgestaltung des Ener-
giesystems und seiner Randbedingungen entstehen 
muß. Dies heißt aber, daß man sich auf politische Maß-
nahmen zu einigen versucht, die zu einer möglichst 
von allen Seiten akzeptierten Lösung des Energiepro-
blems führen sollten. Dabei muß man sich im klaren 

darüber sein, daß der Erfolg der Maßnahmen mit Unsi-
cherheiten behaftet ist, und eine wünschenswerte 
Zukunft keine Frage einer einmaligen Entscheidung 
ist, sondern ein Prozeß, in dem laufend etwas zu ent-
scheiden sein wird, indem man laufend auf neue Fak-
ten, Entwicklungen und Herausforderungen reagieren 
muß. 

Die Kommission hat ihre Hauptaufgabe nicht darin 
gesehen, der Vielzahl von vorhandenen Prognosen 
über die zukünftige Entwicklung des Energiebedarfs 
und seiner Deckung eine neue hinzuzufügen. Viel-
mehr wollten die Mitglieder der Kommission und die 
Kommission als Ganzes die politischen Vorstellungen 
über ein unserer Gesellschaft gemäßes Energiesystem 
herausarbeiten und die Bedingungen ihrer Umsetzung 
aufzeigen. Die Kommission will nicht die Zukunft vor-
hersagen, sondern sie will im Rahmen der Einsicht, daß 
ihre Empfehlungen nur ein Baustein eines komplexen 
gesellschaftlichen und politischen Entwicklungspro-
zesses sind, Zukunft mitgestalten. Aussagen über 
zukünftige Entwicklungen und die Ausgestaltung 
eines Energiesystems sind also normativ zu verstehen. 

Die Aussagen beinhalten anzustrebende energiepoliti-
sche Ziele. Um ein solches Ziel erreichen zu können, 
sind energiepolitische Maßnahmen nötig. Nicht alle 
Maßnahmen können heute schon festgelegt werden, 
vielmehr ist das Ziel so zu umreißen, daß ein wünsch-
barer energiepolitischer Weg erkennbar wird, im Ver-
laufe dessen immer wieder mit Maßnahmen auf verän-
derte Umstände reagiert werden muß. Die Kommission 
hat versucht, solche Maßnahmen für einen gemeinsa-
men Weg in den 80er Jahren aufzuzeigen (vgl. 
Abschnitt B. b), und möchte ihre Untersuchungsergeb-
nisse in diesem Sinne verstanden wissen. 

Bei einer solchen Untersuchung, die einen empfeh-
lenswerten energiepolitischen Weg kennzeichnen soll, 
sind zunächst verschiedene energiepoli tische Pfade 
vergleichend in ihren Möglichkeiten und Konsequen-
zen gegenüberzustellen, und es ist ein der Eigenart der 
dazu erforderlichen Maßnahmen entsprechender Zeit-
horizont in die Betrachtungen miteinzubeziehen. 
Grundlegende Änderungen im Energiesystem brau-
chen viel Zeit. Dieses gilt sowohl für die Änderungen in 
der Versorgungsstruktur als auch für die Änderungen 
der den Bedarf beeinflussenden Faktoren, wie z. B. des 
Gebäudebestands, der Geräte und Anlagen. Aus die-
sem Grunde hat die Kommission einen Zeithorizont 
von 50 Jahren gewählt, der von heute bis zum Jahre 
2030 reicht. 

Die Kommission war sich darin einig, daß ein so weiter 
Zeithorizont für die Analyse der Änderungen im Ener-
giesystem notwendig ist; sie war sich jedoch auch 
bewußt, daß wegen der zunehmenden Unsicherheiten 
eine andere Vorgehensweise zu wählen ist als bei 
kurzfristigen Prognosen. Insbesondere war es nicht 
möglich, die Auswirkungen von Energiepreissteige-
rungen anzugeben und eine auf Kostenschätzungen 
basierende Analyse vorzunehmen. Dabei wurden Wi rt

-schaftlichkeitskriterien nicht aus den Augen verloren, 
sie können jedoch auch nicht die alleinige Leitgröße 
sein, wenn man Energiepolitik zuläßt. Auf Kosten und 
Preise der Energie ist durch Forschungsförderung, 
Subventionen oder Steuern immer schon Einfluß 
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genommen worden. Wichtiger – gerade für einen so 
langen Zeitraum – ist jedoch eine Analyse des aus der 
Sicht gesellschaftlicher Zielsetzungen Wünschbaren 
und Notwendigen, um Energiepolitik so zu gestalten, 
daß die ihr vorgeordneten Ziele erreicht werden 
können. 

Die Kommission hat versucht, das Spektrum der in 
Frage kommenden möglichen Ausgestaltungen von 
Energieversorgungsstrukturen in vier energiepoliti-
schen Pfaden zu beschreiben und mit ihnen das in der 
Kommission vertretene Meinungsspektrum wiederzu-
geben. Dabei ist es gelungen, alle dafür wesentlichen 
Annahmen gegenseitig abzustimmen, d. h. auf ihre 
Realitätsbezogenheit hin abzufragen, und unterschied-
liche Einschätzungen gegenseitig anzuerkennen. Dies 
führte auch dazu, daß bei vielen Annahmen eine Eini-
gung erzielt werden konnte. 

Die Kommission versteht die quan titative Ausgestal-
tung der vier energiepoli tischen Pfade als ein probe-
weises Ausleuchten von diskutierten Zukunftsper-
spektiven. Sie ist sich der Unsicherheit in den quanti-
tativen Annahmen bewußt. Um so leichter war eine 
Einigung dort, wo Unterschiede nicht auf verschiede-
nen Werthaltungen basieren. Wo Unterschiede auf ver-
schiedenen Einschätzungen beruhen, hat es die Kom-
mission vorgezogen, diese holzschnittartig zu model-
lieren und nicht Einheitlichkeit vorzutäuschen, wo 
keine ist. 

Keine der quantitativen Ausgestaltungen der vier 
Pfade kann einen Wirklichkeitsbezug, losgelöst von 
Handlungsmaßnahmen, haben. Die Wirklichkeit wird 
von den Maßnahmen abhängen, die schließlich ergrif-
fen werden. Die Durchrechnung der vier Pfade gibt ein 
Gefühl für Möglichkeiten und Grenzen normativen 
Handelns und hilft zu erkennen, wo die Kommission 
den Schwerpunkt ihrer Empfehlungen anlegen soll. 

Als Hilfsmittel für diese Analysen hat sich die Kommis-
sion eines Computer-Codes 9) bedient, der die Zusam-
menhänge von der Energiedienstleistung bis zur Pri-
märenergie energieträgerspezifisch modelliert. Be-
rücksichtigt werden Alternativtechnologien, die zeit-
abhängige Änderung von Technologieeigenschaften 
und Marktanteilen, die zeitliche Entwicklung des 
Energiedienstleistungsbedarfs in ihrer Abhängigkeit 
von der wirtschaftlichen Entwicklung und die Verfüg-
barkeit von Energieträgern. In seinem Komplexitäts-
grad ist der Code genau auf die oben genannten 
Grundsätze abgestimmt und ermöglicht eine hinrei-
chend einfache Handhabung sowie Flexibilität in den 
inhaltlichen Annahmen. 

Im Rahmen der Modelläufe hat man die Wahl, die 
zeitliche Entwicklung eines energiepoli tischen Pfades 
exakt vorzuschreiben oder nur Leitlinien zu setzen und 
die optimale Ausgestaltung unter energetischen 
Gesichtspunkten abzufragen. Es hat sich gezeigt, daß 
letztere Möglichkeit einen hohen methodischen Stel-
lenwert für die Arbeit der Kommission hatte, da sich 
auf diese Weise Widersprüche in den üblichen Denk-
vorstellungen aufdecken ließen und energiepoli tische 
Ziele rational diskutierbar wurden, weil die Bedingun- 

9) Vgl. Anlage 1 im Materialienband. 

gen der Möglichkeit ihrer Verwirklichung und ihre 
Konsequenzen deutlich gemacht werden können. Die-
ses entspricht dem Arbeitsauftrag der Kommission, 
„die zukünftigen Entscheidungsmöglichkeiten und 
Entscheidungsnotwendigkeiten unter ökologischen, 
ökonomischen, gesellschaftlichen und Sicherheits

-

Gesichtspunkten na tional wie interna tional darzustel-
len und Empfehlungen für entsprechende Entschei-
dungen zu erarbeiten" 10) 

2.2 Vier energiepolitische Pfade 

2.2.1 Charakterisierung der vier Pfade 

Die breitgefächerte Meinungsvielfalt in der Kommis-
sion führte zwangsläufig zu einer ausführlichen Dis-
kussion aller wesentlichen – auch in der Öffentlichkeit 
vertretenen – energiepoli tischen Vorstellungen. Die 
Notwendigkeit einer detaillie rten Analyse der ver-
schiedenen Vorstellungen über unsere energiepoliti-
sche Zukunft war der Ausgangspunkt für das Vorge-
hen der Kommission, vier repräsentative energiepoliti-
sche Pfade für einen Zeitraum von 50 Jahren zu konzi-
pieren. Dies ermöglicht, die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen energiepoli tischen Handlungsmöglich-
keiten aufzuzeigen. 

Die vier energiepoli tischen Pfade können wie folgt 
beschrieben werden: 

Pfad 1 geht davon aus, daß die nächsten Jahrzehnte 
große Anstrengungen bezüglich der Anpas-
sung der Infrastrukturen der Industrieländer 
an die sich verändernden Weltwirtschaftsbe-
dingungen und für eine Verbesserung der Le-
bensbedingungen in der Dritten Welt nötig 
machen 11). Dieser Pfad schließt sich im Wi rt

-schaftswachstum bis 2000 weitgehend an die 
bisherigen Wachstumsvorstellungen an und 
geht von leicht abnehmenden Wachstumsraten 
in der Zeit danach aus. Es werden mittlere 
Strukturveränderungen in der Wirtschaft un-
terstellt und die Energieeinsparungen folgen 
einem angenommenen Trend. Es wird von ei-
nem umfangreichen Ausbau der Kernenergie 
ausgegangen, der nach dem Jahr 2000 den 
Einsatz von Schnellen Brutreaktoren und Wie-
deraufarbeitungsanlagen miteinschließt. Wei-
ter wird angenommen, daß ausreichend fossile 
Energieträger zur Verfügung stehen. 

Pfad 2 geht davon aus, daß es in Zukunft erhebliche 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Pri-
märenergieträger geben wird. Dieser Pfad ist 
deshalb gekennzeichnet durch starke Ener-
gieeinsparungen mittels ra tionellerer Energie-
verwendung, einen Strukturwandel in der 
Wirtschaft, der sich dämpfend auf den Energie-
bedarf auswirkt, sowie einem gegenüber 

10) Beschlußempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Forschung und Technologie, Deutscher Bundestag, 
Drucksache 8/2628, S. 3. 

11) World Energy — Looking Ahead to 2020, Report by the 
Conservation Commission of the World Energy Conferen-
ce, Guildford/New York, 1978, Kommissionsdrucksache 
8/6. 
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Pfad 1 reduzierten Wirtschaftswachstum. Die 
Nutzung der Kernenergie bleibt, ebenso wie 
der Bedarf an fossilen Energieträgern, hinter 
Pfad 1 zurück. 

Pfad 3 geht ebenfalls davon aus, daß die Energiebe-
schaffung immer größere Schwierigkeiten be-
reiten wird, rechnet jedoch gleichzeitig damit, 
daß die Nutzung der Kernenergie zunehmend 
kritisch beurteilt wird. Der gegenwärtig einge-
schlagene Weg, der zunehmenden Nachfrage 
nach Energie durch verstärkte Anstrengungen 
auf der Versorgungsseite zu begegnen, wird 
deshalb als nicht aussichtsreich angesehen. 
Statt dessen wird vorgeschlagen, die die Nach-
frage bestimmenden Faktoren so zu beeinflus-
sen, daß die Energienachfrage nicht weiter an-
steigt. Dieser Pfad ist deshalb gekennzeichnet 
durch sehr starke Energieeinsparungen mittels 
rationellerer Energieverwendung und einen 
starken Strukturwandel in der Indust rie, insbe-
sondere keine weitere Steigerung der grund

-

stoffspezifischen Produktion. Die Erwartungen 
hinsichtlich des Wirtschaftswachstums ent-
sprechen denen bei Pfad 2. Auf die Nutzung 
der Kernenergie kann schrittweise verzichtet 
werden. Nach dem Jahr 2000 wird Kernener-
gie nicht mehr genutzt. 

Pfad 4 geht davon aus, daß der Verbrauch an Öl und 
Gas so schnell und umfassend wie möglich 
reduziert und langfristig auf die Verwendung 
im Verkehr und als Rohstoff beschränkt wer-
den sollte. Die schnellste und billigste Strategie 
wird dabei nicht in dem verstärkten Einsatz 
von Kernenergie gesehen, sondern in einer 
sich drastisch verbessernden Nutzung der 
Energie und dem vorrangigen und maximal 
möglichen Einsatz regenerativer Energiequel-
len. Daneben wird von einer leichten Steige-
rung des Einsatzes der reichlich verfügbaren 
Kohle ausgegangen, vor allem zur Prozeßwär-
meerzeugung in der Industrie und zur Kraft-
Wärme-Kopplung. Das Wirtschaftswachstum 
ist das gleiche wie bei den Pfaden 2 und 3. Es 
wird von einem starken Strukturwandel in der 
Wirtschaft ausgegangen. Auf die Nutzung der 
Kernenergie wird verzichtet. 

Bei Pfad 1 wird versucht, das Energieproblem von der 
Angebotsseite her zu lösen. Dagegen wird bei Pfad 4 
insbesondere von der Nachfrageseite her versucht, den 
Energiebedarf so stark zu verringern, daß er weitge-
hend mit regenerativen Energiequellen und der heimi-
schen Kohle gedeckt werden kann. Pfad 2 und 3 sind 
Beispiele für mögliche Strategien, die gleichzeitig die 
Nachfrage- und die Angebotsseite berücksichtigen. 
Pfad 2 legt dabei das Schwergewicht mehr auf die 
Erhöhung des Angebots, Pfad 3 mehr auf die Verringe-
rung der Nachfrage durch eine wachsende Verwen-
dungsintelligenz bei der Energienutzung. 

2.2.2 Vorgaben für die quantitative Ausgestaltung der vier 
Pfade 

In Kapitel 1 sind Faktoren aufgelistet worden, die den 
Energiebedarf wesentlich beeinflussen. Es sind dies 

— die Bevölkerungsentwicklung, 
— das Wirtschaftswachstum, 
— das Komfortniveau der p rivaten Verbraucher, 
— die Struktur der Wirtschaft, 
— das Ausmaß des Energieeinsparens, 
— die Technologien zur Primärenergieumwandlung 

und 
— die Art der verfügbaren Primärenergieträger. 

Diese Faktoren werden ihrerseits sowohl von der Ent-
wicklung der Wertvorstellungen des Einzelnen und der 
Gesellschaft beeinflußt als auch durch politische Maß-
nahmen verändert. Bei einer politisch erwünschten 
Veränderung muß nicht nur mit der Trägheit des Ener-
giesystems, sondern auch mit der Trägheit des Wertsy-
stems gerechnet werden. 

Aus beidem resultiert die Unsicherheit über Zukunfts-
aussagen im Energiebereich. Das Ausmaß der Unsi-
cherheit ist jedoch für die verschiedenen Einflußfakto-
ren unterschiedlich. Deshalb hat die Kommission bei 
den Vorgaben für diese Einflußfaktoren unterschieden 
zwischen 

— einheitlichen Vorgaben, bei denen die Unsicherhei-
ten nicht so groß oder ihr Einfluß auf den Energie-
bedarf nicht so gravierend sind, so daß sie sich in 
diesen Fällen auf die „sichere Seite" begeben hat, 

— Vorgaben mit Randbedingungen, bei denen sie 
bewußt mit Bandbreiten und Obergrenzen gerech-
net hat, sowie 

— Vorgaben mit alternativen energiepolitischen 
Handlungsmöglichkeiten, bei denen – je nach dem 
energiepolitisch angestrebten Ziel – für die ver-
schiedenen Pfade unterschiedliche Vorgaben ge-
macht wurden. 

Im folgenden werden die Annahmen und ihre Begrün-
dung für alle als wesentlich erkannten Einflußfaktoren 
getrennt nach diesen drei Gruppen angegeben und 
den verschiedenen Pfaden zugeordnet. 

2.2.2.1 Einheitliche Vorgaben 

Bevölkerungsentwicklung 

Seit dem Jahre 1974 ist die Zahl der Wohnbevölkerung 
in der Bundesrepublik Deutschland rückläufig. Die 
Zahl der Geburten erreichte bereits um 1965 ihren 
Höhepunkt. Ein Rückgang der Bevölkerung wurde 
jedoch zunächst noch durch die starke Zuwanderung 
aus dem Ausland verhindert. Nach Berechnungen des 
Statistischen Bundesamtes wird die deutsche Bevölke-
rung von gegenwärtig etwa 57 Millionen bis zum Jahre 
2000 auf etwa 52 Millionen abnehmen 12). Im Jahre 
2030 kann mit einer Zahl von 39 Millionen bis 45 
Millionen Bundesdeutschen gerechnet werden. Unter 
der Annahme, daß die Zahl der in der Bundesrepublik 
Deutschland lebenden Ausländer von gegenwärtig 4 
Millionen in Zukunft noch beträchtlich ansteigt, geht 
die Kommission bei ihren Berechnungen davon aus, 
daß im Jahre 2000 etwa 57 Millionen Personen und im 
Jahre 2030 etwa 50 Millionen Personen in der Bundes-
republik Deutschland leben werden. 

12) Deutscher Bundestag, Drucksache 8/860, S. 16. 
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Komfortsteigerungen bei den privaten Haushalten 

Die Kommission hat die Konsummöglichkeiten von sei-
ten der komfortbezogenen Energiedienstleistungen 
nicht eingeschränkt, sondern ist einheitlich von großen 
Zuwachsraten ausgegangen, um auf der sicheren Seite 
zu sein. Etwa ein Drittel der Energie wird inzwischen 
von den p rivaten Haushalten verbraucht. Neben der 
Deckung der traditionellen Grundbedürfnisse, wie 
Heizen, Kochen und Beleuchtung, trägt der Ener-
gieeinsatz in diesem Bereich immer stärker zur 
Arbeitserleichterung und zur Komfortsteigerung der 
Haushalte bei, angefangen von den verschiedenen 
elektrischen Haushaltsgeräten bis hin zu den Privat-
autos. 

Die Kommission hält es weder für notwendig noch für 
wünschenswert, von Tendenzen zur Verringerung des 
Lebensstandards oder gar zur Askese auszugehen. Sie 
ist der Meinung, daß – trotz des schon Erreichten – in 
einigen Bereichen immer noch ein erhebliches Nach-
holbedürfnis besteht und daher insgesamt eine weitere 
Steigerung des Komforts und des damit verbundenen 
Bedarfs 'an energiebezogenen Dienstleistungen zu 
ermöglichen ist. Dies gilt insbesondere unter sozialen 
Gesichtspunkten im Hinblick auf die Verwirklichung 
individueller Freiheiten und die Ermöglichung der 
Chancengleichheit. Die Kommission ist jedoch auch 
der Auffassung, daß die Zunahme der Energiedienst-
leistungen bei den Haushalten nicht starr an das 
Wachstum des Bruttosozialprodukts angekoppelt ist, 
sondern auch darüber hinausgehen kann, wo Nachhol-
bedarf besteht, aber auch geringer ausfallen kann, 
wenn bereits . ein hoher Versorgungsgrad erreicht ist. 

Für die Berechnungen hat die Kommission unterstellt, 
daß in den nächsten 50 Jahren 

— die beheizte Wohnfläche um den Faktor 1,4 steigt, 
was sich aus den folgenden vier Einzelfaktoren er-
gibt: 

o Einer Zunahme der durchschnittlichen Wohnflä-
che pro Einwohner von heute 28 qm auf 40 qm, 

o dem vollständigen Übergang von Einzelöfen auf 
Sammelheizungen, 

o der Beheizung aller Räume, 

o einer Abnahme der Wohnbevölkerung von 60 
Millionen auf 50 Millionen Personen; 

— der Warmwasserbedarf der Haushalte um den Fak-
tor 1,7 zunimmt; 

— die Energiedienstleistung mittels elektrischer Haus-
haltsgeräte um den Faktor 3,0 steigt, was einer 
vollständigen Ausstattung aller Haushalte mit allen 
heute bekannten elektrischen Geräten und einer 
zusätzlichen Reserve entspricht; 

— die Verkehrsleistung der p rivaten PKW's um 25% 
ausgeweitet wird, was bei einer weiter leicht abneh-
menden Verkehrsleistung pro PKW eine Zunahme 
der privaten Autos von heute etwa 23 Millionen auf 
etwa 30 Millionen voraussetzt. 

Bei allen Annahmen wurde davon ausgegangen, daß 
jeweils 60 % der Steigerungen bereits im Jahre 2000 
erreicht sein werden. Grundlegende Veränderungen 

im Verhalten, z. B. die weitgehende Verlagerung des 
privaten Verkehrsbedarfs auf öffentliche Verkehrsmit-
tel, wurden nicht unterstellt, obwohl sie durchaus 
wünschbar sein könnten, wenn sich diese Verhaltens-
änderung auf Grund einer veränderten Einstellung der 
Bevölkerung und einer entsprechenden Infrastruktur 
ergäbe. 

2.2.2.2 Vorgaben mit Randbedingungen 

Das zukünftige Wirtschaftswachstum 

Ein Maß für die Aktivitäten einer Volkswirtschaft ist 
das Bruttosozialprodukt. Obwohl diese Größe den 
Lebensstandard und das persönliche Wohlergehen des 
Einzelnen nur sehr unzulänglich beschreibt, wurde 
bisher kein besserer Indikator als Maß für den mate-
riellen Lebensstandard eingeführt. 

Die Kommission war sich darin einig, daß es in unserer 
Volkswirtschaft Wachstumsbereiche geben muß. Die. 
Höhe des zukünftigen Wirtschaftswachstums läßt sich 
jedoch über einen solch langen Zeitraum nicht quanti-
tativ prognostizieren. Man darf sich dabei auch nicht 
nur nach Wunschvorstellungen richten – gleichgültig, 
ob sie nach oben auf möglichst hohe Wachstumsraten 
oder nach unten auf Null-Wachstum abzielen –, son-
dern man muß sich in der Bandbreite des Möglichen 
und des Notwendigen bewegen. 

Die Möglichkeiten des Wachstums sind begrenzt, z. B. 
durch 

— die Verringerung der inländischen Konsumnach-
frage infolge der rückläufigen Bevölkerung und der 
Annäherung an die Sättigungsgrenze in einigen 
Konsumbereichen, 

— die zunehmend schwieriger werdende Energie-
und Rohstoffversorgung, 

— die steigende Umweltbelastung und nicht zuletzt 
durch 

— die Notwendigkeit einer zunehmenden internatio-
nalen Annäherung, die größere Wachstumsraten in 
den Entwicklungsländern und damit geringere 
Wachstumsraten in den Industriestaaten erfor-
dert 13) 

Die Notwendigkeit eines – zumindest zeitweise – wei-
teren Wachstums wird bestimmt durch die daran 
geknüpften sozialen und wirtschaftlichen Ziele, wie 
z. B. 

— die Wiedererlangung der Vollbeschäftigung, 

— den Erhalt des sozialen Friedens, 

— die Möglichkeit zur Umstrukturierung der Wirt-
schaft und des Verkehrs, 

13) Ein Teil der Kommission hält darüber hinaus eine Reform 
der weltwirtschaftlichen Beziehungen für notwendig, de-
ren Ziel es sein muß, im Rahmen des Nord-Süd-Dialogs 
zu einer leistungsfähigen, gerechten und sozialen Welt-
wirtschaft beizutragen, in der die Selbständigkeit und die 
Unabhängigkeit der Entwicklungsländer geachtet und 
gefördert wird. Außerdem wird die Bundesregierung auf-
gefordert, das Sofortprogramm der Brandt-Kommission 
umgehend in die Wege zu leiten. 
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— die Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit, 

— die Hilfe beim Aufbau der Dritten Welt, 

— die Verbesserung der Situation der sozial Schwa-
chen, 

— die Maßnahmen zum Umweltschutz und nicht zu-
letzt 

— die Möglichkeit, die höheren Energie- und Roh-
stoffkosten und den Ausbau der Versorgungskapa-
zitäten sowie die Maßnahmen zur rationellen Ener-
gienutzung finanzieren zu können. 

Niemand in der Kommission erwartet für die Zukunft 
Wachstumsraten in der Wirtschaft, wie sie bis zur 
Ölkrise erzielt werden konnten, aber auch ein soforti-
ges Null-Wachstum fordert niemand. Übereinstim-
mung bestand weiterhin darüber, daß die qualitative 
Komponente des Wachstum in Zukunft stärker betont 
und langfristig ein Gleichgewichtszustand angenom-
men werden sollte. Ein solcher Übergang kann jedoch 
immer nur gleitend erfolgen. Für die Zwischenzeit ist 
Wachstum notwendig und möglich. 

Ein hohes Wachstum wird vermutlich nicht zu errei-
chen sein, ist jedoch auch wegen des bereits erreichten 
Niveaus nicht notwendig, wenn die anderen damit 
verbundenen wirtschafts- und sozialpolitischen Ziele 
verwirklicht werden können, und ist im Hinblick auf 
eine internationale Annäherung nicht unbedingt 
erwünscht. Ein zu niedriges Wachstum ist für eine 
Übergangszeit nicht akzeptabel, weil es die Verwirkli-
chung der mit dem Wachstum angestrebten Ziele 
unmöglich machen würde. 

Wo die Grenze zwischen den notwendigen und den 
noch möglichen Wachstumsraten verläuft, kann nie-
mand eindeutig angeben. Die Kommission hat deshalb 
für Pfad 1 die Wachstumsannahmen des Gemein-
schaftsgutachtens der wirtschaftswissenschaftlichen 
Institute übernommen, das der Zweiten Fortschreibung 
des Energieprogramms der Bundesregierung 
zugrunde lag 14). Sie hat jedoch für Pfad 2 nicht den bei 
Energieprojektionen üblichen Weg beschritten, ein 
bestimmtes Wirtschaftswachstum vorzugeb en,  um dar-
aus den Energiebedarf abzuleiten und diesen den Ver-
sorgungsmöglichkeiten gegenüberzustellen. Statt des-
sen hat sie alle anderen Faktoren festgelegt, die den 
Energiebedarf mitbestimmen, und dann unter Berück-
sichtigung der zu erwartenden Verfügbarkeiten auf 
der Energieversorgungsseite errechnet, welches 
Wachstum der Wirtschaft unter diesen Bedingungen 
möglich ist. Bei den Pfaden 3 und 4 wurde das gleiche 
Wachstum wie bei Pfad 2 festgesetzt. 

Die durchschnittlichen Wachstumsraten liegen 
 

— vor dem Jahr 2000 bei 
3,3 %/a bei Pfad 1 und 
2,0 %/a bei den anderen Pfaden sowie 

14) Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Energiewirt-
schaftliches Institut an der Universität Köln, Rheinisch-
Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Die künf-
tige Entwicklung der Energienachfrage in der Bundesre-
publik Deutschland und deren Deckung — Perspektiven 
bis zum Jahre 2000, Essen, 1978. 

— nach dem Jahr 2000 bei 
1,4 %/a bei Pfad 1 und 
1,1 %/a bei den anderen Pfaden. 

Für die Kommission war es schwierig zu beurteilen, ob 
diese Wachstumsraten in die von ihr für erforderlich 
gehaltene Bandbreite zwischen Möglichem und Not-
wendigem fallen und akzeptabel sind. Hinsichtlich der 
Arbeitsmarktauswirkung ist sie der Ansicht, daß lang-
fristig auch ein relativ niedriges Wachstum für die 
Vollbeschäftigung ausreichen könnte, weil die Zahl 
der Personen im arbeitsfähigen Alter entsprechend 
zurückgehen wird. Auf längere Sicht würden die wei-
teren, bei den anderen Pfaden getroffenen Annahmen 
über den Strukturwandel in der Wirtschaft und die 
Maßnahmen zur Energieeinsparung dazu beitragen, 
daß die Zahl der Arbeitsplätze auch bei gegenüber 
Pfad 1 niedrigerem Wachstum nicht geringer ist. Trotz-
dem bleibt eine Unsicherheit, ob die an das Wachstum 
geknüpften Ziele, insbesondere Vollbeschäftigung, bei 
verringerten Wachstumsraten erreicht werden können, 
die sich auf Grund von Restriktionen von der Energie-
seite ergeben. Die Kommission empfiehlt deshalb, eine 
Studie zu vergeben, in der untersucht wird, ob und mit 
welchen Mitteln und Maßnahmen das Ziel der Vollbe

-

schäftigung auch bei langfristig abnehmenden Wachs-
tumsraten gesichert werden könnte. 

Mit Sicherheit wird nicht der gesamte Zuwachs des 
Bruttosozialprodukts zur Wohlstandsvermehrung die-
nen können; denn ein Teil wird dazu verwendet wer-
den müssen, die steigenden Energie- und Rohstoff-
preise zu bezahlen und die entsprechenden Investitio-
nen' zur Umstrukturierung der Wi rtschaft und zum 
Energieeinsparen zu finanzieren. Ein anderer Teil wird 
für die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt aufge-
bracht werden müssen. Dabei muß auch die Konsoli-
dierung der öffentlichen Haushalte angestrebt werden. 

Da das Bruttosozialprodukt bei den angegebenen 
Wachstumsraten in 50 Jahren noch mindestens um den 
Faktor 2,5 pro Kopf zunehmen kann, ist eine hinrei-
chende Wohlstandsmehrung sichergestellt, die auch 
soziale Umverteilungen ermöglicht. 

Verfügbarkeit an Primärenergie 

Die Verfügbarkeit an Primärenergie ergibt sich zum 
einen aus den Importmengen und zum anderen aus der 
einheimischen Produktion. Dazu kommt das Potential 
an regenerativen Energiequellen. 

Aus der in Kapitel 1 beschriebenen internationalen 
Energiesituation läßt sich ableiten, daß insbesondere 
beim weitaus  wichtigsten  Energieträger, dem Erdöl, 
möglicht bald eine Verringerung der Importe notwen-
dig erscheint. Beim Erdgas und bei der Kohle kann 
zwar von steigenden Importmöglichkeiten ausgegan-
gen werden, jedoch erreichen diese lange nicht das 
Niveau der Erdölimporte. Die möglichen Uranimporte 
hängen in starkem Maße von dem weltweiten Ausbau 
der Kernenergie und der Art der eingesetzten Reakto-
ren ab, werden langfristig jedoch auch begrenzt sein. 

Angesichts dieser weltweiten Rahmenbedingungen 
hat sich die Kommission hinsichtlich der Verfügbarkeit 
an Primärenergie auf Referenzwerte geeinigt, die 
anzustreben sind, und gleichzeitig Maximalwerte fest- 
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gelegt, die nicht überschritten werden sollen. Die Fest-
legung solcher Referenz- bzw. Maximalwerte bedeutet 
nicht, daß diese Werte unbedingt erreicht werden soll-
ten. Ein Unterschreiten ist natürlich vorteilhaft. Gerade 
wegen der Unsicherheit insbesondere in der Ölversor-
gung wurden zusätzliche Va rianten zu den einzelnen 
Pfaden berechnet, in denen versucht wird, mit mög-
lichst wenig Öl auszukommen. 

Im folgenden werden die für die Berechnung zugrunde 
gelegten Referenz- bzw. Maximalwerte für die Verfüg-
barkeit der verschiedenen Energieträger angegeben 
und erläutert. 

o Erdöl und Erdgas 

Erdöl und Erdgas müssen zum weit überwiegenden 
Teil importiert werden. Nach einer Studie  der Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe wird der 
bescheidene Beitrag der Eigenförderung beim Erdöl 
weiter zurückgehen und die eigene Förderung an Erd-
gas allenfalls aufrechterhalten werden können 15). Die 
starke Importabhängigkeit wird also auch in Zukunft 
bestehen bleiben und sich bei steigendem Bedarf sogar 
noch verstärken. Die Bezugsquellen dieser Energieträ-
ger werden sich allerdings in Zukunft etwas verschie-
ben. Erdöl, das heute überwiegend aus OPEC-Ländern 
kommt, wird zunehmend auch aus der Nordsee bezo-
gen werden, und Erdgas, das heute zum größten Teil 
aus den europäischen Nachbarstaaten und der Sowjet-
union stammt, wird zunehmend auch aus OPEC-Län-
dern bezogen werden müssen. 

Die Kommission ist der Ansicht, daß hinsichtlich der 
Verfügbarkeit an Erdöl und Erdgas mit einer Abnahme 
zu rechnen ist oder allenfalls ein gleichbleibendes 
Angebot erwartet werden kann. Auch im letzteren 
Falle ist eine Verringerung der Erdölimporte in dem 
Umfang möglich, wie die Erdgasverfügbarkeit gestei-
gert werden kann. 

Für die inländische Verfügbarkeit an Erdöl und Erdgas 
legt die Kommission für ihre Berechnungen zugrunde: 

— Als Referenzwert eine Abnahme 
um 1/4 auf 190 Millionen t SKE im Jahr 2000 und 
um 1/2 auf 130 Millionen t SKE im Jahr 2030 sowie 

— als Maximalwert einen nur leichten Rückgang 
auf ca. 250 Millionen t SKE bis zum Jahr 2000 
und einen gleich hohen Wert in der Zeit danach. 

o Stein- und Braunkohle 

Stein- und Braunkohle stammen fast ausschließlich aus 
der einheimischen Förderung, und hier ist die Bundes-
republik Deutschland sogar ein Netto-Exporteur. Trotz 
eines Ausfuhrüberschusses von ca. 20 Millionen t SKE 
standen im Jahr 1978 105 Millionen t SKE für den 
inländischen Verbrauch zur Verfügung. Die Steinkoh-
leförderung betrug 85 Millionen t SKE, wozu noch 5 
Millionen t SKE aus Bestandsentnahmen kamen. Die 
Braunkohleförderung betrug etwa 35 Millionen t SKE. 

15) Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Die 
zukünftige Entwicklung der Energienachfrage und -dek-
kung — Perspektive bis zum Jahr 2000 — Abschnitt III: Das 
Angebot von Energierohstoffen, Hannover, März 1976. 

Sowohl die Steinkohle- als auch die Braunkohleförde-
rung kann auf Grund der reichen Vorkommen, aber 
auch auf Grund der technischen Möglichkeiten, bei 
entsprechenden Anstrengungen gesteigert werden. 

In Anlehnung an die Studie der Bergbauforschung 16) 
hält die Kommission eine Steigerung der Förderung 

— bei Braunkohle auf etwa 45 Millionen t SKE bis zum 
Jahr 2000 und Erhalt dieses Förderniveaus für die 
Zeit danach sowie 

— bei Steinkohle auf 100 Millionen t SKE bis zum Jahr 
2000 und auf 115 Millionen t SKE bis zum Jahr 2030 

für erreichbar. 

Wieviel Kohle langfristig importiert werden kann, läßt 
sich nicht leicht festlegen. Der Weltkohlemarkt wird 
sich zwar vergrößern, aber auch die Zahl der Abneh-
mer wird steigen. Es ist jedoch damit zu rechnen, daß 
die Bundesrepublik Deutschland wesentlich mehr 
Kohle importieren kann, als nach den gegenwärtigen 
Importbeschränkungen zugelassen ist. Auf jeden Fall 
werden die bundesdeutschen Expo rte an Kohle durch 
Importe ausgeglichen werden können. Unter sehr gün-
stigen Bedingungen könnten auch zusätzliche Mengen 
eingeführt werden. Die Kommission ist jedoch der 
Ansicht, daß diese Möglichkeit besser nicht in 
Anspruch genommen werden sollte. Allenfalls sei mit 
einer zusätzlichen Importmenge von maximal 30 Mil-
lionen t SKE im Jahr 2000 und 50 Millionen t SKE im 
Jahr 2030 zu rechnen. 

Für die inländische Verfügbarkeit an Stein - und Braun-
kohle ergibt sich also: 

— Als Referenzwert eine leichte Zunahme 
auf 145 Millionen t SKE im Jahr 2000 und 
auf 160 Millionen t SKE im Jahr 2030 und 

— als Maximalwert eine stärkere Zunahme 
auf 175 Millionen t SKE im Jahr 2000 und 
auf 210 Millionen t SKE im Jahr 2030. 

o Natururan 

Die Bundesrepublik Deutschland muß den gesamten 
Bedarf an Natururan aus Importen decken. Die gerin-
gen eigenen Vorräte spielen in diesem Zusammen-
hang keine nennenswerte Rolle. Bei aller Unsicherheit 
der Schätzung gerade bei den Uranvorräten der Welt 
kann man von einer Gesamtmenge von ca. 5 Millionen 
t (ohne Ostblock) ausgehen, die zu vertretbaren Kosten 
gewonnen werden können und in denen auch schon 
die noch nicht gesicherten, sondern lediglich vermute-
ten Vorräte enthalten sind. Naturgemäß wird die Bun-
desrepublik Deutschland nur einen Bruchteil dieser 
Gesamtvorräte für ihre eigene Versorgung zur Verfü-
gung haben. Da die USA – mit den weitaus größten 
Vorräten – einen hohen Eigenbedarf haben und bei 
anderen Ländern mit reichen Vorkommen (wie Kanada 
und Australien) unsicher ist, inwieweit sie die Förde-
rung tatsächlich zu steigern und auf dem Weltmarkt 
anzubieten gedenken, kann davon ausgegangen wer-
den, daß sich die Bundesrepublik Deutschland einen 
Anteil von 5 % an der Welturanproduktion sichern 

16) Bergbau-Forschung GmbH, a. a. O. 
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kann. Auf keinen Fall wird mit einem Anteil von mehr 
als 10 % gerechnet. In diesem Bereich liegt der Anteil 
der Bundesrepublik Deutschland am gesamten Brutto-
sozialprodukt der Welt. 

Für die Verfügbarkeit von Natururan ergibt sich also: 

— Ein Referenzwert von 250 000 t, kumuliert bis zum 
Jahr 2030, und 

— ein Maximalwert von 500 000 t, kumuliert bis zum 
Jahr 2030. 

o Regenerative Energiequellen 

Die Kommission hat feststellen müssen, daß ausrei-
chende Studien über die Maximalwerte für den Einsatz 
regenerativer Energiequellen sowohl für die Bundesre-
publik Deutschland als auch für andere Länder nicht 
existieren. So liegt insbesondere keine Studie zur 
detaillierten Abschätzung des Nutzungspotentials zur 
Gewinnung regenerativer Enegieträger (Wind, Biogas, 
Treibstoffe aus Biomasse) für die Bundesrepublik 
Deutschland vor. Die aus Wasserkraft zu gewinnende 
Energie ist in der Bundesrepublik Deutschland ausge-
schöpft, und das Potential der Sonnenenergienutzung 
wurde von der Kommission bei der Behandlung der 
Energieeinsparungsmöglichkeiten mituntersucht. Auf 
Grund der fehlenden Studien war eine ausführliche 
Behandlung der Obergrenze für den Einsatz regenera-
tiver Energiequellen nicht möglich. Für den Referenz-
fall hat die Kommission eine grobe Abschätzung vorge-
nommen, die etwa den Annahmen des Gemeinschafts-
gutachtens der wirtschaftswissenschaftlichen Institute 
für „sonstige" Energien bis zum Jahr 2000 entspricht. 

Sie geht für den Referenzfall von einer Verfügbarkeit 
der regenerativen Energiequellen 17)  aus von: 

— 40 Millionen t SKE im Jahr 2000 und 
— 50 Millionen t SKE im Jahr 2030. 

Für Pfad 3 wird für das Jahr 2030 eine verfügbare 
Menge von 70 Millionen t SKE angenommen; 

für Pfad 4 werden für die Berechnungen Maximalwerte 
zugrunde gelegt von: 

— 50 Millionen t SKE im Jahr 2000 und 
— 100 Millionen t SKE im Jahr 2030. 

2.2.2.3 Vorgaben alternativer politischer Handlungsmög-
lichkeiten 

Möglichkeiten der Energieeinsparung im Endver-
brauch 

Die Kommission hat sich besondere Mühe gegeben, 
die Einsparungsmöglichkeiten von Energie zu analy

-

sieren, die ohne Komforteinbußen möglich sind. Der 

17) Die Einbeziehung der regenerativen Energiequellen in 
die Primärenergierechnung ist bisher nicht eindeutig fest-
gelegt worden. In Anlehnung an das in den Energiebilan-
zen verwendete Konzept hat die Kommission alle regene-
rativen Energiequellen nach dem Substitutionsprinzip in 
Primärenergie umgerechnet. Hierbei wird berechnet, 
welche Mengen an fossilen Brennstoffen zur Erzeugung 
der gleichen Endenergiemengen — z. B. Strom aus Was-
ser- oder Windkraft, oder Niedertemperaturwärme aus 
Sonnenenergie oder Treibstoffe aus Biomasse — benötigt 
worden wären. 

aus einer bestimmten Energiedienstleistung resultie-
rende Bedarf an Nutz- bzw. Endenergie kann vor allem 
durch technische Maßnahmen zum rationellen Ener-
gieeinsatz z. T erheblich gesenkt werden, was die 
Möglichkeit von Energieeinsparungen eröffnet. Neben 
dem Senken des Nutzenergiebedarfs für die einzelnen 
Bedarfszwecke und der Energierückgewinnung kann 
auch der bewußte und haushälterische Umgang mit 
Energie, also das Vermeiden unnötigen Verbrauchs, 
zur Energieeinsparung beitragen. Außerdem hat die 
Kommission die dezentrale Nutzung von regenerativen 
Energiequellen, also vor allem der Sonnenenergie, zur 
Substitution nichtregenerativer Energieträger hier be-
handelt. 

Ein rationeller Einsatz von Energie ist für die Zukunft 
in verstärktem Umfang nötig, um die gravierende 
Abhängigkeit unserer Energieversorgung vom Erdöl 
zu verringern und um die mit dem Energieeinsatz 
verbundene Umweltbelastung zu vermindern. Aus die-
sem Grunde hat die Kommission versucht, die tech-
nisch möglichen und wirtschaftlich wie politisch ver-
tretbaren Energieeinsparmöglichkeiten herauszu-
finden. 

Die Kommission betont, daß nicht alles, was technisch 
machbar ist, auch wirtschaftlich sinnvoll und politisch 
wünschenswert sein muß. Das gilt auch für Energieein-
sparmaßnahmen. Man kann also nicht ein maximal 
erreichbares Energieeinsparpotential definieren, ohne 
zu beachten, daß bei dessen Verwirklichung unsere 
wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen 
wesentlich beeinflußt würden. Energieeinsparmöglich-
keiten können also immer nur im Zusammenhang mit 
der wirtschafts- und sozialpolitischen Entwicklung 
gesehen werden. 

o Zwei Einsparvarianten 

Zunächst hat die Kommission zwei Einsparvarianten 
im Detail durchgerechnet. Im Vergleich zum gegen-
wärtigen Diskussionsstand in der Öffentlichkeit über 
Energieeinsparmöglichkeiten kann die eine Variante 
als „starkes Einsparen" bezeichnet werden, die andere 
als „sehr starkes Einsparen". Daneben wird eine bei 
den Berechnungen als „Trend-Einsparen" bezeichnete 
Variante und eine Einsparvariante verwendet, die der 
Studie des Öko-Instituts 18) entnommen wurde. Die der 
Öko-Studie entnommene Einsparvariante wird als 
„ extremes Einsparen" bezeichnet. 

„Starkes Einsparen" orientiert sich an dem technisch 
Möglichen und energetisch noch Sinnvollen, geht von 
einer sehr starken Erhöhung der Energiepreise und/ 
oder von der Verwirklichung eines Katalogs energie-
politischer Maßnahmen zur Energieeinsparung aus 
und erwartet eine noch höhere Marktdurchdringung 
der Technologien zur rationellen Nutzung von Energie. 

Das „starke Einsparen" entspricht den Erwartungen 
infolge der Auswirkungen der teilweise stark angestie-
genen und weiter steigenden Energiepreise, wodurch 
ein Großteil der beschriebenen Energieeinsparmög-
lichkeiten auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten vorteilhaft wird. In einigen Fällen wird eine Ver- 

18) F. Krause, H. Bossel, K.-F. Müller-Reißmann, Die Ener-
giewende, Frankfurt, 1980. 
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schärfung bestehender sowie eine Neueinführung 
gesetzlicher Vorschriften und Normen notwendig sein, 
um die Ausschöpfung des Energieeinsparpotentials zu 
beschleunigen bzw. eine höhere Marktdurchdringung 
zu erreichen (z. B. neue Wärmedämmvorschriften 
sowie Höchstverbrauchswerte bei Fahrzeugen und 
elektrischen Haushaltsgeräten). In weiteren Fällen 
wird staatliche Hilfe zur Forschung und Entwicklung 
von Systemen und Anlagen bis zur Marktreife und eine 
Unterstützung bei der Markteinführung (z. B. Sonnen-
energienutzung) notwendig sein. 

Das „starke Einsparen" geht von Verbesserungsmög-
lichkeiten aus, wie sie nur dann erwartet werden kön-
nen, wenn günstige politische Rahmenbedingungen 
und steigender ökonomischer Druck die Bereitschaft 
zur rationellen Nutzung von Energie auf marktwirt-
schaftlicher Basis herbeiführen. Eingeschlossen sind 
Verhaltensänderungen beim Verbraucher, die unnöti-
gen Energieverbrauch vermeiden. Es wird festgestellt, 
daß es sich dabei nicht um einen autonomen Trend im 
Wirtschafts- und Konsumsektor handelt. Vielmehr 
bedeutet dessen gesicherte Herbeiführung bereits ein 
erhebliches Ausmaß an politischem Willen und admi-
nistrativen Maßnahmen. 

Das „sehr starke Einsparen" erfordert den unabding-
baren politischen Willen, Energieeinsparungen höch-
ste Priorität in der Energiepolitik einzuräumen. 

Diesé Sparvariante kann außerdem nur verwirklicht 
werden, wenn 
— entweder die Energiepreise so erhöht werden, daß 

sie im Vorgriff auf ohnehin steigende Preise die 
langfristigen Knappheitsrelationen dieser Vorräte 
widerspiegeln (was allerdings die sozial schwachen 
Personen träfe, wenn nicht gleichzeitig Maßnah-
men zur Vermeidung sozialer Härten zugunsten 
dieser Personen ergriffen würden); 

— oder eine Energieverbrauchsordnung geschaffen 
wird, die Hersteller und Betreiber von Energienut-
zungssystemen bei Neuanschaffungen durch Ge- 
und Verbote zum Einsatz der verfügbaren rationell-
sten Verfahren anhält und vertretbare Nachrüstun-
gen bei bestehenden Anlagen angibt. (Dazu müßte 
die Wirksamkeit der Maßnahmen laufend überprüft 
werden); 

— oder eine Kombination von beiden erfolgt. 

o Einsparpotentiale 

In den Tabellen 1 und 2 sind die von der Kommission 
unterstellten Einsparpotentiale für das Jahr 2030 für 
die beiden Varianten „starkes Einsparen" und „sehr 
starkes Einparen" angegeben 19). Eine Beschreibung 
der zur Durchsetzung notwendigen politisch-admini-
strativen Maßnahmen findet sich im Abschnitt C.1. und 
eine detaillierte Begründung der technischen Maßnah-
men im Materialienband. 

o Maßnahmen zur Durchsetzung von Energieein-
sparungen 

Energieeinsparungen lassen sich z. T durch Aufklä

-

rung des Einzelnen und z. T. durch technische und 
energiepolitische Maßnahmen erreichen. Außerdem ist 

19) Vgl. Kommissionsverlage I/K/24 (Anlage 2 im Materia-
lienband) 

eine Unterstützung von politischer Seite zur Errei-
chung dieses Zieles notwendig. Parlamente und Regie-
rungen sind aufgerufen, durch entsprechende Ent-
scheidungen die Verwirklichung dieser Maßnahmen 
zu fördern und zu lenken. 

Ein ganz besonderer Stellenwert kommt dabei einer 
verstärkten Aufklärung und Beratung des einzelnen 
zu, die ihm die physikalischen und technischen 
Zusammenhänge nahebringen. Damit könnte ein 
beträchtliches Rationalisierungspotential realisiert 
werden; denn allein durch richtigen und zweckmäßi-
gen Einsatz der heute vorhandenen energietechni-
schen Geräte im Haushalt, im Kleinverbrauch, in der 
Industrie und im Verkehr würde ohne zusätzliche Inve-
stitionen ein nennenswerter Einspareffekt erzielbar 
sein. 

Alle weiteren Maßnahmen setzen die Bereitschaft vor-
aus, einen Teil des Energieeinsatzes durch energieein-
sparende Investitionen zu ersetzen. Dieses ist in vielen 
Fällen mit steigender Komplexität der Einrichtungen 
verbunden, was die Anforderungen an die Qualifika-
tion. der für die Installation und Wartung Verantwortli-
chen wesentlich erhöht. 

Ein Teil der von der Kommission berücksichtigten 
Energieeinsparungen wird sich auf Grund der gestie-
genen Energiepreise und infolge des zunehmenden 
Energiebewußtseins seitens der Wirtschaft und der pri-
vaten Verbraucher von selbst einstellen. Um diesen 
Prozeß einerseits zu beschleunigen, ihn aber anderer-
seits jedoch weiter an die technisch und volkswirt-
schaftlich vertretbaren Grenzen heranzubringen, sind 
zusätzliche politische und administrative Maßnahmen 
notwendig. Marktwirtschaftskonforme Maßnahmen 
zur Stärkung des Wettbewerbs sowie Maßnahmen mit 
Anreizcharakter sollten dabei oberste Priorität haben. 
Daneben sollten vorzugsweise solche Maßnahmen 
ergriffen werden, bei denen die Energieeinsparung mit 
anderen politischen Zielen (z. B. Umweltschutz) ver-
bunden werden kann. 

Ein Katalog der von der Mehrheit der Kommission für 
notwendig erachteten Maßnahmen ist in Abschnitt 
C.1. ausführlich beschrieben; die wichtigsten Leitli-
nien seien jedoch an dieser Stelle kurz aufgelistet: 

— Weiteres Anheben technischer Standards zur Ver-
schärfung der Wärmedämmungsvorschriften von 
Gebäuden sowie für die Effizienz der Energienut-
zung bei Elektrogeräten und Kraftfahrzeugen; 

— die Erweiterung der Einbaupflicht von energieein-
sparenden Zusatzeinrichtungen, wie Steuer- und 
Regelungsgeräten und Wärmerückgewinnungsan-
lagen, dort, wo sie technisch geboten und wirt-
schaftlich sinnvoll sind; 

— die Beseitigung  ungerechtfertigter institutioneller 
und wettbewerbsmäßiger Behinderungen von 
Energieeinsparmaßnahmen und der Nutzung rege-
nerativer Energiequellen; 

— eine wesentliche Erleichterung der Kapitalbereit-
stellung für alle energieeinsparenden Investitionen; 

— zusätzliche steuerliche Erleichterungen für die Nut-
zung energieeinsparender Technologien und rege-
nerativer Energiequellen; 
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Tabelle 1 

Einsparungen beim Endenergieverbrauch bis zum Jahre 2030 – Annahme für starkes und sehr starkes Einsparen 
(in % des heutigen Energieverbrauchs) 

Verbrauchssektor Haushalte Klein

-

verbraucher 
Industrie Verkehr 

Einsparversion stark sehr 
stark stark sehr 

stark stark sehr 
stark stark sehr 

stark 

A. Raumheizung EFH * MFH* EFH* 	MFH* 

– a) bauliche 
Maßnahmen 40 20 60 40 20 40 

– b) heizungstechnische 
Maßnahmen 
Betriebsweise 17 12 23 17 12 17 

– c) Veränderung der 
Beheizungsstruktur 25 13 36 18 13 18 

insgesamt+ ... 62 39 80 59 39 59 20 40 (40) (40) 

B. Prozeßwärme 28 40 10 15 20 33 

C. Beleuchtung und sta- 
tionäre Antriebe 20 40 20 30 20 33 

D. Straßenverkehr 
– PKW 50 50 
– LKW 30 30 

Gesamte Einsparrate ergibt sich durch multiplikative Verknüpfung der Einzelraten 
* EFH — Ein- und Zweifamilienhäuser; MFH — Mehrfamilienhauser 

Tabelle 2 

Annahmen über die Struktur der Beheizung im Jahr 2030 
(in %, bezogen auf den zu deckenden Wärmebedarf)  

Verbrauchssektor Haushalt: Ein- und 
Zweifamilienhäuser 

Haushalt: Mehr- 
familiehhäuser 

Kleinverbrauch 

Einsparversion stark sehr 
stark stark sehr 

stark stark sehr 
stark 

Beheizung ausschließlich über 
Brennstoffe als Endenergie 37,5 15 42,5 15 42,5 15 

Fernwärme 5 5 25 30 25 30 

Elektrische Nachtspeicherheizung 7,5 0 7,5 0 7,5 0 

Solarheizung ohne Wärmepumpe (bivalent) 25 40 – – – – 
Wärmepumpe elektrisch (bivalent) 25 40 – - – - 
Wärmepumpe mit Verbrennungsmotor (bivalent) – – 25 55 25 55 

insgesamt 100 100 100 100 100 100 
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— erhebliche Markteinführungshilfen für alle Geräte, 
Anlagen und Zusatzeinrichtungen, die zur Ener-
gieeinsparung beitragen und sich noch im Entwick-
lungsstadium befinden; 

— zusätzliche Informationshilfen durch die Einrich-
tung von Energieberatungsdiensten und von Insti-
tutionen für die Marktberatung zur rationellen 
Energieverwendung ; 

— neue Ausbildungsmaßnahmen an allgemeinbilden-
den und berufsbildenden Schulen, Hochschulen so-
wie Weiterbildungseinrichtungen zur Förderung 
der Kenntnisse über rationelle Energieverwen-
dung. 

Außerdem sollten alle politischen und administrativen 
Institutionen ihre geplanten Maßnahmen stets auf die 
Möglichkeit der Energieeinsparung hin überprüfen. 
Insbesondere sollte die Energiepolitik den Maßnah-
men zur rationellen Energieverwendung oberste Prio-
rität einräumen. 

Unsicherheit herrscht darüber, wie stark und wie 
schnell diese Maßnahmen im Markt greifen, und wie 
hoch im Einzelfall die Marktdurchdringung in 10, 20 
oder 50 Jahren sein wird. Die Mehrheit der Kommis-
sion sieht jedoch in etwa in dem Bereich zwischen 
„starkem" oder „sehr starkem .  Einsparen" die zu 
erwartende Bandbreite für eine Obergrenze der Ein-
sparmöglichkeiten 20). Sie schließt jedoch auch 
geringere Einsparerfolge nicht aus, vor allem dann, 
wenn die vorgeschlagenen Handlungsmaßnahmen 
nicht mit ausreichender Intensität in die Tat umgesetzt 
werden können. 

o Zuordnung zu den vier Pfaden 

Die Kommission hat folgende Zuordnung zu den ener-
giepolitischen Pfaden beschlossen: 

Bei Pfad 1 wird von „Trend-Einsparen" ausgegan-
gen, das in etwa der Hälfte des Einsparer-
folges vom „starken Einsparen" entspricht 
und auf Grund der Marktentwicklung bei 
staatlicher Abstützung erwartet werden 
kann. 

Bei Pfad 2 wird vom „starken Einsparen" ausge-
gangen. 

Bei Pfad 3 wird vom „sehr starken Einsparen" ausge-
gangen. 

Bei Pfad 4 wurden die in der Studie des Öko-Insti-
tuts 21 ) verwendeten Einsparraten zugrun-
de gelegt, die in einigen Bereichen noch 
über die beim „sehr starken Einsparen" 
festgelegten Einsparraten hinausgehen 
und nur mit zusätzlichen Maßnahmen ver-
wirklicht werden könnten. 

20) Stellungnahme von Abg. P. Gerlach, Abg. L. Gerstein, 
Prof. Dr. K. Knizia, Abg. Dr. L. Stavenhagen: „Die zu 
erwartende Bandbreite wird zwischen „Trend-Einspa-
ren" und „starkem Einsparen" gesehen." 

21) F. Krause, et al., a. a. O.  

Die verschiedenen Einspar-Varianten führen gegen-
über einer Entwicklung mit heutiger Nutzungstechno-
logie (ohne Einbeziehung von Sonnenenergie) zu Ein-
sparungen an Endenergie bis zum Jahr 2000 von: 

10 % bei Trend-Einsparen (0,5 % pro Jahr) 
18 % bei starkem Einsparen (1 % pro Jahr) 
25 % bei sehr starkem Einsparen (1,4 % pro Jahr) 
30 % bei extremem Einsparen (1,8 % pro Jahr); 

und zu Einsparungen bis zum Jahr 2030 von: 

15 % bei Trend-Einsparen (0,2 % pro Jahr) 
28 % bei starkem Einsparen (0,4 % pro Jahr) 
40 % bei sehr starkem Einsparen (0,8 % pro Jahr) 
50 % bei extremem Einsparen (1,1 % pro Jahr) 

Die Einführungsmechanismen der Einsparmöglichkei-
ten so zu gestalten, daß die jährlichen Einsparraten vor 
dem Jahr 2000 größer sind als danach und somit in 20 
Jahren bis zum Jahr 2000 in allen Pfaden etwa die 
Hälfte des Einsparpotentials verwirklicht ist, entspricht 
der Einschätzung, daß in den Perioden höheren 
Wachstums der Wirtschaft Einspareffekte leichter zu 
erzielen sind als in Perioden schwachen Wachstums, 
und daß sich – abgesehen von Anfangsschwierigkei-
ten – Einsparerfolge zunächst schneller einstellen als 
dann, wenn die einfacheren Einsparmöglichkeiten 
schon erfolgt sind und jede weitere Maßnahme mehr 
Aufwand erfordert. 

o Strukturwandel in der Wirtschaft  
In der langfristigen Perspektive, in der die Enquete-
Kommission die Energiebedarfsentwicklung betrach-
ten muß, spielt der Strukturwandel in der Wirtschaft 
eine wichtige Rolle. Diejenigen Wirtschaftssektoren, 
die in den Energiestatistiken als „Kleinverbrauch" 22 ) 

angegeben werden und die nur etwa 30 % des End-
energieverbrauchs der Wirtschaft ausmachen, tragen 
jedoch zu fast 60 % zur Entstehung des Bruttosozial-
produkts bei. Die Grundstoff- und Produktionsgüterin-
dustrie dagegen beansprucht fast 40 % der Endenergie 
der Wirtschaft und hat - unter Berücksichtigung ihres 
nichtenergetischen Verbrauchs – sogar einen noch 
größeren Anteil am Primärenergieverbrauch, trägt 
jedoch nur zu etwa 12 % zum Bruttosozialprodukt bei. 
Falls sich in Zukunft ein Strukturwandel derart ergibt, 
daß die zum Kleinverbrauch zählenden Dienstlei-
stungsbereiche schneller wachsen als die Grundstoff-
industrie, so wird der Primärenergieverbrauch auf 
Grund der Unterschiede im spezifischen Energiever-
brauch nicht so schnell zunehmen wie das Bruttosozial-
produkt. 

Eine fundierte Prognose der Strukturentwicklung der 
Wirtschaft ist für einen solch langen Zeitraum jedoch 
nicht möglich, besonders nicht in einer tiefgegliederten 
Branchenunterteilung. Deshalb hat sich die Kommis-
sion auf eine. Unterteilung der in den Energiebilanzen 
ausgewiesenen Hauptbereiche Industrie, Verkehr und 
Kleinverbrauch beschränkt. Wegen der besonderen 
bedeutung der Grundstoffindustrie für den Energiebe-
darf wurde der Industriebereich weiter in die Grund- 

22) Dies sind neben den Dienstleistungsbereichen der Staat, 
die Landwirtschaft, das Baugewerbe sowie das gesamte 
Handwerk. 
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stoffindustrie und die sonstige Indust rie aufgeteilt. 
Gesondert behandelt wurde auch der nichtenergeti-
sche Bedarf an Energierohstoffen. 

o Anhörung von Experten  
Um sich einen Überblick über die wissenschaftliche 
Diskussion zu den Strukturfragen zu verschaffen, hat 
die Kommission eine Anhörung mit Vertretern der füh-
renden. wirtschaftswissenschaftlichen Institute durch-
geführt und zusätzlich weitere Gespräche mit Institu-
tionen und sachkundigen Personen geführt. Das 
Ergebnis dieser Befragung war, daß keine definitiven 
Aussagen, jedenfalls keine wissenschaftlich fundier-
ten, über den möglichen Strukturwandel in der Wirt-
schaft für einen solch langen Zeitraum möglich sind. 
Selbst über die Richtung des zu erwartenden Struktur-
wandels waren sich die Experten nicht einig. 

Übereinstimmung gab es in der Beurteilung, daß vor 
allem diejenigen Unternehmen bzw. Branchen 
Zukunftschancen haben, die qualifizierte Arbeitskräfte 
einsetzen und das modernste Know-how nutzen. Vor 
allem die Anwendung neuer Verfahren und die Her-
stellung „intelligenter" Produkte verspricht Wettbe-
werbsvorteile; bekannte Verfahren und standardisierte 
Produkte sind benachteiligt, weil sie in anderen Län-
dern auch und zumeist günstiger angewendet bzw. 
hergestellt werden können. 

Schwerpunkte der Diskussion waren die zukünftige 
Rolle der Grundstoffindustrie in unserer Wirtschaft und 
die Frage, ob wir uns auf eine Dienstleistungsgesell-
schaft hinbewegen. 

o Die Rolle der Grundstoffindustrie 

Alle Experten waren sich darin einig, daß zahlreiche 
Faktoren dafür sprechen, daß die Grundstoffindustrie 
der Bundesrepublik Deutschland auf dem Weltmarkt 
vergleichsweise benachteiligt ist. 

Solche negativen Faktoren sind: 

— Die hohe EnergieIntensität in Verbindung mit zur 
Zeit relativ höheren Energiepreisen in der Bundes-
republik Deutschland; 

— die hohe Umweltbelastung in Verbindung mit rela-
tiv höheren Umweltschutzauflagen in der Bundes-
republik Deutschland; 

— die Anstrengungen der Rohstoffländer, die ersten 
Stufen der Weiterverarbeitung im eigenen Land 
durchzuführen; 

— der relativ geringe Bedarf an Know-how zumindest 
bei standardisierten Massenprodukten; 

— die hohe Exportabhängigkeit. 

Die ersten beiden dieser negativen Faktoren bedürfen 
allerdings einer ergänzenden Betrachtung: 

Die Grundstoffindustrie hat in der Vergangenheit 
immer den Weg zu billiger und mengenmäßig ausrei-
chender Energie genommen. Dieser Trend wird auch 
zukünftig gelten, wobei die Befürworter der Kernener-
gie davon ausgehen, daß die Kernenergie zur billigsten 
und mengenmäßig größten Energiequelle wird und 
demzufolge die Grundstoffindustrie auf sich ziehen 

kann. Das gilt vor allem für die Chemie, die Stahl- und 
die Aluminiumindustrie. 

Die hohe Umweltbelastung der Grundstoffindustrie – 
überwiegend Luft- und Wasserbelastung – wirkt 
grenzüberschreitend. Zum Schutz der Ökologie müs-
sen weltweit gleich-hochwertige  Umweltschutz-Richt-
linien angestrebt werden. Solange dieses nicht der Fall 
ist, , spricht zugunsten eines Verbleibens der 
Grundstoffindustrie in der Bundesrepublik  Deutsch-
land  die Tatsache, daß hier bereits weitgehende 
Umweltschutzauflagen bestehen. Allerdings sind 
dabei auch die weltweit sehr unterschiedlichen 
Gesamtbelastungen für die Umwelt zu beachten. 

Den nachteiligen Faktoren für ein Verbleiben der 
Grundstoffindustrie in der Bundesrepublik Deutsch-
land stehen jedoch auch positive Faktoren gegenüber, 
wie: 

— Die Fähigkeit, als Industriestaat kapitalintensive 
Vorhaben realisieren zu können; 

— ein qualifiziertes Arbeitskräftepotential; 

— die Nähe zur weite rverarbeitenden Industrie und 
bei der Stahlindustrie die Nähe zum Schrottmarkt; 

— eine vorhandene hochwertige Infrastruktur; 

— Erfahrungsrückfluß für den Bau zum Export 
bestimmter Grundstoffanlagen (Ausweitung des 
Dienstleistungssektors) ; 

— Aufbau eines an hochwertige Energie-Infrastruktur 
gebundenen Energieversorgungssystems mit den 
Energien Kohle, Koks, Gas, Kernenergie, wobei für 
die Hüttenindustrie die Nähe zur Koksgewinnung 
bedeutsam ist. 

Entscheidend für die weitere Entwicklung der heimi-
schen Grundstoffproduktion werden die zukünftigen 
Energiepreise sein. Die Befürworter der Kernenergie 
verweisen in diesem Punkt auf relative Kostenvorteile 
der Stromerzeugung in Kernkraftwerken. 

Ein Abwandern der Grundstoffindustrie würde die 
Zahl der Arbeitsplätze kurzfristig verringern und die 
Abhängigkeiten von den Rohstoffen auf die Grund-
stoffe verlagern. Dazu kommt, daß ein Teil der weiter-
verarbeitenden Industrie der Grundstoffindustrie 
nachwandern würde, da die Länder mit Grundstoffin-
dustrie naturgemäß versuchen werden, zu größerer 
Verarbeitungstiefe zu kommen. Dieses läßt sich als 
eine Chance für eine gerechtere internationale 
Arbeitsteilung ansehen, kann jedoch eine zusätzliche 
Gefahr für die heimischen Arbeitsplätze bedeuten, 
wenn man nicht gleichzeitig in anderen Bereichen 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten schafft. 

In diesem Sinne argumentierten die Sachverständigen. 
Sie betonten die wichtige Funktion der Grundstoffin-
dustrie als Zulieferer für die weiterverarbeitenden Sek-
toren. Ein Teil von ihnen zog daraus die Schlußfolge-
rung, daß die Grundstoffindustrie parallel zu den ande-
ren Industriebereichen wachsen müsse. Ein anderer 
Teil der Sachverständigen war der Auffassung, aus 
dieser Funktion könne nur abgeleitet werden, daß die 
Grundstoffindustrie nicht gemäß ihrer komparativen 
Nachteile auf dem Weltmarkt vollständig auswandere, 
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sondern daß ein Rest an Grundstoffproduktion insbe-
sondere für die Herstellung von Spezialitäten in der 
Bundesrepublik Deutschland verbleibe. Dieser Teil der 
Experten hielt die Annahme, daß die Grundstoffindu-
strie nur halb so stark wachse wie die restlichen Indu-
striesektoren, für sehr wahrscheinlich, schloß aber 
auch eine Stagna tion der Grundstoffproduktion in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht aus, vor allem wenn 
die relativen Energiepreise im Vergleich zu einigen 
energiereichen Ländern weiter stiegen. 

Es wurde auch die Ansicht vertreten, daß mit der Her-
stellung intelligenterer Produkte im allgemeinen kein 
entsprechender Bedarfszuwachs an Grundstoffen ein-
hergehen müsse. Allerdings ließen sich auch Fälle den-
ken, bei denen sich ein vermehrter Bedarf an Grund-
stoffen ergebe. 

o Die Rolle des Dienstleistungsbereichs 

Bei der Frage nach der Entwicklung zu einer Dienstlei-
stungsgesellschaft darf man nicht nur auf den Dienst-
leistungssektor schauen, sondern muß die unterschied-
lichen Leistungen be trachten, die zu den Dienstlei-
stungen zählen. Relevant ist nicht deren institutionelle 
Erfassung, sondern sind die funktionalen Aspekte. In 
dieser Hinsicht, darin waren sich die Experten weitge-
hend einig, ist eine grundlegende Tendenz zur Dienst-
leistungsgesellschaft festzustellen. Wie weit sich dieses 
auch in einem verstärkten Strukturwandel, d. h. in 
einem überproportionalen Wachstum des Dienstlei-
stungssektors ausdrücken wird, wurde dagegen sehr 
unterschiedlich bewertet. Auf jeden Fall ist ein bedeu-
tender Teil des Dienstleistungsbereichs abhängig vom 
Wachstum des industriellen Sektors. 

o Annahmen der Kommission 

Auf Grund der uneinheitlichen Expertenaussagen war 
es für die Kommission schwierig, Annahmen über den 
künftigen Strukturwandel in der Wirtschaft zu treffen. 
Da diese letztlich nur dazu dienen sollten, die Auswir-
kungen des Strukturwandels auf die Entwicklung des 
zukünftigen Energiebedarfs zu berücksichtigen, ist bei 
der Betrachtung eines so langen Zeitraums im Grunde 
genommen nicht die institutionelle Erfassung in ver-
schiedenen Wirtschaftssektoren von Bedeutung, son-
dern die funktionale Veränderung der Bereiche Pro-
duktion, Verwaltung, Forschung und Entwicklung 
usw. Nur für den eigentlichen Produktionsbereich wird 
viel Energie benötigt; die anderen Bereiche verbrau-
chen relativ wenig Energie. Außerdem hängt nur der 
Energiebedarf des Produktionsbereiches von der rea-
len Produktionsmenge ab (nicht allein vom geldmäßi-
gen Umsatz), während der Energiebedarf der anderen 
Bereiche im wesentlichen bestimmt wird von der Zahl 
der dort Beschäftigten und der Ausstattung mit techni-
schen Geräten. 

Aus diesen Gründen wäre eigentlich eine funktionale 
Gliederung der Wirtschaft notwendig und nicht eine 
institutionelle Erfassung in verschiedenen Wirtschafts-
sektoren. Diese funktionale Gliederung müßte außer-
dem noch für die wichtigsten Wirtschaftsbereiche aus-
gewiesen seih, denn für die Erzeugung von Grundstof

-

fen ist ein Vielfaches der Energie notwendig, die für 
die Herstellung anderer Güter benötigt wird. Eine sol-
che Trennung nach den Funktionen der wirtschaftli-
chen Tätigkeiten und eine Zuordnung des jeweils 
damit verbundenen Energieverbrauchs ist an Hand der 
vorliegenden Statistiken nicht möglich. 

Die Kommission hat bei ihren Betrachtungen also 
einerseits von der gegenwärtigen Wirtschaftsgliede-
rung auszugehen, andererseits sind für die Abschät-
zung des zukünftigen Energiebedarfs nur Aussagen 
über die Veränderungen in funktionaler Hinsicht von 
Bedeutung. Dieses Problem läßt sich nicht besei tigen, 
sondern nur dadurch umgehen, daß man, von der heu-
tigen Wirtschaftsstruktur ausgehend, für die Zukunft 
die funktionalen Veränderungen gegenüber dieser 
Struktur berücksichtigt. Wenn also im folgenden von 
der Entwicklung der Grundstoffindustrie die Rede ist, 
so ist damit die eigentliche Erzeugung von Grundstof-
fen gemeint. Wenn von der Entwicklung des Dienstlei-
stungssektors gesprochen wird, so sind damit die 
Dienstleistungsfunktionen gemeint, gleichgültig ob sie 
von den eigentlichen Dienstleistungsbereichen oder 
innerhalb der Industrie erbracht werden. 

Wie sich dieses auf das Wachstum der einzelnen Unter-
nehmen und Wirtschaftssektoren auswirkt, läßt sich 
nicht angeben und ist für die Berechnung des zukünfti-
gen Energiebedarfs nicht von Bedeutung. Wenn z. B. 
die Grundstoffproduktion nicht mehr weiter anwach-
sen sollte, können die Unternehmen der Grundstoffin-
dustrie durchaus noch Wachstumschancen haben, 
wenn sie ihre Dienstleistungsfunktionen, wie etwa den 
Handel oder den Anlagenbau, ausweiten. Wenn ande-
rerseits von einem verstärkten Wachstum der Dienst-
leistungen ausgegangen wird, so bedeutet dies nicht, 
daß dieses Wachstum nur in dem Dienstleistungssektor 
stattfindet. Vielmehr sind auch vermehrte Dienstlei-
stungen durch die Industrieunternehmen darin einge-
schlossen. 

Das Vorgehen, für die Zukunft die funktionalen Ände-
rungen gegenüber der heutigen Wirtschaftsstruktur zu 
berücksichtigen, ist weiter deshalb sinnvoll, weil die 
Expertenaussagen hinsichtlich der funktionalen Ände-
rungen in der Wirtschaftsstruktur einheitlicher sind als 
hinsichtlich des sektoralen Strukturwandels. 

Sowohl die unterschiedliche Einschätzung der genann-
ten Einflußfaktoren auf die Entwicklung des Grund-
stoff- und des Dienstleistungsbereichs der Wirtschaft 
als auch die unterschiedlich diskutierten staatlichen 
Instrumente zur Beeinflussung des wirtschaftlichen 
Strukturwandels legten es nahe, von unterschiedlichen 
Annahmen auszugehen. Die Kommission hat deshalb 
die folgenden drei Alternativen berücksichtigt: 

bei Pfad 1 und bei Pfad 2 
Mittlerer Strukturwandel, d. h. die Grundstoffpro-
duktion wächst halb so stark wie die übrige Indu-
strie, und der Dienstleistungsbereich wächst gegen-
über dem Bruttosozialprodukt um 10 % überpropor-
tional. 

bei einer Variante zu Pfad 1 
Kein Strukturwandel, d. h. alle Wirtschaftsbereiche 
wachsen gleich. 
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bei Pfad 3 und bei Pfad 4 
Starker Strukturwandel, d. h. die Grundstoffpro-
duktion wächst nicht mehr weiter an,, die übrige 
Industrie wächst wie das Bruttosozialprodukt, und 
der Dienstleistungsbereich wächst demgegenüber 
um 20 % überproportional. 

o Bewertung der Annahmen 

Der mittlere Strukturwandel, also die Annahme eines 
geringeren Wachstums der Grundstoffindustrie, dürfte 
in etwa die zu erwartende Entwicklung widerspiegeln, 
wenn die genannten Einflüsse wirksam und nicht 
durch staatliche Maßnahmen verhindert werden. Die 
Annahme proportionalen Wachstums der Grundstoff-
industrie, also keines Strukturwandels, muß demge-
genüber von wirtschaftlichen und politischen Anstren-
gungen ausgehen, die weltweiten Infrastrukturpro-
bleme durch sehr starke Beiträge bundesdeutscher 
Industrien lösen zu helfen. Bei der vorliegenden inter-
nationalen Konkurrenzsituation bedürfe dies einer 
direkten staatlichen Unterstützung der Grundstoffin-
dustrie. Die Annahme, das Wachstum der Grundstoff-
industrie werde stagnieren, dürfte ihrerseits ohne eine 
Veränderung der staatlichen Strukturpolitik nicht 
zustandekommen. Alle staatlichen Bereiche, insbeson-
dere die Industrieansiedlung, die Subventionspolitik 
sowie Forschungsförderug müßten dann nur noch sol-
che Unternehmen bzw. Branchen fördern, die Wettbe-
werbsvorteile auf dem Weltmarkt versprechen, und die 
damit gute Wachstumsaussichten haben. 

Die Kommission hat bezüglich der Annahmen zum 
Strukturwandel in der Indust rie also den Weg beschrit-
ten, drei Alternativen vorzugeben. Die Unterschiede 
basieren zu einem Teil auf der Unsicherheit über den 
tatsächlichen Verlauf der Entwicklung, hauptsächlich 
aber spiegeln sie unterschiedliche Einschätzungen der 
Kommissionsmitglieder wider, die aus unterschiedli-
chen Werthaltungen resultieren; deshalb konnten die 
Alternativen auch den einzelnen energiepolitischen 
Pfaden zugeordnet werden, die ja auch unterschiedli-
che Grundhaltungen repräsentieren. 

o Handlungsmöglichkeiten 

Unterschiedliche Annahmen bezüglich des Struktur-
wandels in der Wirtschaft sollten eigentlich auch durch 
unterschiedliche Maßnahmen herbeigeführt werden 
können. Dies ist auf dem Feld der Beeinflussung eines 
wirtschaftlichen Strukturwandels nicht einfach und in 
vielen Fällen nicht mit Einzelmaßnahmen zu belegen. 
Es ist jedoch offensichtlich, daß die Wirtschaftspolitik 
laufend Entscheidungen trifft, die die Strukturentwick-
lung in der Wirtschaft mitbeeinflussen. Sich diese Wir-
kungen bewußt zu machen, ermöglicht dann im Ein-
zelfall auch Entscheidungen, die Einfluß in Richtung 
auf Pfad 1 oder in Richtung auf Pfad 3 ausüben. Zu den 
Bereichen staatlichen Handelns, die in diesem Sinne 
relevant sind, gehören u. a.: 

— Die Akzente bei der Förderung einzelner Produk
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tionsverfahren bzw. ganzer Produktionszweige, 

— die Art der Strukturentwicklung strukturschwacher 
Räume,  

— die Gestaltung des Außenhandels und der Absiche-
rung dabei tätiger Unternehmen, 

— die Akzente bei der Infrastrukturpolitik in der Bun-
desrepublik, 

— die Akzente bei der Politik gegenüber der Dritten 
Welt. 

Dieses reicht in eine Vielzahl von Politikfeldern hinein: 
In die Forschungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Außen- 
und Entwicklungsländerpolitik, Wirtschafts- und 
Strukturpolitik, Subventionspolitik usw. Die Kommis-
sion konnte jedoch nicht auf Untersuchungen zurück-
greifen, die die Einflußfaktoren auf das Wirtschafts-
wachstumermitteln und staatliche Handlungsmöglich-
keiten zur Beeinflussung der Strukturentwicklung auf-
zeigen und so durch eine größere Transparenz dieser 
Zusammenhänge zur Verbesserung staatlicher Rege-
lungsmöglichkeiten beitragen. 

o Nichtenergetischer Verbrauch 

Es ist in den Energiebilanzen üblich, den nichtenerge-
tischen Verbrauch in den Primärenergieverbrauch mit

-

einzubeziehen, soweit dafür dieselben Rohstoffe benö-
tigt werden wie für den Energieverbrauch. Der größte 
Teil der nichtenergetisch verwendeten Energieroh-
stoffe wird in den Raffinerien aus Erdöl gewonnen, ein 
kleinerer Teil bei der Kohleverarbeitung. Diese finden 
z. T. in der eisenschaffenden Industrie Verwendung, 
gehen jedoch überwiegend in die Chemie zur Herstel-
lung chemischer Grundstoffe. D. h. die zukünftige Ent-
wicklung des Bedarfs an nichtenergetischen Energie-
rohstoffen ist weitgehend abhängig vom Wachstum der 
chemischen Grundstoffindustrie. 

Die Expertenaussagen zum Strukturwandel in der 
Wirtschaft ergaben, daß zwar die chemische Indust rie 
als solche auch weiterhin gute Wachstumschancen hat, 
daß jedoch die chemische Grundstoffindustrie zuneh-
mend unter internationalen Konkurrenzdruck geraten 
dürfte, weil sich insbesondere in den Staaten mit rei-
chen Erdöl- und Erdgasvorkommen eine eigene petro-
chemische Grundstoffindustrie im Aufbau befindet. Da 
die eigene chemische Grundstoffproduktion zum gro-
ßen Teil exportiert wird, wird zumindest der Exportan-
teil in Zukunft deutlich zurückgehen. Es ist jedoch 
auch nicht auszuschließen, daß die Bundesrepublik 
Deutschland selbst chemische Grundstoffe importieren 
wird, weil diese in anderen Ländern billiger hergestellt 
werden können. 

Daraus ergibt sich, daß für die zukünftige Entwicklung 
der chemischen Grundstoffindustrie in etwa die glei-
chen Argumente gelten wie für die gesamte Grundstoff-
industrie. Die Kommission hat deshalb die Zunahme 
des nichtenergetischen Bedarfs an die Entwicklung der 
Grundstoffindustrie gekoppelt. 

Kombination der verwendeten Technologien 

Für die Umwandlung und Nutzung von Energien ste-
hen im allgemeinen verschiedene Technologien zur 
Verfügung, die unterschiedliche Wirkungs- bzw. Nut-
zungsgrade erreichen, und die den Einsatz verschiede-
ner Energieträger benötigen. Angestrebt wird dabei 
eine optimale Kombination der zu verwendenden 
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Technologien, die mit den verfügbaren Ressourcen zur 
Deckung des Bedarfs an Nutzenergie auskommen. 

Bei den Berechnungen der vier energiepolitischen 
Pfade wurde dazu ein Computer-Programm verwen-
det, das unter Vorgabe der Randbedingungen, also der 
technischen Koeffizienten der verschiedenen Techno-
logien, ihres Marktanteils, der Verfügbarkeit an Res-
sourcen usw., die op timale Kombination der berück-
sichtigten Technologien herausfindet. Im folgenden 
sollen die verwendeten Technologien und die ihnen 
auferlegten Randbedingungen erläutert werden. 

Die Kommission möchte an dieser Stelle festhalten, daß 
es ihr nicht möglich war, sämtliche denkbaren oder in 
der Entwicklung befindlichen Technologien zu 
berücksichtigen. In zahlreichen Bereichen sind ver-
schiedene, miteinander konkurrierende Technologien 
im Gespräch, bei denen sich heute noch nicht abschlie-
ßend beurteilen läßt, welches System sich letzten 
Endes als vorteilhaft erweisen wird. Das bet rifft vor 
allem die Kohleveredelung und die Nutzung regenera-
tiver Energie, aber auch Verfahren zur Fernwärmeer-
zeugung unter Einschluß des in mehreren europäi-
schen Ländern diskutierten Einsatzes nuklearer Heiz-
werke mit einfach konzipierten, kleinen Leichtwasser-
reaktoren zur Erzeugung von Niedertemperaturwärme 
sowie den verschiedenen Wärmepumpensystemen 
und neuen Wegen des Kohleeinsatzes für indust rielle 
Prozeßwärme. Die Kommission hat sich in solchen Fäl-
len darauf beschränkt, ein typisches Verfahren zu 
berücksichtigen, und glaubt damit dem Sinn solcher 
Szenarienrechnungen hinreichend Rechnung zu 
tragen. 

o Die Deckung des Raumwärmebedarfs 

Die Technologien und ihre Marktanteile zur Deckung 
des Raumwärmebedarfs wurden bereits in Tabelle 2 im 
Zusammenhang mit den Annahmen zur rationellen 
Nutzung von Energie aufgelistet. Es sind dies neben 
den konventionellen Heizanlagen Fernwärmesysteme, 
Sonnenkollektoren zur direkten Sonnennutzung, elek-
trische und gasbetriebene Wärmepumpen. Sie sind 
entsprechend den Einsparvarianten den Pfaden 2 und 
3 zugeordnet. Bei Pfad 1 ist entsprechend den Einspar-
annahmen der Anteil der Sonnenenergienutzung und 
des Einsatzes von Wärmepumpen halbiert. 

o Der direkte Einsatz von Kohle 

Die Prozeßwärme in der Indust rie wird heute zu knapp 
40 % mit aus Kohle gewonnenen Produkten erzeugt, 
der restliche Teil aus Erdöl und Erdgas. Es ist jedoch 
möglich, den nichtelektrischen Teil der Prozeßwär-
meerzeugung weitgehend auf Kohleprodukte umzu-
stellen, um damit Erdöl und Erdgas zu substituieren, 
was einem energetisch optimalen Einsatz von Kohle 
entspräche. Mit modernen Technologien, wie z. B. dem 
Wirbelschichtverfahren, könnte dieses in Zukunft auch 
umweltfreundlich erfolgen. Wegen der begrenzten 
Umstellungsfähigkeit der Wirtschaft innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes wurde der maximale Anteil  
der Kohleprodukte an der Prozeßwärmeerzeugung 
jedoch auf 75 % bis zum Jahr 2000 festgelegt. Nach 
dem Jahr 2000 kann dieser Anteil jedoch weiter stei

-

gen, und zusätzlich kann Wasserstoff zur Prozeßwär-
meerzeugung eingesetzt werden. 

o Die Kohleveredelung 

Kohleveredelung erfolgt bis zum Jahr 2000 autotherm, 
also mit Kohle als Wärmelieferanten. Allerdings ist der 
bis dahin erreichbare Einsatz an Kohle auf 30 Mil lionen 
t SKE begrenzt. Wegen der beschränkten Kohleverfüg-
barkeit wird bei den Pfaden 1 und 2 nach dem Jahr 
2000 zugelassen, daß allotherme Kohleveredelungs-
verfahren allmählich autotherme Verfahren verdrän-
gen. Dabei kommt in allen Szenarien nur die Kohlever-
gasung, genauer die Erzeugung von SNG (syntheti-
sches Erdgas) zum Einsatz. Bei der Erzeugung von 
Flüssigprodukten ist der technische Entwicklungs-
stand im Vergleich zur Kohlevergasung noch wesent-
lich geringer, die Erzeugungskosten liegen höher und 
der energe tische Wirkungsgrad ist schlechter. Aus die-
sen Gründen kommt in den nächsten Jahrzehnten vor-
nehmlich die Kohlevergasung in Betracht. 

Zur allothermen Kohlevergasung können verschie-
dene Verfahren eingesetzt werden. Grundsätzlich ist 
ihr Ziel, die Teilverbrennung der Kohle zu vermeiden 
und durch Kernenergieeinsatz zu substitutieren. Für 
dieses Ziel am besten geeignet ist die Braunkohlever-
gasung, weil der in 1 t SKE SNG chemisch gebundene 
Kohlenstoff (0,4 kg) 0,5 t SKE Steinkohle, aber nur 0,3 t 
SKE Braunkohle entspricht. Da in allen Szenarien die 
für die Kohlevergasung nötige Menge an Braunkohle 
verfügbar war, wurde nur die Braunkohlevergasung 
betrachtet. 

Bei autothermer Kohleveredelung wird Kohle neben 
den unvermeidlich auftretenden Verlusten (Entschwe-
felung, Teerprodukte etc.) sowohl als Trägerelement 
des Produktes, als auch als Reaktionsteilnehmer für die 
Wasserstofferzeugung (mit Kohlendioxid als verlore-
nem Reaktionsprodukt), als auch als Energielieferant 
für den Vergasungsprozeß eingesetzt. Dabei entstehen 
aus 1 t SKE Kohle 0,6 t SKE SNG. Als erster Schritt der 
Kohlesubstitution wird angestrebt, Prozeßwärme aus 
Hochtemperaturreaktoren als Energielieferanten für 
den Vergasungsprozeß einzusetzen. Ein logischer 
zweiter Schritt der Kohlesubstitution ist es, auch den 
Wasserstoff mit Kernenergie zu erzeugen. Dieses kann 
entweder thermochemisch durch Einsatz von Hoch-
temperaturreaktoren oder elektrolytisch durch den 
Einsatz von Leichtwasserreaktoren oder Schnellen 
Brütern erfolgen. 

Durch diesen zweiten Schritt der Kohlesubstitution 
mittels Kernenergie wird zwar der energe tische 
Gesamtwirkungsgrad schlechter, die Kohlenausnut-
zung wird jedoch wesentlich besser. Wenn die Kom-
mission sich in Szenarien überhaupt solchen neuen, 
erst in der Zukunft aktuell werdenden Prozessen 
zuwendet, geht es ihr darum abzutasten, inwieweit 
Kernenergie die Knappheit fossiler Ressourcen zu ent-
lasten vermag. Sie hat deshalb ein Verfahren mit mög-
lichst geringem Kohlebedarf gewählt. Bezieht man die 
Kohleverluste, einschließlich des unvermeidlichen 
Anteils von Kohleverbrennung, mit ein, so ist bei einem 
Einsatz von 1 t SKE Braunkohle mit einem Ausstoß von 
2 t SKE SNG zu rechnen. 
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Im Hinblick auf die Ausrichtung der Untersuchungen 
der Kommission auf den Schnellen Brüter und den 
technologischen Entwicklungsstand der Wasserstoffer-
zeugung wurde in den Rechnungen nur das elektroly-
tische Verfahren berücksichtigt. 

o Kohle zur Stromerzeugung 

Bei der Stromerzeugung aus Kohle wurde eine Wir-
kungsgradverbesserung bei Neuinvestitionen von 4 
Prozentpunkten angenommen. Dieses erscheint auch 
bei erhöhten Umweltschutzanforderungen mit verbes-
serten Verfahren möglich. 

o Die Nutzung der Kernenergie 

Mit den vier Pfaden sollen verschiedene Energiever

-

sorgungswege mit oder ohne Kernenergie dargestellt 
werden. Die Kommission ist deshalb bei den einzelnen 
Pfaden von folgenden Vorgaben ausgegangen: 

- Bei Pfad 1 wird der Einsatz der Kernenergie nicht 
beschränkt. 

— Bei Pfad 2 wurden für das Jahr 2000, ausgehend 
von jährlichen Neubestellungen von 2 GWe, maxi-
mal 40 GWe angenommen, für das Jahr 2030 eine 
Obergrenze von 120 GWe. 

— Bei Pfad 3 sind im Jahr 2000 alle Kernkraftwerke 
außer Betrieb genommen. 

— Bei Pfad 4 ist keine Nutzung der Kernenergie vor-
gesehen. 

Bis zum Jahr 2000 werden Kernkraftwerke nur in Form 
von Leichtwasserreaktoren eingesetzt. Nach dem Jahr 
2000 erfolgt zusätzlich der Einsatz von Schnellen Brü-
tern in dem Ausmaße, wie es auf Grund der Pluto- 
niumverfügbarkeit für das Erstinventar möglich ist. 
Dieses führt auf einen Marktanteil der Schnellen Brü-
ter von 40 % bis 50 % im Jahr 2030. 

Es ist jedoch auch in allen Fällen aufgezeigt, welchen 
Effekt die Nichteinführung des Schnellen Brüters und 
die fehlende Wiederaufarbeitung abgebrannter Brenn-
stoffe auf den Natururanbedarf hätte. 

2.2.3 Beschreibung und Diskussion der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Berech-
nungen für die vier energiepolitischen Pfade, die sich 
aus den im vorigen Kapitel erläuterten Vorgaben erge-
ben, vorgestellt. Neben den Ergebnissen der jeweili-
gen „Referenzfälle" werden Varianten beschrieben, 
bei denen jeweils ein Teil der Vorgaben geändert 
wurde, um ein Gefühl für die Sensitivität der Ergeb-
nisse bei Variation der Annahmen zu bekommen. 
Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Ergebnisse der 
Referenzfälle. Ausführlicher sind die Ergebnisse der 
Pfadberechnungen im Materialienband enthalten 23). 

2.2.3.1 Pfad 1 

o Charakterisierung 

Pfad 1 ist gekennzeichnet durch den starken Ausbau 
der Versorgungskapazitäten und geht von einem wei- 

23) Vgl. Anlage 1 im Materialienband 

ter steigenden Energiebedarf aus. Seine Annahmen 
entsprechen in etwa den bisherigen Erwartungen hin-
sichtlich des Wirtschaftswachstums und der Ener-
gieeinsparmöglichkeiten und erweitern diese bis zum 
Jahre 2030. Es wird ein mittlerer Strukturwandel in der 
Wirtschaft unterstellt, wie er auf Grund der binnen- 
und weltwirtschaftlichen Einflüsse erwartet werden 
kann. 

Pfad 1 entspricht in seinen Annahmen und Konsequen-
zen der Haltung, daß Energie eine unverzichtbare und 
dienende Funktion im Räderwerk der Wirtschaft inne-
habe. Die Energiewirtschaft will  sich dabei auf eine 
obere Grenze des Energiewachstums einstellen, weil 
dann die Möglichkeit bestehe, elastischer auf Krisen zu 
reagieren. In allen Bereichen der Energiewirtschaft, 
bei der Kohle, bei Öl und Gas sowie beim Ausbau der 
Kernenergie müßten die Anstrengungen gleicherma-
ßen sehr groß sein. Falls dann der Bedarf geringer 
ausfallen sollte als angenommen, weil das Wirtschafts-
wachstum niedriger liegt oder höhere Energieeinspar-
erfolge erzielt werden, könnte zusätzlich Öl substitu-
iert werden. Pfad 1 geht von der Haltung aus, daß in 
keinem Falle das Wirtschaftsgeschehen durch Energie-
knappheit behindert werden dürfe und daß die Wirt-
schaft kräftig expandieren müsse, um die für die Siche-
rung der Energieversorgung und für den industriellen 
Aufbau der Dritten Welt notwendigen Investitionen 
aufbringen zu können. 

o Ergebnisse bis zum Jahr 2000 

Die Kombination von hohem Wirtschaftswachstum, 
„Trend-Einsparen" und einem mittleren Strukturwan-
del in der Wirtschaft führt zu einem Primärenergiebe-
darf von 600 Millionen t SKE im Jahr 2000. Dieser Wert 
entspricht der im Gemeinschaftsgutachten für die 
Zweite Fortschreibung des Energieprogramms der 
Bundesregierung abgegebenen Prognose. Obwohl für 
die Verfügbarkeit fossiler Energieträger die nur unter 
äußerst günstigen Bedingungen zu erreichenden 
Maximalwerte angenommen wurden, ist ein solch 
hoher Energiebedarf nur durch einen sehr stark stei-
genden Einsatz an Kernenergie zu decken. Bis zum 
Jahr 2000 wäre eine Leistung von 77 GWe bei einer 
Steigerung des Nettostrombedarfs auf ca. 750 TWh 
notwendig. 

Außerdem werden bis dahin 80 Millionen t SKE an 
Stein- und Braunkohle verstromt und weitere 30 Mil-
lionen t SKE zur autothermen Kohlevergasung bereit-
gestellt. Um den Bedarf an Öl und Gas nicht weiter 
ansteigen zu lassen, ist es notwendig, einen Teil davon 
durch Strom zu substituieren. Dieses bet rifft etwa 14 % 
des Raumwärmebedarfs, der dann mittels elektrischer 
Wärmepumpen und Nachtspeichergeräte gedeckt 
wird, sowie etwas mehr als 19 % der Prozeßwärmeer-
zeugung in der Industrie. 

o Ergebnisse nach dem Jahr 2000 

Nach dem Jahr 2000 muß zur Deckung des hier ange-
nommenen Bedarfs an Gas zunehmend Kohle zu syn-
thetischem Erdgas veredelt werden. Um den in der 
Kohle enthaltenen Kohlenstoff möglichst vollständig in 
Gas umwandeln zu können, muß dieser Prozeß nach 
dem Jahr 2000 allotherm erfolgen, d. h. ohne Teilver- 
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Tabelle 3 

Ergebnisse der Berechnungen für die vier Pfade1) 

PFAD 1 PFAD 2 PFAD 3 PFAD 4 

Charakterisierung 
Wirtschaftswachstum 
- vor2000 		  3,3 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 
- nach2000 	  1,4 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 

Strukturwandel in der Wirtschaft 	 mittel mittel stark stark 
Wachstum der Grundstoffindustrie 	 wie BSP/2 wie BSP/2 Null Null 
Energieeinsparungen 	  Trend stark sehr stark extrem 

1978 2000 2030 2000 2030 2000 2030 2000 2030 

Nachfrageseite 
Primärenergiebedarf 	 390 600 800 445 550 375 360 345 310 
Energiebedarf 	  260 365 446 298 317 265 250 245 210 
Strombedarf 2 ) 	  36 92 124 47 57 39 42 36 37 
Nichtenergetischer Verbrauch . . 32 50 67 43 52 34 34 34 34 

Angebotsseite 
Stein- und Braunkohle 	 105 175 210 145 160 145 160 130 145 
Erdöl und Erdgas 	 265 250 250 190 130 190 130 165 65 
Kernenergie in GWe 	 10 77 165 40 120 0 0 0 0 
- davon Brutreaktoren 	 - - 84 - 54 - - - - 
Regenerative  Energiequellen 	 8 40 50 40 50 40 70 50 100 

Sonstiges . 
Kohleverstromung 	 65 80 	80 29 	22 76 77 52 33 
Synthetisches Erdgas aus Kohle 	. - 18 	50 18 	56 - - - - 
Stromanteil in 
- an der Raumwärme 	 3 14 	17 5 	7 3 2 2 0 
- an der Prozeßwärme 	 7 19 	17 8 	8 8 8 7 6 
Natururanbedarf, 
in 1 000 t kumuliert 	 bis 2030 bis 2030 

- ohne Wiederaufarbeitung 	 650 425  
- mit Brutreaktoren 	 390 255 

1) Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle Werte auf Millionen t SKE. 

2) ber Strombedarf bezieht sich auf den Endenergiebedarf an Strom, nicht auf die Bruttostromerzeugung. Er ist hier in 
Millionen t SKE angegeben. i Million t SKE Strombedarf entspricht 8,13 TWh. 
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brennung der Kohle. Dazu ist der Einsatz von Wasser-
stoff notwendig, der entweder im Vergasungsprozeß 
selber unter Einkopplung von Prozeßwärme aus Hoch-
temperaturreaktoren produziert wird oder – wie bei 
den Berechnungen angenommen – exte rn  bereitge-
stellt wird. Bis zum Jahr 2030 sollen auf diese Weise 50 
Millionen t SKE synthetisches Erdgas erzeugt werden. 

Da die Kernenergie nach dem Jahr 2000 auch zur 
Wasserstofferzeugung herangezogen wird, ist ein star-
ker Ausbau an Kernkraftwerken auf 165 GWe im Jahr 
2030 erforderlich. Dieses würde bedeuten, daß nach 
2000 jährlich etwa 4 Kernkraftwerke in der Größenord-
nung von 1300 MWe, also etwa 5,5 GWe/a in Bet rieb 
gehen müßten, wie Tabelle 4 ausweist. 

Tabelle 4 

Kernenergie-Zubau bei Pfad 1 

in GWe/a 1980 	1990 2000 	2010 2020 	2030 

Bestellungen . 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
Fertig- 
stellungen ... 2,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
davon 
Neu- 
investitionen . 2,0 4,5 4,5 3,5 1,0 0 

Ersatz- 
investitionen . 0 0 1 2 4,5 5,5 

Kernkraftwerke 
in Betrieb (GWe) 10 30 75 120 155 .165 

o Natururanbedarf 

Sofern man nur die heute üblichen Leichtwasserreak-
toren einsetzte und keine Wiederaufarbeitung 
betriebe, würd dieses im Jahre 2030 zu einem jährli-
chen Natururanbedarf von etwa 24 000 Tonnen führen, 
und der gesamte Bedarf hätte sich bis dahin auf 
650 000 Tonnen Natururan aufsummiert. Setzte man 
dagegen ab 2000 zunehmend auch Schnelle Brüter ein, 
so könnte man bis 2030 eine Kapazität an Schnell-
brutreaktoren von etwa 84 GWe erreichen, also mehr 
als die Hälfte der dann installierten Leistung, was zu 
einr Reduzierung des jährlichen. Natururanbedarfs auf 
9 000 Tonnen führte, mit stark fallender Tendenz. Der 
kumulierte Natururanbedarf könnte dadurch ebenfalls 
fast halbiert werden und läge mit etwa 390 000 Tonnen 
noch unter dem festgelegten Maximalwert. Ein noch 
schnellerer Einsatz von Schnellen Brutreaktoren ist 
praktisch nicht möglich, da für sein Erstinventar Pluto-
nium benötigt wird, das erst aus den abgebrannten 
Brennelementen der Leichtwasserreaktoren gewonnen 
bzw. in den Schnellen Brutreaktoren erbrütet und wie-
deraufgearbeitet werden muß. 

o Diskussion der Resultate 

In Pfad 1 wird ein relativ hohes Wirtschaftswachstum 
unterstellt, mit dem die damit verbundenen politischen 
Ziele, wie z. B. die Wiedererlangung der Vollbeschäfti-
gung und die soziale Sicherung, leichter zu erreichen 
sein würden als bei geringerem Wachstum. Dadurch 
wäre es auch möglich, den notwendigen Import an 
energetischen und anderen Rohstoffen zu finanzieren 

und gleichzeitig einen Beitrag für den industriellen 
Aufbau der Entwicklungsländer zu leisten. Durch den 
Verzicht auf besondere Anstrengungen zur Ener-
gieeinsparung entfällt der Zwang, durch staatliche 
Verordnungen die Bevölkerung zum sparsamen 
Umgang mit Energie anzuhalten. 

Diese relativen Vorteile müssen jedoch erkauft werden 
mit 

— einem anhaltend hohen Import an Erdöl und 
Erdgas; 

— steigenden Importen an Kohle und insbesondere an 
Natururan; 

— einer zu erwartenden Verschärfung der Akzeptanz-
probleme durch den sehr starken Ausbau der Kern-
energienutzung, insbesondere die Notwendigkeit 
des Einsatzes von Schnellen Brutreaktoren und 
Wiederaufarbeitungsanlagen; 

— steigenden Umweltproblemen infolge des Einsatzes 
erheblicher Mengen fossiler Brennstoffe und 

— steigendem Risiko durch die starke Ausweitung der 
Zahl der Kraftwerke. 

O Variationen der Annahmen 

Die Referenzwerte von Pfad 1 leiten sich aus der Über-
legung ab, daß die Energiewirtschaft für möglichen 
Energiebedarf Vorsorge zu treffen habe. Unter diesem 
Aspekt sind insbesondere die Annahmen seitens des 
Wirtschaftswachstum und des Einsparens (halbiertes 
Einsparen gegenüber „starkem" Einsparen) zu sehen. 
Sollte geringeres Wachstum eintreten oder sich stärke-
res Einsparen ergeben, so sollte das in der Logik von 
Pfad 1 vor allem zur Erdöl-Substitution verwendet wer-
den. In diesem Sinne sind 2 weitere Va rianten gerech-
net worden (vgl. Tabelle 5, Varianten 1 A und 1 B). 

Eine Reduktion des Primärenergiebedarfs gegenüber 
dem Referenzfall von 600 Millionen auf 560 Millionen t 
SKE für das Jahr 2000 führt zu einer entsprechenden 
Reduktion des Erdöl- und Erdgasbedarfs auf 210 Mil-
lionen t SKE/Jahr. Diese 40 Millionen t SKE/Jahr weni-
ger im Jahr 2000 bedingen entweder eine Reduktion 
des Wirtschaftswachstums um 1%/Jahr von 3,3 %/Jahr 
auf 2,3 %/Jahr im Mittel zwischen 1980 und 2000 
(Variante 1 A), oder es ist der Übergang auf das ,, starke 
Einsparen" von Pfad 2 notwendig (Variante 1 B). 

In jedem Fall erhöht sich bei nahezu gleichem Kern-
energie- und Kohleverstromungsangebot der Stroman-
teil für die Raumwärme- und für die industrielle Pro-
zeßwärmeerzeugung. 

Mit starkem Einsparen ergeben sich bei dem Wi rt
-schaftswachstum des Referenzfalles für das Jahr 

2030 755 Millionen t SKE Primärenergie bei 155 Millio-
nen t SKE/Jahr Erdöl- und Erdgasbedarf und 200 GWe 
Kernkraft. 

Falls sich der erwartete mittlere Strukturwandel in der 
Wirtschaft nicht einstellte oder durch staatliche Ein-
griffe verhindert würde, stiege bei sonst gleichen 
Annahmen der Primärenergiebedarf bis zum Jahre 
2000 auf fast 790 Millionen t SKE und verdoppelte sich 
bis zum Jahr 2030 noch einmal auf etwa 1 400 Millio-
nen t SKE (siehe Variante 1 C in Tabelle 5). Der End-
energiebedarf würde zwar nur auf 380 Millionen t SKE 
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Tabelle 5 
Variationen zu Pfad 1 1 ) 

PFAD 1 
Referenzf all Variante 1 A Variante 1 B Variante 1 C 

Charakterisierung 
Wirtschaftswachstum 
– vor2000 	  3,3 % 2,3 % 3,3 % 3,3 % 
– nach2000 	  1,4% 1,2% 1,4% 2,3% 

Strukturwandel in der Wi rtschaft 	 mittel mittel mittel null 
Wachstum der Grundstoffindustrie 	 wie BSP/2 wie BSP/2 wie BSP/2 wie BSP 
Energieeinsparungen 	  Trend Trend stark Trend 

1978 2000 2030 2000 2030 2000 2030 2000 2030 

Nachfrageseite 
Primärenergiebedarf 	 390 600 800 560 755 560 755 690 1 380 
Endenergiebedarf 	 260 365 446 334 388 329 377 380 580 
Strombedarf e) 	  36 92 124 92 131 92 132 128 192 
Nicht-energetischer Verbrauch 	. 32 50 67 45 56 50 67 66 130 

Angebotsseite  
Stein- und Braunkohle 	 105 175 210 175 210 175 210 175 210 
Erdöl und Erdgas 	 265 250 250 210 155 210 155 250 250 
Kernenergie in GWe 	 10 77 165 77 195 77 200 133 500 
– davon Brutreaktoren 	 – – 84 – 90 – 90 – 187 
Regenerative Energiequellen 	 8 40 50 40 50 40 50 40 50 

Sonstiges 
Kohleverstromung 	 65 80 	80 80 	80 80 	80 80 	100 
Synthetisches Erdgas aus Kohle 	. – 18 	50 18 	63 18 	61 18 	100 
Stromanteil in 
– an der Raumwärme 	 3 14 	17 17 	26 21 	39 28 	36 
– an der Prozeßwärme 	 7 19 	17 26 	30 29 	34 33 	24 

Natururanbedarf, 
in 1000t kumuliert 	 bis 2030 bis 2030 bis 2030 bis 2030 
– ohne Wiederaufarbeitung 	 650 700 700 1 500 
– mit Brutreaktoren 	 390 425 425 900 

1)Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle Werte auf Millionen t SKE. 

2) Der Strombedarf bezieht sich auf den Endenergiebedarf an Strom, nicht auf die Bruttostromerzeugung. Er ist hier in 
Millionen t SKE angegeben. 1 Million t SKE Strombedarf entspricht 8,13 TWh. 

im Jahr 2000 und auf 580 Millionen t SKE im Jahr 2030 
ansteigen und sich damit in den nächsten 50 Jahren 
„nur" verdoppeln. Durch die starke Zunahme des 
Strombedarfs und der Kohleveredelung steigen aber 
die Umwandlungsverluste so stark an, daß sich ein 
derartig hoher Primärenergiebedarf ergibt. Der Strom-
bedarf liegt im Jahr 2000 bei etwa 130 Millionen t SKE, 
das ist eine Verdreifachung gegenüber heute, und im 
Jahr 2030 bei 190 Millionen t SKE, was annähernd 
einer Verfünffachung in den nächsten 50 Jahren 
gleichkommt Die Erzeugung von synthetischem Erd-
gas müßte auf 100 Millionen t SKE Gas gesteigert wer-
den, davon 70 % für die Raumwärme und 30 % für den 
nichtenergetischen Verbrauch, der bis 2030 auf fast 
das Vierfache zunähme. Fast ein Viertel der industriel-
len Prozeßwärme wäre mit Elektrizität zu erzeugen 
und über die Hälfte aus Wasserstoff. Über ein Drittel 
des Raumwärmebedarfs würde mittels Wärmepumpen 
und Nachtspeichergeräten elektrisch gedeckt. 

Um einen solch hohen Primärenergiebedarf decken zu 
können, wäre einerseits der nur unter äußerst günsti-
gen Bedingungen zu erreichende maximale Einsatz an 
fossilen Energien notwendig, andererseits ein Ausbau 
der Kernenergie auf 133 GWe im Jahr 2000 und auf 500 
GWe im Jahr 2030. An Erdöl und Erdgas würde der 
Maximalwert von 250 Millionen t SKE benötigt und an 
Stein- und Braunkohle wären 175 Millionen t SKE im 
Jahr 2000 und 210 Millionen t SKE im Jahr 2030 erfor-
derlich. 

Selbst beim schnellstmöglichen Zubau an Brutreakto-
ren könnten von der installierten Leistung von 500 
GWe im Jahr 2030 nur etwa 190 GWe als Schnelle 
Brüter ausgeführt sein. Der jährliche Natururanbedarf 
betrüge im Jahr 2030 beim Einsatz der Brutreaktoren 
etwa 35 000 Tonnen und ohne Brüter etwas mehr als 
70 000 Tonnen. Bis dahin hätte sich selbst beim Einsatz 
von Brütern der Gesamtbedarf an Natururan auf 
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900 000 Tonnen kumuliert und wäre ohne Brutreakto-
ren sogar auf 1,5 Millionen Tonnen angestiegen. Beide 
Werte liegen um fast das Doppelte bzw. das Dreifache 
über dem von der Kommission festgelegten Maximal-
wert und können aller Voraussicht nach nicht erzielt 
werden. 

2.2.3.2 Pfad 2 

o Charakterisierung 

Pfad 2 ist gekennzeichnet durch Anstrengungen, die 
Steigerung des Energiebedarfs in Zukunft zu dämpfen 
und gleichzeitig den Ausbau der Versorgungskapazi-
täten voranzutreiben. Seine Annahmen hinsichtlich 
des erreichbaren Wirtschaftswachstums, des Struktur-
wandels in der Wirtschaft und der Energieeinsparmög-
lichkeiten weichen von den gegenwärtigen offiziellen 
Erwartungen bereits deutlich ab. 

Dieses entspricht der Einschätzung, daß die Möglich

-

keiten auf der Energieversorgungsseite begrenzt 
seien, weil der Einsatz von Öl und Gas auf Grund der 
internationalen Abhängigkeiten verringert werden 
müsse, die Ausweitung der Kohleförderung nur 
begrenzt möglich sei und der Ausbau der Kernkraft auf 
Grund der damit verbundenen Akzeptanzprobleme 
maßvoll erfolgen sollte. Auf der anderen Seite sollen 
die zur Erreichung der Energieeinsparungen notwen-
digen politischen und administrativen Maßnahmen 
nicht zu scharf sein, um nicht allzu rigoros in den 
Lebensbereich des einzelnen Bürgers eingreifen zu 
müssen. 

o Mögliches Wirtschaftswachstum 

Bei den vorgegebenen Werten auf der Versorgungs-
seite (jeweils Referenzwerte) und der Festlegung von 
„mittlerem Strukturwandel" und „starkem Einsparen" 
auf der Nachfrageseite läßt sich bei optimaler Vertei-
lung der Energieträger auf die jeweiligen Bedarfs-
zwecke ein Wirtschaftswachstums von durchschnittlich 
2,0 % pro Jahr bis zum Jahr 2000 und von 1,1 % pro 
Jahr in der Zeit danach bis 2030 erreichen. 

o Ölsubstitution 

Dazu ist es notwendig, bis zum Jahre 2000 30 Millio-
nen t SKE autotherm zu veredeln, danach die gleiche 
Menge unter Einsatz von. Wasserstoff allotherm. 
Außerdem muß Kohle zur Substitution von Öl und Gas 
bei der Prozeßwärmeerzeugung in der Industrie einge-
setzt werden. Der Kohleanteil in diesem Bereich ver-
doppelt sich dadurch bis zum Jahr 2000. Wollte man 
statt dessen Öl und Gas bei der Beheizung durch syn-
thetisches Gas aus Kohle ersetzen, wäre dieses energe-
tisch wesentlich uneffektiver, als es bei der Anwen-
dung neuer Kohletechnologien in der Industrie, wie 
z. B. der Kohleverstaubung und dem Wirbelschichtver-
fahren, der Fall ist. Dieses hätte dann auch ein weiteres 
Absinken des Wirtschaftswachstums zur Folge. 

o Elektrizitätserzeugung 

Die Substitution von Öl und Gas durch Kohle ist aber 
nur dann möglich, wenn ein Teil der Kohle, die nach 

bisherigen Planungen verstromt werden soll, dort 
durch Kernenergie ersetzt wird, d. h, die Kernenergie 
den gesamten Grundlastbereich der Elektrizitätserzeu-
gung übernimmt. Bis zum Jahr 2000 geht deshalb der 
Einsatz an Stein- und Braunkohle zur Verstromung von 
gegenwärtig etwa 65 Millionen t SKE auf 29 Millio-
nen t SKE zurück, bis zum Jahr 2030 sogar auf 22 
Millionen t SKE. Ließe man diese Substitution nicht zu 
und erzwänge einen gleichbleibenden oder sogar stei-
genden Kohleeinsatz zur Verstromung, so müßte aus 
Kernenergie erzeugter S trom zusätzlich in anderen 
Bereichen zur Subs titution von Öl und Gas eingesetzt 
werden. Dies wäre jedoch energetisch wesentlich 
uneffektiver und würde entweder zu einem wesentlich 
höheren Einsatz an Kernenergie oder zu einem erheb-
lichen Absinken des Wirtschaftswachstums führen. 
Beides würde die für diesen Pfad aufgestellten Prämis-
sen verletzen. Ein Ersatz der Kernenergie durch einen 
höheren Kohleeinsatz in der Verstromung ist nicht 
möglich, weil dann Öl und Gas nicht mehr durch Kohle 
substitutiert werden können. 

o Endenergiebedarf und Strombedarf 

Auf Grund der den Energiebedarf stark dämpfenden 
Annahmen über den „mittleren Strukturwandel" und . 

 das „starke Einsparen" und infolge des gegenüber 
Pfad 1 wesentlich verringerten Wachstums steigt der 
Endenergiebedarf bei Pfad 2 nur noch geringfügig an. 
Die Steigerung resultiert etwa zur Hälfte aus der 
Zunahme des Strombedarfs, die mit jährlich 1 % 
jedoch im Vergleich zu den Wachstumsraten der Ver-
gangenheit sehr gering ausfällt. Der Strombedarf 
beträgt dann im Jahr 2000 etwa 380 TWh und im Jahr 
2030 etwa 465 TWh. 

 
o Kernkraftwerke 

Die zu installierende jährliche Leistung an Kernkraft
-werken liegt bis zum Jahr 2000 bei zwei GWe pro Jahr 

oder etwa drei Großkraftwerken alle zwei Jahre und 
nach dem Jahr 2000 bei 4 bis 4,5 GWe, was bedeutet, 
daß dann etwa drei bis vier große Kraftwerke mit einer 
Leistung von 1300 MW jährlich, enschließlich Reinve-
stitionen, zugebaut werden müßten. Die zeitliche 
Abfolge des notwendigen Zubaus ist Tabelle 6 zu ent-
nehmen. 

Tabelle 6 

Kernenergie-Zubau bei Pfad 2 

GWe/a 1980 	1990 2000 	2010 2020 	2030 

Bestellungen . 2 4 4,5 4,5 4 4 
Fertig- 
stellungen 	... 2 2 4 4,5 4,5 4 
davon 
Neu- 
investitionen . 2 2 3 2,5 2,5 0 
Ersatz- 
investitionen 	. 0 0 1 2 2 4 

Kernkraftwerke 
in Betrieb (GWe) 10 20 40 70 95 120 
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o Natururanbedarf 

Sofern man nur die heute üblichen Leichtwasserreak-
toren einsetzte und keine Wiederaufarbeitung 
betriebe, würde dieses im Jahr 2030 zu einem jährli-
chen Natururanbedarf von etwa 17 000 Tonnen führen 
und der gesamte Bedarf hätte sich bis dahin auf etwa 
425 000 Tonnen kumuliert. Setzte man dagegen ab. 
2000 zunehmend auch Schnelle Brutreaktoren ein, so 
könnte man bis 2030 eine Kapazität an Schnellen 
Brutreaktoren von etwa 55 GWe erreichen, was zu 
einem Absinken des jährlichen Natururanbedarfs auf 
7 300 Tonnen pro Jahr bis 2030 führte. Der kumulierte 
Natururanbedarf könnte dadurch auf 255 000 Tonnen 
gesenkt werden. 

o Variationen der Annahmen 

Ließe man einen erhöhten Kernenergieeinsatz um 
50 % auf 60 GWe im Jahr 2000 und 180 GWe im Jahr 
2030 zu und minimierte bei sonst gleichen Annahmen 
den Erdöl- und Erdgasbedarf (Öl-Minimum-Variante 
siehe Variante 2 A in Tabelle 7), so benötigte man 

im Jahr 2000 ca. 180 Millionen t SKE Erdöl und 
Erdgas und 
im Jahr 2030 ca. 100 Millionen t SKE Erdöl und 
Erdgas 

bei einem auch mit Einsatz des Schnellen Brüters bis 
zum Jahr 2030 auf 355 000 Tonnen kumulierten Uran-
bedarf. Der Mehreinsatz an Kernenergie machte einen 
forcierten Einstieg in elektrische Nachtspeicherhei-
zung notwendig. Im Jahr 2000 würde Strom den Raum-
heizungsbedarf bereits zu 14 % (im Referenzfall nur zu 
5 %) decken. 

o Diskussion der Resultate 

Das in Pfad 2 erreichbare Wirtschaftswachstum ist 
niedriger als die bisherigen Wachstumsvorstellungen. 
Insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsmarktauswir-
kung und die soziale Sicherung sollte dieser Wert nicht 
weiter unterschritten werden. 

Die zur Sicherstellung der Energieversorgung benötig-
ten Mengen an Kohle, Öl und Gas können zwar nicht 
als garantiert angesehen werden, doch lassen sich sol-
che Mengen eher erreichen als die höheren Werte bei 
Pfad 1. Wenn nicht politische Krisen den Zugang zu 
den internationalen Ölmärkten verschließen, dürften 
diese Mengen auf dem Weltmarkt zur Verfügung ste-
hen. Dazu bedarf es jedoch einer zusätzlichen Steige-
rung der einheimischen Kohleförderung und der im-
portierten Kohlemenge. 

Das führt bei der Kernenergie auf 40 GWe im Jahre 
2000 und auf 120 GWe im Jahre 2030, davon etwa die 
Hälfte Schnelle Brutreaktoren mit mindestens einer 
großtechnischen Wiederaufarbeitungsanlage. Dieses 
kann technisch als realisierbar angesehen werden, 
bedarf aber auch erheblicher Anstrengung zur weite-
ren Verringerung des Restrisikos bei der Kernenergie-
nutzung, der endgültigen Lösung der Entsorgungs-
frage und nicht zuletzt der Akzeptanz durch die Bevöl-
kerung. 

Tabelle 7 

Variationen zu Pfad 2 1 ) 

PFAD 2 
Referenzfall Variante 2 A 

Charakterisierung 
Wirtschaftswachstum 
– vor2000 	 2,0 % 2,0 % 
– nach 2000 	 1,1 % 1,1 

Strukturwandel in der 
Wirtschaft 	 mittel mittel 

Wachstum der Grundstoff- 
industrie 	  wie BSP/2 wie BSP/2 

Energieeinsparungen 	 stark stark 

1978 2000 2030 2000 2030 

Nachfrageseite 
Primärenergiebedarf 390 445 550 460 615 

Endenergiebedarf 	 260 298 317 296 314 

Strombedarf e ) 	 36 47 57 56 67 

Nicht-energetischer 
Verbrauch 	 32 43 52 43 52 

Angebotsseite 
Stein- und 
Braunkohle 	 105 145 160 145 160 
Erdöl und Erdgas 	. . 265 190 130 180 100 
Kernenergie in GWe 10 40 120 60 180 
– davon Brutreaktoren – – 54 – 75 
Regenerative 
Energiequellen 	 8 40 50 40 50 

Sonstiges 
Kohleverstromung 	 65 29 	22 33 	37 

Synthetisches Erdgas 
aus Kohle 	 – 18 	56 18 	73 
•Stromanteil in 
– an der Raumwärme 3 5 	7 14 	17 
– an der Prozeßwärme 7 8 	8 8 	8 
Natururanbedarf, in 
1000 t kumuliert 	 bis 2030 bis 2030 
– ohne 

Wiederaufarbeitung 425 590 
– mit Brutreaktoren 255 355 

1) Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle Werte auf 
Millionen t SKE. 

2) Der Strombedarf bezieht sich auf den Endenergiebedarf an 
Strom, nicht auf die Bruttostromerzeugung. Er ist hier in 
Millionen t SKE angegeben. 1 Million t SKE Strombedarf.. 
entspricht 8,13 TWh. 

Auch die Erreichung der starken Energieeinsparung 
kann nicht ohne weiteres als gesichert angesehen wer-
den, sondern muß durch Handlungsprogramme und 
administrative Maßnahmen herbeigeführt werden. 
Auch eine Reihe neuer Technologien, insbesondere 
zur Nutzung der Sonnenenergie und Umweltwärme 
mit Wärmepumpen, sowie attraktive Verfahren für den 
Kohleeinsatz in der Indust rie bedürfen einer Unterstüt-
zung, z. B. in Form von Markteinführungshilfen. 
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2.2.3.3 Pfad 3 

o Charakterisierung 

Pfad 3 ist gekennzeichnet durch noch stärkere 
Anstrengungen zur Energieeinsparung als bei Pfad 2 
und die Erwartung eines sehr starken Strukturwandels 
in der Wirtschaft, die zu keinem weiteren Anstieg des 
Energiebedarfs führen und die Möglichkeit eröffnen, 
auf die Nutzung der Kernenergie schrittweise verzich-
ten zu können. 

Dieses entspricht der Einschätzung, daß der gegenwär-
tig eingeschlagene Weg, der zunehmenden Nachfrage 
nach Energie durch verstärkte Anstrengungen auf der 
Versorgungsseite _zu begegnen, wegen der Schwierig-
keiten bei der Energiebeschaffung und der mit der 
Nutzung der Kernenergie verbundenen Akzeptanz-
probleme nicht aussichtsreich erscheint und statt des-
sen versucht werden sollte, die die Nachfrage bestim-
menden Faktoren so zu beeinflussen, daß der Energie-
bedarf nicht mehr weiter zunimmt. Dieses bedingt 
erhebliche Anstrengungen zur Modernisierung und 
Umstrukturierung der gesamten Volkswirtschaft und 
insbesondere ein breit angelegtes Handlungspro-
gramm, um die „sehr starken Energieeinsparungen" 
zu erreichen, ermöglicht jedoch den schrittweisen Ver-
zicht auf die Nutzung der Kernenergie. 

o Energiebedarf 

Bei gleichen Annahmen über das Wirtschaftswachs

-

turn  und die Verfügbarkeit an fossilen Energien wie 
bei Pfad 2 und bei verfügbaren regenerativen Energie-
quellen von 40 Mi llionen t SKE im Jahr 2000 und 70 
Millionen t SKE im Jahr 2030 – durch inländische Pro-
duktion und durch Importe –, geht der Primärenergie-
bedarf bei Pfad 3 leicht zurück. Auch der Strombedarf 
bleibt annähernd konstant, und der Endenergiebedarf 
geht leicht zurück. Der Bedarf an Erdöl und Erdgas 
nimmt bis 2000 auf 190 Millionen t SKE ab und bis zum 
Jahr 2030 auf 130 Millionen t SKE. Er erreicht damit 
den vorgegebenen Referenzwert. 

o Einsatz der Kernenergie 

Die Nutzung der Kernenergie läuft bis zum Jahr 2000 
aus. 

o Auswirkungen von Strukturwandel und Energie-
einsparung 

Der Zubau an Kernkraftwerken ist bei Pfad 3 deshalb 
überflüssig, weil der starke Strukturwandel und die 
sehr starken Energieeinsparungen den Energiebedarf 
nicht weiter ansteigen lassen. Berechnet man die Aus-
wirkungen des Strukturwandels gegenüber der heuti-
gen Wirtschaftsstruktur, so ergibt sich dadurch eine 
Endenergieeinsparung von 61 Millionen t SKE bis zum 
Jahr 2000 und von 153 Millionen t SKE bis zum Jahr 
2030. Die Auswirkungen der Energieeinsparmaßnah-
men, die sich gegenüber der heutigen Energie-Nut-
zungsstruktur ergeben, liegen mit 86 Millionen t SKE 
bis zum Jahr 2000 und 165 Millionen t SKE bis zum 
Jahr 2030 sogar noch darüber. 

o Diskussion der Resultate 

Hinsichtlich des Wirtschaftswachstums und der zur 
Sicherung der Energieversorgung benötigten Mengen 
an fossiler Energie gilt das gleiche wie für Pfad 2, weil 
die gleichen oder annähernd gleichen Voraussetzun-
gen gegeben sind. 

Während die mit dem Ausbau der Kernenergie verbun-
denen Probleme bei Pfad 3 entfallen, hängt dessen 
Realisierbarkeit in starkem Maße von dem wirtschaftli-
chen Strukturwandel und den erreichten Energieein-
sparungen ab. Während der Strukturwandel nicht 
garantiert werden kann, sondern allenfalls durch 
gezielte Maßnahmen zur Strukturförderung dessen 
Richtung beeinflußbar ist, kann durch entsprechende 
Steigerung der Energiepreise und/oder durch die Ver-
wirklichung eines Katalogs energiepolitischer Maß-
nahmen zur Energieeinsparung das Ausmaß der Ener-
gieeinsparung sowie die Einführung neuer Technolo-
gien auch unter Berücksichtigung von Wirtschaftlich-
keitskriterien – gezielt angesteuert werden. 

o Variationen der Annahmen 

Wollte man bei Pfad 3 den Bedarf an Erdöl und Erdgas 
ebenso reduzieren wie in der Va riante bei Pfad 2, so 
müßte man entweder den Energiebedarf weiter verrin-
gern – sei es durch noch stärkeres Sparen oder noch 
stärkeren Strukturwandel, sei es durch die zuneh-
mende Verlagerung des Individualverkehrs auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel oder sei es durch Komfort- 
und Wachstumsverzicht; oder man müßte – wenn mög-
lich – verstärkt regenerative Quellen nutzen bzw. – 
sofern dies nicht möglich ist – eine begrenzte Nutzung 
der Kernenergie zulassen. 

Ließe man z. B. einen Kernenergieeinsatz zu, der ohne 
Schnelle Brüter und Wiederaufarbeitung auskommt, so 
reduzierte sich der Bedarf an Erdöl und Erdgas auf 165 
Millionen t SKE im Jahr 2000 und auf 100 Millionen t 
SKE im Jahr 2030. Dazu wäre der Ausbau der Kern-
kraft auf 30 GWe im Jahre 2000 und auf 40 GWe im 
Jahr 2030 notwendig (Ölminimum-Variante, siehe 
Variante 3 A in Tabelle 8). 

 

2.2.3.4 Pfad 4 

o Charakterisierung 

Pfad 4 ist gekennzeichnet durch extreme Anstrengun-
gen zur Energieeinsparung und den vorrangigen, aus 
der Sicht dieses Pfades maximal möglichen Einsatz 
regenerativer Energiequellen. Dadurch soll der Bedarf 
an Öl und Gas so umfassend wie möglich reduziert und 
langfristig auf die Verwendung im Verkehr und als 
Rohstoff beschränkt werden. Ebenso wie bei Pfad 3 
wird von einem starken Strukturwandel in der Wirt-
schaft ausgegangen. Die Wachstumsannahmen sind 
die gleichen wie bei den Pfaden 2 und 3. Auf die 
Nutzung der Kernenergie wird verzichtet. 

Dieses entspricht der Einschätzung, daß die wirtschaft-
lichste und am schnellsten wirksam werdende Strate-
gie zur Verringerung der Abhängigkeit von Öl und 
Gas nicht der verstärkte Einsatz von Kernenergie sei, 
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Tabelle 8 
Variationen zu Pfad 3 1 ) 

PFAD 3 
Referenzfall Variante 3 A 

Charakterisierung 
Wirtschaftswachstum 
– vor 2000 	 2,0 % 2,0 % 
– nach 2000 	 1,1 % 1,1 % 

Strukturwandel in der 
Wirtschaft 	 stark stark 
Wachstum der Grundstoff- 
industrie 	  Null Null 
Energieeinsparungen 	 sehr stark sehr stark 

1978 2000 2030 2000 2030 

Nachfrageseite 
Primärenergiebedarf 390 375 360 400 400 
Endenergiebedarf 	. 	 260 265 250 265 249 
Strombedarfe ) 	 36 39 42 51 59 
Nichtenergetischer 
Verbrauch 	 32 34 34 34 34 

Angebotsseite 
Stein- und 
Braunkohle 	 105 145 160 145 160 
Erdöl und Erdgas 	 265 190 130 165 100 
Kernenergie in GWe 10 0 0 30 40 
– davon Brutreaktoren – – – – – 
Regenerative  
Energiequellen 	 8 40 70 40 70 

Sonstiges 
Kohleverstromung . 	 65 76 	77 53 	50 
Synthetisches Erdgas 
aus Kohle 	 – 0 	0 18 	21 
Stromanteil in % 
– an der Raumwärme 3 3 	2 9 	14 
– an der Prozeßwärme 7 8 	8 18 	24 

Natururanbedarf, in 
1000t kumuliert 	 bis 2030 
– ohne 

Wiederaufarbeitung 230 
– mit Brutreaktoren . – 

1) Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle Werte auf 
Millionen t SKE. 

2) Der Strombedarf bezieht sich auf den Endenergiebedarf an 
Strom, nicht auf die Bruttostromerzeugung. Er ist hier in 
Millionen t SKE angegeben. 1 Million t SKE Strombedarf 
entspricht 8,13 TWh. 

sondern eine sich drastisch verbessernde Nutzung der 
Energie, die bis an die Grenze des technisch noch 
Möglichen geht, und der vorrangige und maximal 
mögliche Einsatz regenera tiver Energiequellen. Dane-
ben wird dann eine Steigerung der dann ausreichend 
verfügbaren Kohle zugelassen, vor allem zur Prozeß-
wärmeerzeugung in der Industrie  und  zur Erzeugung 
von Strom und Niedertemperaturwärme in - Kraft-
Wärme-Kopplung. Es wird davon ausgegangen, daß 
die Wirtschaft und die p rivaten Verbraucher – im Inter

-

esse der Reduzierung des Bedarfs an Öl und Gas und 
damit der Sicherung der eigenen Energieversorgung – 
alle technisch möglichen und bei steigenden Energie-
preisen wirtschaftlich noch vertretbaren, über eine 
Verschärfung der Normen erreichbare Energieeinspa-
rungen vornehmen; ferner, daß der verbliebene relativ 
geringe Energiebedarf dann noch zum großen Teil mit 
regenera tiven Energiequellen aus Sonnen- und Wind-
energie sowie aus Biomasse gedeckt werden kann. 

o Energiebedarf  

Bei gleichen Annahmen über das Wirtschaftswachs-
tum und den Strukturwandel wie bei Pfad 3, geht der 
Primärenergiebedarf durch die extremen Energieein-
sparungen bei Pfad 4 allmählich zurück. Er verringert 
sich von gegenwärtig über 400 Mil lionen t SKE auf 
345 Millionen t SKE im Jahr 2000 und auf 310 Millio-
nen t SKE im Jahr 2030. Auch der Endenergiebedarf 
sinkt von 280 Mi llionen t SKE auf 245 im Jahr 2000 und 
auf 210 im Jahr 2030. Auf Kohleveredelung wird nicht 
zurückgegriffen. 

o Die Bedarfsdeckung 

Die Bedarfsdeckung fußt langfristig auf zwei Säulen: 
Der Kohle und den regenera tiven Energiequellen. Öl 
und Gas werden lediglich noch als Rohstoff für den 
nichtenergetischen Verbrauch und einen Teil des 
Treibstoffbedarfs im Verkehr eingesetzt. Der andere 
Teil wird in Form von aus Biomasse erzeugtem Metha-
nol bereitgestellt. S trom wird bis zum Jahr 2030 zu 
etwa 60 % aus Wasser- und Windkraft und der Rest aus 
Kohle erzeugt. Die Raumwärme wird zu 40 % aus Son-
nenenergie bereitgestellt, der Rest je zur Hälfte aus 
Fernwärme und Kohle unter Einsatz neuer dezentraler 
Kohletechnologien. Die Kernenergienutzung läuft bis 
zum Jahr 2000 aus. 

o Auswirkungen von Strukturwandel und Energie-
einsparungen 

Auch bei Pfad 4 wird der Einsatz der Kernenergie 
dadurch vermieden, daß der starke Strukturwandel in 
der Wirtschaft und die extremen Energieeinsparungen 
den Energiebedarf zurückgehen lassen. Die Auswir-
kungen des Strukturwandels gegenüber der heutigen 
Wirtschaftsstruktur sind. die gleichen wie bei Pfad 3, 
also eine Verringerung des Endenergiebedarfs um 61 
Millionen t SKE bis zum Jahr 2000 und um 153 Millio-
nen t SKE bis zum Jahr 2030. Die Wirkungen des 
extremen Energieeinsparens liegen mit 107 Mil lionen t 
SKE bis zum Jahr 2000 und über 200 Millionen t SKE 
bis zum Jahr 2030 noch etwas über den Wirkungen des 
sehr starken Einsparens bei Pfad 3. 

o Diskussion der Resultate 

Die mit dem niedrigen Wirtschaftswachstum möglicher-
weise verbundenen Probleme sind die gleichen wie 
bei den Pfaden 2 und 3. Probleme bei der Verfügbar-
machung fossiler Energie entfallen, da der Kohleein-
satz nicht nennenswert gesteigert werden muß, und 
weil der Bedarf an Erdöl und Erdgas drastisch verrin-
gert wird. Ebenso entfallen die Probleme beim weite-
ren Ausbau der Kernenergie. 
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Die Realisierbarkeit von Pfad 4 hängt statt dessen ab 
von der zukünftigen Entwicklung in den Bereichen 
Strukturwandel, Energieeinsparungen und Einsatz 
regenerativer Energiequellen. Der Strukturwandel in 
der Wirtschaft kann nicht garantiert werden. Durch 
gezielte Maßnahmen zur Strukturförderung kann 
allenfalls dessen Richtung beeinflußt werden. Ener-
gieeinsparungen können durch steigende Energie-
preise und/oder den Aufbau eines Normensystems 
gezielt angesteuert werden, allerdings müßten wohl 
zusätzliche Entwicklungen und Ereignisse, wie z. B. 
eine Versorgungskrise, dazukommen, um die Verbrau-
cher in Wirtschaft und Haushalten zum extremen Ener-
gieeinsparen zu bewegen. Dasselbe dürfte für den 
maximal möglichen Einsatz regenerativer Energie-
quellen gelten. 

o Variante zu Pfad 4 

Als Variante zu Pfad 4 hat sich die Kommission 
bemüht, einen „sanften" Weg der Energieversor-
gung 24) zu beschreiben, wie er heute in der öffentli-
chen Diskussion häufig angesprochen wird. Der sanfte 
Weg versteht sich als Weg, der auf eine rationelle 
Energieverwendung, rasche Entwicklung erneuerba-
rer Energiequellen unter Anpassung an die vom End-
verbrauch her erforderliche Anlagengröße und Ener-
giequalität sowie auch besondere Übergangstechnolo-
gien auf fossiler Basis setzt und die Durchsetzung einer 
solchen Entwicklung aus Gründen, die über das Ener-
gieproblem hinausgehen, rigoros fordert. Die sanften 
Technologien können durch drei Merkmale charakte-
risiert werden: 

1. Sie sollen auf erneuerbaren Energieströmen beru-
hen, die immer vorhanden sind, ob wir von ihnen 
Gebrauch machen oder nicht, wie die Sonne, der 
Wind und die Vegetation: Also auf „Energieein-
kommen" und nicht auf „Energiekapital" , das 
erschöpft werden kann. 

2. Sie sind von differenzierter Art, so daß die Energie-
versorgung eines Landes sich aus einer Vielzahl 
jeweils bescheidener Beiträge zusammensetzt, die 
dann mit der jeweils höchstmöglichen Effizienz 
unter den dafür geeigneten Bedingungen sinnvoll 
eingesetzt werden. Es soll also die Art des Energie-
bedarfs im einzelnen auf die Energieversorgungs-
möglichkeiten abgestimmt werden und umgekehrt. 

3. Sie sollen flexibel sein und sollen lediglich den 
Einsatz einer vergleichsweise einfachen Technik 
verlangen – das bedeutet nicht unbedingt simpel, 
sondern eher leicht verständlich , und leicht an-
wendbar. 

Um die Versorgung langfristig durch regenerative 
Energiequellen sicherstellen zu können, ist eine Redu-
zierung des Energiebedarfs auf einen Bruchteil des 
heutigen Wertes notwendig. Dies erfordert rigorose 
Anstrengungen zur Energieeinsparung und einen tief-
greifenden Wandel der Wirtschaftsstruktur. Für eine 
Übergangszeit ist noch die Nutzung fossiler Energien, 
vor allem der reichlich verfügbaren Kohle, mit effizien- 

24) A. B. Lovins, Sanfté Energie, Reinbek, 1979. 

ten und sauberen Technologien, wie z. B. dem Wirbel

-

schichtverfahren, notwendig. Auf die Nutzung der 
Kernenergie wird vollständig verzichtet. 

Dieser Weg ist nach dem Verständnis seiner Befürwor-
ter mit zahlreichen Vorteilen verbunden. Es könnten 
Kosten gespart werden, weil die Verteilungs- und 
Infrastrukturkosten vermindert oder sogar überflüssig 
gemacht würden, weil die Anfälligkeit kleiner Systeme 
geringer wäre und weil die vielen kleinen Anlagen in 
Massenproduktionen hergestellt werden könnten. Sol-
che Techniken bräuchten kürzere Entwicklungs- und 
Bauzeiten und könnten auf viele Organisationen unter-
schiedlicher Größe verteilt werden. Es könnten 
Arbeitsplätze geschaffen, Wachstum garantiert und die 
Umweltbelastung vermindert werden. Er sei daher 
politisch ausgesprochen attraktiv. 

Es wird argumentiert, daß seine Durchsetzung die Her-
stellung einer reinen Marktwirtschaft erforderte, die 
sich an langfristigen Grenzkosten orientierte, anstatt 
an üblichen Durchschnittskosten, die offene oder ver-
steckte Subventionen miede und institutionelle und 
andere Hindernisse beseitigte, die Energieeinsparun-
gen und der Nutzung regenerativer Energiequellen im 
Wege ständen. 

Die Kommission hat sich mit dem Konzept des sanften 
Weges ausführlich befaßt und dazu insbesondere auch 
eine Anhörung von A. B. Lovins durchgeführt. Ein Teil 
der Kommission steht den Zielvorstellungen dieses 
Konzeptes ausgesprochen positiv gegenüber, weil 
damit versucht werde, gleichzeitig den Bedarf an fossi-
len Energien so stark wie möglich zu verringern  und 

 den Einsatz der Kernenergie überflüssig zu machen. 
Ein anderer Teil steht dagegen dem Konzept sehr 
skeptisch gegenüber, indem er auf die technischen 
und vor allem politischen Kosten etwa der erforder-
lichen radikalen Änderung der Wirtschaftsstruktur und 
die damit mit Sicherheit einhergehenden Akzeptanz-
probleme verweist. Insgesamt konnte die Kommission 
nicht erkennen, daß das Konzept des sanften Weges in 
seiner Ausschließlichkeit in einem Ausmaß erprobt 
wäre, das verantwortliches politisches Handeln erlau-
ben würde, . und wie ein solcher Weg praktisch 
beschreitbar wäre. 

Schon die technische Machbarkeit der unterstellten 
Energieeinsparungen und das vorgesehene Nutzungs-
potential der regenerativen Energiequellen waren 
äußerst umstritten. Die ökonomischen Vorteile sind 
nicht belegt, weil ein Großteil der dafür notwendigen 
Technologien heute noch nicht bekannt ist oder sich 
allenfalls im Experimentierstadium befindet. Die 
Kosten eines umfassenden Einsatzes sanfter Technolo-
gien sind nicht abschätzbar und vor allem sind die 
Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung bei 
einer so radikalen Umstrukturierung der Wirtschaft 
unabsehbar. 

Aus diesem Grunde sah sich die Kommission außer-
stande, die Variante zu Pfad 4 quantitativ zu beschrei-
ben; die Kenntnisse dafür reichen nicht aus. Sie konnte 
statt dessen nur eine qualitative Angabe von Tenden-
zen und Voraussetzungen dieses Pfades vorstellen. 

Im folgenden soll eine kurze Charakterisierung der bei 
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der Variante zu Pfad 4 zu erwartenden Entwicklungen 
kurz erläutert werden: 

— Die Höhe des Wirtschaftswachstums kann nicht 
quantifiziert werden. Es wäre wegen der grundsätz-
lich anderen Wirtschafts- und Energieversorgungs-
struktur auch wenig aussagekräftig hinsichtlich der 
Auswirkungen auf individuellen Wohlstand, Ar-
beitsplätze usw. 

— Der Strukturwandel in der Wirtschaft soll noch stär-
ker. sein, als bei Pfad 3 unterstellt. Die einzelnen 
Wirtschaftszweige sollen sich gemäß ihrer kompa-
rativen Vor- bzw. Nachteile auf dem Weltmarkt 
entwickeln, und es wird erwartet, daß die nachteili-
gen Einflußfaktoren vornehmlich auf die energiein-
tensiven Grundstoffbereiche zutreffen. Vorteile 
weisen vor allem die wenig energieintensiven 
Dienstleistungsbereiche sowie die im internationa-
len Vergleich führende Investitionsgüterindustrie 
auf. 

— Die Energieeinsparungen sollen noch weit über die 
beim „sehr starken Einsparen" angenommenen 
Einsparraten, die nach Einschätzung der Kommis-
sion bereits die Grenze des technisch noch Mögli-
chen und energetisch noch Sinnvollen markieren, 
hinausgehen. 

— Der Einsatz regenerativer Energiequellen soll 
durch dezentrale Nutzung von in Qualität und Grö-
ße an den Bedarf angepaßten „sanften" Technolo

-

gien maximal sein. Er ist nicht auf die Bereitstellung 
von Raumwärme und Warmwasser beschränkt, son-
dern es sollen auch Strom aus Windkraftwerken, 
Treibstoffe und Biogas aus Biomasse sowie Prozeß-
wärme bis 300 0  C aus Sonnenenergie gewonnen 
werden. 

— Die Kohle soll für eine Übergangszeit noch genutzt 
werden. Ihr Beitrag zur Energieversorgung soll je-
doch langfristig so gering wie möglich sein, um die 
damit verbundenen Umweltbelastungen zu verrin-
gern. 

— Der Einsatz von Erdöl und Erdgas soll so stark und 
so schnell wie möglich durch Energieeinsparungen 
und die Nutzung regenerativer Energien verringert 
werden. 

— Die Kernenergie soll nicht genutzt werden. 

— Wenn diese Vorgaben verwirklicht werden könn-
ten, so würde der Energiebedarf sinken. Der Strom-
bedarf ginge zurück, weil Strom dann ausschließ-
lich für stromspezifische Anwendungen eingesetzt 
würde, also mit Ausnahme eines geringen Teils der 
Prozeßwärmeerzeugung, für die Strom verwendet 
werden muß, nicht für die Wärmeerzeugung. Der 
Endenergiebedarf ginge wegen der drastischen 
Energieeinsparungen zurück und der Primärener-
giebedarf würde wegen des geringeren Stromein-
satzes noch stärker sinken und langfristig zum 
überwiegenden Teil aus regenera tiven Energie-
quellen gedeckt. 

3 Bewertung der energiepolitischen Handlungsmöglichkeiten 
und Empfehlungen zur Energiepolitik 

3.1 Gemeinsame Stellungnahme  
von Abg. P Gerlach 	 (CDU/CSU) 

Abg. L. Gerstein 	(CDU/CSU) 
Abg. Dr. L. Stavenhagen 	(CDU/CSU) 

1. Kritik an den Energiepfaden 

Die im vorhergehenden Kapitel aufgeführten Pfade der 
Energiewirtschaft sind mit Hilfe eines Computermo-
dells und unter Vorgabe bestimmter Randbedingun-
gen erstellt worden. Einflüsse aufgrund der politischen 
und gesellschaftlichen Entwicklung auf die wirtschaft-
liche Entwicklung sind in ihrer Komplexität dabei nicht 
erfaßbar. Weil diese Einflüsse aber von erheblicher 
Bedeutung für die Aussagekraft der Pfade sein kön-
nen, werden im folgenden einige wichtige Parameter 
einer Kritik unterzogen: 

a) Zur Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepu-
blik Deutschland 

Die in den Pfaden enthaltene Vorgabe, im Jahre 2030 
würden in der Bundesrepublik Deutschland nur noch 
50 Millionen Menschen leben, halten wir für unreali-
stisch. Da die Verminderung der Bevölkerungszahl auf 
diesen Wert Voraussetzung dafür ist, im Pfad 3 das 

Auslaufen der Kernenergie und in Pfad 4 den Verzicht 
auf Kernenergie begründen zu können, ergeben sich 
Energiemangelsituationen, wenn diese Verminderung 
nicht eintritt. Wir halten es daher für unverantwortlich, 
von einer Verminderung der Bevölkerungszahl - 
zumal einer so starken - auszugehen. Wir lehnen diese 
Annahme als unzulässig ab. 

Dies wird wie folgt begründet: Nach allen Erfahrungen 
in der Vergangenheit kann .keineswegs ausgeschlos-
sen werden, daß sich der gegenwärtige Trend in den 
Geburts- und Sterberaten in den nächsten 50 Jahren in 
positiver Richtung ändern wird. Wenn dies - entgegen 
unserer Erwartung - nicht der Fall sein sollte, ist die 
unter wohlfundierten Annahmen von den Vereinten 
Nationen getroffene Feststellung zu berücksichtigen, 
daß sich die Weltbevölkerung in diesen 50 Jahren etwa 
verdoppeln wird. Unter dem Druck dieser Entwicklung 
kann die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutsch-
land kaum um 20 % zurückgehen. 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/4341 

Gegen den wachsenden Bevölkerungsdruck von 
außen wird sich ein mit vergleichsweise so hervorra-
gender Infrastruktur an Wohnungen, Produktionsmit-
teln, Verkehrseinrichtungen u. a. ausgestattetes . Ge-
biet wie das Bundesgebiet nicht über 50 Jahre lang 
abschirmen können. 

b) Die Bedeutung ordnungspolitischer Elemente 

Bei der Beschreibung und Konditionierung der Vorga-
ben für die quantitative Ausgestaltung der vier Pfade 
wurden die entscheidenden ordnungspolitischen Ele-
mente und Gesetzmäßigkeiten, die die Entwicklung 
der deutschen Energiewirtschaft bestimmen werden, 
außer Betracht gelassen. 

Die deutsche Wirtschaft hat sich in der Zeit seit 1948 
vor allem dank der Sozialen Marktwirtschaft so günstig 
entwickeln können. Wenn dieses in den vorhergehen-
den Kapiteln verschwiegen wird, so entsteht der fal-
sche Eindruck, in Zukunft sei es möglich, durch mehr 
oder minder starke Eingriffe bis hin zum „sehr starken 
Einsparen" und durch Ausschluß unerwünschter Ener-
giesysteme erreichen zu können, daß sich die Energie-
wirtschaft entsprechend dem jeweils präferierten der 
vier Pfade entwickeln wird. Dabei wird verkannt, daß 
wir gar nicht in der Lage sind, einigermaßen verläßlich 
die Elemente zu definieren und in ihren Auswirkungen 
zu quantifizieren, die während der nächsten 50 Jahre 
die politische und wirtschaft liche Entwicklung bestim-
men werden. In Zukunft, noch mehr als heute, wird die 
Energiewirtschaft daher mit einem Höchstmaß an Fle-
xibilität auf Änderungen der Versorgungsbedingun-
gen und der Preise reagieren müssen. 

Schon aus diesem Grunde besteht kein Anlaß, von der 
in der Bundesrepublik Deutschland bewährten Wirt-
schaftsordnung abzugehen. Das bedeutet, daß auch 
auf dem Gebiet der Energieversorgung die Verantwor-
tung der Unternehmen anerkannt bleiben muß. Wer-
den den Unternehmen – und hier sind die Unterneh-
men aller Bereiche gemeint – die in unserer Wirt-
schaftsordnung zuerkannten, gewiß durch wirtschafts-
politische Maßnahmen eingeengten, aber gleichwohl 
nach wie vor gewichtigen Entscheidungsvollmachten 
genommen, so wird es auch kaum noch möglich sein, 
auf allzeit ungewisse Änderungen der Lage dynamisch 
und flexibel zu reagieren. 

Wir sind daher der Meinung, daß die durch die vier 
energiepolitischen Pfade und ihre Va rianten gekenn-
zeichneten Entwicklungen der Energiewirtschaft 
allenfalls denkbare Abläufe wiedergeben. Man sollte 
sich aber vor der Vorstellung hüten, es sei machbar 
oder gar erwünscht, diese energiepolitischen Pfade 
durch energiepolitische Interventionen, ohne Rück-
sicht auf die in der Zukunft gegebenen politischen und 
wirtschaftlichen Bedingungen zu verwirklichen. Je 
stärker in die Energiewirtschaft eingegriffen wird, um 
so geringer ist die energiewirtschaftliche Dynamik und 
Flexibilität und damit auch der spezifische Leistungs-
beitrag der Energiewirtschaft zur Volkswirtschaft. 

c) Zur Versorgung mit Erdöl und Erdgas 

Bei der quantitativen Ausgestaltung der vier energie

-

politischen Pfade werden die Möglichkeiten, Erdöl und 

Erdgas einzuführen, vergleichsweise günstig einge-
schätzt. Das gilt selbst für die „Ölminimum-Variante" 
zu den Pfaden 2 und 3. Wir sind der Auffassung, daß 
auch eine Versorgungslage mit Erdöl und Erdgas als 
möglich berücksichtigt werden sollte, die wesentlich 
ungünstiger ist, als dies noch vor wenigen Monaten 
angenommen werden konnte. Zu dieser Forderung 
veranlassen uns zwei Feststellungen: 

(1) Es sieht so aus, als ob die Bundesrepublik Deutsch-
land, ebenso wie die übrigen westlichen Industrielän-
der, einer Politik der Ölländer gegenübersteht, die 
darauf abzielt, durch Verringerung des Angebots die 
höchstmöglichen Preise zu erzielen. Diese Politik 
könnte die Abnehmerländer mehr oder weniger 
schnell zwingen, ihre Öleinfuhren wegen Mangels an 
Devisen radikal einzuschränken. Die unerwartet 
schnell fortschreitende Verschlechterung unserer Lei-
stungsbilanz schließt auch für die Bundesrepublik 
Deutschland eine solche Befürchtung nicht aus. Ein-
fuhreinschränkungen könnten auch deshalb notwen-
dig werden, weil die ölarmen Entwicklungsländer vor-
rangig, d. h. zu Lasten der Industrieländer mit Öl ver-
sorgt werden müssen – auch mit dem Argument, daß 
den Industrieländern fortentwickelte Technologien, 
wie die Kernenergie, zur Verfügung stehen. 

(2) Die Energie-Minister der Länder der internationa-
len Energie-Agentur (IEA) beschlossen am 22. Mai 
1980 in Paris, im Jahre 1985 beträchtlich hinter dem 
bisher für ihre Länder anvisierten Netto-Öleinfuhren 
zurückzubleiben. Das bedeutet für die Länder der IEA 
eine Verminderung der Öleinfuhren von 1,87 Mrd. t 
SKE auf 1,58 Mrd. t SKE jährlich. Nach der bislang 
geltenden Zielsetzung der IEA konnte die  Bundesre-
publik  für 1985 ein Einfuhrlimit von 204 Millionen. t 
SKE in Anspruch nehmen. Bei linearer Kürzung würde 
sich diese Menge um 31 Millionen t SKE, d. h. um etwa 
15 % auf 173 Millionen t SKE verringern. 

Werden diese Versorgungsperspektiven auch nur als 
Möglichkeit akzeptiert, so bleibt gar nichts anderes 
übrig, als Öl in weit stärkerem Umfang, als bisher 
vorgesehen, zu substituieren. Dies kann nur durch 
Kohle und durch nichtfossile Energien, wie insbeson-
dere die Kernenergie, erfolgen, und zwar nicht erst ab 
2000, sondern so früh wie möglich, jedenfalls ab 1990. 
Darüber hinaus ist zu bedenken, daß bei den vier 
energiepolitischen Pfaden von einem kontinuierlichen 
Rückgang der Ölimporte ausgegangen wurde. Wir 
meinen, daß sich jedoch die Situation völlig anders 
darstellt, wenn plötzlich durch eine krisenhafte Ent-
wicklung die Öleinfuhren für längere Zeit unterbro-
chen. würden. Auch um auf eine solche Lage vorberei-
tet zu sein, ist es unerläßlich, das faktisch bestehende 
Moratorium für die Kernenergie schnellstmöglich zu 
beenden – ganz abgesehen davon, daß auch die ande-
ren Alternativen zum Öl intensiver entwickelt werden 
müssen und Energie stärker eingespart werden muß. 

Ein beschleunigter Ausbau der Kernenergie sollte auch 
deshalb nicht ausgeschlossen werden, weil sowohl 
Frankreich als auch die Sowjetunion jüngst entschie-
den haben, die Kernenergie noch intensiver, als bis-
lang vorgesehen, zu entwickeln. 

Im französischen Regierungskommuniqué vom 2. April 
1980 heißt es, daß die einzelnen Primärenergien im 
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Jahre 1990 mit folgenden Anteilen zur Deckung des 
französischen Energiebedarfs beitragen sollen (in 
Klammern die Anteile im Jahre 1979): 

Erdöl 30 (56) % 
Kohle und Gas 30 (30) % 
Kernenergie 30 (4,5) % 
Wasserkraft und andere 10 (9,5) 

Künftig sollen in Frankreich jedes Jahr vier Kernkraft-
werke mit je 1300 MWe Leistung in Auftrag gegeben 
werden. Für das Jahr 2000 wird eine Kernenergielei-
stung von 100 GWe angestrebt. 

Noch wesentlich ausgeprägter verfolgt die Sowjet-
union zusammen mit den übrigen osteuropäischen 
Ländern das Ziel, der Kernenergie einen entscheiden-
den Anteil an der Energiebereitstellung zu geben. Das 
Deutsche Institut für Wi rtschaftsforschung (DIW) in 
Berlin macht über den Ausbau der Kernenergie in den 
kommunistischen Ländern die in Tabelle 1 aufgeliste-
ten Angaben. 

Tabelle 1 

Ausbau der Kernenergie in den kommunistischen 
Ländern (in MWe) 

in Betrieb 
Mitte 1979 

geplant 
1980 

geplant 
1990 

UdSSR 	 9 980 18 500 110 000 

DDR 	 1 400 2 280 9 000 
Bulgarien 	 880 1 760 4 760 
CSSR 	. 580 1 460 10 000 
Ungarn 	 – 440 3 500 
Polen 	 – – 4 800 
Rumänien 	 – – 3 950 
Kuba 	 – – 1 320 

12 840 24 440 147 330 

Die Kernenergieleistung der RGW-Länder wird für das 
Jahr 2000 auf 330 bis 340 GWe veranschlagt, zu denen 
noch 120 bis 240 GWth nukleare Wärmeleistung hinzu-
treten sollen. 

d) Zu den Uranvorräten 

Zu den Ausführungen in Abschnitt B.a, Kapitel 1.2, 
über die Vorräte an Natururan ist ergänzend folgendes 
zu bemerken: 

(1) Die zitierte Menge von 5 Millionen t bezieht sich 
auf die Welt ohne die UdSSR, Osteuropa und die VR 
China. Mit diesen 5 Millionen t brauchen nur rd. 68 % 
des Welturanbedarfs abgedeckt zu werden. Die Länder 
des RGW und die VR China versorgen sich aus eigenen 
Vorkommen. Nach der Feststellung der Conservation 
Commission der Weltenergiekonferenz von 1977 kann 
damit gerechnet werden, daß im Jahre 2020 auf die 
Länder des RGW alleine 32 % der Kernenergieleistung 
entfallen werden. Gegenwärtig wird sogar mit einem 
nicht unwesentlich höheren Anteil gerechnet. 

(2) Die „reasonably assured" und die „estimated addi-
tional Resources", die in Kapitel 1.2 mit 5 Millionen t  

angegeben sind, wurden in den letzten 15 Jahren 
durch Neufunde ständig vermehrt: 

1965 	1,92 Millionen t 
1967 	1,97 Millionen t 
1970 	2,41 Millionen t 
1973 	3,03 Millionen t 
1975 	3,49 Millionen t 
1977 	4,29 Millionen t 
1979 	5,04 Millionen t 

Kein Grund spricht dagegen, daß dies nicht auch in 
Zukunft geschieht Von den Experten werden weitere 
6,6 Millionen bis 14,8 Millionen t Uran als spekulative 
Reserven angesehen. 

(3) Der genannte Vorrat von 5 Millionen t reicht in 
Strategien, die nicht auf den Einsatz von Brütern ver-
zichten, aus, um den Bedarf der nichtkommunistischen 
Welt – selbst unter der hohen Kernenergie-Ausbau-
Hypothese von INFCE – bis wenigstens zum Jahre 
2020 zu decken. Ausgenommen die Kohle, ist die vor-
aussichtliche Reichweite der Vorräte keines anderen 
Energierohstoffes so lang. 

(4) Der Anteil der Bundesrepublik Deutschland am 
Bruttosozialprodukt der nichtkommunistischen Welt 
beträgt 10 (Y. (1978 genau 9,9 %). Die kommunisti-
schen Länder müssen hierbei außer Betracht bleiben, 
weil sie auch bei den Vorräten nicht berücksichtigt 
sind. 

(5) Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß der Kostenan-
teil des Urans an den gesamten Stromerzeugungsko-
sten und damit der hierfür erforderliche Devisenauf-
wand vergleichsweise – jedenfalls im Vergleich zur 
Einfuhrkohle – gering ist. 

e) Die Bedeutung der Kosten 

Bei der Behandlung der vier energiepolitischen Pfade 
in den vorangehenden Kapiteln sind Betrachtungen 
über Kosten nicht angestellt worden. Damit bleibt ein 
ganz wesentlicher Vorteil der Kernenergie unberück-
sichtigt. Die nachstehenden Hinweise zeigen, inwie-
weit eine Berücksichtigung der Kosten die energiepoli-
tischen Handlungsmöglichkeiten verändert. Zugrunde 
gelegt sind die Daten des am stärksten zu Ungunsten 
der Kernenergie angelegten Gutachtens, nämlich des 
von Battelle vom August 1979: 

(1) In der Grundlast, die wenigstens während der 
nächsten 10 Jahre im Zubau alleine benötigt wird, hat 
der Atomstrom folgenden prozentualen Kostenvorteil 
vor dem Kohlestrom: 

Die Kosten für die Entsorgung und eine spätere Still-
legung sind dabei berücksichtigt. 

(2) Derzeit beruhen etwa 25 % der volkswirtschaftli-
chen Wertschöpfung der Bundesrepublik Deutschland 
auf Einfuhren; andererseits werden gleichzeitig wert-
mäßig etwa 25 % der in der Bundesrepublik erzeugten 
Güter und Leistungen ausgeführt. Nicht nur die 
zukünftige wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch 
schon die Bewahrung des erreichten wirtschaftlichen 
Leistungsstandes setzt voraus, daß sich die außenwirt-
schaftliche Einbindung nicht wesentlich mindert. Das 
ist aber nur möglich, wenn die Wettbewerbsfähigkeit 
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auch der Produkte erhalten bleibt, bei welchen die 
Stromkosten eine mehr als unwesentliche Rolle spie-
len. Dabei ist zu bedenken, daß die wichtigsten der mit 
der Bundesrepublik Deutschland im Wettbewerb ste-
henden Industrieländer die Kernenergie nicht zuletzt 
auch wegen ihres Kostenvorteils ausbauen. 

Ein Verzicht auf die Kernenergie oder eine wesentliche 
Einschränkung ihres Ausbaus würde insbesondere die 
deutsche Grundstoffindustrie, die in wenigen Regio-
nen konzentriert ist, in ihrer Wettbewerbsfähigkeit – 
und damit nicht nur in der Möglichkeit ihrer weiteren 
Entwicklung, sondern auch in der Erhaltung ihrer Sub-
stanz – nachhaltig beeinträchtigen., Die deutlichen Zei-
chen einer Abwanderung energie- und insbesondere 
elektrizitätsintensiver Produktionen im Grundstoffbe-
reich verdeutlichen dies. 

Ein Ausbau der Kernenergie, etwa entsprechend dem 
Pfade 1, würde damit eine Politik stützen, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, die Grundstoffindustrie an ihren bis-
herigen Standorten nach Kräften zu erhalten und damit 
einen Beitrag zur Lösung vitaler struktur- und sozialpo-
litischer Probleme zu leisten. Hier sei auch vor dem 
Mißverständnis gewarnt, eine Abwanderung wesentli-
cher Teile der Grundstoffindustrie verbessere die Ener-
giebilanz. Für die Bundesrepublik Deutschland mag 
dies zutreffen, nicht aber weltweit. Zudem schafft die 
dadurch verursachte Abhängigkeit von Grundstoffein-
fuhren neue Versorgungsprobleme. 

f) Zu den verschiedenen Varianten des Energieein-
sparens 

Dem Pfad 1 wird – was das Einsparen anbetrifft – die 
Variante „Trendeinsparen" zugeordnet. Man ver-
spricht sich hieraus etwa die Hälfte des beim „starken 
Einsparen" erwarteten Einsparerfolgs. Wir sind der 
Auffassung, daß auch schon das „starke Einsparen" – 
ganz zu schweigen vom „sehr starken Einsparen" – mit 
Erwartungen verknüpft ist, die sich nur unter staatli-
chem Zwang verwirklichen lassen, und die außerdem 
für die Betroffenen mannigfaltige Einschränkungen 
mit sich bringen würden. Daher meinen wir, daß schon 
viel erreicht würde, wenn die mit dem „Trendeinspa-
ren" verbundenen Erwartungen erfüllt werden. 

Die drei folgenden Erwägungen bestärken uns in die-
ser Uberzegung:  

(1) Das jüngste Jahresgutachten des Sachverständi-
genrates zur Begutachtung der wirtschaftlichen Lage 
stellt fest: 

„Sparen und Substituieren sind zum größten Teil an 
Investitionen gebunden, so daß die energiepoliti

-

schen Aufgaben für sich genommen mehr Wachs

-

turn  und nicht weniger Wachstum erfordern, vergli-
chen mit dem, was sich ohne frühzeitige und aktive 
Anpassung an den langfristig zu erwartenden 
Ölpreis an Wachstum ergibt." (Zitat aus Ziffer 405). 

Bei der Quantifizierung der energiepolitischen Pfade 
ist diesem Effekt nicht Rechnung getragen worden. 
Unter Berücksichtigung dieses Effektes hätte der 
Gesamtenergieverbrauch bei „starkem Einsparen" – 

und noch mehr bei „sehr starkem Einsparen" – ent-
sprechend höher angesetzt werden müssen, wodurch 
ein nicht unwesentlicher Teil des Spareffektes aufge-
zehrt worden wäre. 

(2) Nach den Berechnungen von Professor Dr. 
H. Schaefer, München, ist allein für das „starke Ein-
sparen" , vornehmlich für die Wärmedämmung, ein 
Aufwand von 1 Billion DM, verteilt über 50 Jahre, das 
heißt linear gerechnet von 20 Mrd. DM pro Jahr erfor-
derlich. Dieser Berechnung liegt der heutige Preis-
stand zugrunde. Unberücksichtigt sind in dieser Rech-
nung die mit den Energieeinsparmaßnahmen verbun-
denen vorübergehenden oder andauernden Minde-
rungen in der Lebensqualität (Unbequemlichkeiten, 
die mit den Umbaumaßnahmen verbunden sind; Min-
derung der Wohnqualität durch kleinere Fenster, 
durch kleinere Wohnflächen – bei gleichem Grund-
stücksangebot – und durch verminderte Lüftung und 
daraus resultierende verstärkte Strahlenbelastung der 
Lunge infolge von Radon-Zerfallsprodukten); ganz 
abgesehen davon, daß Investitionen für Energieein-
sparmaßnahmen – im Gegensatz zu anders lautenden 
Behauptungen – dazu zwingen, andere Aufwendun-
gen zu unterlassen oder zurückzustellen, und dadurch 
der Lebensstandard in anderen Bereichen des tägli-
chen Lebens – zumindest für einen mehr oder weniger 
langen Zeitraum – eingeschränkt werden muß. 

Hinzu kommt, daß in den nächsten Jahren voraussicht-
lich die Kosten für Energieeinsparmaßnahmen stärker 
steigen werden als die Energiepreise. Die für das Ener-
giepreisniveau maßgebenden Ölpreise haben bald das 
Niveau erreicht, das die abnehmenden Industrieländer 
schon mit Rücksicht auf ihre Zahlungsbilanzen nicht 
zulassen können. Andererseits werden sich in den 
Investitionskosten für die Energieeinsparmaßnahmen 
die erhöhten Ölpreise erst nach einiger Zeit voll aus-
wirken. Zudem wird die mit Sicherheit zu erwartende 
große Nachfrage nach Investitionsleistungen auf die-
sem Sektor zu knappheitsbedingten Kostensteigerun-
gen und Preisüberhöhungen führen. 

(3) Grundsätzlich sind wir der Ansicht, daß das Sparen 
durch „marktkonforme" Mittel erreicht werden sollte 
und Zwangsmittel ausschließlich Krisenzeiten vorbe-
halten bleiben müssen. Eine vorsorgende Energie- und 
Wirtschaftspolitik muß darauf gerichtet sein, solche 
Krisen nach menschlichem Ermessen zu verhindern. 
Nur eine solche Politik ist vereinbar mit der – auch von 
der Bundesregierung wiederholt unbest rittenen – Auf-
fassung, daß marktwirtschaftliche Mittel am ehesten in 
der Lage sind, die vor uns liegenden Wirtschaftspro-
bleme – und hier besonders auch die Probleme des 
Strukturwandels – zu lösen. 

Eine Politik, die auf die weitgehende Freiheit des Ein-
zelnen ausgerichtet ist, kennt keine Energieeinspar-
vorschriften, die den Gesichtspunkt der Wirtschaftlich-
keit für den Einzelnen außerachtlassen und unzumut-
bare Härten mit sich bringen können. Ebenso ist es 
nicht mit der Freiheit des Einzelnen vereinbar, wenn 
der Erfolg der Energieeinsparmaßnahmen des einzel-
nen Bürgers in unzumutbarer Weise kontrolliert wer-
den muß, um eine sichere Energieversorgung für die 
Allgemeinheit gewährleisten zu können. Darüber hin-
aus kann nicht im voraus garantiert werden, daß Ener-
gieeinsparmaßnahmen im erforderlichen Maße erfolg- 
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reich sein werden, weil entsprechende Erfahrungen 
noch nicht vorliegen. 

g) Energieeinsparen und Arbeitsmarkt 

Für ein umfassendes Energieeinsparprogramm wird 
über die nächsten Jahrzehnte hinweg sowohl Arbeit 
als auch Kapital in großem Umfange benötigt. Das ist 
unstreitig. Keineswegs sicher ist aber, ob dieser 
Zusatzbedarf zeitlich zusammenfällt mit verhältnismä-
ßig hoher Arbeitslosigkeit und möglicher Belastbarkeit 
des Kapitalmarktes, wie dies an anderer Stelle dieses 
Berichtes behauptet wird. 

Wir meinen: Es ist derzeit unmöglich vorauszusagen, 
welche Anforderungen der unerläßliche, in seinen 
Dimensionen noch keineswegs abzuschätzende Struk-
turwandel der deutschen Volkswirtschaft an den 
Arbeits- und Kapitalmarkt stellen wird. Darüber hinaus 
ist es nun auch erforderlich geworden, das Leistungs-
bilanzdefizit wieder abzubauen, d. h. die Impo rte zu 
verringern und die Exporte zu vermehren. Bei dieser 
Lage sind wir der Auffassung, daß die Auswirkungen 
von Einsparprogrammen großen Stils und langer 
Dauer auf den Arbeits- und Kapitalmarkt volkswirt-
schaftlich nicht notwendig günstig sein müssen. Es 
kann auch das Gegenteil der Fall sein. 

h) Zu den Annahmen bezüglich des privaten Konsums 

In allen vier energiepoli tischen Pfaden ist die Konsum-
rate – ausgedrückt in beheizter Wohnfläche, Ausrü-
stung mit Elektrogeräten usw. – konstant gelassen 
worden; also unabhängig davon, ob uns viel oder 
wenig Energie zur Verfügung steht, ob die Wirtschaft 
viel oder wenig wächst oder ob wir viel oder wenig 
Energie sparen. Es erscheint uns zweifelhaft, ob diese 
Annahme gerechtfertigt ist. Es besteht die Gefahr, daß 
in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wird, unser 
Lebensstandard sei eine Größe, die unabhängig von 
den sonstigen Bedingungen aufrechterhalten werden 
kann. Gerade ein drastisches Energieeinsparen, wie in 
den Pfaden 3 und 4 vorausgesetzt, wird nicht ohne 
Rückwirkungen auf den persönlichen Lebensstandard 
durchzusetzen sein. 

i) Es geht nicht um die Frage „Kernenergie ja oder 
nein?" sondern nur um die Frage „ Wieviel Kern-
energie?" 

Die dem Kommissionsbericht zugrunde liegenden Sze-
narien-Rechnungen kommen 

— für sämtliche Varianten der Pfade 1 und 2, 
— wie auch für die nach der jüngsten Entwicklung 

allein realistische „Ölminimum-Variante" des 
Pfades 3 

zu der Feststellung, daß auf den weiteren Ausbau der 
Kernenergie nicht verzichtet werden kann. Allein 
Pfad 4 – sehr starkes Sparen – sieht vor, daß die Kern-
energie nicht weiter ausgebaut wird und zudem die 
bestehenden Kernkraftwerke bis zur Jahrhundert-
wende stillgelegt werden. 

In der Kommission wird mehrheitlich die Auffassung 
vertreten, sehr starkes Einsparen könne nicht erreicht 
oder zugemutet werden. Dann ist aber allein abzuwä-
gen zwischen dem Mehr an Risiko, Akzeptanzschwie

-

rigkeiten usw., das mit einem stärkeren Ausbau der 
ohnehin als erforderlich erachteten Kernenergie ver-
bunden ist, und dem Mehr an ausreichender, sicherer 
und billiger Energieversorgung, das dieser zusätzliche 
Kernenergiebeitrag für die Volkswirtschaft bringt. Wir 
meinen, in dieser allein sinnvollen (quantitativen) 
Abwägung sprechen einige Gründe mehr für den Aus-
bau der Kernenergie, als dies der Fa ll  wäre bei einer 
Abwägung, die auf das Grundsätzliche beschränkt ist. 

Bei dieser Lage sollte ein unmißverständliches Votum 
für die Kernenergie Vorrang haben vor der ohnehin 
nur im Lichte der zukünftigen Energieversorgung zu 
entscheidenden Frage nach dem „Wieviel". Jedes 
Abwarten, jeder den notwendigen Entscheidungen 
ausweichender Attentismus muß aufhören. Ein bloßes 
Offenhalten von Op tionen vermag die Energiepro-
bleme nicht zu lösen. 

k) 

Bei ihren energiewirtschaftlichen und energiepoliti-
schen Überlegungen und Schlußfolgerungen hat die 
Enquete-Kommission an kaum einer Stelle in Betracht 
gezogen, daß die Bundesrepublik Deutschland poli-
tisch, wirtschaftlich und energiewirtschaftlich mit der 
übrigen Welt unlösbar verbunden und zudem Mitglied 
der Europäischen Gemeinschaft ist. Deutschlands 
Kernenergiepolitik kann vor allem nicht herausgelöst 
werden aus dem Zusammenhang der Kernenergiepoli-
tik der übrigen westlichen Industrieländer und der 
Länder der Europäischen Gemeinschaft im beson-
deren. 

Für unsere Haltung sind hier drei Voten aus jüngster 
Zeit bestimmend: 

a) Das Kommunique der Ministertagung des Verwal-
tungsrats der Internationalen Energie-Agentur am 
22. Mai 1980 – übrigens unter dem Vorsitz des deut-
schen Wirtschaftsministers – stellt ausdrücklich fest, 
„daß die Expansion der Kernenergie unter ange-
messenen Bedingungen und unter Berücksichti-
gung der Fortschritte bei der internationalen Be-
wertung des nuklearen Brennstoffkreislaufes uner-
läßlich ist, um den mittelfristigen Strukturwandel 
sicherzustellen. " 

b) Die im Europäischen Rat tagenden Staats- und 
Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft 
beschlossen letzthin am 27. und 28. Ap ril 1980, die 
Mitgliedsstaaten dringend zu ersuchen, ihre An-
strengungen zur Entwicklung der Kernenergie zu 
verstärken (Kommunique). Vorher bereits – am 13. 
und 14. Februar  1980 – hatte das Europäische Par-
lament den Bericht des Abgeordneten Karl Fuchs 
mit großer Mehrheit verabschiedet, in dem festge-
stellt wird, daß der Energiebedarf der Gemeinschaft 
im Jahr 1990 „nur bei stärkerem Rückgriff auf die 
Kohle und die Kernenergie gedeckt werden kann". 

c) Der Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft 
verabschiedete am 5. Februar 1980 die von der 
Europäischen Kommission vorgelegte sogenannte 
Trilogie. 
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Es handelt sich um drei Dokumente: 

— Elemente einer gemeinschaftlichen Strategie für die 
Wiederaufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, 

— die Option des Schnellen Brüters in der Gemein-
schaft, 

— ein Aktionsplan der Gemeinschaft auf dem Gebiete 
der radioaktiven Abfallstoffe. 

Unsere Haltung zu diesen drei Problemen entspricht 
weitgehend dieser Trilogie. 

In unserer Auffassung fühlen wir uns deutlich bestätigt 
durch die Erklärung der sieben Staats- und Regie-
rungschefs der großen westlichen Industrienationen 
zur Wirtschafts- und Finanzlage in Venedig, wonach 
sie: 

— mittelfristig eine beträchtliche Steigerung des Ein-
satzes von Kohle und eine vermehrte Nutzung der 
Kernkraft anstreben, und 

— den entscheidenden Beitrag, den die Kernkraft zu 
einer sicheren Energieversorgung leisten kann, un-
terstreichen und feststellen: 
„Der Einsatz der Kernkraft muß gesteigert werden, 
wenn der Weltenergiebedarf gedeckt werden soll. 
Wir werden daher unsere Kernkraftkapazitäten 
ausbauen müssen. Es wird für uns unverändert 
höchsten Vorrang haben, Gesundheit und Sicher-
heit der Bevölkerung zu gewährleisten und die Ver-
fahren zur Behandlung von abgebranntem Brenn-
stoff und zur Beseitigung von Atommüll zu vervoll-
kommnen. Wir bekräftigen, daß es darauf 
ankommt, die zuverlässige Lieferung von Kern-
brennstoffen zu gewährleisten und die Gefahr der 
nuklearen Verbreitung gering zu halten." 

2. Schlußfolgerungen 

Die Möglichkeiten einer ausreichenden Deckung des 
Energiebedarfs sind, wie die bisherigen Ausführungen 
zeigen, von einer Vielzahl von miteinander komplex 
verwobenen Faktoren abhängig. Diese Faktoren 
beeinflussen sowohl die tatsächliche Höhe des Bedarfs 
als auch die Möglichkeiten der Energiebereitstellung. 

Eine sinnvolle Energiepolitik muß darauf ausgerichtet 
sein, den Bedarf an Energie, den die Gesellschaft zur 
Erhaltung ihrer Existenz und Lebenskraft einerseits 
und zur Erfüllung eines berechtigten Komfortbedürf-
nisses andererseits hat, einer Deckung zuzuführen. 

Dabei ist es angesichts der sich zunehmend erschwe-
renden Lage auf dem Weltenergiemarkt und der 
beschränkten Handlungsmöglichkeiten im Inland 
unumgänglich, durch eine entsprechende Aufklärung 
der Verbraucher und durch gezielte staatliche Maß-
nahmen zu einem rationelleren Umgang mit Energie 
zu gelangen, als es beispielsweise auf dem Sektor der 
privaten Verbraucher derzeit noch üblich ist. Dies 
könnte die Höhe des Bedarfs genauso beeinflussen, 
wie es auch schon durch die sich zunehmend auswir-
kenden Kräfte des Marktes – zum Beispiel über die 
Energiepreise – in Richtung einer Bedarfssenkung ge-
schieht. 

Auf der Seite der Bereitstellung der notwendigen Ener-
gie kann eine bewußte Energiepolitik nicht verkennen, 
daß die Handlungsmöglichkeiten durch die weltpoliti-
sche Entwicklung zunehmend eingeengt werden. 
Grundsätzliche Alternativen gibt es bei einer so hoch 
entwickelten Gesellschaft wie der der Bundesrepublik 
Deutschland nicht mehr. Deshalb müssen alle nur ver-
fügbaren Wege genutzt werden, um den auch in 
Zukunft noch kurz- und mittelfristig wachsenden Ener-
giebedarf zu decken, auch wenn deren Möglichkeiten 
derzeit teilweise als noch gering anzusetzen sind. Im 
Hinblick auf die Zielsetzung einer sicheren Energie-
versorgung und Stetigkeit der gesellschaftlichen Ent-
wicklung ist es dabei unproblematisch, wenn kurzfri-
stig eine gewisse Überdeckung erreicht werden 
würde, etwa aus einer doch positiven Entwicklung der 
begleitenden Maßnahmen zur Bewußtseinsbildung 
beim Energieverbrauch und weiterhin zur Einsparung 
von Energie, wo dies nur möglich ist. 

Auf neue Fakten, Entwicklungen und Herausforderun-
gen, auf die man zu reagieren gezwungen wird, kann 
man am ehesten und freiesten dann reagieren, wenn 
man Energie ausreichend und möglichst unabhängig 
von anderen zur Verfügung hat. Hierzu bedarf es im 
Bereich energiepolitischer Entscheidungen vor allem 
der Stetigkeit. Es bedarf aber auch der Vielfältigkeit 
beim Einsatz von Energiesystemen, weil nur so die 
niemals ganz zu beseitigenden Abhängigkeiten von 
anderen ausgeglichen werden können. Ein moderner 
Industriestaat, der über diese vielfältigen Möglichkei-
ten verfügt, sollte sie unbedingt auch nutzen. Nur so 
können auch die stets verbleibenden Restunsicherhei-
ten über den Erfolg der energiepolitischen Entschei-
dungen getragen werden. 

Aus den genannten Gründen ist eine Energiepolitik, 
vergleichbar insbesondere mit den Pfaden 3 und 4, 
überhaupt nicht akzeptabel. Die Ablehnung solcher 
Entwicklungsvorstellungen trägt auch der sozialen 
Komponente Rechnung, weil durch eine in diesen Pfa-
den nicht generell ausschließbare Energieunterversor-
gung, eventuell verbunden mit erheblichen Energie-
preissteigerungen und/oder einer Mengenkontingen-
tierung, zunächst die sozial schwachen Bevölkerungs-
schichten am härtesten betroffen sein würden. 

Diese wären: 

— Die leistungsschwachen Arbeitnehmer, die arbeits-
los werden, 

— die leistungsschwachen Unternehmen, die aus dem 
Markt ausscheiden, 

— die Jugend, an deren Erziehung gespart wird, 

— die Kranken, an deren Pflege gespart wird, 

— die Alten, die weniger Rente erhalten. 

Dies war bereits 1973/74 zu beobachten, als zum 
erstenmal ein (OPEC-bedingtes) fehlendes Stück im 
Bruttosozialprodukt umverteilt werden mußte. 

Im Gegensatz dazu ist Pfad 1 geeignet, langfristig die 
Abhängigkeit von Primärenergieimporten zu vermin

-

dern, da Kernenergie bei einem entsprechenden Anteil 
von Brutreaktoren innerhalb weniger Jahrzehnte zu 
einer heimischen Energie wird. Der mit 388 000 Ton-
nen Uran kumulierte Bedarf würde, gemessen an den 
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Uranvorräten und dem voraussichtlichen Uranbedarf 
der „westlichen Welt", hinter dem Anteil der Bundes-
republik Deutschland am Bruttosozialprodukt eben 
derselben westlichen Welt zurückbleiben. Da bei der 
Einführung von Brütern auch wesentlich ärmere Uran-
vorkommen genutzt werden können, stünde Uran nach 
heutigen Begriffen unbegrenzt zur Verfügung. Die 
Ausnutzung von dann in der Bundesrepublik Deutsch-
land vorhandenem Uran-238 würde uns von Uranein-
fuhren unabhängig machen. Gemeinsam mit heimi-
scher Kohle und regenerativen Energiequellen ließen 
sich so im Jahre 2030 ohne weitere Einschränkungen 
zwei Drittel unseres Energiebedarfs aus heimischen 
Quellen decken. 

Der Pfad 1 sieht den Ausbau von Kohlekraftwerken in 
dem Umfang vor, wie er nach den neuerlichen Verein-
barungen zwischen der heimischen Steinkohle und der 
Elektrizitätswirtschaft vereinbart ist, die Pfade 2 und 4 
nehmen dagegen einen drastischen Rückgang der 
Kohleverstromung an. Dies steht im Widerspruch zu 
den erklärten kohlepolitischen Zielen der Bundesre-
gierung. Völlig unrealistisch ist die angenommene 
Verbesserung des mittleren Wirkungsgrades aller Koh-
lekraftwerke im Zeitraum von 1980 bis zum Jahr 2000: 
Bei Pfad 1 wird mit einer Verbesserung um gut 20 %, 
bei Pfad 2 mit gut 25 %, bei Pfad 3 mit gut 34 % und 
bei Pfad 4 sogar mit 39 % gerechnet! Es wäre schon ein 
Erfolg, wenn die Verschlechterung des Wirkungsgra-
des aufgrund des verschärften Umweltschutzes und 
der erschwerten Kühlbedingungen aufgefangen wer-
den könnte. Theoretisch ließen sich trotzdem höhere 
Wirkungsgrade erzielen, jedoch würde der dafür 
nötige Aufwand den Gedanken des Sparens ad 
absurdum führen. 

Pfad 1 dürfte der Realität wesentlich näher sein als die 
Gruppe der übrigen Pfade; denn selbst wenn der histo-
rische Zuwachs im Stromverbrauch von 7,2 %/a hal-
biert wird, ergibt sich bis zum Jahr 2000 eine Verdop-
pelung des Verbrauchs. 

Dieses Wachstum könnte nur mit dirigistischen Mitteln 
abrupt angehalten werden. In diesem Falle würde die 
Bundesrepublik Deutschland in Kürze ihren technolo-
gischen Vorsprung und ihre Konkurrenzfähigkeit 
gegenüber anderen Nationen verlieren. Bei einer Wirt-
schaft, die zu etwa 25 % vom Export abhängt, bedeutet 
dies einen Verlust von zahlreichen Arbeitsplätzen. 

Bedeutsam für Pfad 1 ist zudem, daß er den weiteren 
Ausbau der Grundstoffindustrie in der Bundesrepublik 
Deutschland ermöglicht. So werden einerseits vorhan-
dene Arbeitsplätze gesichert und andererseits neue 
zusätzliche Abhängigkeiten im Bereich der Grund-
stoffe vermieden, was langfristig auch der Leistungsbi-
lanz der Bundesrepublik Deutschland entgegen-
kommt, die verarbeitende Industrie im Land erhält und 
Erfahrungsrückfluß für die Ingenieurarbeit der Weiter-
entwicklung und des Exports solcher Anlagen bringt. 
Bei gleichbleibendem Verbrauch von Gütern und 
Energiedienstleistungen ist insgesamt ein gleiches 
Maß an Energie erforderlich, unabhängig davon, ob 
die Energie in unserem Land eingesetzt oder mit im-
portierten Gütern eingeführt wird. Umgekehrt wird mit 
exportierten Gütern auch die zu ihrer Herstellung 
erforderliche Energie exportiert. Insofern ist Verlage

-

rung von Produktionen aus der Bundesrepublik 
Deutschland nicht mit Energieersparnis gleichzu-
setzen. 

Grundstoffindustrie ist an Energie in Form von Koks, 
Gas, Strom und Prozeßwärme gebunden. Sie wird 
energieökonomisch optimal in einem Verbundsystem 
gewonnen, das Kohle und Kernenergie gemeinsam 
einsetzt. Keine dieser Primärenergien kann die Auf-
gabe allein lösen. Dieses System ist in der Bundesrepu-
blik Deutschland unter günstigen Bedingungen zu rea-
lisieren. 

Eine Umstrukturierung der Grundstoffindustrie wird 
gemeinsam mit einem Angebot an ausreichender und 
preisgünstiger Energie, wie es der Pfad 1 in der Durch-
mischung mit Kernenergie erlaubt, der Festigung der 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Industrie dienen und ver-
hindern, daß verarbeitende Indust rie einer auswan-
dernden Grundstoffindustrie nachzieht, wobei sich 
langfristig technisches Wissen bei anderen ansammelt 
und entsprechende Dienstleistungen aus der Bundes-
republik Deutschland erübrigt. 

Grundstoffindustrie, verarbeitende Industrie und tech-
nisches Wissen sichern nicht nur Arbeitsplätze, 
Lebensstandard und Umweltgüter bei uns, sie müssen 
den Überschuß an Gütern und das Kapital schaffen, mit 
dem wir am Aufbau der Dritten Welt beteiligt sind, und 
die Überschüsse erwirtschaften, aus denen wir stark 
steigende Energie- und Rohstoffpreise bezahlen 
können. 

Diese Aufgaben sind zusammen lösbar nach einem 
volkswirtschaftlichen Vorgehen, wie es Pfad 1 wider-
spiegelt, sie werden in der Reihenfolge der Pfade 2, 3 
und 4 zunehmend unlösbar. 

Zusammenfassend stellen wir fest: 

Die energiepolitischen Analysen der Kommission zei-
gen die Notwendigkeit einer verstärkten Nutzung der 
Kernenergie, wenn die bisherige Entwicklung der 
Wirtschaft und Gesellschaft kontinuierlich fortgeführt 
werden soll, und wenn wir unseren internationalen 
Verpflichtungen als Industrienation entsprechen 
wollen. 

Die Auffassung der  Mehrheit der Kommission, wie sie 
in dem Kapitel „Gemeinsame Schlußfolgerungen für 
die Energiepolitik der 80er Jahre" dahingehend zum 
Ausdruck kommt, daß „bestimmte Erfolge bei der Rea-
lisierung von Energieeinsparungsmöglichkeiten und in 
der Nutzung regenerativer Energieträger sowie 
bestimmte Entwicklungen des wirtschaftlichen Wachs-
tums und der strukturellen Zusammensetzung der 
Wirtschaft längerfristig einen Verzicht auf Kernenergie 
möglich machen könnten" , teilen wir nicht, weil wir 
die Voraussetzungen für fragwürdig, unzutreffend und 
für nicht wünschenswert halten. Wir sind der Ansicht, 
daß für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung die 
energieintensive Grundstoffindustrie einen gewissen 
Anteil an der Gesamtwirtschaft haben muß. Eine 
gesunde wirtschaftliche Entwicklung ist unvereinbar 
mit einer Entwicklung, die eine Abnahme des wirt-
schaftlichen Wachstums zum erklärten Ziele hat. Damit 
wird auch die Lösung sozialer Probleme erschwert, 
wenn nicht gar unmöglich gemacht. Diese Entwicklun-
gen mit allen ihren Konsequenzen werden von der 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/4341 

Mehrheit nicht gewünscht. Sie ließen sich im notwen-
digen Ausmaß auch nur herbeiführen, wenn die 
Soziale Marktwirtschaft durch eine zentral verwaltete 
Wirtschaft ersetzt würde. 

Mit Rücksicht auf den ohne Nutzung der Kernenergie 
unserer Ansicht nach mit Sicherheit zu erwartenden 
Energiemangel ist es nicht zu verantworten, sich auf 
die Entwicklungen zu verlassen, die nach Ansicht 
eines Teils der Kommission einen Verzicht auf Kern-
energie zur Folge haben könnten. 

Die der Kommission vorliegenden Angaben über die 
Entwicklung des Energieverbrauchs in der Bundesre-
publik Deutschland und in der Welt über die auf Grund 
der politischen Entwicklung anhaltend erschwerte 
Energieversorgung, über die Notwendigkeit einer kon-
sequenten Politik „weg vom Öl" sowie die ständig 
steigenden Preise für Primärenergie haben unsere 
Meinung bestätigt, daß auf den verstärkten Ausbau 
der Kernenergie nicht verzichtet werden kann. Die 
Verlautbarungen des gerade zu Ende gegangenen 
Weltwirtschaftsgipfels in Venedig bekräftigen diese 
Auffassung. 

Gleichzeitig halten wir es für notwendig und vernünf-
tig, alle marktkonformen Anstrengungen zur Einspa-
rung  von Energie und zur Entwicklung alternativer 
Energietechniken zu unternehmen. 

Für den weiteren Ausbau der Kernenergie ist langfri-
stig aus der Sicht der Natururan-Verfügbarkeit der 
Einsatz eines brennstoffbrütenden Systems erforder-
lich. Es könnte sich langfristig auch die Frage ergeben, 
welche Ergänzungen und Alternativen zum Schnellen 
Brüter – also welche anderen Folgelinien zur Leicht-
wasserreaktor-Technologie – ähnliche Vorteile böten 
und wie sich diese Alternativen in den ökologischen, 
sicherheitstechnischen, ökonomischen und sozialen 
Aspekten mit dem Schnellen Brüter vergleichen. Die 
endgültige Entscheidung über die kommerzielle Nut-
zung der Brutreaktortechnologie, von deren Notwen-
digkeit wir überzeugt sind, kann erst 1990 fallen, da 
hierfür die Vollendung des Baus und der erfolgreiche 
Betrieb des SNR 300 notwendige Voraussetzungen 
sind. 

Aus der Notwendigkeit der Nutzung der Kernenergie 
ergibt sich die Notwendigkeit der Entsorgung der 
Kernkraftwerke. Daher ist die Wiederaufarbeitung so 
voranzutreiben, daß zunächst die Entsorgung der 
Leichtwasserreaktoren sichergestellt ist, und sie dar-
über hinaus später – nach der Entscheidung über die 
kommerzielle Nutzung der Brütertechnologie – in aus-
reichendem großtechnischen Umfang zur Verfügung 
steht. 

 

3.2 Stellungnahme von Abg. P. W. Reuschenbach 
(SPD) 

Diese Stellungnahme zu den energiepolitischen Hand-
lungsmöglichkeiten orientiert sich an folgenden Krite-
rien: 

1. Aktuelle Energiesituation, 

2. Methode zur Analyse und Prognose des Energiebe-
darfs und -angebots, 

3. Verträglichkeit der alternativen Handlungsmög-
lichkeiten mit dem technisch-wissenschaftlich 
Machbaren und den gesellschaftlichen Erwartun-
gen und Notwendigkeiten, 

4. technische, wirtschaftliche und gesamtwirtschaftli-
che Risiken der verschiedenen Handlungsmöglich-
keiten. 

Dabei wird unterstellt, daß in der Gesellschaft mehr-
heitlich folgende Erwartungen bestehen: 

— Wiedererlangung und dauerhafte Sicherung der 
Vollbeschäftigung, 

— Erhaltung unseres Wohlstandes und unserer sozia

-

len Sicherheit, 
— Minimierung der Risiken, insbesondere der Import-

abhängigkeit, 
— Erhaltung bzw. Verbesserung der Umweltqualität, 
— Erhaltung unserer freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung (weder „Atomstaat" noch „Spar-
staat"). 

Bei der Bewertung der vier untersuchten energiepoliti-
schen Pfade nach diesen Kriterien läßt sich grundsätz-
lich feststellen: 

— Den Modellrechnungen der Pfade 2 bis 4 liegen 
Annahmen zugrunde, für die aus der Vergangen-
heit keine Vergleichsmöglichkeiten bestehen. Des-
halb liegen in diesen Pfaden zwangsläufig größere 
Risiken. 

— Energieeinsparen ist nicht gleichbedeutend mit 
Stromsparen. Durch elektrische Wärmepumpen 
und elektrische Autos kann beispielsweise Energie 
gespart bzw. Öl ersetzt werden. Beides erfordert 
aber zusätzlichen Einsatz von Strom. In den ernst-
haft diskutierbaren Pfaden 1 bis 3 wird Sparen sich 
auf Öl und Gas zu konzentrieren haben – aus ener-
giewirtschaftlichen, energiepolitischen und aus fi-
nanziellen Gründen. 

— Die gesellschaftlichen Erwartungen können bei den 
Pfaden 2 bis 4 wohl kaum erfüllt werden. Das für 
diese Pfade angenommene Wirtschaftswachstum 
reicht wahrscheinlich nicht aus. Der Strukturwan-
del in der Wirtschaft sowie die Durchsetzung von 
Energieeinsparmaßnahmen verlangen größere 
Zeiträume. 

— Viele Maßnahmen zum Energieeinsparen wirken in 
der Durchführungsphase eher energieverbrauchs

-

steigernd. Ob sie politisch vertretbar, durchsetzbar 
und finanziell realisierbar sind, kann heute keines-
wegs mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Die 
quantitativen Auswirkungen dieser Energieein-
sparmaßnahmen können daher erst nach ihrem Ab-
schluß festgestellt werden; jedenfalls können sie 
sich nur mit beträchtlicher zeitlicher Verzögerung 
bemerkbar machen. 

— Die in Pfad 2 für die Verstromung vorgesehene 
Kohlemenge ist zu niedrig und liegt weit unterhalb 
der bis 1995 vereinbarten Menge. 

— Für die Beantwortung der Frage, welche Rolle die 
Kernenergie in Zukunft spielt, gibt eine Strombi-
lanz bessere Anhaltspunkte als die Primärenergie

-

bilanz, da die Kernenergie vorrangig zur Stromer- 
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zeugung eingesetzt wird. Deshalb wird im folgen-
den eine Strombilanz vorgestellt, aus der der Anteil 
der einzelnen Energieträger hervorgeht. 

Auf der Basis der vom Deutschen Institut für Wi rt
-schaftsforschung (DIW) im Juni 1979 veröffentlichten 

Bedarfsprognose wurde die zeitliche Entwicklung des 
Bruttostromverbrauchs bis zum Jahre 2000 berechnet 
(Abbildung 1). (Daß bei dieser Berechnung das soge-
nannte „Trend-Einsparen" berücksichtigt wurde, ist 
angesichts der These „Energiesparen ist nicht gleich-
bedeutend mit Stromsparen" von untergeordneter 
Bedeutung.) Demnach beträgt der Bruttostromver-
brauch im Jahre 2000 ungefähr 650 TWh. Unter den 
gegebenen Umständen können dazu die einzelnen 
Energieträger Beiträge liefern, wie sie in Tabelle 1 
aufgelistet sind. 

Abbildung 1 

Tabelle 1 

Beiträge der einzelnen Energieträger zum 
Bruttostromverbrauch (in TWh) im Jahre 2000 

Dieser Fehlbedarf läßt sich nach Lage der Dinge nur 
durch Kernenergie decken. Wird dabei die Kernener

-

gie im Grundlastbereich mit ca. 6000 Benutzungsstun

-

den pro Jahr eingesetzt, so entspricht das einer 
erforderlichen Kernkraftwerksleistung von ca. 45 000 
MWe. Dies bedeutet, daß in den Jahren 1986 bis. 2000 
zusätzlich zu den bisher in Bet rieb und im Bau befindli-
chen weitere 20 Kernkraftwerke zu je 1300 MWe fer-
tiggestellt werden müssen. Gleichzeitig ist der Bau 
neuer Steinkohlekraftwerke für den Einsatz im Mittel-
lastbereich erforderlich. Bei einer Benutzungsdauer 
von  maximal 4000 h/a entspricht das ohne Berücksich-
tigung der Ersatzbauten bis zum Jahre 2000 einem 
Zubau an Steinkohlekraftwerksleistung von 20 000 
MWe. Somit müssen in der Bundesrepublik bis zum 
Jahre 2000 zur Deckung des Leistungsdefizits minde-
stens ca. 45 000 MWe neu gebaut werden. Hinzu 
kommt die wegen Außerbetriebnahme von Kraftwer-
ken erforderliche Ersatzleistung. 

Fazit 

Die Erstellung einer detaillierten Strombilanz auf der 
Grundlage von Strombedarfsprognosen und unter 
Berücksichtigung der wahrscheinlichen Beiträge der 
einzelnen Energieträger zur Stromerzeugung liefert bis 
zum Jahre 2000 eine wesentlich genauere Entschei-
dungsgrundlage, als die für die einzelnen Pfade 
anhand der globalen Modellbeziehungen ermittelten 
Ergebnisse. 

Auch auf diesem Wege kommt man also zu ähnlichen 
Schlußfolgerungen, wie sie das Mitglied der Kommis-
sion A. Pfeiffer in seiner „Bewertung der Energie-
pfade ..." gezogen hat (40 000 MWe Kernkraftkapazi-
tät und jährlich bis zu zwei neue Reaktoren). Seinen 
Handlungsempfehlungen für die Energiepolitik der 
80er Jahre stimme ich zu. 

3.3 Stellungnahme von Abg. H. B. Schäfer (SPD) 

A. Politische Position in der Energiepolitik 

Ich habe mich in meiner Fraktion dafür eingesetzt, die 
Enquete-Kommission „Zukünftige Kernenergie-Poli-
tik" zu bilden und sie mit Mitgliedern unterschiedli-
cher Haltung zur Kernenergie zu besetzen. Wer demo-
kratisch-parlamentarische Entscheidungen für unver-
zichtbar und von allen denk- und erfahrbaren Möglich-
keiten für am besten geeignet hält, die anstehenden 
Herausforderungen zu lösen, muß einen ergebnisoffe-
nen Dialog der zur Entscheidung stehenden unter-
schiedlichen Positionen bei jeweiliger Respektierung 
des anderen Standpunktes ermöglichen. Dies ist eine 
Voraussetzung für die notwendige breite Übereinstim-
mung, zumal in der Energiepolitik. Zwentendorfer 
Mehrheiten – die Volksabstimmung in Österreich hatte 
sich mit 51 % gegen die Inbetriebnahme des Kern-
kraftwerks Zwentendorf ausgesprochen, 49 % votier-
ten dafür – können keine Grundlage für eine rationale 
und längerfristige Energiepolitik sein. Mit anderen 
Worten: Eine verfestigte und isolierte Ja-Nein-Polari-
sierung kann in der Energiepolitik nicht weiterführen. 
Es kommt darauf an, die Voraussetzlingen und Folgen 
der jeweils unterschiedlichen Positionen zu benennen 
und die gesellschaftlichen Widerstände und Hinder-
nisse, die ihrer Verwirklichung eventuell entgegenste-
hen, zu identifizieren. Jedermann kann dann seine 
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Entscheidung auf der Grundlage seiner Wertvorstel-
lungen an den so gefundenen Maßstäben orientieren. 

Energiepolitik kann nicht isoliert betrachtet  werden. 
Die Energiepolitik entscheidet auch über das Errei-
chen des Zieles einer dauerhaften Vollbeschäftigung, 
der sozialen Sicherheit und Stabilität, des notwendigen 
Strukturwandels der Wirtschaft, der Umweltverträg-
lichkeit und Ressourcenschonung und schließlich über 
die internationalen Beziehungen und Entwicklungen. 

Die Enquete-Kommission hat einstimmig Kriterien 
erarbeitet, an denen sich jede Energiepolitik messen 
lassen muß. Es wird nun darauf ankommen, anhand 
dieser Kriterien verschiedene mögliche Energiestrate-
gien und Energiesysteme im Vergleich zu bewerten, 
bevor man sich langfristig für eine bestimmte Energie-
strategie entscheidet. 

Schon jetzt läßt sich als Maßstab festhalten: 

1. Wir müssen in Zukunft mit geringeren Wachstums-
raten rechnen. Dies gilt auch und gerade für den 
Energieverbrauch. Darin liegen nicht nur Risiken, 
sondern auch große positive Möglichkeiten. 

2. Wir müssen politisch entscheiden, welche sozialen, 
ökologischen, ökonomischen, technologischen Ent-
wicklungen und Wachstumsprozesse wir wollen 
und welche nicht. 

3. Der naive Fortschrittsglaube, daß alles, was tech-
nisch machbar sei, zugleich auch sozialen, humanen 
Fortschritt bedeutet, trägt heute nicht mehr. Wir 
müssen Technologien, zumal solche mit hohem 
Gefährdungspotential, daraufhin überprüfen, ob sie 
tatsächlich verantwortbar sind oder nicht. Dazu 
gehört, daß wir ihre Folgen und Folgewirkungen 
kennen, mit hinreichender Gewißheit beherrschen 
und verantworten können, bevor wir sie in großem 
Umfang nutzen. Dies gilt sowohl für die Entschei-
dung über den möglichen großtechnischen Einsatz 
von Wiederaufarbeitungsanlagen und brütenden 
Reaktorsystemen als auch für eine forcierte Ener-
gieeinsparpolitik und die großtechnische Nutzung 
der regenerativen Energiequellen, also der direkten 
und indirekten Sonnenenergienutzung. 

4. Energiepolitik muß sich demokratisch legitimieren. 
Sie darf nur demokratisch erfolgen. Bei einer derart 
zukunftsentscheidenden Frage wie der Energiepoli-
tik ist ein breiter Konsens unerläßlich. Abruptes 
Umorientieren politischer und gesellschaftlicher 
Entwicklung in zentralen Bereichen ist – Katastro-
phenfälle und kriegerische Entwicklungen, die nie-
mand wünschen kann, ausgenommen – nicht mög-
lich, wenn man nicht das Vertrauen der Bürger in 
die Verantwortung und Entscheidungskompetenz 
politisch-parlamentarischer Gremien verlieren bzw. 
aufs Spiel setzen will. Auch eine Politik „ des 
Umdenkens und Umlenkens" kann man nicht 
gleichsam mit einem Sprung, sondern nur schritt-
weise durchführen. 

Angesichts dieser sicherlich nicht vollständigen, aber 
unabdingbaren Bedingungen erscheint es geboten, 
heute nur jene Entscheidungen zu treffen, die für die 
Sicherstellung ausreichender Energiedienstleistungen 
erforderlich sind. Es dürfen heute ohne rationale 

Begründbarkeit und ausreichend erfolgte Prüfung 
nicht noch mehr irreversible Tatbestände geschaffen 
werden. An diesen beiden Eckpunkten haben sich 
nach meiner Überzeugung die energiepolitischen Ent-
scheidungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu orien-
tieren. 

B. Zur Pfadbetrachtung 

Die Enquete-Kommission hatte u. a. zur Aufgabe zu 
untersuchen, darzustellen und zu bewe rten, ob die 
langfristige Nutzung der Kernenergie eine Notwendig-
keit ist oder ob auch die Möglichkeit besteht bzw. 
geschaffen werden kann, gegebenenfalls ohne Kern-
energie zu leben. Im voranstehenden Berichtsteil wer-
den ausführlich die systemanalytischen Untersuchun-
gen, die zu den vier energiepolitischen Pfaden und 
ihren Varianten geführt haben, dargestellt. Wir können 
insoweit auf eine ausführliche und differenzierte 
Betrachtung der verschiedenen energiepolitischen 
Pfade und der Methode ihrer Untersuchung ver-
zichten. 

Unterstrichen werden muß freilich, daß es sich bei den 
energiepolitischen Pfaden nicht um Prognosen mit 
mehr oder minder großen Unsicherheiten handelt. Pro-
gnosen über einen Zeitraum von mehr als einem hal-
ben Jahrhundert wären ohnehin ein unsicheres und 
untaugliches Unterfangen. Die energiepolitischen 
Pfade können insofern keine unmittelbaren konkreten 
energiepolitischen Handlungsanweisungen darstellen. 
Trotzdem waren und sind diese Modelluntersuchun-
gen notwendig. Sie sind auch für die energiepolitische 
Diskussion hilfreich. 

Die energiepolitischen Pfade sind in sich konsistent, sie 
zwingen zur argumentativen Ehrlichkeit, weil sie bei 
zum großen Teil gemeinsamen Vorgaben – vgl. dazu 
Abschnitt B.a, .Kapitel 2.2.2.1, – die Konsequenzen der 
jeweiligen gewünschten Energiezukunft evident wer-
den lassen. Betrachten wir die vier Pfade im einzelnen: 

Pfad 1 
ist durch ein im Vergleich mit den anderen Pfaden 
höheres Wirtschaftswachstum von 3,3 %/a bis zum 
Jahre 2000 und 1,4 %/a nach der Jahrtausendwende 
gekennzeichnet. Pfad 1 setzt sehr stark auf den Aus-
bau der Kernenergie und verzichtet bewußt auf starke 
oder gar sehr starke Energieeinsparmaßnahmen, statt 
dessen beläßt er es beim „Trend-Einsparen" (vgl. dazu 
die Angaben in Abschnitt B.a und Anlage 2 im Mate-
rialienband). Im Vergleich zu 1978 mit 10 000 MWe aus 
Kernkraftwerken sind nach diesem Pfade im Jahre 
2000 70 000 MWe und im Jahre 2030 gar 165 000 
MWe, davon 84 000 MWe aus Brutreaktoren notwen-
dig. Trotz dieser gigantischen Kernenergienutzung 
muß hier noch auf eine im Vergleich zu den anderen 
Pfaden stärkere Nutzung der fossilen Energieträger 
Kohle und 01 zurückgegriffen werden. Der Einsatz der 
regenerativen Energieträger ist übrigens in den Pfaden 
1, 2 und 3 gleich. 

Es ist für mich einleuchtend, daß dieser Pfad keine 
wünschenswerte Energiezukunft markieren kann. Er 
bedeutet in den nächsten 50 Jahren mehr als eine 
weitere Verdoppelung des Primärenergiebedarfs und 
bringt auch für den Endenergiebedarf eine für mich 
nicht akzeptable Steigerung von 260 Millionen t SKE 
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im Jahr 1978 auf 365 Millionen t SKE im Jahre 2000 
und 446 Millionen t SKE im Jahre 2030. Dieser Pfad 
zeichnet die Energiezukunft alternativlos vor: An der 
großtechnischen kommerziellen Nutzung von Brutre-
aktoren und vielen Wiederaufbereitungsanlagen geht 
danach kein Weg vorbei. Die ungelösten, noch offenen 
Fragen bei der Reaktorsicherheit, des Brennstoffkreis-
laufes und der Wiederaufarbeitung (vgl. dazu die ent-
sprechenden Empfehlungen) müssen bei diesem Pfad 
vernachlässigt werden bzw. offen bleiben, selbst wenn 
die Antworten befriedigend gegeben werden können. 
Dieser Weg muß aus heutiger Sicht also allein schon 
aus Sicherheitsüberlegungen ausscheiden. Er taugt 
auch nicht, um das erklärte Ziel des „weg vom Öl" 
erreichen zu können. Unter diesen Bedingungen wäre 
zudem auch keine breite Akzeptanz möglich und zu 
erwarten. 

Pfad 4 
Dieser energiepolitische Pfad besticht auf den ersten 
Blick. Bei ausreichender Energiedienstleistung und 
ohne energiepolitisch begründeten Komfortverzicht – 
beides allen energiepolitischen Pfaden gemeinsam 
vorgegebene Rahmendaten – verringert sich sowohl 
der Primär- als auch der Endenergiebedarf schon bis 
zum Jahre 2000 und erst recht bis 2030 im Vergleich 
zum heutigen Bedarf. Der Pfad 4 ist besonders attrak-
tiv, da durch den Wegfall der Kernenergienutzung alle 
mit dem großtechnischen und massiven Ausbau der 
Kernenergienutzung, einschließlich brütender Sy-
steme, verbundenen Probleme entfielen. Hinzu 
kommt, daß durch die Reduzierung des Verbrauchs an 
Öl und Gas auf ein Minimum eine große Importunab-
hängigkeit erreicht werden könnte. Trotzdem scheint 
dieser Pfad als energiepolitische Grundlage nicht emp-
fehlenswert zu sein. Er setzt extremes Energieeinspa-
ren voraus, das sich vielleicht sogar administrativ errei-
chen ließe, aber offenkundig mit großen Akzeptanz-
schwierigkeiten verbunden wäre, die durchaus mit 
denen bei der Kernenergienutzung vergleichbar sind. 
Außerdem sind nicht alle sozialen Folgen dieses extre-
men Sparens heute erkennbar. Er stützt sich zudem auf 
einen sehr hohen Anteil an regenerativen Energieträ-
gern. In vielen Fällen sind die dazu notwendigen Tech-
nologien weder entwickelt, noch in greifbarer Sicht. 
Schließlich ist ungewiß, ob sich der angenommene 
starke Strukturwandel in der Wirtschaft tatsächlich 
vollziehen wird. Nur bedingt kann nämlich die natio-
nale Politik angesichts der engen Verflechtung in der 
Weltwirtschaft den Strukturwandel bestimmen. 

Pfade 2 und 3 
Nach der Abhandlung der beiden „Extrempfade" will 
ich die Pfade 2 und 3 gemeinsam behandeln. Sie schei-
nen uns die Bandbreite möglicher und realistischer 
Energiezukünfte auszumachen. Gemeinsam ist beiden 
Pfaden, wie auch bei Pfad 4, ein Wirtschaftswachstum 
von 2,0 %/a bis zum Jahre 2000, um 1,1 %/a danach. 
Es bleibt wichtig festzuhalten, daß auch nach Auff as

-

sung  des Deutschen Gewerkschaftsbundes diese 
Wachstumsraten zwar nicht als wünschenswert, aber 
sowohl zur Sicherung und Schaffung neuer Arbeits-
plätze als auch zur Erhaltung der sozialen Sicherheit 
bei richtigen energiepolitischen Maßnahmen als aus-
reichend angesehen werden. Gemeinsam ist beiden 
Pfaden auch, daß sie sowohl im Jahre 2000 als auch im 
Jahre 2030 in erheblichem Umfang auf die fossilen 

Energieträger Kohle, Gas und Öl zurückgreifen müs-
sen. Grundlegende Unterschiede zwischen den Pfaden 
bestehen in der Frage des Kernenergieausbaus. Im 
Jahre 2000 wären bei Pfad 2 40 000 MWe und im 
Jahre 2030 120 000 MWe, davon 54 000 MWe Brutre-
aktorleistung, notwendig. 

Pfad 3 kann auf Kernenergienutzung ab dem Jahre 
2000 verzichten, allerdings nur unter der Vorausset-
zung, daß ein starker Strukturwandel der Wirtschaft 
durchgesetzt wird und zudem sehr starke Energieein-
sparmaßnahmen verwirklicht werden. 

Beide Pfade (Pfad 2 und 3) beinhalten erhebliche Unsi-
cherheiten. Bei Pfad 2 hängen diese vor allem mit dem 
starken Ausbau der Kernenergie zusammen; auch bei 
diesem Pfad wäre die kommerzielle großtechnische 
Nutzung von Brutreaktoren und Wiederaufarbeitungs-
anlagen nach dem Jahre 2000 unumgänglich. Beim 
Pfad 3 ergeben sich die Ungewißheiten und Unsicher-
heiten vor allem aus dem als stark angenommenen 
Strukturwandel der Wirtschaft, der damit zusammen-
hängenden Entwicklung der Grundstoffindustrie (vgl. 
dazu Bemerkungen zu Pfad 4) sowie der Durchsetzung 
und Erreichung der sehr starken Energieeinsparmaß-
nahmen. 

Natürlich sind politische Entscheidungen immer, 
zumal solche langfristiger Natur, mit Risiken und Unsi-
cherheiten verbunden. Fast nie verlaufen die 
gewünschten und in Gang gesetzten Entwicklungen 
„planmäßig" und ohne Reibungsverluste. Sie müssen 
aber im groben kalkulier- und vor allem korrigierbar 
sein. Dies gilt auch für die Energiepolitik. 

Wir unterstreichen an dieser Stelle nachdrücklich, daß 
wir es für wünschenswert und geboten halten, eine 
Energiepolitik zu entwickeln, die es möglich und ver-
antwortbar macht, auf Kernenergie verzichten zu kön-
nen. Deshalb müssen die energiepolitischen Maßnah-
men mit Priorität in Richtung auf Pfad 3 in Ang riff 
genommen werden. Dazu gehört eine konsequente 
Energieeinsparpolitik mindestens gemäß der mit 
Mehrheit beschlossenen Empfehlung der Kommission 
sowie die bevorzugte Nutzung der heimischen Ener-
gieträger und der verstärkte Einsatz regenerativer 
Energieträger. 

Angesichts der Ungewißheit darüber, ob der im Pfad 3 
vorausgesetzte starke Strukturwandel der Wirtschaft 
und die sehr starken Energieeinsparungen auch tat-
sächlich erreicht werden können, wäre es nach unserer 
Auffassung aber falsch, sich bereits heute definitiv für 
den Verzicht auf Kernenergie politisch zu entscheiden, 
zumal vergleichende Untersuchungen anhand der von 
der Kommission beschlossenen Kriterien über die Wirt-
schaftlichkeit, die internationale Verträglichkeit, die 
Umwelt- und Sozialverträglichkeit verschiedener 
Energiesysteme, wie sie etwa in den vier Energiepfa-
den und ihren Varianten beschrieben sind, noch aus-
stehen. 
Eine Gesamtbetrachtung der systemanalytischen Pf ad-
untersuchungen ergibt bei aller Unterschiedlichkeit 
der jeweiligen energiepolitischen Pfade gemeinsame 
Erkenntnisse: 

— Für jeden der vier Pfade ist ein enormer Kapitalbe-
darf notwendig (in einer weiteren Arbeitsphase der 
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Enquete-Kommission sollte der jeweilige Kapital

-

bedarf im groben quantifiziert werden). 

— In jedem Falle müssen wir schon aufgrund der 
energiepolitischen Rahmenbedingungen mit ge-
ringeren Wachstumsraten als bisher rechnen. 

— Eine effektive Reduzierung des Bedarfs an Öl ist 
kurz-, mittel- und langfristig vor allem durch ver-
stärkte Energieeinsparmaßnahmen möglich; ein 
massiver Kernenergieausbau ohne starkes Energie-
sparen erreicht dieses Ziel nicht. 

Sowohl die Pfadbetrachtung als auch die energiepoliti-
sche Wirklichkeit (vgl. dazu Abschnitt B. b) und die 
Empfehlungen) machen deutlich, daß es heute keine 
zwingende Sachnotwendigkeit gibt, sich endgültig für 
die Kernenergienutzung bzw. eine Energiestrategie 
ohne Kernenergie zu entscheiden. Beide Wege sind 
denkbare Wahrscheinlichkeiten. Beide bergen, was 
ihre Um- und Durchsetzung angeht, große Unsicher-
heiten in sich. In ihrer Zielsetzung schließen sich die 
beiden grundsätzlich verschiedenen Energiestrategien 
aus, d. h. sie können auf Dauer nicht gleichberechtigt 
nebeneinanderher in der politischen Wirklichkeit ver-
folgt werden. Trotzdem erscheint es angesichts der 
Unsicherheiten und Ungewißheiten beider Wege not-
wendig und zur Erreichung einer breiten Zustimmung 
zur langfristigen Energiepolitik hilfreich, noch für 
einen überschaubaren Zeitraum beide Wege in fairer 
Konkurrenz parallel zu verfolgen. 

C. Handlungsempfehlungen 

Ich mache mir ausdrücklich die gemeinsame Schluß-
folgerung der Mehrheit der Kommission zu eigen. Der 
dort vorgezeichnete energiepolitische Weg für das 
nächste Jahrzehnt sichert, soweit dies in nationaler 
Kompetenz möglich ist, die Energieversorgung und 
schafft eine breitere und verläßlichere Entscheidungs-
grundlage für eine langfristige sichere Energiepolitik. 
Er bietet zudem die große Chance für einen breiten 
Konsens zwischen Kernenergiebefürwortern und 
Kernenergiekritikern. 

Die Kernenergiebefürworter sollten diesen Weg ins 
nächste Jahrzehnt mitgehen können, weil er die wei-
tere Nutzung der Kernenergie und den Zubau von 
Leichtwasserreaktoren im Rahmen des Bedarfs bein-
haltet und die Möglichkeit der großtechnischen Nut-
zung auch von brütenden Reaktorsystemen und Wie-
deraufarbeitungsanlagen offengehalten und technolo-
giepolitisch weiterentwickelt wird. Die Kernenergie-
kritiker sollten diesen Weg mitgehen können, weil 
damit sicherzustellen ist, daß ihre Bedenken gegen die 
Kernenergienutzung, in Sonderheit gegen die Brutre-
aktoren und Wiederaufarbeitungsanlagen z. T. erst-
mals geprüft und einer politisch-parlamentarischen 
Bewertung und Entscheidung zugeführt werden, bevor 
über die eventuell kommerzielle längerfristige Nut-
zung dieser Technologien definitiv entschieden wird. 

Darüber hinaus ermöglicht dieser Weg eine Politik, die 
den glaubhaften Versuch unternimmt, die Energiepro-
bleme der Zukunft langfristig ohne Kernenergie zu 
lösen. 

Es war in der Kommission möglich, für diese rationale 
und konsensorientierte Energiepolitik eine breite Zu

-

stimmung zu finden. Es wäre für die Energiepolitik 
hilfreich, wenn dieser Konsens nicht auf die Enquete-
Kommission beschränkt bliebe. 

D. Persönliche Bemerkung außerhalb der Pfadbe-
trachtung 

Der Verfasser dieser Zeilen gehört seit 1972 dem Deut-
schen Bundestag an. Im Bundestagswahlkampf 1972 
spielte – ähnlich übrigens wie bei der Wahl 1976 – die 
Frage der Nutzung der Kernspaltungstechnologie eine 
eher untergeordnete Rolle. In meinem Wahlkreis 
wurde immerhin schon 1972 in Veranstaltungen gele-
gentlich nach der „Verantwortbarkeit von Atomkraft-
werken" gefragt. Der Grund: Am Südlichen Ober-
rhein, in der Nähe von Freiburg, war das Städtchen 
Breisach als möglicher Kernkraftwerkstandort in die 
Diskussion gelangt. (Der Standort wurde später von 
der baden-württembergischen Landesregierung 
„zugunsten" von Wyhl ohne nähere Begründung aus 
der Diskussion genommen, was mit ein Grund für den 
Bürgerunmut in und um Wyhl gewesen ist). Meine 
Antwort auf besorgte Bürgerfragen lautete damals, ich 
sei überzeugt, daß kerntechnische Anlagen verant-
wortbar, das Risiko im Rahmen des Menschenmögli-
chen vergleichsweise gering und gesellschaftlich 
akzeptabel sei und die noch offenen Probleme sicher-
lich lösbar seien. Selbst wenn ein Verzicht auf Kern-
energiemöglich wäre, hielte ich ihn nicht für angemes-
sen oder gar wünschenswert. Im übrigen gäbe es wich-
tigere politische Probleme, die bewältigt werden müß-
ten, um eine menschenwürdige Zukunft schaffen zu 
können. Gleichzeitig versprach ich, daß ich mich im 
Falle meiner Wahl in den Deutschen Bundestag ver-
stärkt um Fragen des Umweltschutzes und damit auch 
um die Sicherheit kerntechnischer Anlagen parlamen-
tarisch-politisch „kümmern" werde. 

Das war der Ausgangspunkt für meine Mitgliedschaft 
in dem für Umweltschutz zuständigen Bundestagsin-
nenausschuß und in seiner Arbeitsgruppe Reaktorsi-
cherheit und Strahlenschutz. Im Verlauf der parlamen-
tarischen Arbeit wurde meine Gewißheit über die 
Sicherheit und Verantwortbarkeit der kommerziellen 
Nutzung der Kernenergie bald erschüttert. Dies nicht 
etwa in erster Linie durch Kernenergiekritiker, im 
Gegenteil, das „Verdienst" kommt dabei im wesentli-
chen Befürwortern eines möglichst massiven Ausbaus 
der Kernenergienutzung zu. Ich mußte bei meiner 
Arbeit bald feststellen, daß es in der Bundesrepublik 
eine nukleare „Community" in Wirtschaft, Wissen-
schaft und Forschung gibt, die kontroverse, kernener-
giekritische oder skeptische Aspekte nicht offen und 
öffentlich an- und ausspricht. Skeptikern und Kritikern 
der Kernenergienutzung wird von dieser Community 
leicht und gerne ihre wissenschaftliche Seriosität und 
Glaubwürdigkeit in Abrede gestellt. Die vielbeschwo-
renen Lösungen und Sicherheiten erwiesen sich bei 
näherem Hinsehen oft nur als Annahmen oder Hoff-
nungen; Lösungen wurden als Gewißheit angeboten, 
wo man allenfalls von mehr oder minder berechtigten 
Hoffnungen sprechen konnte, wie etwa in der Frage 
der Entsorgung, der Interaktion Mensch-Maschine 
oder der Plutoniumproblematik. Auch der zuweilen 
schnelle Wechsel im Urteil mancher wissenschaftlicher 
Gremien zu wissenschaftlichen Fragen, wenn es die 
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aktuelle Lage erforderte, ließ mich, wie z. B. im Falle 
der Beurteilung des Berstschutzes, aufmerken. 

Der Politik, zumal dem Parlament das ist eine wich-
tige Erfahrung meiner bald achtjährigen Parlamentstä-
tigkeit im Bereich der Technologiepolitik – wird von 
vielen Sachverständigen im Grunde nur eine Aufgabe 
zuerkannt, nämlich die finanziellen Mittel und die 
öffentliche Akzeptanz für die jeweiligen technologi-
schen Maßnahmen zu beschaffen. Wi rtschaft, Wissen-
schaft und Forschung – allesamt sachverständig – 
ersetzen so unausgesprochen, vielleicht auch unbe-
wußt, mit ihrem Sachverständigenanspruch die politi-
sche Bewertung und Entscheidung über die Verant-
wortbarkeit von Technologien und ihre Folgewirkun-
gen. Stillschweigend würde bei Realisierung dieser 
Erwartungshaltung unsere Demokratie in eine Tech-
nokratie verfremdet werden. 

Um nicht mißverstanden zu werden: Politische Ent-
scheidungen bedürfen zunehmend der Beratung durch 
wissenschaftlichen und technischen Sachverstand. Nur 
darf dieser nicht die politische Entscheidung zu erset-
zen suchen oder gar ersetzen. Die Politik muß zu ihren 
Rechten und Pflichten stehen, die Sachverständigen 
müssen sich ihrer Notwendigkeit und Verantwortung, 
aber auch ihrer Grenzen bewußt bleiben. 

Um die unterschiedlichen Aufgaben nicht zu verwi-
schen, ist es angebracht, wo immer von der Sache und 
durch die Sache geboten, durch parallele, gegebenen-
falls auch kontroverse sachverständige Begutachtung, 
die Informations- und Entscheidungsgrundlage für die 
Politik zu verbreitern. Der politischen Entscheidung 
muß demnach in solchen Fällen ein Dialog vorgeschal-
tet werden, der die Entscheidung selbst transparenter 
und rational begründbar macht. 

Der Enquete-Kommission „Zukünftige Kernenergie

-
Politik" hat sich dazu die Chance geboten. Sie hat in 
ihrer Mehrheit diese Chance genutzt. 

3.4 Stellungnahme von Abg. R. Ueberhorst (SPD) 

Wir nutzen an dieser Stelle die Möglichkeit, eine per-
sönliche Stellungnahme in den Kommissionsbericht 
einzubringen. Die Arbeitsergebnisse der Kommission, 
insbesondere die hier zu diskutierende und in dieser 
Form erstmalig vorgelegte Darstellung unterschied-
licher energiepoliticher Handlungsmöglichkeiten, 
haben deutlich werden lassen, daß es gerade in der 
Energiepolitik unverzichtbar ist, den analytischen und 
konzeptionellen Sachverstand von Wissenschaftlern 
und Technikern nutzen zu können. 

Wenn Energiepolitik aber Politik, also auch Auswahl 
unter unterschiedlichen Zielvorstellungen und Orien-
tierung an den Ergebnissen der öffentlichen Diskus-
sion bleiben will, dann müssen Hoffnungen, Einschät-
zungen und Anliegen in den Dialog mit den Sachver-
ständigen eingebracht werden. 

Es wäre unredlich, den subjektiven und persönlich 
geprägten Charakter dieser Eingaben zu leugnen. Es 
wäre aber auch eine politische Kapitulation vor einer 

technokratischen Entwicklungslogik, wenn in der par-
lamentarischen Energiepolitik nicht mehr dargestellt 
werden könnte, daß Parlamentarier als Bürger, wie 
auch Bürger durch ihre Parlamentarier Hoffnungen 
und Anliegen in die Politik einbringen können und die 
Politik dadurch gestaltet wird. 

Wir haben uns in und mit der SPD-Bundestagsfraktion 
für die Einsetzung dieser Enquete-Kommission 
„Zukünftige Kernenergie-Politik" engagiert, weil wir 
den Zweifel an der Nutzung der Kernenergie fair und 
glaubhaft geprüft sehen wollten. Mit der Einsetzung 
der Enquete-Kommission und dem Arbeitsauftrag, u. a. 
auch „Möglichkeiten und Konsequenzen eines 
zukünftigen Verzichts auf die Nutzung der Kernener-
gie darzustellen und zu bewerten" , sollte keine akade-
mische Frage, sondern ein existen tielles Anliegen vie-
ler Bürger auf die parlamentarische Tagesordnung 
gesetzt werden.  Dieses ist auch mein persönliches An-
liegen. 

Der Zweifel an der Verantwortbarkeit einer möglichen 
Inbetriebnahme des Schnellen Brüters in Kalkar (SNR 
300) war nur ein Anlaß, der uns auch zur Beschäftigung 
mit dieser Grundsatzfrage führen mußte. Ohne die 
Nutzung brütender Reaktoren bliebe auch die Kern-
energie nur eine Übergangslösung, wie jede andere 
begrenzte, nicht erneuerbare Energiequelle. Ohne 
brütende Reaktoren müßten also in jedem Fa ll  Alterna-
tiven zur heute bekannten Kernspaltungstechnologie 
entwickelt und durchgesetzt werden. 

Der Deutsche Bundestag wäre seiner Aufgabe als 
Volksvertretung nicht gerecht geworden, wenn die 
denkbaren zukünftigen Entwicklungen einer Energie-
versorgung mit oder ohne Kernenergie nicht einmal 
fair und gründlich untersucht worden wären. 

Es wird zu recht kritisiert, daß trotz der öffentlichen 
Grundsatzdiskussion über energiepolitische Alternati-
ven ohne Kernenergie bisher keine offiziellen Studien 
über alternative Energiestrategien vorgelegt worden 
sind, die unter verschiedenen Optionen eine Auswahl 
– eventuell auch für den Verzicht auf Kernenergie - 
ermöglicht hätten. 

Um so mehr muß allein die Tatsache, daß hier erstma-
lig alternative Energiestrategien mit und ohne Kern-
energie mit ihren jeweiligen Bedingungen und Konse-
quenzen dargestellt wurden, als Fortschritt und Basis 
für die weitere energiepo litische Diskussion gewertet 
werden. 

Die Darstellung bekommt dadurch ihr besonderes 
. Gewicht, daß sie in einer Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages 

— trotz unterschiedlicher Einstellungen zur Kernener-
gie und zum Energieeinsparen einvernehmlich er-
arbeitet werden konnte, und 

— daß gemeinsame Rahmendaten für die begrenzt 
verfügbaren Ressourcen und die erwünschten 
wachsenden Energiedienstleistungen in Konsum-
bereich festgelegt werden konnten. 

Es wäre zu wünschen, daß nicht nur die parlamentari

-

sche, sondern auch die öffentliche Diskussion aus die-
ser Darstellung Nutzen ziehen könnte. 
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II. 

Was leistet die Darstellung der vier energiepolitischen 
Pfade und ihrer Varianten? 

Die vier unterschiedlichen energiepolitischen Pfade 
dürfen nicht als vier Prognosen gesehen werden, die 
um einen prognostischen Wahrheitsgehalt konkurrier-
ten. Die energiepolitischen Pfade sind vielmehr eine 
gemeinsame Konzeptualisierung unterschiedlicher 
Wert- und Zielvorstellungen, die in dieser Bandbreite 
zwischen Pfad 1 und Pfad 4 in der öffentlichen Diskus-
sion vertreten werden. 

„Konzeptualisierungen" soll heißen, daß die auf unter-
schiedlichen Wert- und Zielvorstellungen basierenden 
Einschätzungen 

— zum Wirtschaftswachstum, 
— zum Strukturwandel in der Wi rtschaft, 
— zum Einsatz der Kernenergie, 
— zum Ausmaß des Energiesparens und 
— zum Einsatz erneuerbarer nichtnuklearer Energie-

träger  

modellhaft dargestellt werden, um die jeweiligen 
Bedingungen und Konsequenzen zur Erreichung der 
verschiedenen Ziele deutlich werden zu lassen. 

Für die Erarbeitung energiepolitischer Handlungspro-
gramme erscheint diese Vorgehensweise wesentlich 
klüger, als die kontroverse Präsentation unterschied-
lich „wahrer" Prognosen, in die ebenfalls unterschied-
liche Wert- und Handlungsvorstellungen eingehen, 
allerdings nur implizit und damit versteckt, während 
sie besser offen aufgedeckt werden sollten. Dies leisten 
die unterschiedlichen Annahmen in den energiepoliti-
schen Pfaden. 

Die Pfaddarstellung verdeutlicht für alle denkbaren 
Energiepolitiken prognostische Unsicherheiten über 
die wirklich erreichbaren Einsparerfolge, über das 
wirklich nutzbare Potential an erneuerbaren Energie-
quellen, über die wirkliche strukturelle Entwicklung 
der Volkswirtschaft und die wirklichen Wachstumsra-
ten des Bruttosozialprodukts und ihre Auswirkungen 
auf den Energiebedarf in den kommenden 50 Jahren. 

Zugleich aber verdeutlicht die Pfadbetrachtung die 
Handlungsnotwendigkeiten, um die jewei ligen Ziele 
der verschiedenen Pfade zu erreichen. Insbesondere 
die hohen Zuwachsraten für kerntechnische Anlagen 
in den Pfaden 1 und 2 bzw. für Energieeinsparungen 
und erneuerbare Energiequellen in den Pfaden 3 und 4 
verdeutlichen die Dimensionen der jeweils erforder-
lichen politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen, 
wenn die Pfade erreicht werden sollten. 

Ohne schon in eine Stellungnahme zu den unter-
schiedlichen Ziel- und Wertvorstellungen einzutreten, 
können zwei wichtige Erkenntnisse festgehalten 
werden: 

Die Pfadbetrachtung auf der Basis der realistisch fest-
gesetzten bzw. politisch erwünschten Rahmendaten 
vermittelt 

1. Lehren, die für jede zukünftige Energiepolitik 
beachtet werden sollten und 

2. ein Bild der Kombination aus Wirklichkeit, progno-
stischen Unsicherheiten und energiepolitischen 

Handlungsmöglichkeiten, die als Bezugsrahmen für 
einen größeren Konsens in der Energiepolitik die- 
nen könnte. 

Beide Punkte  sollen etwas detaillie rter angesprochen 
werden. 

III. 

Unbeschadet der möglicherweise kontrovers bleiben-
den Aspekte zur Kernenergienutzung oder zur Intensi-
tät des Energieeinsparens oder der Förderung erneuer-
barer nichtnuklearer Energieträger, sollten einige aus 
energiepolitischen Einsichten gewonnene Erkennt-
nisse an dieser Stelle festgehalten werden: 

1. Die energiepolitischen Entscheidungsnotwendig-
keiten und -möglichkeiten werden nur in einer län-
gerfristigen Darstellung hinreichend erhellt. Um die 
zukünftige Richtung der Energiepolitik mit ihren 
Gestaltungsmöglichkeiten überhaupt erfassen zu 
können, ist der gewählte Zeithorizont von 50 Jahren 
angemessen, weil sich die unterschiedlichen mehr 
angebots- oder mehr bedarfsorientierten Energie-
strategien nur in der langfristigen alternativen Dar-
stellung entfalten lassen. Da für einen solchen Zeit-
raum keine zuverlässigen Prognosen vorgenommen 
werden können, sind die alternativen Entwick-
lungsmöglichkeiten in verschiedenen Szenarien 
darzustellen. 

2. Weil kein unbegrenztes Energieangebot unterstellt 
werden darf, muß für die Zukunft angestrebt wer-
den, mit abnehmenden Wachstumsraten des Brutto-
sozialprodukts leben zu können. Insbesondere für 
die Arbeitsmarktpolitik sind zusätzliche Maßnah-
men zu entwickeln und durchzusetzen, die Vollbe-
schäftigung auch bei abnehmenden Wachstumsra-
ten ermöglichen. In dieser Hinsicht ist es wichtig, 
daß die niedrigeren Wachstumsraten der Pfade 2, 3 
und 4 bei gleichzeitigen positiven Wirkungen auf 
den Arbeitsmarkt durch verstärkten Strukturwandel 
und intensive Energieeinsparungen auch vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund als ausreichend 
bewertet werden können. 

3. Es ist ein erheblicher Strukturwandel erforderlich, 
um den Energiebedarf zumindest nicht so stark 
ansteigen zu lassen und um den Entwicklungslän-
dern im Rahmen einer gerechteren internationalen 
Arbeitsteilung Entwicklungschancen einzuräumen. 
Dieses gilt bereits für die Pfade 1 und 2 und im 
verstärkten Maße für die Pfade 3 und 4. Die Errei-
chung eines solchen Strukturwandels verbietet 
zumindest eine Behinderung des weltwirtschaftsbe-
dingten Strukturwandels durch staatliche Gegen-
maßnahmen. Es macht aber auch eine staatliche 
Unterstützung zur Bewältigung der damit verbun-
denen Übergangsprobleme sowie Hilfen für solche 
Wirtschaftszweige erforderlich, die langfristig gute 
Wachstumsaussichten haben. 

4. In jedem Falle müssen stärkere Energieeinsparun-
gen verwirklicht werden, insbesondere um die 
Abhängigkeit vom importierten Öl zu verringern. 
Dazu ist die Inangriffnahme des von der Kommis-
sion mehrheitlich verabschiedeten Katalogs von 
Maßnahmen zur Förderung von Energieeinsparun- 
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gen erforderlich. Selbst der Pfad 1 kann mit seinem 
hohen Kernenergie- und Kohleeinsatz nur dann auf 
das „starke Energieeinsparen" verzichten, wenn er 
im Jahre 2030 noch 250 Millionen t Öl und Gas, also 
fast so viel wie heute, importiert, was unrea listisch 
hoch erscheint. 

5. Die nichtnuklearen Energieträger, die direkt oder 
indirekt von der Sonne stammen und die sich stän-
dig auf natürliche Weise wieder erneuern, müssen 
verstärkt weiterentwickelt und in das bestehende 
Energieversorgungssystem einbezogen werden, 
insbesondere um einen weiteren Beitrag zur Ölsub-
stitution zu leisten und um unerschöpfliche und 
damit versorgungssichere Energiequellen zu 
nutzen. 

Alle Pfade sehen für das Jahr 2030 ein Beitrag von 
mindestens 50 Millionen t SKE für diese Energie-
quellen vor, also über 40 Millionen t SKE mehr als 
heute. Um zumindest diese 50 Millionen t SKE an 
regenerativen Energien zu erreichen, ist es erfor-
derlich, die Entwicklung effektiver und preisgünsti-
ger Technologien finanziell zu unterstützen und 
Markteinführungshilfen zu gewähren. 

6. Die einheimische Kohleförderung muß wieder 
gesteigert werden. Um im Bereich der Wärmeerzeu-
gung in der Industrie Öl (und später auch Gas) 
durch Kohle ersetzen zu können, müssen neue 
Technologien weiterentwickelt und eingeführt wer-
den (z. B. das Wirbelschichtverfahren). 

7. Jede zukünftige Energiestrategie – ob für die hohen 
Energieangebote der Pfade 1 und 2, oder für die 
intensiven Sparmaßnahmen der Pfade 3 und 4 – 
erfordert einen Kapitalaufwand, der weit über die 
bisherigen Investitionen im Energiesektor hinaus-
geht. Für die langfristigen Entscheidungen wäre es 
hilfreich, den jeweiligen Kapitalbedarf der unter-
schiedlichen Energiepfade besser abschätzen und 
vergleichen zu können, was bisher noch nicht 
durchgeführt werden konnte. Die Bevölkerung 
sollte über dieses Kapitalproblem mehr als bisher 
informiert werden. 

8. Angesichts der bei allen vier Pfaden weitreichenden 
Dimensionen der erforderlich werdenden Maßnah-
men, muß eine wesentlich breitere Zustimmung und 
Akzeptanz von Seiten der Bevölkerung erreicht 
werden. Eine endgültige Entscheidung für einen 
dieser alternativen Pfade kann nicht ohne einen 
breiten Konsens der Bürger getroffen werden. 

IV. 

Aus den energiewirtschaftlichen Analysen sollte eine 
gemeinsame Beurteilung der Entwicklungschancen 
abgeleitet werden können, die als Grundlage der kon-
kreten Handlungsempfehlungen für die zukünftige 
Energiepolitik dienen kann. 

Wir betrachten dazu die vier Pfade: 

o Pfad 1 

Pfad 1 weist gegenüber den anderen Pfaden ein höhe

-

res Wirtschaftswachstum auf, mit dem die an Wachs

-

tumsraten geknüpften gesellschaftspolitischen Ziele 

leichter zu erreichen wären. Dieses muß allerdings bei 
gleichzeitigem Verzicht auf zusätzliche Maßnahmen 
zur Energieeinsparung mit gewaltigen Anstrengungen 
in der Energieversorgungspolitik erkauft werden, um 
den hohen Energiebedarf bef riedigen zu können. 

In allen Bereichen der Energieversorgung, bei Öl und 
Gas, bei der Kohle und beim Ausbau der Kernenergie 
wird eine Versorgungspolitik unterstellt, die weder 
erreichbar sein dürfte noch politisch auch nur wün-
schenswert. Allein schon der hohe Einsatz von Öl und 
Gas wird schon im Jahr 2000 kaum noch durch Importe 
zu decken sein. 

Ein Ausbau der Kernenergie, wie bei Pfad 1 vorgese-
hen, mit ca. 70 großen Kernkraftwerken bis zum Jahr 
2000 und ca. 150 Großkraftwerken – davon die Hälfte 
Schnelle Brüter – sowie mehreren großtechnischen 
Wiederaufarbeitungsanlagen bis zum Jahr 2030 kann 
unter Sicherheits- und Akzeptanzgründen nicht vertre-
ten werden. 

Die Ergebnisse von Pfad 1 machen deutlich, welche 
Anstrengungen auf der Energieversorgungsseite lang-
fristig notwendig wären, wenn man gleichzeitig hohe 
Wachstumsraten anstrebt und auf starkes Energiespa-
ren verzichtet. Gerade auch durch die Varianten zu 
Pfad 1 wird offensichtlich, daß auch beim massivesten 
Einsatz von Kernenergie ein Rückgang der Öl- und 
Gasimporte nur dann erreicht werden kann, wenn ent-
weder auf hohes Wachstum verzichtet wird oder wenn 
das starke Energieeinsparen greift. Es war dennoch 
notwendig und sinnvoll, auch den Pfad 1 in die Berech-
nungen aufzunehmen, um einmal aufzeigen zu kön-
nen, welche Konsequenzen dementsprechende Hal-
tungen nach sich ziehen. 

o Pfad 4 

Bei Pfad 4 geht der Energiebedarf gegenüber heute 
deutlich zurück und die Energiebereitstellung erfolgt 
weitestgehend aus einheimischer Kohle und mit rege-
nerativen Energiequellen. Auf die weitere Nutzung der 
Kernenergie wird verzichtet, und der Bedarf an Öl und 
Gas wird auf ein Minimum verringert. Die Energiever-
sorgung ist damit fast vollständig unabhängig von 
unsicheren Importen. Ein solches Energiesystem ist 
politisch ausgesprochen attraktiv und damit prinzipiell 
anstrebenswert. 

Dieses Ziel läßt sich jedoch nur dann erreichen, wenn 
ein starker Strukturwandel in der Wirtschaft eintritt 
und wenn gleichzeitig das extreme Energieeinsparen 
und der maximale Einsatz regenerativer Energiequel-
len verwirklicht werden können. Dieses ist jedoch aus 
heutiger Sicht politisch-operational in keiner Weise 
abgesichert. 

— Schon die Erreichung des starken Strukturwandels 
in der Wirtschaft ist zumindest mit zahlreichen Un-
sicherheiten behaftet; denn dieser ist durch politi-
sche Maßnahmen nur bedingt steuerbar und hängt 
in starkem Maße auch von der weltwirtschaftlichen 
Entwicklung ab. 

— Die Verwirklichung des extremen Energieeinspa-
rens ließe sich zwar eventuell durch staatliche Re-
gelungen herbeiführen; dieses wäre jedoch voraus- 
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sichtlich mit erheblichen Akzeptanzproblemen – 
ähnlich wie bei der Nutzung der Kernenergie – 
verbunden. 

— Welches der maximal mögliche Einsatz regenerati-
ver Energiequellen ist, ist heute noch unbekannt, 
weil entsprechende Studien noch nicht vorliegen 
und weil deren Eingliederung in das Energieversor-
gungssystem heute erst am Anfang steht. 

— Unter Durchsetzungsaspekten ist keine breite 
Mehrheit erkennbar, die diesen Weg mit allen Kon-
sequenzen politisch operativ heute einleiten wollte. 

Daher kann eine ausschließlich auf Durchsetzung die-
ses Weges angelegte Politik nicht vertreten werden. 

o Pfad 2 und 3 

Gemeinsam ist den beiden Pfaden neben den ohnehin 
einheitlich festgelegten Vorgaben das gleiche Wirt-
schaftswachstum sowie der gleich hohe Einsatz an Öl 
und Gas sowie an Kohle. Verschieden sind der Struk-
turwandel in der Wirtschaft, das Ausmaß an Ener-
gieeinsparungen, die Nutzung regenerativer Energie-
quellen und vor allem der Einsatz der Kernenergie, in 
Pfad 2 ein Großausbau, in Pfad 3 ein Auslaufen. 

Die Pfade 2 und 3 sollen hier gemeinsam betrachtet 
werden, weil ihre Gegenüberstellung die strategischen 
Alternativen erhellt, mit denen eine rationale Entschei-
dung . über die Kernenergienutzung heute möglich 
wird. 

Der Verzicht auf Kernenergie wird nur dann möglich 
sein, wenn zwei Faktoren den zukünftigen Energiebe-
darf wirksam begrenzen: 

— Sehr starke Energieeinsparungen und 
— starker Strukturwandel. 

Auf der Grundlage der Wirksamkeit dieser Faktoren 
müßten darüber hinaus noch wachsende Mengen 
erneuerbarer Energiequellen genutzt werden. 

Das Bild, das die Pfade 2 und 3 vermitteln, ist eine 
Mischung aus Möglichkeiten und Ungewißheiten. 
Dabei wird deutlich, daß man frühestens in 10 Jahren 
eine ausreichende Informationsbasis haben wird, um 
eine langfristige Entscheidung herbeizuführen. 

o Die Analysen zeigen einerseits, daß bestimmte Ent-
wicklungen bei der Realisierung von Energieein-
sparmöglichkeiten, bei einem zunehmenden Ein-
satz regenerativer Energiequellen, beim wirtschaft-
lichen Wachstum und bei der strukturellen Zusam-
mensetzung der Wirtschaft längerfristig – zumin-
dest um das Jahr 2000 – einen Verzicht auf Kern-
energie möglich machen können. 

o Die Analysen zeigen aber andererseits auch, daß 
das Wachstum und der Strukturwandel in der Wirt-
schaft sowie die tatsächlichen Erfolge beim Ener-
gieeinsparen auch so verlaufen könnten, daß die 
Nutzung der Kernenergie notwendig wird, jeden-
falls dann, wenn die Energiedienstleistungen weiter 
wachsen sollen. 

V. 

Das Gesamtbild aus den Pfadbetrachtungen hat deut-
lich gemacht, daß unter bestimmten Bedingungen ein 
Weg ohne Kernenergie denkbar und möglich ist. Die 
Bedingungen dafür sind, daß der Energiebedarf trotz 
wachsender Energiedienstleistungen nicht mehr 
ansteigt, was nur bei sehr starken Energieeinsparun-
gen und starkem Strukturwandel in der Wirtschaft 
möglich ist. Andererseits hat sich auch gezeigt, daß das 
Ausmaß der zu erreichenden Energieeinsparungen 
und des zu erwartenden Strukturwandels ungewiß ist, 

Angesichts dieser Situation stellt sich 1980 die politi-
sche Frage, ob wir diese deutlich gewordene Möglich-
keit für ein zukünftiges Leben ohne Kernenergie 
wenigstens offenhalten, also aktiv öffnen wollen, oder 
ob heute eine irreversible Entwicklung im Sinne der 
Pfade 1 und 2 eingeleitet werden soll. 

Für Kritiker und Skeptiker der Kernenergienutzung ist 
es evident, daß ein Leben ohne Kernenergie demokra-
tisch möglich gemacht werden sollte. Ich habe dieses 
Ziel für mich persönlich in der Position B. im Kapitel 2 
des Abschnittes C 2 „Zur Reaktorsicherheit" unterstri-
chen. Wir wollen hier dafür argumentieren, daß auch 
die prinzipiellen Befürworter nuklearer Ausbaustrate-
gien im Interesse eines breiten Konsenses die 
geschichtliche Priorität wenigstens der Bemühungen 
um den Pfad 3 unterstützen, auch wenn sie für sich 
selbst alleine anders votieren könnten. 

Die konsensorientierten Befürworter der Kernenergie 
sehen ein oder werden einsehen müssen, daß ein Aus-
bau der Kernenergie im Sinne von Pfad 2 oder gar Pfad 
1 nur mit einer breiten Mehrheit möglich wäre, die 
wiederum nur dann demokratisch zu erreichen wäre, 
wenn der Versuch scheitern sollte, mit starken 
Anstrengungen zum Energieeinsparen und zur Förde-
rung regenerativer Energieträger den Verzicht auf 
Kernenergie möglich zu machen. 

Ein solcher Versuch liegt geschichtlich noch vor uns. 
Ein Verzicht auf diesen Versuch wäre energiepolitisch 
nur für den Preis einer wachsenden Akzeptanzkrise 
möglich. Vor dieser Perspektive muß eindringlich 
gewarnt werden. 

Es ist offensichtlich, daß ein solcher Versuch nur unter-
nommen werden kann, wenn die nukleare Option ver-
sorgungs-, industrie- und forschungspolitisch erhalten 
bleibt. Es ist aber auch deutlich, daß mit Unterlassun-
gen beim Energieeinsparen und der Förderung rege-
nerativer Energiequellen die Glaubwürdigkeit besei-
tigt würde, ohne die eine faire Vermittlung scheitern 
müßte. 

Die Kommission hat in den kernenergiepolitischen 
Berichtsabschnitten ein Konzept erarbeitet, die Phasen 
für Maßnahmen und Entscheidungsprozesse entspre-
chend zu unterscheiden. 

Die Phase I bezeichnet den Zeitraum, in dem es offen 
bleibt 

— ob der Verzicht auf Kernenergie möglich 

— oder ob der langfristige Ausbau der Kernenergie 
notwendig wird. 
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In der Phase II kann diese Offenheit nicht mehr auf-
rechterhalten werden. 

In der Phase I muß prioritär versucht werden, 

— Energieeinsparungen, insbesondere zur Verringe-
rung des Öl-Bedarfs und 

— Fördermaßnahmen für regenerative, nichtnukleare 
Energieträger 

durchzusetzen. 

Das mit breiter Mehrheit beschlossene Berichtskapitel 
„Energiepolitische Handlungsempfehlungen, zur För-
derung der Energieeinsparungen und zur verstärkten 
Nutzung erneuerbarer Energieträger" zeigt auf, wel-
che Maßnahmen in Angriff genommen werden 
müssen. 

Die ebenfalls mit breiten Mehrheiten angenommenen 
Berichtskapitel „Zur Reaktorsicherheit", „Zur Entsor-
gung von Kernkraftwerken" und „Zur Brutreaktor-
technologie, speziell zum SNR 300" zeigen auf, daß es 
möglich ist, die kerntechnische Entwicklung an der 
Logik der beiden Wege zu orientieren. 

Nicht möglich ist es, heute im breiten Konsens über die 
langfristige Nutzung der Kernenergie zu entscheiden. 

Wie die energiepolitischen Analysen zeigen, ist dies 
heute auch nicht notwendig. Notwendig ist es dage-
gen, daß wir die polarisierende, konfrontative Ja-oder-
Nein-Diskussion in einen Prozeß überführen, der 
sowohl von Befürwortern als auch von Kritikern und 
Skeptikern der Kernenergie als faire Vermittlung 
akzeptiert werden kann. Zur Praxis wird diese Vermitt-
lung nur werden, wenn wir ein durchsetzungsfähiges 
Bündnis der sozialen, der ökologischen und der libera-
len Kräfte zustandebringen. 

Dabei ist zu unterstreichen: Wir können uns schwerlich 
vorstellen, daß wir in der parlamentarischen Arbeit 
einen neue Bewußtseinsstand zur Energieproblematik 
erreicht hätten, wenn nicht kritische Bürger einen grö-
ßeren Erwartungsdruck für eine neue Energiepolitik 
erzeugt hätten. Dieser kritische Erwartungsdruck wird 
auch weiterhin in der demokratischen Energiepolitik 
unverzichtbar sein. Letztendlich wird aber keine 
Reform in der Energiepolitik erreicht werden, die nicht 
durch parlamentarische Mehrheiten getragen und 
durch die Gewerkschaften unterstützt wird. Dafür wol-
len wir arbeiten. 

3.5. Stellungnahme von Abg. Prof. Dr. K.-H. Laer-
mann (FDP) 

Der von der Kommission betrachtete Zeithorizont bei 
den Energiepfaden ist mit insgesamt 50 Jahren ein sehr 
langer Zeitraum. Er wurde deshalb gewählt, um 
Erkenntnisse über den nach dem Jahr 2000 erst rele-
vanten Einsatz des Brüters zur Energieversorgung mit 
in die Betrachtungen einfließen zu lassen. In diesem 
langen Zeitablauf sind vielfältige, heute noch nicht 
absehbare Entwicklungsmöglichkeiten der Energie-
wirtschaft denkbar. Ebenso unterliegen die zahlrei-
chen Annahmen bezüglich der energieverbrauchsbe-
stimmenden Parameter (z. B. Bevölkerungsentwick-
lung, Wirtschaftswachstum, Wirtschaftsstruktur etc.) 

einer ständigen Änderung. Deshalb hat die Enquete-
Kommission vier Szenarien mit Untervarianten als 
Grundlage ihrer Betrachtungen gewählt, die ein brei-
tes und z. T. kontrovers vertretenes Spektrum in der 
Kommission al decken. 

Diese Strategien beinhalten jedoch Annahmen und 
treffen Aussagen für einen mit großen Unsicherheiten 
behafteten Zeitraum, insbesondere hinsichtlich der 
Voraussehbarkeit der wirtschaftlichen Entwicklung. 
Zudem erwecken die computersimulierten Szenarien 
den Eindruck großer Genauigkeit; gesellschaftliche 
oder strukturpolitische Entwicklungen kann der Com-
puter jedoch nicht erfassen. Deshalb können die Sze-
narien nur Eckwerte für die Bandbreite einer mögli-
chen Entwicklung nach heutigem Kenntnisstand sein, 
deren Unschärfe mit zunehmendem Zeithorizont 
wächst. 

 
Die betrachteten Energiepfade bedürfen daher einer 
Bewertung, um daraus energiepolitische Handlungs-
empfehlungen ableiten zu können. Für die Bewertung 
müssen eine Reihe von Kriterien herangezogen wer-
den, die auch in den von der Kommission gemeinsam 
erstellten Kriterienkatalog für die Bewe rtung von Ener-
giesystemen ihren Niederschlag gefunden haben. 

Pfad 1 versucht das Energieproblem, trotz einer 
Berücksichtigung von Einspareffekten, schwerpunkt-
mäßig von der Angebotsseite her zu lösen. Dies führt 
langfristig in etwa zu einer Verdoppelung des Primär-
energiebedarfs gegenüber dem heutigen Niveau und 
erfordert einen forcierten Ausbau der Kernenergie. 
Gegenüber den anderen Pfaden bietet Pfad 1 ein höhe-
res Wirtschaftswachstum und beinhaltet geringere Ein-
griffe in das Leben der Bürger durch weitreichende 
staatliche Verordnungen zum Energieeinsparen. Diese 
Vorteile müssen jedoch durch einen anhaltend hohen 
Import an Erdöl und Gas, durch steigende Importe an 
Kohle und Natururan sowie durch zu erwartende 
Akzeptanzprobleme infolge der forcierten Kernener-
gienutzung erkauft werden. Steigende Umweltpro-
bleme durch den Einsatz erheblicher Energiemengen 

und steigende Risiken durch die Ausweitung der 
Anzahl der Kraftwerke können ebenfalls nicht ausge-
schlossen werden. Aus Sicht der Versorgungssicher-
heit und der Akzeptanz erscheint eine Entwicklung 
wie in Pfad 1 nicht wünschenswert. 

Pfad 4 dagegen versucht die Energieprobleme schwer- 
punktmäßig von der Nachfrageseite her zu lösen. Die 
erhebliche Reduzierung des Primärenergieverbrauchs, 
der langfristige Verzicht auf die Kernenergienutzung 
und die Reduzierung des Erdölanteils verringern auf 
der einen Seite zwar die Umweltprobleme, die Akzep-
tanzprobleme der Kernenergie und die Abhängigkeit 
von Energieimporten aus politisch instabilen Regio-
nen; auf der anderen Seite ist eine derartige Entwick-
lung  aber nur bei einem Rückgang der Bevölkerung, 
bei erheblichen Strukturveränderungen der Wirtschaft 
und einschneidenden Einsparmaßnahmen realisierbar. 
Dies führt zu neuen Akzeptanzproblemen und Konse-
quenzen von heute noch nicht vorhersehbarer Art und 
Größe. Auch dieser Pfad ist somit nicht erstrebenswert. 

Beiden Pfaden gemeinsam ist die mangelnde Flexibili-
tät der energiepolitischen Handlungsmöglichkeiten, 
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wenn die unterstellten Voraussetzungen – z. B. über 
die Bevölkerungsentwicklung, über das erforderliche 
Wirtschaftswachstum oder die Erdölverfügbarkeit - 
nicht oder nur teilweise eintreffen. Pfad 1 bietet näm-
lich kaum noch eine Möglichkeit der Verbreiterung 
des Energieangebots. Pfad 4 dagegen läßt keine Hand-
lungsfreiräume mehr offen, weil die Energieeinspar-
möglichkeiten und die Nutzung regenerativer Energie-
träger unter Beachtung angemessener Lebensbedin-
gungen ausgeschöpft sind und weil auf eine Nutzung 
der Kernenergie verzichtet werden soll. 

Daher ergibt sich die Notwendigkeit, eine Energiepoli-
tik anzustreben, die einerseits die Energienachfrage 
deutlich reduziert, andererseits aber auch ein diversifi-
ziertes Energieangebot bereitstellt. Eine solchermaßen 
gestaltete Energiepolitik ist flexibel und kann auf die 
nicht exakt einzuschätzende Entwicklung antworten. 

Es muß ein vorrangiges Ziel dieser Energiepolitik sein, 
den Energiebedarf unter Berücksichtigung der 
— Wiedererlangung und dauerhaften Sicherung der 

Vollbeschäftigung, 
— Erhaltung der sozialen Sicherheit, 
— Erhaltung eines angemessenen Wohlstandes, 
— Erhaltung der Wirtschaftskraft, Sicherung der wirt

-

schaftlichen und politischen Unabhängigkeit 

so gering wie möglich zu halten. Dazu sind alle Mög-
lichkeiten zur rationellen Energieverwendung zu nut-
zen, und ihre Einführung unter Beachtung möglichst 
marktwirtschaftlicher Prinzipien zu fördern. Dies gilt 
sowohl im Bereich der Umwandlung von Primär- in 
Nutzenergie als auch auf der Verbraucherseite. Außer-
dem sind die Potentiale alternativer Energiequellen 
weitgehend auszuschöpfen. 

Es ist unsicher, in welchem Zeitrahmen und in wel-
chem Umfange diese Einsparziele zu erreichen sind. 
Der in Pfad 3 prognostizierte Energiebedarf als Ziel-
vorstellung dürfte, aus heutiger Sicht gesehen, kaum 
zu erreichen sein. Die Ungewißheiten und Unsicher-
heiten in den Projektionen der Einflußfaktoren auf den 
Energiebedarf über 20 bzw. 50 Jahre hinweg lassen 
realistischerweise nur die Abschätzung einer Band-
breite der Bedarfsentwicklung zu. 

Dabei darf auch nicht übersehen werden, daß viele 
Maßnahmen zur rationellen Energieverwendung und 
zum Energieeinsparen in der Durchführungsphase 
energieverbrauchssteigernd wirken werden, so daß 
das Erreichen bestimmter, auf die Jahre 2000 und 2030 
bezogener Zielvorstellungen in den Zwischenzeiten zu 
erhöhtem Energiebedarf führen kann Dies gilt vor 
allem für Strom, da zur Substitution von 01 und Gas, 
auch bei verstärktem Ausbau der Kraft-Wärme-Kopp-
lung, insbesondere durch den zunehmenden Einsatz 
von elektrischen Wärmepumpen, aber auch beispiels

-

weise durch Elektroautos, der Strombedarf stärker stei-
gen wird als die Nachfrage nach Energiedienstleistun-
gen insgesamt. 

Innerhalb einer Bandbreite, die sich auf der einen Seite 
zwischen Pfad 1 und Pfad 2, auf der anderen Seite 

zwischen Pfad 2 und Pfad 3 bewegt, wird sich eher 
eine Entwicklung des Energiebedarfs in den nächsten 
Jahrzehnten an der oberen Grenze einstellen. Je nach 
der Wirksamkeit der Bemühungen um eine rationelle 
Energieverwendung und in Abhängigkeit von den 
strukturellen Entwicklungen wird sich später eine Ten-
denz in Richtung auf einen Energiebedarf nach Pfad 3 
einstellen. Damit ist allerdings keine Aussage über die 
Deckung dieses Energiebedarfs und die ob der Unge-
wißheiten der Bedarfsentwicklung erforderlichen 
Reserven getroffen. 

Die Unsicherheiten in der langfristigen Vorausschät-
zung des Energiebedarfs werden auf der Deckungs-
seite noch verstärkt durch. die Ungewißheit über die 
langfristig zur Verfügung stehenden Mengen an Erdöl 
und Erdgas. Jedes Bedarfsdeckungsszenario muß des-
halb die Alternative einbeziehen, daß Öl und Gas nur 
in wesentlich geringerem Umfang, als im allgemeinen 
noch angenommen, zur Verfügung stehen. Da die Pri-
märenergieträger Kohle und Wasserkraft, einschließ

-

lieh des Potentials der regenerativen Energiequellen, 
den Bedarf nicht werden decken können, müssen neue 
Energietechniken, die einen wesentlichen Beitrag lei-
sten können, eingeführt und genutzt werden. Die der-
zeit und einige Jahrzehnte als einzige zur Verfügung 
stehende Energietechnik ist die Kernenergie auf der 
Grundlage der Leichtwasserreaktoren. Es bleibt offen, 
ob je nach Entwicklung des Energiebedarfs und der 
Berücksichtigung der weltweiten Situation später brü-
tende und/oder konvertierende, also fortentwickelte 
Reaktorsysteme, eingesetzt werden müssen. 

Der politische Ansatz zur Lösung der Energieprobleme 
muß deshalb auf der einen Seite den rationellen und 
sparsamen Einsatz von Energie, der aufgrund steigen-
der Energiepreise und marktkonformer staatlicher 
Anreize eintritt, beinhalten. Auf der anderen Seite 
schließt dieser Ansatz auch den weiteren Ausbau der 
Kernenergie mit ein, soweit es der Markt verlangt. 

Eine derartige Politik bietet zudem die Chance, einen 
gesellschaftspolitischen Konsens für die zukünftige 
Energieversorgung zu erreichen, der eine für alle 
gesellschaftlichen Gruppen zufriedenstellende Lösung 
des Energieproblems ermöglicht. Vor diesem Hinter-
grund ist der energiepolitische Weg für die nächsten 
zehn Jahre zu sehen, der im Abschnitt B.b detaillierter 
aufgezeigt' und von mir aus den genannten Gründen 
befürwortet wird. 

Auf einen Gesichtspunkt soll jedoch nochmals beson-
ders hingewiesen werden. Egal, welchen energiepoliti-
schen Pfad die zukünftige Entwicklung der Energie-
wirtschaft näherungsweise auch beschreiten wird: Für 
den Verbraucher, sowohl in der Industrie wie auch im 
privaten Bereich, wird der Anteil der Ausgaben für 
Energiedienstleistungen zunehmen. Dies bedeutet 
ganz eindeutig, daß in anderen Bereichen am vorhan-
denen Budget Streichungen vorgenommen werden 
müssen und damit ein gewisser Verzicht geübt werden 
muß. 
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3.6 Gemeinsame Stellungnahme von 
Prof. Dr. Dr. G. Altner und Prof. Dr. D. von Ehrenstein 

I. Grundsätze und Perspektiven für einen Kompromiß 
auf Zeit 

Die Autoren dieser Stellungnahme haben im zurück-
liegenden Jahrzehnt immer wieder auf die Gefahren 
eines Großausbaus der Kernenergienutzung hingewie-
sen und eine Energiepolitik ohne Kernenergie als 
Alternative zur Diskussion gestellt. Die Enquete-Kom-
mission hat sich auf die Diskussion dieser Alternative 
intensiv eingelassen. Dennoch gilt es, kritisch Resumé 
zu ziehen. 

Es ist nicht zu übersehen, daß die Antiatomkraftbewe-
gung trotz aller erreichten Verzögerungen des Groß-
ausbaus der Kernenergienutzung bis heute einen end-
gültigen Ausbaustopp nicht zu erreichen vermochte. 
Bund und Länder streben nach wie vor eine Steigerung 
der Kernenergienutzung an. Der Beschluß der Regie-
rungschefs von Bund und Ländern vom 28. September 
1979 sieht für das Jahr 2000 53 Leichtwasserreaktoren 
in Betrieb vor. Unter den von der Enquete-Kommission 
gerechneten Energiepfaden geht der Pfad 1 über die-
sen Ansatz noch hinaus und zielt für das Jahr 2000 70 
und für das Jahr 2030 150 atomare Großkraftwerke an. 
Aber man darf sich durch diese Zielperspektive nicht 
irritieren lassen. Sie ist eine unter drei anderen. 

Die Pfade 3 und 4 bezeichnen die Möglichkeiten für 
die Realisierung einer kernenergielosen Energiepoli-
tik. Mehr noch: Unter Berücksichtigung der von der 
Enquete-Kommission vorgenommenen Nebeneinan-
derstellung von vier alternativen Energiestrategien – 
zwei mit und zwei ohne Kernenergie – erweist sich der 
Pfad 1 mit seinem horrenden Einsatz von Kernkraft-
werken als „Abgesang" einer inzwischen längst als 
verfehlt erwiesenen Energiepolitik, die über ein 
extrem gesteigertes Energieangebot Wirtschafts-
wachstum erzeugen möchte. Die Anhänger dieses 
Weges geraten, wie auch die Abstimmungsergebnisse 
in der Enquete-Kommission gezeigt haben, zuneh-
mend mehr in die Minderheit. 

Die Konkurrenz, die in der Zukunft mit der Kernener-
gie zu bestehen sein wird, zeigt sich vielmehr in 
Gestalt des Pfades 2. Auch dieser Weg läuft auf den 
Großausbau der Kernenergienutzung hinaus, wenn-
gleich hier auch Anstrengungen zur Realisierung von 
Energieeinsparungen und zur Erschließung von rege-
nerativen Energien vorausgesetzt werden. Der Bericht 
der. Enquete-Kommission eröffnet für die zukünftige 
Auseinandersetzung mit den Kernenergiebefürwortern 
insofern zusätzliche Möglichkeiten gegenüber der 
Vergangenheit, als hier der alterna tive Energieweg in 
zwei Varianten gleichberech tigt zur Diskussion gestellt 
und für die Energiepolitik im nächsten Jahrzehnt als 
berücksichtigenswert empfohlen wird. 

Wie ernst es der Kommission mit der Berücksichtigung 
der Vorzüge, die mit einer kernenergielosen Energie-
politik verbunden sind, war, wird auch daran ersicht-
lich, daß ein umfangreicher Maßnahmenkatalog zur 
Förderung von Energieeinsparungen und zur verstärk-
ten Nutzung regenerativer Energiequellen mit großer 
Mehrheit verabschiedet werden konnte. Zur zukünfti-
gen Auseinandersetzung um die richtige Energiepoli

-

tik wird es gehören, daß die Kernenergiekritiker die für 
die Energiepolitik Verantwortlichen mit den Ergebnis-
sen der Enquete-Kommission hartnäckig beim Wort 
nehmen und dadurch die Bedingungen für eine wirkli-
che Leistungskonkurrenz zwischen der noch anhalten-
den alten und der schon beginnenden neuen Praxis 
Schritt für Schritt mit eröffnen. 

Die Verwirklichung einer Energiepolitik, die in zurei-
chendem Maße ökologisch, sozial und wirtschaftlich 
verträglich ist, benötigt Zeit. Die in der Vergangenheit 
zu kurz gekommenen Alternativen zum Großausbau 
der Kernenergienutzung müssen kurz- und mittelfri-
stig vorangebracht werden, damit es auf der Grund-
lage einer echten Leistungskonkurrenz langfristig zur 
richtigen Lösung kommt. Dazu bedarf es besonderer 
Startanstrengungen heute. Der durch die Pfade 2 bis 4 
markierte Prüfspielraum kann nur dann hinreichend 
genutzt werden, wenn lobbyist s' che Durchbruchs- und 
Pressionsversuche unterbleiben und die für die Ener-
giepolitik Zuständigen für eine kontrollierte Konkur-
renz im Feld von Politik und Wirtschaft Sorge tragen. 
Der demokratische Rechtsstaat bietet die Vorausset-
zungen dafür, daß die kritische Öffentlichkeit an die-
sem Umorientierungsprozeß mitbestimmend teil-
nimmt. Aus der Sicht der in den Pfaden 3 und 4 vorge-
stellten kernenergielosen Strategien ist das für die 
kommenden Jahre in Aussicht genommene Konkurrie-
ren mit der Option für eine Fortsetzung der Kernener-
giepolitik deshalb aussichtsvoll, weil unter den Bedin-
gungen dieses Wettlaufs auf Zeit – faire Kontrolle vor-
ausgesetzt – die Überlegenheit des kernenergielosen 
Weges technisch, politisch und gesellschaftlich erwie-
sen werden kann. 

Bevor wir im Folgenden eine systematische Bewertung 
der vier Pfade geben, empfiehlt es sich, daß durch die 
energiepolitischen Pfade bezeichnete Prüffeld insge-
samt zu überschauen und eine allgemeine Beurteilung 
vorzunehmen. Dabei zeigt sich, daß die den Kernener-
giekritikern immer wieder zugeschobenen Probleme 
(u. a. Risiken der Kohlenutzung, Abhängigkeit vom Öl) 
gar nicht ihre Probleme sind. Außerdem weist der 
kernenergielose Weg im Hinblick auf die Entwick-
lungsländer und die internationale Friedenspolitik 
unbestreitbare Vorteile auf. 

Vorweg bleibt festzuhalten: 

1. Wir sind nicht ohne Alternativen. Der Weg über den 
Großausbau der Kernenergienutzung war und ist 
nicht der „Königsweg" zur Lösung des Energiepro-
blems. Dies gilt national wie international. Vergli-
chen mit der Energiepolitik des zurückliegenden 
Jahrzehnts zeigt sich ein überraschend breites Feld 
an Lösungs- und Handlungsvarianten. Bei der 
Lösung des Energieproblems kommt der abge-
stimmten Mischung der verschiedenen Technolo-
gien besondere Bedeutung zu (Koordinierung ver

-

schiedener Energietechniken wie rationelle Ener-
gienutzung, Erschließung regenera tiver Energie-
quellen, moderate Streckung der fossilen Energien 
u. a.). Dabei erweist sich die Kernenergienutzung 
mit ihren sicherheitstechnischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Pro-
blemen als besonders schwer integrierbar. Die kon-
sequente Verfolgung des alternativen Energiewe- 
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ges führt aus der Kernenergienutzung Schritt für 
Schritt heraus. 

2. Alle vorgestellten energiepolitischen Pfade zielen 
auf die Substitution des Öls. Dabei wird den dafür 
notwendigen Maßnahmen der rationellen Energie-
nutzung und der Erschließung regenerativer Ener-
gien mit verschiedener Intensität Rechnung getra-
gen, was sich dann auch in den jeweils verschiede-
nen Erfolgsperspektiven für 2000 und danach nie-
derschlägt (vgl. Pfad 1). 

3. Die mit der Kohlenutzung verbundenen Belastun-
gen sind nicht „das" Problem der kernenergielosen 
Energiepfade. Die Risiken der Kohlenutzung müs-
sen selbstkritisch von denen diskutiert werden, die 
unnötig stark auf Kohle setzen, wie es in Pfad 1 
geschieht. 

4. Alle vier vorgestellten Pfade versuchen der für die 
nächsten Jahrzehnte zu erwartenden gesteigerten 
Energienachfrage in den Entwicklungsländern 
Rechnung zu tragen. Dabei kann Entwicklungshilfe 
schwerlich nur als vorrangige Lieferung von Investi-
tionsgütern aus Industrieländern verstanden wer-
den. Dies würde die betroffenen Länder unter frag-
würdigen volkswirtschaftlichen Belastungen auf 
jenen Weg zwingen, der heute in den Industrielän-
dern als falsch erkannt wird und durch das Konzept 
einer nichtnuklearen Energietechnik abgelöst wer-
den  muß. Soziale Verteilungsgerechtigkeit im inter-
nationalen Maßstab wird dann erschwert, wenn – 
wie bei den Pfaden 1 und 2 – eine aufwendige Ver-
sorgungsstruktur finanziert werden muß und vom 
Verbraucher größere Energiemengen bezahlt wer-
den müssen als bei den anderen Pfaden. 

5. Für den Fall eines weltweiten Ausbaus der friedli-
chen Kernenergienutzung ist eine zunehmende 
Außerkraftsetzung des Nichtverbreitungsvertrages 
für Kernwaffen zu befürchten. Damit würde die 
Wahrscheinlichkeit von atomaren Kriegen drastisch 
erhöht. Hingegen könnte die Verwirklichung des 
alternativen Energieweges zu einem stabilisieren-
den Element zukünftiger Friedenspolitik werden. 
Die Behandlung dieser Problematik ist für die Fort-
setzung der Arbei der Enquete-Kommission vorge-
sehen, wodurch dieser zweiten Arbeitsphase der 
Kommission besonderes Gewicht verliehen wird. 
Die erst in den letzten Jahren eingestandene Miß-
brauchsmöglichkeit von Plutonium aus kommerziel-
len Reaktoren zur Herstellung atomarer Explosions-
körper berührt das bedrückendste Problem der 
Atomenergieerzeugung. Die kürzlich beendete 
internationale Konferenz zur Bewertung verschie-
dener Brennstoffkreisläufe (INFCE) hatte zum 
Ergebnis, daß es keinen Brennstoffkreislauf zu 
geben scheint, der technisch inhärent wirksame 
Sicherungen gegen eine mögliche Atomwaffenher-
stellung aufweist; damit ist die oftmals propagierte 
Hoffnung zerronnen, daß die absehbare Atomkern-
energienutzung je für die Menschheit in erwäh-
nenswertem Umfang zur Energieerzeugung einge-
plant werden kann 1 ). 

II. Systematisierter Vergleich der vier Energiepfade 

Bewertungsmethode und Bewertungskriterien 

Die Versachlichung der energiepolitischen Diskussion 
darf nicht bei der Quantifizierung möglicher Energie-
pfade stehenbleiben, um die Bewertung dann mehr 
oder weniger zufälligen Argumenten, der subjektiven 
Interpretation und der emotionalen Verhaftung an 
eigene vorgefaßte Meinungen zu überlassen. Die 
Bewertungskriterien müssen genannt und die Bewer-
tungsgründe müssen wenigstens soweit skizziert wer-
den, daß die Bewertung in ihren Grundzügen nachvoll-
ziehbar und damit der wissenschaftlichen Diskussion 
zugänglich wird. 

Durch einseitige Auswahl von Bewertungskriterien 
können Bewertungen komplexer Sachverhalte wie-
derum leicht so manipuliert werden, daß auch bei 
systematischer Bewertung das gewünschte Ergebnis 
erzielt wird. Bei der Auswahl der Bewertungskriterien 
muß daher erstens nach Vollständigkeit gestrebt wer-
den, um das Ergebnis nicht durch Einseitigkeit zu 
verfälschen; zweitens muß aber auch darauf geachtet 
werden, daß die Kriterien größtmögliche Unabhängig-
keit voneinander besitzen, so daß das Ergebnis nicht 
durch Doppelzählung verfälscht wird. 

Der hier verwendete Kriteriensatz basiert auf einer 
ausführlichen empirischen Analyse der in der energie-
politischen Diskussion heute verwendeten Bewer-
tungskriterien, wie auch auf ergänzenden systemtheo-
retischen Untersuchungen 2). Grundlage des Kriterien-
satzes ist die Forderung, daß Energieversorgungssy-
steme nach ihren Beiträgen zur Erhaltung und Entfal-
tung von Individuum und Gesellschaft beurteilt wer-
den müssen. Mit der Auswahl der Kriterien sind die 
wichtigen Bedingungen der Vollständigkeit und der 
Unabhängigkeit weitgehend sichergestellt (s. Ta-
belle 1). 

Im folgenden werden die vier Pfade anhand dieser 
Kriterien systematisch bewertet. Das Bewertungser-
gebnis wird jeweils symbolisch nach der Stärke der 
positiven oder negativen Beiträge zusammengefaßt 
und anschließend in seinen wesentlichen Zügen 
begründet, um die Diskussion -  über das Ergebnis zu 
ermöglichen. Die Ergebnisse werden abschließend 
noch einmal tabellarisch zusammengestellt (Tabelle 2). 

 
1) Der internationale Großausbau der Atomindustrie schafft 

im nächsten Jahrhundert den Hintergrund für die Herstel-
lung von sehr vielen (Hunderttausenden) von Atomwaffen 
in den Händen vieler Nationen in sehr kurzer Zeit (Wochen, 
Monate?). Dagegen verblassen beinahe die alptraumhaf-
ten heutigen Atomwaffenarsenale der Supermächte von 
„nur" einigen Zehntausend Waffen. Die Erwartung, daß 
man mit diesen Problemen durch Weiterentwicklung der 
heutigen technisch-administrativen Möglichkeiten inter-
national fertig werden könnte, ist trügerisch. Man hat 
nämlich die Schwierigkeiten, die sich aus der massen-
haften Verbreitung von Atombombenmaterial ergeben 
werden, heute kaum ansatzweise begriffen. 

2) K. F. Müller-Reißmann, H. Bossel: Kriterien für Energie-
versorgungssysteme. Institut für Angewandte Systemfor-
schung und Prognose (ISP), Hannover 1979. 
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Auf der Grundlage dieser Bewertungsergebnisse wer-
den schließlich Handlungsempfehlungen für die Ener-
giepolitik der 80er Jahre ausgesprochen. 

Bewertungsschema 

- - - sehr stark negativ betroffen 
- - 	stark negativ betroffen 
- 	negativ betroffen 
I 	indifferent 
+ 	positiv betroffen 
+ + stark positiv betroffen 
+ + + sehr stark positiv betroffen 

(die Bewertungen sind relativ zum heutigen 
Zustand der Energieversorgung) 

o Ausreichende Versorgung 

(ausreichende Versorgung des Einzelnen und der Gesellschaft 
mit den bei dem angenommenen Wirtschaftswachstum er-
forderlichen Energiedienstleistungen) 

Pfad 1 2 3 4 

Bewertung — I I I 

Das Energieangebot ist bei allen vier Pfaden ausrei-
chend, um das angestrebte Wachstum an Energie-
dienstleistungen zu ermöglichen. Bei den Pfaden 1 und 
2 mit geringeren Anstrengungen zur besseren Energie-
nutzung besteht darüber hinaus die Möglichkeit, im 
Bedarfsfalle auch durch stärkere Energieeinsparungen 
eine noch höhere Nachfrage nach Energiedienstlei-
stungen zu befriedigen. Ob die besonders bei Pfad 1 
trotz des starken Ausbaus der Kernenergie noch stark 
wachsende Nachfrage nach fossilen Energieträgern 
(Stein- und Braunkohle, Erdöl und Erdgas) in Zukunft 
wird gedeckt werden können, muß als fraglich gelten. 
Bei Pfad 1 ist daher das Risiko eines Zusammenbruchs 
der Energiedienstleistungsversorgung vorhanden, 
wenn die erforderlichen Kernbrennstoff-, Erdöl- und 
Erdgasmengen auf dem Weltmarkt nicht beschafft 
werden können. 

o Versorgungssicherheit 

(langfristige Versorgungssicherheit der Energiedienstlei-
stungen durch möglichst geringe Störanfälligkeit und Ver-
wundbarkeit der Energieversorgung, durch Vielfalt der 
Versorgung und durch ausreichende Unabhängigkeit von 
veränderlichen und schwer kontrollierbaren Faktoren der 
innerpolitischen, außenpolitischen und natürlichen Umwelt) 

Pfad 1 2 3 4 

Bewertung — — — — I + + 

Die Versorgungssicherheit ist offensichtlich um so 
größer, 
(1) je weniger Energie pro Energiedienstleistung 

benötigt wird, 

Tabelle 1 

Überblick über die verwendeten Bewertungskriterien 

 
AUSREICHENDE VERSORGUNG  

(ausreichende Versorgung des Einzelnen und der Gesell-
schaft mit den bei dem angenommenen Wirtschaftswachs-
tum erforderlichen Energiedienstleistungen) 

VERSORGUNGSSICHERHEIT 
(langfristige Versorgungssicherheit der Energiedienstlei-
stungen durch möglichst geringe Störanfälligkeit und Ver-
wundbarkeit der Energieversorgung, durch Vielfalt der 
Versorgung und durch ausreichende Unabhängigkeit von 
veränderlichen und schwer kontrollierbaren Faktoren der 
innenpolitischen, außenpolitischen und natürlichen Um-
welt) 

GEFÄHRDUNGSSICHERHEIT 
(möglichst geringe Gefährlichkeit im Normalbetrieb wie 
im Störfall) 

SOZIALVERTRÄGLICHKEIT 
(Verträglichkeit der Energieversorgung mit den sozialen 
Strukturen und Zielen im Inland, wie auch mit den berech-
tigten Entwicklungszielen anderer Länder) 

WIRTSCHAFTLICHKEIT 	 - 
(langfristig günstige betriebs- und volkswirtschaftliche 
Gesamtkosten für die Bereitstellung von Energiedienstlei-
stungen, einschließlich aller direkten und indirekten 
Kosten der Förderung, Versorgung, Umwandlung, Vertei-
lung, Wiederaufarbeitung, Entsorgung usw.) 

ÖKOLOGISCHE EFFIZIENZ 
(möglichst verschwendungsfreie und belastungsarme 
Nutzung der natürlichen Potentiale wie Boden, Wasser, 
Luft, nicht erneuerbare Ressourcen und der Regenera-
tionskräfte der Ökosysteme) 

HANDLUNGSFREIHEIT 
(Verträglichkeit mit den notwendigen Handlungsspielräu-
men des Einzelnen, der Unternehmen, der Kommunen 
und des Staates, besonders im Hinblick auf effiziente 
Selbststeuerung durch eigenverantwortliches Handeln, 
durch marktwirtschaftliche Mechanismen und demokrati-
sche Willensbildung) 

WANDLUNGSFÄHIGKEIT 

(hohe Flexibilität des Energieversorgungssystems gegen-
über veränderten Anforderungen, sowie Verträglichkeit 
mit der Wandlungsfähigkeit der Gesellschaft insgesamt) 

GERECHTIGKEIT 

(partnerschaftliche Gerechtigkeit in der Gestaltung der 
eigenen Gesellschaft und gegenüber anderen Ländern 
[besonders der Dritten Welt], zukünftigen Generationen 
und der natürlichen Umwelt) 

(2) je vielfältiger die Versorgung ist (Ausweichmög-
lichkeiten), 

(3) je weniger sie auf erschöpfbaren Energieträgern 
basiert, und 

(4) je höher der Anteil heimischer Energieträger ist. 

Im Hinblick auf die Versorgungssicherheit weist daher 
Pfad 1 so gravierende Nachteile auf, daß er aus ernst-
haften Betrachtungen ausgeschieden werden muß: (1) 
Energie wird dort kaum besser genutzt als heute, was 
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zu einem starken weiteren Anstieg des Verbrauchs 
führt; (2) die Versorgung basiert weiterhin einseitig vor 
allem auf zunehmendem Verbrauch fossiler Energie-
träger und zunehmend mehr Kernenergie; (3) regene-
rative Energieträger spielen kaum eine Rolle; (4) der 
weitaus größte Teil der Primärenergie (und ein weit 
höherer Absolutwert als heute) muß als Erdöl, Erdgas, 
Steinkohle, Uran und Kernbrennstoffe importiert wer-
den. Bei der absehbaren weltweiten Entwicklung der 
Nachfrage, wie auch der politischen Entwicklung in 
den Angebotsländern, wie auch der zunehmenden 
Verknappung dieser Energieträger wäre es unverant-
wortlich, davon auszugehen, daß diese Energieträger 
immer in ausreichenden Mengen beschafft bzw. über-
haupt bezahlt werden können. 

Am besten ist die Versorgungssicherheit bei Pfad 4 
gesichert, da hier die Abhängigkeit von importiertem 
Erdöl und Erdgas weitgehend abgebaut werden kann, 
während die Abhängigkeit von ausländischen Uranlie-
ferungen nicht besteht und der allergrößte Teil der 
Energieversorgung durch heimische (zum großen Teil 
erneuerbare) Energieträger gedeckt werden kann. Mit 
der dort  angestrebten Vielfalt dezentraler Versor-
gungsmöglichkeiten, die durch Ausfälle zentraler 
Anlagen kaum gefährdet sind, ergibt sich eine weitere 
Verbesserung der Versorgungssicherheit bei Pfad 4. 
Die Verhältnisse sind auch bei Pfad 3 noch relativ 
günstig, während bei Pfad 2 trotz gleicher Versor-
gungsleistung noch die zusätzliche Abhängigkeit von 
den zentralen Strukturen der Kernenergieversorgung 
und von ausländischen Kernbrennstofflieferungen be-
steht. 

o Gefährdungssicherheit 

(möglichst geringe Gefährlichkeit im Normalbetrieb wie im 
Störfall) 

Pfad 1 2 3 4 

Bewertung - - - - - + + + 

Bei Pfad 1 sind höhere Unfallzahlen bei der Förderung 
fossiler Energieträger (besonders Kohle und Öl) zu 
erwarten, entsprechend dem höheren Einsatz dieser 
Primärenergieträger. Hinzu kommen bei den Pfaden 1 
und .2 die Gefährdungspotentiale der Kernenergienut-
zung, die zwar geringe Eintrittswahrscheinlichkeit 
haben, dafür aber Katastrophen erheblichen Ausmaßes 
hervorrufen können, die bei keiner anderen Art der 
Energienutzung - außer bei großen Staudämmen - 
ähnliche Auswirkungen haben können. Die Überle-
gungen der Kommission und insbesondere die Ergeb-
nisse der Pfade 3 und 4 zeigen offensichtlich, daß die-
ses Risiko der Kernenergienutzung nicht eingegangen 
zu werden braucht. Bei Pfad 1 wachsen. außerdem die 
Gefährdungen durch die Verbrennung fossiler Ener-
gieträger (SO 2, NOx, CO, CO2, Radioaktivität, Stäube) 
noch über den heutigen Wert hinaus. Insbesondere 
durch die zunehmenden Kohlendioxidbelastungen 
muß bei Pfad 1 mit schwerwiegenden klimatischen 
Veränderungen gerechnet werden. Bei den anderen 
drei Pfaden ist eine Reduktion dieser Gefährdungen 
festzustellen. Bei Pfad 4 werden die Belastungen auf 
etwa die Hälfte des heutigen Wertes reduziert. 

o Sozialverträglichkeit 

(Verträglichkeit der Energieversorgung mit den sozialen 
Strukturen und Zielen im Inland, wie auch mit den berechtig-
ten Entwicklungszielen anderer Länder) 

Pfad 1. 2 3 	. 4 

Bewertung - - - - - + + + 

Die stabile Entwicklung eines Energieversorgungspfa-
des ist auf grundsätzliche Akzeptanz weiter Bevölke-
rungskreise angewiesen. Dies kann weder bei Pfad 1 
(165 GWe Kernenergie, davon 84 GWe als Brüter im 
Jahre 2030, sowie die erforderlichen Wiederaufberei-
tungs- und Entsorgungsanlagen), noch bei Pfad 2 (120 
und 55 GWe) vorausgesetzt werden. Es ist im Gegen-
teil mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß 
beide Pfade an Akzeptanzproblemen dann scheitern 
könnten, wenn bereits erhebliche Investitionssummen 
getätigt worden sind, während die bessere Energienut-
zung vernachlässigt wurde. Die dann erforderliche 
Umstrukturierung würde zu erheblichen wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten und sozialen Spannungen füh-
ren. Soziale Probleme würden sich auch wegen der bei 
den Pfaden 1 und 2 mit Sicherheit zu erwartenden 
höheren Energiekostenbelastungen der Verbraucher 
ergeben, während in allen vier Pfaden die für die 
Umrüstung beim Verbraucher erforderlichen zusätzli-
chen Investitionen durch günstige Kredite erleichtert 
werden könnten. 
Für die Sozialverträglichkeit von erheblicher Bedeu-
tung ist auch der Einfluß des Energieversorgungssy-
stems auf die Zahl und Qualität der Arbeitsplätze. Hier 
ergibt sich eine besonders günstige Bilanz für die 
Pfade 3 und 4 (vgl. u. a. die Kommissionsvorlage von 
A. Pfeiffer, Anlage 3 im Materialienband). Die stark 
arbeitsplatzschaffenden Effekte dieser zwei Pfade wür-
den darüber hinaus der demographisch bedingten 
zunehmenden Nachfrage nach Arbeitsplätzen in der 
Bundesrepublik Deutschland der 80er Jahre entgegen-
kommen. 
Besonders der Pfad 1 würde eine erhebliche und noch 
dazu wachsende Menge an fossilen Brennstoffen 
(besonders Erdöl, Erdgas, Steinkohle) dem Weltmarkt 
entziehen, damit aber die prekäre Energiesituation für 
die auf fossile Brennstoffe angewiesenen Länder der 
Dritten Welt noch weiter verschärfen, unter gleichzeiti-
gem Anziehen der Preise für diese Energieträger. 
Damit geriete auch die deutsche Wirtschaft unter noch 
weiter verstärkten Exportzwang, zum Nachteil ärmerer 
Länder, die sich für den Energieimport lebensnotwen-
dige Devisen nun nur unter stark erschwerten Konkur-
renzbedingungen bei höheren Energiepreisen be-
schaffen können. Besonders der Pfad 1, möglicher-
weise aber auch die Pfade 2 und 3 würden - wegen 
ihrer hohen Energieimporte und der damit auch not-
wendigen entsprechend hohen Industrieexporte - mit 
Sicherheit zu einer dramatischen Zuspitzung des Nord-
Süd-Konflikts führen. 

Bei den Pfaden 3 und 4 würden zwangsläufig energie-
sparende Techniken, Geräte und Anlagen entwickelt 
und am Markt erprobt werden, die auch international 
sehr gute Absatzchancen hätten, die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Industrie erhalten und verbes-
sern würden, und die außerdem weltweit zu einer 
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rationelleren Nutzung von Energie und damit zur Ver-
besserung der Lebensbedingungen beitragen könnten. 
Absatzchancen bestünden bei den Produkten der 
kerntechnischen Indust rie lediglich dann, wenn welt-
weit die Pfade 1 und 2 eingeschlagen würden. Der 
Beitrag zu den Arbeitsplätzen in der Bundesrepublik 
Deutschland wäre hierbei allerdings geringer, wäh-
rend gleichzeitig die internationale Sozialverträglich-
keit durch wachsende Proliferationsgefahr aufs Spiel 
gesetzt würde. 

o Wirtschaftlichkeit 

(langfristige günstige betriebs- und volkswirtschaftliche 
Gesamtkosten für die Bereitstellung von Energiedienst-
leistungen, einschließlich aller direkten und indirekten 
Kosten der Förderung, Versorgung, Umwandlung, Verteilung, 
Wiederaufarbeitung, Entsorgung, usw.) 

Pfad 1 2 3 4 

Bewertung - - - - - I - 

Der Pfad 1 ist benachteiligt durch extrem hohe Investi-
tionen auf der Versorgungsseite (Leichtwasserreakto-
ren, Schnelle Brüter, Wiederaufarbeitungsanlagen, 
Entsorgungsanlagen, Stromverteilungsnetz, Wasser-
stofferzeugung, Kohleveredlung) wie auch bei den 
Verbrauchern (u. a. Umstellung der Heizungsanlagen 
auf Nachtspeicherheizung, elektrische Wärmepum-
pen, Energiedach usw.). Da Energie nur unwesentlich 
eingespart wird, ist der Verbraucher zusätzlich noch 
mit hohen und steigenden Energiekosten belastet. Die 
Pfade 2 bis 4 liegen sowohl bei den erforderlichen 
Investitionen wie auch bei den Betriebskosten erheb-
lich günstiger. Wahrscheinlich sind die Wirtschaftlich-
keitsbedingungen bei Pfad 3 am  günstigsten, der 
weder die hohen Aufwendungen für den Ausbau der 
Kernenergieversorgung und der Kohleveredlung der 
Pfade 1 und 2, noch die zusätzlichen Aufwendungen 
für die Nutzung regenerativer Energiequellen hat. 
Sollten sich in der Wirtschaft stärkerer Strukturwandel 
oder am Markt stärkere Einsparungen durchsetzen, als 
jetzt bei den Pfaden 1 und 2 angenommen, so würde 
dies zu hohen unausgenutzten Überkapazitäten füh-
ren, mit deren Kosten die Energierechnung des Ver-
brauchers zusätzlich belastet würde. Da sich bei vielen 
energiesparenden Maßnahmen (vor allem bei Wärme-
dämmung, Wärmerückgewinnung und Kraft-Wärme-
kopplung) die Kosten für starke Maßnahmen zur ratio-
nellen Energienutzung nur unwesentlich unterschei-
den von weniger starken Maßnahmen, während der 
Energieverbrauch überproportional reduziert wird, 
ergeben sich hieraus unter Umständen gewisse 
Kostenvorteile für Pfad 4. 

o Ökologische Effizienz 

(möglichst verschwendungsfreie und belastungsarme Nut-
zung der natürlichen Potentiale, wie Boden, Wasser, Luft, 
nicht erneuerbare Ressourcen und der Regenerationskräfte 
der Ökosysteme) 

Pfad 1 2 3 4 

Bewertung - - - I + + + + 

Pfad 1 ist besonders problematisch, da sich hier der 
Einsatz fossiler Energieträger (Stein- und Braunkohle, 
Erdöl und Erdgas) und damit das Kohlendioxidproblem 
(trotz des starken Ausbaus der Kernenergie!) über den 
heutigen Wert hinaus stark erhöhen. Darüber hinaus 
knüpfen sich .an diesen Pfad besonders gravierende 
Umwelt- und Entsorgungsprobleme (Erdölförderung 
und -transport , starke Ausweitung der Kohleförderung, 
Uranförderung, Kernbrennstoffversorgung und -ent-
sorgung, Umweltprobleme der Kohleveredelung, 
Abwärme aus Kraftwerken und Veredelungsanlagen). 
Etwas abgemildert gelten diese Bedenken auch für 
den Pfad 2. Durch die relativ gute Energieausnutzung 
und geringere Umweltbelastung der Pfade 3 und 4 ist 
hier auch die ökologische Effizienz am höchsten. Bei 
Pfad.4 verringert sich u. a. der Kohlendioxidausstoß 
aus fossilen Energieträgern auf etwa die Hälfte des 
heutigen Betrages. Die Einführung des Brüters führt 
bei den Pfaden 1 und 2 erst nach dem Jahre 2000 zu 
einer geringen allmählichen Verbesserung ihrer ökolo-
gischen Effizienz. Die Nutzung regenerativer Energie-
träger aus einer ökologisch integ rierten Landwirtschaft 
(nicht in Biomasseplantagen!) würde beim Pfad 4 
durch die Nährstoffrückführung den Energieeinsatz für 
die Düngerproduktion erheblich reduzieren. 

o Handlungsfreiheit 

(Verträglichkeit mit den notwendigen Handlungsspielräumen 
des Einzelnen, der Unternehmen, der Kommunen und des 
Staates, besonders im Hinblick auf effiziente Selbststeuerung 
durch eigenverantwortliches Handeln, durch marktwirt-
schaftliche Mechanismen und durch demokratische Willens-
bildung) 

Pfad 1 2 3 4 

Bewertung - - - + + 

Die Versorgung mit Energiedienstleistungen darf nicht 
durch Beschneidung der Handlungsfreiheiten erkauft 
werden. Bei den Pfaden 1 und 2 werden wegen des 
technisch bedingten Zwangs zu zentralen Versor-
gungs- und Entsorgungsanlagen (Leichtwasserreakto-
ren, Brüter, Kohleveredelungsanlagen, Wiederaufar-
beitungs- und Entsorgungsanlagen) und entsprechen-
den Verteilungsschienen (Überlandleitungen, Fern-
wärmeschienen) marktwirtschaftliche Elemente zu-
gunsten zentralplanerischer Elemente mit ihren 
bekannten Ineffizienzen und Systemträgheiten zu-
rückgedrängt. Mit der entsprechenden Infrastruktur 
wachsen daher bei den Pfaden 1 und 2 auch die Sach-
zwänge und damit die Notwendigkeit zu dirigistischen 
Maßnahmen: Anschluß und Abnahmezwänge z. B. für 
Strom und Fernwärme, Monopole, relative Benachteili-
gung von Eigeninitiative beim Energiesparen und bei 
Nutzung regenerativer Energieträger, hohe Kosten der 
Energieversorgung und damit Beeinträchtigung der 
wirtschaftlichen Entscheidungsfreiheit von Wirtschaft 
und Privatverbrauchern, Kostenabwälzung auf den 
Staat und wachsende Belastung des Einzelnen durch 
Folgekosten (überproportionale Belastung der sozial 
Schwachen!). 

Bei den Pfaden 3 und 4 verbleibt wegen der durch die 
Bestrebungen zur rationellen Energienutzung ange

- 

regten und ermöglichten Vielfalt der Energiedienstlei- 
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stungs-Versorgungsmöglichkeiten dem einzelnen Ver-
braucher (Individuum, Unternehmen, Kommune, Koo-
perative) ein Maximum an Entscheidungsspielraum 
und Handlungsmöglichkeiten im Rahmen der verbes-
serten technischen Normen. Unternehmerische Initia-
tive und Innovation können hier - zum Nutzen des 
Verbrauchers - voll zum Zuge kommen und sich in 
einem vielfältigen Angebot am Markt bewähren. 
Besonders Kommunen werden hier in die Lage ver-
setzt, den örtlichen Gegebenheiten angepaßte opti-
male Energieversorgungssysteme einzusetzen (u. a. 
Blockheizkraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung mit der 
Industrie, Abfallverwertung usw.). 

o Wandlungsfreiheit 

(hohe Flexibilität des Energieversorgungssystems gegenüber 
veränderten Anforderungen, sowie Verträglichkeit mit der 
Wandlungsfähigkeit der Gesellschaft insgesamt) 

Pfad 1 2 3 4 

Bewertung - - - + + + 

Sollten - aus welchen Gründen auch immer - die beim 
Pfad 1 vorgesehenen Energiemengen am Weltmarkt 
nicht beschaffbar sein, oder sollte der vorgesehene 
Ausbau der Versorgungsanlagen im Inland auf 
Schwierigkeiten stoßen, so stößt dieser Pfad auf gravie-
rende und unüberwindliche Hindernisse, da hier 
weder alternative Energieträger (alle Energieträger 
wurden  maximal  eingesezt) noch alternative Energie-
versorgungstechniken (das System ist auf bessere Nut-
zung kaum eingestellt) noch Versorgungsstrukturen, 
die mit anderen Energieträgern beschickt werden kön-
nen (ein großer und wachsender Teil ist auf Kernener-
gie und Strom eingestellt) zur Verfügung stehen. Diese 
Inflexibilität der Versorgung gefährdet auch bei klei-
nen Änderungen der Versorgungsbedingungen die 
Versorgung selbst. Am wandlungsfähigsten dürften 
die Strukturen des Pfades 4 sein, da hier bei weit klei-
nerem Energiebedarf in einer Vielzahl kleinerer und 
dezentraler Anlagen eine größere Vielfalt von Versor-
gungsmöglichkeiten herrscht, die leichter nach der 
einen oder anderen Richtung hin ausgebaut werden 
können.  

Neben der Flexibilität des Energieversorgungssystems 
selbst spielt aber auch eine Rolle, inwieweit es dem 
sich möglicherweise einstellenden Wandel in der 
Gesellschaft entgegenkommt, dessen Richtung heute 
nicht abzusehen ist. Die besonders bei den Pfaden 1 
und 2 erforderliche Infrastruktur der zentralisierten 

Versorgung mit starker Kernenergiebasis legt hier 
Strukturen fest, die möglicherweise einmal notwendi-
gem gesellschaftlichen Wandel entgegenstehen könn-
ten. Die bessere Energienutzung der Pfade 3 und 4 
dagegen kann bei notwendig werdendem Wandel nur 
hilfreich sein - unabhängig von der Richtung des Wan-
dels. 

o Gerechtigkeit 

(partnerschaftliche Gerechtigkeit in der Gestaltung der eige-
nen Gesellschaft und gegenüber anderen Ländern (besonders 
der Dritten Welt), zukünftigen Generationen und der natür-
lichen Umwelt) 

Pfad 1 2 3 4 

Bewertung - - - - - I + 

Soziale Verteilungsgerechtigkeit wird dann erschwert, 
wenn - wie bei den Pfaden 1 und 2 - erstens eine 
aufwendige Versorgungsstruktur finanziert werden 
muß, und zweitens vom Verbraucher größere Energie-
mengen bezahlt werden müssen als bei den anderen 
Pfaden. Die hierfür auszugebenden Mittel stehen für 
andere Zwecke nicht mehr zur Verfügung. Bei den 
Pfaden 3 und 4 dagegen führen die zusätzlichen wirt-
schaftlich rechtfertigbaren Investitionen erstens zu 
neuen Arbeitsplätzen und zweitens zur Verringerung 
der laufenden Energiekosten, sowie zu geringeren 
Kosten über die Lebensdauer des Geräts oder der An-
lage. 

Mit dem verringerten Bedarf an Energieimporten bei 
den Pfaden 3 und 4 steigt auch die Verfügbarkeit 
besonders von fossilen Energieträgern für andere Län-
der, während gleichzeitig die Entwicklung energiespa-
render Techniken bei uns auch anderen Ländern 
zugute kommt. 

Durch den verminderten Bedarf besonders an fossilen 
Energieträgern bei den Pfaden 2 bis 4 verbleibt ein 
größerer Vorrat für zukünftige Generationen. Gegen-
über den Pfaden 1 und 2 mit einer auf starkem Ausbau 
der Kernenergie und der Kohleveredelung basieren-
den Infrastruktur werden bei den Pfaden 3 und 4 für 
zukünftige Generationen weit weniger Sachzwänge 
geschaffen. 

Die Umwelt und ökologischen Systeme werden durch 
die geringeren Energiedurchsätze und entsprechend 
geringeren Emissionen bei den Pfaden 3 und 4 weit 
weniger belastet als bei Pfad 2 und vor allem Pfad 1. 
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Tabelle 2 
Bewertung der vier Pfade für die zukünftige Energieversorgung 

(Zusammenfassung) 

Pfad 
Kriterium 

1 2 3 4 

Ausreichende Versorgung 	  - I  I  I 

Versorgungssicherheit 	. – – – – I + + 

Gefährdungssicherheit 	  – – – – – + + + 

Sozialverträglichkeit 	- – – – – – + + + 

Wirtschaftlichkeit 	  – – – – – I  – 

Ökologische Effizienz 	  – – – I + + + + 

Handlungsfreiheit 	  – – – + + 

Wandlungsfähigkeit 	  – – – + + + 

Gerechtigkeit 	  – – – – – I + 

(Bewertungen relativ zur Situation heute = I) 

Bewertungsschlüssel 
– – – sehr stark negativ betroffen 

– – stark negativ betroffen 
- negativ betroffen 
I 	indifferent 
+ 	positiv betroffen 
+ + stark positiv betroffen 
+ + + sehr stark positiv betroffen 

Handlungsempfehlungen für die Energiepolitik der 
80er Jahre 

Aus der systematischen Bewertung der Energiepfade 
mit dem genannten vollständigen Satz unabhängiger 
Kriterien ergibt sich Pfad 4 als die bevorzugte energie-
politische Lösung. In diesem Ergebnis schlägt sich u. a. 
die von keiner Seite bestrittene Erkenntnis nieder, 

— daß die bessere Energienutzung wichtigste Voraus-
setzung jeder zukünftigen Energieversorgungsstra-
tegie ist und damit oberste Priorität erhalten muß; 

— daß deshalb in allen vier Pfaden ein – wenn auch 
unterschiedlich – hohes Gewicht auf die bessere 
Energienutzung gelegt weiden muß; 

— daß die weitgehende Nutzung regenerativer Ener-
gieträger weit über das heutige Maß hinaus unab-
dingbar notwendig ist (auch und gerade Pfad 1 
kommt ohne sie nicht aus). 

Zu der hohen positiven Bewertung von Pfad 4 führt 
dann u. a. auch die Erkenntnis, daß bei den quantitativ 
am meisten ins Gewicht fallenden Möglichkeiten zur 
besseren Energienutzung (z. B. Wärmedämmung, 
Kraft-Wärme-Kopplung) nur ein gradueller, nicht aber 
ein qualitativer Unterschied besteht zwischen dem 
(von der Kommission so bezeichneten) „starken", 
„sehr starken" oder „extremen Sparen" : Es stellen sich 
in allen Fällen etwa die gleichen Einführungs- und 
Durchführungsprobleme, so daß es gerechtfertigt 
erscheint, von vornherein den unter wirtschaftlichen 

und technischen Bedingungen erreichbaren größtmög-
lichen Effekt anzustreben. Das gleiche Argument gilt 
auch für die Nutzung regenerativer Energieträger: Die 
für alle vier Pfade zu entwickelnden Nutzungstechni-
ken sollen bei allen Pfaden zum Einsatz etwa der 
gleichen regenerativen Energiemengen führen (40 
bzw. 50 Millionen t SKE im Jahre 2000). Auch hier ist 
es nur natürlich zu fordern, mit den in jedem Falle zu 
entwickelnden Techniken durch weitverbreiteten Ein-
satz den größtmöglichen Effekt zu erreichen. 

Entwicklungen hin zur besseren Energienutzung und 
zur stärkeren Nutzung . regenerativer Energieträger 
können allerdings erheblich behindert werden durch 
einseitige staatliche Förderung bestimmter Energieträ-
ger und Energienutzungen – denen damit Wege geöff-
net oder offengehalten werden, die ihnen auf markt-
wirtschaftliche Weise normalerweise nicht offenstehen 
würden (z.B. Flüssigkraftstoffe aus Kohleveredelung, 
Strom für die Raumheizung, Wärmepumpen statt Wär-
medämmung usw.). 

Es ergeben sich somit die folgenden Handlungs-
empfehlungen für die Energiepolitik der 80er Jahre: 

1. Größtmögliche Förderung von Maßnahmen und 
Techniken zur rationellen Energienutzung, soweit 
sie anhand absehbarer Entwicklungen und der 
oben genannten Bewertungskriterien günstig beur-
teilt werden können (Förderung von Forschung, 
Entwicklung, Markteinführung); 
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2. Größtmögliche Förderung von Maßnahmen und 
Techniken zur Nutzung regenerativer Energie-
träger; 

3. Herstellung bzw. weitgehende Wiederherstellung 
marktwirtschaftlicher Konkurrenzbedingungen für 
alle Maßnahmen zur Erzeugung von Energiedienst-
leistungen, einschließlich der Maßnahmen zur bes-
seren Energienutzung. 

III. Kennzeichnung des Kompromisses für die 80er 
Jahre 

Mit dem Vollzug konsequent besserer Energienut-
zung, wie sie in den Pfaden 3 und 4 vorgeschlagen 
wird, ergibt sich keine Notwendigkeit für den Ausbau 
der Kernenergie. Aus der Logik der Pfade 3 und 4 ist 
auch die Aufrechterhaltung kerntechnischer Produk-
tionskapazitäten nicht zu rechtfertigen. Damit ist auch 
die vielfach empfohlene staatliche Garantie für den 
Bau einer bestimmten Anzahl von Kernkraftwerken 
pro Jahr zur Erhaltung des kerntechnischen Know-how 
abzulehnen. Es wäre allenfalls an eine Weiterführung 
der wissenschaftlichen Forschung und vor allem an 
eine Verbesserung der Sicherheit der bestehenden 
Anlagen zu denken. 

Überblickt man das ganze durch die vier Pfade 
bezeichnete Feld möglicher Energiepolitiken, ohne 
sich auf die immanente Logik eines der vier Energie-
pfade einzulassen, so drängt sich auch bei dieser allge-
meinen Sichtweise die Erkenntnis auf, daß es unklug 
wäre, sich heute auf die endgültige Nutzung der Kern-
energie festzulegen. Zahlreiche Indizien sprechen 
dafür, daß bestimmte Entwicklungen bei der Verfüg-
barkeit fossiler Energieressourcen, bei der Realisie-
rung von Einsparmöglichkeiten, bei dem zunehmen-
den Einsatz regenerativer Energieträger, bei der Ent-
wicklung wirtschaftlichen Wachstums und vor allem 
bei der strukturellen Zusammensetzung der Wirtschaft 
längerfristig einen Verzicht auf Kernenergie möglich 
machen könnten. Die Kommission war der Meinung, 
daß die Prüfung dieser Möglichkeiten einen Zeitraum 
von mindestens 10 Jahren erfordere. Die in der Kom-
mission bestehenden Unstimmigkeiten darüber, ob 
diese Entwicklungen sich in dem notwendigen Maße 
herbeiführen ließen und die Kernenergienutzung end-
gültig ausgeschlossen werden könne, führten zu dem 
mehrheitlich getragenen Beschluß, bis 1990 eine kon-
trollierte Konkurrenz zwischen dem neuen Energie-
weg und einer begrenzten Option für die Kernenergie-
nutzung zu empfehlen. Wir haben dieses Konzept mit-
getragen, müssen hier aber auf die noch nicht hinrei-
chend gesicherten Rahmenbedingungen dieser Kon-
kurrenz auf Zeit hinweisen. 

Der skizzierte Kompromiß auf Zeit erfordert von den 
Kritikern der Kernenergienutzung eine Duldung der in 
Betrieb befindlichen Kernkraftwerke, einschließlich 
aller Risiken, die mit dem Betrieb einer begrenzten 
Anzahl von Reaktoren verbunden sind. Außerdem ist 
die gegenwärtige Energiepolitik von Bund, Ländern 
und den gesellschaftsbestimmenden Kräften nach wie 
vor durch den Versuch gekennzeichnet, einen schnel-
len Übergang in den Großausbau der Kerntechnologie 
zu erreichen. Außerdem wurde von uns bei der Zustim-
mung zu der zeitlich befristeten Koexistenz der beiden 
Wege „rationelle Energienutzung" und „Beibehalten 

der Kernenergienutzung" deutlich unterstrichen, daß 
derzeit für diese Wege Chancengleichheit und somit 
eine faire Konkurrenzsituation nicht bestehen. Es ist 
offensichtlich, daß Energieeinsparen und die Nutzung 
erneuerbarer Energieträger forschungs- und entwick-
lungspolitisch schlechte Startbedingungen haben, daß 
die Durchsetzung des Energieeinsparens teilweise 
zeitraubender Prozeduren bedarf, daß Energieeinspa-
ren dem bisher propagierten gesellschaftlichen Trend 
nach Konsumsteigerung in erster Näherung zuwider-
läuft und vom politischen Gegner als dirigistisch dis-
qualifiziert wird. 

Chancengleichheit für die von der Enquete-Kommis-
sion empfohlenen zwei Energiestrategien und daran 
anschließend Aussicht auf wirkliche Testung und Ent-
scheidungsfindung in den 90er Jahren bestehen nur 
dann, wenn die durch die Faktizität der Umstände 
bedingten Vorteile für die Kernenergienutzung abge-
baut bzw. ausgeglichen werden. Das setzt voraus, daß 
in nächster Zeit Maßnahmen zur Energieeinsparung 
und zur Erschließung regenerativer Energien prioritär 
durchgesetzt werden. Dem durch die Enquete-Kom-
mission angestrebten Kompromiß auf Zeit muß eine 
straffe Zügelung der kerntechnischen Option durch 
eine entsprechende Aufholgarantie für den kernener-
gielosen Weg zugeordnet werden. Und diese Verklam-
merung muß so geartet sein, daß sie im kommenden 
Jahrzehnt politisch berufbar ist. 

Für die Durchsetzung und die Kontrolle dieser Konstel-
lation bestehen nach unserer Einschätzung gute Aus-
sichten. Durch den Bericht der Enquete-Kommission 
wird der alternative Energieweg für die kritische 
Öffentlichkeit politisch berufbar. Außerdem haben sich 
während der Kommissionsarbeit im Blick auf die Pro-
bleme der Reaktorsicherheit und in bezug auf die Rea-
lisierung einer soliden Einsparpolitik zunehmende 
Annäherungen zwischen unserem Standpunkt und der 
Position des Deutschen Gewerkschaftsbundes abge-
zeichnet. 

IV. Empfehlungen 

Entsprechend der von uns geforderten kontrollierten 
Konkurrenz auf Zeit zwischen der kerntechnischen 
Option und der kernenergielosen Option sprechen wir 
folgende Empfehlungen aus: 

Systematische Förderung der Alternativen- und Konse-
quenzenforschung 

Es ist geboten, die Suche nach alternativen Möglich-
keiten der Energieversorgung in Zukunft systematisch 
in einer Weise zu fördern, die eine gründliche und 
vorurteilslose Untersuchung aller bestehenden Alter-
nativen gestattet. Mit dieser Forschung soll rechtzeitig 
auf evtl. „versteckte" Potentiale aufmerksam gemacht 
werden, die bisher übersehen wurden und die für die 
zukünftige Entwicklung gerade unter veränderten 
Bedingungen von großer Bedeutung sein könnten. Um 
kreativ möglichst vorurteilslos und umfassend betrie-
ben werden zu können, muß Alternativenforschung 
weitgehend außerhalb etablierter Institutionen ange-
siedelt sein und sollte von Gruppen unabhängiger Wis-
senschaftler betrieben werden. Die Forschungsergeb-
nisse müssen einem gründlichen wissenschaftlichen 
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und öffentlichen Diskussionsprozeß unterzogen wer-
den, um ihre Richtigkeit zu prüfen und ihre mögliche 
gesellschaftliche Bedeutung umfassend einschätzen zu 
können. Die Alternativenforschung erhält somit die 
gesellschaftliche Aufgabe, ständig und systematisch 
die Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft best-
möglich und vorurteilsfrei auszukundschaften, um sie 
dann der Gesellschaft zur kritischen Auswahl vorzu-
legen. 

Gleichzeitig ist eine Konsequenzenforschung aufzu-
bauen, die ebenso umfassend wie vorurteilsfrei früh-
zeitig die möglichen Konsequenzen und Folgewirkun-
gen technischer Entwicklungen zu untersuchen hätte. 
Um Interessenkonflikte von vornherein weitgehend 
auszuschalten, sollte auch die Konsequenzenforschung 
zumindest in wesentlichen Teilen bewußt außerhalb 
etablierter Institutionen von unabhängigen kritischen 
Wissenschaftlern wahrgenommen werden. Auch die 
Ergebnisse dieser Forschung müssen öffentlich sein 
und müssen in allgemeinverständlicher Form dem 
öffentlichen Diskussionsprozeß um zukünftige Ent-
wicklungsrichtungen zugeführt werden. 

Sowohl bei der Alternativen- als auch bei der Konse-
quenzenforschung muß die Finanzierung in einer 
Weise geschehen, daß die Unabhängigkeit der For-
schung und der Forscher voll gewahrt bleibt, selbst 
und gerade dann, wenn bestehende Interessen berührt 
sind. Die Beurteilung der Seriosität und Effektivität der 
Forschung ist dem öffentlichen Diskussionsprozeß und 
der kritischen Auseinandersetzung der internationalen 
Wissenschaft zu überlassen. Gleichzeitig muß sicher-
gestellt sein, daß die Alternativen- und Konsequenzen-
forschung in den Ministe rien und Gutachtergremien 
eine ihrer wichtigen gesellschaftlichen Funktion ent-
sprechende kritische, aber faire begleitende Unterstüt-
zung erhält, auch und gerade wenn sie bestehende 
Forschungsprogramme und Forschungseinrichtungen 
einer fundierten Kritik unterzieht. 

Konsequenzen für die  Kernenergienutzung 

Die prioritäre Berücksichtigung von Maßnahmen zur 
Realisierung von Energieeinsparungen und zur 
Gewinnung von regenerativen Energien sollte beglei-
tet sein von dem Versuch, den dadurch ermöglichten 
zeitlichen Spielraum für die Klärung von Sicherheits-
problemen, einschließlich radioökologischer Defizite, 
im Bereich der Kerntechnik zu nutzen. Aus unserer 
Sicht sollte die nukleare Option vor allem dadurch 
aufrecht erhalten werden, daß sicherheitstechnische 
Verbesserungen, vorkommerzielle Testungen und For-
schungen zur Entwicklung neuer Reaktorlinien durch-
geführt werden. Dabei ist die Arbeit der 
Kernforschungszentren hinsichtlich ihrer Planungen 
und ihrer Ergebnisse stärker als bisher der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Die  Mitbestimmungs-
rechte des einzelnen wissenschaftlichen Mitarbeiters 
sind auszubauen und zu schützen.  

Betrieb von Leichtwasserreaktoren 

Bei dem bis 1990 empfohlenen Kompromiß ist von den 
„Hypotheken" auszugehen, die im Gefolge der bishe-
rigen Kernenergienutzung entstanden sind. Die lau-
fenden Kernkraftwerke in der Bundesrepublik erzeu

-

gen eine zunehmende Menge abgebrannter Brenn-
elemente, die entsorgt werden müssen. Ausgehend 
von dem heute herrschenden Ist-Zustand kann es nur 
darum gehen, die Entsorgung der bestehenden Anla-
gen zu gewährleisten. Dabei bietet sich für die Zwi-
schenzeit – bis zu einer endgültigen energiepolitischen 
Entscheidung in den 90er Jahren – nur eine Perspek-
tive an: 'Keine Neuinbetriebnahme von Kernkraftwer-
ken, schrittweises Auslaufen und Stillegung der heute 
in Betrieb stehenden Anlagen innerhalb der nächsten 
20 Jahre.  

Im Hinblick auf die in Bet rieb befindlichen Leichtwas-
serreaktoren kann aus der Logik der Pfade 3 und 4 das 
gemeinsame Vorgehen bis in die 90er Jahre nur so 
aussehen, daß hier zur Beseitigung der auf dem Gebiet 
der Sicherheit bestehenden Defizite (sicherheitstechni-
sches Nachrüsten der älteren Anlagen, Erprobung und 
Testung der unterirdische Bauweise für Zwischenlager 
und Reaktoren, Untersuchung des Risikofaktors 
Mensch, verschärfte Emissions- und Umgebungsüber-
wachungen, Verbesserungen des Katastrophenschut-
zes) alles nur Erdenkliche und Sinnvolle getan wird. 

Entsorgung 

Die in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke würden bis 
zum Jahr 2000 ca. 6000 Tonnen abgebrannter Brenn-
elemente (in Tonnen Schwermetall) erzeugen. Diese 
Brennelemente müssen bis zur endgültigen Lösung 
des Entsorgungsproblems zwischengelagert werden. 

Die gegenwärtigen Planungen von Bund und Ländern 
sehen vor, einen großen Teil der abgebrannten Brenn-
elemente in Kompaktlagern innerhalb der Kernkraft-
werke zwischenzulagern. Im Jahre 1995 sollen etwa 
6000 Tonnen abgebrannten Brennstoffes in rund 25 
Kompaktlagern über die Bundesrepublik verstreut auf-
bewahrt werden. Das ist insgesamt das Vierfache im 
Vergleich zu der Kapazität eines der großen nationalen 
Zwischenlager von je 1500 Tonnen, von denen eines 
am Standort Ahaus beantragt ist. 

Wir lehnen oberirdische Kompaktlager in Kernkraft-
werken nachdrücklich ab und plädieren aus vielen 
Sicherheitsgründen für die unterirdische Zwischenla-
gerung. Wir unterstreichen mit C. F. von Weizsäcker 
die Notwendigkeit, das umfangreiche radioaktive 
Inventar von Zwischenlagern (und anderen kerntech-
nischen Anlagen) durch unterirdische Bauweise vor 
Kriegseinwirkungen und anderweitigen Anschlägen 
zu schützen 3 ). 

Unter der Perspektive der Pfade 3 und 4 kann sich für 
die Entsorgung nur die direkte Endlagerung anbieten. 
Bei der für die Pfade 3 und 4 angenommenen Zielper-
spektive – Auslaufen der Kernenergienutzung – ist die 
Wiederaufarbeitung und ein mit ihr verbundener Aus-
bau der Brutreaktoren von vornherein uninteressant 
und inkonsequent. Wenn in Abschnitt C. 3 auch von 
den Befürwortern einer kernenergielosen Energiepoli-
tik die Austestung der technologischen Entwicklung 
sowohl der Endlagermöglichkeit unaufgearbeiteter 
Brennelemente als auch der Wiederaufarbeitung nach 

3) C. F. Weizsäcker, Die Zeit, Nr. 47, 16. November 1979 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/4341  

dem parallelen Ansatz empfohlen wird, so stellt dies 
die äußerste Grenze eines gemeinsamen Vorgehens 
dar. Dabei ist es unumgänglich, die für Hessen zur 
Diskussion stehende Wiederaufarbeitungsanlage ein-
deutig abzulehnen. 

Nach unserer Meinung weist das Verfahren der Wie-
deraufarbeitung zahlreiche ungelöste Probleme (Kor-
rosion im Auflöser, Wahl der Ausrüstung für die 
1. Extraktionsstufe, Reinigen des Auflöserabgases, 
Möglichkeit der Bildung explosiver Substanzen, Kon-
trolle der Kritikalität u. a.) auf. Nach unserer Einschät-
zung würde jeder Versuch, Wiederaufarbeitung in 
einem anderen als experimentellen Maßstab durchzu-
führen, durch die genannten Probleme zum Scheitern 
verurteilt sein. 

Wir halten es für unverzichtbar, daß an der gutachterli-
chen Untersuchung zur Ermittlung der Größe einer 
kleinen Versuchswiederaufarbeitungsanlage auch 
Wissenschaftler beteiligt werden, die der Wiederaufar-
beitung kritisch gegenüberstehen. Auch die Standort-
frage bedarf einer genauen Untersuchung. Es emp-
fiehlt sich, die hier zur Diskussion stehende Versuchs-
anlage in eines der Kernforschungszentren einzuglie-
dern. 

Die endgültige Entscheidung zwischen der Entsorgung 
über die Wiederaufarbeitung oder über die direkte 
Endlagerung kann nur dann angemessen herbeige-
führt werden, wenn beide Wege bis zu einem ver-
gleichbaren Stand der technischen Prüfung geführt 
sind. Die Standortsuche für die Endlagerung, ein-
schließlich Probebohrungen, muß nach öffentlich aus-
gewiesenen Kriterien vonstatten gehen. In die Bewer-
tung der geologischen Eignung verschiedener Stand-
orte sind auch verschiedene geologische Formationen 
(z. B. Granit) miteinzubeziehen. 

Zur Problematik des natriumgekühlten Schnellen Brut-
reaktors 

Hier gilt im Grundsatz die gleiche Logik, wie wir sie 
auch für die Beurteilung der Entsorgungsproblematik 
geltend gemacht haben. Bieten die Pfade 3 und 4 nach 
dem in der Enquete-Kommission vereinbarten Phasen-
konzept eine realistische und empfehlenswerte Mög-
lichkeit, aus der Kernenergienutzung im Laufe der 
90er Jahre Schritt für Schritt auszusteigen, so läßt sich 
mit diesem Konzept nicht auch noch die Einführung 
des Brüters als Mittel zum endgültigen Einstieg in die 
großtechnische Kernenergienutzung abdecken und 
legitimieren. Wohl aber ist es im Sinne des durch die 
Pfade 1 bis 4 bezeichneten Sondierungskonzeptes, die 
Sicherheit des im Bau befindlichen SNR 300 und des 
durch ihn repräsentierten Typs durch eine zusätzliche 
Schwachstellen-Risikoanalyse zu prüfen. Vor Abschluß 
dieser Untersuchungen ist eine Betriebsgenehmigung 
für den SNR 300 nicht möglich und nicht voraussagbar. 

Im Mittelpunkt der Diskussion über die Sicherheit 
Schneller natriumgekühlter Reaktoren (SNR) steht der 
sogenannte Bethe-Tait-Störfall aufgrund der Tatsache, 
daß die derzeitigen SNR-Kernentwürfe sich nicht in 
ihrer „reaktivsten" Anordnung befinden, d. h. in einer 
Anordnung, in der die meisten Kernspaltungen auftre-
ten. Daher kann eine Veränderung dieser Anordnung 

eine nukleare Exkursion bewirken, die häufig auch als 
„atombombenähnliche" Explosion bezeichnet wurde; 
dadurch wird atomare Energie freigesetzt, die zur Zer-
störung des Reaktors führen kann. Von der Stärke 
dieser Energiefreisetzung sowie vom weiteren Unf all

-

verlauf hängt es dann im wesentlichen ab, ob und mit 
welcher Geschwindigkeit große Mengen hochradioak-
tiven Materials freigesetzt werden, die eine Verseu-
chung großer Landflächen bewirken würden. 

Es gibt keine Kontroverse darüber, daß man bei diesem 
Brüter eine atomare Explosion nicht ausschließen 
kann. Die Kontroverse besteht vielmehr hinsichtlich 
der Frage, mit welcher maximalen Energie bei dieser 
atomaren Explosion -des Brüters gerechnet werden 
muß; dabei interessiert insbesondere die Frage, ob die 
Umhüllung des Brüters bei dieser Explosion zerstört 
wird. 

In den USA, in denen jahrzehntelange Erfahrungen 
mit natriumgekühlten Brütern vorliegen, hat die Regie-
rung ihre massiven Bedenken gegen diesen Typ in 
einem Weißbuch dargelegt 4). Dort wird u. a. ausge-
führt: 

„Es gibt allgemeine Übereinstimmung bezüglich 
der Sicherheitsnachteile von metallgekühlten 
Schnellen Brütern im Vergleich zu Leichtwasserre-
aktoren. Diese sind (1) die höhere nukleare Reakti-
vität des Brüter-Brennstoffs, (2) die chemische 
Reaktionsfreudigkeit des Kühlmittels Nat rium, und 
(3) das Potential für Freisetzung von Radioaktivität 
im Brennstoffkreislauf für Brüter. 

Nukleare Reaktivität des Brüter-Brennstoffs 

Die Konzentration des Spaltmaterials (Plutonium) 
im Brennstoff eines Brüterkernes ist 4 bis 10mal 
größer als im Brennstoff eines Leichtwasserreaktors 
(in dem als Spaltmaterial Uran-235 vorhanden ist). 
Dies bedeutet, beschädigter Brüter-Brennstoff kann 
mehr unkontrollierte Energie schneller freisetzen, 
als dies beim Brennstoff eines Leichtwasserreaktors 
möglich ist. Der Fachausdruck für ein derartiges 
Ereignis ist „Kernzerlegungs-Unfall" („Core Dis-
ruptive Accident"). Dies könnte nach einer Kern-
schmelze eintreten; und während dieser Vorgang in 
keiner Weise bezüglich seiner Explosionskraft einer 
Kernwaffe ähnlich wäre, hat die Kernenergie-Auf-
sichtsbehörde (USNRC) verlangt, daß Brüter so zu 
konstruieren sind, daß sie einer Reaktorexplosion 
standhalten. Dies erfordert eine konservative Bau-
weise des Reaktordruckgefäßes und des Contain-
ments, um eine Öffnungsbildung zu verhindern, die 
eine massive Freisetzung von Radioaktivität herbei-
führen würde." 

Etwas weiter unten im Text des Weißbuches heißt es 
dann: 

Chemische Reaktionsfreudigkeit des Natriums 

„Das Kühlmittel eines Leichtwasserreaktors ist 
Wasser. Im Gegensatz dazu wird als Kühlmittel 

4 ) The President of the United States: The Clinch River Bree-
der Reactor Project. A White Paper prepared für the Con-
gress; Washington D. C. 11. Mai 1979 
Kommissionsvorlage IV/K/5 



Drucksache 8/4341 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

eines metallgekühlten Schnellen Brüters flüssiges 
Natrium verwendet, das bei Luftberührung brennt, 
und das bei Wasserberührung Wasserstoff bildet 
und explodiert . Ein Schneller Brüter würde hun-
derte von Tonnen flüssigen Natriums enthalten, das 
weder mit Luft noch mit Wasser in Berührung kom-
men darf." 

Bekanntlich.setzt sich die US-Regierung nachdrücklich 
gegen den Bau oder gar Bet rieb des Schnellen Brüters 
„Clinch River" in den USA ein, der unter vielen Aspek-
ten dem deutschen Brüter SNR 300 in Kalkar ähnlich 
ist: gleiche Größe, Loop-Bauweise, die nach Ansicht 
vieler Autoren – auch der des Weißbuches Sicher-
heitsnachteile mit sich bringt. Die Clinch River Pläne 
gelten in den USA als veraltet. Sie wurden, wie die 
ersten Pläne für den SNR 300 in Kalkar, vor über einem 
Jahrzehnt angefertigt. 

Bei den Verfassern der vorliegenden Stellungnahme 
bestehen nach wie vor Zweifel an der Sicherheit des 
SNR 300. Im Rahmen der auf nur einen Tag begrenzten 
Anhörung der Genehmigungsbehörde, die eine schrift-
liche Ausarbeitung der Kommission vorher zugeleitet 
hatte, mußte wegen der umfangreichen Problematik 
vieles ungefragt und unbeantwortet bleiben; diese 
Aussage kann nicht überraschen angesichts der im 
etwa zehnjährigen Genehmigungsverfahren erstellten 
Unterlagenmengen. Der Prüfungsauftrag zur kriti-
schen Durchleuchtung des SNR 300 ist für uns also 
keineswegs erschöpft, und die Antwort auf die Frage 
nach der zukünftigen Inbetriebnahme des SNR 300 ist 
für uns offen. Wenn wir jetzt ohne weitere Prüfung 
über die Inbetriebnahme des SNR 300 zu entscheiden 
hätten, so müßten wir uns gegen diese Inbetriebnahme 
aussprechen. In diesem Sinne begrüßen wir die Emp-
fehlung zur Fortsetzung der Arbeit der Enquete-Kom-
mission und tragen die von der Kommission angereg-
ten Studien zur Sicherheit des SNR 300 mit. 

Die Tragfähigkeit des mit großer Mehrheit in der 
Enquete-Kommission erreichten Kompromisses wird 
sich nicht zuletzt auch bei der Durchführung der weite-
ren Arbeit der Kommission, insbesondere aber bei der 
Durchführung der von der Kommission angeregten 
Studien und Prüfungen, zu erweisen haben. Dabei sind 
unabdingbar: 

— Die faire Beteiligung der Skeptiker der Kernener-
gienutzung. Diese Beteiligung ist an vielen Stellen 
im Kommissionsbericht ausdrücklich vorausgesetzt 
und direkt angesprochen. 

— Die offene Kooperation der mit diesen Arbeiten 
bisher schon beschäftigten Wissenschaftler mit den 
neu hinzukommenden Skeptikern der Kernener-
gienutzung. Bei der Vergabe der Studien zur Si-
cherheit des SNR 300 bedarf es diesbezüglich be-
sonderer Umsicht und Fairneß. 

— Uneingeschränkte institutionelle Hilfe zur Förde-
rung dieser Kooperation. Diese ist ohne Erleichte-
rung der Zugänglichkeit zu den Großforschungs-
zentren nicht denkbar. 

— Uneingeschränkter Zugang ohne Zeitverluste zum 
gesamten Informationsmaterial für allé an den ver-
einbarten Studien beteiligten Wissenschaftler. 

3.7 Stellungnahme von Prof. Dr. W. Häfele 

Bei der Arbeit der Enquete-Kommission geht es um die 
Zukunft der Kernenergie im allgemeinen und die des 
Schnellen Brüters im besonderen. Die Entwicklung 
und kommerziell signifikante Nutzung neuer Techni-
ken ist im Bereich der Energiewirtschaft ein sich mei-
stens über Jahrzehnte hinziehender Prozeß, und ent-
sprechende Beurteilungen müssen demgemäß in einer 
langfristigen Perspektive erfolgen. Im Falle des 
Schnellen Brüters zeigen bereits einfache Überschlags-
rechnungen, daß sein Einsatz vor dem Jahr 2000 rein 
versorgungstechnisch nicht ins Gewicht fällt. Um so 
mehr zählen dann aber die Jahre nach 2000, wo die 
Notwendigkeit, über den Schnellen Brüter zu verfü-
gen, sehr rasch zustande kommt. Und nur, wenn die 
Entwicklung des Schnellen Brüters hinreichend früh 
verfolgt worden ist, läßt sich solcher Notwendigkeit 
entsprechen. Aus dieser Betrachtung ergibt es sich, 
daß man bei der der Enquete-Kommission gestellten 
Aufgabe entsprechend langfristige Analysen erarbei-
ten muß, und neben den Sachfragen bringt das auch 
ganz eigene Methodenprobleme mit sich. 

Weiter hat man sich vor Augen zu halten, daß bis vor 
kurzem die Entwicklung der Kernenergie fast aus-
schließlich im Bereich der Elektrizitätsversorgung 
gesehen wurde. Heute macht aber der Elektrizitätssek-
tor in der Bundesrepublik nur etwa 14 % des Endener-
giebedarfs aus. Auch wenn dieser relative Anteil in 
den nächsten Jahrzehnten zum Beispiel auf 25 % 
ansteigt, handelt es sich doch dabei immer nur um 
einen Teil des eigentlichen Energieproblems. Viel-
mehr stellt sich das Energieproblem mit a ller Schärfe 
vor allem im Bereich der Versorgung mit Kohlenwas-
serstoffen und besonders bei der Frage der Ölimporte. 
Das bedeutet einerseits, daß der Einsatz der Kernener-
gie auf den Bereich der Ölsubstitution erweitert wer-
den muß, mit allen technischen Konsequenzen, die sich 
daraus ergeben. Andererseits aber ergibt sich auch aus 
diesem Umstand, daß zur Beurteilung der Zukunft der 
Kernenergie im allgemeinen und der des Schnellen 
Brüters im besonderen auch die komplexen Probleme 
der Ölversorgung mit zu betrachten sind. Diese sind 
sowohl kurzfristiger als auch langfristiger Natur und 
führen unmittelbar in Probleme der Weltpolitik. 

Kerntechnik ist moderne Technik, die gleichzeitig ihrer 
Natur nach darauf angelegt ist, auch sehr große Men-
gen an Energie erzeugen zu können. Das hat offenbar 
dazu geführt, daß im Bereich der Innen- und Gesell-
schaftspolitik die Kernenergie eine Symbolfunktion 
übernommen hat. Sie scheint als nach vorne gerichtete 
Technik eine bestimmte Art der Bewältigung von 
Zukunftsaufgaben zu symbolisieren. Sowohl das be-
wußte Ergreifen von Zukunft als auch die dabei nöti-
gen Mittel lösen aber heute oft gewisse Ängste aus. 
Das führt dann zu einer nega tiven Auseinandersetzung 
mit der Kernenergie. Wie immer die Gründe im einzel-
nen zu benennen sind, es ist jedenfalls der Verfolg der 
Kernenergie heute gesellschaftspolitisch umstritten. 
Dementsprechend ist von Alternativen die Rede, die es 
möglich machen würden, auf Kernenergie zu verzich-
ten. Um des demokratischen Miteinanders von Bür-
gern Deutschlands willen ist es dann erforderlich, diese 
Alternativen zu bezeichnen, sie zu verstehen und sie 
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zu vergleichen. Eine Kommission zur Zukunft der 
Kernenergie darf nicht die im politischen Raum wirk-
lich vorzufindenden Vorstellungen über solche Alter-
nativen unbeachtet vagabundieren lassen, weil das zu 
unabsehbaren Schäden führt. 

Aus all den hier angestellten Überlegungen heraus ist 
es zu begrüßen, daß die Enquete-Kommission die 
Methode der Erstellung von quantitativen Szenarien 
gewählt hat, um einen sauber bezeichneten Hinter-
grund bereitzustellen, vor dem dann operative Pro-
bleme, mit denen die Kommission sich zu befassen hat, 
behandelt werden können. Solches Vorgehen ist ver-
gleichsweise neuartig und kann auch Mißverständ-
nisse auslösen. Bei quantitativ erstellten Szenarien 
handelt es sich nämlich nicht um Vorhersagen von 
Zukünften. Vielmehr dreht es sich um Konzeptualisie-
rungen, deren Wert darin besteht, weitgehend voll-
ständig und vor allem weitgehend innerlich wider-
spruchsfrei zu sein. Somit wird es möglich, Implikatio-
nen von Entscheidungen besser zu verstehen. Wiewohl 
äußerlich eine große Ähnlichkeit dazu besteht, sind auf 
statistischem Mate rial erstellte Prognosen nicht mit 
diesen Szenarien zu verwechseln. 
Die Kommission hat vier sich zeitlich entwickelnde 
Szenarien untersucht und sie als energiepolitische 
Pfade bezeichnet. Ein wichtiges, allgemeines Ergebnis 
dabei ist, daß bei jedem der vier. energiepolitischen 
Pfade Energieeinsparmaßnahmen zwingend erforder-
lich sind. Es ist also falsch, von Energieeinsparen als 
Alternative zur Kernenergie zu sprechen. Dagegen 
steht das Ausmaß des erforderlichen Sparens zur Dis-
kussion. Es soll hier klar zum Ausdruck gebracht wer-
den, daß starkes Sparen, wie es im Pfad 2 ausgewiesen 
ist, sowohl als wünschbar als auch gerade noch mach-
bar angesehen wird. Das sehr starke Sparen des Pfa-
des 3 sowie das extreme Sparen des Pfades 4 werden 
dagegen als in unserer staatlichen Ordnung undurch-
führbar und als nicht wünschenswert angesehen. Sol-
che Weisen des Energieeinsparens würden starke Ein-
griffe in den persönlichen Freiheitsraum und eine Viel-
zahl von dirigistischen Eingriffen in die Wirtschaft 
bedeuten. Gelegentlich werden Sicherheits- und Kon-
trollmaßnahmen, die im Bereich der Kerntechnik zur 
Diskussion stehen, als Weg zum „Atomstaat" apostro-
phiert, in dem das letzte Atom bewacht werde. Dann 
wären ebenso Kontroll- und Durchsetzungsmaßnah-
men zum sehr starken und extremen Sparen als Weg 
zum „Kalorienstaat" apostrophierbar, in dem die letzte 
Kalorie staatlich bewacht wird. Sehr starke und 
extreme Energieeinsparmaßnahmen greifen nur, wenn 
sie in dem weit verästelten Baum der Energienutzung 
jedes Blatt -erreichen. Deshalb bedeuten sehr starke 
und extreme Energieeinsparmaßnahmen ein Expe ri

-ment mit dem Wohlergehen aller. Maßnahmen auf der 
Seite zentralisierter Energieversorgung dagegen sind 
leichter zu überblicken und leichter durchzuführen 
und experimentieren deswegen nicht mit dem Wohler-
gehen aller. 
Die Methode der Erstellung von quantitativen Szena-
rien hat ebenso deutlich gemacht, daß Änderungen der 
Wirtschaftsstruktur angenommen werden. Ist das nicht 
der Fall, d. h. nimmt man an, daß sich die heutige 
sektorale Struktur erhält, ergeben sich massive Ener-
gieversorgungsschwierigkeiten selbst bei Pfad 1, der 
einen starken Ausbau der Kernenergie vorsieht. Diese 

Schwierigkeiten würden im Sinne der hier angewand-
ten Szenariotechnik eine Reduktion des Wirtschafts-
wachstums mit sich bringen. Nun hat man wohl 
gewisse Änderungen der Wirtschaftsstruktur sowieso 
zu erwarten. Die bei den Pfaden 1 und 2 gemachten 
Annahmen, daß die Grundstoffindustrie nur halb so 
stark steigt wie das Bruttosozialprodukt, mag eventuell 
von selbst zustande kommen. Allerdings hat es sich bei 
der Kommissionsarbeit gezeigt, daß es heute kaum 
oder gar nicht Methoden gibt, für fünf Jahrzehnte im 
voraus abschätzende Betrachtungen anzustellen. In 
der Tat müssen dabei weltpolitische Nord-Süd-Pro-
bleme, und damit im Zusammenhang Fragen des deut-
schen Exports und vor allen Dingen der Handelsbilanz 
im einzelnen behandelt werden. Neben den nicht vor-
handenen Methoden ist es aber vor allem die Sache 
selber, die hier ganz offen ist. Dann ist es ein Gebot des 
gesunden Menschenverstandes, sich hier Handlungs-
möglichkeiten offen zu lassen und sich auf Unerwarte-
tes einzurichten. Dazu steht klar im Widerspruch, 
wenn bei den Pfaden 3 und 4 starke Änderungen der 
Wirtschaftsstruktur als Handlungsmöglichkeit sozusa-
gen im voraus verbraucht werden, nur um keine Kern-
energie anwenden zu müssen. Im Hinblick auf das 
Unerwartete, von dem eben die Rede war, kann man 
hier sehr wohl feststellen, daß Ängste die Zukunft 
verstellen können. Mit anderen Worten: Wir müssen 
ein Maximum an Handlungsspielraum erhalten und 
dürfen uns nicht des Mittels begeben, das uns diesen 
Handlungsspielraum heute vor allem ermöglicht: 
unsere leistungsfähige Wirtschaft. 

Es soll auch ein Wort zu den regenerativen Energie-
quellen gesagt werden, weil diese beim Pfad 4 eine 
besondere Rolle spielen. Schon 40 Millionen bis 50 
Millionen t SKE dürften eine obere Grenze dessen 
darstellen, was im Bereich der Bundesrepublik erreich-
bar sein könnte. Zur Lebensqualität gehört auch, die 
deutsche Landschaft zu erhalten und nicht weite Teile 
davon in Bioplantagen zu verwandeln oder mit Batte-
rien von Windmühlen zu versehen. Eben das dürfte 
erforderlich sein, wenn der Pfad 4 nicht nur extrem 
spart, nicht nur die Struktur der Wirtschaft allein um 
des Energieproblems willen erheblich ändert, sondern 
auch 100 Millionen t SKE an regenerativen Energie-
quellen einsetzt. Allerdings ist einzuräumen, daß hier 
sehr viel mehr ins einzelne gehende Untersuchungen 
noch ausstehen. 

Allen Pfaden gemeinsam ist das Problem der Öl- und 
Gasimporte. Bei Pfad 1 wachsen diese Impo rte nicht 
mehr, sondern nehmen bereits leicht ab. Bei den Pf a-
den  2 und 3 gelingt es, diese Impo rte bis zum Jahr 2030 
von 265 Millionen auf 130 Millionen t SKE zu senken, 
während Pfad 4 mit den ihm eigenen Rigorositäten 
diese Importe auf 64 Millionen t SKE absenkt. Wenn 
aus den eben dargelegten Gründen Pfad 4 hier nicht 
für möglich gehalten wird, sind es die Pfade 2 und 3, 
die zur stärksten Reduktion der Ölimporte führen, Bei 
Pfad 2 wird dies möglich, weil Kohle nicht so sehr 
verstromt, sondern vor allem nach dem Jahr 2000 ver-
edelt wird, d. h. es werden Kohlenwasserstoffe synthe-
tisiert. Der Kohlenstoffanteil kommt dabei von der 
Kohle und der Wasserstoff aus Elektrolyse bzw. Ther-
molyse, die Kernenergie benutzt. Genau solche Per-
spektiven kommen in Sicht, wenn Kernenergie über 
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die Erzeugung von Elektrizität hinaus allgemeiner zum 
Einsatz kommen soll. Entsprechend ist es in Pfad 3 das 
sehr starke Sparen, das zur Reduktion der Ölimporte 
führt. 

Schließlich ist das Problem der Wachstumsraten in den 
vier Pfaden anzusprechen. Die gemeinsamen Vorga-
ben auf der Energieversorgungsseite bedeuten, daß 
selbst beim Pfad 1 ein Wachstum von nur 3,3 %/a bis 
zum Jahr 2000 und danach von nur 1,4 %/a erreicht 
werden kann, das Wachstum der Pfade 2, 3 und 4 liegt 
darunter. Solche Wachstumsraten sind erkennbar klei-
ner als das heute in vielen politischen Bereichen 
gewünscht wird. Allein von der Energiefrage her erge-
ben sich solche Begrenzungen ganz unabhängig von 
allen anderen Betrachtungen. Darüber hinaus ist aber 
festzustellen, daß das zahlenmäßig gleiche Wachstum 
bei den Pfaden 2, 3 und 4 jeweils inhaltlich sehr ver-
schiedene Bedeutung haben dürfte. Während bei dem 
Pfad 2 wohl noch absehbar ist, was damit gemeint ist, 
ist das bei dem Pfad 3 und vor allem dem Pfad 4 eini-
germaßen offen. Was bedeutet es, wenn das Bruttoso-
zialprodukt steigt und der Energieverbrauch fällt? 

Die Methode der Erstellung von quantitativen Szena-
rien zwingt zur Ehrlichkeit. Es wird deutlich, daß die 
Pfade 3 und 4, die ohne Kernenergie auskommen, 
ihren Preis fordern, während umgekehrt deutlich wird, 
was möglich wird, wenn Kernenergie zum Einsatz 
kommt. Diese Verdeutlichung geleistet zu haben, führt 
dann zu einer Versachlichung der Kernenergiedebatte. 
Es zeigt sich, daß sich hinter der scheinbar technischen 
Fragestellung zutiefst politische Alternativen ver-
bergen. 

Der Sinn der Ausarbeitung der vier energiepolitischen 
Pfade liegt nicht so sehr da rin, unmittelbar eine Anwei

-

sung für konkretes Handeln zu erarbeiten. Bei dem 
gewählten Zeithorizont von 50 Jahren bis zum Jahr 
2030 wäre das vermessen. Vielmehr geht es um die 
Bezeichnung und Erhellung eines Hintergrundes, vor 
dem es dann zu konkretem Handeln kommen kann. 
Bevor hier ein Vorschlag zu solchem konkreten Han-
deln gemacht wird, soll jedoch festgestellt werden, daß 
der Autor aus den Gründen, die eben angesprochen 
worden sind, sich nur eine Zukunft im Bereich der 
Pfade 1 und 2 als wünschbar denken kann. Das bedeu-
tet den Einsatz der Kernenergie. Es bedeutet auch den 
Einsatz des Schnellen Brüters. Die Bilanz für den 
kumulierten Natururanbedarf zeigt, daß ohne Brüter 
Versorgungsengpässe entstehen könnten, wie wir sie 
schon heute bei dem Öl haben. Nicht zuletzt aber hat 
man schließlich auch an die Zeit nach dem Jahr 2030 
denken, die auch noch ihren Anteil an fossiler wie 
nuklearer Energie haben will. 
Wenn es um konkretes Handeln geht, muß dieses auch 
politisches Handeln sein. Im politischen Raum stellt der 
Autor fest, daß es Gruppen und ernstzunehmende Part-
ner gibt, die sich – im Gegensatz zu ihm – stärker dem 
Sparen zuwenden wollen, um den Einsatz der Kern-
energie zu vermeiden. Wiewohl der Autor die damit 
verbundenen Implikationen und politischen Zielvor-
stellungen ablehnt, vermag er doch die politische 
Situation zu erkennen, die sich aus der Kontroverse um 
die Kernenergie im Inneren der Bundesrepublik ergibt. 
Bis zur Stunde ist diese Situation durch Konfrontation, 
Spaltung und Polarisation gekennzeichnet. Statt des

-

sen erfordern die nächsten Jahre und Jahrzehnte poli-
tischen Zusammenhalt und sachliche Zusammenar-
beit. Und das erfordert dann zunächst Heilung und ein 
Maximum an gegenseitigem Verstehen als Ausdruck 
eines konstruktiven Verständnisses von Demokratie. 

Es seien also die vier Pfade noch einmal sorgfältig 
betrachtet: Bei den vier Pfaden sind es in der Tat vor 
allem zwei Elemente, die von strategischem Gehalt 
sind, und deren unterschiedliche Bewertung – aus wel-
chen nichttechnischen Gründen auch immer – den 
eigentlichen Unterschied zwischen den Pfaden 1 und 2 
auf der einen Seite und 3 und 4 auf der anderen Seite 
ausmachen: Der Brüter und das sehr starke Sparen. 
Erst der Brüter macht Kernenergie zu einer strategi-
schen Option von längerfristiger Bedeutung, und das 
bedeutet dem Sinne nach die Lösung des Energiepro-
blems vor allem auf der Versorgungsseite, während 
das sehr starke Sparen die Nutzung vorhandener fossi-
ler und regenerativer Energiequellen zu einer strategi-
schen Option mit noch langfristiger Bedeutung werden 
läßt; und dem Sinne nach bedeutet das dann die 
Lösung des Energieproblems vor allem auf der  Be-
darfsseite. 

Es ist nun entscheidend zu erkennen, daß jedwedes 
Sparen nicht erprobt ist. Da Sparen nur zum Teil ein 
technisches Problem ist, zu einem anderen, größeren 
Teil aber ein Problem der Durchführbarkeit bestimmter 
Wirtschafts- und Verwaltungsmaßnahmen, ist es auch 
besonders schwer, Sparen zu erproben. Demgegen-
über muß der Brüter als bereits hochgradig erprobt 
gelten. 

Weiter ist es nützlich, sich vor Augen zu halten, daß die 
Pfade 2 und 3 zunächst eher parallel verlaufen, Pfad 3 
läßt ja Leichtwasserreaktoren bis .  zum Jahre 2000 noch 
zu. Aber auch das in jedem Falle erforderliche Sparen 
dürfte zunächst noch parallel verlaufen, denn sowohl 
beim starken Sparen wie beim sehr starken Sparen 
muß man zunächst einmal beginnen. Dann liegt es 
nahe, sehr pragmatisch eine Phase bis zum Jahr 1990 
ins Auge zu fassen, während derer Sparen ernsthaft 
erprobt wird, um auf diese konkrete Art und Weise 
praktisch - und nicht durch theoretische Feststellun-
gen – das Potential des Sparens zu erkunden. Das paßt 
dann damit zusammen, daß das strategische Gegen-
stück zum sehr starken Sparen, der Brüter, erst in den 
Jahren nach 1990 in einem größeren Umfang einge-
führt werden kann. Solche Phase bis 1990 sei als 
„Kernenergie I" definiert. In dieser Phase geht die Ent-
wicklung der Kerntechnik weiter, ohne schon endgül-
tig auf die Entwicklung des Schnellen Brüters zu set-
zen, und während dieser Phase wird das Sparen 
erprobt, ohne schon heute endgültig auf das sehr 
starke Sparen zu setzen. Es ist zu erwarten, daß man 
1990 sehr viel besser entscheiden kann, auf welche 
Energiestrategie man sich längerfristig zu verlassen 
hat. Man wird dann entweder in eine Phase „Kern-
energie II", der Phase der Nutzung der Kernenergie 
eintreten, die sich endgültig auf die Nutzung des Brü-
ters mit allen Konsequenzen verläßt, oder man wird 
sich, so legt es diese Konstruktion nahe, auf das sehr 
starke Sparen verlegen. Bleibt man pragmatisch, so ist 
es freilich auch denkbar, wenn nicht sogar wahrschein-
lich, daß man die Phase Kernenergie I fortsetzen wird, 
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d. h. man wird weiterhin beides tun: Sparen und 
brüten. 

An dieser Stelle muß noch einmal ausdrücklich auf 
einen wichtigen Sachverhalt verwiesen werden. Mit 
dem Begriff „sehr starkes Sparen" ist eine ganze Serie 
von Maßnahmen technischer, wirtschaftlicher und ver-
waltungsmäßiger Natur gemeint, wie sie in der 
Beschreibung der Pfade 3 und 4 teilweise explizit aus-
gewiesen sind. Hand in Hand damit gehen gravie-
rende Änderungen der Wirtschaftsstruktur und ein in 
seiner Qualität erst noch zu verstehendes niedriges 
Wirtschaftswachstum. Für den Brüter hat die Kommis-
sion eine risikoorientierte Analyse gefordert, um in 
großem Detail – über die schon vorliegenden umfang-
reichen Unterlagen hinaus – praktisch vollends Ein-
blick in die letzten Einzelheiten zu erhalten und um 
damit letzte Zweifel zu zerstreuen. Dazu steht in einem 
krassen Mißverhältnis unsere Unkenntnis der Implika-
tionen und Risiken, die mit einem sehr starken Sparen 
für alle einhergehen. Ganz ausdrücklich gibt es erheb-
liche Risiken einer Energieunterversorgung. Der Autor 
ist der Meinung, daß es weit risikoreicher ist, mit der 
Wirtschaft und damit dem Wohlergehen aller zu expe-
rimentieren als den SNR 300 in Betrieb zu nehmen. 
Während beim letzteren ein Übermaß an Vorsicht 
gefordert wird, wird bei dem strategischen Gegen-
stück, dem sehr starken Sparen, fast nichts untersucht, 
um sich ein Bild der damit einhergehenden Gefahren 
zu machen. Hier liegt ein krasses Mißverhältnis vor, 
das nicht fortdauern darf. Eine umfangreiche, solide 
Studie auf parlamentarischer Ebene ist das mindeste, 
was zu fordern ist. Anderenfalls bleibt die Situation 
mehr als schief. 

Wichtig ist, sich klar zu machen, daß es heute nicht um 
Überzeugungen der einen oder anderen Seite geht. 
Vielmehr geht es um Heilung der entstandenen Situa-
tion und um eine politisch akzeptable, demokratische 
Lösung des Energieproblems. Der Vorschlag, die Ent-
wicklung des Brüters und die Erprobung des Sparens 
als Elemente einer langfristigen Strategie bis 1990 
nebeneinander und nicht gegeneinander zu verfolgen, 
soll eine solche akzeptable, demokratische Lösung des 
Energieproblems ermöglichen. 

Der hier gemachte Vorschlag ist also eher kürzerfristig 
und pragmatisch angelegt. Die Verständniselemente, 
die zu diesem Vorschlag führen, sind sehr wohl aus 
den längerfristig angelegten Analysen, die zur Defi-
nition der vier Pfade geführt haben, genommen, und 
eben dieser Umstand bezeichnet den Wert und die 
Funktion dieser Analysen. Dann ist es aber auch ganz 
natürlich, darauf hinzuweisen, daß sich der pragmati-
sche Vorschlag des Vorgehens bis 1990 auch zu den 
konkreten Energieplanungen der Wirtschaft und der 
Bundesregierung in Beziehung setzen muß. Das ist 
aber gut möglich und nicht eigentlich der Kern des 
Problems, mit dem sich die Enquete-Kommission zu 
befassen hatte. 

3.8 Stellungnahme von  Prof. Dr. K. Knizia 

Von 1933 bis 1975 ist weltweit der Primärenergiever-
brauch um 4,1 %/a gestiegen, im Zeitraum von 1960 
bis 1975 sogar um 4,3 %/a. 

Die Conservation Commission der Weltenergiekonfe-
renz schätzt für den Zeitraum von 1980 bis 2020 eine 
Verminderung des durchschnittlichen Anstiegs im Pri-
märenergieverbrauch auf 2,9 %/a, der sich im Inter-
esse einer notwendigen Umverteilung auf die einzel-
nen Regionen der Welt unterschiedlich aufteilt nach 

— OECD-Ländern mit 1,1 %/a, 
— Planwirtschaftsländern mit 3,3 %/a, 
— Entwicklungsländern mit 5,4 %/a. 

In diesen Rahmen paßt sich der Pfad 1 für den Primär-
energieeinsatz in der Bundesrepublik Deutschland ein, 
der mit einem durchschnittlichen Wachstum im Pri-
märenergieverbrauch von 1980 bis 2030 von 1,3 %/a 
rechnet, aufgeteilt auf ein Wachstum in der Zeit von 
1980 bis 2000 von ungefähr 1,7%/a 

von 418 Millionen t SKE/Jahr auf 
600 Millionen t SKE/Jahr 

und von 

2000 bis 2030 von ungefähr 0,93 %/a 
von 600 Millionen t SKE/Jahr auf 
800 Millionen t SKE/Jahr. 

Der bisherige exponentielle Anstieg des Primärener-
gieverbrauchs geht mit diesen Verminderungen der 
Zuwachsraten langfristig in eine logistische Funktion 
über, die einem Gleichgewichtszustand zustrebt. 

Diesen in der Zukunft sinkenden Zuwachsraten stehen 
Zuwachsraten im Primärenergieverbrauch in der Bun-
desrepublik Deutschland im Zeitraum von 1960 bis 
1979 mit durchschnittlich 3,4 %/a gegenüber. Der 
Pfad 1 berücksichtigt also mit dem Trendeinsparen 
bereits erhebliche Verminderungen in der Zuwachs-
rate des Primärenergieverbrauchs, die, marktwirt-
schaftlichen Gesetzen entsprechend, aus der Verteue-
rung der Energie hervorgehen. Diese Verminderung 
der Zuwachsraten wird bereits erhebliche Umstruk-
turierungen hervorrufen. 

Die sozialverträgliche Überführung unserer Volkswirt-
schaft auf diese gegenüber heute wesentlich geringe-
ren Zuwachsraten des Primärenergieverbrauchs nach 
Pfad 1 erscheint nur möglich, wenn noch ausreichen-
des, möglichst hohes Wirtschaftswachstum übrig bleibt 
für die Ziele: 

— Vollbeschäftigung, 
— hohe Investitionen zur Umstrukturierung der Indu-

strie auf energie- und rohstoffsparende Technik, 
besonders zur Ölsubstitution, 

— ausreichende Güterproduktion zur Hebung des Le-
bensstandards, 

— hohe Investitionen für die Aufgaben des Umwelt-
schutzes, 

— bleibende Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber technisch fortschrittlichen Industriena-
tionen, 

— bleibende Fähigkeit, schnell wachsende Preise für 
Rohstoffe und Importenergien zahlen zu können. 

Langfristig Energie zu sparen, heißt mittel- und kurz-
fristig dazu mehr Energie aus heute verfügbarem Öl, 
Erdgas und der Kohle sowie Kapital einsetzen zu kön

-

nen. Schaffen von Kapital erfordert hohes Wachstum 
für Investitionen bei: 
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— neuen Heizsystemen mit Wärmepumpen, warmer 
.und kalter Fernheizung, Nachtstromspeicherhei

-

zung, 
— der Energieeinsparung durch bessere Isolierung 

vorhandener Gebäude und bei dem Neubau von 
energieökonomischen Wohnungen 

— dem Umweltschutz durch Abgas- und Abwasserrei-
nigung sowie durch den Schallschutz, 

— der Rohstoffschonung durch Recycling 

und ebenfalls für hohe Investitionen im Energiebereich 
bei dem 

— Aufbau eines Strom- und Gassystems bzw. später –
nach den kapitalintensiven Umorientierungen der 
Industrie und der Verbraucher, wie nachstehend 
beschrieben – der Aufbau eines ebenfalls sehr ka-
pitalintensiven Strom-Wasserstoff-Systems, das die 
Erzreduktion, die Produktion von Chemieerzeug-
nissen und von Treibstoffen mit verringertem Ein-
satz von Kohlenwasserstoffen, vor allem Öl, gestat-
tet, also insgesamt vordringlich der langfristigen 
Ölsubstitution dient. 

Das im Pfad 1 eingesetzte Wirtschaftswachstum ist 
aber auch deshalb erforderlich, weil die OECD-Staa-
ten, zu denen die Bundesrepublik Deutschland gehört, 
den weitaus überwiegenden Anteil der Entwicklungs-
hilfe tragen, und diese Werte zur Stützung der Umver-
teilung zukünftig sogar um eine Größenordnung über 
die heutigen Werte gesteigert werden müssen, zumal 
der Anteil der OPEC-Länder an der Entwicklungshilfe 
wegen der Erschöpfung ihres Ölreichtums vermutlich 
sinkt und der Anteil der Planwirtschaftsländer auch 
heute schon nur wenige Prozent beträgt. Entwick-
lungshilfe heißt: Lieferung von Investitionsgütern aus 
Industrieländern an Entwicklungsländer und Entla-
stung des Weltölmarktes, um diese Energie jungen 
Staaten erschwinglich und verfügbar zu halten. Ent

-
wicklungshilfe heißt aber auch: Abnahme von Rohstof-
fen und Produkten aus diesen Ländern zu stark stei-
genden Preisen. Die Lösung dieser Aufgaben läßt sich 
nur erreichen durch Wachstum, höhere Produktivität 
und durch Einsparungen, die marktwirtschaftlich 
durch das Trendeinsparen hervorgerufen werden. 

Die Conservation Commission der Weltenergiekonfe-
renz sieht für 2020 eine Beteiligung der Kernenergie 
weltweit mit über 31 % als erforderlich an, das Modell 
nach Pfad 1 würde für das Jahr 2030 etwa 36 % Beteili-
gung der Kernenergie an der Energieversorgung der 
Bundesrepublik Deutschland bedeuten. 

Da Industrieländer, entsprechend ihrem höheren tech-
nischen Potential, eher und intensiver über Kernener-
gie den Weltenergiemarkt entlasten können als Ent-
wicklungsländer, ist die deutsche Beteiligung nach 
Pfad 1 eher zu gering angesetzt. Pfad 1 eignet sich 
dazu langfristig, die Abhängigkeit von Primärenergie-
importen zu vermindern, da Kernenergie bei einem 
entsprechenden Anteil von Brutreaktoren innerhalb 
weniger Jahrzehnte zu einer heimischen Energie wird. 
Der bei diesem Pfad mit 388 000 Tonnen Uran kumu-
lierte Bedarf würde, gemessen an den Welturanvorrä-
ten, dem Anteil der Bundesrepublik Deutschland am 
Bruttosozialprodukt der Weltwirtschaft entsprechen. 
Da bei der Einführung von Brütern auch wesentlich 

ärmere Uranvorkommen genutzt werden können, 
stünde Uran nach heutigen Beg riffen unbegrenzt zur 
Verfügung. Die Ausnutzung von dann in der Bundes-
republik Deutschland vorhandenem Uran-238 würde 
uns von Uraneinfuhren unabhängig machen. Gemein-
sam mit der heimischen Kohle und regenerativen Ener-
giequellen ließen sich so im Jahr 2030 ohne weitere 
Einschränkungen zwei Drittel unseres Energiebedarfs 
aus heimischen Quellen decken. 

Die technische Ausrichtung unseres zukünftigen Ener-
gieversorgungssystems sollte so geschehen, daß mög-
liche Einsparungen an Energie über das Trendeinspa-
ren nach Pfad 1 hinaus in erster Linie einer Verminde

-

rung des Öleinsatzes zugute kommen können. Sie 
sollte aber auch so angelegt sein, daß bei einem par-
tiellen Ausfall der Belieferung mit Öl, Gas oder Import-
kohle keine bedrohliche Versorgungssituation in der 
Bundesrepublik Deutschland entstehen kann. Eine zu 
Pfad 1 gehörende Öl-Minimum-Variante weist für das 
Jahr 2000 einen Bedarf an Primärenergie von 560 Mil-
lionen t SKE auf. 40 Millionen t SKE werden an Öl 
weniger eingesetzt – bei sonst gleichen Primärenergie

-

mengen. Bei gleichbleibendem Wachstum ergibt sich 
diese Verminderung im Jahr 2000 durch die Maßnah-
men des starken Sparens. Im Jahr 2000 wird bei der 
Ölspar-Variante eine Primärenergiemenge von 750 
Millionen t SKE gebraucht. Gegenüber dem Pfad 1 
erfolgt die Ölreduktion wiederum durch Einsparen und 
vor allem durch verstärkte Elektrifizierung im Heiz- 
und Prozeßwärmebereich. Während die Bundesrepu-
blik Deutschland im Jahr 1980 noch zu etwas mehr als 
50 % vom Öl abhängt, würden es nach Pfad 1 im Jahr 
2000 noch etwa 27 % und im Jahr 2030 ohnehin nur 
noch 20 % sein.  

Nach der Öl-Minimum-Variante des Pfades 1 würde 
bei einem Rückgang des Primärenergieverbrauches 
auf 560 Millionen t SKE im Jahr 2000 nur noch 2/3 des 
nach Pfad 1 eingesetzten Öls verwendet, im Jahr 2030 
ließe sich der. Ölanteil am Gesamtenergieverbrauch 
sogar auf um 10 % des Primärenergieverbrauchs sen-
ken. Die zusätzlichen Investitionen, um diese Einspa-
rungen unter sonst gleichen Bedingungen möglich zu 
machen, erfordern einen entsprechenden Konsumver-
zicht. Ein solcher Verzicht kann allgemeine politische 
Akzeptanz finden, weil das Wirtschaftswachstum des 
Pfades 1 mit 3,3 %/a höher ist als das der übrigen 
Pfade (2%/a). 

Pfad 1 (Hauptvariante) bedingt den Betrieb von 62 
bzw. 132 Kernkraftwerken mit je 1 250 MWe im Jahre 
2000 bzw. 2030; für die Öl-Minimum-Variante des Pfa-
des 1 betragen die Zahlen im Jahre 2000 und 2030 
jeweils 62 und 160 Kernkraftwerke. Dies bedingt den 
jährlichen Zubau von 3 bis 4 Kernkraftwerken zwi-
schen dem Jahre 1988 und 2000 sowie von 2 bis 3 
(Hauptvariante) und 3 bis 4 Kernkraftwerken (Öl-Mini-
mum-Variante) zwischen dem Jahre 2000 und 2030. 
Hinzuzuzählen sind nach dem Jahr 2000 etwa 1 bis 3 
Ersatzkraftwerke pro Jahr. Errichtet man – wie in 
Frankreich – je vier Einheiten an einem Standort, sind 
also insgesamt bis zum Jahre 2030 etwa 30 bis 40 
Kernkraftwerksstandorte in der Bundesrepublik 
Deutschland erforderlich. 

Der Pfad 1 sieht den Ausbau von Kohlekraftwerken in 
dem Umfang vor, wie er nach den Vereinbarungen 
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zwischen der heimischen Steinkohle und der Elektrizi-
tätswirtschaft festgelegt ist. 

Pfad 1 unterscheidet sich von den übrigen Pfaden deut-
lich hinsichtlich der Menge des erzeugten Stromes. Ein 
erheblicher Vorteil, da die Verfügung über elektrische 
Energie als der vielseitigsten Energieform die Flexibili-
tät einer Volkswirtschaft gegenüber nicht vorherseh-
baren Störungen erhöht. 

Dennoch folgt der Anstieg in der Stromerzeugung dem 
Trend mit allmählich abnehmenden Zuwachsraten. 
Das entspricht auch den Schätzungen der Weltenergie-
konferenz, wonach – trotz abnehmender Zuwachsraten 
in der Stromerzeugung – im Jahre 2020 etwa die Hälfte 
der Primärenergie in elektrische Energie umgewandelt 
wird. 

Demgegenüber steigt der Primärenergieeinsatz zur 
Stromerzeugung bei Pfad 2 nur noch gering an, bei 
Pfad 3 stagniert er und bei Pfad 4 nimmt er geringfügig 
ab. Der Unterschied zwischen den Pfaden 1 und 2 ist 
im Mittel rund 6 mal größer als die Unterschiede zwi-
schen den Pfaden 2 und 3 sowie zwischen den Pfaden 3 
und 4. Es ist also eine Täuschung, wenn man zwischen 
den Pfaden 1 und 4 gleichmäßige Abstände vermutet. 

Pfad 1 dürfte der Realität wesentlich näher sein als die 
Gruppe der übrigen Pfade; denn selbst wenn der histo-
rische Zuwachs im Stromverbrauch von 7,2 %/a halbiert 
wird, ergibt sich bis zum Jahr 2000 eine Verdoppe-
lung des Verbrauches. Das wirtschaftliche Wachstum, 
das unserem augenblicklichen Energieeinsatz ent-
spricht und beispielsweise im Stromverbrauch bis zum 
Jahre 2000 Zuwachsraten von etwa 4 %/a erfordert, 
könnte nur mit dirigistischen Mitteln abrupt angehal-
ten werden. In diesem Falle würde die Bundesrepublik 
Deutschland in Kürze ihren technischen Vorsprung 
und ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen 
Nationen verlieren. Bei einer Wirtschaft, die zu 25 % 
bis 30 % vom Export abhängt, bedeutet dies einen 
Verlust von vielen Arbeitsplätzen. 

Bedeutsam für Pfad 1 ist zudem, daß er den weiteren – 
wenn auch mäßigen Ausbau der Grundstoffindustrie in 
der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht. 1960 
wurden bei uns je Arbeiterstunde 5,6 kWh eingesetzt, 
1978 waren es bereits 17 kWh. Die Grundstoffindustrie 
(NE-Metalle, Chemie und Stahlindustrie) lag wesent-
lich über diesen Durchschnittswerten. Erhalten wir die 
Grundstoffindustrie hier, so werden einerseits bei uns 
vorhandene Arbeitsplätze gesichert und andererseits 
neue zusätzliche Abhängigkeiten im Bereich der 
Grundstoffe durch Einfuhr von Stahl oder Chemiepro-
dukten vermieden, was langfristig auch der Leistungs-
bilanz der Bundesrepublik Deutschland entgegen-
kommt, die verarbeitende Industrie im Land erhält und 
Erfahrungsrückfluß für die Ingenieurarbeit an der Wei-
terentwicklung und dem Export solcher Anlagen 
bringt. Bei gleichbleibendem Verbrauch von Gütern 
und Energiedienstleistungen ist insgesamt ein gleiches 
Maß an Energie erforderlich, unabhängig davon, ob 
die Energie in unserem Land eingesetzt oder mit im-
portierten Gütern eingeführt wird. 

Im Gegenteil, die eingeführten Güter enthalten Nutz

-

energie, wodurch die bei eigener Produktion beste

-

hende Abhängigkeit in der Einfuhr von Primärenergie 

ausgeweitet würde auf Kraftwerke im Ausland, auf 
Reservehaltung, Brennstoffbevorratung und Brenn-
stoffbeschaffung dort, ohne Möglichkeit unserer 
Beeinflussung und unter möglicherweise anderen wirt-
schaftspolitischen Gesetzen. Umgekehrt wird mit von 
uns exportierten Gütern auch die zu ihrer Herstellung 
erforderliche Energie exportiert. Insofern ist Verlage-
rung von Produktionen aus der Bundesrepublik 
Deutschland nicht mit Energieersparnis zu verwech-
seln. 

Grundstoffindustrie ist an Primärenergie in Form von 
Koks, Gas, Strom und Prozeßwärme gebunden. Sie 
wird energieökonomisch optimal in einem Verbundsy-
stem gewonnen, das Kohle und Kernenergie gemein-
sam einsetzt. Keine dieser Primärenergien kann die 
Aufgabe allein lösen. Ein solches System ist in der 
Bundesrepublik Deutschland unter günstigen Bedin-
gungen zu realisieren, da hier Kokskohle vorhanden ist 
und die Technik der Stromerzeugung aus allen Primär-
energien beherrscht wird und darüber hinaus ein tech-
nisches Potential besteht, das weiter erforderliche Ent

-

wicklungsschritte, wie Einführung von Hochtempera-
turreaktoren, Brütern, Kohleveredelungsanlagen und 
die Verflechtung dieser Techniken, zur Kohleverede-
lung mit nuklearer Wärme in weit kürzerer Zeit durch-
zuführen erlaubt, als in den meisten anderen Ländern. 
Die Bundesrepublik könnte bei Ausschöpfung ihres 
technischen Potentials einen wichtigen Beitrag zur 
Energieversorgung der Welt liefern. 

Eine Umstrukturierung der Grundstoffindustrie wird 
gemeinsam mit einem Angebot an ausreichender und 
preisgünstiger Energie, wie es der Pfad 1 in der Durch-
mischung mit Kernenergie erlaubt, der Festigung der 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Industrie dienen und ver-
hindern, daß verarbeitende Industrien einer auswan-
dernden Grundstoffindustrie nachziehen, wobei sich 
langfristig technisches Wissen bei anderen ansammelt 
und entsprechende Dienstleistungen aus der Bundes-
republik Deutschland erübrigt. 

Kernenergie sichert nicht nur mengenmäßig die Ener

-

gieversorgung, sie ist in der Grundlast (5 000 h/a bis 
7 000 h/a) auch wirtschaftlicher als andere Primärener-
gien und erhält damit den Lebensstandard. 

Der wirtschaftliche Vorteil wird in zahlreichen Studien 
ausgewiesen, u. a. in der Battelle-Studie, die von 
Dezember 1976 bis Januar 1979 im Auftrag des nord-
rhein-westfälischen Wirtschaftsministers angefertigt 
wurde, sowie in der Studie des Wirtschaftswissen-
schaftlichen Institutes der Universität Köln für das Bun-
deswirtschaftsministerium von 1978. Die dort ermittel-
ten hohen wirtschaftlichen Vorteile für die Kernener-
gie werden zukünftig eher noch größer, da die Preis-
steigerungen für fossile Brennstoffe vermutlich höher 
liegen als die den genannten Untersuchungen zu-
grunde liegenden Werte. 

Eine weitere Variante des Pfades 1 (sie sei mit Pfad 1 
mit maximalem Wasserstoffeinsatz bezeichnet) geht 
davon aus, daß der Primärenergieverbrauch von heute 
418 Millionen t SKE auf 1 383 Millionen t SKE im Jahr 
2030 steigt, entsprechend einem durchschnittlichen 
jährlichen Wachstum von 2,4 %. Dieser Wert wider-
spricht den weit geringeren Werten, die die Weltener- 
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giekonferenz in dem Zeitraum bis 2020 für die OECD

-

Staaten allgemein und damit auch für die Bundesrepu-
blik Deutschland annimmt. Die Variante des Pfades 1 
mit maximalem Wasserstoffeinsatz ist auch deshalb 
unrealistisch, weil sie die verfügbare Öl- und Gas-
menge wie bei dem Pfad 1 (Hauptvariante) einsetzt. 
Damit dürfte jedenfalls der Verkehrssektor und der 
petrochemische Sektor auch weiterhin mit Öl und Gas 
vollauf befriedigt werden können und sogar noch 
Energie aus diesem Bereich für andere Zwecke frei 
bleiben. Für andere Bereiche, beispielsweise Bereiche 
der Wärmeversorgung, den investitionsaufwendigen 
und energetisch nachteiligen Umweg über die Wasser-
stoffgewinnung einzuschlagen, ist unzweckmäßig. Die 
unmittelbar vor uns liegende Aufgabe, die Energiever-
sorgung mengenmäßig zu sichern und gleichzeitig die 
Abhängigkeit vom Öl zu mindern, wird so nicht 
erreicht. Darüber hinaus tritt eine hohe zusätzliche 
Kapitalbindung ein. Dieses Kapital würde in anderen 
Bereichen, beispielsweise bei der Umorientierung 
unserer Grundstoffindustrie auf energie- und ölspa-
rende Techniken, fehlen. 

Wollen wir ein realisierbares Modell, das zugleich aus-
reichendes Wachstum ermöglicht, Abhängigkeiten 
vom Öl und später auch vom Erdgas mindert, den 
Lebensstandard und die Arbeitsplatzsicherheit bei uns 
erhält oder steigert, unsere Entwicklungshilfeleistun-
gen erhöht, hohe Beiträge für Forschung und Entwick-
lung vor neuen Techniken – auch auf dem Sektor des 
Umweltschutzes - ermöglicht und zusätzlich eine Sta-
bilität gegen plötzlich auftretende Störungen der Welt-
wirtschaft besitzt, dann werden wir uns in der Energie-
wirtschaft einzurichten haben auf die Verwirklichung 
des Pfades 1 oder der Ölspar-Variante des Pfades 1 
oder einer Lösung, die zwischen beiden liegt. 

Die Pfade 2 bis 4 sind in aufsteigender Reihenfolge 
unwahrscheinlich. Es gibt keine auf belastbare Ergeb-
nisse abzustützende Untersuchung, wie ein je nach 
Pfad 2 bis 4 stärkerer Strukturwandel in der Industrie 
sozial verträglich zu bewerkstelligen wäre und wie die 
Versorgung mit Gütern und mit Energie in einem 
dichtbevölkerten und rohstoffarmen Land wie unserem 
zu sichern wäre. Im Gegenteil: Es ist zu erwarten, daß 
auch Rohstoffe knapper werden. Das führt dazu, eine 
weitergehende Verarbeitungstiefe unter Mehreinsatz 
von Energie durchzuführen und die Einfuhr teurer 
Rohstoffe für heimischen Bedarf durch ein wachsendes 
Maß an Importen hochwertiger Güter zu kompensie-
ren. In aufsteigender Reihenfolge würden die Pfade 2 
bis 4 zu einem extremen Wirtschaftsdirigismus führen, 
wie er in seiner Erfolglosigkeit von Planwirtschaften 
demonstriert wird; so hat die DDR einen höheren Pri-
märenergieverbrauch je Einwohner als wir – bei 
wesentlich geringerem Lebensstandard. 

Pfad 4 verkennt darüber hinaus – mit der besonderen 
Betonung der regenerativen Energiequellen – den 
höheren Kapitaleinsatz und den Mehraufwand an 
Energie dus knappen fossilen Energien und an Roh-
stoffen beim Aufbau dieser außerordentlich material-
extensiven regenerativen Energiegewinnung. Gerin-
ges Wachstum, hohe Investitionen für die besonders 
kapitalaufwendigen regenerativen Energiequellen 
und für die Maßnahmen bei starkem Einsparen, ein- 

schließlich industrieller Umstrukturierung, werden 
nicht ohne gravierende Einsparmaßnahmen im priva-
ten Konsum durchführbar. 

In dem Bericht der Conservation Commission der Welt-
energiekonferenz „World Energy-Looking ahead to 
2020" kommt ein Aspekt mit besonderer Deutlichkeit 
zum Tragen, der auch für die Energieversorgung der 
Bundesrepublik Deutschland wichtig ist. Sollte in der 
Verwirklichung eines Energiegesamtkonzeptes, das 
die Kernenergie langfristig zur Hauptenergiequelle 
macht, eine Verzögerung eintreten, so sind die Ziele 
bei weitem nicht mehr erreichbar. 

Die Conservation Commission der Weltenergiekonfe-
renz beziffert die Verminderung im Primärenergiean-
gebot durch eine Verzögerung bei der Verwendung 
aller verfügbaren Primärenergien von 10 Jahren mit 
einer Verminderung der dann im Jahr 2020 bereitzu-
stellenden Primärenergie in Höhe von 20 %. Eine sol-
che Verzögerung würde – auf die Bundesrepublik 
Deutschland bezogen – Arbeitsplätze und sozialen 
Wohlstand gefährden. 

Nicht ausreichend Kernenergie morgen verfügbar zu 
haben, bedeutet für uns den Verlust der Grund-
stoffindustrie übermorgen und gefährdet die Position 
des rohstoffarmen Industriestaates Bundesrepublik 
Deutschland. 

3.9 Stellungnahme von Prof. Dr. K. -M. Meyer-Abich 

Der wirtschaftliche Aufschwung der Nachkriegszeit 
hat der Bundesrepublik Deutschland einen materiellen 
Wohlstand ohnegleichen beschert. Eine Fülle von 
Bedürfnissen kann heute weitgehend als erfüllt gelten. 
Zum Beispiel waren doppelt so viele Autobahnen und 
Hochhäuser wie 1950 noch doppelt so gut und bedarfs-
gerecht wie der Bestand von 1950. Demgegenüber 
wären doppelt so viele Autobahnen und Hochhäuser 
wie 1980 zweifellos nicht mehr auch doppelt so gut und 
bedarfsgerecht, wie sie es in dem mittlerweile vorhan-
denen Umfang sind. Dies gilt um so mehr, als in ande-
ren Bereichen relative Defizite eingetreten sind. Mehr 
Solidarität, kulturelle Gemeinschaft und geistigen 
Zusammenhalt zu gewinnen, wäre heute vielleicht 
wichtiger als jede weitere Vermehrung des Wohlstands 
unter den Zielvorstellungen der 50er Jahre. 

Im Energiebereich ist heute ebenfalls nicht mehr ohne 
weiteres anzunehmen, daß ein Energiebudget von 800 
Millionen t SKE für die Bundesrepublik auch doppelt 
so gut und nützlich wäre wie die heutigen 400 Millio-
nen t SKE. Der gesellschaftliche Nutzen erweiterter 
Energiesysteme bedarf vielmehr der ausdrücklichen 
Begründung in bezug auf legitimierbare Ziele. Es ist 
energiepolitisch ein großer Fortschritt, daß dieser 
Begründungspflicht durch die in dem vorliegenden 
Zwischenbericht vorgelegte Szenarienrechnung 
genügt wird, so daß die ausgewiesenen Ziele zur Dis-
kussion gestellt sind. Das Hauptergebnis dabei ist, daß 
die Verlängerung des bisher weithin für normal Gehal-
tenen jetzt nur noch als das eine Extrem gelten kann 
(Pfad 1). Von diesem Extrem entfernen sich die drei 
anderen Perspektiven in drei etwa gleich großen 
Schritten (jeweils etwa 20 % im Endenergiebudget). 
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Eine gemeinsame Grundannahme für alle vier Pfade 
ist, daß die Bevölkerung der Bundesrepublik in den 
nächsten fünfzig Jahren auf etwa 50 Millionen Einwoh-
ner zurückgehen wird, davon höchstens 40 Millionen 
Deutsche. Ich nehme an, daß es ein politisches Ziel sein 
wird, den Ausländeranteil in der Bundesrepublik nicht 
über 15 % bis 20 % steigen zu lassen, und daß dieses 
Ziel auch international vertretbar sein wird, da die 
Bundesrepublik Ohnehin zu den am dichtesten bevöl-
kerten Ländern der Welt gehört. Die Annahme einer 
Wohnbevölkerung von 50 Millionen im Jahr 2030 liegt 
deshalb m. E. an der oberen Grenze des sinnvoller-
weise Vertretbaren – zumindest, solange es kein natio-
nales Ziel sein wird, dem Bundeskanzler ein Kind zu 
schenken. 
Alle anderen Annahmen der Szenarienrechnung sind 
variabel und bedürfen der besonderen Erörterung. 
Dabei liegt es nahe, die extremen Pfade 1 und 4 sowie 
die beiderseits der Mitte liegenden Pfade 2 und 3 
jeweils gemeinsam zu behandeln. 

1. Beurteilung der Extreme (Pfade 1 und 4) 

Pfad 1 setzt voraus, daß die Wachstumsvorstellungen 
der 50er und 60er Jahre auch für den Rest dieses 
Jahrhunderts den richtigen Rahmen abgeben. Diese 
Auffassung ist grundsätzlich auf zweierlei Weise zu 
begründen.Zum einen gibt es die These, eine Fortset-
zung des herkömmlichen Wachstums werde in Zukunft 
besonders denen zugute kommen, die davon bisher 
relativ am wenigsten gehabt haben. Ich halte diese 
Erwartung für eine Selbsttäuschung und sehe keine 
Möglichkeit, der unbequemen Konsequenz zu entkom-
men, daß die gesellschaftliche Integration der Alten 
und der Jungen, der Kranken und der Außenseiter 
durch eine Fortsetzung der nachkriegszeitlichen Auf-
baupolitik nicht erleichtert, sondern erschwert wird. 
Das Erwerben ist zwar immer leichter als das Erhalten, 
aber man löst die Probleme des Erhaltens nicht, indem 
man sich auf einen ewigen Erwerb einstellt. Zum ande-
ren kann man für eine Fortsetzung der bisherigen 
Entwicklung eintreten, weil man die dadurch erzeug-
ten Verteilungsprobleme und die des kulturellen Sub-
stanzverzehrs für unlösbar hält und deshalb nur die 
Möglichkeit sieht, das bisherige Wachstum notfalls 
auch als eine im wesentlichen sinnlose Beschäfti-
gungstherapie ( „Pyramidenbau" ) fortzusetzen, um 
unter der Devise der Vollbeschäftigung – egal wozu – 
wenigstens noch einen möglichst großen Teil der 
Bevölkerung in den Strudel mit hinein zu ziehen. Auf 
dieser Linie liegen der Verzicht auf Strukturpolitik und 
das Plädoyer für einen Ausbau ausgerechnet der 
Grundstoffindustrie in der Bundesrepublik Deutsch-
land, letzteres allerdings als eine wohl auch unter den 
Prämissen des Pfades 1 fragwürdige Empfehlung. 

Ohne den Voraussetzungen, relativ zu denen der 
Pfad 1 einen sinnvollen Weg in der Energiepolitik 
abgeben würde, eine gewisse Folgerichtigkeit abspre-
chen zu wollen – vor allem für den „Pyramidenbau" – 
halte ich diese Voraussetzungen dennoch für politisch 
und insbesondere auch für energiepolitisch abwegig. 
Ich folge in dieser Beurteilung den von der Kommission 
empfohlenen Kriterien zur Beurteilung von Energiesy-
stemen: 
Wirtschaftlichkeit: Für den Pfad 1 wird vorausgesetzt, 
daß die Bundesrepublik in 50 Jahren immer noch 

ebensoviel Mineralöl und Erdgas importieren kann wie 
heute. Dieses ist eine ebenso heroische wie unrealisti-
sche Annahme. Vorausgesetzt wird außerdem, daß 
hinsichtlich der Kernenergie in der Öffentlichkeit als-
bald eine freudige Zustimmung an die Stelle der bishe-
rigen kritischen Auseinandersetzung treten wird, denn 
sonst würde es zweifellos nicht denkbar sein, die Kern-
energiekapazität relativ zu heute beinahe zu verzwan-
zigfachen. Ich halte auch diese Erwartung politisch für 
falsch. Hinzu kommt, daß bei einem so raschen Ausbau 
der Kernenergie mit Ausfällen gerechnet werden muß. 
Beiderlei Voraussetzungen bedeuten somit, daß eine 
hinreichende Versorgungssicherheit auf dem Pfad 1 
schwerlich gewährleistet werden kann, und dies um so 
mehr, als andererseits auf jegliche Politik der Ener-
gieeinsparung verzichtet wird. Zum Beispiel sind die 
Umwandlungsverluste beim Übergang von Primär-
energie zu Endenergie auf dem Pfad 1 in fünfzig Jah-
ren mit 39 % nicht etwa niedriger, sondern noch ein-
einhalb mal höher (!!) als heute mit 27 %. Dabei wird 
also gar nicht zur Kenntnis genommen, daß es nach der 
Ölkrise und in der realistischen Erwartung weiterer 
Steigerungen des (relativen) Energiepreisniveaus – die 
auf längere Sicht schwerlich unter durchschnittlich 
2 %/a. (real) liegen dürften – volkswirtschaftlich ver-
nünftig ist, Energie durch Kapital und Technisches 
Wissen zu substituieren, d. h. „sehr stark" oder zumin-
dest „stark" Energie „einzusparen" . Unter den Vor-
aussetzungen des Pfades 1 verbindet sich also die wirt-
schaftliche Unvernunft, trotz sinnvoller Substitutions-
möglichkeiten weiterhin ein einseitig angebotsorien-
tiertes Energiesystem zu favorisieren, mit der politi-
schen Illusion, die Öl- und Kernenergieprobleme leich-
ter überwinden zu können als bestimmte inländische 
Widerstände gegen die Nutzung der Energiequelle 
Energieeinsparung. 

Internationale Verträglichkeit: Mit dem Ausbau der 
Kernenergienutzung ist das Problem verbunden, den 
Nichtverbreitungsvertrag für Kernwaffen durch die 
„friedliche Nutzung" der Kernenergie zu unterlaufen, 
also eine Vergrößerung der Wahrscheinlichkeit von 
Atomkriegen. Der Verzicht auf die wirtschaftlich sinn-
volle Nutzung der Energiequelle Energieeinsparung 
bedeutet außerdem, daß die sowohl entwicklungspoli-
tisch als auch außenhandelspolitisch vielverspre-
chende Chance vertan wird, durch die Entwicklung 
und Erprobung technischer und wirtschaftlicher Mög-
lichkeiten der (aktiven und passiven) Sonnenenergie-
nutzung gleichermaßen zur Entwicklung der Dritten 
Welt beizutragen wie die Chancen der Bundesrepublik 
als eines exportorientierten Industrielandes zu verbes-
sern. Erfreulich ist allerdings, daß die vielfach vorge-
schobene Fiktion, es gelte bei uns die Kernenergie zu 
forcieren, „um den Entwicklungsländern das Öl zu 
lassen", zur Rechtfertigung des Pfades 1 nicht mehr 
herangezogen wird. 

Umweltverträglichkeit: Die herkömmliche Wirt-
schaftsentwicklung ist mit beträchtlichen Umweltbela-
stungen verbunden. Soweit der Pfad 1 so gemeint ist, 
daß diese Belastungen vermieden werden sollen, wird 
ein nicht geringer Teil der – relativ zu allen anderen 
Pfaden – erhöhten wirtschaftlichen Wachstumsrate auf 
diesem Pfad lediglich der Kompensation von Wachs-
tumsschäden zu dienen haben. Und soweit die 
Umweltbelastungen nicht vermieden werden, spricht 
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dies nur um so mehr gegen die Voraussetzungen des 
Pfades 1. 

Sozialverträglichkeit: Unter Gesichtspunkten der 
Bedürfnisgerechtigkeit erweist es sich als zunehmend 
fraglich, wieweit der gesellschaftliche Aufwand für 
großtechnische Systeme ihren Nutzen noch wert ist. 
Soweit also im wirtschaftlich-technischen Kalkül das 
Größere immer auch das Bessere ist, darf nicht mehr 
ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß dieser 
Kalkül in der Öffentlichkeit akzeptiert wird. Die politi-
sche Tragweite der Auseinandersetzung über die 
Kernenergie liegt m. E. da rin, daß es darin nicht nur 
um eine spezielle A rt  der Energieversorgung geht, 
sondern um eine tiefgreifende Krise der Beurteilung 
technischer Systeme im Hinblick auf den Naturzusam-
menhang des menschlichen Lebens. Die Enquete-
Kommission hat sich mit den „Auswirkungen der Ener-
gietechnik auf das gesellschaftliche Leben" (Ziffer 4 
des Bundestags-Auftrags) noch nicht beschäftigen 
können und hat sich dementsprechend noch keine 
Meinung darüber gebildet, welche energiepolitischen 
Konsequenzen aus der Entwicklung der Bedürfnis-
strukturen, nach denen das Energiesystem zu rechtfer-
tigen sein muß, zu ziehen sind. Vieles spricht dafür, 
daß dem sozialpolitischen Bedürfnis nach Mitbestim-
mung und Dezentralisierung von Entscheidungspro-
zessen, welches in der Entstehung von Bürgerinitiati-
ven zum Ausdruck kommt, ein Bedürfnis nach über-
schaubareren und der menschlichen Kommunikation 
im tätigen Umgang förderlicheren Technologien ent-
spricht. Der Widerstand gegen die Kernenergie ist in 
eins ein Widerstand gegen die anonymen Bürokratien 
und den individuellen Freiheitsverlust. Daß gerade die 
Kernenergie zum Symbol für diesen Widerstand 
gewählt wird, ist im übrigen durchaus sinnvoll, denn 
die Kernenergie ist eine qualitativ neue Stufe im tech- 
nologischen Verhältnis der Menschheit zur Natur 
(„Faustischer Pakt" , Hypothetizität) und somit im Ver-
hältnis der Menschen untereinander, was auch zumin-
dest die bedeutenderen unter ihren Befürwortern nie 
bestritten haben. Wenn sich die Befürworter der Vor-
aussetzungen, unter denen der Pfad 1 ein energiepoli-
tischer Weg wäre, über die Frage der Sozialverträglich-
keit der herkömmlichen industriegesellschaftlichen 
Entwicklung vorbehaltlos hinwegsetzen, sich also 
nicht einmal die Frage gefallen lassen, ob die Inge-
nieure der wissenschaftlich-technischen Zivilisation 
noch den Bedürfnissen der Menschen dienen oder sich 
Entscheidungen über anderer Leute Glück anmaßen, 
so rechtfertigen sie damit nur die aufkommende Kritik. 
Dabei ist es ein irreführendes Scheinargument, zugun-
sten des Pfades 1 ins Feld zu führen, daß zuviel Energie 
niemals schädlich, schon ein geringfügiger Energie-
mangel aber sehr schädlich sei. Denn symmetrisch zum 
Problem der Flexibilität nach oben gibt es auch das der 
Flexibilität nach unten, und die Frage ist gerade, wie-
weit die technischen Dinosau rier diese letztere Flexibi-
lität noch haben werden. 

Die Vorausstzungen des Pfades 1 erweisen sich nach 
alledem sowohl volkswirtschaftlich (quantitatives 
Wachstum) als auch energiewirtschaftlich (Versor-
gungssicherheit, Preisgünstigkeit), außenpolitisch 
(Proliferationsproblem, Entwicklungspolitik), umwelt-
politisch und hinsichtlich ihrer Sozialverträglichkeit 

(Bedürfniswandel, Dezentralisierung) als bedenklich 
oder höchst bedenklich. Die Öl-Minimum-Variante zu 
Pfad 1 kann diesen Bedenken auch nur zum geringe-
ren Teil gerecht werden, so daß der Pfad 1 nach mei-
nem Urteil nicht politisch vertretbar ist. 

Pfad 4 beruht demgegenüber auf Voraussetzungen, in 
denen alle die Fehler, die dem Pfad 1 zugrunde liegen, 
nicht gemacht sind. Die gegen den Pfad 1 angeführten 
Argumente gelten also mit umgekehrtem Vorzeichen 
zugunsten des Pfades 4. Ich halte diesen Pfad gleich-
wohl einstweilen nicht für empfehlenswert, weil eine 
Entscheidung für oder gegen die Kernenergie m. E. 
erst dann ge troffen werden sollte, wenn die von der 
Enquete-Kommission beschlossenen „Kriterien für die 
Bewertung von Energiesystemen" auf die Alternativen 
zur Kernenergie ebenso zur Anwendung kommen kön-
nen wie auf diese selbst. Diese Bedingung ist bisher 
nicht erfüllt, da die Nutzung der Sonnenenergie ein-
schließlich der passiven Nutzung und „Energieeinspa-
rung", bisher nur unzureichend entwickelt ist. 

 
2. Kurz- und mittelfristige Handlungsmöglichkeiten 

(Pfade 3 und 2) 

Um die bisher durch fossile Energieträger hervorge-
brachten Dienstleistungen auch in der ferneren 
Zukunft zu gewährleisten und um unser Energiesy-
stem – soweit sich dies vom Bedarf her rechtfertigen 
läßt – in Zukunft gegebenenfalls zu erweitern, gibt es 
technisch nur zwei Möglichkeiten: Die Nutzung der 
Kernenergie und die der Sonnenenergie. Dabei sind 
unter „Kernenergie" im wesentlichen die fortgeschrit-
tenen Reaktorlinien (Brüter, HTR, vielleicht Fusion) zu 
verstehen, da die heute gebräuchlichen Leichtwasser- 
reaktoren nur Elektrizität, und auch diese vorzugs-
weise nur in Grundlast, produzieren, also lediglich den 
kleinsten Teil der erforderlichen Dienstleistungen 
gewährleisten können und auch von den Vorräten her 
nur ephemer sind. „Sonnenenergie" wiederum 
bezeichnet ebenfalls ein Spektrum verschiedenartiger 
Nutzungsmöglichkeiten, wobei eine Grundunterschei-
dung zwischen der aktiven Sonnenenergienutzung 
durch die Gewinnung von Energieträgern, z. B. Pho-
toelektrizität, Wind- und Wasserkraft, Biomasse, in 
Zukunft vielleicht Wasserstoff durch die photochemi-
sche bzw. photobiologische Zersetzung von Wasser, 
und der passiven Sonnenenergienutzung ohne den 
Vertrieb von Energieträgern besteht. Jedes Gebäude 
ist energetisch eine Anlage zur passiven Sonnenener-
gienutzung (zum Ausgleich von Temperaturschwan-
kungen), und je besser diese gelingt, desto geringer ist 
der Restbedarf an Energieträgern für die zusätzliche 
Heizung. Da es nun einerseits einen Überlappungsbe-
reich zwischen passiver Sonnenenergienutzung und 
rationeller Energieverwendung gibt (z. B. Wärmepum-
pen) und andererseits sowohl die aktive als auch die 
passive Sonnenenergienutzung qua Sonne zusammen-
hängen, empfiehlt sich zwar der gemeinsame Oberbe-
griff „Sonnenenergie", sollte jedoch als Abkürzung für 
den Bereich „Sonnenenergie und rationelle Energie-
verwendung" verstanden werden, da es viele Möglich-
keiten der rationellen Energieverwendung gibt, die mit 
Sonnenenergie nichts zu tun haben (z. B. Verminde-
rung des Kraftstoffverbrauchs von Automobilen). 
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Die Pfade 2 und 3 unterscheiden sich bis zur Jahrhun-
dertwende in den ausgewiesenen Energiemengen 
nicht stärker als es der ohnehin bestehenden Ungewiß-
heit hinsichtlich des Verhältnisses von politischen 
Handlungsmöglichkeiten und Handlungserfordernis-
sen entspricht. Der durch die beiden Pfade umschrie-
bene Kegel hat auch den Vorteil, nach oben und nach 
unten etwa gleichermaßen flexibel zu sein, so daß hier 
die geringsten Unter- bzw. Überversorgungsrisiken 
bestehen dürften, zumal auch der Öleinsatz stark redu-
ziert wird. 

Hinsichtlich der zugrunde gelegten politischen Ziel-
vorstellungen unterscheiden sich die Pfade 2 und 3 
dadurch, daß zur längerfristigen Bedarfsdeckung 
einerseits der Kernenergie (Pfad 2), andererseits der 
Sonnenenergie (Pfad 3) der Vorzug gegeben wird. 
Dabei erscheint die Nutzung der Sonnenenergie 
sowohl unter den Einsparungsannahmen („sehr star-
kes" Sparen durch passive Sonnenenergienutzung und 
rationelle Energieverwendung) als auch unter den 
regenerativen Energiequellen. Der Pfad 3 basiert im 
übrigen auf der Prognose, daß die Bundesrepublik 
Deutschland ihre wi rtschaftliche Position nur durch 
einen starken Strukturwandel behaupten kann und 
daß dieser Strukturwandel auch gelingen wird. 

Der Pfad 3 beschreibt nach meinem Urteil einen für die 
wirtschaftliche und politische Zukunft der Bundesre-
publik besseren Weg als der Pfad 2. Hinsichtlich der 
technisch und wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten 
zur Nutzung der Energiequelle Energieeinsparung 
haben wenige Jahre bereits außerordentliche Fort-
schritte gebracht, und etwa in der ersten Hälfte der 
90er Jahre dürfte in diesem Bereich mit einer so großen 
Innovationswelle zu rechnen sein, daß auch das „sehr 
starke" Einsparen und die entsprechende Sonnenener-
gienutzung sich bei weitem noch nicht als die Grenze 
der Wirtschaftlichkeit erweisen wird. Die für das „sehr 
starke" Einsparen erforderlichen Technologien sind ja 
im wesentlichen heute bereits verfügbar. Es liegt auf 
der Hand, daß die relativen Preise der Energiequelle 
Energieeinsparung fallen und die aller Energieträger, 
einschließlich des Urans, steigen werden. Hinsichtlich 
der Versorgungssicherheit ist außerdem zu berück-
sichtigen, daß die Nutzung der Energiequelle Ener-
gieeinsparung kurz- und mittelfristig (solange man aus 
Kernenergie lediglich Elektrizität gewinnen kann) 
unsere einzige Chance zur nachhaltigen Verminde-
rung der Abhängigkeit von Mineralölimporten ist. Dies 
alles spricht dafür, die Nutzung von Einsparungsmög-
lichkeiten jetzt mit einem mindestens so großen Ein-
satz zu verfolgen, wie er der Kernenergie seit Jahr-
zehnten politisch zuteil geworden ist. 

Hohe Preise allein sind für die Nutzung von Ein-
sparungspotentialen kein hinreichend differenziertes 
Instrument. Im Interesse einer sowohl möglichst 
raschen als auch unnötige Friktionen vermeidenden 
Umstellung ist vielmehr eine Fülle von Einzelmaßnah-
men erforderlich, darunter vordringlich die Beseiti-
gung von Wettbewerbsnachteilen für die Nutzung der 
Energiequelle Energieeinsparung. Eine grundlegende 
Voraussetzung für eine effektive Einsparungspolitik ist 
außerdem die Einsicht, daß energiebezogene Dienst-
leistungen immer schon durch eine Kombination der 
Faktoren Technisches Wissen, Energie, Kapital und 

Arbeit zustandegebracht werden, so daß bei veränder-
ten Preisrelationen die Substitution des teurer gewor-
denen Faktors (Energie) durch die anderen Faktoren 
nach Maßgabe der Preissteigerung (Vervielfachung 
des Energiepreises) wirtschaftlich ist. 

Unter Gesichtspunkten der internationalen Verträg-
lichkeit spricht für' die Annahmen des Pfades 3 und 
gegen die des Pfades 2, daß eine Pionierrolle der Bun-
desrepublik auf dem Gebiet der Sonnenenergienut-
zung sowohl entwicklungspolitisch sinnvoll als auch in 
unserem eigenen außenwirtschaftlichen Interesse ist. 
Technologisch „vorn" ist im Interesse der internationa-
len Stabilität in Zukunft m. E. die Sonnenenergie, nicht 
die Kernenergie. 

Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit ist die Einspa-
rung von Energie grundsätzlich besser als jeder Ener-
gieumsatz. Dies gilt nicht notwendigerweise auch für 
die „aktive" Sonnenenergienutzung (durch die Gewin-
nung von Energieträgern). Regenerative Energiequel-
len auf dem Pfad 3 sind jedoch nicht als „harte Sonne" 
zu verstehen, d. h. als Tausende von Quadratkilome-
tern betonierter Landschaft (relativ dazu müßte 
schließlich sogar die Kernenergie als eine „sanfte" 
Technik gelten). Welcher Anteil der 70 Millionen t SkE 
aus regenerativen Energiequellen inländisch gewon-
nen werden kann, bedarf der näheren Erörterung. 
Dabei sollten die zu treffenden Maßnahmen in der 
Regel nicht nur energiewirtschaftlich, sondern glei-
chermaßen umweltpolitisch, landwirtschaftspolitisch 
und entwicklungspolitisch begründet sein. 

Was schließlich die Sozialverträglichkeit der Sonnen-
energienutzung bzw. Energieeinsparung angeht, so 
haben die Bedenken, daß die großtechnische Nutzung 
der Kernenergie eine der freiheitlichen Gesellschafts-
ordnung nicht förderliche Verstärkung obrigkeitlicher 
Strukturen nach sich ziehen könnte („Polizeistaat"), zu 
lebhaften Phantasien in der entgegengesetzten Rich-
tung Anlaß gegeben. Ich finde es politisch verständlich 
und intellektuell nicht ohne einen gewissen Reiz, wenn 
der Sonnenseite von der Kernseite nunmehr der „Kalo-
rienstaat" entgegengehalten wird, in dem Blockwarte 
darauf achten, daß nur ja niemand zuviel heizt. Eine 
besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang die 
sogenannte „Zwangslüftung", da schon dieser Termi-
nus es nahelegt, dahinter ohne weiteres Nachdenken 
sogleich auch den Zwangsstaat zu vermuten. Tatsäch-
lich handelt es sich aber nur um eine regelbare Zen-
trallüftung mit Wärmerückgewinnung (zur Vermei-
dung der – erheblichen – Lüftungswärmeverluste), die 
das direkte Lüften durch offene Fenster während der 
Heizperiode in beheizten Räumen überflüssig macht. 
Es bedarf keiner weiteren Erörterung, daß hier den 
Sonnenenergiefreunden von den Kernenergiefreun-
den, denen in der öffentlichen Diskussion ja in der Tat 
ebenfalls sehr viel zugemutet worden ist, lediglich Hor-
rorgeschichten heimgezahlt werden, die ebensowenig 
gegen die Nutzung der Sonnenergie sprechen wie 
manche andere Horrorgeschichten gegen die Kern-
energie. 

Eine umfassende Analyse der Pfade 2 und 3 auf ihre 
Sozialverträglichkeit steht noch aus und sollte nach 
dem Zwischenbericht einen Schwerpunkt der weiteren 
Kommissionsarbeit bilden. Vieles spricht dafür, daß die 
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Nutzung der Sonnenenergie einem generellen Bedürf-
niswandel in der Richtung auf überschaubare und der 
menschlichen Kommunikation förderliche Technolo-
gien entgegenkommt. Unbestreitbar ist gleichwohl, 
daß meine positive Beurteilung des Pfades 3 weniger 
durch Erfahrungen fundiert ist als die Kritik an den 
Pfaden 1 und 2. Alternativen zur Kernenergie haben 
eben erst nach der Ölkrise ein weiterreichendes Inter-
esse gefunden und haben dementsprechend noch 
einen Entwicklungsrückstand aufzuholen. Daraus 
ergibt sich die folgende Handlungsempfehlung. 

3. Handlungsempfehlung 

Es kommt jetzt mehr darauf an, das Richtige zu tun, als 
das Falsche zu verhindern. Während die Verhinde-
rungskonfrontation nur „Zwentendorf-Mehrheiten" 
ergibt und damit eine generelle Stagnation, in der es 
weder mit der Kernenergie vorangeht, noch die not-
wendige Einsparungspolitik zustandekommt, ist etwa 
bis zur Mitte der 90er Jahre eine aktive Koexistenz der 
Pfade 2 und 3 denkbar und m. E. für beide Seiten 
akzeptabel. Die Bedingungen dieser Koexistenz sind: 

1. Diejenigen, die ein im wesentlichen auf Kernener-
gie basierendes Energiesystem auf längere Sicht für 
die ideale Lösung halten (Pfade 1 und 2), können bis 
auf weiteres nicht erwarten, mehr als eine „Zwen-
tendorf-Mehrheit" für ihre Vorstellungen zu gewin-
nen, wenn nicht endlich auch dem „Zweiten Weg" 
einmal eine glaubhafte Chance (Pfad 3) gegeben 
wird. Eine glaubhafte Politik des Zweiten Weges 
sollte darin bestehen, daß 

— mindestens die im folgenden vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Energieeinsparung realisiert 
werden. Eine halbherzige Einsparpolitik wäre 
keine glaubhafte Chance für den Zweiten Weg; 

— weitere Möglichkeiten zur Nutzung der Sonnen-
energie (über den Maßnahmenkatalog zur Ener-
gieeinsparung hinaus) sowohl technisch entwik-
kelt als auch gesellschaftlich so weit erprobt wer-
den, daß die von der Kommission empfohlenen 
„Kriterien zur Beurteilung von Energiesyste-
men" darauf anwendbar sind; 

— die zur Energieeinsparung (Substitution von 
Energie durch Kapital und technisches Wissen) 
sowie zur weitergehenden Sonnenenergienut-
zung erforderlichen Studien durchgeführt wer-
den (z. B. Studien über die Gewinnung regene-
rativer Energieträger in der Bundesrepublik so-
wie über die Importmöglichkeiten derartiger 
Energieträger unter einer entwicklungspoliti-
schen Perspektive; wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Konsequenzen von Einsparungs- und 
Sonnenenergienutzungsmaßnahmen für die 
Bundesrepublik). 

Diese Maßnahmen sollten mit dem Ziel verfolgt 
werden, etwa bis Mitte der 90er Jahre den Zweiten 
Weg (Pfad 3) soweit konkretisiert und erprobt zu 
haben, daß die beiden Wege bis dahin nach den 
„Kriterien für die Bewertung von Energiesystemen" 
vergleichbar geworden sind. 

2. Die Befürworter eines dezentralisierteren und weni-
ger großtechnischen Energiesystems (Pfade 3 und 4) 

können heute noch nicht erwarten, für ihre Vorstel-
lungen eine so weitgehende Akzeptanz zu finden, 
daß daraufhin bereits jetzt auf die längerfristige 
Nutzung der Kernenergie definitiv verzichtet wird. 
Zu akzeptieren ist vielmehr eine aktive Koexistenz 
mit der kernenergetischen Option (Pfad 2), bis die 
beiden Wege (etwa Mitte der 90er Jahre) nach den 
„Kriterien für die Bewertung von Energiesystemen" 
vergleichbar geworden sind. Dazu gehört die Auf-
rechterhaltung der industriepolitischen Option 
Kernenergie, d. h.: 

— die Erhaltung der industriellen Kapazität zum 
Bau kernenergetischer Anlagen (begrenzter Zu= 
bau von Leichtwasserreaktoren, soweit von der 
Bedarfsentwicklung her vertretbar); 

— die Weiterentwicklung der fortgeschrittenen Re-
aktorlinien (entweder die Inbetriebnahme des 
SNR 300 oder, falls sich dagegen stringente Be-
denken ergeben, der Bau einer vergleichbaren 
Demonstrations-Anlage als des letzten großtech-
nischen Entwicklungsschritts, nach dessen Voll-
zug die kommerzielle Nutzung von Brutreakto-
ren einsetzen könnte. Entsprechendes gilt für 
den Hochtemperaturreaktor); 

— die Entwicklung und der Bau einer Wiederaufar-
beitungsanlage, die das bisher noch fehlende 
Zwischenglied zwischen der Versuchsanlage in 
Karlsruhe und der kommerziellen Nutzung der 
Wiederaufarbeitungstechnologie in größerem 
Umfang sein könnte, selbst jedoch noch als eine 
Demonstrations-Anlage anzusehen ist, also nicht 
größer ist als zu Demonstrationszwecken nötig. 

Die Entscheidung für oder gegen eine langfristige 
Nutzung der Kernenergie in großem Umfang 
braucht vor ca. Mitte der 90er Jahre nicht getroffen 
zu werden. 

Der Zwischenbericht der Enquete-Kommission bietet 
nach einem Arbeitsprozeß, der es allen Beteiligten 
zugemutet hat, die ursprünglichen Positionen bis an 
die Grenze des Erträglichen infrage zu stellen, nun-
mehr die Chance, daß die Enquete-Kommission nicht 
einfach so abstimmt, wie sie einmal zusammengesetzt 
worden ist. Der pragmatische Grundgedanke dabei ist, 
daß Entscheidungen jeweils nur so weit zu fallen brau-
chen, wie zu einer Zeit tatsächlich ein Entscheidungs-
bedarf besteht. Der vorgeschlagene „historische Kom-
promiß" mutet es jetzt auch der Öffentlichkeit zu, fest-
gewordene Fronten infrage zu stellen. Dazu bedarf es 
beidseitiger Zuversicht in die Stärke der eigenen Posi-
tion, denn ohne diese Zuversicht kann man es nicht 
wagen, auch der anderen Seite ihre Chance zu lassen. 

Ob die Empfehlung der Enquete-Kommission tatsäch

-

lich dazu beitragen wird, die derzeitige Verhinde-
rungskonfrontation in der Energiepolitik zu überwin-
den, ist ungewiß: 

— Von der Verhinderung der Kernenergie abzulassen, 
kann dazu führen, daß nun einfach nur die alte 
Kernenergiepolitik grünes Licht bekommt. 

— Von der Verhinderung einer nachhaltigen Politik 
der Energieeinsparung und Sonnenenergienutzung 
abzulassen, kann dazu führen, daß die tatsächliche 
Entwicklung alsbald denen recht gibt, die die Kern- 
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energie nicht für eine Lösung unserer Energiepro-
bleme halten. 

Eines aber scheint mir gewiß zu sein: Es wird keine 
politisch hinreichende Zustimmung zu einer längerfri-
stigen, also nicht nur übergangsweisen Nutzung der 
Kernenergie („Kernenergie II") geben, solange nicht 
wirklich alles getan worden ist, um auch ohne diese 
längerfristige Nutzung auskommen zu können. Dazu 
gehört zunächst vor allem die Realisierung der in 
Abschnitt C. 1 empfohlenen Maßnahmen zur Ener-
gieeinsparung und Sonnenenergienutzung. Solange 
diese Maßnahmen nicht realisiert sind, ist die Zeit nicht 
reif für eine langfristige Entscheidung für oder gegen 
die Nutzung der Kernenergie. 

3.10 Stellungnahme von A. Pfeiffer 

Unter Bezugnahme auf die in Abschnitt B.a), Kapitel 1 
und 2 gemachten methodischen Ausführungen und 
Einschränkungen wird im folgenden eine Bewertung 
der in der Enquete-Kommission behandelten energie-
politischen Pfade abgegeben. Es schließen sich Hand-
lungsempfehlungen für eine Energieversorgungs

-

Mischstruktur („Energiepfad 2/3") an, die auf folgen-
den Randbedingungen und politischen Festlegungen 
beruhen: 

Wirtschaftswachstum 
vor dem Jahr 2000 beschäftigungsnotwendiges 
Wachstum, nach 2000 ca. 1,1 %/a 1 ) 

Strukturwandel in der Wirtschaft 
Trend 

Wachstum der Grundstoffproduktion 
halbe Bruttosozialprodukt-Wachstumsraten 

Energie-Einsparungen 
starkes bis sehr starkes Einsparen (35 % Ener-
gieeinsparung auf Endenergieverbrauch im Jahre 
2030) 

Kohle-Einsatz 
160 Millionen t SKE 
(Kommissions-Schätzung) 

Einsatz regenerativer Energiequellen 
50 Millionen t SKE 
(Kommissions-Schätzung) mindestens 

Kernenergie-Einsatz 
ca. 70 Millionen t SKE 

Die durch die obigen Randbedingungen und politi-
schen Festlegungen beschriebene energiepolitische 
Empfehlung für die 80er Jahre ist das Resultat 

der aus der Szenarienbetrachtung gewonnenen 
Einsichten unter Berücksichtigung der Unsicherheit 
langfristiger Prognosen 

und 
der Erkenntnis, daß weitere entscheidungsrele-
vante Informationen erst durch weitere Forschung 
und Entwicklung bzw. durch Zeitablauf gewonnen 
werden können. 

1) Die Vorgabe von 2 %/a vor dem Jahr 2000 wurde von 
der Enquete-Kommission als Untergrenze der beschäf-
tigungsnotwendigen Marge wirtschaftlichen Wachs-
tums unterstellt (vgl. Punkt 1 in Abschnitt II dieser 
Stellungnahme). 

Die akuten Energieprobleme zwingen uns aber zu 
raschem energiepolitischem Handeln. 

In dieser Situation ist für die 80er Jahre nur pragmati-
sches energiepolitisches Handeln möglich! 

Jede im Wege solch pragmatischen Vorgehens gefällte 
energiepolitische Strukturentscheidung wirkt aber in 
hohem Maße bindend, weit über die 80er Jahre hinaus, 
zum Teil um Jahrzehnte in die weitere Zukunft hinein. 

Deshalb bedarf pragmatisches Vorgehen in der Ener-
giepolitik langfristiger Zielorientierung. Die Zahlenan-
gaben des Energiepfades 2/3 beschreiben beispielhaft 
die auf ,das Jahr 2030 projizierte Strukturorientierung 
dieser Empfehlung. 

Das für die 80er Jahre empfohlene energiepolitische 
Spektrum bezeichnet also die nach dem derzeitigen 
Informationsstand langfristig anzustrebende Energie-
versorgungsstruktur und erhellt zugleich die mögliche 
Bandbreite pragmatischen Vorgehens. 

Beherrschendes Prinzip dieser Orientierungsstruktur 
ist innerhalb des vorgegebenen Bedingungsrahmens 
das Streben nach größter Energieversorgungssicher-
heit durch vorrangige Nutzung der einheimischen und 
Diversifizierung der übrigen Energiequellen. Dieses 
Prinzip gewährleistet zugleich ein hohes Maß von 
Anpassungsfähigkeit an unerwartete Entwicklungen. 
Bezogen auf die Kernenergienutzung bedeutet dies die 
Erhaltung der Optionen auf verstärkten Zubau wie auf 
Ausstieg aus dieser Technologie nach entsprechenden 
politischen Entscheidungen. 

Energiepfad 2/3 im Jahr 2030 
Endenergiebedarf 

ohne Einsparpolitik 	400 Millionen t SKE 
Primärenergiebedarf 

ohne Einsparpolitik 	615 Millionen t SKE 

Endenergieverbrauch 
nach Einsparpolitik 	280 Millionen t SKE 

Primärenergieverbrauch 
nach Einsparpolitik 	 400 Millionen t SKE 
Stein- und Braunkohle 	160 Millionen t SKE 
Regenerative Energiequellen 	50 Millionen t SKE 
Kernenergie 	 70 Millionen t SKE 
Erdöl/Erdgas/Importkohle 	120 Millionen t SKE 

Gesamtprimärenergieverbrauch 400 Millionen t SKE 

(Zur Erläuterung vgl. den Unterabschnitt „Charakteri-
sierung" in Abschnitt II dieser Stellungnahme!) 

I. Bewertung der in der Enquete-Kommission behan

-

delten energiepolitischen Pfade 

Die Bewertung der energiepolitischen Pfade erfolgt 
materiell nach den Kriterien 

1. der Versorgungssicherheit, 
2. der Darbietungsfähigkeit der jeweiligen Nachfrage 

entsprechender Angebotsmengen, 
3. der Wirtschaftlichkeit 

und formal nach den Kriterien, 

4. der politischen Durchsetzbarkeit, 
5. der Anpassungsfähigkeit der Versorgungsstruktur, 
6. der ordnungspolitischen Verträglichkeit. 
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(Weitergehende Kriterien zur Bewertung einzelner 
Energieträger werden noch nicht aufgegriffen.) 

 
o Pfad 1 

Das mit Pfad 1 beschriebene energiepolitische Spek-
trum wird wie folgt bewertet: 

Versorgungssicherheit (K riterium 1) negativ 

(Der Anteil der importierten Energierohstoffe ist sehr 
groß und durch Kartellbildungen und politische Impli-
kationen gefährdet; hinzu kommen Unsicherheiten bei 
der Kernenergie im Zusammenhang mit reparaturbe-
dingten Ausfallzeiten und eventuellen politisch be-
dingten Stillegungen infolge von Unfällen.) 

Wirtschaftlichkeit (K riterium 3) negativ 

(Die Versorgungsrisiken belasten die volkswirtschaftli

-

che Kostenrechnung zusätzlich durch erhebliche Fehl-
mengenkosten.) 

Politische Durchsetzbarkeit (Krite rium 4) negativ 

(Ein Ausbau der Kernenergie in diesem Maße dürfte in 
absehbarer Zeit politisch schwer durchzusetzen sein.) 

Anpassungsfähigkeit (Kriterium 6) negativ 

(Der große Anteil der Kernenergie mit hoher Kapitalin-
tensität und langen Investitionsausreifungszeiten 
schafft ein dominierendes starres Element in der Ver-
sorgungsstruktur, so daß nicht von großer Anpassungs-
fähigkeit ausgegangen werden kann.) 

Dargebotene Energiemenge (K riterium 2) positiv 

(Dieses energiepolitische Spektrum zielt auf ein reich-
liches Energieangebot ab.) 

Ordnungspolitische Verträglichkeit (Kriterium 6) po-
sitiv 

(Die positive Einschätzung erscheint berechtigt, sofern 
es gelingt, die beim Einsatz der Kernenergie beste-
hende Rechtsunsicherheit zu beseitigen.) 

o Pfad 4 

Das mit dem Pfad 4 beschriebene energiepolitische 
Spektrum wird wie folgt beurteilt: 

Mengenmäßige Darbietungsfähigkeit (Krite rium 2) ne-
gativ 

(Das quantitative Angebot ist sehr knapp.) 

Wirtschaftlichkeit (Kriterium 3) negativ 

(Aus der Knappheit des Energieangebots folgen ver-
mutlich erhebliche Fehlmengenrisiken, die zu entspre-
chenden Fehlmengenkosten führen.) 

Politische Durchsetzbarkeit (Krite rium 4) negativ 

(Es bestehen hier Bedenken wegen der enormen Ener-
gieeinsparanstrengungen.) 

Anpassungsfähigkeit (Kriterium 5) negativ  

(Wegen des Fehlens mengenmäßiger Spielräume ist 
die Anpassungsfähigkeit gering einzuschätzen.) 

Ordnungspolitische Verträglichkeit (Krite rium 6) ne-
gativ 

(Die notwendigen direkten politischen Zugriffe auf 
wirtschaftliche Entscheidungen reichen in den ord-
nungspolitischen Problembereich hinein.) 

Versorgungssicherheit (K riterium 2) positiv 

(In den allerdings engen quantitativen Begrenzungen 
dieses Energiepfades ist die Versorgungssicherheit 
wegen des geringen Anteils von Importenergien posi-
tiv zu beurteilen.) 

o Pfad 2 

Das mit Pfad 2 beschriebene energiepolitische Spek-
trum wird wie folgt bewertet: 

Versorgungssicherheit (Kriterium 1) negativ 

(Die Versorgungssicherheit erscheint gefährdet, we-
gen des großen Anteils zu importierender Energieroh-
stoffe und der mit dem relativ hohen Anteil von Kern-
energie verbundenen spezifischen Risiken hinsichtlich 
der reparaturbedingten Ausfallzeiten und eventuellen 
politisch bedingten Stillegungen infolge von Unfällen.) 

Wirtschaftlichkeit (Kriterium 3) negativ 

(Die Risiken der Versorgungssicherheit . belasten die 
volkswirtschaftliche Kostenrechnung mit zusätzlichen 
Fehlmengenkosten.) 

Politische Durchsetzbarkeit (Krite rium 4) indifferent 

(Die Einschätzung der Durchsetzbarkeit des vorgese-
henen Kernenergieanteils ist sehr schwierig.) 

Anpassungsfähigkeit (Kriterium 5) indifferent 

(Der Importenergieanteil ist insgesamt relativ hoch; 
der Kernenergieanteil mit seiner hohen Kapitalintensi-
tät und seinen langen Investitionsausreifungszeiten ist 
relativ groß.) 

Mengenmäßige Darbietungsfähigkeit (Kriterium 2) po-
sitiv 

(Die Angebotsmengen erscheinen ausreichend.) 

Ordnungspolitische Verträglichkeit (Krite rium 6) po-
sitiv 

(Die positive Einschätzung ist gerechtfertigt, sofern es 
gelingt, die beim Einsatz der Kernenergie bestehende 
Rechtsunsicherheit zu beseitigen.) 

o Pfad 3 

Das mit Pfad 3 beschriebene energiepolitische Spek-
trum wird wie folgt bewertet: 

Versorgungssicherheit (Kriterium 1) positiv 

(Die positive Bewertung erfolgt wegen des relativ gro

-

ßen Anteils an einheimischen Energiequellen. Auf die 
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Schwierigkeiten bei der Verwirklichung des Anteils 
regenerativer Energiequellen muß jedoch hingewiesen 
werden. 

Mengenmäßige Darbietungsfähigkeit (K riterium 2) in-
different 

(Der vorgesehene Sparanteil liegt an der Obergrenze 
dessen, was die Enquete-Kommission noch für möglich 
erachtet.)  

Wirtschaftlichkeit (Kriterium 3) indifferent 

(Die Wirtschaftlichkeit wird insbesondere wegen des 
verbleibenden quasi monostrukturierten Importanteils 
und der zu erwartenden großen Aufwendungen für die 
Realisierung des Anteils regenerativer Energien indif-
ferent beurteilt.) 

Politische Durchsetzbarkeit (K riterium 4) indifferent 

(Insbesondere die Energieeinsparpolitik liegt an der 
Grenze des von der Enquete-Kommission als machbar 
Erachteten.) 

Anpassungsfähigkeit (Kriterium 5) negativ 

(Für Anpassungen fehlen größere mengenmäßige 
Spielräume.) 

Ordnungspolitische Verträglichkeit (Kriterium 6) indif-
ferent 

(Probleme sind möglich wegen der notwendigen star-
ken energiepolitischen Eingriffe.) 

Tabelle 1 

Gesamtbewertung der von der Enquete-Kommission 
behandelten energiepolitischen Pfade unter Berück -

sichtigung verschiedener Bewertungskriterien 
+ : positiv 
— : negativ 
I : indifferent 

Pfad 
Kriterium 

1 2 3 4 

1 Versorgungssicherheit 	 — — + + 
2 Darbietungsmenge 	 + + I — 

3 Wirtschaftlichkeit 	 — — I — 

4 Durchsetzbarkeit 	 — I I — 

5 Anpassungsfähigkeit 	 — I — — 

6 ordnungspolitische 
Verträglichkeit 	 + + I — 

Zu den Annahmen für die einzelnen Energiepfade 

Die Wachstumsraten erscheinen als realistische Schät-
zungen möglicher zukünftiger Entwicklungen akzep 
tabel (nicht zu verwechseln mit wünschenswert). 

Die Annahmen hinsichtlich der Energiesparintensität 
sind jeweils in Kriterium 4 bereits beurteilt. 

Die Strukturannahmen der Pfade 3 und 4 erscheinen 
bedenklich, insbesondere hinsichtlich der unterstellten 
unterproportionalen Entwicklung der Grundstoffpro-
duktion. 

II. Vorschlag für eine Handlungsempfehlung 

Ausgehend von obigen Überlegungen empfiehlt es 
sich, die energiepolitischen Entscheidungen der 80er 
Jahre so zu treffen, daß 

1. bis zum Jahre 2000 Raten des wirtschaftlichen 
Wachstums von jährlich 2% (möglichst aber mehr) 
und bis zum Jahre 2030 solche von jährlich 1,1 % 
mindestens von der Energieversorgungsbasis her 
nach dem jetzigen Informationsstand über die dies-
bezüglichen Zusammenhänge möglich erscheinen; 

2. von der Energieversorgungsseite eine Bandbreite 
für den wirtschaftlichen Strukturwandel offengehal-
ten wird, die als geringste energiewirtschaftliche 
Anpassung der Struktur die Fortsetzung des bisheri-
gen Trends gemäß Vorgaben der Pfade 1 und 2 
ermöglicht; 

3. von der Energieversorgungsseite her eine Band-
breite für die Entwicklung der Grundstoffproduk-
tion offengehalten wird, die für diese Indust rien 
wenigstens die Hälfte der Wachstumsraten des 
Bruttosozialproduktes (als Fall der geringsten 
Anpassung an die Veränderungen der Energie-
struktur) ermöglicht; 

4. Energieeinsparungen in der Bandbreite zwischen 
den Kategorien „starkes Einsparen" und „sehr star-
kes Einsparen" verwirklicht werden; 

5. regenerative Energiequellen mindestens so stark 
gefördert werden, daß sie im Jahre 2030 einen Bei-
trag von 50 Millionen t SKE oder mehr zur Energie-
versorgung der Bundesrepublik Deutschland bei-
steuern; 

6. die deutsche Braun- und Steinkohle gemäß der 
Kommissionsschätzung mit 160 Millionen t SKE pro 
Jahr zur Energieversorgung der Bundesrepublik 
Deutschland beiträgt; 

7. die Option auf die friedliche Nutzung der Kernener-
gie mit den entsprechenden industriepolitischen 
Konsequenzen hinsichtlich stetiger Zubauraten, 
aber auch mit der Möglichkeit, gegebenenfalls aus 
der Kernenergie mittelfristig aussteigen zu können, 
offengehalten wird. (Das bedeutet vorbehaltlich 
genauerer Informationen und Untersuchungen über 
Stand und Entwicklung der personellen und sachli-
chen Produktionskapazitäten einen Einsatz von 
jährlich vermutlich etwa 60 bis 70 Millionen t SKE 
bezogen auf den Grundlastbereich.). 

Das aus diesen Annahmen resultierende energiepoliti-
sche Spektrum kann für das Jahr 2030 mit folgenden 
Daten beispielhaft beschrieben werden (die Daten 
wurden durch Interpolation aus den verschiedenen 
energiepolitischen Pfaden ermittelt; sie sollen in dieser 
hier vorliegenden Form lediglich Größenordnungen 
demonstrieren; eine detaillierte Nachrechnung sollte 
aufgrund der Computervorgaben erfolgen.): 
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Charakterisierung des Energiepfades 2/3 

Wirtschaftswachstum bis zum Jahre 2000 ca. 2 %/a, 
nach 2000 ca. 1,1 %/a Strukturwandel in der Wirt-
schaft: Trendentwicklung möglich; Wachstum der 
Grundstoffindustrie: Halbe Raten des Bruttosozialpro-
duktes möglich; Energieeinsparungen stark bis sehr 
stark. 

Die Interpolation der Zahlen aus den Pfaden 2 und 3 
führt zu folgenden vorläufigen Werten: 

Der Pfad 3 geht aus von einem Endenergieverbrauch 
von 250 Millionen t SKE im Jahre 2030. Dabei ist eine 
40%ige Einsparung an Endenergie unterstellt, ohne 
jede Einsparung würde sich also der Endenergiever-
brauch auf 416 Millionen t SKE belaufen. Da als 
Einsparintensität eine Zwischengröße zwischen star-
kem Einsparen (28 %) und sehr starkem Einsparen 
(40%) angenommen wird, soll als tatsächlicher Ein-
spareffekt eine Einsparung von 35 % auf den Endener-
gieverbrauch unterstellt werden. Das bedeutet, ausge-
hend von 416 Millionen t SKE, 270 Millionen t SKE 
nach 35%iger Einsparung. Da die Strukturannahme, 
wie in Pfad 2 genannt, von der Energieversorgung her 
möglich sein soll, bedeutet das nach dem vorliegenden 
Datenmaterial etwa einen zusätzlich möglichen End-
energieverbrauch von 10 Millionen t SKE. Diese sind 
zu den 270 Millionen t SKE zu addieren, so daß ein 
Endenergieverbrauchswert von 280 Millionen t SKE im 
Jahre 2030 unterstellt wird. Die Umwandlungsverluste 
bei Pfad 2 betragen 37 %, die bei Pfad 3 etwa 23 %; es 
wird der Durchschnitt dieser beiden Werte als 
Umwandlungsverlust von Primär- zu Endenergie 
unterstellt, also ein Wert von 30 %. Aus dem unterstell-
ten Endenergieverbrauch von 280 Millionen t SKE 
resultiert somit ein Primärenergieverbrauch im Jahre 
2030 von 400 Millionen t SKE. Dieser Primärenergie-
verbrauch entspricht einem potentiellen Primär-
energieverbrauch, wie er ohne Einsparmaßnahmen 
zustande kommen würde, von rund 615 Millionen t 
SKE (auf eine spezielle Berechnung des nicht energeti-
schen Verbrauchs wurde verzichtet, da die Umstruk-
turierungen im chemischen Bereich nicht abschätzbar 
sind und der Anteil von der Größenordnung her nicht 
so wesentlich erscheint). 

Von diesem potentiellen Primärenergieverbrauch von 
615 Millionen t SKE im Jahre 2030 werden also 35 %, 
gleich 215 Millionen t SKE, durch Energiesparmaßnah-
men abgedeckt, d. h. insoweit kommt dieser Primär-
energieverbrauch gar nicht zustande (Einsparen wird 
hier gemäß derzeitigem Diskussionsstand als Energie-
quelle angesehen). 

Von den verbleibenden 400 Millionen t SKE Primär-
energieverbrauch werden gemäß den Annahmen 160 
Millionen t SKE durch Braun- und Steinkohle und 50 
Millionen t SKE durch regenerative Energiequellen 
abgedeckt. Es verbleibt ein Rest von insgesamt 190 
Millionen t SKE, der durch Importenergie gedeckt wer-
den müßte. Gemäß den Annahmen in der Charakteri-
sierung sind etwa 70 Millionen t SKE der Kernenergie 
zuzuordnen. Es verbleibt damit ein zu deckender Rest 
von 120 Millionen t SKE, der durch Erdöl, Erdgas und 
Importkohle gemäß den Möglichkeiten des Weltmark-
tes abzudecken wäre. (Diese Zahlen verdeutlichen, 
daß der Eingangsannahme, wonach die Wachstumsra

-

ten Untergrenzen darstellen sollten, insofern Rech-
nung getragen ist, als alle Positionen dieser Energie-
versorgungsstruktur in allerdings unterschiedlichem 
Maße zusätzlich gefordert werden können. Damit ist 
sichergestellt, daß ohne wesentliche Strukturverände-
rungen in einer gewissen realistischen Bandbreite 
auch höhere als die eingangs genannten Wachstums-
raten von der Energieversorgungsseite her ermöglicht 
werden können.) 

 Begründung  

Das hiermit vorgeschlagene Szenario versucht die Vor-
teile der Pfade 2 und 3 zu verknüpfen und ihre Nach-
teile weitgehend zu vermeiden. Dieses Mischszenario 
hat nachfolgende Auswirkungen: 

1. Wachstum: Es ermöglicht Wachstumsraten, wie sie 
von der Enquete-Kommission als ausreichend 
bewertet werden. Da die Nutzung aller Strukturele-
mente notfalls mittelfristig erweitert werden kann, 
insbesondere die der Kernenergie, können von der 
Energieversorgungsseite her zumindest mittelfristig 
auch höhere Wachstumsraten ermöglicht werden. 

2. Strukturentwicklung: Die Beurteilung der zukünfti-
gen Strukturentwicklung ist außerordentlich 
schwierig. Die Bundesregierung hat führende deut-
sche Wirtschaftsinstitute beauftragt, im Rahmen der 
Strukturberichterstattung die Strukturentwicklun-
gen zu untersuchen. Selbst diese ex-post-Analyse 
befindet sich noch im Anfangsstadium. Die Aussa-
gefähigkeit von Strukturprognosen ist umstritten. 
Das methodische bzw. statische Instrumentarium 
muß noch entwickelt bzw. weiterentwickelt wer-
den. Andererseits sind Wirtschaft und Wissenschaft 
sich darüber einig, daß unser Land vor der Notwen-
digkeit erheblicher struktureller Anpassungspro-
zesse in den nächsten Jahrzehnten steht. Deshalb 
erscheint eine einseitige energiepolitische Vorgabe 
für Strukturentwicklungen äußerst bedenklich. Es 
muß versucht werden, die Energiebasis so zu gestal-
ten, daß notwendige Strukturentwicklungen sich 
möglichst ohne Energieversorgungsengpässe voll-
ziehen können. Dies gilt auch insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt, daß strukturelle Veränderun-
gen erhebliche Auswirkungen auf die gesamtwirt-
schaftliche Beschäftigung und die soziale Situation, 
insbesondere der Arbeitnehmer, haben. Deshalb ist 
das Ziel aufgenommen worden, eine Strukturent-
wicklung gemäß Trend (Pfade 1 und 2) von der 
Energieseite zu ermöglichen. 

3. Grundstoffproduktion: Entwicklung und  Wachs

-

tum  der Grundstoffproduktion sind ein Teil des 
Strukturwandels. Das oben Gesagte gilt für diesen 
Bereich im Prinzip ebenso. Die in die energiepoliti-
sche Diskussion eingebrachte Zielsetzung, energie-
intensive Grundstoffproduktionen ins Ausland, also 
an Standorte mit relativ billigem Energieangebot zu 
verlagern, ist ökonomisch sicher richtig, birgt aber 
erhebliche soziale Risiken und schafft internationale 
Abhängigkeiten, so daß es bedenklich erscheint, 
solche Entwicklungen allein aus energiepolitischer 
Sicht schon jetzt vorzuprogrammieren. Deshalb 
wurde auch hier die Annahme der Pfade 1 und 2 
übernommen. 
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4. Energieeinsparung: Über die grundsätzliche Not-
wendigkeit von Energieeinsparpolitik besteht weit-
gehend Einigkeit. Die Enquete-Kommission kommt 
zu folgender Beurteilung: „Die Kommission sieht 
jedoch in dem Bereich zwischen starkem und sehr 
starkem Einsparen die zu erwartende Bandbreite 
der Einsparungsmöglichkeiten, wenn die geschil-
derten Maßnahmen verwirklicht werden. Sie 
schließt jedoch auch geringere Einsparerfolge nicht 
aus, vor allem dann, wenn das vorgeschlagene 
Handlungsprogramm nicht in die Tat umgesetzt 
wird." Die Variante „sehr starkes Einsparen" wird 
von der Kommission gemeinsam als Obergrenze der 
erreichbaren Einsparmöglichkeiten angesehen. In 
die Annahmen wurde daher eine Bandbreite der 
Einsparmöglichkeiten zwischen den Definitionen 
für starkes und sehr starkes Einsparen übernom-
men, wobei mit diesen Definitionen die Einsparpro-
zentsätze, bezogen auf den Endenergieverbrauch, 
von 28 % bzw. 40 % verbunden sind. Die Annahme 
geht rechnerisch von 35 % Einspareffekt im Jahre 
2030 aus. Damit wird von einer realistischen Ein-
sparpotentialschätzung ausgegangen, die in even-
tuellen energiepolitischen Notsituationen noch 
gewisse zusätzliche Intensivierungen zuläßt. 

5. Regenerative Energiequellen: Die Enquete-Kom-
mission geht auf Seite 29 ihres Berichtes für den 
Referenzfall von einer Verfügbarkeit der regenera-
tiven Energiequellen im Jahre 2030 von 50 Millio-
nen t SKE aus. Die Notwendigkeit, regenerative 
Energiequellen in wirtschaftlich und technisch ver-
tretbarem größtmöglichen Umfang zu nutzen, 
dürfte unumstritten sein. Die Annahme der Kom-
mission ist deshalb in die Annahmen dieses Szena-
riums voll übernommen worden. Es ist darauf hinzu-
weisen, daß es sich hierbei nicht um Maximalwerte 
handelt. Diese würden für das Jahr 2030 doppelt so 
hoch, nämlich bei 100 Millionen t SKE liegen. Auch 
hier bewegt sich die Annahme also im realistischen 
Bereich. 

6. Kohle: Die Prognosen über die Möglichkeiten des 
Beitrages der deutschen Kohle (Braun- und Stein-
kohle) unter den gegebenen wirtschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen für die nächsten 
Jahrzehnte sind relativ weit ausdiskutiert. Den 
Schätzungen der Kommission, wonach von einem 
Beitrag der Braunkohle von 45 Millionen t SKE und 
einem Beitrag der Steinkohle nach dem Jahre 2000 
von 115 Millionen t SKE ausgegangen wird, ist 
zuzustimmen. Da die deutsche Kohle z. Z. der ein-
zige im Inland verfügbare Primärenergieträger ist, 
muß sie aus Gründen der Versorgungssicherheit im 
weitestmöglichen Umfang eingesetzt werden, 
obwohl diesem Einsatz durchaus Umweltbedenken 
und Bedenken der Rohstoffschonung gegenüber 
stehen. Der Einsatz der deutschen Kohle wurde 
daher mit 160 Millionen t als Annahme über-
nommen. 

7. Kernenergie: Die friedliche Nutzung der Kernener-
gie eröffnet den Zugang zu einer erheblichen Ener-
gieressource. Die Weiterentwicklung der Kernener-
gie hat zudem große technologiepolitische und 
exportpolitische Bedeutung. Somit ist die Kernener-
gie mittelbar auch beschäftigungspolitisch für die 

Zukunft wichtig. Nach dem derzeitigen Informa-
tionsstand erscheint es deshalb nicht vertretbar, für 
den Bereich der Bundesrepublik Deutschland auf 
die friedliche Nutzung der Kernenergie zu verzich-
ten; die Option Kernenergie muß vielmehr erhalten 
bleiben. Nach dem jetzigen Entwicklungsstand der 
Kernenergie und unserem derzeitigen Informations-
stand ist aber auch nicht mit Sicherheit auszuschlie-
ßen, daß ein Fall eintritt, der den Verzicht auf Kern-
energie notwendig macht. Deshalb muß die Ener-
giepolitik der 80er Jahre Entscheidungen treffen, 
die die Option auf Kernenergie offenhält, ohne den 
mittelfristigen Ausstieg aus dieser Technologie 
unmöglich zu machen. 

So kann die Kernenergie ihre technologischen und 
exportpolitischen Funktionen erfüllen und erheb-
lich zur Energieversorgungselastizität beitragen, 
indem sie ihren Beitrag zur Bedarfsdeckung über-
nimmt. 

Es wäre allerdings eine Illusion zu glauben, daß 
eine kapitalintensive Technologie mit hohem Quali-
fikationsstand der Arbeitnehmer in der Lage wäre, 
diese Aufgabe auszuüben, wenn ihr nicht zugleich 
ein Mindestmaß an Stetigkeit des Arbeitens garan-
tiert wird. Deshalb muß ein für die Erhaltung einer 
wohlverstandenen Kernenergieoption notwendiges 
Mindestmaß an Kernenergienutzung festgelegt 
werden. In die Annahme wurde daher eine Größen-
ordnung von 70 Millionen t SKE übernommen. Das 
entspricht bei Nutzung im Grundlastbereich bei rei-
ner Stromerzeugung ohne Kraft-Wärme-Kopplung 
etwa einer Leistungskapazität von rund 40 GWe. 
Bei der jetzigen Struktur der Kernkraftwerke und 
einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 
Jahren bedeutet das, daß etwa 30 Großreaktoren in 
Zukunft in Betrieb sein dürften und daß pro Jahr bis 
zwei Reaktoren als Ersatzinvestition gebaut werden 
könnten. Dies bedeutet, daß selbst bei Unterstel-
lung einer relativ geringen Exportquote, die Kern-
energieindustrie von jährlichen Bauten in Stückzah-
len von ca. zwei Großreaktoren oder bei den 
zukünftig geplanten Kleinreaktoren von 400 MWe 
von Stückzahlen von ca. vier ausgehen kann. Dies 
ergibt eine ausreichende Basis für eine langfristige 
Kapazitäts- und Personalplanung. (Höhere Export-
quoten würden sogar ein geringeres Inlands-Bau-
programm ermöglichen.) Ein solcher Grundstock an 
Kernenergie aber bedeutet, daß mögliche Ener-
gieengpässe aufgrund von Lieferstörungen bei 
anderen, insbesondere importierten Energieträ-
gern, zumindest mittelfristig durch Vergrößerung 
des Kernenergieeinsatzes ausgeglichen werden 
könnte. Das gleiche gilt für unvorhergesehenen 
Energiemehrbedarf, z. B, bei größeren als den 
unterstellten Raten wirtschaftlichen Wachstums, bei 
größerem Energiebedarf im Rohstoffbereich usw. 

Der Einsatz der Kernenergie in diesem Rahmen 
schafft also für die Energiestruktur insbesondere ein 
sehr positives Element der Anpassungsfähigkeit. 
Gerade für die Energiepolitik ist dieses Element von 
ganz entscheidender Bedeutung wegen der Unsi-
cherheiten der Prognosen einerseits und der langen 
Investitionsausreifungsfristen und der großen Starr- 
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heit der Energieversorgungsstrukturen anderer-
seits. 

8. Importenergieanteil: Der in diesem Szenario nach 
Berücksichtigung der Beiträge des Energieeinspa-
rens, der regenerativen Energiequellen, der deut-
schen Kohle und der Kernenergie verbleibende Pri-
märenergieverbrauch von 120 Millionen t SKE ist 
durch Importenergien zu decken. Dafür in Frage 
kommen Mineralöl, Erdgas und Importkohle. Eine 
Festlegung der einzelnen Anteile ist weder energie-
politisch sinnvoll, noch ordnungspolitisch zulässig. 
Allenfalls könnte im Verlauf der Zukunft darüber 
nachzudenken sein, ob beim Auslaufen bestimmter 
Technologien auch hier die Notwendigkeit der 
Erhaltung von Optionen bestehen könnte. Diese 
Entscheidung ist aber nicht heute zu treffen. 

Der Anteil der Importenergien ist nicht gering. Den-
noch ist die Versorgungssicherheit dadurch nicht 
wesentlich vermindert, weil drei verschiedene 
Energieträger in Frage kommen und die Krisensi-
tuationen bei allen dreien gleichzeitig auftreten 
müßten; um hier eine erhebliche Versorgungsstö-
rung eintreten zu lassen. Aber selbst in diesem Falle 
könnte mittelfristig ein Ausgleich dadurch erreicht 
werden, daß der Einsatz der Kernenergie in diesem 
Fall über das vorgesehene Maß hinaus erweitert 
würde. 

Das hier vorgeschlagene energiepolitische Spektrum 
bietet keine entscheidenden Nachteile hinsichtlich der 
Versorgungssicherheit, der mengenmäßigen Energie-
darbietung und der Wirtschaftlichkeit (keine Fehlmen-
genrisiken, Diversität der Importenergien, Diversität 
der Technologien, Marktsteuerung bei Importenergien 
usw.). 
Dieses Spektrum erscheint nach dem Urteil der 
Enquete-Kommission im Bereich des politisch Durch-
setzbaren, es ist anpassungsfähig wegen des im Ansatz 
zwar relativ geringen, aber mittelfristig elastischen 
Kernenergieanteils und es bewegt sich ordnungspoli-
tisch im Rahmen der bisher akzeptierten energiepoliti-
schen Rahmenplanung des Staates. Ordnungspoliti-
sche Probleme bei der Ausgestaltung der notwendigen 
Energieeinsparmaßnahmen im einzelnen sind aller-
dings nicht auszuschließen. 

3.11 Gemeinsame Stellungnahme von Prof. Dr. H. 
Schaefer und Prof. Dr. A. Birkhofer 

Für die Energietechnik ist wie für viele andere Berei-
che menschlichen Handelns der Versuch einer Voraus-
schau in die Zukunft notwendig. Solche Projektionen 
können angesichts der mangelnden prophetischen 
Gaben des Menschen nur denkbare Zustände 
beschreiben und allenfalls Entscheidungshilfen liefern: 
Auch noch so ambitionierte mathematische und 
rechentechnische Hilfsmittel können nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß mit wachsendem Prognosezeit-
raum die Unschärfe der Aussagen und ihr spekulativer 
Charakter sehr rasch größer wird. 

Stellvertretend für die zahllosen Beispiele von Fehlpro

-

gnosen sei nur auf die Arbeit von Menge 1 ) hingewie

-

sen, der mit mathematischen Ansätzen arbeitete, wie 

1 ) A. Menge, Darf man in der Elektrowirtschaft prophezeien? 
Technik und Wirtschaft 26 (1933), S. 37 bis 44, Berlin, VDI-
Verlag GmbH. 

sie auch heute bei Prognosen benutzt werden. Er pro-
gnostizierte im Jahre 1929, daß der Kraftfahrzeugbe-
stand im Gebiet des Deutschen Reiches von damals 
knapp 1 Million sich im Zeitraum von 50 Jahren – also 
bis 1980 – auf rund 2 Millionen verdoppeln würde. Der 
tatsächliche Kraftfahrzeugbestand liegt dagegen heute 
allein im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bei 
über 26 Millionen. Eine ähnliche Diskrepanz zeigt 
seine Prognose des Stromverbrauchs, der danach von 
etwas mehr als 16 TWh auf knapp 30 TWh anwachsen 
sollte. Tatsächlich werden in der Bundesrepublik 
Deutschland heute mehr als 300 TWh im Jahr ver-
braucht. 

Dem Auftrag an die Enquete-Kommission entspre-
chend war eine sehr langfristige Abschätzung mögli-
cher energetischer Situationen selbstverständlich und 
notwendigerweise mit einzuschließen; denn nur so 
konnten. Erkenntnisse über den erst nach der Jahrtau-
sendwende relevanten Einsatz der Brütertechnologie 
gewonnen werden. Es wird jedoch dem Auftrag sicher 
nicht gerecht, aus diesen Abschätzungen mit ihren 
naturgemäß spekulativen Annahmen einen Hand-
lungsrahmen für die 80er Jahre ableiten zu wollen. Ein 
eingehendes Beschäftigen mit denkbaren Entwicklun-
gen in den nächsten 15 Jahren wurde von einzelnen 
Mitgliedern der Kommission, vor allem von Prof. Dr. 
H. Schaefer, mehrfach vergeblich gefordert. Es ist ,ein 
gravierender grundsätzlicher Mangel, daß eine derar-
tige Projektion, die schon von der Methodik her eines 
anderen Vorgehens bedarf, vor allem aus zeitlichen 
Gründen nicht in Angriff genommen werden konnte. 

Schließlich müssen zuerst und vordringlich die ener-
giepolitischen Entscheidungen für eine Sicherung der 
Energieversorgung heute und morgen gefällt werden 
und dann erst die für übermorgen. 

Die Behandlung der aktuellen Probleme und ihre 
durchaus absehbare Verschärfung in der nahen 
Zukunft mitsamt ihren wirtschaftspolitischen Auswir-
kungen sowie der Maßnahmen, die zu ihrer Bewälti-
gung ergriffen werden müssen, trat hinter der Diskus-
sion der Szenarien für das Jahr 2030 völlig in den 
Hintergrund. Wenn man dabei die Ergebnisse „Pfade" 
und nicht „Wege" nannte, ist das ein Zeichen dafür, 
auf welch unsicherem Boden man sich mit diesen Aus-
sagen für die heute zu lösenden Aufgaben bewegt. Die 
Berechnungen beruhen gezwungenermaßen auf lang-
fristig erwarteten mittleren Zuwachsraten, welche 
demzufolge über Jahrzehnte hinweg konstant ange-
setzt wurden. Allein schon deshalb ist es unmöglich, 
aus den „Pfaden" für heute und morgen konkrete 
detaillierte und sinnvolle Handlungsmaßnahmen im 
Versorgungs- und Anwendungsbereich mit der not-
wendigen quantitativen Verläßlichkeit abzuleiten. 
Dies um so mehr, als die in die Rechnung einbezoge-
nen Versorgungstechniken nicht der Palette von 
Wegen gerecht werden können, an denen nun schon 
seit vielen Jahren in Forschung und Entwicklung gear-
beitet wird und deren Einsatz kurz- und mittelfristig 
erwartet werden kann. 

Die Enquete-Kommission hat die zwingende Notwen-
digkeit zur Verminderung unserer Abhängigkeit vom 
Mineralöl nicht ausreichend in den Vordergrund ihrer 
Überlegungen gestellt. Sie hat auch nicht eindeutig 
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klargestellt, wie wichtig es ist, nicht nur die unbedingt 
notwendigen Bemühungen um eine rationellere Nut-
zung der Energie zu forcieren, sondern auch die zur 
Substitution des Mineralöls unabdingbare Umstruk-
turierung unserer Energieversorgung konsequent vor-
anzutreiben. 
Unbestritten ist, daß wir in der Zukunft unsere 
Anstrengungen für einen rationellen Energieeinsatz 
erheblich verstärken müssen. Dementsprechend sind 
in die vier erarbeiteten energiepolitischen „Pfade" vier 
Varianten mit unterschiedlicher Intensität des Ener-
gieeinsparens eingearbeitet worden; sie tragen die Be-
zeichnungen: 
— „Trendeinsparen", 

— „starkes Einsparen" , 

— „sehr starkes Einsparen" und 

— „extremes Einsparen" . 

Wenn man abschätzen will, wie sich eine rationellere 
Verwendung von Energie und ein verstärktes Einbe-
ziehen regenerativer Energiequellen auf den zukünfti

-

gen Bedarf an Energie auswirken werden, muß man 
sich vor allzu optimistischen Erwartungen über die 
Höhe der möglichen Einsparungen hüten. 

Es ist sicherlich der allereinfachste Weg, in der länger-
fristigen Vorausschau überall dort, wo sich Engpässe 
unserer Energieversorgung abzeichnen könnten, die 
„Energiequelle Energieeinsparung" sprudeln zu las-
sen. Schon die Bezeichnung Quelle ist irreführend; 
denn es werden durch Einergieeinsparen nur beste-
hende Ressourcen gestreckt, aber nicht neue ge-
wonnen. 

Damit man zu verantwortbaren Aussagen kommt, ist es 
unerläßlich, die Erwartungen hinsichtlich der Wirkung 
einer rationelleren Energieverwendung nicht auf 
Wunschbildern aufzubauen, sondern sie auf eine reali-
sierbare Basis zu stellen, 'wie sie auch unter Berück-
sichtigung der in der Praxis anzutreffenden Bedingun-
gen wahrscheinlich ist. Dieser Forderung kommt die 
Variante „starkes Einsparen" mit Sicherheit sehr viel 
näher als das „sehr starke Einsparen" oder gar das 
„extreme Einsparen" . Das leichtfertige Ansetzen von 
Einsparzielen, die sich bei näherer Betrachtung als 
unrealistisch erweisen, kann für unsere Energieversor-
gung sehr gefährliche Folgen haben. 

Eine Quantifizierung von Einsparungsmöglichkeiten 
wird immer mit großen Unsicherheiten behaftet sein. 
Das hängt mit verschiedenen, schwer abzuschätzen-
den Bestimmungs- und Einflußfaktoren zusammen: 
Substitutionsrate und Grad der Markteindringung von 
neuen Produkten, deren praktisches Betriebsverhalten, 
die Art und Weise ihres Einsatzes durch den Anwen-
der, Strukturveränderungen in den Anwendungsberei-
chen (wobei oft der Ist-Zustand dieser Strukturen gar 
nicht hinreichend bekannt ist), sowie die zukünftige 
Preisentwicklung für Energieträger, für energietechni-
sche Anlagen und Geräte sowie für bautechnische 
Maßnahmen. Die Preisstrukturen sind deshalb von 
ausschlaggebender Bedeutung, weil steigende Ener-
giekosten eine wesentliche treibende Kraft für die Ein-
sparung von Energie darstellen. 

Die vielen Interdependenzen bei der Energiebedarfs

-

deckung führen oft beim Verbessern der Nutzungs

-

grade an einer bestimmten Stelle zu Minderungen der 
Nutzungsgrade an anderer Stelle des Gesamtsystems, 
sei es durch höheren Hilfsenergieaufwand oder durch 
zusätzliche neue Verlustquellen. Bei der Nutzung von 
Abwärme oder Umweltenergie für die Warmwasserbe-
reitung z. B. werden i. a. zentrale Systeme anstelle 
dezentraler notwendig. Die dabei auftretenden Wär-
meverluste der Rohrleitungen erhöhen den Energie-
aufwand bei gleichem Warmwasserbedarf beträcht-
lich. 

Angesichts der vielfältigen und nur bedingt überblick

-

baren Auswirkungen einseitiger Veränderungen in 
einem Energiesystem muß also sehr sorgfältig geprüft 
werden, ob letztlich die im Vordergrund stehende 
Maßnahme zur Einsparung an Energie insgesamt 
gesehen noch eine Verbesserung im Energieverbrauch 
bewirkt. 

So wird die unter dem gängigen Schlagwort „Strom-
einsparung" propagierte und eingeführte Sommerzeit 
sicherlich den Beleuchtungsstromverbrauch reduzie-
ren, unter Berücksichtigung der damit gleichzeitig ver-
änderten Rahmenbedingungen für Raumheizung und 
Klimatisierung sowie Freizeitgestaltung insgesamt 
jedoch zu einer Zunahme des Primärenergiever-
brauchs führen. Kohle, Wasserkraft und Kernenergie 
als hauptsächliche Energieträger zur Stromerzeugung 
werden also durch Mineralölprodukte substituiert und 
damit das Gegenteil von dem erreicht, was angestrebt 
werden muß. 

Zu beachten ist auch, daß neue Technologien erst dann 
auf den Markt gebracht werden sollten, wenn sie so 
durchdacht, ausgereift und in ihr systemtechnisches 
Umfeld integriert sind, daß sie als wartungsarmes und 
betriebssicheres System den Anwender voll zufrieden-
stellen und sich auch unter Beachtung aller Nebenwir-
kungen als energetisch rationell und umweltfreundlich 
erwiesen haben. - Eine vorschnelle Markteinführung 
schadet oft mehr als sie nützt. Aus der Enttäuschung 
der Anwender kann ein generelles Mißtrauen gegen 
die Propagierung des Energieeinspargedankens ent-
stehen. Zudem wird damit u. U. ein Entwicklungsstand 
eingefroren und damit das Gute zum Feind des Bes-
seren. 

Wichtig für eine Wertung der quantitativen Aussagen 
der vier Energieeinsparvarianten sind folgende 
Punkte: 

— Rationeller Einsatz und Einsparen von Energie sind 
letztlich immer nur mit effizienteren technischen 
Mitteln oder Handlungsweisen erreichbar, schließt 
man den Verzicht auf Energiedienstleistungen als 
Maßnahme zum Energieeinsparen aus. 

— Diese technischen Mittel und Handlungsweisen 
sind gemeinsame Grundlage aller politischen Maß-
nahmen zur verstärkten und beschleunigten Durch-
setzung von Einsparzielen. 

— Intensität und Umfang der politischen Maßnahmen 
müssen zwangsläufig um so größer sein, je höher 
die Sparziele gesteckt werden. Jedoch ist es meist 
unmöglich, den Zusammenhang zwischen der In-
tensität der Maßnahmen und der Höhe der erreich-
baren Energieeinsparraten zu quantifizieren. 
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— Der Durchführbarkeit jeglicher Maßnahmen zum 
Einsparen von Energie und damit auch der reali-
sierbaren Einsparrate sind Grenzen gesetzt, deren 
Quantifizierung allerdings meist nicht oder allen-
falls in grober Näherung möglich ist. Derartige Be-
grenzungen können ökonomischer, ökologischer, 
sozialer und auch humaner Natur sein. Grundsätz-
lich kann eine solche Grenze z. B. dadurch gegeben 
sein, daß der Aufwand für eine noch stärkere Ein-
sparanstrengung in keinem sinnvollen Verhältnis 
zu der zusätzlich erreichbaren Energieeinsparung 
mehr steht (Grenznutzen-Prinzip). Eine andere Art 
der Begrenzung kann dort auftreten, wo eine be-
stimmte Einsparanstrengung auf einem oder meh-
reren anderen Gebieten, z. B. durch Einengung der 
persönlichen Freiheit oder staatliche Kontrolle des 
privaten Energieverbrauchs, Folgen haben würde, 
die als nicht mehr tragbar angesehen werden (Un-
verträglichkeits-Prinzip). 

Bei aller Unterschiedlichkeit der Auffassungen über 
die Höhe der realistischen Einsparraten beginnt sich 
allgemein die Erkenntnis durchzusetzen, daß es beim 
Energieeinsparen das „Ei des Kolumbus" nicht gibt. 
Wir dürfen uns nicht der trügerischen Hoffnung hinge-
ben, daß uns der plötzliche Durchbruch völlig neuer, 
spektakulärer Verfahren und Technologien den Aus-
weg bringt. Energieeinsparung bedeutet vielmehr 
einen langwierigen und mühevollen Prozeß des stufen-
weisen Fortschreitens, das auf schon Vorhandenem, 
Entdecktem und in Teilbereichen Erprobtem aufbaut. 

Schon um die Ziele der Va riante „starkes Einsparen" 
zu erreichen, bedarf es zum einen des ständig wachge-
haltenen Willens des Einzelnen, alle die Möglichkeiten 
rationelleren Energieeinsatzes verstärkt auszuschöp-
fen, die sich auch ohne neue Technologien dem aufge-
klärten Verbraucher bieten. Zum anderen bedarf es 
aber auch einer Vielzahl administrativer Entscheidun-
gen und Eingriffe, um das als notwendig Erkannte 
durchzusetzen. Dabei soll und kann es freilich nicht 
darum gehen, jeglichen Umgang mit Energie einem 
rigorosen Dirigismus und staatlicher Kontrolle zu 
unterwerfen. Vielmehr sind die Steuerungsmaßnah-
men zum rationelleren Energieeinsatz, die heute und 
in Zukunft wirklich sinnvoll und notwendig sind, als 
kontinuierliche Fortentwicklung einer auch schon bis-
her wirksam gewesenen Einflußnahme des Staates in 
nahezu allen Bereichen der Energiebedarfsdeckung zu 
sehen. Eine solche Einflußnahme, die auch in den 
freiheitlichsten Staaten zu finden ist, gründet sich auf 
die Erkenntnis, daß sowohl die Begrenztheit der Ener-
gieressourcen als auch der sehr große volkswirtschaft-
liche Aufwand zur Energieversorgung einer rein 
betriebswirtschaftlichen Lösung der damit verbunde-
nen komplexen Aufgaben und Probleme entgegen-
stehen. 

Andererseits wird man bei jeder Lenkungsmaßnahme 
darauf zu achten haben, daß sie sinnvoll und effektiv 
im beabsichtigten Sinne ist. Im Umgang mit Energie 
wird in Zukunft verstärkt Flexibilität gefragt sein, um 
sich don wesentlichen Gegebenheiten optimal anpas-
sen zu können. Starre Reglementierungen sind dage-
gen eher geeignet, den Fortschritt zu hemmen als zu 
fördern. Deshalb sollte man sich vor „ Energiebürokra-
tismus" hüten. 

Neben der als selbstverständlich vorauszusetzenden 
intensiven Weiter- und Neuentwicklung von Energie-
technologien kommt schließlich noch der Faktor Zeit 
hinzu, der oft nicht bedacht bzw. in seiner Bedeutung 
unterschätzt wird. Der Zeitraum, bis zu dem Ener-
gieeinsparmöglichkeiten im gewünschten Umfang 
durchgesetzt werden können, ist oft lang, schon weil 
neue Anlagen und Geräte mit günstigeren energeti-
schen Eigenschaften nicht sofort sämtliche bisher in 
Gebrauch befindlichen substituieren können. Schließ-
lich handelt es sich bei den zu ersetzenden Anlagen 
z. T. um Investitionsgüter von beträchtlicher Lebens-
dauer, deren u. U. drastische Verkürzung aus ökono-
mischer Sicht oft nicht wünschenswert sein kann. 

Da eine Abschätzung langfristiger Einsparraten an 
Energie immer spekulative Züge beinhaltet, ist es um 
so dringender geboten, diese nur dort zuzulassen, wo 
sie unvermeidlich sind. Die Va rianten „sehr starkes 
Einsparen" und „extremes Einsparen" basieren jedoch 
offenbar auf anderen Grundsätzen. Die hier angegebe-
nen Einsparraten in den Verbrauchssektoren Haushalt, 
Kleinverbrauch und der Indust rie sind extreme 
Ansätze, die die Prinzipien wirtschaftlich-rationellen 
Handelns außer acht lassen. Hier wird der Wunsch, 
den Energieverbrauch – für welchen Preis auch 
immer – zu beschneiden, um zu einer Versorgung ohne 
Kernenergie gelangen zu können, in einer Weise 
postuliert, die man schwerlich als „soft path" bezeich-
nen kann. Es werden unrealistische Einsparraten 
angesetzt, ohne nach dem Aufwand und den Auswir-
kungen zu fragen, die mit dem Anstreben derartiger 
Daten verbunden wären. 

Das wird besonders in dem wichtigen Bereich der 
Raumheizung von Wohngebäuden deutlich. Aussagen 
über die realisierbaren Energieeinsparmöglichkeiten 
sind dabei aus einer Reihe von Gründen außerordent-
lich spekulativ: 

 
— der als Ausgangsbasis angesetzte derzeitige mitt-

lere Heizwärmeverbrauch in Abhängigkeit von der 
Gebäudeart ist nur überschlägig ermittelbar; 

— über die Zusammensetzung der derzeitigen Bau-
substanz hinsichtlich Baualter, bautechnischer Aus-
stattung und baugeschichtlicher Bedeutung ist viel 
zu wenig bekannt, als daß von gesicherten Aus-
gangsdaten ausgegangen werden könnte; 

— die Abschätzung der Bausubstanz im Jahr 2030 
hinsichtlich Gebäudeart, bau- und heizungstechni-
scher Ausstattung kann nur höchst fragwürdige 
Richtwerte liefern. 

— Annahmen über die Umrüstbarkeit von Gebäuden 
sind mangels statistisch gesicherter gebäudetypi-
scher Merkmale (Gebäude unter Denkmal- oder 
Ensembleschutz, gegliederte Fassaden, Balkone, 
umlaufende Betongänge etc.) höchst unsicher; 

— die tatsächlichen Kenndaten für die wärmetechni-
sche Güte eines Gebäudes und seinen Endenergie-
bedarf zur Raumheizung weichen sowohl durch die 
praktische Bauausführung als auch durch die Be-
triebsweise der Benutzer erheblich von den theore-
tisch bestimmbaren ab. 
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Die Einsparraten bei der Raumheizung von 60 % bzw. 
40 % in Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern nur aufgrund 
baulicher Maßnahmen setzen voraus, daß im Jahr 2030 
mindestens 3/4 aller Ein- oder Zweifamilienhäuser Jah-
reswärmeverbrauchswerte von ca. 220 MJ/m 2a und die 
Hälfte aller Mehrfamilienhäuser rund 200 MJ/m 2a 
erreichen müssen. Derartige Werte sind aber bei Alt-
bauten kaum zu erreichen, da Denkmalschutz, land-
schaftsgebundene Fassadengestaltung, Häuser mit 
Balkonen oder mit stark gegliederten Fassaden, Ter-
rassenhäuser usw. einer dera rtigen Reduzierung des 
Wärmeverbrauchs entgegenstehen. Ganz abgesehen 
von dem extrem hohen Aufwand, kann es doch wohl 
nicht beabsichtigt sein, die Vielfalt architektonischer 
Bauausführungen und das Bemühen um eine ästhe-
tisch ansprechende Gestaltung unserer Siedlungs-
räume zunichte zu machen. Klagten wir bisher, daß 
durch Bau- und Bodenspekulation unser architektoni-
sches Erbe erheblich gefährdet ist, so würde die hier 
erhobene Forderung nach „sehr starkem" oder „extre-
mem" Energieeinsparen bei der Wärmedämmung von 
Gebäuden diese Gefährdung zusätzlich vergrößern. 
Man kann nicht für die Erhaltung alter Bausubstanz 
eintreten und gleichzei tig für ihre Beseitigung um der 
Wärmedämmung willen plädieren. Schließlich besteht 
unser derzeitiger Wohnbestand noch zu erheblichen 
Anteilen aus Altbauten. So wurden rund 1/4 des derzeiti-
gen Wohnungsbestandes vor 1918 und rd. 1/6 sogar 
schon vor 1900 errichtet. 

Man bedenke, daß in München trotz starker Besied-
lung in den letzten 30 Jahren 20 % aller Gebäude älter 
als 50 Jahre sind. In der Innenstadt trifft dies sogar auf 
40 % aller Gebäude zu, obwohl dort 10 000 Gebäude 
im 2. Weltkrieg zerstört wurden. Im Stadtgebiet von 
Wien sind 40 % der Bausubstanz und in der Innenstadt 
82 % älter als 50 Jahre. Zudem weist z. B. die Baustati-
stik für die Bundesrepublik Deutschland aus, daß 
innerhalb von 22 Jahren von 1950 bis 1972 höchstens 
3 % des vor 1918 errichteten Wohnungsbestandes 
nach Abriß durch Wiederaufbau ersetzt wurde. 

Wenn die genannten Zahlen realisie rt  werden sollten, 
müßte man den Abriß unseres Altbaubestandes dra-
stisch beschleunigen, ein Weg, der weder „soft" noch 
umweltfreundlich ist und auch im Hinblick auf den 
Rohstoffbedarf und den kumulierten Energieverbrauch 
eines „Kurzzeithauses" sicherlich nicht wünschens-
wert wäre. 

Selbst für Neubauten ergeben sich aus den Vorstellun-
gen des „sehr starken" oder „extremen Einsparens" 
vielerlei physiologische Probleme. Ohne Kühlung und 
den damit verbundenen zusätzlichen Energieaufwand 
können in Gebäuden mit den vorgesehenen wärme-
technischen Daten in unseren Breiten nur sehr bedingt 
erträgliche Innentemperaturen im Sommer gehalten 
werden. Innerhalb der Heizperiode ist man aber dort 
unbedingt auf Zwangslüftung angewiesen. Zwar ist 
eine solche Zwangslüftung, kombiniert mit einer Wär-
merückgewinnung aus der Abluft, ein aussichtsreicher 
Weg, den Lüftungswärmeverbrauch bei der Raumhei-
zung zu reduzieren, für den Wohnbereich bedeutet 
dies jedoch eine einschneidende Beschränkung des 
individuellen Lebensstils. Die Zwangslüftung wird 
dann zur Zwangsjacke, denn ein Öffnen der Fenster 
würde die notwendige aufwendige Regelung wir- 

kungslos und das Erreichen der niedrigen Verbrauchs-
werte illusorisch machen. 

Zudem bewirkt die unausweichliche Reduzierung der 
Luftwechselraten Probleme durch die dann höhere 
Strahlenbelastung, da die Radonemission der Baustoffe 
konstant ist und somit die Konzentration in der Atem-
luft bei sinkender Luftwechselzahl entsprechend 
ansteigt. In den Wohnbauten der Bundesrepublik 
Deutschland kann heute im Durchschnitt unter Ein-
schluß der Lüftungsgewohnheiten eine Luftwechsel

-

rate von etwa 1,2 angesetzt werden. Für sehr starkes 
und extremes Einsparen müßte man sie im Durch-
schnitt auf 0,5 bis 0,6, also auf rund die Hälfte, reduzie-
ren, mit der Folge höchst unerwünschter Sekundäref-
fekte. Allein eine Verringerung der Lüftungsrate im 
Wohnraum um 10 % ergibt näherungsweise eine Erhö-
hung der mittleren Lungendosis durch Radonfolgepro-
dukte um ca. 30 mrem pro Jahr. Die Umrechnung auf 
eine effektive Ganzkörperdosis nach ICRP 26 ergibt 
einen Wert von ca. 3 mrem pro Jahr. Diese Dosiserhö-
hung von ca. 3 mrem infolge einer Reduktion der 
Lüftungsrate um nur 10 % führt demnach zu einer 
höheren mittleren Strahlenbelastung der Bevölkerung, 
als der Normalbetrieb von Kernkraftwerken ausweist 
(Erfahrungswert < 1 mrem pro Jahr). 

Abgesehen von der Raumheizung und dem Straßen-
verkehrsbereich, sind in den einzelnen Einsparvarian-
ten die Angaben sehr undifferenziert, was eine 
geschlossene detaillierte Wertung der Zahlen unmög-
lich macht. Damit wird zudem nicht klar, welche 
Anteile der Einsparungen mit prozeßtechnischen Mit-
teln im weitesten Sinne und welche nur durch oder in 
Verbindung mit sozial- und arbeitspolitischen Maß-
nahmen erreichbar sind. Wie wichtig jedoch die Beob-
achtung der Wechselwirkung mit diesen Bereichen ist, 
sollen die folgenden Beispiele zeigen. 

Heute wird in vielen Betrieben zunehmend der Über-
gang auf gleitende Arbeitszeit sowie eine Abkehr von 
der Schichtarbeit angestrebt, um den berechtigten 
sozialen Bedürfnissen der arbeitenden Menschen und 
ihrer Familien Rechnung zu tragen. Der Preis für diese 
gesellschaftspolitisch sehr positive Entwicklung ist 
eine eindeutige Tendenz zur Erhöhung des Energie-
verbrauchs. 

Durch die Einführung einer gleitenden Arbeitszeit 
erhöht sich in Handel, Gewerbe. und Indust rie der 
Stromverbrauch für Beleuchtung innerhalb der Däm-
merungs- und Dunkelstunden eines Jahres meist 
erheblich (Steigerungen bis zum 2,5-fachen wurden in 
Betrieben ermittelt). Auch der jährliche Heizwärmebe-
darf für die Arbeitsräume wird um rund 6 % größer. 

Beim Einschichtbetrieb ergibt sich gegenüber einem 
Dreischichtbetrieb für gleiche Prozesse ein energetisch 
ungünstigerer Bet rieb vor allem bei wärmetechnischen 
Anlagen, da die Speicherenergie der Anlage in den 
Stillstandszeiten ganz oder zumindest zu erheblichen 
Teilen nach jedem Arbeitstag verloren geht. Dies kann 
bis zu einer Verdoppelung des auf gleiche Produktion 
bezogenen Energieverbrauchs führen. 

Zudem darf nicht übersehen werden, daß die zuneh

-

mende Umstellung auf einschichtigen Bet rieb bei 
gleichbleibender Produktion erhöhte Leistungsbereit- 
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stellung bei den leitungsgebundenen Energieträgern 
in den Erzeugungs-, Transport- und Verteilungsanla-
gen erfordert. 

Wer eine Einsparrate von 1/3 des industriellen Strombe-
darfs für Beleuchten und stationäre Antriebe unter 
Einschluß des Aufwandes für Regelung und Steuerung 
ansetzt, verkennt dabei, wie entscheidend die elektri-
sche Energie gerade in der industriellen Fertigung zur 
Steigerung der Produktivität und damit unseres Wohl-
standes beiträgt. Ihr Einsatz zum Regeln und Steuern 
hat wesentlich mit dem ra tionelleren Brennstoffeinsatz 
in industriellen Prozessen geführt, eine Tendenz, die 
bei konsequenter Weiterverfolgung auch in der 
Zukunft noch fortgesetzt werden kann. Elektrische 
Energie spielte und spielt eine entscheidende Ro lle bei 
der Humanisierung der Arbeitswelt, die allerdings nur 
der richtig einschätzen kann, der die Situation des 
arbeitenden Menschen in der Indust rie aus eigener 
Erfahrung kennt. 

Die als „sehr starkes" und „extremes Einsparen" 
apostrophierten Energieeinsparforderungen laufen 
dem Bestreben nach Humanisierung der Arbeitswelt in 
mehrfacher Hinsicht zuwider; denn sie zu realisieren 
würde u. a. bedeuten: 

— Rückkehr zur starren Regelarbeitszeit, 
— Wiedereinführen des Mehrschichtbetriebes in 

Industrie und Gewerbe, 
— Verstärken des Übergangs zur Massenproduktion 

aus kontinuierlich arbeitenden Großbetrieben, 
— Rückentwicklung vieler industrieller Arbeitsplätze 

auf einen Stand, der für die do rt  Beschäftigten 
kaum mehr vorstellbare Belastungen und körperli-
che Anstrengungen mit sich brächte. 

Oft wird bei den energiepolitischen Diskussionen mit 
Hilfe der energietechnischen Sachfragen ein Stellver-
treterkrieg geführt, der letztlich mit dazu dienen soll, 
die jeweiligen politischen Grundanschauungen durch

-

zusetzen. Nicht sachlogische und fachlich konsistente 
Argumente sind dabei gefragt, sondern man bedient 
sich vorzugsweise eines Vokabulars griffiger Schlag-
worte. So wird auch eine völlige Loslösung von der 
Kernenergie wegen der befürchteten ökologischen 

Auswirkungen zugunsten ständig verfügbarer Ener-
giequellen propagiert, ohne die mit der intensiven Nut-
zung dieser „Renewables" verbundenen ökologischen 
Gefahren anzusprechen. 

Welche katastrophalen Folgen leichtfertige, unpräzise, 
ohne Detailkenntnis gegebene Hinweise auf Maßnah-
men zum Energieeinsparen haben können, zeigen 
nicht nur die über zehn Toten, die in der letzten Heiz-
periode in Nordrhein-Westfalen durch konsequentes 
Fugenabdichten starben. Nicht minder besorgniserre-
gend und erschreckend ist die rasch steigende Zahl 
von Haushalten, die – gestützt auf undifferenzierte 
Hinweise und Empfehlungen zur energe tischen Nut-
zung von Biomasse – Holz und Abfall in Ofen, Kaminen 
und Kesseln verbrennen. Die dabei verursachte Emis-
sion fester und gasförmiger Stoffe wird weitgehend voll 
als Immission im gleichen Gebiet wirksam. Alle in 
mühsamer und aufwendiger Arbeit erreichten Verbes-
serungen der Luftqualität in Siedlungsräumen werden 
damit konterkariert. Wenn die politischen Kräfte wirk-
lich das Wohl von Bürgern und Land erhalten wollen, 
müssen sie und auch die Massenmedien sich weniger 
mit Spektakulärem und mehr mit der schlichten Reali-
tät befassen. 

Die Energietechnik soll dem Menschen dienen und 
ihm helfen, seine Lebensbedingungen möglichst 
human zu gestalten. Bei aller Einsicht in die Notwen-
digkeit, Energie sparsamer als bisher einzusetzen, muß 
doch entschieden allen Bestrebungen widersprochen 
werden, die die persönliche Freiheit um des Ener-
gieeinsparens willen drastisch einengen, soziale und 
humane Belange hintanstellen und alles Handeln in 
der menschlichen Gemeinschaft nur noch auf Kalorien-
jagd ausrichten. 

Ein ausschließlich nach maximalen energe tischen oder 
exergetischen Wirkungsgraden aufgebautes Gesell-
schaftssystem führt zu drastischer Minderung der 
Lebensqualität. Man müßte sich dann wohl auch letzt-
endlich die Frage stellen, ob der Mensch selbst noch 
eine Existenzberechtigung hat, da er – rein als Kraft-
maschine betrachtet – zu den schlechtesten Systemen 
überhaupt zählt. 
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Abschnitt B 
b) Gemeinsame Schlußfolgerungen für die Energiepolitik der 80er Jahre 

der Kommissionsmitglieder Abg. Prof. Dr. K.-H. Laermann (FDP), 
Abg. P. W. Reuschenbach (SPD), Abg. H. B. Schäfer (SPD), 
Abg. R. Ueberhorst (SPD), Prof. Dr. Dr. G. Altner, Prof. Dr. A. Birkhofer, 
Prof. Dr. D. von Ehrenstein, Prof. Dr. W. Häfele, Prof. Dr. K. Knizia, 
Dr. K.-M. Meyer-Abich, A. Pfeiffer, Prof. Dr. H. Schaefer 

Im Hinblick auf die der Enquete-Kommission vom 
Deutschen Bundestag aufgetragene Aufgabe, „die 
zukünftigen Entscheidungsmöglichkeiten" im Bereich 
der Kernenergiepolitik zu untersuchen, stellt sich die 
Kommission in ihrem Arbeitsprogramm die Frage: 

„Ist die Nutzung der Kernenergie in der Bundesre-
publik Deutschland im Hinblick auf mögliche natio-
nale, europäische und weltweite Energiebedarfs-
und -angebotsentwicklungen eine Notwendigkeit 
oder eine Möglichkeit, auf deren Nutzung verzich-
tet werden könnte?" 

Die Kommission hat diese Frage aus der öffentlichen 
und parlamentarischen Diskussion aufgenommen, um 
auf der Basis umfassender energiepolitischer Analysen 
als Empfehlung an den Deutschen Bundestag eine 
Antwort zu formulieren, die auch in der kontroversen 
Bürgerdiskussion als faire Vermittlung der unter-
schiedlichen We rt- und Zielvorstellungen aufgenom-
men werden kann. 

Um eine Antwort zu finden und die energiepolitischen 
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wurden mit der 
systemanalytischen Methode der Modellbildung ver

-

schiedene Wege der Entwicklung von Energiebedarf 
und Energieversorgung untersucht. Dadurch sind die 
Voraussetzungen und Folgen einer Verwirklichung 
der in der Öffentlichkeit vorhandenen kontroversen 
Zielvorstellungen für unsere Energieversorgung dar-
stellbar geworden. 

Die Kommission betrachtet in vier energiepolitischen 
Pfaden Alternativen 

— mit oder ohne Kernenergie, 
— unterschiedlicher Bruttosozialprodukt-Wachstums

-

raten, 

— unterschiedlicher Annahmen zur Energieeinspa-
rung und zum Einsatz erneuerbarer Energie-
quellen, 

— unterschiedlicher Annahmen zur strukturellen Ent-
wicklung unserer Volkswirtschaft. 

Es ist darauf hinzuweisen, daß die vier Pfade keine 
unterschiedlich „wahren" Prognosen sind, sondern 
— alle vier energiepolitischen Pfade sind in sich konsi-

stent und beschreiben bei jeweils gleichen Energie

-

dienstleistungen im Konsumbereich die Bedingun

-

gen für die Erreichung der jeweils gewollten Ziele; 

— alle vier energiepolitischen Pfade unterliegen pro-
gnostischen Unsicherheiten über die wirklich er-
reichbaren Energieeinsparerfolge der nächsten 50 
Jahre, über das wirklich nutzbare Potential erneu-
erbarer Energieträger, über die Durchsetzbarkeit 
der Kernenergie, über die Verfügbarkeit fossiler 
Energieträger, über die strukturelle Entwicklung 
der Volkswirtschaft und die wirklichen Wachstums-
raten des Bruttosozialprodukts und ihre Auswir-
kungen auf den Energiebedarf. 

Die vorangegangenen Analysen zeigen 
— einerseits, daß bestimmte Erfolge bei der Realisie-

rung von Energieeinsparmöglichkeiten und in der 
Nutzung erneuerbarer Energieträger sowie be-
stimmte Entwicklungen des wirtschaftlichen 
Wachstums und der strukturellen Zusammenset-
zung der Wirtschaft längerfristig einen Verzicht auf 
Kernenergie möglich machen könnten; 

— andererseits, daß der strukturelle Wandel und das 
Wachstum in der Wirtschaft sowie die tatsächlichen 
Energieeinsparerfolge auch so verlaufen könnten, 
daß auf die langfristige Nutzung der Kernenergie 
nicht verzichtet werden kann. 

Der Ungewißheit darüber, ob die Bedingungen und 
Konsequenzen eines Verzichts auf die Kernenergie-
nutzung mehrheitlich wünschbar sind und sich in dem 
notwendigen Ausmaß herbeiführen lassen, steht die 
Ungewißheit gegenüber, ob die volle und langfristige 
Nutzung der Kernenergie mit allen ihren Konsequen-
zen voll überblickt wird und mehrheitlich wünschbar 
ist. 

Die energiepolitischen Analysen lassen grundsätzlich 
zwei alternative langfristige Wege — mit und ohne 
Kernenergie — deutlich werden. 

Es erscheint vernünftig, die grundsätzliche Entschei-
dung für einen dieser beiden Wege zu dem Zeitpunkt 
zu treffen, an dem die Ungewißheiten darüber besei-
tigt sind, ob die Voraussetzungen eines Verzichts auf 
Kernenergie, insbesondere die notwendigen Ener-
gieeinsparerfolge, sich einstellen werden oder nicht. 
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Es ist heute in breitem Konsens nicht möglich, sich für 
oder gegen die langfristige Nutzung der Kernenergie 
auszusprechen. Die Kommission erwartet, daß man um 
1990 besser entscheiden kann, auf welchen der beiden 
grundsätzlichen Wege unser Land längerfristig setzen 
sollte. Bei der Angabe dieses Zeitpunktes einer langfri-
stigen Grundsatzentscheidung wird vorausgesetzt, daß 
die in diesem Bericht gegebenen Empfehlungen ener

-

giepolitischer Maßnahmen zum Energieeinsparen und 
zur Technologieentwicklung zügig in Angriff genom-
men und umgesetzt werden, um nach den von der 
Kommission beschlossenen „Kriterien für die Bewer-
tung von Energiesystemen" (vgl. Abschnitt A) einen 
rationalen Vergleich der beiden Wege in fairer Kon-
kurrenz zu ermöglichen. 

Dem Deutschen Bundestag wird nach den energiepoli-
tischen Analysen und den Betrachtungen zu politi-
schen Handlungsmöglichkeiten empfohlen, in den 
80er Jahren auf eine Energiepolitik hinzuwirken, die 
den folgenden Gesichtspunkten und Vorschlägen 
gerecht wird: 

1. Es erscheint angezeigt, sich heute weder auf den 
endgültigen Ausbau der Kernenergie – im Sinne 
der Pfade 1 und 2 – noch ausschließlich auf Ent-
wicklungen zu verlassen, die einen Verzicht auf 
Kernenergie im Sinne der Pfade 3 und 4 möglich 
machen könnten. 

Angesichts der Logik der zwei Wege wird empfoh

-

len, in den 80er Jahren eine Politik umzusetzen, die 
als rationale und faire Vermittlung beider Wege 
angelegt ist und deshalb auch von Befürwortern 
beider Wege mitgetragen werden kann. Dies setzt 
voraus, daß es zu einer fairen Konkurrenz kommt, 
deren Ergebnisse rational bewertbar sind. 

Unter der Voraussetzung, daß die im folgenden 
angeführten Maßnahmen zur Technologieentwick-
lung, zum Energieeinsparen und zur Förderung der 
Nutzung erneuerbarer Energieträger zügig in 
Angriff genommen und durchgeführt werden, sollte 
etwa um 1990 geprüft werden, ob sich 

— ein endgültiger Ausbau der Kernenergienutzung 
durch brütende Reaktorsysteme mit allen Konse-
quenzen als notwendig erweist, 

— oder ob der Einsatz der Kernenergie auf nicht 
brütende Reaktorsysteme begrenzt bleibt, 

— oder ob jede Kernenergienutzung in Zukunft 
verzichtbar ist. 

Im zweiten und dritten Fall wäre die Kernenergie-
nutzung auf eine Übergangszeit beschränkt, im 
ersten Fall wäre sie endgültig. 

2. Die Phase des Kernenergieeinsatzes ohne kommer-
zielle Wiederaufarbeitung zur Ressourcenstreckung 
und ohne brütende Reaktorsysteme bezeichnet die 
Enquete-Kommission mit „Kernenergie I". 

Eine weitergehende, dann langfristige Kernener-
gienutzung mit Wiederaufarbeitung zur Ressour-
censtreckung und Reaktorsystemen, die Wiederauf-
arbeitung voraussetzen, bezeichnet die Enquete-
Kommission mit „Kernenergie II". Kernenergie II 

gilt also als Option für den Fall, daß sich der Über-
gang in eine energiepolitische Zukunft ohne Kern-
energie nicht verwirklichen läßt. 

In der Phase Kernenergie I bis. etwa 1990 soll sowohl 
der Übergang zu Kernenergie II als auch eine Fort

-

setzung der Kernenergienutzung mit nicht brüten-
den Systemen als auch der Übergang zur langfristi-
gen Nutzung erneuerbarer Energieträger, d. h. 
direkte oder indirekte Sonnenenergienutzung mit 
Verzicht auf Kernenergie offengehalten werden. 

3. In der Phase Kernenergie I ist es erforderlich, die 
nukleare Option versorgungs- und industriepoli-
tisch zu erhalten. Dies bedeutet, daß über die vor-
handenen Kernkraftwerke hinaus neue Kernkraft-
werke im Rahmen des Bedarfs zugebaut werden. 
Über konkrete Kernkraftwerke und ihre Standorte 
ist nach dem Energiewirtschaftsgesetz und dem 
Atomgesetz in den zuständigen Bundesländern auf 
Antrag der Elektrizitätswirtschaft zu entscheiden. 

4. Der Übergang zu Kernenergie II kann nur offenge-
halten werden, wenn die dafür erforderlichen tech-
nologischen Entwicklungsarbeiten fortgesetzt wer-
den. Falls sich ein starker und langfristiger Ausbau 
der Kernenergie als notwendig erweist, ist aus der 
Sicht der Natururanverfügbarkeit der Einsatz eines 
Brennstoff erbrötenden Systems, z. B. des Schnellen 
Brüters, erforderlich. 

Damit ein Übergang zu Kernenergie II möglich 
bleibt, müssen alle Bestandteile eines integ rierten 
Entsorgungskonzeptes, also auch die Technologie 
der Wiederaufarbeitung, schon während der Phase 
Kernenergie I fortentwickelt und die technische 
Reife demonstriert werden. 

Aus versorgungspolitischen Gründen ist die Wie-
deraufarbeitungstechnologie in der Phase Kern-
energie I in einer Größe zu demonst rieren, mit der 
der mögliche Schritt für eine großtechnische Anlage 
im Sinne von Kernenergie II sinnvoll vorbereitet 
wird. Die in diese Sinne notwendige Wiederaufar-
beitungsanlage soll geplant, genehmigungsrecht-
lich geprüft und bei positivem Prüfergebnis ver-
wirklicht werden. 

Dabei soll die Vermittelbarkeit einer solchen 
Anlage in der Phase Kernenergie I, in der keine 
großtechnische Anlage empfohlen werden kann, 
gewährleistet werden. 

Die Kommission empfiehlt, daß durch gutachterli-
che Untersuchungen die Möglichkeit geschaffen 
wird, die Größe einer Demonstrations-Wiederaufar-
beitungsanlage an rationale Kriterien zu orientie-
ren. Sie geht davon aus, daß der 9. Deutsche Bun-
destag eine Beurteilung dieser Frage ermöglicht. 
Eine über die Demonstrationsanlage hinausge-
hende Wiederaufarbeitungskapazität kann die 
Kommission derzeit nicht empfehlen, es sei denn, 
daß sich das Entsorgungskonzept mit Wiederaufar-
beitung im Sicherheitsvergleich nach den von der 
Kommission erarbeiteten Kriterien als vorteilhaft 
erweisen sollte. 

5. Der Übergang zum Verzicht auf die Kernenergie-
nutzung kann nur offengehalten werden, wenn 
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durch die Zubaumöglichkeit von Leichtwasserreak-
toren in der Phase Kernenergie I die ernsthafte und 
glaubwürdige Wahrnehmung des Energieeinspa-
rens und die Förderung der Nutzung erneuerbarer 
Energieträger nicht behindert wird. 

Es wird nachdrücklich empfohlen, auf eine größt-
mögliche Intensivierung von energiepolitischen 
Maßnahmen zur Förderung von Energieeinsparun-
gen und zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
hinzuwirken. Die zunächst in Ang riff zu nehmen-
den Maßnahmen sind im Berichtsteil C. 1 be-
schrieben. 

Es ist notwendig, die Energieeinsparungen und die 
Nutzung erneuerbarer Energieträger so stark wie 
möglich zu fördern. Die Kommission sieht in etwa in 
dem Bereich zwischen „starkem" und „sehr star-
kem Energieeinsparen" die zu erwartende Band-
breite für eine Obergrenze der Einsparmöglichkei-
ten, wenn die genannten Maßnahmen verwirklicht 
werden. Die erneuerbaren Energieträger sollen so 
stark gefördert werden, daß sie im Jahre 2030 einen 
Beitrag von mindestens 50 Millionen t SKE zur 
Energieversorgung der Bundesrepublik Deutsch-
land beisteuern können. 

Es sollte geprüft werden, wie die institutionellen 
Voraussetzungen zur Förderung von Energieein-
sparungen und der verstärkten Nutzung erneuerba-
rer Energiequellen in Forschung, Planung, Bera-
tung und Umsetzung verbessert werden können. 

Die Kommission empfiehlt zudem, zwei Studien 
durchzuführen. Die erste sollte detailliert aufzeigen, 
welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fol-
gewirkungen mit einem sehr starken Energieein-
sparen zu erwarten sind. Die Kommission geht 
davon aus, daß der von ihr vorgelegte Katalog von 
Maßnahmen zur Energieeinsparung einbezogen 
wird. Eine weitere Studie sollte die langfristigen 
Möglichkeiten, Voraussetzungen und Konsequen-
zen der Nutzung erneuerbarer Energieträger (ein-
schließlich der Importmöglichkeiten) für die Bun

-

desrepublik Deutschland in ihrer Gesamtheit unter-
suchen. Dabei sollte insbesondere der damit ver-
bundene Aufwand an Kapital, an Rohstoffen nach 
Art und Menge sowie der kumulierte Energieauf-
wand untersucht werden. An diesen Studien sollten 
Befürworter wie Skeptiker des sehr starken Ener-
gieeinsparens und einer verstärkten Nutzung 
erneuerbarer Energieträger beteiligt werden. 

6. Zur Entsorgung wird empfohlen 

— den Sicherheitsvergleich der beiden Entsor-
gungsvarianten mit oder ohne Wiederaufarbei-
tung im Rahmen des parallelen Ansatzes durch-
zuführen, 

— in jedem Falle aber unter versorgungspolitischen 
Aspekten die Technologien zu entwickeln, die 
für den möglichen Übergang zu Kernenergie II 
erforderlich sind. 

Leitgedanke in der Phase Kernenergie I ist die Ent

-

wicklung und technische Demonstration sowohl der 
Konditionierung der unaufgearbeiteten Brenn

-

elemente mit direkter Endlagerung als auch die 
Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente 
mit Konditionierung und Endlagerung des Abfalls. 

Im Bewußtsein des ungleichgewichtigen Entwick-
lungsstandes der zwei Entsorgungsvarianten wird 
empfohlen, die direkte Endlagerung zur techni-
schen Reife zu entwickeln. 

Der parallele Ansatz für die 80er Jahre gewährlei-
stet, das entsorgungs- wie versorgungspolitisch 
Gebotene im Rahmen der Logik der zwei Wege zu 
tun. 

7. Hinsichtlich der Reaktorsicherheit geht die Logik 
der zwei Wege davon aus, daß die Kernenergienut-
zung in der Phase Kernenergie I vertretbar ist. Vor-
aussetzungen und Empfehlungen in dieser Hinsicht 
sind im Berichtsabschnitt C. 2 dargelegt. 

8. Zur Schnellbrutreaktortechnologie wird zusammen-
fassend festgestellt: 

Im Hinblick auf die Brutreaktortechnologie hat sich 
die Kommission auf die Frage konzentriert, ob eine 
mögliche Inbetriebnahme des SNR 300 verantwort-
bar ist. Sie hat sich hierzu eingehend mit der gelei-
steten wissenschaftlichen Arbeit zur Störfallberech-
nung beim SNR 300, insbesondere zum Bethe-Tait-
Störfall, befaßt. 

Für einen Teil der Kommission ergibt sich aus die-
sen Untersuchungen die Erwartung, einer Inbe-
triebnahme des SNR 300 zustimmen zu können. Ein 
anderer Teil der Kommission war aber der Ansicht, 
noch nicht abschließend eine hinreichende Gewiß-
heit über die Verantwortbarkeit der Inbetrieb-
nahme gewonnen zu haben. 

Übereinstimmend ist die Kommission der Ansicht, 
daß eine abschließende Stellungnahme zu dieser 
Frage vom zeitlichen Projektablauf des Baues des 
SNR 300 her gegenwärtig nicht nötig ist. Es liegt 
daher nahe, die Basis für eine möglichst breit getra-
gene Stellungnahme zur Inbetriebnahme zu erwei-
tern. In diesem Zweck empfiehlt die Kommission, 
die sicherheitstechnischen Analysen beim SNR 300 
durch eine zusätzliche Studie zur Obergrenze der 
Energiefreisetzung bei einem Bethe-Tait-Störf all 

 und durch eine risikoorientierte Studie zu ergänzen. 

Diese Studien sollen eine pragmatische Prüfung der 
Frage ermöglichen, ob die Sicherheit des SNR 300 
der eines modernen Leichtwasserreaktors ent-
spricht, und ob mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden kann, daß beim SNR 300 Unfälle 
auftreten, deren Auswirkungen die für den Ausle-
gungsstörfall bei der Genehmigung ermittelte 
Obergrenze der Schadensauswirkung überschrei-
ten. Die Arbeiten sollen bis 1981 abgeschlossen 
sein, vom Genehmigungsverfahren entkoppelt 
durchgeführt werden und dieses nicht behindern. 
An den Studien sollen Wissenschaftler mit unter-
schiedlicher Haltung zur Brutreaktortechnologie 
beteiligt werden. 

Dieses Vorgehen soll den Deutschen Bundestag in 
die Lage versetzen, etwa 1982/83 über die mögliche 
Inbetriebnahme und den anschließenden Betrieb 
des SNR 300 zu beschließen. 
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Minderheitsvotum 1 ) zu Abschnitt B. b): 
„Gemeinsame Schlußfolgerungen für die Energiepolitik der 80er Jahre" 

von Abg. R. Gerlach (CDU/CSU) 
Abg. L. Gerstein (CDU/CSU) 
Abg. Dr. L. Stavenhagen (CDU/CSU) 

1. Grundsätzliches Handlungsprogramm 

Für uns gibt es keine Abwägung zwischen wirtschaftlichem Vorteil und der Gesund-
heit der Menschen und ihrer Umwelt. Aber es gibt Abwägungen zwischen Restrisi-
ken, die mit jeder Technologie, auch der Kohletechnologie, verbunden sind, und den 
Gefahren der Arbeitslosigkeit, des sozialen Unf riedens und der Gefährdung der 
inneren Sicherheit. Und es gibt für uns Abwägungen zwischen den politischen und 
wirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik Deutschland und den Lebensinteres-
sen der nicht Öl produzierenden Entwicklungsländer. Sie werden von den Ölpreiser-
höhungen am stärksten betroffen. Auch deshalb müssen die Industrieländer ihre 
technischen Möglichkeiten nutzen, um den Entwicklungsländern den Zugang zum Öl 
zu erhalten oder zu erleichtern. 

Nur wer diese Abwägung wirklich vornimmt: Die Abwägung zwischen der Sicherheit 
der Menchen, dem Schutz der eigenen Umwelt, der Sicherung unserer Wirtschaft, der 
Gewährleistung von Vollbeschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum, den existen-
tiellen Interessen der Entwicklungsländer einerseits und den Folgen eines Verzichts 
auf neue Technologien andererseits – nur der kann für sich in Anspruch nehmen, 
verantwortungsvolle Politik für die Zukunft zu gestalten. 

Aufgrund des bisher Gesagten sprechen wir folgende grundsätzliche Empfehlungen 
aus: 
— Die langfristige Energiepolitik, insbesondere in den nächsten 10 bis 12 Jahren, 

muß auf ein ausreichendes Angebot an Energie, das am oberen Rand der Bedarfs-
erwartungen orientiert ist, ausgerichtet sein. 

Für eine sichere Energieversorgung darf keine der uns zur Verfügung stehenden 
Energiequellen ausgeschlossen, noch aber dürfen Einsparmöglichkeiten außer 
acht gelassen werden. Das hat besonderes Gewicht in Situationen, wie sie sich 
heute in der Weltpolitik darbieten. 

— Ober die Zusammensetzung der Einzelbeiträge an der Energieversorgung soll 
unter Beachtung der in der Energiepolitik gesetzten Rahmenbedingungen der 
Markt entscheiden. 

— Die Nutzung von Kohle, die als einzige heimische Energiequelle in nennenswer-
tem Maße zur Verfügung steht, ist unverzichtbar und soll in der bestmöglichen 
Weise erfolgen. 

— Es reicht nicht aus, eine „Option Kernenergie" offenzuhalten. Vielmehr sollen 
weitere Kernkraftwerke zugebaut werden. Entsprechend der derzeitigen Ein-
schätzung des zukünftigen Energiebedarfs und des weltweit sich verknappenden 
Energieangebots wird der Zubau von Kernkraftwerken für erforderlich gehalten, 
und zwar für die Zeit bis 1990 von jährlich etwa 2 Kernkraftwerken. 

— Die Entsorgung mit Wiederaufarbeitung ist einer politischen Lösung zuzuführen, 
deshalb muß eine gegenüber Gorleben entsprechend kleinere Anlage, die zur 
industriellen Wiederaufarbeitung geeignet ist, zügig realisiert werden. Entspre

-

chend der Bund-Länder-Beschlüsse soll auch der „parallele Ansatz" auf seine 
Realisierbarkeit hin überprüft werden. 

1) Prof. Dr. A. Birkhofer, Prof. Dr. K. Knizia, Prof. Dr. H. Schaefer erklären, daß sie dem hier vor-
gelegten Papier inhaltlich zustimmen könnten. In der Abstimmung haben sie sich jedoch der 
Stimme enthalten, um dem mehrheitlich angenommenen Papier zustimmen zu können, weil 
dieses Papier einen breiten politischen Konsens ermöglicht. 
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— Zur Schnellbrutreaktortechnologie wird zusammenfassend festgestellt: 
Im Hinblick auf die Brutreaktortechnologie hat sich die Kommission auf die Frage 
konzentriert, ob die Inbetriebnahme des SNR 300 verantwortbar ist. Sie hat sich 
hierzu eingehend mit der geleisteten wissenschaftlichen Arbeit zur Störfallberech-
nung beim SNR 300, insbesondere zum Bethe-Tait-Störfall, befaßt. 

Für uns ergibt sich aus diesen Untersuchungen die Erwartung, einer Inbetrieb-
nahme des SNR 300 zustimmen zu können. Ein anderer Teil der Kommission war 
aber der Ansicht, noch nicht abschließend eine hinreichende Gewißheit über die 
Verantwortbarkeit der Inbetriebnahme gewonnen zu haben. 

Übereinstimmend ist die Kommission der Ansicht, daß eine abschließende Stel-
lungnahme zu dieser Frage vom zeitlichen Projektablauf des Baues des SNR 300 
her gegenwärtig nicht nötig ist. Es liegt daher nahe, die Basis für eine möglichst 
breit getragene Stellungnahme zur Inbetriebnahme zu erweitern. Zu diesem 
Zweck empfiehlt die Kommission, die sicherheitstechnischen Analysen beim SNR 
300 durch eine zusätzliche Studie zur Obergrenze der Energiefreisetzung bei 
einem Bethe-Tait-Störfall und durch eine risikoorientierte Studie zu ergänzen. 

Diese Studien sollen eine pragmatische Prüfung der Frage ermöglichen, ob die 
Sicherheit des SNR 300 der eines modernen Leichtwasserreaktors entspricht. Die 
Arbeiten sollen bis 1981 abgeschlossen sein, vom Genehmigungsverfahren ent-
koppelt durchgeführt werden und dieses nicht behindern. 

Dieses Vorgehen soll den Deutschen Bundestag in die Lage versetzen, etwa 1982/ 
83 über die Inbetriebnahme und den anschließenden Betrieb des SNR 300 zu 
beschließen. 

— Zusätzlich muß die weitere Entwicklung und Förderung der Erschließung und des 
Einsatzes neuer Energiequellen, insbesondere der erneuerbaren Energiequellen 

 erfolgen. Dazu soll vor allem der Bund alle Einflußmöglichkeiten wahrnehmen, 
um die organisatorischen und institutionellen Hemmnisse, die ihrer Nutzung 
entgegenstehen, abzubauen. 

— Sparsamer und rationeller Umgang mit Energie muß Bestandteil jeder sinnvollen 
Energiepolitik sein. Von staatlicher Seite soll deshalb mit marktwirtschaftlich 
konformen Mitteln auf dieses Ziel hingewirkt werden. Dazu zählen weitere Infor-
mationen über den rationellen Energieeinsatz, finanzielle Anreize seitens des 
Staates für Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur besseren Energienutzung 
sowie flankierende gesetzliche Maßnahmen, soweit sie aus wirtschaftlicher und 
sozialer Sicht für den Einzelnen vertretbar sind. 

— Alle energiepolitischen Maßnahmen sollen insbesondere darauf gerichtet sein, die 
Abhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland vom Öl zu verringern. Etwa von 
der Jahrhundertwende an soll Kernenergie in beachtlichen Mengen in der Form 
von Wärme, insbesondere als Prozeßwärme, eingesetzt werden und damit ander-
weitig dringend benötigte Kohle ersetzen (Pfade 1 und 2). 

— Es müssen klare politische Aussagen über die Notwendigkeit sparsamen 
Umgangs mit Energie, aber auch über die Notwendigkeit, alle verfügbaren Ener-
gieträger zu nutzen, insbesondere die Einbeziehung der Kernenergie, herbeige-
führt werden; dies mit dem Ziel, im Rahmen des bestehenden Atomgesetzes zu 
einem wieder zügigeren und überschaubaren Ablauf der Genehmigungsverfah-
ren für kerntechnische Anlagen zu gelangen. 

— Es müssen klare politische Aussagen und Handlungen für eine offensive Kohlepo-
litik herbeigeführt werden, die den Einsatz heimischer Kohle langfristig in wach-
sendem Umfang sicherstellen und den Import von Kohle zur restlichen Bedarfs

-

deckung ermöglichen. 

Wir sind damit der Überzeugung, daß bei Verwirklichung der Gesamtheit der hier 
 genannten Handlungsempfehlungen die Energieversorgung der Bundesrepublik 

Deutschland sowohl in den bevorstehenden zehn Jahren als auch darüber hinaus 
gesichert werden kann. 
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1 . Generelle Bemerkungen 

1.1 Notwendigkeit von Energieeinsparungen 

Aus den langfristigen Betrachtungen, die mit der 
Behandlung der vier energiepolitischen Pfade einher-
gingen, wurde für die Kommission im Laufe ihrer 
intensiven Beratungen deutlich, daß eine für eine 
breite Mehrheit wünschenswerte oder akzeptable 
Energiezukunft nur bei erheblichen Energieeinsparun-
gen möglich ist. Die zahlreichen Diskussionen über die 
Möglichkeiten zur rationellen Energienutzung haben 
gezeigt, daß aus technischer Sicht ein weit größeres 
Einsparpotential vorhanden ist, als noch vor einiger 
Zeit angenommen wurde. 

Bei dem heute erreichten Energiepreisniveau ist 
bereits auch ein größerer Teil der technisch möglichen 
Einsparungen wirtschaftlich vorteilhaft. Ein weiterer 
Teil wird dieses bei den zu erwartenden Energiepreis-
steigerungen werden. Die Kommission war sich in der 
Beurteilung einig, daß das von allen als vorrangig 
angestrebte energiepolitische Ziel, die Reduzierung 
der Ölabhängigkeit, nur dann erreicht werden kann, 
wenn neben anderen energiepolitischen Maßnahmen 
auch die technisch möglichen, wirtschaftlich vertretba-
ren und sozial akzeptablen Energieeinsparungen ver-
wirklicht werden können. 

1.2 Wirksamkeit des Marktes für Einsparung von 
Energie 

Aufgrund der niedrigen Energiepreise vor der Ölkrise 
Ende 1973 waren Energieeinsparungen, obwohl Fach-
leute frühzeitig auf deren Notwendigkeit hingewiesen 
haben 1 ), vom Markt her nicht durchsetzbar. Dies war 
deshalb nicht möglich, weil bei der weitgehenden 
wechselseitigen Substituierbarkeit von Energie, Arbeit 
und Kapital Maßnahmen zur Einsparung von ohnehin 
preiswerter Energie damals nur zu einem volkswirt-
schaftlich nicht vertretbaren Zusatzbedarf an Arbeit 
und Kapital geführt hätte. Nur in wenigen energiein-
tensiven Wirtschaftszweigen, bei denen die Energie 
immer ein wichtiger Kostenfaktor war, hatten die 
Bemühungen um einen rationellen und sparsameren 
Energieeinsatz von jeher einen hohen Stellenwert. 

Inzwischen sind Reaktionen des Marktes auf die neuen 
Signale in Form steigender Energiepreise erfolgt. Der 
Suchprozeß nach neuen Möglichkeiten der Ener-
gieeinsparung und der rationellen Energieverwen- 

1) Vgl. dazu 30 Jahre Gesellschaft für Praktische Energie-
kunde e. V., Forschungsstelle für Energiewirtschaft, FfE

-

Berichte 3/79. 
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dung ist in Gang gekommen. Die Einzelentscheidun-
gen der Verbraucher und die Investitionsentscheidun-
gen der Unternehmen sind zunehmend auch auf das 
Ziel „Einsparung von Energie" ausgerichtet, wobei 
inzwischen verstärkt die Erwartung weiterer drasti-
scher Preissteigerungen und die Verknappung von Öl 
berücksichtigt wird. Es gilt, diesen Such- und Entschei-
dungsprozeß des Marktes durch staatliche Maßnah-
men zu unterstützen sowie institutionelle und admini-
strative Hindernisse, die diesem Prozeß im Wege ste-
hen, zu beseitigen. Gegebenenfalls müssen uner-
wünschte soziale Folgen aufgrund zu schnell anstei-
gender Preise durch geeignete Hilfen und Entlastun-
gen abgemildert werden. 

1.3 Bisherige Einsparpolitik 

Die Bundesregierung hat sich auf die neue Situation 
eingestellt und bereits 1975 Studien über „Technolo-
gien zur Einsparung von Energie" 2) und, damit zusam-
menhängend, über „Wirtschaftspolitische Steuerungs-
möglichkeiten zur Einsparung von Energie durch alter-
native Technologien" 3) in Auftrag gegeben. In der 
Zweiten Fortschreibung des Energieprogramms der 
Bundesregierung erhielt das Programm zur rationellen 
und sparsamen Energieverwendung oberste Priorität 
bei den energiepolitischen Maßnahmen. In der Folge-
zeit wurden zahlreiche Gesetze und Verordnungen 
geändert bzw. neu geschaffen, die Energieeinsparun-
gen zum Ziel hatten 4). Trotzdem kann dies angesichts 
der immer deutlicher werdenden Notwendigkeit von 
umfangreichen Energieeinsparmaßnahmen nur ein 
Anfang sein. Die 1977 bzw. 1978 abgeschlossenen Stu-
dien zu den Einsparmöglichkeiten und zu den wirt-
schaftspolitischen Steuerungsmöglichkeiten sind 
infolge der seitdem weiter stark gestiegenen Energie-
preise in vielen Teilen nicht mehr ausreichend, und die 
gesetzgeberischen Maßnahmen sollten ausgebaut 
werden. 

1.4 Zusätzliche energiepolitische Maßnahmen 

Heute werden Energieeinsparungen von allen gesell-
schaftlichen Gruppen, wie Parteien, Verbänden, 
Gewerkschaften und Bürgerinitiativen, für sinnvoll 
und notwendig im Sinne der Substitution des Einsatzes 
von Energie durch Kapital und technisches Wissen 
(also ohne Nutzeneinschränkung) angesehen. Es 
besteht also heute ein breiter gesellschaftlicher Kon-
sens über die grundsätzliche Notwendigkeit von Ener-
gieeinsparungen wie in kaum einer anderen wichtigen 
politischen und energiepolitischen Frage. 

Die Enquete-Kommission war sich darin einig, daß – 
neben einer verbesserten Aufklärung – zusätzliche 
energiepolitische Maßnahmen ergriffen werden müs- 

2) Technologien zur Einsparung von Energie, Studie ET-
5012 A im Auftrag des Bundesministers für Forschung und 
Technologie, Stuttgart , 1977. 

3) K. M. Meyer-Abich, Energieeinsparung als neue Energie-
quelle — Wirtschaftspolitische Möglichkeiten und alterna-
tive Technologien, München/Wien, 1979. 

4) Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Fraktion der CDU/CSU und einzelner Abgeordneter 
dieser Fraktion, Deutscher Bundestag, Drucksache 8/3889 
sowie der Kommissionsvorlaqe I/K/12. 

sen, um die als energiepolitisch notwendig erkannten 
Energieeinsparungen zu verwirklichen. Zusätzliche 
Maßnahmen zur Energieeinsparung bedürfen, ebenso 
wie energiepolitische Maßnahmen auf der Energiever-
sorgungsseite, der Akzeptanz durch die Bevölkerung 
und die Wirtschaft. Um Aussicht auf Erfolg zu haben, 
dürfen die Maßnahmen nicht überzogen sein und müs-
sen in einem breit angelegten Aufklärungsprozeß den 
Beteiligten vermittelt werden. Zusätzlich sind durch 
flankierende Maßnahmen unzumutbare soziale und 
wirtschaftliche 'Härten zu vermeiden. 

Ausgegrenzt wurden dabei solche Maßnahmen, 

— die aus technisch/wirtschaftlichen Gründen nicht 
durchführbar sind (also z. B. die Forderung nach 
der Einführung eines sogenannten „Nullenergie-
hauses", das in Einzelfällen möglich sein mag, das 
jedoch keineswegs als genereller Standard für Ein-
familienhäuser herangezogen werden kann), 

— die aus politischen Gründen (soziale, humane, kul-
turelle, ökologische) nicht wünschenswert sind (al-
so z. B. eine Einschränkung der Energiedienstlei-
stungen oder die Überwachung des individuellen 
Heizenergieverbrauchs in Privatwohnungen). 

Marktwirtschaftskonforme Maßnahmen zur Stärkung 
des Wettbewerbs sowie Maßnahmen mit Anreizcha-
rakter sollten oberste Priorität haben. Daneben sollten 
vorzugsweise solche Maßnahmen ergriffen werden, 
bei denen die Energieeinsparung mit anderen politi-
schen Zielen (z. B. Umweltschutz) verbunden werden 
kann. Um die mit Anreizen verbundene finanzielle 
Belastung der öffentlichen Haushalte in erträglichen 
Grenzen zu halten, sind in einigen Bereichen auch Ge- 
und Verbote zur Anhebung bzw. zur Neueinführung 
technischer Standards hinsichtlich des Energiever-
brauchs bei Gebäuden und von Geräten und Anlagen 
angebracht. Maßnahmen zur Energieeinsparung müs-
sen jedoch auch wirtschaftlich vertretbar sein und müs-
sen die sozialen Folgewirkungen beachten. 

1.5 Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

Die Verwirklichung des eingeleiteten Prozesses der 
Energieeinsparung erfordert für die nächsten Jahr-
zehnte eine erhebliche, im wesentlichen vom Markt 
gesteuerte Umlenkung des Einsatzes von Arbeit und 
Kapital. 

Darüber hinaus sind zur Erreichung der für notwendig 
erachteten Energieeinsparungen – und insbesondere 
zur Verringerung unserer Abhängigkeit vom Öl – 
jedoch auch weitsichtige, energiepolitische Entschei-
dungen und Maßnahmen erforderlich. Gleichzeitig 
muß verhindert werden, daß wir unsere Abhängigkeit 
vom Öl gegen andere Abhängigkeiten eintauschen. 
Notwendig ist ein umfassendes Programm zur Siche-
rung der Energieversorgung und zur rationellen Ener-
gieverwendung, in dem die zu treffenden Einzelent-
scheidungen koordiniert werden und das zu einer 
langfristigen Verstetigung der Maßnahmenintensität 
führt. 

„Die Verwirklichung eines solchen Programms fordert 
für die nächsten Jahrzehnte zusätzlichen Einsatz von 
Arbeit und Kapital in großem Umfang. Dieses Erforder- 
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nis trifft zeitlich zusammen mit der nach unserem der-
zeitigen Kenntnisstand zu befürchtenden Fortdauer 
verhältnismäßig hoher Arbeitslosigkeit und vermutlich 
zusätzlicher Belastbarkeit des Kapitalmarktes, die 
allerdings auch ihre Grenzen hat. Die zur Sicherung 
unserer Energieversorgung notwendigen Zusatzbela-
stungen der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital 
treffen also auf ein gesellschafts- und wirtschaftspoli-
tisch unerwünschtes Auslastungsdefizit dieser Produk-
tionsfaktoren und bieten damit die Chance, die beiden 
derzeit wichtigsten wirtschaftspolitischen Ziele, Erlan-
gung der Vollbeschäftigung und Sicherung der Ener-
gieversorgung, in einem groß angelegten Programm 
harmonisch miteinander zu verbinden. " 5 ) 

Dabei muß jedoch bei längerfristiger Betrachtung 
berücksichtigt werden, daß Energieeinsparmaßnah-
men zwar einerseits den Einsatz von Arbeitskräften 
erfordern und damit zu einer Verringerung der 
Arbeitslosigkeit beitragen, andererseits stehen diese 
Arbeitskräfte und auch das für solche Maßnahmen 
benötigte Kapital dann für andere Verwendungen 
nicht mehr zur Verfügung. Der in seinen Dimensionen 
noch nicht absehbare Strukturwandel der deutschen 
Wirtschaft – auch mit dem Ziel, die Leistungsbilanzde-
fizite wieder abzubauen – erfordern ebenfalls einen 
zusätzlichen Einsatz von Arbeit und Kapital in bisher 
nicht übersehbarem Ausmaß. 

Die volkswirtschaftlichen Kosten für ein solches Pro-
gramm wurden auf 450 Mrd. bis 500 Mrd. DM in den 
nächsten Jahrzehnten geschätzt, was selbst unter vor-
sichtiger Einschätzung der Akzelerator- und Folgewir-
kungen zu einer durchschnittlichen Erhöhung der 
Beschäftigtenzahl in der Bundesrepublik zwischen 
700 000 und einer Million führen dürfte. 

1.6 Wirkung der energiepolitischen Maßnahmen 
Zentral für das Verständnis der Wirkung von Energie-
sparmaßnahmen ist für die Enquete-Kommission die 
Überzeugung, daß sich nicht im voraus angeben läßt, 
welche konkreten Auswirkungen die von ihr für not-
wendig erachteten energiepolitischen Maßnahmen zur 
Energieeinsparung auf die Entwicklung des Energie-
bedarfs jeweils haben werden und welche der von ihr 
bei den Berechnungen zu den vier energiepolitischen 
Pfaden angenommene Einsparvariante damit erreicht 
werden kann. 
Die Berechnungen zu den vier energiepolitischen Pf a-
den  und die Überlegungen, die zu den vier Einsparva-
rianten geführt haben, dürfen nicht als Prognosen 
einer zu erwartenden Entwicklung mißverstanden 
werden. Sie sollten zum einen deutlich machen, daß 
unterschiedliche Einsparraten unter verschiedenen 
Bedingungen als möglich erachtet werden, und sie 
sollten zum anderen die energiepolitischen Hand-
lungsmöglichkeiten im Bereich der Energieeinsparun-
gen aufzeigen. 

Wichtig für die Wirkung der behandelten Energieein

-

sparmaßnahmen sind dabei folgende Faktoren: 

— Rationellerer Einsatz und Einsparen von Energie 
sind letztlich immer nur mit effektiven technischen 

5) Kommissionsvorlage I/K/28 (Anlage 3 im Materialien-
band). 

Mitteln oder Handlungsweisen erreichbar, schließt 
man den Konsumverzicht als Maßnahme zum Ener-
gieeinsparen aus. 

— Diese technischen Mittel und Handlungsweisen 
sind gemeinsame Grundlage aller politischen Maß-
nahmen zur verstärkten und beschleunigten Durch-
setzung von Einsparzielen. 

— Intensität und Umfang der politischen Maßnahmen 
müssen zwangsläufig um so größer sein, je höher 
die Sparziele gesteckt werden. Jedoch ist es meist 
unmöglich, den Zusammenhang zwischen der In-
tensität der Maßnahmen und der Höhe der erreich-
baren Energieeinsparraten zu quantifizieren. 

Der Durchführbarkeit jeglicher Maßnahme zum 
Einsparen von Energie und damit auch der reali-
sierbaren Einsparrate sind Grenzen gesetzt, deren 
Quantifizierung allerdings meist nicht oder allen-
falls in grober Näherung möglich ist. Derartige Be-
grenzungen können ökonomischer, ökologischer, 
sozialer und auch humaner Natur sein. Grundsätz-
lich kann eine solche Grenze z. B. dadurch gegeben 
sein, daß der Aufwand für eine noch stärkere Ein-
sparanstrengung in keinem sinnvollen Verhältnis 
zu der zusätzlich erreichbaren Energieeinsparung 
mehr steht (Grenznutzen-Prinzip). Eine andere Art 
der Begrenzung kann dort auftreten, wo eine be-
stimmte Einsparanstrengung auf einem oder meh-
reren anderen Gebieten Folgen haben würde, die 
als nicht mehr tragbar angesehen werden (Unver-
träglichkeits-Prinzip) . 

Welche Einsparraten sich tatsächlich erreichen lassen, 
wird sowohl von den weiteren wirtschaftlichen Bedin-
gungen als auch von den zu ergreifenden energiepoli-
tischen Maßnahmen zur Förderung der Energieeinspa-
rung in kaum vorhersehbarer Weise abhängen. Letzt-
lich wird die Praxis erweisen, welche der bei den 
Pfadbetrachtungen diskutierten Einsparvarianten der 
Realität am nächsten kommt. 

Hinsichtlich der zu ergreifenden energiepolitischen 
Maßnahmen war die Kommission der Auffassung, daß 
diese zur Erreichung der über das „Trend-Einsparen" 
hinausgehenden Einsparvarianten prinzipiell gleich 
sind. Unterschiede bestehen lediglich hinsichtlich der 
Intensität der Maßnahmen und in deren praktischer 
Umsetzbarkeit und Umsetzung. Die Kommission sieht 
jedoch in etwa in dem Bereich zwischen starkem und 
sehr starkem Einsparen die zu erwartende Bandbreite 
für eine Obergrenze der Einsparmöglichkeiten, wenn 
die im folgenden geschilderten Maßnahmen verwirk-
licht werden. 

Im folgenden hat die Enquete-Kommission einen Kata-
log von energiepolitischen Maßnahmen zur Förderung 
von Energieeinsparungen und zur verstärkten Nut-
zung regenerativer Energiequellen zusammengestellt, 
der nach Ansicht der Mehrheit der Kommission in 
Angriff genommen werden sollte. Die Mehrheit unter-
streicht mit dieser Empfehlung die Notwendigkeit, 
durch die Verwirklichung dieser Maßnahmen während 
der Phase Kernenergie I die Option auf einen nichtnu-
klearen Energieweg zu öffnen und seine 
Realisierungschancen rational bewertbar zu machen. 
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Dieser Katalog ist weder umfassend noch gleichrangig 
für die einzelnen Bereiche, in denen Energieeinspa-
rungen oder die verstärkte Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen möglich sind. Die Kommission war aus 
zeitlichen Gründen bisher nicht in der Lage, alle mit 
der administrativen Umsetzungen der Maßnahmen 
verbundenen rechtlichen Fragen zu prüfen. Falls ein-
zelne der Maßnahmen mit bestehenden Rechtsnormen 
kollidieren, sollten diese den Erfordernissen der Förde-
rung von Energieeinsparungen angepaßt werden. 

Mit den folgenden Empfehlungen soll kein abge-
schlossener Katalog von Maßnahmen vorgelegt wer-
den. Die Kommission erwartet vielmehr, daß die Dis-
kussion über die einzelnen Maßnahmen zu Modifika-
tion und Ergänzungen führen wird. Die zu ergreifen-
den Maßnahmen zur Energieeinsparung müssen stän-
dig der laufenden Entwicklung und den wechselnden 
Bedingungen angepaßt und in einem stetigen Prozeß 
fortentwickelt werden. 

2 Empfehlungen der Kommission 6) 7) 

2.1 Maßnahmen zur Verringerung des Heizenergiebe-
darfs 

o Gebäude 

(1) Erhöhung der Wärmeschutzanforderungen an neu 
zu errichtende Gebäude 

Die unproblematischste Art der Energieeinsparung in 
Gebäuden ist die energieeinsparende Gestaltung neu 
zu erstellender Gebäude. Deshalb ist unter Berücksich-
tigung der wohn- und arbeitsplatzklimatischen 
Gesichtspunkte eine Erhöhung der Wärmeschutzwerte 
vorzunehmen. Angesichts der langen Lebensdauer 

6) Stellungnahme von Abg. Prof. Dr. K.-H. Laermann (FDP): 
„Dem Kapitel 1 „Generelle Bemerkungen" konnte ich 
grundsätzlich zustimmen, Dem Kapitel 2 „Empfehlungen 
der Kommission" nicht im vollen Umfang. Dies bedeutet 
nicht, daß ich der rationellen Energieverwendung und der 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen nicht größte Bedeu-
tung beimäße. 
Meine Ablehnung begründe ich wie folgt: 
1. Der Empfehlungskatalog ist eine willkürliche Anein-

anderreihung von denkbaren Einzelforderungen und 
von Prüfungsaufträgen. Der Zusammenhang zwischen 
energiewirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen ist 
nicht dargelegt worden; die finanziellen Auswirkun-
gen weder für die öffentliche Hand noch für den priva-
ten Investor untersucht worden; staatliches Eingreifen 
und Handeln — statt Stützung marktkonformer markt-
wirtschaftlicher Maßnahmen — gefordert; der Zeitrah-
men, in dem die Maßnahmen wirksam werden könn-
ten, nicht angesprochen. 

2. Im einzelnen mußte ich insbesondere den folgenden 
Punkten meine Zustimmung versagen: . 
(18) Staatliche Energiedienste 
(26) a) Abschaffung der Kilometerpauschale. (Es sollte 

eine allgemeine Entfernungspauschale eingeführt 
werden!) 
b) Freigabe der Trassen für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr für PKW mit Besetzung von 3 
und mehr Personen. 

(27) Höhere Belastung der Allgemeinheit mit den 
Grundkosten der öffentlichen Verkehrsmittel. 

und der vielfältigen Schwierigkeiten bei Nachrüstun-
gen sollte die Erhöhung der Wärmeschutzwerte auch 
langfristigen Anforderungen genügen und steigende 
Energiepreise antizipieren. Unter Berücksichtigung 
der Klimadaten sollte sie mindestens das Ausmaß 
erreichen, wie es in den auf diesem Gebiet fortgeschrit-
tenen westlichen Industrieländern geplant ist. Dazu ist 
die Wärmeschutzverordnung (WSchVO) zum Ener-
gieeinspargesetz (EnEG) entsprechend zu verändern. 

(2) Festlegung begrenzter Anforderungen an den 
Wärmeschutz in bestehenden Gebäuden und an 
bestehende heiztechnische Anlagen 

Auch bei Altbauten muß schon aus Gründen einer bei 
langfristig steigenden Energiepreisen erträglichen 
Heizkostenbelastung der Wärmeschutz erhöht werden. 
Dieses sollte jedoch besonders wegen der erhaltens-
würdigen Fassaden eines Teils des .  Gebäudebestandes 
(Denkmal- und Ensembleschutz) sowie wegen der 
unterschiedlichen Restlebensdauer der bestehenden 
Gebäude flexibel erfolgen. Dazu sollte im einzelnen 
geprüft werden, 

— ob bei bestehenden Gebäuden der Wärmebedarf 
ermittelt werden kann („Energiekennzahl", vgl. (4)) 
und 

— ob der derzeitige Hausbestand hinsichlich des Wär-
mebedarfs sinnvollerweise und mit vertretbarem 
Aufwand in Gebäudeklassen eingeteilt werden 
kann, . 

— ob Höchstwerte des zulässigen Wärmebedarfs – 
einer wärmetechnischen Kennzahl der Gebäude – 
vorgeschrieben werden sollten oder diese in techni-
sche Standards umzusetzen sind, 

— in welchem Zeitraum die Nachrüstung erfolgen 
sollte und 

(40) Erweiterung der Aufgabe der Energieversor-
gungsunternehmen. 

(42) Energiesteuer und Abwärmeabgabe. 
(48) Energieanlagenverordnung. 

Anmerkung: Die Punkte (14), (15), (17), (50), (51), (58) 
beziehen sich auf Ausbildung, die Punkte (16), (52), (55), 
(61) auf Information. Der Empfehlungskatalog reduziert 
sich von daher auf 52 Punkte." 

7) Stellungnahme von Abg. P. W. Reuschenbach (SPD): „Die-
sen Berichtsabschnitt konnte ich nur grundsätzlich und 
tendenziell befürworten, weil 
a) der Empfehlungskatalog eine Auflistung von denkba-

ren Einzelforderungen und Prüfungsaufträgen ist, ohne 
daß im Zusammenhang Annahmen über energiewirt-
schaftliche und soziale Auswirkungen sowie Schätzun-
gen des Subventionsvolumens aus öffentlichen Kassen 
dargelegt und diskutiert worden sind; 

b) eine Reihe von Punkten sachlich und in ihrer sozialen 
Auswirkung zu überprüfen und finanziell kaum erfüll- 
bar sind oder sich wohl kaum energiesparend auswir

-

ken können; das gilt insbesondere für die Punkte (8), 
(9), (10), (11), (12), (18), (26), (27), (35), (42), und (43). 

Bevor dieser Katalog für gesetzgeberische oder admini-
strative Maßnahmen Grundlage sein kann, müssen noch 
viele Fragen erörtert und geklärt werden. 
Insofern kann ich mir den Katalog, wie er vorgelegt wor-
den ist, nicht als Empfehlung zur Verwirklichung zu eigen 
machen. Ich betrachte die Vorschläge vielmehr als ernst-
zunehmende Diskussionsgrundlage." 
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— welche Sonderregelungen für Gebäude mit kurzer 
Restlebensdauer zu treffen sind. 

Gesetzestechnisch wären diese Anforderungen auf-
grund einer vom Bundestag bereits verabschiedeten 
Novellierung des Energieeinspargesetzes (EnEG) zu 
stellen. 

(3) Programm zur beschleunigten wärmetechnischen 
Sanierung öffentlicher Gebäude 

Gebäude der öffentlichen Hand unterliegen zunächst 
den generellen Anforderungen zur .  wärmetechnischen 
Verbesserung bestehender Gebäude. Für die wärme-
technische Sanierung von Gebäuden sollten die öffent-
lichen Träger jedoch zusätzlich ein Vorbild geben. 
Deshalb sollte unverzüglich ein Programm zur 
beschleunigten wärmetechnischen Sanierung öffentli-
cher Gebäude aufgelegt werden, das zügiger als bei 
privaten Gebäuden sowie auf erhöhtem Niveau durch-
geführt wird. Die Inangriffnahme eines solchen Sanie-
rungsprogramms würde darüber hinaus verschiedene 
positive Nebeneffekte mit sich bringen, denn 

— es könnte im Bereich der heiz- und regeltechni-
schen Anlagen gerade jene Absatzsteigerung brin-
gen, die Massenproduktionseffekte spürbar werden 
und  die  Preise sinken lassen; 

— es würde keine Verteilungsprobleme . aufwerfen 
wie Subventionen für p rivate Hausbesitzer, weil der 
Nutzen der Maßnahmen allen Bürgern in gleicher 
Weise zugute käme; 

— Es würde ein Übungspotential für das Installa tions-
und Baugewerbe sein, so daß die dabei gewonne-
nen Erfahrungen allen zugute kämen. 

Bundes- und Landesrechnungshöfe sollten angewie-
sen werden, die Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei 
der Planung von energieeinsparenden Maßnahmen 
großzügig zu handhaben, wenn absehbar ist, daß sol-
che Maßnahmen langfristig volkswirtschaftlich sinn-
voll sind. Da nur etwa 15 % der öffentlichen Gebäude 
in der Zuständigkeit des Bundes liegen, sollte der Bund 
für die Sanierungsmaßnahmen der übrigen Gebiets-
körperschaften durch ein Angebot zur anteiligen 
Finanzierung nach Artikel 104 Absatz 4 des Grundge-
setzes, Einfluß nehmen. 

Daneben sollte die richtige Betriebsweise der Heiz- 
und Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden von den 
zuständigen Gebäudeleittechnikern, Haus- oder 
Betriebswarten, durch Schulung des Personals verbes-
sert und mehr als bisher überwacht werden. Zu prüfen 
ist, ob durch die Schaffung von Anreizen z. B. durch 
eine Erfolgsbeteiligung, eine energieeinsparendere 
Betriebsweise erreicht werden kann. 

(4) Änderung des Konzepts der Anforderungen in den 
Rechtsverordnungen zum Energieeinspargesetz in 
Richtung auf eine „Energiekennzahl" mit den Zie-
len, die Freiheit der Gebäudegestaltung zu erhö-
hen und den Verwaltungsaufwand zu verringern 

Gegenwärtig werden die Anforderungen im Rahmen 
der Rechtsverordnungen des Energieeinspargesetzes 
und der entsprechenden Normen getrennt an verschie

-

dene Gebäude- bzw. Heizungsanlagenkomponenten 
gestellt. Bei den Vorschriften zur rechnerischen Ermitt-
lung der Heiz- bzw. Kühllast von Gebäuden werden 
die inneren Wärmegewinne durch Personen und 
Geräte und die äußeren Wärmegewinne durch Son-
nenenergieeinstrahlung und ihre Wirkung im Zusam-
menhang mit der Speicherfähigkeit der Gebäude 
unzureichend berücksichtigt. Diese Einflüsse werden 
mit erhöhtem Wärmeschutz jedoch immer wichtiger, so 
daß sie bei verschärften Wärmeschutzanforderungen 
nicht mehr vernachlässigt werden dürfen. Entspre-
chende Berechnungsmodelle sind entwickelt worden 
(z. B. IfE München, Philips-Forschungslaboratorium 
Aachen) und sollten bei dem erreichten Stand der 
Datentechnik generell anwendbar sein. 

Ein solches Verfahren erhöht die Freiheit der Gebäu-
degestaltung, läßt dem technischen Fortschritt Raum 
und vermindert den Verwaltungsaufwand. Im Rahmen 
der von der Kommission empfohlenen Novellierungen 
(vgl. (1), (2), (5) und (6)) sollten deshalb die Anforde-
rungskennziffern z. B. zu einem Wärmebedarfswert im 
Rahmen der Wärmeschutzverordnung sowie zu einer 
Kennziffer im Rahmen der Heizungsanlagenverord

-

nung integriert  werden. Anstrebenswert ist, darüber 
hinaus die Integration über die Wärmeschutzverord-
nung und die Heizungsanlagenverordnung zu einer 
einheitlichen „ Energiekennzahl". 

(5) Vorschrift zum Einbau jeweils geeigneter Rege-
lungsanlagen auch bei bestehenden Anlagen 

Insbesondere die Verbesserung der Regelungseinrich-
tungen zum Einhalten der individuell gewünschten 
wohn- und arbeitsplatzklimatischen Bedingungen 
können schnell und vielfach mit relativ geringem Auf-
wand einen erheblichen Beitrag zur Verringerung des 
Heizenergiebedarfs leisten. Solche Einrichtungen sind 
damit auch besonders wi rtschaftlich und sollten nicht 
nur bei der Errichtung von neuen Heizanlagen, son-
dern auch zum nachträglichen Einbau in bestehende 
Anlagen vorgeschrieben werden. Regelungseinrich-
tungen sollten generell berücksichtigen 

— eine individuell gewünschte, einstellbare Raum-
temperatur, 

— die jeweiligen Witterungsbedingungen, 

— eine Nachtabsenkung.  

Bei Niedrigtemperaturheizungen (Fußbodenheizung), 
bei denen eine Regelung der Raumtemperaturen nur 
bedingt möglich ist, kann eine Ausnahmeregelung 
erfolgen. Darüber hinaus sollten intelligentere Rege-
lungseinrichtungen (z. B. zeitgesteuerte Heizstrate-
gien) in bestimmten Gebäuden, z. B. solchen mit regel-
mäßigen Bedarfsschwankungen, vorgeschrieben wer-
den (Schulen, Verwaltungsgebäuden, Werkshallen 
usw.). 

Der äußere Aufbau und die Betriebsanleitung von 
Steuer- und Regelungseinrichtungen sind von den 
Herstellern so zu gestalten, daß ein funktionsgerechter 
Einbau durch die Installateure und eine richtige Ein-
stellung der Geräte auch durch den fachunkundigen 
Betreiber gewährleistet ist. 
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(6) Entwicklung von Geräten zur Überwachung des 
Betriebszustandes der Heizanlagen bzw. zur indi-
viduellen Kontrolle des persönlichen Heizverhal-
tens 

Ein optimaler Betriebszustand von Brenner und Kessel 
ist wichtig für einen hohen Nutzungsgrad der Heizan-
lage und damit für einen möglichst geringen Heizener-
giebedarf. Deshalb sollte die Entwicklung von Geräten 
gefördert werden, die Fehler der Heizanlagen nach Art 
und Ort anzeigen. 

Eine unmittelbare kurzfristige Selbstkontrolle der Aus-
wirkungen des persönlichen Verhaltens auf den Heiz

-

energiebedarf ist heute praktisch nicht möglich. Des-
halb sollte die Entwicklung von Geräten gefördert wer-
den, an denen der jeweilige Verbrauch der Heizanlage 
ablesbar und mit dem jeweiligen Referenzwert (z. B. in 
Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen) ver

-

gleichbar ist. 
 

Sobald solche Geräte Stand der Technik sind, sollte 
eine Vorschrift zum Einbau solcher Geräte in neu zu 
errichtende und wesentlich umzurüstende Heizanla-
gen erlassen werden. Die Geräte sollten an einer gut 
einsehbaren Stelle in der Wohnung angebracht wer-
den und sollten eine deutliche und möglichst verständ-
liche Anzeige aufweisen. 

o Forschung und Entwicklung 

(7) Umfangreiches Schwerpunktprogramm zur Erfor-
schung der bauphysikalischen, bauwirtschaftli-
chen und wohnphysiologischen Aspekte ener-
gieeinsparender Bauweisen 

Ein solches Schwerpunktprogramm sollte die Bauwis-
senschaften in den Stand setzen, die folgenden Auf ga-
ben  sachgerecht zu erfüllen: 

— Entwicklung und Erprobung verschiedener Kon-
zepte energieeinsparender Bauweisen für die ver-
schiedensten Verwendungszwecke, die außerdem 
bedarfsgerecht und kostengünstig sein sollen; 

— Vermittlung des bauphysikalisch aktuellen Wissens 
an Architekten und andere am Bauplanungs- und 
-erstellungsvorgang Beteiligte; 

— Intensive Erforschung der bauwirtschaftlichen und 
baustoffwirtschaftlichen Implikationen energieein-
sparender Bauweisen; 

— Erforschung des menschlichen Wohlbehagens 
unter verschiedenen Arten der je nach Gebäude-
form unterschiedlichen Klimaführung; 

— Erforschung und Erprobung verschiedener Kon-
zepte der wärmetechnischen Sanierung des Altbau-
bestandes; dabei ist insbesondere die bisher unge-
löste – weil nur bei der Betrachtung des Gesamtsy-
stems zu lösende – Frage zu beantworten, welche 
technischen Einsparmaßnahmen in welcher Rei-
henfolge, in welcher Verbindung und in welchem 
Ausmaß unter verschiedenen Bedingungen wirt-
schaftlich sind und also durchgeführt werden 
sollten; 

— Erforschung der Möglichkeit, die Energieökonomie 
eines Gebäudes durch ein objektivierbares Maß 
(„Energiekennzahl") zu beschreiben. Ein solches 
Maß wäre für die justiziable Regelung verschiede-
ner Aspekte der energieökonomischen Gebäude- 

. gestaltung von großer Bedeutung. Sobald es ge-
lingt, die energetischen Gebäudeeigenschaften zu 
objektivieren, sollte diese Eigenschaft Gegenstand 
der Gewährleistung durch den Gebäudehersteller 
werden. 

Diese Aufgaben sind finanziell und in zeitlicher Per-
spektive schwerlich von wesentlich geringerer Dimen-
sion, als sie bei Großforschungsprogrammen üblich 
sind. Die Förderung der Gebäudetechnologie ist des-
halb auf eine Stufe zu stellen mit der Förderung ande-
rer Energietechnologien (Kohle, Kernenergie) sowie 
anderer Zukunftstechnologien (Datenverarbeitung). 
Im Interesse der Nutzung bestehender Kapazitäten 
sollten jedoch keine weiteren Großforschungsinstitute 
gegründet werden, sondern das Programm auf zahlrei-
che kleine Institute, insbesondere Hochschulinstitute, 
verteilt werden, soweit eine gute Koordinierung 
gewährleistet ist. Die administrativen Vorschriften soll-
ten dementsprechend einfach sein, so daß sich für 
kleine Institute keine Behinderungen aus überzogenen 
formalen Forderungen ergeben. 

o Gebührenordnung 

(8) Änderung der Honorar- und Gebührenordnung 
für Architekten und Ingenieure mit dem Ziel einer 
fachübergreifenden Planung und der Verringe-
rung der Energiefolgekosten 

Bei Neubauten läßt sich durch eine frühzeitige fach-
übergreifende Planung von Gebäude- und Haustechnik 
eine Verringerung des Heizenergiebedarfs und damit 
der Energiekosten erzielen. Ein Teil des Energiever-
brauchs läßt sich also hier durch den verstärkten Ein-
satz von technischem Wissen substitutieren. Nach der 
geltenden Honorar- und Gebührenordnung für Archi-
tekten und Ingenieure wird das Honorar nach den 
Gebäudekosten berechnet. 

Die Bauplanung sollte so erfolgen, daß mehrere 
Varianten (z. B. des Wärmeschutzes und der Heizanla-
gen) auf ihre Gesamtkosten hin berechnet werden, um 
den Bauherren die Entscheidung über die jeweils gün-
stigste Gebäude- und Anlagengestaltung zu erleich-
tern. 

Um einen Anreiz für die energieökonomisch optimale 
Planung von Gebäuden und die frühzeitige Einbezie-
hung von Energieberatern in die Bauplanung zu schaf-
fen, sollten Wirtschaftlichkeitsberechnungen unter 
Einschluß der Energiekosten (vgl. auch (14)) als ein 
wesentliches Kriterium in die Festsetzung des Hono-
rars von Architekten und Ingenieuren eingehen. So 
könnten z. B. Prämien für eine energetisch besonders 
günstige Gebäudegestaltung gewährt werden. 

Die Bauplanung sollte so erfolgen, daß mehrere 
Varianten, z. B. des Wärmeschutzes und der Heizanla-
gen, auf ihre Gesamtkosten hin berechnet werden, um 
den Bauherren die Entscheidung über die jeweils gün-
stigste Gebäudegestaltung zu erleichtern. Hinsichtlich 
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der Energiefolgekosten sollte auch die zu erwartende 
Steigerung der Energiepreise miteinbezogen werden, 
z. B. dadurch, daß die Berechnungen für verschiedene 
Annahmen über die Energiepreise erfolgen. Die Ein-
haltung des bei der Bauplanung errechneten Wärme-
bedarfs sollte Gegenstand der Gewährleistung für die 
Bauausführung sein, sobald es gelungen ist, ein objek-
tives Maß für die energetischen Gebäudeeigenschaf-
ten („Energiekennzahl") zu entwerfen. 

o Mietwohnungen 

(9) Schaffung eines Anreizes für Vermieter zur Vor-
nahme energieeinsparender Investitionen 

In Mietwohnungen besteht für den Vermieter derzeit 
kein unmittelbares Interesse an energieeinsparenden 
Investitionen, weil die Heizkosten vom Mieter zu tra-
gen sind. Deshàlb ist für den Vermieter ein Anreiz zu 
schaffen, Investitionen zur Verbesserung des Wärme-
schutzes und der Heizanlagen vorzunehmen, durch die 
der Vermieter in den Genuß der Rendite kommt. 
Gleichzeitig muß der Anreiz an einer energieeinspa-
renden Betriebsweise für den Mieter erhalten bleiben, 
wie er durch die Vorschrift einer verbrauchsabhängi-
gen Heizkostenrechnung vorgesehen ist. 

Zur Schaffung derartiger Anreize bieten sich mehrere 
Möglichkeiten an: 

— Falls die in (1) und (2) vorgeschlagenen Maßnah-
men zur Erhöhung des Wärmeschutzes ergriffen 
werden, würde eine Verbesserung der Kostentrans-
parenz auf dem Wohnungsmarkt ausreichen (Auf-
schlüsselung der Gesamtkosten für eine Wohnung, 
d. h. der Kaltmiete, der Heizkosten und sonstiger 
Nebenkosten im Mietpreisspiegel und in An-
noncen). 

— Falls keine Erhöhung des Wärmeschutzes vorge-
schrieben werden sollte, könnte ein Anreiz durch 
erhöhte Sonderabschreibungsmöglichkeiten oder 
durch eine Änderung des Mietrechts geschaffen 
werden, z. B. durch die Einbeziehung der „Nor-
malkosten" für Heizenergie in den Mietpreis, die 
dann verbrauchsabhängig nach oben und unten zu 
variieren wären. 

o Finanzierungshilfen 

(10) Liquiditätshilfen zur Ermöglichung besonders 
langlebiger energieeinsparender Investitionen 
an Gebäuden 

Der Verwirklichung besonders langlebiger Investitio-
nen stehen häufig Liquiditätsprobleme entgegen, 
obwohl sie grundsätzlich durchaus wirtschaftlich sind, 
weil der Planungshorizont privater Investoren nicht so 
weit reicht, wie die Lebensdauer der Investitionen tat-
sächlich ist. Daher sollte die öffentliche Hand bei ent-
sprechenden energieeinsparenden Investitionen an 
Gebäuden Liquiditätshilfen gewähren, wobei an die 
folgenden Arten – auch in geeigneter Kombination – 
zu denken ist 

— Zinssubventionen, 

— Kreditausfallbürgschaften (analog etwa dem in 
Nordrhein-Westfalen eingeführten Verfahren mit 
der „Kreditgarantiegemeinschaft Industrie, Groß-
handel, Verkehr und sonstiges Gewerbe"), 

— einen Tilgungsaufschub, der über einen zu grün-
denden Fond zu finanzieren wäre (analog zum Ver-
fahren im „Ex istenzgründungsprogramm" der Bun-
desregierung). 

(11) Erweiterung und Verbesserung der Förde-
rung energieeinsparender Investitionen nach 
dem Modernisierungs- und Energieeinspar-
gesetz (ModEnG) 

 
Das Förderungsprogramm des Modernisierungs- und 
Energieeinspargesetzes (ModEnG) ist im wesentlichen 
auf energieeinsparende Maßnahmen in Gebäuden 
ausgerichtet. Seine Ausstattung ist jedoch schon jetzt 
mit gegewärtig 500 Millionen DM/a für Fördermittel 
auch im Vergleich mit den übrigen Programmen der 
Förderung energieeinsparender Maßnahmen im 
Bereich der Energieerzeugung und -verteilung eher 
gering. Mit den von der Enquete-Kommission empfoh-
lenen umfangreichen Anforderungen an die energie-
technische Altbausanierung werden außerdem die 
Anforderungen an dieses Programm noch erheblich 
steigen. Die Kommission schlägt daher vor, das Moder-
nisierungs- und Energieeinspargesetz (ModEnG) über 
das Jahr 1982 hinaus fortzuführen und die Fördermittel 
auf mindestens 2 Milliarden DM/a aufzustocken. 
Außerdem sollten bevorzugt integrale Programme zur 
wärmetechnischen Sanierung von Gebäuden gefördert 
werden. Dazu sollte die derzeitige Förderungshöchst-
grenze von DM 12 000 pro Wohnung fallengelassen 
und die Fördersätze mit dem Umfang der Sanierungs-
arbeiten gesteigert werden. Ein bestimmter Teil der 
Mittel sollte der Förderung neuer Technologien vorbe-
halten bleiben. 

(12) Gleichmäßige Förderung aller energieeinspa-
render Technologien, insbesondere Aufhebung 
des Kumulationsverbots der Förderprogramme 
mit der Inanspruchnahme von § 82 a Einkom-
menssteuerdurchführungsverordnung (EStDV) 

Unterschiedliche Kataloge energieeinsparender Tech-
nologien, die verschieden große Überlappungsberei-
che haben, werden heute hauptsächlich nach den § 4 a 
und § 4 b Investitionszulagengesetz (InvZulG), § 82 a 
Einkommenssteuerdurchführungsverordnung 
(EStDV), dem Modernisierungs- und Energieeinspar-
gesetz (ModEnG) sowie dem Programm für Zukunfts-
investitionen (ZIP) gefördert. Eine Kumulation ist in 
einigen Fällen möglich, wird in den meisten Fällen 
aber ausgeschlossen. 

Die Gesamtförderung nach § 82 a EStDV korrigierte 
lediglich einen Wettbwerbsnachteil der Eigenvor-
nahme energiesparender Investitionen gegenüber der 
Fremdvornahme, ist also im Grunde genommen keine 
Förderung. Deshalb sollte das Kumulationsverbot der 
Inanspruchnahme von § 82 a EStDV und der übrigen 
Förderungsprogramme aufgehoben werden. 
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(13) Vergabe einer Untersuchung zur Prüfung von 
Kopplungsmöglichkeiten der Förderung der 
Energieeinsparung mit anderen Förderungen 

Im Interesse des ökonomischen Umgangs mit den 
knappen Haushaltsmitteln sollte untersucht werden, 
ob das Ziel der Energieeinsparung nicht mit anderen 
politischen und administrativen Maßnahmen verbun-
den werden kann, die ursprünglich anderen Zwecken 
dienten. Zu denken ist dabei vor allem an die Verkopp-
lung der Wohnungsbau- und Mietförderung sowie der 
Familienpolitik mit Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung. 

Von der Bundesregierung ist deshalb ein Forschungs-
auftrag an möglichst zwei unabhängig voneinander 

arbeitende Institute bzw. Arbeitsgemeinschaften zu 
vergeben, in denen geprüft werden soll, 

— welche Möglichkeiten zur Verkopplung von gegen-
wärtig bereits gewährten Vergünstigungen (Sub-
ventionen, Steuererleichterungen usw.) mit dem 
Ziel der Energieeinsparung bestehen, 

— welche Vergünstigungen diesem Ziel entgegen-
laufen, 

— in welchen Bereichen neben Vergünstigungen 
zusätzliche Möglichkeiten bestehen, das Ziel der 
Energieeinsparung mit anderen wichtigen wirt-
schafts- und sozialpolitischen Zielen zu koppeln. 

o Ausbildung 

(14) Aufnahme eines Faches Bauphysik/Energieöko-
nomie in das Studienangebot und die Prüfungs-
ordnung von Architekten und Ingenieuren 

Das Gebäude, dessen Zweck es unter anderem ist, bei 
vielfältig sich änderndem Außenklima jederzeit die 
selbstgewählte Gestaltung des Innenklimas zu ermög-
lichen, erweist sich trotz aller scheinbaren Vertrautheit 
als eine außerordentlich komplexe Technologie. Der 
für die Beheizung des Gebäudes notwendige Ener-
gieeinsatz läßt sich durch eine verbesserte Bauplanung 
z. T. ohne Mehrkosten erheblich verringern. 

Die Ausbildung der Architekten vermittelt jedoch bis-
her die Zusammenhänge zwischen Gebäudegestal-
tung und Bauart sowie zwischen der haustechnischen 
Ausrüstung und den energetischen Gebäudeeigen-
schaften in den meisten Fällen unzureichend. Deshalb 
ist es unerläßlich, die Ausbildung der Architekten in 
dieser Hinsicht deutlich zu verbessern. Des weiteren 
sollte für Architekten und Ingenieure die Möglichkeit 
geschaffen werden, ihre Kenntnisse im Bereich der 
Bauphysik/Energieökonomie durch die Schaffung 
eines mehrere Disziplinen umfassenden Studiengangs, 
in dem alle mit dem Gebäude und dessen Beheizung 
zusammenhängende Fragen behandelt werden, zu 
vertiefen. Sie sollten dadurch in die Lage versetzt wer-
den, ein spezielles Beratungsbüro führen zu können, in 
dem die Baupläne anderer Architekten hinsichtlich der 
energetischen Gebäudeeigenschaften sowie der  Wirt- 

-  schaftlichkeitsrechnungen geprüft und verbessert wer-
den können (analog zum Wirtschaftsprüfer). 

(15) Unterstützung von Schulungskursen für das Bau-
gewerbe über energiesparende Technologien 
und Bauweisen 

Die Schulung des Baugewerbes ist wichtig für eine 
fehlerfreie und sorgfältige Bauausführung. Die Sicher-
stellung einer sorgfältigen technisch-wirtschaftlichen 
Planung und Ausführung der Gebäude und ihrer haus-
technischen Einrichtungen wird um so wichtiger, je 
energiesparender das Gebäude entworfen ist. Aus die-
sen Gründen sind besondere Ausbildungsmaßnahmen 
für das Baugewerbe unbedingt notwendig. Sie sollten 
am besten von den jeweiligen Fachverbänden durch-
geführt werden. Solche Schulungskurse sollten – wie 
bisher – staatliche Unterstützung erhalten, auch für die 
ausgefallenen Handwerkerstunden. 

o Information 

(16) Erstellen und kostengünstige Weitergabe von 
qualifiziertem Schulungsmaterial über ener-
gieeinsparende Bauweisen sowie über den Ein-
satz und den Betrieb energieeinsparender Tech-
nologien für Handwerker, Techniker, Energie-
berater, Ingenieure und Architekten 

Die bisherigen und z. T. ausgezeichneten Informa-
tionsangebote der öffentlichen Hand haben im wesent-
lichen den Endverbraucher und Heimwerker als 
Adressaten. Ein erheblicher Nachholbedarf an qualifi-
ziertem und günstig verfügbarem Schulungsmaterial 
besteht jedoch bei den an der Bauplanung und Bau-
ausführung beteiligten Fachkräften. Insbesondere die 
Fragen der bet riebswirtschaftlichen Kalkulation ener-
gieeinsparender Techniken sowie der richtigen Ausle-
gung, Installation und Betriebsweise bedürfen einer 
zusätzlichen Vermittlung. 

(17) Subventionierung des Einsatzes von Energiebe-
ratern 

Analog zu den von der öffentlichen Hand vertriebenen 
Informationsschriften sollte das Fachwissen über ener-
gieeinsparende Techniken zu günstigen Kosten ange-
boten, oder soweit subventioniert werden, daß es sich 
in jedem Falle rentiert. Dieses ließe sich z. B. durch die 
Ermöglichung von Sonderabschreibungen erreichen. 
Die Fachverbände scheinen als Träger von Energiebe-
ratungsstellen gut geeignet. 

(18) Einrichtung eines „Energiedienstes" zur Wärme-
leckermittlung an Gebäuden sowie zur Analyse 
der Kosten der zu treffenden Maßnahmen 

Informationen darüber, an welchen Stellen des Gebäu-
des Wärmeverluste auftreten und wie groß diese sind, 
sind die Voraussetzung für nachträgliche Wärme-
schutzmaßnahmen. Aus diesem Grund sollten private, 
öffentlich betriebene oder staatlich geförderte ,,Ener-
giedienste" eingerichtet werden, die unter Wettbe-
werbsbedingungen arbeiten. Sie sollten die Aufgabe 
wahrnehmen, entsprechende Messungen am Gebäude 
durchzuführen und gleichzeitig technische Maßnah-
men zur Verringerung der Wärmeverluste vorzuschla-
gen sowie eine Kostenanalyse dafür vorzunehmen 
(ähnlich wie vereidigte Sachverständige). 
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2.2 Maßnahmen zur Verringerung des Energiebedarfs 
im Verkehr 

o Senkung des spezifischen Kraftstoffbedarfs 

(19) Einführung gesetzlicher Regelungen für Höchst-
verbrauchswerte des spezifischen Kraftstoffver-
brauchs von Kraftfahrzeugen 

Der Durchschnittsverbrauch der bundesdeutschen 
PKW-Flotte liegt mit 12 l/ 100 km im internationalen 
Vergleich im Mittelfeld. Technische Systemstudien, 
neue Entwicklungen in der Automobilindustrie, aber 
auch bereits auf dem Markt angebotene Fahrzeuge 
zeigen jedoch, daß der spezifische Kraftstoffverbrauch 
der Kraftfahrzeuge durch technische Maßnahmen 
auch unter Berücksichtigung der Umweltschutz- und 
Sicherheitsanforderungen noch erheblich reduziert 
werden könnte. Eine administrative Forderung über 
die bisherigen freiwilligen Regelungen hinaus scheint 
geboten, um die Entwicklung und Einführung neuer 
kraftstoffsparender Fahrzeuge so rasch wie möglich 
voranzutreiben. Eine Möglichkeit bestünde z. B. darin, 
Höchstverbrauchswerte für einzelne Fahrzeugklassen 
vorzuschreiben. 

(20) Senkung der Mineralölsteuer für Dieselkraftstoff 
bei gleichzeitiger Anhebung der Steuer für Ver-
gaserkraftstoffe, so daß sich das derzeitige 
Steueraufkommen insgesamt nicht verändert 

Autos mit Dieselmotoren weisen gegenüber Autos mit 
Otto-Motoren u. a. den Vorteil auf, daß sie vor allem im 
Stadtverkehr weniger Kraftstoff verbrauchen. Deshalb 
ist ein größerer Anteil von Autos mit Dieselmotoren als 
bisher anzustreben, was am einfachsten durch eine 
angemessene relative Verschiebung der Preise für Die-
sel- und Vergaserkraftstoff erreicht werden könnte. 

Um eine Signalwirkung in diese Richtung zu geben 
und um wirtschaftlich erwünschtes Verhalten zu ver-
stärken, sollte deshalb die Mineralölsteuer für Diesel-
kraftstoffe gesenkt und gleichzeitig die Steuer für Ver-
gaserkraftstoffe so erhöht werden, daß sich das derzei-
tige Steueraufkommen nicht verändert. Um keinen 
weiteren Wettbewerbsnachteil für die Deutsche Bun

-

desbahn aufkommen zu lassen, ist eine Zusatzrege-
lung für LKW zu treffen. 

(21) Festlegung realitätsgerechter Angaben über den 
Kraftstoffverbrauch für neu zuzulassende Fahr-
zeuge 

Die bisherigen normierten Verbrauchsangaben geben 
über den tatsächlich zu erwartenden Durchschnittsver-
brauch eines Fahrzeugs nur unzureichend Auskunft. 
Die kürzlich festgelegte Dreiteilung der Verbrauchsan-
gaben bei konstanter Geschwindigkeit von 90 km/h 
bzw. 120 km/h sowie für einen Stadtzyklus ist bereits 
ein wichtiger Fortschritt. Das Ziel realitätsgerechter 
Angaben über den Kraftstoffverbrauch muß es sein, 
eine Vergleichbarkeit über die technische Qualität der 
einzelnen Fahrzeuge zu ermöglichen. Gleichzeitig soll-
ten die angegebenen Werte auch tatsächlich erreich-
bar sein, um einen erzieherischen Wert für den Benut-
zer zu haben. Deshalb ist zu prüfen, ob es erforderlich 
ist, die Angaben so zu verändern, daß sie den durch

-

schnittlichen Verbrauch unter realitätsnahen Bedin-
gungen auch im Landstraßen und Autobahnverkehr 
widerspiegeln. Um dem Fahrzeugbenutzer einen Ver-
gleich zwischen dem so ermittelten und seinem tat-
sächlichen Kraftstoffverbrauch zu ermöglichen, ist 
außerdem eine Angabe über die Festlegung der jewei-
ligen Fahrzyklen erforderlich. 

(22) Vorschrift zum Einbau geeigneter Geräte in neu 
zuzulassende Fahrzeuge zur Anzeige des mo-
mentanen spezifischen Verbrauchs 

Der Autofahrer hat in der Regel keine unmittelbare 
Erfahrung der Auswirkungen seines Fahrverhaltens 
auf den jeweiligen Kraftstoffverbrauch. An dem Durch-
schnittsverbrauch konnte er bisher lediglich bei jedem 
Tanken feststellen, ob er mehr oder weniger Kraftstoff 
als sonst verbraucht hat. Deshalb trägt der Einbau 
eines Anzeigegerätes für den momentanen spezifi-
schen Verbrauch (Ökonometer) zur besseren Informa-
tion über die Auswirkungen des persönlichen Fahrver-
haltens (und des technischen Zustandes des Fahr-
zeugs) bei und kann die Autofahrer zu energieeinspa-
rendem Fahren anhalten. Solche Anzeigegeräte sollten 
jedoch so gestaltet sein, daß sie die Fahrsicherheit 
nicht beeinträchtigen und ebenso gut ablesbar sind 
wie andere wichtige Anzeigen (z. B. Tachometer). 

o Geschwindigkeitsbeschränkungen 

(23) Geschwindigkeitsbegrenzung auch auf Bundes-
autobahnen 

Die Bundesrepublik Deutschland ist, mit Ausnahme 
der Tschechoslowakei (mit einem sehr kurzen Auto-
bahnnetz), das einzige Land in Europa, in dem die 
Einhaltung einer Höchstgeschwindigkeit auf Autobah-
nen noch nicht vorgeschrieben ist. Der Kraftstoffver-
brauch der Autos nimmt jedoch mit steigender 
Geschwindigkeit überproportional zu. Die Einführung 
einer Geschwindigkeitsbegrenzung auch auf Autobah-
nen würde also zu einer internationalen Harmonisie-
rung führen und gleichzeitig zur Energieeinsparung 
beitragen. Darüber hinaus erscheinen Geschwindig-
keitsbegrenzungen einen besonderen Symbolwert für 
die Bildung energiebewußter Verhaltensweisen zu 
haben. 

Geschwindigkeitsbegrenzungen sind außerdem ein 
Beispiel dafür, daß anderweitige Hauptziele (Ver-
kehrssicherhéit, internationale Anpassung) mit dem 
Ziel der Energieeinsparung verbunden werden kön-
nen, auch wenn das Einsparziel nicht die Hauptbe-
gründung abgibt (vgl. auch (13)). 

o Förderung öffentlicher Verkehrsmittel 

(24) Verbesserung und Ausbau des Nahverkehrsver-
bundsystems in Ballungsgebieten; Schaffung von 
ausreichenden Parkmöglichkeiten an den Kno-
tenpunkten zum Umland; weiterer Ausbau von 
Extra-Trassen für öffentliche Verkehrsmittel an 
Stellen hoher Verkehrsdichte 

Private und öffentliche Vekehrsmittel haben ihre 
jeweiligen Vorteile bei der Erfüllung bestimmter Auf

-

gaben. In Ballungsgebieten mit hoher Verkehrsdichte 
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weisen öffentliche Verkehrsmittel viele Vorteile 
gegenüber den Privatautos auf – der wesentlich 
geringere Energieaufwand ist nur einer dieser Vor

-

teile. Bei der Verkehrsversorgung des Umlandes ist 
dagegen in vielen Fällen die Benutzung des eigenen 
Autos konkurrenzlos vorteilhaft. Daher wäre eine weit-
gehende Arbeitsteilung zwischen privaten und öffent-
lichen Verkehrsmitteln mit Priorität für die öffentlichen 
Verkehrsmittel in Ballungsgebieten die günstigste 
Form der Verkehrsversorgung. Die öffentlichen Nah-
verkehrsmittel müssen den Benutzern dazu ein noch 
attraktiveres Angebot als bisher bieten. Insbesondere 
die Zugfolge ist zu erhöhen und die Fahrtzeiten sind 
durch Extra-Trassen vor allem in den Innenstadtberei-
chen zu verringern. Wichtig ist aber auch, den Über-
gang vom Privatauto auf die öffentlichen Verkehrsmit-
tel durch Schaffung von günstigen Parkmöglichkeiten 
wesentlich zu verbessern, um den Pendlern die Gele-
genheit zu geben, am Stadtrand auf öffentliche Ver-
kehrsmittel umzusteigen. 

(25) Einschränkung des Fernstraßen-Neubaupro-
gramms zugunsten einer Verbesserung des Ver-
kehrsangebots der Deutschen Bundesbahn, vor 
allem im Fernreise- und Urlaubsverkehr sowie 
im Güterfernverkehr 

In den vergangenen 20 Jahren ist die Transportlei-
stung der Deutschen Bundesbahn im Personenverkehr 
kaum angestiegen und im Güterverkehr sogar leicht 
zurückgegangen, während sich die Straßenverkehrs-
leistung in beiden Verkehrsarten mehr als verzehn-
facht hat. Die Bundesbahn bietet jedoch erhebliche 
Vorteile gegenüber dem Straßenverkehr: geringeres 
Risiko, geringere Umweltbelastung sowie – bei ent-
sprechender Auslastung – ein wesentlich geringerer 
und versorgungssicherer Energiebedarf. Die längere 
Reisedauer dürfte zumindest auf den Hauptstrecken 
gegenüber dem Straßenverkehr nicht so gravierend 
sein. Deshalb sollte angestrebt werden, einen Teil des 
Personen- und Güterverkehrs von der Straße wieder 
auf die Schiene zu verlagern, was z. B. durch eine 
weitere Steigerung der Attraktivität des Angebots der 
Bundesbahn zu erreichen ist. Die neu eingeführten 
Intercity-Züge haben gezeigt, daß dieses möglich ist 
und zu steigenden Fahrgastzahlen führt. Die Verbin-
dungen der Bundesbahn sollten jedoch noch besser in 
das weiterleitende Verkehrssystem eingebunden wer-
den, und zwar durch 

— die bessere Abstimmung der Fahrpläne, 

— die Schaffung von ausreichenden Parkmöglichkei-
ten an den Bahnhöfen, deren Benutzung beim Kauf 
einer Bahnkarte im Fernverkehr im Preis ermäßigt 
wird, 

— die Einbeziehung von Nahverkehrsmitteln und/ 
oder Taxis in den Fahrpreis. 

Beim Gütertransport sind neue Wege der Auftragsab

-

wicklung zu gehen, die schneller und unkomplizierter 
sind als bisher. 

Insbesondere sollten der Huckepack- und der Contai

-

nerverkehr durch den verstärkten Ausbau entspre

-

chender Verladeeinrichtungen und durch die 

Beschleunigung der Abfertigung und Weiterleitung 
zusätzliche Anreize erhalten. 

Ein verstärkter Personen- und Güterverkehr durch die 
Deutsche Bundesbahn wäre gesamtwirtschaftlich wie 
auch aus Gründen der Energieeinsparung außeror-
dentlich zu begrüßen. Dieses macht jedoch auf einigen 
der Hauptverkehrsstrecken den Bau neuer Trassen 
erforderlich. Die Kommission unterstützt den Bau 
neuer Bundesbahn-Trassen ausdrücklich, wenn mit 
der notwendigen Sorgfalt unter Berücksichtigung der 
berechtigten Interessen der davon Betroffenen geplant 
wird. 

(26) Abschaffung der Absetzungsmöglichkeiten der 
Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Kilometerpau-
schale) von der Lohn- bzw. Einkommensteuer 
oder Umwandlung in eine allgemeine Entfer-
nungspauschale 

Die Möglichkeit zur Absetzung der Fahrtkosten zum 
Arbeitsplatz von der Lohn- bzw. Einkommensteuer för-
dert die weitere Zersiedlung der Städte und fördert 
damit gleichzeitig einen hohen Energieverbrauch bei 
der langen Anfahrt zu den Arbeitsplätzen und den 
innerstädtischen Einkaufszentren. Außerdem ist sie in 
vielen Fällen nicht sozial gerecht, weil die höheren 
Bau- bzw. Mietkosten in den Ballungszentren die 
höheren Fahrtkosten aus der Umgebung aufwiegen. 
Deshalb sollte geprüft werden, ob es aus Gründen der 
Energieersparnis, insbesondere auch in Verbindung 
mit anderen Zielen, wie z. B. einer Verbesserung der 
Siedlungsstruktur und der Bewohnbarkeit der Städte, 
nicht sinnvoll wäre, die Kilometerpauschale generell 
oder stufenweise abzuschaffen. 

Falls die Absetzung der Fahrtkosten zum Arbeitsplatz 
nicht abgeschafft werden sollte, wäre die Kilometer-
pauschale in eine allgemeine Entfernungspauschale 
umzuwandeln. Die Kilometerpauschale begünstigt 
einseitig die Verwendung des Privatautos bei der Fahrt 
zum und vom Arbeitsplatz. Eine Umwandlung der 
Kilometerpauschale in eine allgemeine Entfernungs-
pauschale wäre ein Anreiz zur Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel und würde die Bildung von Fahrge-
meinschaften motivieren. 

Weitere Möglichkeiten zur Förderung von Fahrge-
meinschaften sollten überprüft und gegebenenfalls 
eingeführt werden, wie z. B. die Schaffung von unent-
geltlichen betrieblichen und lokalen Informationssy-
stemen oder die Erlaubnis für die Benutzung – wo 
vorhanden – der separaten Trassen für die öffentlichen 
Verkehrsmittel im Innenstadtbereich bei einer Fahr-
zeugbesetzung von drei und mehr Personen. 

(27) Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
öffentlichen Verkehrsmittel gegenüber Privat-
fahrzeugen durch die Umlage der Kfz-Steuer auf 
die Mineralölsteuer bei PKW und die Erhebung 
einer generellen Grundgebühr zum Betrieb öf-
fentlicher Verkehrsmittel 

Die Erhöhung der Attraktivität der öffentlichen Nah- 
und Fernverkehrsmittel wird so lange nicht zu einer 
wesentlich stärkeren Inanspruchnahme führen, wie die 
Kosten des Betriebs eines privaten Fahrzeugs erheb- 
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lieh niedriger als die der Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel sind. Dieses liegt nicht daran, daß die 
öffentlichen Verkehrsmittel tatsächlich teurer sind, 
sondern an der Zweiteilung der Kostenstruktur in 
Grundkosten und variable Kosten. 

 
Wer bereits ein Auto hat, vergleicht legitimerweise bei 
der Wahl des Verkehrsmittels die variablen Kosten des 
Autos mit den Preisen der öffentlichen Verkehrsmittel, 
die aber notwendigerweise an den Durchschnittsko-
sten orientiert sein müssen. Das führt dazu, daß die 
öffentlichen Verkehrsmittel mit ihren Gesamtkosten 
mit den variablen Kosten der privaten Fahrzeuge kon-
kurrieren müssen, was für jene einen erheblichen 
Wettbewerbsnachteil – und damit auch für die Ener-
gieeinsparungen – mit sich bringt. 

Da eine generelle Übertragung der gesamten Grund-
kosten privater Fahrzeuge in va riable Kosten praktisch 
wohl nicht möglich ist (vor allem wegen der Anschaf-
fungskosten), Läßt sich der Wettbewerbsnachteil 
öffentlicher Verkehrsmittel zum einen dadurch verrin-
gern, 

— daß ein möglichst großer Anteil der Grundkosten 
der privaten Fahrzeuge in va riable Kosten über-
führt wird (z. B. die Kfz-Steuer; zu prüfen wäre 
außerdem, ob auch die Haftpflicht-Versicherung 
unter Berücksichtigung der bisherigen Klassifizie-
rungsmerkmale einbezogen werden könnte, was 
allerdings rechtliche Probleme aufwerfen könnte) 
und zum anderen dadurch, 

— daß ein größerer Teil der Grundkosten der öffentli-
chen Verkehrsmittel von der Allgemeinheit getra-
gen wird. (Die bisherigen Subventionen für öffentli-
che Verkehrsmittel werden oft als Stützung unren-
tabler Unternehmen angesehen. Es sollte daher 
deutlich gemacht werden, daß die Unterstützung 
öffentlicher Verkehrsmittel eine notwendige Vor-
leistung der Allgemeinheit für politisch erwünschte 
Dienstleistungen darstellt.) 

o Raum- und Verkehrsplanung 

(28) Verkehrsgünstigere Siedlungs- und Raumpla-
nung 

In der Bauleitplanung und in den qualifizierten Bebau-
ungsplänen sind die klimatischen und geografischen 
Gegebenheiten im Hinblick auf die Ziele der Ener-
gieeinsparung zu berücksichtigen. Dieses gilt auch für 
die Vorschriften über zulässige Baustoffe, Bauweisen 
und Baugestaltung. 

Beim Planen von Siedlungen und Stadtgebieten sollte 
der Gesichtspunkt einer Minimierung des notwendi-
gen Verkehrsbedarfs mit eingeschlossen sein. Neben 
berufs-, ausbildungs- und versorgungsbedingtem Ver-
kehrsbedarf wäre dabei der Verkehrsbedarf bei der 
Freizeitgestaltung mit zu beachten. Die Bebauungs-
pläne der Kommunen sind entsprechend zu überar-
beiten. 

(29) Verbesserung des innerstädtischen Verkehrs-
flusses 

Im Orts- und insbesondere im Stadtverkehr wird durch 
unzureichende Verkehrsführung und infolge unzu-
länglicher oder fehlender Informationen über die aktu-
elle Verkehrssituation viel Energie vergeudet. Unter 
Einsatz moderner Informationstechnologien ließe sich 
ein großer Teil dieser unnötigen Verluste vermeiden. 
Die zuständigen Behörden sollten angehalten werden, 
den Verkehrsfluß im Ortsverkehr zu verbessern, sofern 
dieses keine weitere Benachteiligung öffentlicher Ver-
kehrsmittel mit sich bringt. Dazu sind erforderlich: 

— Verkehrsgestaltende Maßnahmen zur Erhöhung 
der Durchschnittsgeschwindigkeit; 

— eine bedarfsgerechte Ampelsteuerung; 

— ein verbessertes Informationsangebot über die Ver-
kehrssituation auf den Hauptrouten und 

— eine Erhöhung der zugelassenen Höchstgeschwin-
digkeiten, wo es von der Straßenführung her mög-
lich und unter Sicherheitsaspekten vertretbar ist; 

— die Schaffung eigener Trassen für den öffentlichen 
Personennahverkehr (vgl.auch (24)). 

o Sonstige 

(30) Förderung des Baus von Radwegen 

Der Radwegebau ist in vielen Gemeinden in den letz-
ten Jahrzehnten zugunsten des Straßenbaus für Kraft-
fahrzeuge vernachlässigt worden. Das Fahrrad ist für 
kurze Strecken bei guten Witterungsbedingungen 
jedoch oftmals das günstigste Verkehrsmittel über-
haupt und ist außerdem ein Mittel gegen Bewegungs-
armut. Infolge des Mangels an Fahrradwegen gerade 
in verkehrsreichen Innenstadtbezirken muß sich der 
Fahrradfahrer entweder erheblichen Gefahren ausset-
zen oder er muß -  auf die Benutzung des Fahrrads ver-
zichten. Deshalb ist eine vorrangige Förderung von 
neuen Fahrradwegen vorzunehmen, die wegen der zu 
hohen Umweltbelastung möglichst nicht neben vielbe-
fahrenen Autostraßen angelegt werden sollten. 

(31) Förderung von Telekommunikationseinrichtun-
gen zur Substitution von Personentransporten 

Es sind heute neue Telekommunikationseinrichtungen 
in der Entwicklung und z. T. schon bis zur Marktreife 
entwickelt, die geeignet sind, Personentransporte 
überflüssig zu machen. Beispiele hierfür sind das Bild-
telefon und neue Fernsprechvermittlungsanlagen, die 
Konferenzschaltungen ermöglichen und damit unter 
Umständen die Anfahrt zu einem persönlichen Treffen 
erübrigen. Deshalb sollte geprüft werden, ob neue 
Telekommunikationseinrichtungen unter Berücksich-
tigung ihrer sozialen Folgewirkungen eine besondere 
Förderung erhalten sollten. 

(32) Förderung von Elektroautos und Bussen mit 
Hybrid-Antrieb im Nahverkehr 

Für bestimmte Aufgaben im Nahverkehr, bei denen 
relativ kurze Fahrtstrecken mit häufigem Halten ver

-

bunden sind (z. B. Postdienste, Automatendienste, 
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Zubringerdienste im Handel) bieten Elektroautos im 
Vergleich zu Kraftwagen mit Verbrennungsmotoren 
Vorteile. Vor allem bringen sie praktisch keine 
Umweltbelastungen im Bet rieb mit sich und bieten 
eine Substitutionsmöglichkeit für Mineralölprodukte 
im Straßenverkehr. Der Primärenergiebedarf unter 
Einrechnung der Umwandlungsverluste in Kraftwer-
ken bzw. Raffinerien ist etwa gleich hoch, in manchen 
Fällen bei den Elektroautos sogar günstiger als bei den 
üblichen Lieferfahrzeugen.. Neben den Elektroautos 
sollten Busse im Hybrid-Antrieb, die im innerstädti-
schen Bereich elektrisch und sonst konventionell mit 
Verbrennungsmotoren angetrieben werden, gefördert 
werden. Dieses ließe sich z. B. durch eine Ausdehnung 
der Gasölbetriebshilfe für den öffentlichen Personen-
nahverkehr auch auf die elektrische Traktion errei-
chen. 

 
2.3 Maßnahmen zur Energieeinsparung im Bereich 

der leitungsgebundenen Energieversorgung 

o Tarife 

(33) Veränderung der Tarifstruktur leitungsgebunde-
ner Energieträger 

Bei leitungsgebundenen Energieträgern wird für 
Abnehmer im Haushalt, im Gewerbe und in der Land-
wirtschaft im allgemeinen ein verbrauchsunabhängi-
ger Grundpreis und ein verbrauchsabhängiger 
Arbeitspreis berechnet. Eine solche Trennung in 
Grund-- und Arbeitspreis ist betriebswirtschaftlich ver-
ständlich, denn dem Unternehmen entstehen sowohl 
feste als auch variable Kosten; wie dies in ähnlicher 
Weise für jedes Unternehmen in der Wirtschaft gilt. Die 
Besonderheit der leitungsgebundenen Versorgungs-
unternehmen liegt in ihrem relativ hohen Anteil an 
festen Kosten und in der Versorgungspflicht einerseits 
und in den Monopolrechten andererseits. Die Zweitei-
lung in Grund- bzw. Leistungspreise und Arbeitspreis 
führt zu einer Verringerung der Durchschnittskosten 
für die leitungsgebundenen Energieträger mit steigen-
dem Verbrauch und vermindert damit den Anreiz, 
Maßnahmen zur 'Energieeinsparung zu realisieren. 

Energieeinsparende Investitionen sind nur dann renta-
bel, wenn sie mindestens aus dem heutigen Wert der 
über die Lebensdauer eingesparten Energie bis zum 
Ende ihrer Lebensdauer amortisiert sind. In diese 
Rechnung gehen nur die Grenzkosten der Energieträ-
ger ein. Das bedeutet, daß der Haushalt die Höhe der 
wirtschaftlich vertretbaren energieeinsparenden Inve-
stitionen auch nur an diesen Grenzkosten mißt. Dieses 
gilt prinzipiell in gleicher Weise auch für die anderen 
leitungsgebundenen Energieträger (Gas, Fernwärme). 
Es wird empfohlen, die Tarifstrukturen so zu modifizie-
ren, daß die heute auftretenden nachteiligen Wirkun-
gen auf den Umfang von Maßnahmen zum Einsparen 
von leitungsgebundener Energie beseitigt werden. 

Zur Ergänzung der lastabhängigen Tarifierung wird 
die verstärkte Einführung einer zeitabhängigen Tari-
fierung der Arbeitspreise für leitungsgebundene Ener-
gieträger empfohlen, um zu einem Lastausgleich zu 
kommen. Durch die technische Fortentwicklung ist es 

möglich geworden, die Zählertechnik so zu verändern, 
daß zeitvariable Tarife stärker als bisher einbezogen 
werden können. 

 
o Kraft-Wärme-Kopplung 

 
(34) Erleichterung der industriellen Eigenerzeugung 

von Elektrizität in Kraft-Wärme-Kopplung und 
der Einspeisung von Industriestrom in das öffent-
liche Netz 

Überall dort, wo ein größerer Wärmebedarf auf niedri-
gerem Temperaturniveau (bis etwa 300 ° C) anfällt, 
bietet die Kraft-Wärme-Kopplung mit der gleichzeiti-
gen Erzeugung von Wärme und Strom die Möglichkeit 
einer rationellen Ausnutzung der Primärenergie. 
Obwohl dieses Verfahren in der Bundesrepublik stär-
ker genutzt wird als in anderen Industrieländern, wur-
den viele Industrieunternehmen bis vor kurzem davon 
abgehalten, weil die Energieversorgungsunternehmen 
nicht bereit waren, entweder einen angemessenen 
Preis für den so erzeugten Strom zu bezahlen oder die 
Durchleitung an einen anderen Abnehmer zu gewäh-
ren. Die freiwilligen Vereinbarungen der Vereinigung 
industrieller Kraftwirtschaft (VIK) und des Verbandes 
Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) von 1979 haben 
hier einen entscheidenden Fortschritt gebracht. 

Darüber hinaus bleibt jedoch zu prüfen, ob das vorhan-
dene Potential noch weitergehend auszuschöpfen ist. 
Kriterium dafür sollte sein, daß einerseits die volkswirt-
schaftlich sinnvolle Einspeisung von aus Kraft-Wärme-
Kopplung erzeugtem Strom in das Netz der Elektrizi-
tätsunternehmen nicht unterbleibt, daß aber anderer-
seits auch die betriebswirtschaftlichen Interessen der 
Unternehmen gewahrt bleiben. Außerdem sollte dar-
auf geachtet werden daß der Einsatz von Anlagen zur 
Kraft-Wärme-Kopplung nicht längerfristig zu einem 
zusätzlichen Bedarf an Öl und Gas führt, sondern daß 
für diese Zwecke verstärkt Kohle verwendet wird. 

(35) Prüfung rechtlicher Änderungen zum Abbau von 
Hemmnissen bei der Erzeugung von Elektrizität 
in Kraft-Wärme-Kopplung 

Unter anderen wirtschaftlichen Bedingungen, als die 
Renaissance der Kraft-Wärme-Kopplung noch nicht 
absehbar war, haben manche Versorgungsunterneh-
men der letzten Verteilungsstufe sich in langfristigen 
Verträgen verpflichtet, die verteilte 'Elektrizität aus-
schließlich von einem Energieversorgungsunterneh-
men zu beziehen und nicht selbst zu erzeugen. Ange-
sichts der Dringlichkeit verstärkter Bemühungen um 
Energieeinsparung ist zu prüfen, inwieweit Stadtwer-
ken und anderen örtlichen Verteilungsunternehmen, 
die Elektrizität in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugen 
wollen, ein Recht gegeben werden kann, sich von 
entgegenstehenden vertraglichen Vorschriften zu 
lösen. 

(36) Förderung eines verstärkten Einsatzes von 
dezentralen Blockheizkraftwerken mit Kraft-
Wärme-Kopplung 

Die Fernwärmeversorgung durch zentrale Heiz- bzw. 
Heizkraftwerke ist auf Ballungszentren mit einer 
hohen Energieabnahmedichte beschränkt. Um auch 
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kleinere Wohngebiete bzw. Industriegebiete mit der 
Fernwärme zu erschließen, sollten kleine dezentrale 
Blockheizkraftwerke eingesetzt werden, in denen 
gleichzeitig die für das begrenzte Gebiet erforderliche 
Wärme und elektrischer Strom erzeugt werden kön-
nen. Gegenüber der getrennten Strom- oder Wärmeer-
zeugung ergeben sich dadurch erhebliche Energieein-
sparungen. Außerdem erhält man dadurch eine dezen-
trale Notstromkapazität und damit zusätzliche Sicher-
heit beim Ausfall der zentralen Stromversorgung. Der 
verstärkte Einsatz von dezentralen Blockheizkraftwer-
ken sollte in die Förderung der Fernwärme mit einge-
schlossen werden, wobei nur Gas- und kein Öl einge-
setzt werden sollte. 

o Fernwärme 

(37) Förderung der Abwärmenutzung durch die 
Erhöhung der Investitionszulage für Abwärme

-

nutzung, Ausfallbürgschaften für die Fernwär

-

meversorgung mit industrieller Abwärme 

Industrielle Abwärmenutzung für die Fernwärmever-
sorgung erfordert hohe Investitionen in Fernwärme-
netze, die nur bei langjähriger Nutzung amortisiert 
werden können. Derartige Projekte scheitern bisher 
häufig daran, daß Industrieunternehmen weder die 
Versorgungspflicht übernehmen, noch eine langjäh-
rige Liefergarantie für Abwärme geben können. Durch 
staatliche Ausfallbürgschaften und die Förderung der 
Bereitstellung einer ausreichenden Reserve- und Spit-
zenkapazität ließe sich dieses Hemmnis überwinden. 

(38) Abbau von Wettbewerbsnachteilen der Fernwär-
meversorgung durch Aufnahme des Prinzips der 
Gegenrechnung in die Verwaltungsvorschriften 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Die energieeinsparende Technik der Fernwärmever-
sorgung aus Kraft-Wärme-Kopplung ist gegenüber 
energieaufwendigeren Techniken dadurch benachtei-
ligt, daß im Bundesimmissionsschutzgesetz und seinen 
wesentlichen Verwaltungsvorschriften das Prinzip der 
Gegenrechnung bisher keinen Eingang gefunden hat. 
Dieses Prinzip besagt, daß die Emissionsverminderung 
aufgrund der Substitution von Einzelfeuerstätten ver-
rechnet werden darf. Auch in die vorliegenden Ent-
würfe zur Novellierung der genannten Gesetze bzw. 
Verordnungen ist dieses Prinzip bisher nicht aufge-
nommen worden. Dieses ist eine unangemessene 
Benachteiligung einer energieeinsparenden Technolo

-

gie, so daß das Prinzip der Gegenrechnung in das 
Bundesimmissionsschutzgesetz bzw. in seine Verwal-
tungsvorschriften (TA Luft, VO über Großfeuerungs-
einrichtungen) aufzunehmen ist. 

o Institutionelle Regelungen 

(39) Prüfung dezentraler Alternativen bei der Pla-
nung von Großkraftwerken 

Die Rechtsaufsicht durch die Wirtschaftsminister der 
Länder ist bei der Genehmigung von Großkraftwerken 
dahingehend zu erweitern, daß in die Prüfung auch 
andere Möglichkeiten zur Stromerzeugung durch 
dezentrale Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung 
miteinbezogen werden. 

(40) Erweiterung der Aufgaben der Energieversor-
gungsunternehmen 

Aufgabe der Energiewirtschaft ist es bisher, die zur 
Deckung ihres Bedarfs erforderliche Energie an die 
Verbraucher zu liefern. Diese Aufgabe sollte dahin ge-
hend erweitert werden, daß Energieversorgungsunter-
nehmen in Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten 
auch Energiedienstleistungen anbieten, also z. B. in 
eigener Regie die Umstellung von Heizanlagen und 
einen verbesserten Wärmeschutz vornehmen (d. h. 
planen, finanzieren und ausführen lassen). Die Kosten 
für die Einsparmaßnahmen können z. B. zusammen mit 
den Restenergiekosten erhoben werden. Eine weitere 
Möglichkeit wäre es, die gesamte innerbetriebliche 
Energiedienstleistung von Wirtschaftsunternehmen 
übernehmen zu lassen. Dabei ist auf einen ausreichen-
den Wettbewerb zu achten. Ziel dieser Maßnahme soll 
es sein, daß die Energieunternehmen in eigener Regie 
prüfen, ob es kostengünstiger ist, neue Versorgungs-
kapazitäten bereitzustellen oder den Energiebedarf 
durch Investitionen beim Verbraucher zu verringern. 
Außerdem soll der Energiewirtschaft damit ein neues 
Aufgabenfeld erschlossen werden, daß ihnen auch bei 
stagnierendem Energieverbrauch weitere Wachstums-
chancen bietet. 

Es sollte deshalb geprüft werden, ob die Erweiterung 
der Aufgaben der Energieversorgungsunternehmen 
durch eine Novellierung des Energiewirtschaftsgeset-
zes (EnerG) zu erreichen ist. Dementsprechende Rege-
lungen sollten auch für andere Unternehmen der Ener-
giewirtschaft getroffen werden. 

(41) Entwicklung örtlicher und regionaler Konzepte 
für die Energieversorgung 

Kommunen sollten im Rahmen eines Entwicklungspla-
nes für die Energieversorgung Richtlinien setzen kön-
nen, welche Energieformen in den einzelnen Gebiets-
teilen der Kommune einzusetzen sind. Solche Regelun-
gen müssen genügend Flexibilität bieten, um die Reali-
sierung energetisch noch günstigerer Konzepte zu 
ermöglichen. Die Energieformen sind unter Berück-
sichtigung des Bebauungsplans so auszuwählen, daß 
eine möglichst rationelle, d. h. energieeinsparende 
Energieversorgung erreicht wird. Gebiete hohen Wär

-

mebedarfs sollen vorrangig mit Fernwärme versorgt 
werden. Solche Konzepte existieren bereits für eine 
Reihe von Kommunen. Nach Abschluß weiterer Pilot-
projekte sollte jedoch eine generelle Ausweitung auf 
alle Kommunen angestrebt werden. 

o Finanzierungsmöglichkeiten 

(42) Erhebung einer generellen Energiesteuer bzw. 
einer Abwärmeabgabe für Großemittenten 

Die staatliche Förderung von energiepolitischen Maß-
nahmen zur verstärkten Energieeinsparung und zur 
Nutzung regenerativer Energiequellen muß auch 
finanziert werden können. Um einerseits die öffentli-
chen Haushalte keiner zusätzlichen Belastung auszu-
setzen und andererseits die volkswirtschaftlich not-
wendigen Investitionen anregen zu können, bedarf es 
zusätzlicher Einnahmequellen. 



Drucksache 8/4341 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

Sofern vom Haushalt für diese Zwecke keine Mittel zur 
Verfügung gestellt werden können, sind neue Finan-
zierungswege zu beschreiten. In diesem Falle wäre zu 
prüfen, ob 

— entweder eine generelle Energiesteuer erhoben 
werden sollte (ähnlich dem Kohlepfennig), die auf 
den Einsatz an Primärenergie zu entrichten ist, 

— oder eine Abwärmeabgabe für Großemittenten zu 
erheben ist, die den Vorteil hätte, daß nur unge-
nutzte Energie belastet würde, die jedoch einen 
erheblichen administrativen Aufwand zur Bestim-
mung der angefallenen Abwärme erforderlich 
machte und zu Ungerechtigkeiten in der Kostenbe-
lastung führen würde.  

2.4 Maßnahmen im Bereich der Industrie 

(43) Wärmeschutzvorschriften bei der Erzeugung und 
Verwendung von Prozeßwärme in der Industrie 

Bei der Erzeugung und Verwendung von Prozeß-
wärme in der Industrie treten unnötige Verluste durch 
unzureichenden Wärmeschutz der Anlagen auf. Des-
halb sollten geeignete Maßnahmen ergriffen werden, 
um diese Verluste so weit wie möglich zu vermeiden. 
Zu denken wäre dabei entweder an entsprechende 
Anreize oder an angemessene Wärmeschutzanforde-
rungen an solche Anlagen. 

(44) Einbaupflicht von Wärmerückgewinnungsanla-
gen bei der Verwendung von Prozeßwärme in 
der Industrie, dort wo sie technisch möglich und 
wirtschaftlich sinnvoll sind 

Neben dem Wärmeschutz kann durch Wärmerückge-
winnung bei der Verwendung von Prozeßwärme Ener-
gie eingespart werden. Voraussetzung dafür ist, daß 
ein Abnehmer für die rückgewonnene Wärme vorhan-
den ist, sofern sie nicht wieder in den Prozeß zurückge-
führt werden kann. Deshalb sollte der Einsatz von 
Wärmerückgewinnungsanlagen in solchen Fällen vor-
geschrieben werden, wo sie technisch möglich und 
wirtschaftlich sinnvoll sind. 

(45) Förderung der Entwicklung von Techniken für 
den industriellen Kohleeinsatz in kleinen und 
mittleren Anlagen 

Kohle hat vor allem dann gute Chancen, einen Teil des 
Wärmemarktes zurückzugewinnen, wenn es gelingt, 
neue umweltfreundliche Technologien bis zur Markt-
reife zu entwickeln, die an verbrauchsnahen Standor-
ten eingesetzt werden können. Die weitere Entwick-
lung von Techniken für den industriellen Kohleeinsatz 
in kleinen und mittleren Anlagen für den Einsatz in der 
Industrie ist deshalb zu fördern und deren Marktein-
führung zu unterstützen. 

(46) Verbesserung der Auslegung von Antrieben 

Bei der Antriebsbemessung von Maschinen werden 
noch zahlreiche Fehler begangen. Vor allem sind viele 
Elektromotoren überdimensioniert, so daß sie nicht im 
optimalen Betriebspunkt arbeiten und einen schlech-
ten Nutzungsgrad aufweisen. Darüber hinaus werden 
die Möglichkeiten zur Anpassung an die jeweiligen 

Betriebsbedingungen, wie z. B. die Stern-Dreieck-
Schaltung und spezielle Spannungs- und Frequenz-
wandler, nur unzureichend eingesetzt. 

Das in diesem Bereich. vorhandene Einsparpotential 
sollte genutzt werden. Dazu sollen 

— zusätzliche Forschungsprogramme zur Ermittlung 
von funktionsgerechten Antriebssystemen durch-
geführt, 

— die Informationen über richtige Dimensionierung 
von Elektromotoren und die Möglichkeiten zur An-
passung an die jeweiligen Betriebsbedingungen 
besser weitergeleitet 

— und eine Prüfung der entsprechenden Auslegungs-
vorschriften vorgenommen werden. 

(47) Forschungsprogramm zur Entwicklung von 
neuen Produkten und Produktionsverfahren, die 
den kumulierten Energieaufwand verringern 

In vielen Fällen läßt sich durch die Entwicklung neuer 
Produkte und neuer Produktionsverfahren, bei denen 

— andere Materialien verwendet, 
— andere Fertigungsprozesse eingesetzt oder 
— die Möglichkeiten der Recyclierung verbessert 

werden, der kumulierte, d. h. insgesamt unter Berück-
sichtigung aller Vorleistungen aufzubringende Ener-
gieaufwand verringern. Der spezifische kumulierte 
Energieverbrauch zur Herstellung eines Produktes läßt 
sich jedoch nicht in einfacher Weise aus vorliegenden 
Statistiken ermitteln, Voraussetzung dafür ist ein 
umfangreicher Erfahrungshintergrund über Stoff- und 
Energiebilanzen auf den verschiedensten Ebenen, bis 
herab zu einzelnen Fertigungsanlagen. 

Deshalb wird vorgeschlagen, daß derartige Kennt-
nisse, welche bislang nur sehr lückenhaft vorhanden 
sind, durch Förderung meßtechnischer Untersuchun-
gen und systemtechnischer Studien erweitert und ver-
tieft werden. Die so gewonnenen Erkenntnisse sollten 
dann zur gezielten Weiterentwicklung neuer ener-
gieeinsparender Produkte und Fertigungstechnologien 
führen, die zukünftig gerade auch für den Exportbe-
reich große Bedeutung erlangen dürften. 

2.5 Maßnahmen im Bereich der Hersteller und Betrei-
ber energietechnischer Geräte 

(48) Erlaß einer Energieanlagenverordnung 

Im Bereich von Haushalt und Kleinverbrauch gibt es 
eine Vielzahl von Einsparmöglichkeiten, deren Nut-
zung allein aufgrund von Information und den Antrieb 
durch mögliche Energiepreissteigerungen nicht aus-
reichend erschlossen wird. Um für die zu treffenden 
Einzelregelungen einen Rahmen zu schaffen, der auch 
eine ständige Anpassung an veränderte Bedingungen 
und Erkenntnisse erlaubt, und um eine Einheitlichkeit 
der Regelungen herbeizuführen, sollte in Analogie zur 
Straßenverkehrsordnung eine Energieanlagenverord-
nung eingeführt werden. Aus heutiger Sicht sollten 
darin die folgenden, teilweise bereits vorhandenen 
Regelungen aufgenommen und zusammengefaßt 
werden: 
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— Vorschriften über den höchstzulässigen spezifi-
schen Energieverbrauch von energieintensiven An-
lagen und Geräten im Haushalt 

- Vorschriften oder technische Auflagen für neue und 
umzurüstende Heizanlagen 

— Vorschriften oder technische Auflagen für Klimaan-
lagen; 

— Vorschriften oder technische Auflagen für die Ener-
gieversorgungsanlagen von öffentlichen Schwimm-
bädern. 

2.6 Sonstige Maßnahmen 

(49) Gewährung von weiteren Markteinführungshil-
fen für alle Geräte, Anlagen und Zusatzeinrich-
tungen, die zur Energieeinsparung beitragen 
und sich noch im Entwicklungsstadium befinden 

Alle Geräte, Anlagen und Zusatzeinrichtungen, die zur 
Energieeinsparung beitragen und sich noch im Ent-
wicklungsstadium befinden, von denen jedoch abseh-
bar ist, daß sie 

— sinnvoll einsetzbar, 
— technisch bewährt, 
— wirtschaftlich tragbar und 
— betriebssicher 
sind, und von denen keine gravierenden negativen 
Folgewirkungen in anderen Bereichen bekannt sind, 
sollten eine Förderung zur Markteinführung erhalten. 
Insbesondere sollten die öffentlichen Stellen verstärkt 
solche Geräte und Anlagen einführen, um ein Vorbild 
für die privaten Investoren zu geben (vgl. auch (3)). 
Dabei ist durch Wirtschaftlichkeitsberechnungen lau-
fend zu überprüfen, ob eine weitere Förderung not-
wendig ist und wann sie sich erübrigt. 

o Ausbildungsmaßnahmen 

(50) Ausbildungsmaßnahmen auf allen Ebenen der 
Aus- und Weiterbildung 

Insbesondere sollten folgende Ausbildungsmaßnah-
men ergriffen werden: 

— In den allgemein- und berufsbildenden Schulen die 
Aufnahme der physikalisch-technischen Grund-
kenntnisse über Energieverbrauch und Energieein-
sparmöglichkeiten in den Lehrplan und die Integra-
tion dieser Themen in die Lehrerausbildung; 

— in den Volkshochschulen und sonstigen Weiterbil-
dungseinrichtungen die Aufnahme entsprechender 
Kurse; 

— für alle Berufe, die mit Energieeinsparmaßnahmen 
zu tun haben, eine entsprechende Prioritätsver-
schiebung des Curriculums; 

— die Einführung eines neuen Berufes „Energiebe-
rater"; 

— die Aus- und Weiterbildung von Lehrern an den 
Hochschulen im Hinblick auf die Vermittlung von 
energierelevanten Tatsachen. 

(Vgl. auch (14), (15) und (17)).  

(51) Schaffung der Ausbildungsgänge ,Energieinge-
nieur' und ,Energie-Installateur' 

Den neuen Anforderungen bei der Umrüstung der 
Energieversorgung und bei der Entwicklung neuer 
Energietechniken für den Inlandbedarf und den Export 
entsprechend, sind die Möglichkeiten zur Ausbildung 
der notwendigen Fachleute zu schaffen. Der Energie-
ingenieur soll als Entwicklungsingenieur wie als Ener-
gieberater mit dem Stand der Energietechnik und den 
neuesten Entwicklungsrichtungen vertraut und in der 
Lage sein, die betriebswirtschaftlichen, volkswirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Kon-
sequenzen alternativer technischer Möglichkeiten der 
Energiedienstleistungsversorgung abwägend in seine 
Tätigkeit miteinzubeziehen. Das Installateurhandwerk 
für energietechnische Anlagen soll eine auf die Bedürf-
nisse des Kunden zugeschnittene Versorgung mit den 
erforderlichen Energiedienstleistungen planen und 
ausführen können. 
.(Vgl. auch (14), (15), (17) und (50)). 

o Allgemeine Informationen 

(52) Fördern und Initiieren von Aufklärung und Bera-
tung des Verbrauchers 

Die Verbraucher sollten insbesondere aufgeklärt und 
beraten werden über: 

— Physikalisch-technische Zusammenhänge; 

— zweckmäßige Nutzung der vorhanden Geräte und 
Anlagen; 

— Relationen der Energieeinsparmöglichkeiten. 

Die fachgerechte Aufklärung und Beratung des Ver-
brauchers spielt eine wesentliche Rolle bei der Umset-
zung von Maßnahmen zur rationellen Energieverwen-
dung in die Praxis. Deshalb sollte diese Aufgabe, ähn-
lich wie im „Bürgerdialog Kernenergie", Teil staatli-
cher Förderprogramme sein. Außerdem sollten die 
Massenmedien aufgefordert und in den Stand gesetzt 
werden, bei der Durchführung dieser Aufgabe mitzu-
helfen. 
(Vgl. auch (16) und (67)). 

(53) Kennzeichnen des Standardverbrauchs bzw. des 
Wirkungs- oder Nutzungsgrades für eine praxis-
nahe Betriebsweise aller energieverbrauchen-
den Geräte und Anlagen 

Eine Information über den Energieverbrauch von 
Geräten und Anlagen ermöglicht die Berücksichtigung 
der Energiefolgekosten beim Kaufentscheid. Dabei 
kommt es nicht auf Werte an, die unter Laborbedin-
gungen ermittelt wurden, sondern auf Werte, die einer 
praxisnahen Betriebsweise entsprechen. Diese Inf or

-

mationen müssen allgemein verständlich gehalten sein 
und dem Verbraucher alle für seine Entscheidung not-
wendigen Hinweise geben. 

(54) Einrichten einer Institution, die ständig aktuelle 
Marktübersichten über den Energieverbrauch 
von Geräten und Anlagen gibt und über die 
Möglichkeiten der rationellen Energieverwen-
dung informiert 

Die Information über den Energieverbrauch von Gerä- 
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ten und Anlagen kann nur dann in die Kaufentschei-
dung einbezogen werden, wenn eine ständige Markt-
übersicht garantiert ist und über die Möglichkeiten der 
rationellen Energieverwendung informiert wird (etwa 
durch Stiftung Warentest). 

o Aktionen 

(55) Bund, Länder und Gemeinden werden aufgeru-
fen, ständige Aktionen zur Vermittlung der Mög-
lichkeiten der rationellen Energieverwendung 
zu unternehmen 

Eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der Möglich-
keiten der rationellen Energieverwendung spielt der 
persönliche Kontakt.. Deshalb sollten Bund und Länder 
die Kommunen dabei unterstützen, ständige Aktionen 
zu starten, die z. B. in Nachbarschaften oder Firmen 
durchgeführt werden und dem Beteiligten Hinweise 
für die rationelle Energieverwendung am Arbeitsplatz 
und in der Wohnung geben und auf die Möglichkeiten 
weiterer Informationen durch Energieberater, Energie-
dienste und Marktübersichten aufmerksam machen. 
(Vgl. auch (16) und (52)). 

2.7 Maßnahmen zur verstärkten Nutzung erneuerba-
rer Energiequellen 

(56) Abbau institutioneller Hemmnisse für Sonnen-
energie- und Windenergieanlagen 

Die Installation von Sonnenenergiekollektoren, Ener-
giedächern und kleinen Windenergiekonvertern (im 
Leistungsbereich von einigen kW) kann von den kom-
munalen Baubehörden untersagt werden. Von diesem 
Recht wurde bisher in einigen Fällen, oft mit der 
Begründung der Störung der Ästhetik von Gebäuden 
und der Landschaft, Gebrauch gemacht. Der Bundes-
tag sollte deshalb auf die Länder einwirken, diese 
Hemmnisse im Rahmen ihrer Weisungsbefugnisse auf 
die Kommunen abzubauen. 

(57) Steuerliche Anreize und Finanzierungshilfen 

Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, besonders 
der Sonnenenergie, der Umweltwärme, der Windener-
gie und der Biomasse, ist in vielen Fällen aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht derzeit noch nicht rentabel, oder 
aber die zusätzlichen Investitionskosten sind so hoch, 
daß sie die Finanzierungsmöglichkeiten von Interes-
senten übersteigen. 

Deshalb sollten die bestehenden steuerlichen Anreize 
und Förderprogramme beibehalten und in ihrem finan-
ziellen Volumen nach Möglichkeit erweitert werden. 
In den Katalog der zu fördernden Maßnahmen sind 
auch Anlagen zur Nutzung der Biomasse, beispiels-
weise Methanisierungsanlagen oder Strohverwer-
tungsanlagen zur Energieversorgung landwirtschaftli-
cher Betriebe einzubeziehen. 

Für die Finanzierungshilfen gilt sinngemäß das unter 
Punkt (10) Gesagte. 

(58) Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme für 
Handwerker 

Für den Vertrieb, die Installation und die Wartung von 
Anlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen 
kommen bevorzugt Handwerksbetriebe in Frage. 
Diese verfügen derzeit aber nur über geringe oder 
keine Kenntnisse und Erfahrungen. Deshalb ist eine 
Schulung der Handwerker erforderlich. Diese kann 
von den Fachverbänden und Handwerkskammern in 
Zusammenarbeit mit den Anlagenherstellern durchge-
führt werden. Besondere Beachtung verdient dabei die 
Tatsache, daß einige der Anlagen den Bereich von 
mehreren Handwerksinnungen überdecken, z. B. Wär-
mepumpenanlagen, deren Wartung sowohl in den 
Bereich des Kältetechnikerrs als auch in den des Hei-
zungstechnikers fällt. 

Das Weiterbildungsangebot sollte durch eine erwei-
terte Förderung intensiviert werden. 

Von gleicher Wichtigkeit ist die rechtzeitige Aufnahme 
der Anlagen in die Ausbildungsgänge der Berufsschu-
len. Wegen der Komplexität der Anlagen und der 
Überdeckung mehrerer Handwerksinnungen können 
größere Firmen kleineren Betrieben schnell überlegen 
sein und diese aus dem Markt verdrängen. Deshalb ist 
eine Bebbachtung der Entwicklung erforderlich, um 
rechtzeitig strukturpolitische Korrekturen anbringen 
zu können. 
(Vgl. auch (15), (50) und (51)). 

(59) Unterstützung von Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten 

Zur optimalen- und kostengünstigen Nutzung von 
erneuerbaren Energiequellen und zur Speicherung 
dieser Energie bedarf es auch weiterhin erheblicher 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Diese liegen 
sowohl im Bereich der Grundlagenforschung, bei-
spielsweise bei der photochemischen Umwandlung 
von Sonnenenergie, als auch im Bereich von Demon-
strationsanlagen. 

In Angriff genommen werden sollten insbesondere fol-
gende Untersuchungen: 

— Eine Systemstudie zur Ermittlung der Vorausset-
zungen und der Konsequenzen einer weiterrei-
chenden Nutzung direkter und indirekter Sonnen-
energie. Besonderes Gewicht sollte dabei auf die 
Möglichkeiten der Verbindung verschiedenartiger 
politischer Ziele gelegt werden („Kuppelproduk-
tion"). Zu denken wäre dabei an die Umweltpolitik, 
die Ernährungs- und Agrarpolitik, die Energiepoli-
tik sowie die Entwicklungshilfepolitik. 

— Eine Untersuchung entwicklungspolitischer und 
außenwirtschaftlicher Perspektiven der Nutzung 
der Sonnenenergie mit dem Ziel des Imports von 
aus Sonnenenergie erzeugten Energieträgern (z. B. 
Wasserstoff) aus Entwicklungsländern. 

— Eine Studie zur Untersuchung der Möglichkeiten, 
Voraussetzungen und Konsequenzen der Substitu-
tion von Mineralölprodukten durch land- und forst-
wirtschaftliche Produkte. 
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— Untersuchungen über die verschiedenen Möglich 
keiten zur Nutzung regenerativer Energiequellen 
in der praktischen Anwendung. 

— Eine Untersuchung der ökologischen Konsequen-
zen von Systemen zur Nutzung der Sonnenenergie. 

Diesen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sollten 
im Rahmen der staatlichen Forschungsförderung ein 
weiterer Schwerpunkt eingeräumt werden. 

(60) Studien zur Potentialabschätzung und  zu 
Umweltaspekten 

Die Frage nach dem möglichen Beitrag der erneuerba-
ren Energiequellen zur Energieversorgung der Bun-
desrepublik Deutschland ist umstritten. Sinnvoll wäre 
deshalb eine umfassende Untersuchung für das Poten

-

tial der erneuerbaren Energiequellen, unter besonde-
rer Berücksichtigung von Biomasse, in Abhängigkeit 
von den Kosten für ihre Erschließung und Nutzung 
sowie in Abhängigkeit von weiteren wichtigen Rand-
bedingungen, wie z. B. dem Wärmedämmstandard der 
Häuser und der Gebäudestruktur. 

Bisher unzureichende Kenntnisse liegen auch für die 
Umwelt- und rechtlichen Aspekte bei der Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen vor. Beispiele dafür sind 
Fragen der ökologischen Auswirkungen bei einer 
großtechnischen Nutzung für Windenergie und der 
Meereswärme, Fragen des Platzbedarfs für die Anla-
gen und potentieller Störfälle, wie der Kühlmittelver-
lust einer Wärmepumpenanlage oder das Abreißen 
eines Flügels einer Windenergieanlage. 

Aus rechtlicher Sicht stehen Probleme, wie die 
Abschattung der Sonneneinstrahlung durch Gebäude 
oder die Umgebungswärmenutzung in Bereichen dich-
ter Bebauung („Wärmeklau") an. 

Es erscheint deshalb notwendig, neben der Potential

-

abschätzung weitere Untersuchungen zu den Umwelt

-

aspekten und den rechtlichen Fragen durchzuführen. 

(61) Information der Öffentlichkeit 

Die Information der Öffentlichkeit, besonders die der 
zukünftigen Eigentümer von Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen, sollte beibehalten und 
verstärkt werden. Dabei müssen Stand der Technik, 
Kosten, Energiegewinn und sinnvolle Einsatzbereiche 
der neuen Techniken im Vordergrund stehen. Insbe-
sondere muß auf die energetische Gesamtoptimierung 
der Gebäude hingewiesen werden, um beispielsweise 
Fehlinvestitionen in neue Energiesysteme bei einem zu 
geringen Wärmedämmstandard des Gebäudes zu ver-
hindern. 

Die Information sollte von in der Öffentlichkeit aner-
kannten und neutralen Stellen (z. B. Stiftung Waren-
test) durchgeführt werden. Der Bundestag sollte den 
Einsatz öffentlicher Mittel für diesen Zweck auch wei-
terhin befürworten und den Umfang der Mittel stei-
gern. 
(Vgl. auch (16), (52) und (55)). 

(62) Förderung der verstärkten Erzeugung von Treib-
stoffen aus Biomassen 

Es besteht die Möglichkeit, aus Biomassen flüssige 
Treibstoffe zu erzeugen und damit einen Teil des 
Mineralölverbrauchs auch im Verkehrsbereich zu sub-
stituieren. Deshalb sollten entsprechende Entwicklun-
gen zur Erzeugung von Treibstoffen aus Biomassen 
sowie Versuchsprogramme über die Verwendung von 
Alkoholen als Treibstoff bzw. zur Beimischung zu 
Treibstoff verstärkt gefördert werden. 

Minderheitsvotum 1 ) zum Abschnitt C: „Energiepolitische Handlungsemp-
fehlungen, 
1. Zur Förderung der Energieeinsparungen Und zur verstärkten Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen" 

von Abg. P. Gerlach (CDU/CSU) 
Abg. L. Gerstein (CDU/CSU) 
Abg. Dr. L. Stavenhagen (CDU/CSU) 
Prof. Dr. K. Knizia 
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1 	Allgemeine Bemerkungen 

1.1 Notwendigkeit von Energieeinsparungen 

Aus den langfristigen Betrachtungen, die mit der Behandlung der vier energiepoliti-
schen Pfade einhergingen, wurde für die Enquete-Kommission im Laufe ihrer Bera-
tungen deutlich, daß die Sicherung der Energieversorgung in der Zukunft nur bei 
erheblichen Energieeinsparungen möglich ist. Die Diskussionen über die Möglichkei-
ten zur rationellen Energienutzung und zur Einsparung von Energie haben gezeigt, 
daß ein großes Einsparpotential vorhanden ist. Bei dem heute erreichten Energie-
preisniveau werden die technisch möglichen Einsparungen zunehmend wirtschaft-
lieh. 

Weitere Einsparmöglichkeiten werden bei den zu erwartenden Energiepreissteige-
rungen ebenfalls wirtschaftlich werden. 

Wir sind der Auffassung, daß das von allen als vorrangig angestrebte energiepoliti-
sche Ziel, die Reduzierung der Abhängigkeit vom Öl, nur erreicht werden kann, wenn 
neben dem Ausbau der Energiesysteme ohne Öl die wirtschaftlich vertretbaren und 
sozial akzeptablen Energieeinsparungen verwirklicht werden. 

1.2 Wirksamkeit des Marktes für Einsparung von Energie 

Aufgrund der niedrigen Energiepreise vor der Ölkrise Ende 1973 waren Energieein-
sparungen, obwohl Fachleute frühzeitig auf deren Notwendigkeit hingewiesen 
haben, vom Markt her nicht durchsetzbar. Dies war auch weiter nicht verwunderlich, 
denn bei der weitgehenden wechselseitigen Substituierbarkeit von Energie, Arbeit 
und Kapital hätten Maßnahmen zur Einsparung von ohnehin billig erhältlicher Ener-
gie nur zu einem volkswirtschaftlich damals nicht vertretbaren Zusatzbedarf an 
Arbeit und Kapital geführt. Nur in wenigen energieintensiven Wirtschaftszweigen, 
bei denen die Energie immer ein wichtiger Kostenfaktor war, hatten die Bemühungen 
um einen rationellen und sparsameren Energieeinsatz von jeher einen hohen Stellen-
wert. 

Inzwischen hat der Markt auf die neuen Signale in Form steigender Energiepreise auf 
breiter Front reagiert. Der Suchprozeß nach neuen Möglichkeiten der Energieeinspa-
rung und der rationellen Energieverwendung ist voll in Gang gekommen. Die Einzel-
entscheidungen der Verbraucher und die Investitionsentscheidungen der Unterneh-
men sind zunehmend auf das Ziel „Einsparung von Energie" ausgerichtet. Dabei wird 
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bereits jetzt die Wahrscheinlichkeit weiterer drastischer Preissteigerungen und die 
Verknappung von Öl in den Entscheidungen berücksichtigt. Es gilt, diesen Such- und 
Entscheidungsprozeß des Marktes durch staatliche Maßnahmen zu unterstützen und 
administrative Hindernisse, die diesem Prozeß im Wege stehen, zu beseitigen. Gege-
benenfalls müssen unerwünschte soziale Folgen aufgrund zu schnell ansteigender 
Preise durch geeignete Hilfen und Entlastungen abgefedert werden. 

1.3 Bisherige Einsparpolitik 

Auch der Staat hat sich auf die neue Situation eingestellt. Unter anderem hat die 
Bundesregierung bereits 1975 Studien über „Technologien zur Einsparung von Ener-
gie" 2) und, damit zusammenhängend, über „Wirtschaftspolitische Steuerungsmög-
lichkeiten zur Einsparung von Energie durch alternative Technologien" 3) in Auftrag 
gegeben. In der Zweiten Fortschreibung des Energieprogramms der Bundesregie-
rung erhielt das Programm zur rationellen und sparsamen Energieverwendung P riori

-tät bei den energiepolitischen Maßnahmen. In der Folgezeit wurden durch Bund und 
Länder zahlreiche Gesetze und Verordnungen geändert oder neu geschaffen, die die 
Einsparung von Energie und die Beschleunigung und Erleichterung der Marktent-
wicklung in diese Richtung zum Ziel hatten 4 ). Die 1977 und 1978 abgeschlossenen 
Studien zu den Einsparmöglichkeiten und zu den wirtschaftspolitischen Steuerungs-
möglichkeiten müssen im Hinblick auf die weiter stark gestiegenen Energiepreise 
und die drohende Ölverknappung überarbeitet und fortgeschrieben werden. 

1.4 Zusätzliche energiepolitische Maßnahmen 

Wir sind der Auffassung, daß die am Markt durch die Preiserhöhungen eingetretene 
Entwicklung durch zusätzliche energiepolitische Maßnahmen unterstützt und 
erleichtert werden sollte. 

Diese Maßnahmen zur Einsparung von Energie sollten marktkonform gestaltet sein. 
Sie sollten in geeigneter Weise allen betroffenen Beteiligten erläutert werden. Durch 
flankierende Maßnahmen sind unzumutbare soziale und wirtschaftliche Härten zu 
vermeiden. 

Marktwirtschaftskonforme Maßnahmen zur Stärkung des Wettbewerbs und mit 
Anreizcharakter haben besondere Priorität. Um die mit Anreizen verbundene finan-
zielle Belastung der öffentlichen Haushalte in erträglichen Grenzen zu halten, ist zu 
prüfen, ob in einigen Bereichen auch Ge- und Verbote zur Anhebung oder zur 
Neueinführung technischer Standards beim Energieverbrauch in Gebäuden und von 
Geräten erforderlich sind. Bei allen administrativen Maßnahmen sind die sozialen 
Folgewirkungen zu beachten. Zusätzlicher bürokratischer Aufwand sowie Kontrolle 
und Überwachung durch staatliche Organe müssen vermieden werden. 

1.5 Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

Die Verwirklichung des eingeleiteten Prozesses der Energieeinsparung erfordert für 
die nächsten Jahrzehnte eine erhebliche, im wesentlichen vom Markt gesteuerte 
Umlenkung des Einsatzes von Arbeit und Kapital. Die volkswirtschaftlichen Kosten 
für eine solche Umstellung dürften in der Größenordnung von 500 Mrd. bis 1000 Mrd. 
DM in den nächsten Jahrzehnten liegen. Die zur Sicherung unserer Energieversor-
gung notwendigen Zusatzbelastungen der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital 
treffen zur Zeit sicherlich auf ein gesellschafts- und wirtschaftspolitisch unerwünsch-
tes Auslastungsdefizit insbesondere des Produktionsfaktors Arbeit. Bei dieser Lage 
bietet sich mit der Verwirklichung von Energieeinsparmaßnahmen auch eine Chance, 
über die Sicherung der Energieversorgung zur Erlangung des wichtigsten wirt-
schaftspolitischen Zieles der Vollbeschäftigung wieder beizutragen. 

Dabei muß jedoch bei längerfristiger Betrachtung Klarheit über folgenden Zusam-
menhang bestehen: 

2) Technologien zur Einsparung von Energie, Studie ET-5012-A im Auftrag des Bundesministers 
für Forschung und Technologie, Stuttgart, 1977. 

3) K. M. Meyer-Abich, Energieeinsparung als neue Energiequelle — Wirtschaftspolitische Mög-
lichkeiten und alternative Technologien, München/Wien, 1979. 

4) Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU und 
einzelner Abgeordneter dieser Fraktion, Deutscher Bundestag, Drucksache 8/3889. 
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Energieeinsparmaßnahmen, z. B. Wärmedämmungsarbeiten, erfordern Arbeitskräfte 
und tragen damit zu einer Verringerung der Arbeitslosigkeit bei. Diese Arbeitskräfte 
und auch das für solche Maßnahmen benötigte Kapital stehen dann aber für andere 
Verwendungen nicht mehr zu Verfügung. Der in seinen Dimensionen noch nicht 
absehbare Strukturwandel der deutschen Wirtschaft – auch mit dem Ziel, die Lei-
stungsbilanzdefizite wieder abzubauen – erfordern zusätzlichen Einsatz von Arbeit 
und Kapital in gleichfalls nicht überschaubarem Ausmaß. Es kann daher nicht ohne 
weiteres davon ausgegangen werden, daß jede Bindung von Arbeitskraft und Kapital 
für Einsparungsmaßnahmen volkswirtschaftlich sinnvoll und zu verantworten ist. Die 
Entscheidung darüber muß vielmehr im Gesamtzusammenhang für die Erfordernisse 
an Produktionsmitteln zur Bewältigung der Strukturprobleme der Deutschen Volks-
wirtschaft jeweils sorgfältig geprüft und letztlich durch den Markt getroffen werden. 

1.6 Auswirkungen der energiepolitischen Maßnahmen 

Die konkreten Auswirkungen der verschiedenen energiepolitischen Maßnahmen zur 
Energieeinsparung auf die Entwicklung des Energiebedarfs und das Ergebnis des 
Verhaltens der am Markt beteiligten Verbraucher und Investoren lassen sich nur 
schwer abschätzen. Es  ist nicht im voraus genau feststellbar, welche der bei den 
Berechnungen zu den vier Pfaden angenommenen Einsparvariante damit erreicht 
werden kann. 

 Die Berechnungen zu den vier energiepolitischen Pfaden und die Überlegungen, die 
zu den vier Einsparvarianten geführt haben, dürfen daher nicht als Prognosen einer 
zu erwartenden Entwicklung mißverstanden werden. Sie sollten jedoch deutlich 
machen, daß unterschiedliche Einsparraten unter bestimmten, im einzelnen sehr 
verschiedenen Bedingungen denkbar sind. Sie sollten zum anderen die grundsätzli-
chen energiepolitischen Handlungsmöglichkeiten im Bereich der Einsparpotentiale 
aufzeigen. 

Welche Einsparraten sich tatsächlich erreichen lassen, wird sowohl von den weiteren 
wirtschaftlichen Bedingungen als auch von den durchzuführenden energiepolitischen 
Maßnahmen abhängen. Letztlich wird die Praxis erweisen, welche der verschiedenen 
Einsparvarianten der Wirklichkeit am nächsten kommt. Klar ist allerdings, daß um so 
teurere, dirigistischere Maßnahmen mit regelmäßig um so gewichtigeren volkswirt-
schaftlichen und gesellschaftspolitischen Rückwirkungen ergriffen werden müssen, 
je mehr Energie eingespart werden soll. Ebenso klar ist, daß neben Maßnahmen zur 
Energieeinsparung der bedarfsgerechte Ausbau von Energieversorgungsanlagen 
rechtzeitig vorgenommen werden muß. Nur so können Energiemangelsituationen 
vermieden werden. 'Dies bedeutet die gleichzeitige parallele Verfolgung („aktive 
Koexistenz") einer Strategie der Energiebedarfsdeckung mit Hilfe des weiteren 
Ausbaus der Kernenergie und einer Strategie der Energieeinsparung. 

Die Kommission hat Kataloge möglicher staatlicher Maßnahmen zur Energieeinspa

-

rung zusammengestellt. Wir sind der Auffassung, daß ein wesentlicher Teil der von 
der Mehrheit der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen aus vielen Gründen, 
insbesondere wegen des jeweils damit verbundenen Dirigismusses, des Verwaltungs-
aufwandes, der damit verbundenen Kontrollen und Überwachung und der sehr 
zweifelhaften Wirkungen, zur Durchführung nicht empfohlen werden kann. 

Die Durchführung dieser Maßnahmen würde insgesamt einen derart großen Eingriff 
in den Entscheidungsmechanismus der Marktwirtschaft bedeuten, daß die negativen 
Folgen weit über das angestrebte Ziel des Energiesparens hinaus unübersehbar sein 
würden. Deswegen empfehlen wir die Verfolgung der in unserem Katalog zusam-
mengefaßten Maßnahmen. 

2 	Die einzelnen Maßnahmen 

2.1 	Maßnahmen zur Verringerung des Raumwärmebedarfs 

2.1.1 	Erhöhung der Wärmeschutzanforderungen an neu zu errichtende Gebäude 

Die unproblematischste Art der Energieeinsparung in Gebäuden ist die energieein

-

sparende Gestaltung neu zu erstellender Gebäude. Deshalb ist unter Berücksichti

-

gung der wohn- und arbeitsplatzklimatischen Gesichtspunkte vor allem eine Erhö- 
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hung der Wärmeschutzwerte vorzunehmen. Angesichts der langen Lebensdauer und 
der vielfältigen Schwierigkeiten bei Nachrüstungen sollte die Erhöhung der Wärme

-

schutzwerte auch langfristigen Anforderungen genügen und absehbare Energiepreis-
steigerungen antizipieren. Dazu ist die Wärmeschutzverordnung zum Energieein-
spargesetz (EnEG) entsprechend zu verändern. 

2.1.2 	Festlegung begrenzter Anforderungen an den Wärmeschutz in bestehenden Gebäu- 
den und an bestehende heiztechnische Anlagen 

Auch bei Altbauten muß schon aus Gründen einer bei langfristig steigenden Energie-
preisen erträglichen Heizkostenbelastung der Wärmeschutz erhöht werden. Dieses 
sollte jedoch besonders wegen der erhaltenswürdigen Fassaden eines Teils des 
Gebäudebestandes (Denkmal- und Ensembleschutz) sowie wegen der unterschiedli-
chen Restlebensdauer der bestehenden Gebäude flexibel erfolgen. 

Dazu sollte geprüft werden, inwieweit der Hausbestand in Gebäudeklassen eingeteilt 
werden kann, für die jeweils Höchstwerte des Wärmebedarfs festzulegen sind. Ent-
sprechende Anforderungen ließen sich aufgrund der vor kurzem verabschiedeten 
Novellierung des Energieeinspargesetzes (EnEG) stellen. 

2.1.3 	Programm zur beschleunigten wärmetechnischen Sanierung öffentlicher Gebäude 

Gebäude der öffentlichen Hand unterliegen selbstverständlich den generellen Anfor-
derungen zur wärmetechnischen Verbesserung bestehender Gebäude. Für die wär-
metechnische Sanierung von Gebäuden sollten die öffentlichen Träger ein Vorbild 
geben, wie dies z. T. in einigen Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern) 
geschieht. Deshalb sollte bundesweit ein Programm zur beschleunigten wärmetech-
nischen Sanierung öffentlicher Gebäude aufgelegt werden. 

Die Inangriffnahme eines solchen Sanierungsprogramms würde darüber hinaus ver-
schiedene positive Nebeneffekte mit sich bringen, denn 

— es könnte im Bereich der heiz- und regeltechnischen Anlagen gerade jene Absatz-
steigerung bringen, die Massenproduktionseffekte spürbar werden und dadurch 
die Preise sinken lassen; 

— es würde keine Verteilungsprobleme aufwerfen, wie Subventionen für private 
Hausbesitzer, weil der Nutzen der Maßnahmen allen Bürgern in gleicher Weise 
zugute käme; 

— es könnte ein Übungspotential für das Sanierungsgewerbe sein, so daß die dabei 
gewonnenen Erfahrungen allen zugute kämen. 

Da nur etwa 15 % der öffentlichen Gebäude in der Zuständigkeit des Bundes liegen, 
sollte der Bund sich um ein gleichwertiges Vorgehen der übrigen öffentlichen Körper-
schaften bemühen und ihnen dies finanziell erleichtern. 

Daneben sollte die richtige Bet riebsweise der Heiz- und Klimaanlagen in öffentlichen 
Gebäuden in den meisten Fällen besser als bisher überwacht werden. 

2.1.4 	Empfehlung zum Einbau jeweils geeigneter Regelungsanlagen auch bei bestehen

-

den Anlagen 

Insbesondere die Verbesserung der Regelungseinrichtungen zum Einhalten der indi-
viduell gewünschten wohn- und arbeitsplatzklimatischen Bedingungen können 
schnell und ohne großen Aufwand einen erheblichen Beitrag zur Verringerung des 
Heizenergiebedarfs leisten. Sie sind damit auch besonders wirtschaftlich und sollten 
nicht nur bei der Errichtung von neuen Heizanlagen, sondern auch zum nachträgli-
chen Einbau in bestehende Anlagen, insbesondere im Zusammenhang mit größeren 
Anlagenänderungen, empfohlen werden. Solche Regelungseinrichtungen sollten 
generell berücksichtigen: 

— Eine individuell gewünschte, einstellbare Raumtemperatur; 
— die jeweiligen Witterungsbedingungen; 
— eine Nachtabsenkung. 

Darüber hinaus sollten insbesondere öffentliche Gebäude mit regelmäßigen Bedarfs-
schwankungen (Schulen, Verwaltungsgebäude) mit intelligenteren (z. B. zeitgesteu-
erten) Regelungseinrichtungen ausgestattet werden. 
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2.1.5 Entwicklung von Geräten zur Überwachung des Betriebszustandes der Heizanlagen 
bzw. zur individuellen Kontrolle des persönlichen Heizverhaltens 

Eine Information über den tatsächlichen Heizenergiebedarf erhält der größte Teil der 
Hausbesitzer bzw. der Mieter im allgemeinen nur sehr spät und in langen Zeitabstän-
den (z. B. bei der Jahresabrechnung oder dem Aufstocken der Vorräte). Er kann also 
die Auswirkungen seines individuellen Heizverhaltens erst im nachhinein überprü-
fen. Deshalb sollte die Entwicklung von Meßgeräten forciert werden, an denen der 
jeweilige Verbrauch der Heizanlage ablesbar ist, und die den Nutzungsgrad der 
Anlage jederzeit anzeigen. 

2.1.6 Umfangreiches Schwerpunktprogramm zur Erforschung der bauphysikalischen, bauwirt

-

schaftlichen und wohnphysiologischen Aspekte energieeinsparender Bauweisen 

Ein solches Forschungsprogramm sollte die Bauwissenschaften in den Stand setzen, 
die folgenden Aufgaben sachgerecht zu erfüllen: 

— Entwicklung und Erprobung verschiedener Konzepte energieeinsparender Bau-
weisen für die verschiedensten Verwendungszwecke, die außerdem bedarfsge-
recht und kostengünstig sein sollen; 

— bessere Vermittlung des bauphysikalisch aktuellen Wissens an Architekten und 
andere am Bauplanungs- und -erstellungsvorgang Beteiligte; 

— intensivere Erforschung der bauwirtschaftlichen und baustoffwirtschaftlichen 
Implikationen energieeinsparender Bauweisen; 

— Erforschung der Aspekte der Sozialverträglichkeit energieeinsparender Gebäude. 
Dazu gehören insbesondere wohnphysiologische Gesichtspunkte. Die Erforschung 
des menschlichen Wohlbehagens unter verschiedenen Arten der je nach Gebäu-
deform unterschiedlichen Klimaführung sollte vorangetrieben werden; 

— Erforschung und Erprobung verschiedener Konzepte der wärmetechnischen 
Sanierung des Altbaubestandes; dabei ist insbesondere die bisher ungelöste – weil 
nur bei der Betrachtung des Gesamtsystems zu lösende – Frage zu beantworten, 
welche technischen Einsparmaßnahmen in welcher Reihenfolge und welcher 
Verbindung unter verschiedenen Bedingungen wi rtschaftlich sind; 

— Erforschung der Möglichkeit, die Energieökonomie eines Gebäudes durch ein 
objektivierbares Maß („Energiekennzahl") zu beschreiben. 

Diese Anforderungen sind finanziell und in zeitlicher Perspektive schwerlich von 
wesentlich geringerer Dimension, als sie bei anderen Schwerpunktprogrammen 
üblich sind. Die Gebäudetechnologie ist deshalb in ähnlicher Weise zu fördern wie 
Energietechnologien. 

 
2.1.7 Erweiterung und Verbesserung der Förderung energieeinsparender Investitionen nach 

dem 4,35 Mrd. DM-Programm 

Das 4,35 Mrd DM-Programm von Bund und Ländern, das aus einem Zuwendungsteil 
(Modernisierungs- und Einspargesetz – ModEnG –) und einem Steuervergünsti-
gungsteil (§ 82 a EStDV) besteht, ist derzeit das wichtigste Programm, mit dem 
heizenergieeinsparende Maßnahmen in Gebäuden gefördert werden. Seine Ausstat-
tung mit rund 1 Mrd. DM/a (davon rund 500 Millionen DM/a für Zuschüsse) hat sich 
als nicht ausreichend erwiesen. Es wird daher empfohlen, das Programm – wie 
beabsichtigt – nach 1982 fortzuführen und die Fördermittel aufzustocken. Außerdem 
sollten die Gestaltungsmöglichkeiten, die in diesem Förderungsverfahren liegen, 
genutzt werden, indem bevorzugt integrale Programme zur wärmetechnischen Sanie-
rung von Gebäuden gefördert werden. 

2.1.8 Aufnahme eines Faches Bauphysik/Energieökonomie in das Studienangebot und die 
Prüfungsordnung von Architekten und Bauingenieuren 

Das Gebäude, dessen Zweck es unter anderem ist, bei vielfältig sich änderndem 
Außenklima jederzeit die selbstgewählte Gestaltung des Innenklimas zu ermögli-
chen, erweist sich trotz aller scheinbaren Vertrautheit als außerordentlich komplexe 
Technologie. Der für die Beheizung des Gebäudes notwendige Energiebedarf läßt 
sich durch eine verbesserte Bauplanung z. T. ohne Mehrkosten erheblich verringern. 

Die Ausbildung der Architekten ist jedoch bisher hinsichtlich der Vermittlung energe

-

tischer Gebäudeeigenschaften in den meisten Fällen unzureichend. Deshalb ist es 
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unerläßlich, die Ausbildung der Architekten in dieser Hinsicht deutlich zu verbessern. 
Des weiteren sollte für Architekten die Möglichkeit geschaffen werden, ihre Kennt-
nisse im Bereich der Bauphysik/Energieökonomie zu vertiefen. 

2.1.9 Unterstützung von Schulungskursen für Handwerker über energieeinsparende Technolo-
gien und Bauweisen 

Die Schulung der Handwerker ist wichtig für eine fehlerfreie und sorgfältige Bauaus-
führung. Die Sicherstellung einer sorgfältigen Ausführung der geplanten energeti-
schen Gebäudeeigenschaften wird um so wichtiger, je energiesparender das 
Gebäude entworfen ist. Aus diesen Gründen ist eine Schulung der Handwerker 
unbedingt notwendig. Sie sollten am besten von den jeweiligen Fachverbänden 
durchgeführt werden. Solche Schulungskurse sollten staatliche Unterstützung erhal-
ten, wobei zu berücksichtigen ist, daß die wesentlichen Kosten nicht die nach 
bisherigen Programmen subventionierten Kosten für Unterbringung der Teilnehmer 
und Referenten, also die beim Fachverband anfallenden Kosten sind, sondern die 
Kosten des Arbeitgebers für die ausgefallenen Handwerkerstunden. Eine unbürokra-
tische Subventionierung bestünde z. B. in der Einräumung von steuerlichen Sonder-
abschreibungsmöglichkeiten (doppelter Satz) auf die ausgefallenen Handwerker-
stunden. 

2.1.10 Erstellen und kostengünstige Weitergabe von qualifiziertem Schulungsmaterial über 
energieeinsparende Bauweisen sowie für den Einsatz und den Betrieb energieeinspa-
render Technologien für Handwerker, Techniker, Energieberater, Ingenieure und Archi-
tekten 

Die bisherigen, z. T. ausgezeichneten Informationsangebote der öffentlichen Hand 
haben im wesentlichen den Endverbraucher und Heimwerker als Adressaten. Ein 
erheblicher Nachholbedarf an qualifiziertem und günstig verfügbarem Schulungsma-
terial besteht jedoch bei den an der Bauplanung und Bauausführung beteiligten 
Fachleuten. Insbesondere auch die Fragen der betriebswirtschaftlichen Kalkulation 
energieeinsparender Techniken und der richtigen Bet riebsweise bedürfen einer 
zusätzlichen Vermittlung. 

2.1.11 Subventionierung des Einsatzes von Energieberatern 

Analog zu den von der öffentlichen Hand vertriebenen Informationsschriften sollte 
die Verbreitung des Fachwissens über energieeinsparende Techniken subventioniert 
werden. Dies könnte dadurch geschehen, daß der Staat Zuschüsse zur Inanspruch-
nahme von Energieberatern gewährt. Die Fachverbände scheinen als Träger dieser 
Energieberater gut geeignet. 

2.2 Maßnahmen zur Verringerung des Energiebedarfs im Verkehr 

2.2.1 Verbesserung und Ausbau des Nahverkehrsverbundsystems in Ballungsgebieten; 
Schaffung von ausreichenden Parkmöglichkeiten an den Knotenpunkten zum Umland; 
weiterer Ausbau von Extra-Trassen für öffentliche Verkehrsmittel an Stellen hoher 
Verkehrsdichte 

Private und öffentliche Verkehrsmittel haben ihre jeweiligen Vorteile bei der Erfül-
lung bestimmter Aufgaben. In Ballungsgebieten mit hoher Verkehrsdichte weisen 
öffentliche Verkehrsmittel viele Vorteile gegenüber den Privatautos auf – der wesent-
lich geringere Energieaufwand ist nur einer dieser Vorteile. Bei der Verkehrsversor-
gung des Umlandes ist in vielen Fällen die Benutzung des eigenen Autos vorteilhaf-
ter. Daher wäre eine weitgehende Arbeitsteilung zwischen privaten und öffentlichen 
Verkehrsmitteln mit Priorität für die öffentlichen Verkehrsmittel in Ballungsgebieten 
die günstigste Form der Verkehrsversorgung. Die öffentlichen Nahverkehrsmittel 
müssen den Benutzern dazu ein noch attraktiveres Angebot als bisher bieten, insbe-
sondere die Zugfolge ist zu erhöhen und die Fahrtzeiten sind durch Extra-Trassen vor 
allem in den Innenstadtbereichen zu verringern. Wichtig ist aber auch, den Übergang 
vom Privatauto auf die öffentlichen Verkehrsmittel durch Schaffung von günstigen 
Parkmöglichkeiten wesentlich zu verbessern, um den Pendlern die Gelegenheit zu 
geben, am Stadtrand auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. 
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2.2.2 Verbesserung des Verkehrsangebots der Deutschen Bundesbahn, vor allem im Fern-
reise- und Urlaubsverkehr sowie im Güterfernverkehr 

In den vergangenen 20 Jahren ist die Transportleistung der Deutschen Bundesbahn 
im Personenverkehr kaum angestiegen und im Güterverkehr sogar leicht zurückge-
gangen, während sich der Straßenverkehr in beiden Verkehrsarten gewaltig ausge-
weitet hat. Die Bundesbahn bietet jedoch erhebliche Vorteile gegenüber dem Stra-
ßenverkehr: Geringeres Risiko, geringere Umweltbelastung und – bei entsprechen-
der Auslastung – wesentlich geringerer und versorgungssicherer Energiebedarf. Die 
längere Reisedauer dürfte zumindest auf den Hauptstrecken gegenüber dem Straßen-
verkehr nicht so gravierend sein. Deshalb sollte angestrebt werden, einen Teil des 
Personen- und Güterverkehrs von der Straße wieder auf die Schiene zu verlagern, 
was nur bei einer weiteren Steigerung der Attraktivität des Angebots der Bundesbahn 
möglich ist. Die neu eingeführten Intercity-Züge haben gezeigt, daß dieses möglich ist 
und zu steigenden Fahrgastzahlen führt. Die Verbindungen der Bundesbahn sollten 
jedoch noch besser in das weiterleitende Verkehrssystem eingebunden werden, und 
zwar durch 

— die bessere Abstimmung der Fahrpläne und 
— die Schaffung von ausreichenden Parkmöglichkeiten an den Bahnhöfen, deren 

Benutzung beim Kauf einer Bahnkarte im Fernverkehr im Preis ermäßigt wird. 

Beim Gütertransport sind neue Wege der Auftragsabwicklung zu gehen, die schneller 
und unkomplizierter sind als bisher. 

Insbesondere sollten der Huckepack- und der Containerverkehr durch den verstärk-
ten Ausbau entsprechender Verladeeinrichtungen und durch die Beschleunigung der 
Abfertigung und Weiterleitung zusätzliche Anreize erhalten. 

Ein verstärkter Personen- und Güterverkehr durch die Deutsche Bundebahn wäre 
gesamtwirtschaftlich wie auch aus Gründen der Energieeinsparung außerordentlich  
zu begrüßen. Dieses kann jedoch auf einigen der Hauptverkehrsrichtungen den Bau 
neuer Trassen erforderlich machen. Der Bau neuer Bundesbahn-Trassen wird aus-
drücklich unterstützt, wenn diese mit der notwendigen Sorgfalt unter Berücksichti-
gung der berechtigten Interessen der davon Betroffenen geplant werden. 

2.2.3 Umwandlung der Kilometerpauschale in eine allgemeine Entfernungspauschale 

Die Kilometerpauschale zur Absetzung der Fahrtkosten von der Lohn- bzw. Einkom-
mensteuer fördert die weitere Zersiedlung der Städte und damit gleichzeitig einen 
hohen Energieverbrauch bei der langen Anfahrt zu den Arbeitsplätzen und den 
innerstädtischen Einkaufszentren. 

Sie sollte deshalb in eine allgemeine Entfernungspauschale umgewandelt werden. 
Die Kilometerpauschale begünstigt zusätzlich einseitig die Verwendung des Privat-
autos bei der Fahrt zum und vom Arbeitsplatz. Ihre Umwandlung wäre ein zusätzli- 
cher Anreiz zur Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und würde zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften motivieren. 

Weitere Möglichkeiten zur Förderung von Fahrgemeinschaften sollen überprüft und 
eingeführt werden, wie z. B. die Schaffung von unentgeltlichen betrieblichen und 
lokalen Informationssystemen. 

2.2.4 Die Teilumlegung der Kfz-Steuer auf die Mineralölsteuer 

Die Erhöhung der Attraktivität der öffentlichen Nah- und Fernverkehrsmittel wird so 
lange nicht zu einer wesentlich stärkeren Inanspruchnahme führen, wie die Kosten 
beim Betrieb eines privaten Fahrzeuges im Vergleich zu den Preisen bei der Benut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel scheinbar erheblich niedriger sind. Dies liegt nicht 
zuletzt an der Zerteilung der Kostenstruktur bei privaten Fahrzeugen in Grundkosten 
und  variable  Kosten. Die öffentlichen Verkehrsmittel müssen dadurch mit ihren 
Gesamtkosten gegen die variablen Kosten der  privaten  Fahrzeuge konkurrieren, was 
für jene einen erheblichen Wettbewerbsnachteil mit sich bringt. Dieser Wettbewerbs-
nachteil kann dadurch verringert werden, daß Teile der Gesamtkosten der privaten 
Fahrzeuge in variable Kosten überführt werden. Insbesondere sollte die Kfz-Steuer 
zumindest teilweise auf die Mineralölsteuer umgelegt werden. Eine generelle Über-
führung der Grundkosten privater Fahrzeuge in variable Kosten, also auch der 
Anschaffungskosten, ist praktisch nicht möglich. 
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2.2.5 Senkung der Mineralölsteuer für Dieselkraftstoff 

Autos mit Dieselmotoren weisen gegenüber Autos mit Ottomotoren zwei entschei-
dende Vorteile auf: Sie verbrauchen vor allem im Stadtverkehr weniger Kraftstoff, 
und sie emittieren weniger umweltbelastende Schadstoffe (außerdem ist die Lebens-
dauer der Dieselmotoren in der Regel höher als die von Ottomotoren). Deshalb ist ein 
größerer Anteil von Autos mit Dieselmotoren als bisher anzustreben, was am einfach-
sten durch eine angemessene relative Verschiebung der Preise für Diesel- und 
Vergaserkraftstoff erreicht werden kann. 

2.2.6 Förderung des Baus von Radwegen 

Der Radwegebau ist in vielen Gemeinden in den letzten Jahrzehnten zugunsten des 
Straßenbaus für Kraftfahrzeuge vernachlässigt worden. Das Fahrrad ist für kurze 
Strecken bei guten Witterungsbedingungen jedoch oftmals das günstigste Verkehrs-
mittel überhaupt und trägt außerdem zur Körperertüchtigung bei. Infolge des Man-
gels an Fahrradwegen gerade in verkehrsreichen Innenstadtbezirken muß sich der 
Fahrradfahrer entweder erheblichen Gefahren aussetzen, oder er muß auf die Benut-
zung des Fahrrads verzichten. Deshalb ist die Förderung des Baus von neuen Fahr-
radwegen zu verstärken. 

2.2.7 Förderung von Telekommunikationseinrichtungen zur Substitution von Personen-
transporten 

Es sind heute neue Telekommunikationseinrichtungen in der Entwicklung und z. T. 
schon bis zur Marktreife entwickelt, die geeignet sind, Personentransporte z. T. 
überflüssig zu machen. Beispiele hierfür sind das Bildtelefon und neue Fernsprech-
vermittlungsanlagen, die Konferenzschaltungen ermöglichen und damit unter 
Umständen die Anfahrt zu einem persönlichen Treffen erübrigen. Die Möglichkeiten 
dieser Entwicklung sind genauer zu untersuchen und die dafür notwendigen Einrich-
tungen sind zu fördern. 

2.2.8 Förderung von Elektroautos und Bussen in Hybrid-Ausführung im Nahverkehr 

Für bestimmte Aufgaben im Nahverkehr, bei denen relativ kurze Fahrtstrecken mit 
häufigem Halten verbunden sind (z. B. Postdienste, Automatendienste, Zubringer-
dienste im Handel), bieten Elektroautos im Vergleich zu Kraftwagen mit Verbren-
nungsmotoren Vorteile. Vor allem bringen sie praktisch keine Umweltbelastungen im 
Betrieb mit sich und bieten eine Substitutionsmöglichkeit für Mineralölprodukte im 
Straßenverkehr. Der Primärenergiebedarf unter Einrechnung der Umwandlungsver-
luste in Kraftwerken bzw. Raffinerien ist etwa gleich hoch, in manchen Fällen bei den 
Elektroautos sogar günstiger als bei den üblichen Lieferfahrzeugen. Neben den 
Elektroautos sollten Busse in Hybrid-Ausführung, die im innerstädtischen Bereich 
elektrisch und sonst konventionell mit Verbrennungsmotoren angetrieben werden, 
gefördert werden. Dieses ließe sich z. B. durch eine Ausdehnung der Gasölbetriebs-
hilfe für den öffentlichen Personennahverkehr auch auf die elektrische Traktion 
erreichen. 

2.3 Maßnahmen zur Energieeinsparung im Bereich der leitungsgebundenen Ener-
gieversorgung 

2.3.1 Veränderung der Tarifstruktur leitungsgebundener Energieträger 

Bei leitungsgebundenen Energieträgern wird für Abnehmer im Haushalt, im 
Gewerbe und in der Landwirtschaft i. a. ein verbrauchsunabhängiger Grundpreis und 
ein verbrauchsabhängiger Arbeitspreis berechnet. Eine solche Trennung in Grund- 
und Arbeitspreis ist betriebswirtschaftlich verständlich, denn dem Unternehmen 
entstehen sowohl feste als auch variable Kosten; wie dies in ähnlicher Weise für jedes 
Unternehmen in der Wirtschaft gilt. Die Besonderheit der leitungsgebundenen Ver-
sorgungsunternehmen liegt in ihrem relativ hohen Anteil an festen Kosten und in der 
Versorgungspflicht einerseits sowie in den Monopolrechten andererseits. Die Zweitei-
lung in Grund- bzw. Leistungspreise und Arbeitspreis führt zu einer Verringerung der 
Durchschnittskosten für die leitungsgebundenen Energieträger mit steigendem Ver-
brauch und vermindert damit den Anreiz, Maßnahmen zur Energieeinsparung zu 
realisieren. 
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Energieeinsparende Investitionen und nur dann rentabel, wenn sie mindestens aus 
dem heutigen Wert der über die Lebensdauer eingesparten Energie bis zum Ende 
ihrer Lebensdauer amortisiert sind. In diese Rechnung gehen nur die Grenzkosten der 
Energieträger ein. Das bedeutet, daß der Haushalt die Höhe der wirtschaftlich 
vertretbaren energieeinsparenden Investitionen auch nur an diesen Grenzkosten 
mißt. Dieses gilt prinzipiell in gleicher Weise auch für die anderen leitungsgebunde-
nen Energieträger (Gas, Fernwärme). Es wird empfohlen, die Tarifstrukturen so zu 
modifizieren, daß die heute auftretenden nachteiligen Wirkungen auf den Umfang 
von Maßnahmen zum Einsparen von leitungsgebundener Energie beseitigt werden. 

Zur Ergänzung der lastabhängigen Tarifierung wird die verstärkte Einführung einer 
zeitabhängigen Tarifierung der Arbeitspreise für leitungsgebundene Energieträger 
empfohlen, um zu einem Lastausgleich zu kommen. Durch die technische Fortent-
wicklung ist es möglich geworden, die Zählertechnik so zu verändern, daß zeitvaria-
ble Tarife stärker als bisher einbezogen werden können. 

2.3.2 Erleichterung der industriellen Eigenerzeugung von Elektrizität in Kraft-Wärme-Kopplung 
und der Einspeisung von Industriestrom in das öffentliche Netz 

Überall dort, wo ein größerer Wärmebedarf auf niedrigerem Temperaturniveau (bis 
etwa 300° C) anfällt, bietet die Kraft-Wärme-Kopplung mit der gleichzeitigen Erzeu-
gung von Wärme und Strom die Möglichkeit einer rationellen Ausnutzung der 
Primärenergie. Obwohl dieses Verfahren in der Bundesrepublik stärker genutzt wird 
als in anderen Industrieländern, wurden viele Industrieunternehmen bis vor kurzem 
davon abgehalten, weil die Energieversorgungsunternehmen nicht bereit waren, 
entweder einen angemessenen Preis für den so erzeugten Strom zu bezahlen oder die 
Durchleitung an einen anderen Abnehmer zu gewähren. Die freiwilligen Verein-
barungen der Vereinigung industrieller Kraftwirtschaft (VIK) und des Verbandes 
Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) von 1979 haben hier einen entscheidenden 
Fortschritt gebracht. 

Darüber hinaus bleibt jedoch zu prüfen, ob das vorhandene Potential noch weiterge-
hend auszuschöpfen ist. Kriterium dafür sollte sein, daß einerseits die volkswirtschaft-
lich sinnvolle Einspeisung von aus Kraft-Wärme-Kopplung erzeugtem Strom in das 
Netz der Elektrizitätsunternehmen nicht unterbleibt, daß aber andererseits auch die 
betriebswirtschaftlichen Interessen der Unternehmen gewahrt bleiben. Außerdem 
sollte darauf geachtet werden, daß der Einsatz von Anlagen zur Kraft-Wärme-
Kopplung nicht längerfristig zu einem zusätzlichen Bedarf an Öl und Gas führt, 
sondern daß für diese Zwecke verstärkt Kohle verwendet wird. 

2.3.3 Abbau von Wettbewerbsnachteilen der. Fernwärmeversorgung durch Aufnahme des Prin-
zips der Gegenrechnung in die Verwaltungsvorschriften des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes 

Die energieeinsparende Technik der Fernwärmeversorgung aus Kraft-Wärme-Kopp-
lung ist gegenüber energieaufwendigeren Techniken dadurch benachteiligt, daß im 
Bundesimmissionsschutzgesetz und seinen wesentlichen Verwaltungsvorschriften 
das Prinzip der Gegenrechnung bisher keinen Eingang gefunden hat. Dieses Prinzip 
besagt, daß die Emissionsverminderung aufgrund der Substitution von Einzelfeuer-
stätten verrechnet werden darf. Auch in die vorliegenden Entwürfe zur Novellierung 
der genannten Gesetze bzw. Verordnungen ist dieses Prinzip bisher nicht auf genom-
men  worden. Dieses ist eine unangemessene Benachteiligung einer energieeinspa-
renden Technologie, so daß das Prinzip der Gegenrechnung in das Bundesimmis-
sionsschutzgesetz bzw. seine Verwaltungsvorschriften (TA Luft, VO über Großfeue-
rungseinrichtungen) aufzunehmen ist. 

2.4 Maßnahmen im Bereich der Industrie 

2.4.1 Förderung der Entwicklung von Techniken für den industriellen Kohleeinsatz in kleinen 
und mittleren Anlagen 

Kohle hat vor allem dann gute Chancen, einen Teil des Wärmemarktes zurückzuge-
winnen, wenn es gelingt, neue umweltfreundliche Technologien bis zur Marktreife zu 
entwickeln, die an verbrauchsnahen Standorten eingesetzt werden können. Die 
weitere Entwicklung von Techniken für den industriellen Kohleeinsatz in kleinen und 
mittleren Anlagen für den Einsatz in der Industrie ist deshalb zu fördern und deren 
Markteinführung zu unterstützen. 
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2.4.2 Verbesserung der Auslegung von Antrieben 

Bei der Antriebsbemessung von Maschinen werden noch zahlreiche Fehler began-
gen. Vor allem sind viele Elektromotoren überdimensioniert, so daß sie nicht im 
optimalen Betriebspunkt arbeiten und einen schlechten Nutzungsgrad aufweisen. 
Darüber hinaus werden die Möglichkeiten zur Anpassung an die jeweiligen Betriebs-
bedingungen, wie z. B. die Stern-Dreieck-Schaltung und spezielle Spannungs- und 
Frequenzwandler, nur unzureichend eingesetzt. 

Das in diesem Bereich vorhandene Einsparpotential sollte dadurch ausgenutzt wer-
den, daß 

— zusätzliche Forschungsprogramme zur Ermittlung von funktionsgerechten 
Antriebssystemen durchgeführt werden; 

— die Informationen über richtige Dimensionierung von Elektromotoren und die 
Möglichkeiten zur Anpassung an die jeweiligen Betriebsbedingungen besser 
weitergeleitet werden; 

— geprüft wird, ob die entsprechenden Auslegungsvorschriften verbessert und 
erweitert werden sollten. 

2.4.3 Forschungsprogramm zur Entwicklung von neuen Produkten und Produktionsverfahren, 
die den kumulierten Energieaufwand verringern 

In vielen Fällen läßt sich durch die Entwicklung neuer Produkte und neuer Produk-
tionsverfahren, bei denen 

— andere Materialien verwendet, 
— andere Fertigungsprozesse eingesetzt oder 
— die Möglichkeiten der Recyclierung verbessert 

werden, der kumulierte, d. h. insgesamt unter Berücksichtigung aller Vorleistungen 
aufzubringende Energieaufwand verringern. Der spezifische kumulierte Energiever-
brauch zur Herstellung eines Produktes läßt sich jedoch nicht in einfacher Weise aus 
vorliegenden Statistiken ermitteln. Voraussetzung dafür ist ein umfangreicher Erfah-
rungshintergrund über Stoff- und Energiebilanzen auf den verschiedensten Ebenen, 
bis herab zu einzelnen Fertigungsanlagen. 

Deshalb wird vorgeschlagen; daß derartige Kenntnisse, welche bislang nur sehr 
lückenhaft vorhanden sind, durch Förderung meßtechnischer Untersuchungen und 
systemtechnischer Studien erweitert und vertieft werden. Die so gewonnenen 
Erkenntnisse sollten dann zur gezielten Weiterentwicklung neuer energieeinsparen-
der Produkte und Fertigungstechnologien führen, die zukünftig gerade auch für den 
Exportbereich große Bedeutung erlangen dürften. 

2.5 Maßnahmen im Bereich der Haushalte und Kleinverbraucher 

2.5.1 Technische Auflagen für Klimaanlagen, beheizte Schwimmbäder und Saunen 

Die im Jahre 1978 in Kraft getretene Heizungsanlagenverordnung enthält unter 
anderem eine Reihe von Anforderungen für den Einbau und die Aufstellung von 
Wärmeerzeugern, an Einrichtungen zur Steuerung und Regelung und ähnliches. 

Da Klimaanlagen, beheizte Schwimmbäder und Saunen einerseits relativ viel Energie 
verbrauchen, andererseits gerade bei diesen Anlagen gute Möglichkeiten zur Ener-
gieeinsparung bestehen, wird empfohlen, bei Neu- und Umbauten technische Aufla-
gen, etwa bezüglich Wärmerückgewinnung und Wärmedämmung, zu erlassen. 

2.6 Sonstige Maßnahmen 

2.6.1 Ausbildungsmaßnahmen auf allen Ebenen der Aus- und Weiterbildung 

Insbesondere sollten folgende Ausbildungsmaßnahmen ergriffen werden: 

— In den allgemein- und berufsbildenden Schulen die Aufnahme der physikalisch

-

technischen Grundkenntnisse über Energieverbrauch und Energieeinsparmög-
lichkeiten in den Lehrplan und die Integration dieser Themen in die Lehrerausbil-
dung; 
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— in den Volkshochschulen und sonstigen Weiterbildungseinrichtungen die Auf-
nahme entsprechender Kurse; 

— für alle Berufe, die mit Energieeinsparmaßnahmen zu tun haben, eine entspre-
chende Prioritätsverschiebung des Curriculums; 

— die Einführung eines neuen Berufes „Energieberater" auf Fachschulniveau ;  
— die Aus- und Weiterbildung von Lehrern an den Hochschulen im Hinblick auf die 

Vermittlung von energierelevanten Tatsachen. 

2.6.2 Schaffung der Ausbildungsgänge ,Energieingenieur' und ,Energie-Installateur' 

Den neuen Anforderungen bei der Umrüstung der Energieversorgung und bei der 
Entwicklung neuer Energietechniken für den Inlandbedarf und den Export entspre-
chend, sind die Möglichkeiten zur Ausbildung der notwendigen Fachleute zu schaf-
fen. Der Energieingenieur soll als Entwicklungsingenieur wie als Energieberater mit 
dem Stand der Energietechnik und den neuesten Entwicklungsrichtungen vertraut 
und in der Lage sein, die Konsequenzen alternativer technischer Möglichkeiten der 
Energiedienstleistungsversorgung abwägend in seine Tätigkeit miteinzubeziehen. 
Der Energie-Installateur soll eine auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene 
Versorgung mit den erforderlichen Energiedienstleistungen planen und ausführen 
können. 

2.6.3 Fördern und Initiieren von Aufklärung und Beratung des Verbrauchers 

 Die Verbraucher sollten insbesondere aufgeklärt und beraten werden über: 

— Physikalisch-technische Zusammenhänge; 
— zweckmäßige Nutzung der vorhandenen Geräte und Anlagen; 
— Relationen der Energieeinsparmöglichkeiten. 

Die fachgerechte Aufklärung und Beratung der Verbraucher spielt eine wesentliche 
Rolle bei der Umsetzung von Maßnahmen zur rationellen Energieverwendung in die 
Praxis. Deshalb sollte diese Aufgabe Teil staatlicher Förderprogramme sein. Außer-
dem sollten die Massenmedien aufgefordert und in den Stand gesetzt werden, bei der 
Durchführung dieser Aufgabe mitzuhelfen. 

2.6.4 Kennzeichnen des Standardverbrauchs bzw. des Wirkungs- oder Nutzungsgrades für 
eine praxisnahe Betriebsweise aller energieverbrauchenden Geräte und Anlagen 

Eine Information über den Energieverbrauch von Geräten und Anlagen ermöglicht 
die Berücksichtigung der Energiefolgekosten beim Kaufentscheid. Dabei kommt es 
nicht auf Werte an, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden, sondern auf Werte, 
die einer praxisnahen Bet riebsweise entsprechen. 

2.6.5 Bund, Länder und Gemeinden werden aufgerufen, ständige Aktionen zur Vermittlung der 
Möglichkeiten der rationellen Energieverwendung zu unternehmen 

Eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der Möglichkeiten der rationellen Energie-
verwendung spielt der persönliche Kontakt. Deshalb sollten Bund und Länder die 
Kommunen dabei unterstützen, ständige Aktionen zu starten, die z. B. in Nachbar-
schaften oder Firmen durchgeführt werden und den Beteiligten Hinweise für die 
rationelle Energieverwendung am Arbeitsplatz und in der Wohnung geben und auf 
die Möglichkeiten weiterer Informationen durch Energieberater, Energiedienste und 
Marktübersichten aufmerksam machen. 

2.7 Maßnahmen zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energiequellen 

2.7.1 Einbeziehung von Anlagen zur Nutzung von Biomasse in die Förderung 

Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, besonders der Sonnenenergie, der 
Umweltwärme, der Windenergie und der Biomasse, ist in vielen Fällen aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht derzeit noch nicht wirtschaftlich, oder aber die zusätzlichen 
Investitionskosten sind so hoch, daß sie die Finanzierungsmöglichkeiten von Interes-
senten übersteigen. Deshalb sollten die bestehenden steuerlichen Anreize und För-
derprogramme beibehalten und in ihrem finanziellen Volumen nach Möglichkeit 
erweitert werden. In den Katalog der förderungsfähigen Maßnahmen sind auch 
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Anlagen zur Nutzung der Biomasse, beispielsweise Methanisierungsanlagen oder 
Strohverbrennungsöfen zur Energieversorgung landwirtschaftlicher Bet riebe, einzu-
beziehen. 

2.7.2 Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme für Handwerker 

Für den Vertrieb, die Installation und die Wartung von Solar-, Wärmepumpen-, 
Motor/Generator-, kleinen Windenergieanlagen sowie Anlagen zur dezentralen Nut-
zung von Biomasse kommen bevorzugt Handwerksbetriebe in Frage. Diese verfügen 
derzeit aber nur über unzureichende Kenntnisse und Erfahrungen. Deshalb ist eine 
Schulung der Handwerker erforderlich. Diese kann von den Fachverbänden und 
Handwerkskammern in Zusammenarbeit mit den Anlagenherstellern durchgeführt 
werden. Besondere Beachtung verdient dabei die Tatsache, daß einige der Anlagen 
den Bereich von mehreren Handwerksinnungen überdecken, z. B. die Wärmepum-
penanlagen, deren Wartung sowohl in den Bereich des Kältetechnikers als auch in 
den des Heizungstechnikers fällt. 

Das Weiterbildungsangebot sollte durch eine erweiterte Förderung intensiviert 
werden. 

Von gleicher Wichtigkeit ist die rechtzeitige Aufnahme der Anlagen in die Ausbil-
dungsgänge der Berufsschulen. 

2.7.3 Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

Zur optimalen und kostengünstigen Nutzung von erneuerbaren Energiequellen und 
zur Speicherung dieser Energie bedarf es auch weiterhin erheblicher Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten. Diese liegen sowohl im Bereich der Grundlagenfor-
schung, beispielsweise bei der photochemischen Umwandlung von Sonnenenergie, 
als auch im Bereich von Demonstrationsanlagen. 

In Angriff genommen werden sollten insbesondere folgende Untersuchungen: 

— Eine Systemstudie zur Ermittlung der Voraussetzungen und. der Konsequenzen 
einer weiterreichenden Nutzung direkter und indirekter Sonnenenergie. Besonde-
res Gewicht sollte dabei auf die Möglichkeiten der Verbindung verschiedenartiger 
politischer Ziele gelegt werden ( „ Kuppelproduktion"). Zu denken wäre dabei an 
die Umweltpolitik, die Ernährungs- und Agrarpolitik, die Energiepolitik sowie die 
Entwicklungshilfepolitik ; 

— eine Untersuchung entwicklungspolitischer und außenwirtschaftlicher Perspekti-
ven der Nutzung der Sonnenenergie mit dem Ziel des Imports von aus Sonnen-
energie erzeugten Energieträgern (z. B. Wasserstoff) aus Entwicklungsländern ;  

— eine Studie zur Untersuchung der Möglichkeiten, Voraussetzungen und Konse-
quenzen der Substitution von Mineralölprodukten durch land- und forstwirtschaft-
liche Produkte; 

— Untersuchungen über die verschiedenen Möglichkeiten zur Nutzung regenerati-
ver Energiequellen in der praktischen Anwendung; 

— eine Untersuchung der ökologischen Konsequenzen von Systemen zur Nutzung 
der Sonnenenergie. 

Diesen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sollte im Rahmen der staatlichen 
Forschungsförderung ein weiterer Schwerpunkt eingeräumt werden. 

2.7.4 Studien zur Potentialabschätzung und zu Umweltaspekten 

Die Frage nach dem möglichen Beitrag der erneuerbaren Energiequellen an der 
Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland ist umstritten. Sinnvoll wäre 
deshalb eine umfassende Untersuchung für das Potential der erneuerbaren Energie-
quellen, unter besonderer Berücksichtigung von Biomasse, in Abhängigkeit von den 
Kosten für ihre Erschließung und Nutzung sowie in Abhängigkeit von weiteren 
wichtigen Randbedingungen, wie z. B. dem Wärmedämmstandard der Häuser und 
der Gebäudestruktur. 

Bisher unzureichende Kenntnisse liegen auch für die Umwelt- und rechtlichen 
Aspekte bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen vor. Beispiele dafür sind 
Fragen der ökologischen Auswirkungen bei einer großtechnischen Nutzung der 
Windenergie und der Meereswärme, Fragen des Platzbedarfs für die Anlagen und 
potentieller Störfälle, wie der Kühlmittelverlust einer Wärmepumpenanlage o. ä. 
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Aus rechtlicher Sicht stehen Probleme, wie die Abschattung der Sonneneinstrahlung 
durch Gebäude oder die Umgebungswärmenutzung in Bereichen dichter Bebauung 
(„Wärmeklau"), an. 

Es erscheint deshalb notwendig, neben der Potentialabschätzung weitere Untersu-
chungen zu den Umwelt- und den rechtlichen Fragen durchzuführen. 

2.7.5 Information der Öffentlichkeit 

Die Information der Öffentlichkeit, besonders die der zukünftigen Eigentümer von 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen, sollte beibehalten und verstärkt 
werden. Dabei müssen Stand der Technik, Kosten, Energiegewinn und sinnvolle 
Einsatzbereiche der neuen Techniken im Vordergrund stehen. Insbesondere muß auf 
die energetische Gesamtoptimierung der Gebäude hingewiesen werden, um bei-
spielsweise Fehlinvestitionen in neue Energiesysteme bei einem zu geringen Wärme-
dämmstandard des Gebäudes zu verhindern. 

Die Information sollte von in der Öffentlichkeit anerkannten und neutralen Stellen 
(z. B. Stiftung Warentest) durchgeführt werden. Der Bundestag sollte den Einsatz 
öffentlicher Mittel für diesen Zweck auch weiterhin befürworten und den Umfang der 
Mittel steigern. 
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1 Einleitung 
Die Arbeit der Enquete-Kommission auf dem Gebiet 
der Reaktorsicherheit ist durch ihren Arbeitsauftrag 
und die spezifischen Arbeitsbedingungen einer 
Enquete-Kommission aus Sachverständigen und Parla-
mentariern vorgezeichnet. Laut ihrem Arbeitsauftrag 
hat die Kommission die Aufgabe, die zukünftigen Ent-
scheidungsmöglichkeiten und Entscheidungsnotwen-
digkeiten unter ökologischen, ökonomischen, gesell-
schaftlichen und Sicherheits-Gesichtspunkten national 
wie international darzustellen und Empfehlungen für 
entsprechende Entscheidungen zu erarbeiten. In die-
sem Rahmen hat die Enquete-Kommission insbeson-
dere Empfehlungen für Kriterien und Maßstäbe für die 
Akzeptanz der Kernenergie zu erarbeiten. 

In diesem Sinne kann und muß die Kommission sich 
nicht mit allen technischen Einzelfragen der Reaktorsi-
cherheit wie eine Reaktorsicherheitskommission oder 
Genehmigungsbehörde auseinandersetzen. Sie ist 
auch weder an das geltende Atomrecht noch an herr-
schende Sicherheitsphilosophien gebunden, sondern 
kann diese z. Z. bestehenden Rahmenbedingungen 
hinterfragen und überprüfen. Dazu hat die Kommis-
sion einen allgemeinen Kriterienkatalog für die Bewer-
tung von Energiesystemen entwickelt und sich auf der 
Basis dieses Kriterienkatalogs speziell im Bereich der 
Kerntechnik mit möglichen konkreten Vorschlägen zur 
Verbesserung der Reaktorsicherheit befaßt. 

Bei dieser Aufgabe mußte aus politischer Verantwor- 
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tung heraus die Frage aufgegriffen werden, welches 
Maß an Sicherheit für Reaktoren zu fordern ist, um 
einen Beitrag der Kernenergie zur Energieversorgung 
der Bundesrepublik Deutschland akzeptieren zu kön-
nen. Ausgangspunkt für die Akzeptanz der Kernener-
gienutzung unter technischen Gesichtspunkten ist die 
generelle Anforderung an Energiesysteme, daß sie 
sowohl hinsichtlich ihres Risikos (im Sinne des Produk-
tes aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensaus-
maß) als auch hinsichtlich ihres maximalen Schadens-
ausmaßes bei Schadensfällen politisch vertretbar sein 
müssen. 

Bei der Reaktorsicherheit geht es vornehmlich um die 
Verhütung der Freisetzung radioaktiver Stoffe beim 
Normalbetrieb der Anlagen und bei Stör- und Unfäl-
len. Dazu gehören sowohl Schäden an menschlichem 
Leben und menschlicher Gesundheit als auch Umwelt-
schäden, wie z. B. die langfristige Strahlenverseu-
chung großer Landflächen. Die Maßnahmen der Reak-
torsicherheit sollen die Risiken auf ein vertretbares 
Maß reduzieren und die Auswirkungen von Schadens-
fällen hinreichend begrenzen. 

Die Kommission hat die aus der Öffentlichkeit und der 
Fachwelt an sie herangetragenen Anregungen zu die-
sem Problemkreis aufgenommen und im Sinne einer 
parlamentarischen Stellungnahme einzelne Empfeh-
lungen zur Reaktorsicherheit formuliert. 

Zwei Extrempositionen konnten, weil sie von keinem 
Kommissionsmitglied vertreten wurden, aus der weite-
ren Betrachtung ausgeschlossen werden: 

— Bedingungslose Akzeptanz und 
— die Forderung nach absoluter Sicherheit. 

„Bedingungslose Akzeptanz" würde bedeuten, eine 
Anwendung der Kernspaltungstechnologie zu befür-
worten, der der Staat und die Gesellschaft keine aus 
Sicherheitserwägungen begründeten Bedingungen 
stellten. 

„Absolute Sicherheit" zu fordern hieße, ohne Rück-
sicht auf andere Kriterien ein auf Kernspaltung 
gegründetes Energiesystem allenfalls dann akzeptie-
ren zu wollen, wenn jegliche Schadensmöglichkeit 
ausgeschlossen wäre. Es hieße auch zu verkennen, daß 
absolute Sicherheit bei keiner Tätigkeit des Menschen 
und bei keiner Technik erreichbar ist. 

Die Enquete-Kommission folgt dagegen grundsätzlich 
dem Ansatz, Reaktorsicherheit als ein in konkreten 
Bedingungen definierbares Kriterium zu verstehen. Es 
galt dementsprechend einzelne Bedingungen zu 
bestimmen, die erfüllt sein müßten, um die Kernener-
gie unter dem Gesichtspunkt der Reaktorsicherheit 
akzeptieren zu können. 

Risiken für Mensch und Umwelt sind jedem Energiesy-
stem eigen. Der Mensch nutzt zur Erhaltung seiner 
Existenz die Kräfte der Natur durch Umformung, Bün-
delung und Umleitung. Technische Systeme leisten 
das. Sie müssen zugleich ein unkontrolliertes Freiwer-
den der Energie,- deren Träger oder der bei der Umfor-
mung entstehenden Schadstoffe verhindern. Diese 
Aufgabe wird schon bei normaler Funktion oftmals nur 
unvollständig erfüllt. Jedes technische System kann 

darüber hinaus prinzipiell versagen. Dies ist in den 
Grenzen menschlichen Wissens und Könnens und der 
nie auszuschließenden Möglichkeit menschlichen Irr-
tums begründet. 

Energiesysteme sind aber unverzichtbar. Ein gewisses 
Risiko ist damit unvermeidlich. Absolute Sicherheit wie 
auch bedingungslose Akzeptanz können nicht gefor-
dert werden. 

Innerhalb des ohne diese Extrempositionen verblei-
benden Feldes der konditionierten Akzeptanz bleiben 
allerdings sehr unterschiedlich weitreichende Anfor-
derungen an die Reaktorsicherheit möglich. Dies hat 
die Kommission bei dem Versuch erfahren, genauere 
Bedingungen für die erforderliche Reaktorsicherheit zu 
bestimmen. 

Die Differenzen resultieren aus einer Reihe unter-
schiedlicher Einschätzungen. Verschiedene Ansichten 
bestehen über die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß 
möglicher Schäden sowie darüber, über welche Kau-
salabläufe Schäden entstehen können. Diskutiert wird 
die Frage, ob die gegen. Schäden getroffene Vorsorge 
ausreichend ist und ob die Überzeugung berechtigt ist, 
keine wesentlichen Schadensmöglichkeiten und Kau-
salabläufe übersehen zu haben. Weiter ist strittig, ob 
mit dem weiteren Zubau kerntechnischer Anlagen 
gleichzeitig eine entsprechende Erhöhung der techni-
schen und der durch menschliches Versagen verur-
sachten Risiken verbunden ist. Dissens besteht schließ-
lich über die genaueren Maßstäbe, nach denen eine 
langfristige Kernenergienutzung in größerem Rahmen 
als sicherheitsmäßig akzeptabel beurteilt werden 
kann. Grundsätzlich hängen die Differenzen auch 
damit zusammen, ob und wie dringend die Nutzung 
der Kernenergie zur Sicherung der Energieversorgung 
für notwendig gehalten wird, und wie die Risiken 
alternativer Energiesysteme und die einer eventuellen 
Energiemangelsituation bei Verzicht auf Kernenergie 
gegenüber den Risiken bei Nutzung der Kernenergie 
eingeschätzt werden. 

Einigkeit besteht jedoch wie bisher darüber, daß aus 
Bedarfsgründen keine Verminderung der Reaktorsi-
cherheit zugelassen werden darf. 

2 Ausgangspositionen 

Im Gefüge der dargestellten verschiedenen Einschät-
zungen haben sich in der Kommission zwei grundsätz-
liche Ausgangspositionen zur Reaktorsicherheit her-
ausgebildet, die von den Kommissionsmitgliedern, die 
sie vertreten, wie folgt beschrieben werden: 

Position A 

Als Ergebnis der bisherigen Beratungen stellten die 
Kommissionsmitglieder Prof. Dr. A. Birkhofer, Abg. 
P. Gerlach (CDU/CSU), Abg. L. Gerstein (CDU/CSU), 
Prof. Dr. W. Häfele, Prof. Dr. K. Knizia, Abg. Prof. Dr. 
K.-H. Laermann (FDP), Prof. Dr. H. Schaefer und Abg. 
Dr. L. Stavenhagen (CDU/CSU) fest, daß 

— die bisherige Vorgehensweise in der Entwicklung 
und Anwendung der Kerntechnik grundsätzlich 
richtig war und 
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— die friedliche Nutzung der Atomkernenergie in 
dem Maße, wie dies die Kommission für die Sicher-
stellung der Energieversorgung der Bundesrepu-
blik Deutschland empfohlen hat – vgl. Abschnitt 
B.a) –, unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit ver-
tretbar ist. 

Die Erhöhung der Zuverlässigkeit von Betriebssyste-
men und Sicherheitseinrichtungen und auch Maßnah-
men zur Begrenzung möglicher Schadensauswirkun-
gen bei Unfällen sollten auch zukünftig das Ziel der 
Entwicklung sein. Verbesserungen sollten jedoch nur 
dann vorgenommen werden, wenn eine übergreifende 
Systemanalyse zu der Erkenntnis führt, daß das ohne-
hin jetzt schon sehr kleine Risiko, welches der Betrieb 
kerntechnischer Anlagen mit sich bringt, weiter verrin-
gert werden kann. 

Diese Einschätzung einerseits beruht auf den insge-
samt positiven Erfahrungen mit den bisher in der Bun-
desrepublik Deutschland gebauten und betriebenen 
kerntechnischen Anlagen. Andererseits wird davon 
ausgegangen, daß auch mit einem Zubau von Leicht-
wasserreaktoren, wie er von der Enquete-Kommission 
für eine erste Phase empfohlen wird, das Risiko akzep-
tabel bleibt, wobei diese Frage im Gesamtzusammen-
hang aller Energieversorgungstechniken gesehen wer-
den muß. Isolierte, nur auf die Kerntechnik bezogene 
Risikobetrachtungen würden eine unzulässige Verein-
fachung darstellen. 

Als selbstverständlich wird es angesehen, daß vor dem 
Eintritt in eine zweite Phase – die durch die Anwen-
dung des Schnellen Brutreaktors zur Energieversor-
gung gekennzeichnet wäre – geprüft wird, ob sich aus 
den bis dahin gewonnenen Erfahrungen Bedenken 
ergeben, die ausgeräumt werden müssen, bevor ein 
solcher Weg beschritten wird. 

Im einzelnen ist festzustellen: 

1. Ganz wesentlich haben zu den bisherigen Erfolgen 
sowohl Anlagenhersteller und Anlagenbetreiber als 
auch diejenigen Institutionen beigetragen, welch e 

 am atomrechtlichen Genehmigungs- und Auf sichts-
verfahren beteiligt sind. In erster Linie sind dies die 
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden des Bun-
des und der Länder, die von ihnen hinzugezogenen 
Beratungsgremien, wie Reaktorsicherheitskommis-
sion und Strahlenschutzkommission, und die Gut-
achterorganisationen. In der bisherigen Praxis war 
sichergestellt, daß die Mitglieder dieser Kommissio-
nen nach ihren fachlichen Qualifikationen auf dem 
Gebiet der Reaktorsicherheit und des Strahlen-
schutzes ausgewählt wurden. Nur so konnte die 
ständige kritische Durchleuchtung der anstehenden 
Probleme erreicht und garantiert werden. Auch die 
Gutachterorganisationen haben ihre Aufgaben in 
diesem Sinne erfüllt. 

Ihren Anteil haben auch die in der Vergangenheit 
für die Forschungsförderung zuständigen Bundes-
ministerien, die den verschiedenen Bundesministe-
rien nachgeschalteten Bundesanstalten, wie z. B. 
das Bundesgesundheitsamt oder die Bundesanstalt 
für Materialprüfung, sowie die Großforschungszen-
tren, die wichtige Beiträge auf dem Gebiet der Reak

-

torsicherheitsforschung und der Reaktorentwick-
lung erbracht haben. 

2. Das Atomgesetz als rechtliche Grundlage für die 
Genehmigung und den Betrieb kerntechnischer 
Anlagen hat sich seit mehr als 20 Jahren im Grund-
satz bewährt. Zusammen mit der Strahlenschutzver-
ordnung werden den Anwendern der Kerntechnik 
damit Schutzziele vorgegeben, aufgrund derer eine 
Gefährdung von Mensch und Umwelt vermieden 
wird. Mit der Forderung, den jeweils neuesten 
Stand von Wissenschaft und Technik zu beachten, 
wird dem Schutz der Grundrechte in der jeweils 
bestmöglichen Weise Rechnung getragen. 

3. Die durch die radioaktiven Ableitungen aus Kern-
kraftwerken verursachte maximale Strahlenbela-
stung für eine einzelne Person am ungünstigsten 
Einwirkungsort in der Umgebung eines Kernkraft-
werks ist kleiner als die Schwankungsbreite der 

, durch die natürlichen Strahlenquellen verursachten 
Strahlenexpositionen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Nutzen eines Grenzwertes für 
eine mittlere Bevölkerungsdosis, wie er gelegent-
lich für wichtig gehalten wird, bleibt unter diesen 
Umständen fragwürdig. 

Berechnungen für den gesamten Brennstoffkreis-
lauf zeigen, daß selbst für den Fall des Ausbaus der 
Kernkraftwerke auf eine Kapazität von 40 GWe und 
unter der Annahme heutiger technischer Vorausset-
zungen die Strahlenbelastung der Bevölkerung im 
Normalbetrieb weniger als 10 % der Schwankungs-
breite der natürlichen Strahlenexposition in der 
Bundesrepublik Deutschland und weniger als 1 % 
derselben betragen würde. 

4. Die Auswirkungen der bisher in Kernkraftwerken 
aufgetretenen Störungen und Störfälle lagen stets 
unterhalb der durch die deutsche Strahlenschutz-
verordnung vorgegebenen Störfallgrenzwerte. Dies 
gilt selbst für den bisher schwersten Störfall in der 
amerikanischen Anlage TMI 2 bei Harrisburg. Die 
Richtigkeit des in der Bundesrepublik Deutschland 
angewandten Sicherheitskonzeptes wird damit be-
stätigt. 

Bei kerntechnischen Anlagen ist heute ein Sicher-
heitsstandard erreicht, der es rechtfertigt, die Kern-
technik als sicheren Industriezweig zu bezeichnen. 
Bisher gab es in Kernkraftwerken aufgrund von 
Strahleneinwirkung weder Tote noch in direkter 
oder statistisch nachweisbarer Art gesundheitlich 
Geschädigte. 

5. Bisher sind Risikovergleiche der Kernenergie mit 
anderen Energiesystemen bzw. Energietechniken 
nur in begrenztem Maße möglich, weil hierfür 
geeignete Untersuchungen über diese Energiesy-
steme fehlen. Während die Risiken der Kernenergie 
relativ gut bekannt sind, weiß man z. B. über die 
globalen Klimaauswirkungen des bei der Verbren-
nung fossiler Energieträger entstehenden Kohlen-
dioxids wenig. Risikovergleiche aber sind wichtige 
Entscheidungshilfen bei der Auswahl und Anwen-
dung von Energiesystemen bzw. Energietechniken. 
In diesem Zusammenhang wird auf den Beschluß 
des Deutschen Bundestages in seiner 145. Sitzung 
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am 29. März 1979 über die Drucksache 8/2628 zur 
Einsetzung der Enquete-Kommission „Zukünftige 
Kernenergie-Politik" hingewiesen. Danach hat die 
Enquete-Kommission Empfehlungen für Kriterien 
und Maßstäbe für die Akzeptanz der Kernenergie 
zu erarbeiten und unter dem Aspekt der langfristi-
gen Sicherung des weltweiten Energiebedarfs Mög-
lichkeiten und Risiken anderer Energieträger ver-
gleichend einzubeziehen. 

Position B 

Die Kommissionsmitglieder Prof. Dr. Dr. G. Altner, 
Prof. Dr. D. von Ehrenstein, Prof. Dr. K.-M. Meyer-
Abich, A. Pfeiffer, Abg. P. W. Reuschenbach (SPD), 
Abg. H. B. Schäfer (SPD) und Abg. R. Ueberhorst (SPD) 
fassen ihre Ausgangsposition zur Reaktorsicherheit fol-
gendermaßen zusammen: 

In ihrer bisherigen, relativ kurzen Arbeitsphase konnte 
die Kommission keine umfassende Analyse der mit der 
Reaktorsicherheit zusammenhängenden Probleme lei-
sten. 

Es kann bislang ausgesagt werden, daß die bis heute 
angesammelten Erfahrungen mit der Kerntechnik und 
die vorliegenden Risikostudien zweierlei deutlich ma-
chen: 

Einerseits ist der Stand der Sicherheitstechnik, gerade 
in der Bundesrepublik Deutschland, durch ein hohes 
Maß aktiver technischer Sicherheitsvorkehrungen 
gekennzeichnet. Ganz wesentlich haben dazu die in 
Entwicklung, Herstellung, Begutachtung, Genehmi-
gung und Betrieb kerntechnischer Anlagen Beschäf-
tigten beigetragen. Zusätzlich haben kritische Grup-
pen der Bevölkerung eine vertiefte Sicherheitsdiskus-
sion mit ausgelöst. 

Andererseits sind die heute erkennbaren Verbesse-
rungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Reaktorsicher-
heit noch nicht ausgeschöpft. 

Gegenwärtig ist im Hinblick auf die Versorgungslage 
ein grundsätzlicher Verzicht auf die Verwendung von 
Kernenergie und im Hinblick auf die noch offenen 
Sicherheits- und Entsorgungsprobleme ein forcierter 
Neubau von Kernkraftwerken nicht vertretbar. 

Der bisher erreichte Stand der Reaktorsicherheit, so 
wie er sich der Enquete-Kortimission darstellt, läßt es 
als verantwortbar erscheinen, die von der Enquete-
Kommission als Phase „Kernenergie I" beschriebene 
Nutzung von Leichtwasserreaktoren unter Sicherheits-
gesichtspunkten zu akzeptieren, wobei ernsthafte 
Anstrengungen zur rationellen Nutzung der Energie 
und zum Einsatz regenerativer Energiequellen voraus-
gesetzt werden. Wenn auf die Verwendung und den 
weiteren Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten auf 
Kernenergiebasis gegenwärtig nicht verzichtet werden 
kann, sind dabei die Sicherheit der unmittelbar betrof-
fenen Arbeitnehmer und der Schutz der Bevölkerung 
beim Reaktorbetrieb und bei der Entsorgung zu ge-
währleisten. 

Darüber hinaus wären alle Verbesserungsmöglichkei

-

ten der Reaktorsicherheit ernsthaft zu prüfen und so 

weit wie möglich einzusetzen, bevor im Bereich der 
Kernenergie endgültige energiepolitische Entschei-
dungen im Sinne der von der Enquete-Kommission 
beschriebenen Phase „Kernenergie II" getroffen wür-
den und damit ein Weg beschritten würde, der nicht 
mehr umkehrbar ist. Dies gilt insbesondere für den 
kommerziellen Einsatz neuer Reaktorbaulinien und 
zugehöriger Anlagenkomplexe. 

Für einen Großeinsatz der Kernenergie, welcher eine 
kommerzielle Wiederaufarbeitung und fortgeschrit-
tene Reaktorsysteme einschlösse, steht die systemati-
sche Erforschung der technischen und auch der gesell-
schaftlichen Risiken erst in den Anfängen. 

Wenig erarbeitet sind auch die wissenschaftlichen 
Grundlagen für einen Sicherheitsvergleich der großan-
gelegten Kernenergienutzung mit anderen Energiesy-
stemen. 

Diese Tatsachen verdeutlichen die politische Notwen-
digkeit, mit aktivem Einsatz die Möglichkeit offenzu-
halten bzw. zu öffnen, künftig auf Kernenergie ver-
zichten zu können. 

Im einzelnen ist festzustellen: 

1. Beim Übergang von der Entwicklungs- und 
Demonstrationsphase zum großtechnischen Ein-
satz der Leichtwasserreaktoren haben sich erhebli-
che gesellschaftspolitische Konflikte ergeben, de-
ren Ursachen nicht, wie oft unterstellt, nur irratio-
naler Natur sind, sondern sachlich begründbare 
Bedenken beinhalten. Für den weiteren Ausbau 
der Kernenergie ist die Lösung dieser Konflikte 
über deutliche Mehrheiten eine wesentliche Vor-
aussetzung. Dabei muß erkannt werden, daß mit 
der Betriebs- und Umweltsicherheit nicht nur wis-
senschaftlich/technische und rechtliche Fragestel-
lungen, sondern insbesondere gesellschaftspoliti-
sche verbunden sind. In diesem Zusammenhang 
erscheint es sinnvoll, an Studien zur Reaktorsicher-
heit Wissenschaftler mit unterschiedlicher Haltung 
zur Kernenergienutzung zu beteiligen. 

2. Die betriebsabhängige Stellung des Strahlen-
schutzbeauftragten muß überdacht werden. Die 
Dimensionen von Sicherheitsinteressen für den Ar-
beits- und Umgebungsschutz und von Wirtschafts-
interessen machen dies erforderlich. Das Beispiel 
des Störfalles in Brunsbüttel zeigt das. 

3. Dosisgrenzwerte, gerade für die Belastung des 
Betriebspersonals, sind auf der Basis gewonnener 
Erfahrungen insbesondere bezüglich der Begren-
zungen für das Kollektiv strittig. Individualdosen 
stellen nur eine begrenzte Schutzvorsorge dar, da 
die Zahl der bei Prüfung, Wartung, Reparatur, 
Störfailfolgenbeseitigung und Stillegung belaste-
ten Personen bzw. die Belastungshäufigkeit offen-
gehalten wird. Wie der Störfall im Kernkraftwerk 
bei Harrisburg deutlich macht, bringt gerade die 
Störfallfolgenbeseitigung hohe Strahlenbelastun-
gen für eine große Zahl von Beschäftigten mit sich. 
Im Zusammenhang damit gewinnt auch die Forde-
rung nach baldiger Erstellung der heute fehlenden 
Unfallverhütungsvorschriften besondere Bedeu-
tung. 
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4. Die Eingrenzung der Risiken aus dem Betrieb von 
Kernkraftwerken mit einer fachlich und rechtlich 
tragfähigen Risikofestlegung ist bisher noch nicht 
erfolgt. Aus der Versicherungswirtschaft entlehnte 
statistische Risikomodelle reichen zur Abschät-
zung betriebswirtschaftlicher Risiken, nicht aber 
von Schäden, denen die Gesellschaft ausgesetzt 
sein kann. Die Festlegung der Grenzen zwischen 
zu berücksichtigenden Schadensmöglichkeiten 
und dem Restrisiko zuzuordnenden Schadensmög-
lichkeiten ist zu überdenken. Man spricht z. B. von 
„ größtem anzunehmenden Unfall", ohne daß die-
ser der größtmögliche sein muß bzw. ohne daß die 
Gründe für eine entsprechende Auswahl aufge-
zeigt werden. Eine entsprechende Festlegung be-
ruht auf Wertentscheidungen mit erheblichem ge-
sellschaftspolitischem Gewicht. Die dafür heranzu-
ziehenden Wertmaßstäbe, die neben wissenschaft-
lichen, technischen, ökologischen und sozialen 
Abwägungen auch wirtschaftliche Faktoren bein-
halten, sind noch nicht offengelegt. Die entspre-
chende Festlegung dieser Kriterien im parlamenta-
rischen Raum steht noch aus. 

5. Die Erfahrungen aus dem bisher schwersten Stör-
fall  im Kernkraftwerk TMI 2 bei Harrisburg haben 
Reserven und Grenzen der 'Sicherheitsvorkehrun-
gen deutlich gemacht. Die entsprechenden Vor-
gänge werden noch ausgewertet. Auf das Zusam-
menspiel „Mensch und Technik" wird dabei be-
sonders einzugehen sein. 

Die in gewissem Umfang begrenzt bleibende ex-
perimentelle bzw. betriebliche Überprüfbarkeit 
von Störfallberechnungen läßt es als nötig erschei-
nen, besonderes Gewicht auf naturgesetzliche Si-
cherheitseigenschaften zu legen, Damit sind sol-
che physikalischen und technisch-konstruktiven 
Eigenschaften gemeint, die den Reaktor im Falle 
von Störungen in einem sicheren Zustand halten 
bzw. ihn in einen solchen Zustand zurückkehren 
lassen. Bei einem erheblichen Ausbau der Kern-
energie – überwiegend abgestützt auf aktive Si-
cherheitseinrichtungen – ergäben sich enge Gren-
zen für die Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung 
der Sicherheit. Als überprüfenswert erscheint des-
halb die Verwendung von sich gegenseitig ergän

-

zenden – nicht ersetzenden – Indikationen für die 
Erfassung und Eingrenzung von Risiken: Neben 
der gewichtigen Zuverlässigkeit von (aktiven) Si-
cherheitseinrichtungen könnten insbesondere 
schadensumfangmindernde Maßstäbe, wie der 
Schadstoffinhalt eines Systems und die Freiset-
zungs-/Verteilungsgeschwindigkeit von Schad-
stoffen über passive Sicherheitseinrichtungen, 
technisch weiter entwickelt werden. Die Entwick-
lung der letztgenannten Indikatoren dürfte eine 
Voraussetzung darstellen, daß z. B. administrative 
Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz (Evaku-
ierung, Jodtabletten) aus zeitlicher Sicht auch grei-
fen. Es wird auf die Parallele zum Brandschutz 
hingewiesen, bei dem die drei Indikatoren „brenn-
bare Stoffmenge", „zuverlässige Schutzvorkeh-
rungen" und „zeitliche Widerstandsbeiwerte von 
Mauern" Verwendung finden.  

6. Angesichts der vielfältigen Risikoaspekte im 
Zusammenhang mit dem Einsatz der Kernenergie 
ist die Interessenunabhängigkeit von Gutachteror-
ganisationen, Beratungsgremien und Regelset-
zungsgremien ein zentrales Problem. Im Vorder

-

grund steht dabei die Frage, ob ausreichend klare 
Schutzvorgaben vorhanden sind, mit deren Hilfe 
vermieden wird, daß gesellschaftsrelevante Wert-
entscheidungen auf der technischen Ebene gefällt 
werden. Dies gilt insbesondere für Sicherheitsbe-
reiche, die sich der Erfahrungssammlung – wie 
z. B. bei der Verkehrssicherheit gegeben – ent-
ziehen. 

7. Regelsetzungsgremien im nuklearen Sicherheits-
bereich sind bislang so besetzt, daß gegen das 
Votum wirtschaftlicher Interessengruppierungen 
dort keine sicherheitstechnische Regel verabschie-
det werden kann. Demgegenüber sind andere 
Gruppierungen, deren Interessen durch die Regel-
setzung ebenfalls betroffen werden, nicht oder nur 
unzureichend vertreten. Dies gilt beispielsweise 
für die Besetzung des Kerntechnischen Ausschus-
ses, in dem die Interessen der Arbeitnehmer nicht 
angemessen berücksichtigt sind, obwohl die Re

-

geln auch Bedeutung für den Arbeitsschutz be-
sitzen. 

8. Vergleiche von Risiken der Kernenergie mit nicht-
nuklearen Energiesystemen sind noch nicht aus-
reichend weit entwickelt, um im erforderlichen 
Umfang als Entscheidungshilfen dienen zu kön-
nen. Langfristige globale Umweltauswirkungen 
von Stoffen wie Kohlendioxid wären in diese Ent-
wicklung unter Berücksichtigung der von der 
Kommission beschriebenen Energiepfade einzu-
beziehen. 

9. Der Einsatz optimaler Sicherheitsvorkehrungen 
stellt eine wichtige Voraussetzung für eine gesi-
cherte, von Abschaltungen und Stillegungen von 
Energiesystemen ungefährdete Erzeugung von 
Energie dar. Optimale Sicherheitsvorkehrungen 
sind sowohl für eine kontinuierliche wirtschaftli

-

che Entwicklung als auch für sichere Arbeitsplätze 
unabdingbar. 

10. Die Akzeptabilität eines zukünftigen Großein-
satzes der Kernenergie könnte erreicht werden, 
wenn 

— die Reaktorsicherheit möglichst vollständig 
auf naturgesetzlich wirkende Sicherheitsei-
genschaften gegründet wird, 

— der Unsicherheitsbeitrag durch menschliches 
Fehlverhalten im System „Mensch/Maschi-
ne" reduziert wird, 

— Risiko-/Nutzenanalysen nach den von der En-
quete-Kommission erarbeiteten „Kriterien für 
die Bewertung von Energiesystemen " keine 
Nachteile einer langfristigen Kernenergienut-
zung gegenüber anderen Energiesystemen 
ausweisen. Hierzu wären energiepolitische 
Pfade im Sinne der von der Kommission be-
schriebenen zu vergleichen. 
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3 Empfehlungen 

Die Kommission hat die aus diesen verschiedenen Aus-
gangspositionen formulierten Empfehlungen und Ein-
zelanforderungen an die Reaktorsicherheit auf genom-
men.  Die von ihr im einzelnen behandelten Vorschläge 
beschränken sich auf die in den Abschnitten B. b), C 3 
und C 4 beschriebene Phase „Kernenergie I". Die dort 
ebenfalls beschriebene Phase „Kernenergie II", die 
durch großtechnische Wiederaufarbeitungsanlagen 
und eine kommerzielle Brüternutzung gekennzeichnet 
ist, wurde sicherheitsmäßig noch nicht betrachtet. Aus-
geklammert aus der bisherigen Kommissionsarbeit 
blieb auch das Thema der Sicherung von kerntechni-
schen Anlagen gegen Gewalteinwirkungen im Falle 
von Krieg und gegen Sabotage. 

Folgende Einzelempfehlungen, von denen einige von 
allen Kommissionsmitgliedern gemeinsam (im Text: 
„die Kommission")., andere – wie sich aus der Darstel-
lung ergibt – von einer Mehrheit oder einer Minderheit 
der Kommission vertreten werden, konnten bislang zur 
Reaktorsicherheit abgegeben werden: 

3.1 Allgemeines 

3.1.1 Zu den Grundlagen der Reaktorsicherheit 

Die Kommission war sich darin einig, daß ein von 
Störfällen hinreichend freier Betrieb der Kernkraft-
werke eine wichtige Voraussetzung für die f riedliche 
Nutzung der Kernenergie darstellt. Eine hinreichende 
Sicherheit der Reaktoren ist auch wesentlich für eine 
kontinuierliche Wirtschaftsentwicklung und für sichere 
Arbeitsplätze in diesem Industriezweig. 

Die Kommission ist der Ansicht, daß die bisher schon 
erreichte Reaktorsicherheit durch eine weitere Verbes-
serung der wissenschaftlichen, technischen und recht-
lichen Grundlagen konsolidiert werden sollte. Dies gilt 
ungeachtet der Frage, wie sinnvoll ein weiterer Aus-
bau der Kernenergienutzung im Vergleich mit anderen 
energiepolitischen Pfaden für die Zukunft erscheint. 

3.1.2 Zur Zusammensetzung des Kerntechnischen Aus-
schusses (KTA) 

Die Mehrheit der Kommission weist darauf hin, daß die 
Zusammensetzung des Kerntechnischen Ausschusses, 
in dem Sicherheitsfragen mit erheblicher gesellschaft-
licher Relevanz behandelt werden, so angelegt sei, daß 
die betroffene Wirtschaft dort adäquat mitwirken 
könne, die betroffenen Arbeitnehmer und ihre 
Gewerkschaften hingegen keine effektive Mitwir-
kungsmöglichkeit besäßen. 

Der Kerntechnischen Ausschuß setzt sich aus folgen-
den sachverständigen Mitgliedern zusammen: 

10 Vertreter der Hersteller und Ersteller von Atoman-
lagen; 

10 Vertreter der Betreiber von Atomanlagen; 
10 Vertreter der für den Vollzug des Atomgesetzes bei 

Atomanlagen zuständigen Behörden der Länder 
und der für die Ausübung der Aufsicht nach 
Art. 85, 87c des Grundgesetzes zuständigen Bun-
desbehörde (7 Vertreter der Ministerien oder Sena-
toren der Länder, 3 Vertreter des Bundesministers 
des Innern); 

10 Vertreter der Gutachter und Beratungsorganisatio-
nen. Davon: 
6 Vertreter der Vereinigung der Technischen Über-

wachungs-Vereine e. V. und der Technischen 
Überwachungs-Vereine e. V. ;  

2 Vertreter der Gesellschaft für Reaktorsicherheit 
(GRS) mbH, 

2 Vertreter der Reaktorsicherheitskommission; 
10 Vertreter der folgenden Behörden, Organisationen 

und Stellen. Davon: 
2 Vertreter des Bundesministers für Wirtschaft; 
1 Vertreter des Bundesministers für Forschung und 

Technologie; . 

1 Vertreter des Bundesministers für Jugend, Fami-
lie und G esundheit und des Bundesgesundheits-
amtes; 

1 Vertreter des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung und der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Unfallforschung; 

1 Vertreter der Kernforschungseinrichtungen; 
1 Vertreter der Träger der gesetzlichen Unfallversi-

cherung; 
1 Vertreter der Gewerkschaften; 
1 Vertreter der Sach- und Haftpflichtversicherer; 
1 Vertreter des Deutschen Normenausschusses. 

Der Kerntechnische Ausschuß beschließt bei der Auf-
stellung sicherheitstechnischer Regeln mit einer Mehr-
heit von  5/6  der berufenen Mitglieder. 

Damit stehen 20 Stimmen der Hersteller- und Betrei-
berfirmen (mit Sperrminorität) nur eine Stimme der 
Gewerkschaften (ohne Sperrminorität) gegenüber. 

Angesichts der Tatsache, daß in diesem Gremium Fra-
gen mit gewichtiger Bedeutung für den Arbeitsschutz 
geregelt werden, wird dem Deutschen Bundestag 
empfohlen, die Bundesregierung aufzufordern, für 
eine bessere Vertretung von Arbeitnehmerinteressen 
im Kerntechnischen Ausschuß Sorge zu tragen. 

3.1.3 Zur Besetzung der Reaktorslcherheitskommission 
(RSK) und der Strahlenschutzkommission (SSK) 

Der Bundesregierung stehen zur Beratung auf dem 
Gebiet der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes 
die Reaktor-Sicherheitskommission bzw. die Strahlen-
schutzkommission zur Verfügung. 

Deren Besetzung ist in der Öffentlichkeit wiederholt 
diskutiert worden. 

Eine Minderheit der Kommission bringt in diesem 
Zusammenhang zum Ausdruck, daß die angesproche-
nen Gremien ihrer Ansicht nach richtig und optimal 
besetzt seien. Bei der Arbeit dieser Gremien gehe es 
darum, die nach dem Atomgesetz erforderliche Vor-
sorge nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 
mit Hilfe der bestverfügbaren Fachexpertise aufzuzei-
gen. Hierzu seien eine hohe wissenschaftliche und 
technische Qualifikation in der jeweiligen Fachdiszi-
plin sowie eine jede verdeckte Motivation bei der Mei-
nungsbildung zuverlässig ausschließende Unabhän-
gigkeit erforderlich. Danach seien Reaktorsicherheits-
kommission und Strahlenschutzkommission keine Gre-
mien, in denen unterschiedliche Grundeinstellungen 
zur Nutzung der Kernenergie bzw. Interessen gesell- 
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schaftlicher Gruppen zum Ausdruck kommen sollen. 
Vielmehr müßten die Mitglieder dieser Gremien frei 
von anderen als den rein fachwissenschaftlichen Inter-
essenbindungen bezüglich der zu beratenden The-
menkomplexe sein. Den Erfordernissen der Reaktorsi-
cherheit und des Strahlenschutzes und damit dem 
berechtigten Bedürfnis der Bevölkerung nach Sicher-
heit von kerntechnischen Anlagen würde nicht Rech-
nung getragen, wenn diese Gremien ihre Beratungser-
gebnisse aufgrund interessenpolitischer Kompromisse 
erzielen würden, statt auf der Basis objektiv-fachlicher 
Meinungsbildung. Ausschließliche Auswahlkriterien 
müßten deshalb Sachverstand, Unpartei lichkeit und 
Gewissenhaftigkeit sein. 

Die Mehrheit der Kommission hält ebenfalls Sachver-
stand, Unparteilichkeit und Gewissenhaftigkeit für 
unabdingbare Voraussetzungen der Mitglieder dieser 
Sachverständigengremien. Darüber hinaus weist sie 
jedoch darauf hin, daß gerade bei der Tätigkeit der 
genannten Gremien sich technisch-naturwissenschaft-
liche Aussagen mit Werturteilen häufig verbänden. So 
sei etwa die Frage der Belastungsgrenze einer 
bestimmten Komponente eine durch Berechnung und 
Experiment eindeutig zu klärende Sachfrage. Wertun-
gen aber spielten beispielsweise eine Rolle bei der 
Frage, welches Sicherheitsniveau einer Komponente 
oder eines technischen Systems man angesichts der im 
Versagensfall erwarteten Schäden nach Abwägung 
von Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunk-
ten für erforderlich halte. Diese Sachlage lasse es als 
angemessen erscheinen, neben dem Sachverstand als 
unabdingbare Qualifikationsvoraussetzung auch ein 
möglichst breites Spektrum wissenschaftlicher Aus-
gangspositionen zu berücksichtigen. 

Von der Mehrheit der Kommission wird daher dem 
Deutschen Bundestag empfohlen, die Bundesregie-
rung aufzufordern, das Auswahlverfahren für die Mit-
glieder der genannten Gremien so zu gestalten, daß 
qualifizierte Fachleute mit unterschiedlicher Einstel-
lung zur Nutzung der Kernenergie berufen werden. 

3.1.4 Beratungskapazität für die Parlamente 

Bei der für den Bereich der Reaktorsicherheit und des 
Strahlenschutzes zuständigen obersten Bundesbe-
hörde, dem Bundesminister des Innern (BMI), bestehen 
die drei Beratungsgremien 
— Reaktorsicherheitskommission (RSK), 
— Strahlenschutzkommission (SSK), 
— Sachverständigenkommission für Fragen der Siche-

rung des Brennstoffkreislaufs (SSB). 

Die genannten Kommissionen beraten den Bundesmi-
nister des Innern in allen Fragen der Sicherheit kern-
technischer Anlagen, des Strahlenschutzes und der 
Sicherung kerntechnischer Anlagen. Sie beraten aus-
schließlich den Bundesminister des Innern bei der 
Durchführung seiner Aufgaben nach dem Atomgesetz 
in Verbindung mit seiner Bundesaufsichtskompetenz. 
Ohne Zustimmung des Bundesministers des Innern 
dürfen sie anderen Stellen keine Empfehlungen oder 
Auskünfte erteilen. 

Um das demgegenüber bestehende Beratungsdefizit 
für die parlamentarische Arbeit des Deutschen Bun- 

destages und auch der Landtage und kommunalen 
Parlamente auszugleichen, empfiehlt eine Minderheit 
der Kommission dem Deutschen Bundestag, zu prüfen, 
wie ein unabhängiges Fachgrenium geschaffen wer-
den kann, welches dauernd den Parlamenten zur fach-
lichen Beratung in kerntechnischen Fragen zur Verfü-
gung steht. 

Die Mehrheit der Kommission ist demgegenüber der 
Ansicht, daß es für die parlamentarische Arbeit ausrei-
chend sei, wenn bestehende Fachgremien wie bei-
spielsweise Reaktorsicherheitskommission und Strah-
lenschutzkommission, jederzeit für die Beantwortung 
von Sachfragen aus parlamentarischen Kreisen zur 
Verfügung stünden. Die Unabhängigkeit der Mitglie-
der dieser Gremien werde eine ojektive Beratung ga-
rantieren. 

3.1.5 Zur Gutachtertätigkelt 

Die im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren 
zugezogenen privatrechtlich organisierten Sachver-
ständigen – insbesondere aus dem Bereich der Techni-
schen Überwachungsvereine – prüfen das gesamte 
Sicherheitskonzept einer kerntechnischen Anlage. 
Diese Prüfungen erfolgen unter Beachtung der Sicher-
heitskriterien für Kernkraftwerke des Bundesministers 
des Innern sowie von den RSK-Leitlinien, KTA-Regeln 
und sonstigen Vorschriften. Bei allem ist der jeweils 
neueste Stand von Wissenschaft und Technik zu 
berücksichtigen. Um dieser Aufgabe gerecht werden 
zu können, haben die Technischen Überwachungs

-

Vereine eine „Leitstelle Kerntechnik" eingerichtet. 

Die Kommission würdigt die Tatsache, daß die privaten 
Technischen Überwachungsvereine durch ihre Leit-
stelle Kerntechnik bemüht sind, Vorgaben zur Harmo-
nisierung der Gutachtertätigkeit zu schaffen. 

Die Kommission war sich gleichwohl darin einig, daß 
Gutachtern mehr als bisher einheitliche und klare Vor-
gaben über die zu erreichenden Schutzziele an die 
Hand gegeben werden müßten. 

Angesichts der gesellschaftlichen Relevanz solcher 
Vorgaben empfiehlt die Kommission, die von den ein-
zelnen Gutachtern zu berücksichtigenden  Schutzvor-
gaben mehr als bisher in unmittelbarer politischer Ver-
antwortung, d. h. durch Regierung oder Parlament, 
festzulegen. 

3.2 Betriebssicherheit 

3.2.1 Zur Auswertung von Betriebserfahrungen 

Die durch den Betrieb kerntechnischer Anlagen 
gewonnenen und zu gewinnenden Erfahrungen sind 
ein wesentliches Element für die Gewährleistung und 
Fortentwicklung der Sicherheit. Für die Beurteilung 
von Störfällen ist man überwiegend auf analytische 
Methoden angewiesen. Die Kommission empfiehlt 
dem Deutschen Bundestag, die Genehmigungsbehör-
den aufzufordern, einer konsequenten Auswertung 
von Betriebserfahrungen weiterhin hohe Priorität ein-
zuräumen und die Ergebnisse dieser Auswertungen im 
erforderlichen Umfang der Öffentlichkeit zugänglich 
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zu machen. Sich abzeichnende Verbesserungen sollten 
in die Praxis des Bet riebs umgesetzt werden, sofern sie 
sicherheitstechnisch von Bedeutung sind. 

3.2.2 Zur Einführung eines Beauftragten für nukleare Sicher-
heit 

In kerntechnischen Anlagen sind bisher insbesondere 
der Strahlenschutzbeauftragte, der Beauftragte für 
Arbeitssicherheit und der Objektschutzbeauftragte 
tätig. Der Strahlenschutzbeauftragte hat unter Beach-
tung des Standes von Wissenschaft und Technik für 
den Schutz Einzelner und der Allgemeinheit vor Strah-
lenschäden an Leben, Gesundheit und Sachgütern 
durch geeignete Schutzmaßnahmen zu sorgen. 
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(Sicherheitsbeauftragte), die vom Genehmigungsinha-
ber eines Kernkraftwerkes bestellt werden, widmen 
sich dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung. Dem 
Objektschutzbeauftragten untersteht das gesamte 
Sicherungswesen auf Betreiberseite (Schutz der kern-
technischen Anlagen gegen Einwirkungen Dritter). 
Die Kommission stellt fest, daß im Bereich der nuklea-
ren Sicherheit noch personell-organisatorische Verbes-
serungen möglich und sinnvoll sind. 

Die Mehrheit der Kommission empfiehlt dem Deut-
schen Bundestag, die Bundesregierung aufzufordern, 
in diese Reihe von Betriebsbeauftragten einen 
„Betriebsbeauftragten für nukleare Sicherheit" einzu-
ordnen. Mit dessen Einsetzung soll die Verpflichtung 
der Betreiber zum Ausdruck kommen, angemessene 
Vorsorge gegen etwaige schädliche Auswirkungen 
ihrer Anlagen auf Einzelne oder die Allgemeinheit zu 
treffen. 

Nach dieser Konzeption soll der Betriebsbeauftragte 
für nukleare Sicherheit je nach Kernkraftwerk oder je 
nach Betreiber organisatorisch entweder der Betriebs-
abteilung, der Ingenieurabteilung oder der Produk-
tionsabteilung zugeordnet sein, wobei zur jeweils 
anderen Abteilung ein enger Kontakt bestehen sollte. 
Genauere Überlegungen zu den möglichen Aufgaben 
dieses Betriebsbeauftragten sind in einer gesonderten 
Ausarbeitung zusammengestellt 1 ). Seine Ausbildung 
sollte der eines Diplom-Ingenieurs für Maschinenbau 
oder Elektrotechnik entsprechen. In seiner Eigenschaft 
als Betriebsbeauftragter wäre er direkt der Betriebslei-
tung unterstellt. 

Demgegenüber hält eine Minderheit der Kommission 
angesichts widerstreitender Sicherheits- und Wirt-
schaftsinteressen ein Überdenken der betriebsabhän-
gigen Stellung sowohl des bisherigen Strahlenschutz

-

beauftragten als auch eines eventuell neu einzusetzen-
den Beauftragten für nukleare Sicherheit für erf order-
lich. Im Hinblick auf die Ereignisse im Kernkraftwerk 
Brunsbüttel, bei denen aus wirtschaftlichen Interessen 
in das Sicherheitssystem eingegriffen wurde und Emis-
sionen radioaktiver Stoffe verursacht wurden, ist dieser 
Teil der Kommission der Auffassung, daß durch eine 
betriebsunabhängige Stellung der genannten Beauf-
tragten der Vorrang der Sicherheit gegenüber wirt-
schaftlichen Interessen besser gewährleistet wird. 

1 ) Kommissionsvorlage II/K/10 (Anlage 4 im Materialien-
band). 

3.2.3 Unfallverhütungsvorschriften für Kernkraftwerke 

Unfallverhütungsvorschriften dienen dem Schutz des 
Betriebspersonals vor Arbeitsunfällen. Sie werden in 
Gremien der Berufsgenossenschaften erstellt, in denen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber paritätisch vertreten 
sind. Im Kraftwerksbereich müssen Unfallverhütungs-
vorschriften detai llierte technische Verhaltensweisun-
gen an das Personal für Betrieb, Wartung und Repara-
tur von Komponenten und Systemen eines Kernkraft-
werks enthalten. Für Kernkraftwerke wurden bislang 
keine spezifischen Unfallverhütungsvorschriften er-
stellt. Die Übertragbarkeit vorhandener Regelungen 
aus dem konventionellen Bereich der Technik auf den 
Arbeitsschutz in kerntechnischen Anlagen ist kaum 
möglich, da die speziellen Strahlenschutzanforderun-
gen darin nicht erfaßt sind. Die einzige allgemeine 
Unfallverhütungsvorschrift „Wärmekraftwerke" ent-
hält nicht die für Kernkraftwerke erforderlichen 
Details. In der bisherigen Praxis zieht man die Rah-
menbedingungen der Strahlenschutzverordnung und 
Richtlinien der Verwaltung (BMI) ergänzend heran. 
Hierbei handelt es sich jedoch nicht um Unfallverhü-
tungsvorschriften im oben genannten Sinne. Auch ent-
halten sie nicht die für die Aufgaben des Arbeitsschut-
zes notwendigen Details. 

Nach Ansicht der Kommission sollten bei einem weite-
ren Betrieb und Ausbau der Kernenergie die heute 
fehlenden Unfallverhütungsvorschriften zum Schutz 
der Beschäftigten vorhanden sein. Dem Deutschen 
Bundestag wird empfohlen, über den zuständigen 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung auf eine 
baldige Erarbeitung dieser Vorschriften hinzuwirken. 

3.2.4 Zur Kontrolle und Überwachung der Beschäftigten 

Wie auch einige andere moderne Technologien, so 
sind kerntechnische Anlagen für menschliche Ein-
flüsse empfindlich. Dies bedingt eine erhebliche Kon-
trolle und Überwachung der Beschäftigten. Insbeson-
dere im Bereich der Wiederaufarbeitungsanlage Karls-
ruhe und auch bei Herstellerfirmen kerntechnischer 
Anlagen haben Verwaltungsrichtlinien, die die Perso-
nalkontrolle und -überwachung regeln, zu Kollisionen 
mit den im Betriebsverfassungsgesetz normierten Mit-
wirkungsrechten des Betriebsrats geführt. 

Die Kommission empfiehlt dem Deutschen Bundestag, 
darauf hinzuwirken, daß die rechtliche Basis der Perso-
nalkontrolle und -überwachung im Einklang mit dem 
Betriebsverfassungsgesetz bleibt. Eine Aushöhlung 
bestehender Rechtsnormen durch Richtlinien mit indi-
rekter Wirkung für die Beschäftigten sollte vermieden 
werden. 

3.3 Umweltsicherheit 

3.3.1 Zur Auswertung und Meldung besonderer Vorkomm-
nisse 

Die Auswertung besonderer Vorkommnisse in kern-
technischen Anlagen der Bundesrepublik Deutschland 
erfolgt unter dem Gesichtspunkt, inwieweit diese Vor-
kommnisse es sicherheitstechnisch notwendig erschei-
nen lassen, Betriebssysteme und Sicherheitseinrich- 
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tungen zu modifizieren. Dabei wird auch Untersucht, 
ob das betreffende Vorkommnis die gegebenenfalls 
erforderlichen Modifizierungen nur bei der betroffenen 
kerntechnischen Anlage oder auch bei den übrigen 
Anlagen notwendig macht. Die Meldung der besonde-
ren Vorkommnisse geschieht derzeit nach den im Län-
derausschuß für Atomkernenergie vereinbarten Mel-
dekriterien. 

Die Kommission empfiehlt dem Deutschen Bundestag, 
die Bundesregierung aufzufordern, dieses Verfahren 
gemäß der Ermächtigungsvorschrift nach § 12 Abs. 1 
Nr. 4 AtG durch Rechtsverordnung zu regeln. In diese 
Verordnung sollte auch die Definition der „Sicherheits-
relevanz eines Vorkommnisses" aufgenommen 
werden. 

 
Die Bundesregierung sollte sich weiterhin darum 
bemühen, daß die bei der OECD zusammenlaufenden 
Meldungen über besondere Vorkommnisse in kern-
technischen Anlagen der Mitgliedsländer einer schnel-
len und effizienten Auswertung zugeführt werden. Sie 
sollte bemüht sein, über völkerrechtliche Vereinbarun-
gen und europäisches Gemeinschaftsrecht die notwen-
dige Anwendung der Ergebnisse dieser Auswertung 
sicherzustellen. 

3.3.2 Zur Information der Öffentlichkeit über besondere Vor-
kommnisse 

Den berechtigten Anliegen der Öffentlichkeit nach 
Information über sicherheitsrelevante Vorkommnisse 
und Störfälle sollte nach Ansicht der Kommission 
zukünftig stärker als bisher dadurch Rechnung getra-
gen werden, daß diese in detaillierter, verständlicher 
und sachlich richtiger Form sowie unverzüglich weiter-
gegeben werden. Es muß jedoch überprüft werden, 
wie gesetzliche Vorbehalte aus dem Gewerberecht 
sowie der Schutz von Betriebsgeheimnissen gegen-
über diesem öffentlichen Interesse zu wichten und mit 
ihm in Einklang zu bringen sind. In diesem Zusam-
menhang wird auf den Beschluß des Deutschen Bun-
destages vom 3.11.1979 (Drs. 8/3330) verwiesen, 
wonach in allen Bundesländern, in denen kerntechni-
sche Anlagen in Betrieb sind, ein Fernüberwachungs-
system installiert werden soll. Ein solches System, mit 
dem die relevanten Meßgrößen zu erfassen wären, 
würde der oft vorgebrachten Forderung nach 
betreiberunabhängiger Meldung besonderer Vor-
kommnisse entgegen kommen. Außerdem dürfte eine 
solche Maßnahme in der Öffentlichkeit positiv aufge-
nommen werden. 

3.3.3 Zum Komplex „Mensch und Technik" 

Die Erfahrungen vergangener Störfälle in kerntechni-
schen Anlagen zeigen, daß menschliches Versagen 
und menschliche Fehlentscheidungen einen wesentli-
chen Beitrag zum Störfall- und Unfall risiko liefern. Die 
Kommission ist daher der Ansicht, daß dem menschli-
chen Einfluß auf die Sicherheit besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden muß. 

Sie empfiehlt dem Deutschen Bundestag, die Bundes-
regierung, in ihrem Bemühen zu unterstützen, den 
Komplex „Mensch und Technik" weiterhin intensiv 
mit dem Ziel zu untersuchen, die Bedienungs- und 
Wartungsfreundlichkeit der Anlagen zu verbessern 

sowie eine rasche Erkennung des Anlagenzustandes 
und eine angemessene Reaktion bei Störungen zu 
gewährleisten. Die Bundesregierung sollte veranlas-
sen, daß die Ergebnisse dieser Untersuchungen auf 
ihre sicherheitstechnische Bedeutung hin geprüft und 
im erforderlichen Umfang in die Praxis umgesetzt 
werden. 

Im Hinblick auf einen eventuellen forcierten Zubau 
von Kernkraftwerken im Sinne der von der Kommis-
sion betriebenen Phase „Kernenergie II" müßte sicher-
gestellt werden, daß bei mehr Reaktoren nicht mehr 
Unsicherheit durch menschliches Verhalten zu erwar-
ten wäre, und gezeigt werden, durch welche techni-
schen, organisatorischen und Ausbildungsmaßnahmen 
dieses gewährleistet werden könnte. 

3.3.4 Zur Aufstellung differenzierender Gesundheitsstati-
stiken 

Um detaillierte Informationen über zivilisatorisch 
bedingte Schädigungen erhalten zu können, empfiehlt 
die Mehrheit der Kommission dem Deutschen Bundes-
tag, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß eine 
differenzierende Gesundheitsstatistik vor allem von 
Krebsneuerkrankungen aufgestellt werden kann. Die 
für diese Statistik erforderlichen Untersuchungen soll-
ten auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt werden. 

3.3.5 Zur Zusammenarbeit mit Nachbarländern 

Die Auswirkungen von schweren Unfällen in Kern-
kraftwerken können bei den geographischen Verhält-
nissen Europas mehrere Länder zugleich betreffen. 
Deshalb sollte jedes Land daran interessie rt  sein, daß 
auch in seinen Nachbarländern ein möglichst hoher 
Sicherheitsstandard realisiert wird. 

Die Kommission empfiehlt dem Deutschen Bundestag, 
die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Standortplanung, der Reaktorsicherheit und des Kata-
strophenschutzes insbesondere mit den an die Bundes

-

republik Deutschland angrenzenden Ländern zu 
unterstützen. Dabei sollten einheitliche Kriterien und 
Maßstäbe erarbeitet und angewandt werden. Die Bun-
desregierung sollte bemüht sein, diese Zusammenar-
beit so bald wie möglich völkerrechtlich und im euro-
päischen Gemeinschaftsrecht auf verbindliche rechtli-
che Regelungen zu gründen. 

3.3.6 Zum Katastrophenschutz und zur Standortplanung 2) 

Dem Deutschen Bundestag wird empfohlen, den Län-
dern gegenüber die Erwartung zum Ausdruck zu brin-
gen, für die Koordinierung der nach einem Unfall in 
einer kerntechnischen Anlage eventuell erforderlichen 
Maßnahmen wirkungsvolle Katastrophenschutzpläne 
auszuarbeiten bzw. fortzuschreiben. Unter Abwägung 
der Risiken, die mit einer Erprobung dieser Pläne mit 
der Bevölkerung verbunden wären, kann die Kommis-
sion eine solche Erprobung nur in begrenztem Umfang 
empfehlen. Dagegen empfiehlt sie, zusätzlich zu die-
sen Plänen Handlungsanweisungen für die betroffene 
Bevölkerung auszuarbeiten und bekanntzugeben. 

2 ) Die nachstehenden Empfehlungen gibt die Kommission bei 
drei Enthaltungen. 
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Die 	Kommission 	empfiehlt weiterhin, 	daß 
Stabsrahmenübungen zwischen den Betreibern und 
den für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden 
in der Umgebung von kerntechnischen Anlagen 
durchgeführt werden. 

Bei der Auswahl der Standorte von Kernkraftwerken 
sollte auch weiterhin im Interesse eines effektiven 
Katastrophenschutzes dem Gesichtspunkt einer mög-
lichst geringen Besiedlungsdichte im engeren 
Umkreis 3) ein hohes Gewicht beigemessen werden. 

3.3.7 Zu den Faktoren, die das Risiko bestimmen. 

Eine Minderheit der Kommission greift die oft gestellte 
Frage auf, inwieweit eine kleine Wahrscheinlichkeit 
für das Auftreten von Unfä llen als dominierender Fak-
tor für die nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erforderliche Schadensvorsorge herangezo-
gen werden könne. Die Grenzen einer Schadenserfas-
sung mit statistischen Mitteln, z. B. für Einflüsse des 
Faktors Mensch, sowie die Schwierigkeiten bei der 
Eingrenzung des Zeitpunktes für das Auftreten von 
Schadensereignissen rechtfertigten diese Fragestel-
lung. 

Um eine Orientierung über technisch mögliche Schutz-
ziele für die Schadensvorsorge zu erhalten, könne auf 
Bereiche der konventionellen Technik, z. B. den 
Brandschutz, zurückgegriffen werden. Dort fänden 
drei Indikatoren zur Eingrenzung der Risiken Verwen-
dung: die Menge brennbarer Stoffe im Brandabschnitt, 
zuverlässige aktive Maßnahmen zur Verhinderung 
und Bekämpfung von Bränden sowie passive Baumaß-
nahmen in Form von Mauern mit ausreichenden Zeit-
widerstandsbeiwerten gegen zu schnelle Ausbreitung 
des Brandes. 

Diese drei Indikatoren dürfen sinngemäß auch auf 
Kernkraftwerke übertragbar sein. 

Diese Minderheit der Kommission hält es daher für 
überprüfenswert, neben dem gewichtigen, betriebs-
orientierten Schutzziel, die Wahrscheinlichkeit für 
Störfälle zu minimieren, ergänzende – nicht ersetzende 
– Indikatoren für die Eingrenzung von Risiken für die 
Bevölkerung entwickeln zu lassen. Diese könnten ins-
besondere schadensbegrenzende Maßstäbe, wie den 
biologisch wirksamen Schadstoffinhalt eines Systems 
und die Freisetzungs- bzw. Verteilungsgeschwindig-
keit von Schadstoffen bei Unfällen über naturgesetz-
lich wirkende (passive) Sicherheitseinrichtungen zum 
Inhalt haben. Die Entwicklung der letztgenannten 
Indikatoren dürfte eine Voraussetzung dafür darstel-
len, daß z. B. administrative Notfallschutzmaßnahmen 
aus zeitlicher Sicht auch greifen. Der Nachweis der 
Effizienz von Notfallmaßnahmen werde dadurch mög-
lich. Der Maßstab „Schadstoffinhalt eines Systems" 
könne sowohl als grundsätzliche Entscheidungshilfe 

3) Prof. Dr. Dr. G. Altner, Prof. Dr. D. von Ehrenstein, Prof. Dr. 
K.-M. Meyer-Abich, Abg. H. B. Schäfer und Abg. R. Ueber-
horst machen geltend, daß die Worte „im engeren 
Umkreis" durch „im genügend großen Umkreis" ersetzt 
werden müssen, da sie der Meinung sind, daß der Sicher-
heitsabstand zwischen einem Kernkraftwerk und größere

-

ren Siedlungen eine der Sicherheitskriterien entspre-
chende ausreichende Mindestgröße haben muß. 

bei der Bewertung künftiger kerntechnischer Entwick-
lungen (Brennstoffkreislauf, Endlager) als auch bei 
Veränderungen bestehender Anlagen (z. B. Kompakt

-

lager) herangezogen werden. 

3.4 Empfehlungen zu längerfristigen Forschungs-
vorhaben 

3.4.1 Zur „Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke" 

Die Kommission hat die veröffentlichten Ergebnisse 
der ersten Phase der „Deutschen Risikostudie Kern-
kraftwerke" im Verlauf ihrer Arbeiten zur Kenntnis 
genommen. Sie sieht darin einen bedeutenden Beitrag 
zur besseren Beschreibung der technischen Risiken 
von Kernkraftwerken und einen wichtigen Schritt in 
der wissenschaftlichen Entwicklung zur quantiativen 
Risikoeinschätzung. 

Zur weiteren Arbeit an der Deutschen Risikostudie 
(Phase II) gibt die Kommission folgende Empfeh-
lungen: 

Mit der zweiten Phase der Deutschen Risikostudie soll-
ten unter Berücksichtigung der Kritik an der Rasmus-
sen-Studie – und der im ersten Teil der Deutschen 
Risikostudie zusätzlich erkannten Schwachstellen – die 
Methoden der Risikoabschätzung weiterentwickelt, 
die Rechenmodelle verbessert und dabei die neuen 
Erkenntnisse der Risikoforschung berücksichtigt wer-
den. Außerdem sollte die Tragfähigkeit der Aussagen 
der bereits abgeschlossenen ersten Phase der Deut-
schen Risikostudie überprüft werden. 

Auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse der 
Deutschen Risikostudie empfiehlt die Kommission im 
einzelnen: 
— zu prüfen, inwieweit die Ergebnisse der Deutschen 

Riskikostudie auf bestehende ältere Kernkraftwer-
ke in der Bundesrepublik Deutschland übertragbar 
sind; 

— das Risiko von Bränden innerhalb der Anlage und 
Einwirkungen von außen (Erdbeben, Flugzeugab-
sturz, chemische Explosionen) zu untersuchen; 

— die Auswirkungen von Kompaktlagern auf das 
Schadenspotenial und das Risiko zu untersuchen; 

— den Versuch einer besseren Quantifizierung des 
Risikobeitrages von menschlichem Fehlverhalten 
und nicht geplanten Eingriffen des Betriebsperso-
nals zu unternehmen; 

— die Möglichkeit zu prüfen, den Risikobeitrag von 
Sabotage oder Gewalthandlungen im Falle von 
Krieg zu quantifizieren; 

— das Risiko beim Versagen von geplanten Katastro-
phenschutzmaßnahmen in die probabilistischen 
Überlegungen einzubeziehen; 

— eine genauere Beschreibung der Schadensauswir-
kungen auf die Umgebung kerntechnischer Anla-
gen bei Unfällen (z. B. radioaktive Verseuchung 
weiter Landflächen) – auch unter Berücksichtigung 
naturgesetzlicher Wirkungszusammenhänge und 
organisatorischer Maßnahmen – zu versuchen. 

Die Mehrheit der Kommission möchte mit C. F. von 
Weizsäcker darauf hinweisen, „daß es in öffentlich 
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kontroversen Problemen zweckmäßig ist, dieselbe 
Frage von wenigstens zwei Arbeitsgruppen untersu-
chen zu lassen, deren bisherige Arbeiten die Vermu-
tung nahelegen, ihre natürlichen Tendenzen oder auch 
ihre möglichen Abhängigkeiten wiesen sie bezüglich 
der erwarteten Resultate der Studie in entgegenge-
setzte Richtung. Soweit solche Studien im Resultat 
übereinstimmen, ist die Vermutung, sie hätten recht, 
etwas besser begründet als ohne diese gegenseitige 
Kontrolle. Soweit sie nicht übereinstimmen, liegen 
dann die Argumente für und wider klarer auf dem 
Tisch. Die Verzögerung, die ein solches Verfahren mit 
sich bringt, ist zwar manchmal technisch von Nachteil, 
macht sich aber politisch gleichwohl bezahlt." 4). 

Für die Deutsche Risikostudie erscheint der Mehrheit 
der Kommission eine Berücksichtigung unterschiedli-
cher Expertenmeinungen als der vernünftigste Weg 
zur Abstützung der Annahmen und Ergebnisse. Dies 
kann nach Ansicht dieses Teils der Kommission am 
besten dadurch gewährleistet werden, daß an der 
Erstellung der zweiten Phase der Deutschen Risikostu-
die Fachleute beteiligt werden, die unterschiedliche 
Einstellungen zur Kernenergienutzung haben. 

Mit dem Ausschuß für Forschung und Technologie des 
Deutschen Bundestages ist die Mehrheit der Kommis-
sion der Ansicht, daß auch die erstrebte öffentliche 
Akzeptanz der Deutschen Risikostudie dadurch geför-
dert wird, daß in die Arbeiten zu der notwendigen 
Kontrollphase II „auch qualifizierte Wissenschaftler 
einbezogen werden, die der Nutzung der Kernenergie 
skeptisch gegenüberstehen." 5). 

Zu diesem Beschluß erklärte das Bundesministerium 
für Forschung und Technologie, „ein Expertenge-
spräch zur Reaktorsicherheitsforschung habe gezeigt, 
daß ein besonderes Bedürfnis bestehe, die Mitwirkung 
von solchen Wissenschaftlern zu organisieren, die der 
Nutzung tier Kernenergie skeptisch gegenüberstün-
den. Dies sei auch eine Möglichkeit, den do rt  vorhan-
denen Sachverstand in die Studie miteinzubeziehen. 
Gerade in einem solchen Projekt könnten Wissen-
schaftler mit unterschiedlichen Ausgangspositionen zu 
einer sinnvollen Zusammenarbeit zusammengeführt 
werden" 6) 

Eine Minderheit der Kommission ist dagegen der Mei-
nung, daß es allein auf Sachverstand als Auswahlkrite-
rium für die Durchführung von Risikostudien an-
komme. Eine bestimmte Einstellung zur Kernenergie-
nutzung könne deshalb nicht als zusätzliches Auswahl-
kriterium herangezogen werden. 

3.4.2 Zur Reduktion von Risiken und zur Begrenzung des 
Schadensausmaßes bei Unfällen 

Im Hinblick auf die Reichweite moderner Energiesy

-

steme steht in der heutigen Energiedebatte die 

4) C. F. von Weizsäcker, Wege in der Gefahr (Hanser, 1976), 
S. 41. 

5) Vgl. Beschluß des Ausschusses für Forschung und Techno-
logie, 8. Wahlperiode, Kurzprotokoll der 38. Sitzung vom 
15. November 1978, S. 20, und Kommissionsvorlage II/S/17 
(Anlage 5 im Materialienband). 

6) Vgl. Kurzprotokoll der 38. Sitzung des Ausschusses für 
Forschung und Technologie vom 15. November 1978, 

8. Wahlperiode, S. 17. 

Begrenzung des maximal möglichen Schadensausma-
ßes von Unfällen in Energiesystemen im Vordergrund 
des Interesses. Eine solche Begrenzung bedarf der 
besonderen Erörterung. 

Es scheint zuzutreffen, daß jedwedes Energiesystem 
mit großen und global wirksamen Schadensmöglich-
keiten verbunden ist, wenn es nur genügend groß ist. 
Der Übergang zu fossilen Brennstoffen sehr geringen 
Heizwertes, die Bereitstellung großer Mengen an 
Materialien für die Anlagen großer zentraler Einrich-
tungen zur Nutzung der Sonnenenergie, Rückwirkun-
gen auf die oberen Schichten der Stratosphäre, das 
Kohlendioxid-Problem und andere Probleme großer 
Energiesysteme weisen darauf hin. 

Hier ist jedoch die Nutzung der Kernenergie von 
besonderem Interesse. Häufig wird davon ausgegan-
gen, daß die bloße Existenz großer Mengen toxischer 
bzw. strahlentoxischer Substanzen an sich schon zur 
quantitativen Charakterisierung des maximal mögli-
chen Schadensausmaßes genügt. Demgegenüber 
kommt es zur Abschätzung eines solchen Schadens-
ausmaßes nicht nur auf das bloße Vorhandensein, son-
dern entscheidend auf die vernüftigerweise zu unter-
stellenden Freisetzungs- und Verteilungsprozesse an. 

Um zu einer Begrenzung des so verstandenen Scha-
densausmaßes zu kommen, wurde bis Ende der 50er 
Jahre das Konzept des „Größten Anzunehmenden 
Unfalls" (GAU) verfolgt. Dieses Konzept geht von der 
Vorstellung aus, das Schadenausmaß vor allem durch 
bauliche Maßnahmen (Beeinflussung möglicher Frei-
setzungsmechanismen) zu begrenzen. Demgegenüber 
ist seit Anfang der 60er Jahre der Wunsch in den 
Vordergrund getreten, durch ingenieurtechnische 
Maßnahmen auch die Eintrittswahrscheinlichkeit für 
Schadensfälle zu reduzieren. Damit einher ging seit 
Mitte der 60er Jahre die Entwicklung rigoroser quanti-
tativer Verfahren zur Abschätzung des Funktionierens 
solcher Maßnahmen, d. h. bei der Zuverlässigkeit der 
in Rede stehenden Anlagen. Das hat zu neuen vertief-
ten Einsichten in Sicherheitserfordernisse geführt, die 
wiederum ihrerseits solche Wahrscheinlichkeitsmetho-
den noch stärker in den Vordergrund haben treten 
lassen und eine bessere Beschreibung des Unfall risikos 
möglich gemacht haben. 

Auch nach heutiger Konstruktionsweise ist das maxi-
male naturgesetzlich mögliche Schadensausmaß ins-
besondere durch die mit baulichen Maßnahmen 
erreichte Eindämmung des zeitlichen Freisetzungsver-
mögens von Schadenspotentialen begrenzt. Eine wei-
tergehende Verminderung des Risikos und eine wei-
tergehende Begrenzung des maximalen Schadensaus-
maßes könnte jedoch mit Rücksicht auf die Gewich-
tung in der Öffentlichkeit überdenkenswert sein. 

Maßnahmen, die zur Risikoreduktion beitragen kön-
nen, lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Sie dienen 
entweder zur 

— Unfallverhinderung, 
dies sind Maßnahmen, die eine Beschädigung oder 
ein Schmelzen des Reaktorkerns verhindern, 

oder zur 
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— Schadenseindämmung, 
dies sind Maßnahmen, die die Folgen eines Kern-
schmelzens eingrenzen und eine gefährliche Frei-
setzung von Radioaktivität in die Umgebung auch 
nach einem Kernschmelzen verhindern. 

In der Reaktorsicherheitstechnik wurden Maßnahmen 
zur Unfallverhinderung immer als vorrangig angese-
hen. Der dabei gegebene, klar definierbare Anlagen

-

zustand erlaubt ein gezieltes und wirkungsvolles Ein-
greifen der Sicherheitseinrichtungen. Wo die inzwi-
schen vorliegenden Erfahrungen und die systemtech-
nischen Analysen Verbesserungsmöglichkeiten erken-
nen lassen, sollten sie durch Ertüchtigung oder gege-
benenfalls Ergänzung der Sicherheitssysteme realisiert 
werden. So kann in jedem Fall die größte sicherheits-
technische Wirkung erzielt werden. 

Ein Teil der Kommission legt besonderen Wert auf 
inhärente Sicherheitseigenschaften und auf passiv wir-
kende Sicherheitseinrichtungen. Inhärente Sicher-
heitseigenschaften sind naturgesetzlich vorhandene 
Eigenschaften, die bei der Auslegung genutzt werden. 
Beispiele sind eine ausreichend niedrige Leistungs-
dichte eines Reaktorkerns, so daß kein oder nur ein 
langsames Schmelzen erfolgen kann, oder der nega-
tive Temperaturkoeffizient, der zu einer Unterbre-
chung oder Verminderung der Kettenreaktion bei 
Ansteigen der Temperatur im Reaktorkern führt. Pas-
siv wirkende Sicherheitseinrichtungen sind solche 
technische Vorkehrungen, die ohne in Tätigkeit zu 
setzende oder zu haltende bewegliche Maschinenteile 
ihre Sicherheitsaufgabe mit Hilfe inhärenter Eigen-
schaften erfüllen. Beispiele sind die Kühlung eines 
Reaktorkerns durch Naturumlauf des Kühlmittels, 
anstatt mit Pumpen, oder der Einschluß von Radioakti-
vität in einem geschlossenen Containment ohne zu 
betätigende Lüftungsklappen. 

Nach Meinung dieses Teils der Kommission haben die 
Erfahrungen aus dem bisher schwersten Störfall im 
Kernkraftwerk TMI 2 bei Harrisburg Reserven und 
Grenzen insbesondere von aktiven Sicherheitsvorkeh-
rungen deutlich gemacht. Als Grund für die Bevorzu-
gung passiver Sicherheitseinrichtungen wird insbeson-
dere die durch Erfahrung abstützende Wirkungsweise 
genannt, die gegenüber menschlichen Bedienungsfeh-
lern wenig sensibel sei. Auch in den ,, Sicherheitskrite-
rien für Kernkraftwerke" des Bundesministers des 
Innern wird – in Kriterium 1.1. – passiven Sicherheits-
einrichtungen gegenüber aktiven Sicherheitseinrich-
tungen der Vorzug gegeben. 

Demgegenüber legt ein anderer Teil der Kommission 
in diesem Zusammenhang Wert auf folgende Feststel-
lungen: Was die Zuverlässigkeit aktiver Systeme 
betreffe, so sei sie für den Außenstehenden weniger 
durchsichtig als beispielsweise die Zuverlässigkeit und 
Wirksamkeit passiver Einrichtungen. Es bestehe daher 
die Neigung, aktive Maßnahmen zur Unfallverhinde-
rung eher in Frage zu stellen als mögliche, scheinbar 
einfache Maßnahmen zur Schadenseindämmung, vor 
allem wenn sie auf passiven Elementen aufgebaut 
seien. Tatsächlich erfordere aber der sichere Einschluß 
eines geschmolzenen Kerns die Berücksichtigung von 
Prozessen in einem chemisch-physikalischen Grenzbe

-

reich, aus dem theoretische Kenntnisse und praktische 
Erfahrungen nur sehr begrenzt vorlägen. 

Die gesamte Kommission ist jedoch der Ansicht, daß, 
wenn zusätzliche gezielte Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Schadensfolgen eines Kernschmelzunfalls – 
auch unter dem politischen Gesichtspunkt – für sinn-
voll und notwendig gehalten werden, sowohl nach den 
Erfahrungen aus TMI, als auch nach den Erkenntnis-
sen der durchgeführten Risikoanalysen ein Ansatz-
punkt vor allem darin zu sehen ist, die Dichtheit des 
Sicherheitsbehälters auch nach einem Kernschmelzun-
fall zu erhalten. Hierdurch kann die Freisetzung der 
aus dem Kern ausgetretenen radioaktiven Stoffe in die 
Umgebung entscheidend begrenzt werden. 

Nach heutigem Kenntnisstand müssen schadensein-
dämmende Maßnahmen vor allem darauf abzielen, die 
im Zeitbereich von Stunden bis Tagen nach einem 
Kernschmelzen im Sicherheitsbehälter zu erwartenden 
Vorgänge so zu beeinflussen, daß auch langfristig ein 
Versagen des Sicherheitsbehälters nicht auftritt. 

Daher werden Untersuchungen darüber empfohlen, ob 
und auf welche Weise ein Durchschmelzen des Funda-
ments und eine Beschädigung der Sicherheitshülle 
durch Überdruck im Laufe eines Kernschmelzunfalls 
verhindert werden können. 

Zur Diskussion stehen in dieser Hinsicht die folgenden 
Maßnahmen: 

1. Änderungen der baulichen Gestaltung im unteren 
Bereich des Sicherheitsbehälters und an der Funda-
mentplatte 

Bei den gegenwärtigen Kernkraftwerken ist nicht aus-
zuschließen, daß der geschmolzene Kern nach dem 
Durchdringen des Reaktorbehälters im Sicherheitsbe-
hältersumpf mit Wasser in Berührung kommt. Die phy-
sikalischen und chemischen Vorgänge beim Kontakt 
der Schmelze mit dem Sumpfwasser tragen – gemein-
sam mit der Energieentbindung beim Eindringen der 
Schmelze in die Betonstrukturen – wesentlich zur Was-
serdampf- und Wasserstoffentwicklung und damit zu 
einer Erhöhung des Druckes im Sicherheitsbehälter 
bei. 

Daher könnte eine .Verminderung des Druckaufbaus 
wahrscheinlich bereits dann erreicht werden, wenn 
durch entsprechende Konstruktionsänderungen bei 
neu zu errichtenden Anlagen einen Kontakt zwischen 
geschmolzenem Kern und Sumpfwasser vermieden 
wird. 

Ob darüber hinausgehende Änderungen an der Kon-
struktion im unteren Bereich des Sicherheitsbehälters 
oder an der Fundamentplatte dazu beitragen können, 
eine die Integ rität des Sicherheitsbehälters gefähr-
dende Wasserdampf- und Wasserstoffentwicklung und 
ein Durchschmelzen des Kerns durch das Gebäudefun-
dament extrem unwahrscheinlich zu machen oder völ-
lig auszuschließen, kann erst aufgrund weitergehender 
Untersuchungen beurteilt werden. 

2. Begrenzung des Druckaufbaus im Sicherheitsbehäl-
ter durch Wärmeabfuhr bzw. Druckentlastung 

Der Druckanstieg im Sicherheitsbehälter kann durch 
eine Verminderung des Energietransfers aus der Kern- 
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schmelze in die Sicherheitsbehälteratmosphäre 
begrenzt werden. Darauf – und auf die Verhinderung 
des Durchschmelzens des Fundaments – zielen die 
unter 1. angesprochenen Maßnahmen. 

Weitere Möglichkeiten zur Druckbegrenzung bzw. 
-reduzierung bestehen da rin, Wärme aus der Sicher-
heitsbehälteratmosphäre abzuführen bzw. eine Druck-
entlastung vorzusehen. 

a) Wärmeabfuhr 
Zur Diskussion steht vor allem eine Wärmeabfuhr 
durch Besprühen der Stahlhülle von außen. 
Die Wärmeabfuhr könnte – alternativ oder zusätz-
lich – z. B. auch durch ein verstärktes Sprühsystem 
innerhalb des Sicherheitsbehälters erfolgen. Vor-
teile und Nachteile der verschiedenen Systeme soll-
ten im einzelnen untersucht werden. 

b) Druckentlastung 
Zur Begrenzung der radiologischen Folgen, die mit 
einer Druckentlastung verbunden wären, käme 
eine Ableitung des spaltproduktbefrachteten Was-
serdampf-Gas-Gemisches nur über Filter in die 
Umgebung, in einen zweiten Sicherheitsbehälter 
oder in ein Druckunterdrückungssystem in Frage. 
Wenngleich es zweckmäßig ist, Überlegungen auch 
in diese Richtung weiter zu verfolgen, erscheinen 
grundsätzlich die unter den Punkten 1. und 2. a) 
angesprochenen Maßnahmen sinnvoller. Sie haben 
den Vorteil, daß eine Verschleppung radiaktiver 
Stoffe in Bereiche außerhalb des Sicherheitsbehäl-
ters vermieden wird. 

Die unter 1. und 2. diskutierten Maßnahmen können 
aber grundsätzlich nur dann eine wesentliche Scha-
denseindämmung bewirken, wenn bei Störfällen der 
Abschluß der Druchdringungen durch den Sicherheits-
behälter, insbesondere der Lüftungskanäle, sicherge-
stellt ist. 

Daher sollte untersucht werden, ob und auf welche 
Weise die Zuverlässigkeit von Sicherheitsbehälterab-
schlüssen erhöht werden kann, z. B. indem – soweit 
technisch möglich – passiv bzw. nach dem Fail-Safe-
Prinzip arbeitende Systeme angewandt werden. 

Die Mehrheit der Kommission hält schließlich u. a. fol-
gende Ansatzpunkte einer weiteren Forschung und 
Entwicklung für geeignet, die Möglichkeiten zur 
Sicherheitsverbesserung durch inhärente Eigenschaf-
ten und passive Einrichtungen zu klären: 
— Die unterirdische Bauweise von Kernkraftwerken; 
— die Kühlung des Reaktorkerns anstelle mit aktiven 

Pumpen über passiven Wärmeabfluß in Abstim-
mung mit der Leistungsdichte des Kerns; 

— die Optimierung von Reaktorsystemen und Brenn-
stoffkreisläufen hinsichtlich ihres Inhalts an biolo-
gisch wirksamen Schadstoffen; 

— die Verbesserung der zeitlichen Rückhaltefunktion 
von passiven Barrieren, insbesondere der Brenn-
elementhüllen, auch im Bereich von Störfällen; 

— die Begrenzung von Reaktivitätsexkursionen durch 
physikalische Vorkehrungen bzw. spezielle Anord-
nungen von Reaktorkernen. 

Anhand vorgegebener Bewertungskriterien (z.B. über 
die Indikatoren zum Risikobegriff) wäre der jewei lige 
Sicherheitsgewinn der einzelnen Maßnahmen zu 
ermitteln. Unter der Voraussetzung entsprechender 
positiver Ergebnisse sollte deren Umsetzung in die 
Praxis verfolgt werden. 

4 Fragen zur Radioökologie 

In den ersten Diskussionen zum Thema „Strahlen-
schutz" stellte die Kommission fest, daß die folgenden 
Themen unterschiedlicher Auffassungen bestehen: 
a) Gefährdung der Gesundheit durch radioaktive 

Strahlung, 
b) synergistische Effekte, 
c) radiologische Berechnungen, 
d) Messungen der Emissionen und Umgebungsüber-

wachung. 

Die Kommission hat einen von einem Teil ihrer Mit-
glieder zu diesen Themen eingereichten Fragenkata-
log außenstehenden Sachverständigen zur Beantwor-
tung zugeleitet 7). Die hierzu bereits eingegangenen 
Antworten konnten in der zur Verfügung stehenden 
Zeit nicht mehr ausgewertet werden 8), 9). 

7) Kommissionsvorlagen II/S/17,II/K/20, II/K/21, II/K/22, II/ 
K/23 (Anlagen 5 bis 9 im Materialienband). 

8) Obwohl das Thema Strahlenschutz in der zurückliegen-
den Berichtsperiode nicht ausführlich behandelt werden 
konnte, halten es die Kommissionsmitglieder Prof. Dr. Dr. 
G. Altner und Prof. Dr. D. von Ehrenstein für unverzicht-
bar, angesichts der Bedeutung des Themas bestimmte 
Tatbestände als besonders problematisch hervorzuheben: 

Zur Gefährdung der Gesundheit durch radioaktive Strah-
lung 

Die bisher erfaßte Wirkung der radioaktiven Strahlung auf 
die Gesundheit werde unterschätzt. Weitere Auswirkun-
gen über die Krebsgefährdung hinaus, wie beispielsweise 
genetische Schäden, seien bislang unzureichend erforscht. 

Die Unterschiede in der individuellen Strahlensensibilität 
betrügen mehrere Größenordnungen und würden in den 
Abschätzungen kaum berücksichtigt. Wegen der leichten 
Einbaubarkeit in biologisches Mate rial seien die Auswir-
kungen der umfangreich emittie rten Radionuklide Koh-
lenstoff-14 und Tritium besonders schwer zu erfassen. Die 
Abschätzung der Dosis-Wirkung-Beziehung für Krebser-
krankungen unterliege in der internationalen Literatur 
einer erheblichen Schwankungsbreite; dementsprechend 
sei auch die Zahl der Krebsfälle infolge natürlicher Strah-
lenbelastung umstritten. Die Höhe der zur Zeit zulässigen 
Belastungshöchstwerte erscheine unakzeptabel — ebenso 
das Fehlen einer Begrenzung der Kollektivbelastung, die 
besonders wegen der langlebigen Isotope von großer 
Bedeutung sei. 

Zu synergistischen Effekten 
Bereits heute seien zahlreiche Verbindungen bekannt, die 
die Wirkung radioaktiver Substanzen erhöhen. Diese Syn-
ergismen müßten bei der Abschätzung radioaktiver Wir-
kungen stärker als bisher berücksichtigt werden. Mit der 
wachsenden Anzahl von Umweltchemikalien sei auch ein 
Ansteigen dieser Wechselwirkungen zu befürchten. 
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Zu den radiologischen Berechnungen 
Die Berechnungen zur Strahlenbelastung durch radioak-
tive Emissionen vernachlässigten bei der Bestimmung der 
meteorologischen Ausbreitung die Schwankungsbreite 
der Daten und die Unsicherheit des Rechenmodells, was 
insbesondere bei Kurzzeitemissionen zu sehr hohen 
Unterschätzungen führen könne. Die radioökologischen 
Berechnungen ließen überdies eine Reihe von Belastungs-
pfaden außer acht und verwendeten in vielen Fällen, ins-
besondere bei ökologischen Transferprozessen, zu nied-
rige Rechenfaktoren. Bei der Festlegung der in die Berech-
nung eingehenden Daten werde die große Streuung der 
Werte nicht annähernd hinreichend berücksichtigt, wes-
halb die Möglichkeit bestehe, daß mit der Berechnung die 
wirkliche Belastung bedeutend zu niedrig angesetzt 
werde. 

Schließlich würden in den raioökologischen Berechnun

-

gen wichtige Bevölkerungsgruppen vernachlässigt sowie 
die Gesamtbelastung der Bevölkerung nicht angegeben. 

Zu Messungen der Emissionen und Umgebungsüber-
wachung 
Die bei der Emissionsüberwachung angewandten Mess-
verfahren wiesen zahlreiche Mängel auf. Sie erfaßten 
nicht hinreichend die Menge der abgegeben Radionuklide 
(z.B. wegen mangelhafter Instrumentierung und systema-
tisch möglicher Abweichungen sowie wegen Sekundär-
kreisemissionen), das Spekt rum und die chemische Form 
der Radionuklide sowie die zeitliche Schwankung der 
Emissionsquellstärke von a- und ß-Strahlern. 

Die Umgebungsüberwachung erfasse wich tige Bela-
stungspfade nicht und sei überdies in ihrem Umfang unzu-
reichend. Die Nachweisgrenze der Umgebungsüberwa-
chung liege darüber hinaus so hoch, daß bereits über 
einen einzigen Belastungspfad Strahlenbelastungen in der 
Größenordnung der zulässigen Grenzwerte auftreten 
könnten, ohne durch die Umgebungsüberwachung ent-
deckt worden zu sein. (vgl. zu den indizierten Problemen 
den Fragenkatalog in Kommissionsvorlage II/S/17). 

Schlußfolgerungen 
Im Blick auf die skizzierte Problemlage leiteten Prof. Dr. 
Dr. G. Altner und Prof. Dr. D. von Ehrenstein einen Kata-
log von Forderungen ab: 

1. Die von der Betreiberseite immer wieder angegebene 
reale Maximalbelastung der Bevölkerung von 1 mrem/ 
a solle als Zielperspektive für eine neu zu setzende 
Obergrenze durch Emissionen aus kerntechnischen 
Anlagen genommen werden. Es sei nämlich nicht aus-
zuschließen, daß im Zuge des Ausbaus der Atomener-
gienutzung die bislang geltenden Obergrenzen doch 
voll ausgeschöpft werden, was nicht akzeptabel sei. 

2. Da die von den derzeit laufenden Anlagen abgegebe-
nen Emissionsmengen sehr starke Unterschiede auf-
wiesen, sollten für die stärker ermittierenden Anlagen 
Maßnahmen zur Reduzierung der radioaktiven Abga-
ben getroffen werden. In diesem Sinn sei auch eine 
Rückhaltung von bisher nicht gefilterten Emissionen 
zu erwägen. 

3. Generell empfehlenswert sei die Entwicklung und Te-
stung der unterirdischen Bauweise von Reaktoren und 
Zwischenlagern. 

Der Vollzug dieser Maßnahmen würde im Kriegs- und 
Krisenfall die Freisetzung des radioaktiven Potentials 
aus kerntechnischen Anlagen erschweren und so zu-
sätzliche Sicherheiten bieten. Ebenso sei für alle wei

-

terhin oberirdisch arbeitenden Reaktoren die Einrich-
tung von unterirdischen Ausweichlagern vorzusehen. 
Im Kriegs- und Krisenfall müßte die unverzügliche 
Verbringung aller Brennelemente dorthin erfolgen. 

4. Die von Prof. Dr. Dr. G. Altner und Prof. Dr. D. von 
Ehrenstein empfohlenen Schutzmaßnahmen basieren 
auf der Voraussetzung, daß ein forcierter Neubau von 
Kernkraftwerken nicht vertretbar sei, für die laufenden 
Anlagen aber ein zusätzliches Maß an Sicherheitsvor-
kehrungen verwirklicht werden müßte. Ein Zubau an 
Leichtwassereaktoren könne nur unter der Vorausset-
zung verantwortet werden, daß eine geschlossene Ent-
sorgungsvariante, bestehend aus Zwischenlager- und 
Endlagermöglichkeit, im kleintechnischen Maßstab 
demonstriert  und im Sinne der oben erhobenen Sicher-
heitsfragen als einwandfrei erwiesen ist. 

9) Prof. Dr. A. Birkhofer nimmt zu den angesprochenen Fra-
gen wie folgt Stellung: 

Auswirkungen ionisierender Strahlen 
Über die Auswirkungen ionisierender Strahlen auf die 
Gesundheit liegen zahlreiche Ergebnisse von exponierten 
Personengruppen und von Tierexperimenten vor, die eine 
konservative Abschätzung möglicher Strahlenschäden 
gestatten. Das gilt auch in bezug auf gene tische Schäden, 
sowie für die Auswirkungen von Kohlenstoff-14 und T ri -
tium. In diesem Zusammenhang ist besonders darauf hin-
zuweisen, daß selbst in Japan bei den Personengruppen, 
die von Atombombenabwürfen betroffen wurden, bis dato 
keine zusätzlichen gene tischen Schäden im Vergleich mit 
anderen Personengruppen statistisch nachgewiesen wer-
den konnten. 

Die vorliegenden Ergebnisse wurden von internationalen 
Expertengruppen ausgewertet (BEIR-Report 1972, UNS-
CEAR-Bericht 1977), und mögliche Dosis-Wirkungs-
Beziehungen diskutiert. Nach diesen Überlegungen muß 
heute die lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung, die in der 
Bundesrepublik Deutschland zur Beurteilung möglicher 
Auswirkungen radioaktiver Strahlung verwendet wird, als 
die ungünstigste Annahme zur Ermittlung der Auswirkun-
gen von Strahlenexpositionen angesehen werden. In der 
internationalen wissenschaftlichen Literatur sind darüber 
hinaus Unterschiede bei der Abschätzung der Zahl mögli-
cher Krebsfälle nach einer Bestrahlung kleiner als eine 
Größenordnung. Letzteres gilt auch für Unterschiede in 
bezug auf die individuelle Strahlensensibilität von gesun-
den Personen. 

In der Bundesrepublik Deutschland sind die Dosisgrenz-
werte für die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Abluft 
und dem Abwasser aus kerntechnischen Anlagen in § 45 
StrlSchV als Individualwerte festgelegt, die auch an der 
ungünstigsten Einwirkungsstelle eingehalten werden 
müssen. Durch die weitere Verteilung der radioaktiven 
Stoffe durch Transportvorgänge in der Atomsphäre und im 
Vorfluter werden an allen anderen-Orten niedrigere Strah-
lenexpositionen hervorgerufen. Das Konzept der Individu-
aldosis führt somit zwangsläufig auch zu einer Beschrän-
kung der Bevölkerungsdosis. Die Erfahrung mit in Bet rieb 
befindlichen Kernkraftwerken hat gezeigt, daß die mitt-
lere Dosis in der Umgebung dieser Anlagen kleiner oder 
gleich 1 mrem/a ist. Dieser Wert liegt innerhalb der 
Schwankungsbreite der natürlichen Strahlenbelastung. 

Synergistische Effekte 
Eine Vielzahl strahlenbiologischer Untersuchungen hat 
ergeben, daß die biologische Wirkung ionisierender Strah-
len durch chemische Substanzen modifiziert werden kann. 
So gibt es Stoffe, die Strahleneffekte abschwächen oder 
die Erholung von Strahlenschäden beschleunigen können. 
Andererseits kann die biologische Strahlenwirkung durch 
chemische Stoffe auch verstärkt werden. Insgesamt gese-
hen kann also nicht davon ausgegangen werden, daß 
Schadstoffe grundsätzlich eine Steigerung der Strahlen-
wirkung herbeiführen. 



Drucksache 8/4341 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

5 Vergleich mit Risiken anderer Energiesysteme 

Der Auftrag der Enquete-Kommission beinhaltet, bei 
der Erarbeitung von Akzeptanzkriterien für die Kern-
energie Risiken anderer Energieträger vergleichend 
miteinzubeziehen. 

Insbesondere in den Diskussionen zur Reaktorsicher-
heit ist die Notwendigkeit eines solchen Vergleiches 
und eines Vergleiches der Gesamtrisiken möglicher 
Kombinationen von Energiesystemen, so wie diese bei-
spielsweise in den verschiedenen von der Kommission 
diskutierten energiepolitischen Pfaden dargestellt 
wurden, sichtbar geworden. Einigkeit herrschte dar-
über, daß dabei auch die gesellschaftlichen Risiken 
und die Risiken einer eventuellen Energiemangelsitua-
tion mitberücksichtigt werden müßten. 

Die Enquete-Kommission konnte jedoch nicht auf 
umfassende wissenschaftliche Arbeiten zurückgreifen. 

Prinzipiell können synergistische Effekte nur auftreten, 
wenn folgende Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind: 

1. Die chemische Verbindung muß zur Gruppe derjeni-
gen Stoffe gehören, die geeignet ist, synergistische 
Effekte hervorzurufen; 

2. ausreichende Konzentration des konventionellen, nicht 
radioaktiven Schadstoffes; 

3. ausreichende Strahlenexposition. 

Die 1. Bedingung wird nur von wenigen Stoffen erfüllt, 
wie experimentell gefunden wurde. Auch wenn diese 
Stoffe in ausreichender Konzentration vorliegen, so sind 
die durch den bestimmungsgemäßen Bet rieb von kern-
technischen Anlagen verursachten Strahlendosen zu 
gering, als daß ein synergistischer Effekt auftreten könnte. 
Aufgrund des Verhältnisses der natürlichen Strahlenexpo-
sition zur Strahlenexpositon aus kerntechnischen Anlagen 
würde in jedem Fall ein synergistischer Effekt zuerst durch 
die natürliche Strahlung ermöglicht, und die eigentliche 
und allenfalls vermeidbare Ursache dafür wäre dann der 
künstlich erzeugte Schadstoff, und nicht die natürliche 
Strahlung, weil diese unvermeidbar ist. 

Ermittlung von Strahlenexpositionen 
Zur Berechnung von Strahlenexpositionen durch die 
Ableitung radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anla-
gen werden in der Bundesrepublik Deutschland interna-
tional akzeptierte Modelle verwendet, die auf den seit 
Ende des 2. Weltkrieges durchgeführten umfangreichen 
radioökologischen Untersuchungen basieren. Um die Aus-
wirkungen auf die Umgebung beurteilen zu können, wer-
den dabei grundsätzlich alle in Frage kommenden 
Nuklide erfaßt, sowie alle relevanten Expositionspfade 
berücksichtigt. Neben standortunabhängigen werden 
besonders standortspezifische Expositionspfade detailliert 
analysiert. Zur Festlegung der in die Rechnung eingehen-
den Parameter werden die umfangreichen in der interna-
tionalen Literatur veröffentlichten Ergebnisse experimen-
teller Untersuchungen über den Transfer von Radionukli-
den über terrestrische und aquatische Nahrungsketten 
unter Beachtung der ökotop-spezifischen Einflüsse lau-
fend ausgewertet, die Ökotopeigenschaften durch Mes-
sungen am Standort ermittelt und in jüngster Zeit durch 
experimentielle Bestimmung der wichtigen Transferfakto-
ren Boden/Bewuchs ergänzt. 
Die Konzentration der emittierten Radionuklide in den 
bodennahen Luftschichten wird unter Verwendung eines 

vorliegenden Untersuchungen 10) über Risiken nicht-
nuklearer Energieträger und -systeme beschränken 
sich ausschließlich auf den Vergleich der Gesundheits-
gefährdung durch verschiedene Arten der Energieer-
zeugung, und hier insbesondere auf die der Stromer-
zeugung. Noch unzureichender sind die Grundlagen 
für Aussagen über die Risiken erneubarer Energie-
quellen. 

Bei der Mehrzahl der vorliegenden Untersuchungen 
ergeben sich für die statistisch zu erwartenden schwe-
ren Körperschäden durch die Stromerzeugung, ein-
schließlich der gesamten Brennstoffkreisläufe und bei 
Kernkraftwerken ohne Rauchgasentschwefelung, für 
die Energieträger Kohle und Öl ungünstigere Werte als 
für die Kernernergie; einige Untersuchungen nennen 
dafür Schadenswerte in vergleichbarer Größenord-
nung wie die Kernenergie. Die betrachteten Untersu-
chungen schließen allerdings im Kernbrennstoffzyklus 

international anerkannten Modells berechnet, daß sich 
über Jahrzehnte bei der Immisionsprognose für konventio-
nelle Schadstoffe bewährt hat. Die Grenzen für die 
Anwendung dieses Ausbreitungsmodells sind seit langem 
bekannt und werden — falls erforderlich, z.B. bei Kurz-
zeitemissonen, — durch konservative Annahmen ausgegli-
chen. Die potentiellen Strahlenexpositionen müssen für 
alle kritischen Bevölkerungsgruppen — insbesondere 
Kleinkinder — über einen Zeitraum von 50 Jahren ermittelt 
und der Maximalwert pro Jahr in den Gutachten für den 
bestimmungsgemäßen Bet rieb und für Störfälle aufgeführt 
werden. Insgesamt ist das hierbei verwendete Rechenmo-
dell ein Instrumentarium zur konservativen Abschätzung 
potenieller Strahlenexpositionen. 

Emissions- und Immissionsüberwachung 
Die Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminabluft 
wird durch eine umfangreiche Instrumentierung für die 
einzelnen Nuklidgruppen mit ausreichender Genauigkeit 
überwacht. Neben der Bilanzierung der insgesamt emit-
tierten Aktivitäten wird der zeitliche Verlauf der Ableitun-
gen mit Hilfe von Monitoren kontrolliert sowie durch 
nuklidspezifische Messungen die Zusammensetzung der 
Nuklidgemische bestimmt. Der Umfang der Messungen 
über den Zeitverlauf der Emissionen ist dem Zeitverhalten 
der einzelnen Nuklide in bezug auf die Auswirkungen auf 
die Umgebung angepaßt. 
Die Ableitung radioaktiver Stoffe über die Abluft durch 
Leckagen aus dem Sekundärkreislauf wird konservativ 
durch Messung der Konzentration radioaktiver Stoffe im 
Sekundärkreislauf und des Wasserverlustes bestimmt. Zur 
Zeit werden weitere Regeln und Richtlinien erarbeitet, um 
den Umfang der Messungen zu erhöhen. 

Die Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser wird 
durch Messung der Gesamtaktivität vor der Abgabe und 
durch nuklidspezifische Messungen bestimmt. 

Die in der Umgebung kerntechnischer Anlagen durchzu-
führenden Immissionsmessungen sind in der Richtlinie des 
Bundesministers des Innern zur Emissions- und Immis-
sionsüberwachung vom September 1979 festgelegt. Der 
Umfang der Messungen, einschließlich der vorgeschriebe-
nen Nachweisgrenzen, ermöglichen eine ausreichende 
Kontrolle über die Einhaltung der Dosisgrenzwerte der 
Strahlenschutzverordnung über alle relevante Expositons-
pfade. 

10) Vgl. Anlage 10 im Materialienband. 
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keine Störfälle bei der Wiederaufarbeitung und Endla-
gerung ein; ebenso unterliegt die Quantifizierung der 
gesundheitlichen Auswirkungen nichtradioaktiver 
Emissionen großen Unsicherheiten. Die Enquete-Kom-
mission hat deshalb feststellen müssen, daß noch 
wesentliche Grundlagen für den von ihr angestrebten 
Vergleich fehlen. Dabei sind insbesondere die folgen-
den Ausgangsfragen von Wichtigkeit und bisher wenig 
ausgearbeitet: 

— Welche Konsequenzen des Einsatzes der ver-
schiedenen Energiesysteme werden als Risiken 
empfunden? 

— Welches ist der geeignete Vergleichsmaßstab für 
die spezifischen Risiken einzelner Systeme? Lassen 
sich beispielsweise Landschaftsveränderungen 
durch die Anlegung von Stauseen, globale Klima-
veränderungen, Genschädigungen durch radioakti-
ve Strahlung, energiepolitisch denkbare soziale 
und militärische Konflikte miteinander verglei-
chen? 

— Bis zu welchem Grad kann oder soll quantifiziert 
werden? 

— Lassen sich häufige kleine Schäden mit seltenen 
großen Schäden direkt über Erwartungswerte ver-
gleichen? 

— Welches sind die gesellschaftlichen Risiken der 
Energiesysteme und wie sind sie relativ zu den 
anderen Risiken zu bewerten? 

Auch wenn diese Fragen letztlich durch politische 
Wertentscheidungen zu beantworten sind, so sollten 
diese Entscheidungen doch nicht ohne die notwendi-
gen wissenschaftlichen Vorarbeiten ergehen. Weiter 
bleibt die Tatsache, daß ein Teil der naturwissenschaft-
lichen Grundlagen für eine Bestimmung der Risiken 
erst unvollkommen erarbeitet ist. 

Dieses gilt z.B. für das mit der Nutzung fossiler Brenn-
stoffe verknüpfte Kohlendioxid-Problem. Es fehlt ins-
besondere das Wissen darüber, ab welchen Dimensio-
nen des Einsatzes fossiler Brennstoffe es zu gefährli-
chen Klimaveränderungen kommen wird. Auch ist es 
bisher nicht gelungen, ein Rechenmodell des von zahl-
reichen Interdepedenzen bestimmten Weltklimas zu 
erstellen, welches ausreichend fundierte Aussagen 
über die genaueren Konsequenzen einer kohlendio-
xid-induzierten Klimaveränderung erlaubt. 

Vergleichbares gilt auch für die ökologischen Konse-
quenzen der Nutzung von Biomasse, für die eventuell 
in großem Maßstab durchgeführte Nutzung der Mee-
reswärme tropischer Ozeane oder den großtechnischen 
Einsatz von Windkraftwerken. 

Es ist zu erwarten, daß in den nächsten Jahren wesent-
liche Erkenntnisse auf diesem Gebiet gewonnen wer

-

den. Die wissenschaftlichen Voraussetzungen für 
einen von der Enquete-Kommission angestrebten Risi-
kovergleich wären dann gegeben. 

Die Kommission empfiehlt deshalb, Forschungsarbei-
ten auf diesen Gebieten zu intensivieren und öffentlich 
zu fördern, damit bei zukünftigen Entscheidungen für 
die Energiepolitik auf diese wissenschaftlichen Grund-
lagen zurückgegriffen werden kann.  

6 Rechtsfragen der Reaktorsicherheit 

1. Möglichkeiten einer Konkretisierung des § 7 Abs. 2 
Nr. 3 AtG 

Die Kommission hat die rechtswissenschaftliche Dis-
kussion um eine Konkretisierung der für die Reaktorsi-
cherheit geltenden Generalklausel des Atomgesetzes 
(§ 7 Abs. 2 Nr. 3) zum Anlaß genommen, Möglichkei-
ten und Grenzen einer solchen Konkretisierung über-
prüfen zu lassen. Hierzu ist aus dem Sekretariat der 
Kommission ein ausführliches Gutachten erstellt 
worden 11) 

Dieses zeigt insbesondere das Bedürfnis • nach einer 
grundsätzlichen gesetzgeberischen Antwort auf die 
Frage „wie sicher ist sicher genug?". Eine solche 
gesetzgeberische Entscheidung müßte klar bezeich-
nen, wo die Grenze zwischen „erforderlicher" und 
„nicht mehr erforderlicher" Vorsorge gegen Schäden 
verläuft. 

Zugleich werden jedoch auch die Schwierigkeiten 
einer solchen Grenzziehung verdeutlicht, die nicht im 
rechtlichen Raum, sondern in technisch-definitori-
schen Problemen begründet sind. 

Skeptisch werden in dem Gutachten weiterhin solche 
Konkretisierungsvorschläge beurteilt, die auf eine wie 
auch immer geartete Verrechtlichung technischer 
Regelwerke hinauslaufen. Diese Skepsis gilt insbeson-
dere auch gegenüber einem aus den 60er Jahren stam-
menden und in jüngster Zeit wieder aufgegriffenen 
Vorschlag, ein neues Verfassungsorgan zu schaffen, 
welches technische Regeln mit Gesezteskraft verab-
schieden sollte. 

Keine rechtlichen Bedenken werden dagegen geäu-
ßert, bedeutendere technische und organisatorische 
Einzelmaßnahmen im Gesetz oder in Rechtsverord-
nungen als Genehmigungsanforderungen festzu-
schreiben. 

Des weiteren hat die Kommission eine Stellungnahme 
vom Bundesminister des Innern 12)  eingeholt, die zu 
dem Schluß kommt, die geltende Regelung des § 7 AtG 
habe sich bewährt, eine rechtliche Konkretisierung der 
dort verwandten unbestimmten Rechtsbegriffe sei 
nicht erstrebenswert. Der Bundesminister des Innern 
begründet dies unter Berufung auf das Bundesverfas-
sungsgericht (Kalkar-Beschluß) insbesondere damit, 
daß die offene Fassung des § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG der 
Anpassung der Genehmigungsvoraussetzungen an die 
fortschreitende technische Entwicklung diene. Da-
durch werde sichergestellt, daß der in § 1 Nr. 2 AtG 
niedergelegte Schutzzweck jeweils bestmöglich ver-
wirklicht werde. Demgegenüber bestehe bei einer 
starren oder detaillierten Konkretisierung der sicher-
heitstechnischen Grundanforderungen im Gesetz oder 
in einer Verordnung die Gefahr, daß die Entwicklung 
der Sicherheitstechnik eingefroren oder behindert 
werde. 

11) Kommissionsvorlage III/K/14 neu (Anlage 11 im Materia-
lienband). 

12) Kommissionsvorlage III/K/17 (Anlage 12 im Materialien-
band). 
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2. Nachbesserung und Bestandsschutz 

Des weiteren ist in der Kommission die Frage aufge-
kommen, ob die rechtliche Regelung der Nachbesse-
rung bzw. des Bestandsschutzes (§§ 17, 18 AtG) den 
technischen Sicherheitsfortschritt behindere. Eine im 
Sekretariat erarbeitete Stellungnahme 13) gelangt zu 
dem Ergebnis, daß die einschlägigen Vorschriften des 
Atomgesetzes redaktionelle Unklarheiten aufweisen, 
die zu grundsätzlichen, bislang von der Rechtspre-
chung nicht entschiedenen Streitfragen geführt haben. 
Zumindest bei einer – vom Wortlaut her möglichen – 
weiten Auslegung müsse bei konsequenter Einhaltung 
des Gesetzes die Durchsetzung technischer Sicher-
heitsfortschritte über behördliche Nachrüst-Auflagen 
auf erhebliche Behinderungen durch eine ausge-
dehnte staatliche Entschädigungspflicht stoßen. In der 
Praxis seien diese Schwierigkeiten bislang nicht aufge-
treten, weil die Behörden gütliche Einigungen mit den 
Betreibern gefunden hätten. 

Schon aus Gründen gesetzlicher Klarheit wird in der 
Stellungsnahme eine Neufassung der einschlägigen 
Bestimmungen für wünschenswert gehalten. Deren 
inhaltliche Ausgestaltung hänge von der politisch 
gewollten Lösung des Konflikts zwischen Betreiberin 
teressen und öffentlichen Sicherheitsinteressen ab. 
Eine solche Lösung könne u. a. zum Wegfall der bisher 
geltenden Entschädigungspflicht für nachträgliche 
(Sicherheits-) Auflagen führen. Verfassungsrechtlich 
wird dieses für unbedenklich gehalten. 

In einer vom Bundesminister des Innern hierzu erbete-
nen Stellungnahme 14) kommt zum Ausdruck, daß 
zwar rechtliche Zweifelsfragen um die Entschädi-
gungspflicht bestünden, diese aber bislang nicht zu 
akuten Schwierigkeiten in der Praxis geführt hätten. 
Entschädigungen für vom Betreiber durchgeführte 
Nachrüstmaßnahmen seien noch in keinem Falle 
gezahlt worden. Zwar komme es immer wieder zu 

Diskussionen mit der Betreiberseite. Grundsätzlich sei 
jedoch, schon aus Eigeninteresse, Kooperationsbereit-
schaft vorhanden. In der Praxis werde „das technisch 
Realisierbare unter Berücksichtigung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes auch akzeptiert und realisiert". 

Gleichwohl will  auch der Bundesminister des Innern 
im Rahmen von Novellierungsüberlegungen untersu-
chen, inwieweit Ertüchtigungsmaßnahmen durch eine 
Reihe gesetzlicher Änderungen erleichtert werden 
könnten. Hierzu wird u.a. auch eine Änderung der 
Entschädigungsregelung erwogen. 

3. Stand der Arbeit der Kommission 

Die Kommission hat in dieser Berichtsphase keine 
Gelegenheit mehr gehabt, zu diesen Rechtsfragen 
abschließende Empfehlungen zu erarbeiten. Für den 
Fall, daß die Enquete-Kommission in der nächsten 
Legislaturperiode wieder eingesetzt werden sollte, 
sollte sie sich – unter Berücksichtigung der gesamten 
Gutachten – mit der Frage befassen, welche Änderun-
gen der rechtlichen Grundlagen, insbesondere des 
Atomgesetzes, durch einen möglichen Ausbau der 
Kernernergienutzung mit kommerziellen Wiederaufar-
beitungsanlagen und Schnellen Brutreaktoren not-
wendig werden könnten. Sie verweist dazu auch auf 
den Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 
8. August 1978 (Z BvL 8/77 – Kalkar), in dem es der 
politischen Verantwortung des Gesetzgebers zugewie-
sen wird, möglichen Negativ-Entwicklungen mit den 
erforderlichen verfassungsmäßigen Mitteln zu be-
gegnen. 

Die Kommission hält es darüber hinaus für wünschens-
wert, daß sich der Deutsche Bundestag, insbesondere 
der zuständige Innenausschuß, so bald wie möglich mit 
den unter 1. und 2. genannten Gutachten und Stel-
lungnahmen befaßt. 

13) Kommissionsvorlage III/K/18 (Anlage 13 im Materialien-
band). 

14) Kommissionsvorlage III/K/19 (Anlagen 14 und 15 im Ma-
terialienband). 
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1 Einleitung 

Ausgangspunkt der Beratungen der Kommission zur 
Entsorgungspolitik sind: 
1. Die Notwendigkeit, Kernkraftwerke zu entsorgen; 
2. die Einpassung der Form der Entsorgung in das 

jeweils versorgungspolitisch Gebotene (Kernener-
gie I/Kernenergie II). 

Die Vorschläge zur Entsorgung sind getragen von dem 
Bemühen, die Akzeptanz für die Energiepolitik zu ver-
breitern und konsensfähige Vorschläge zu machen, die 
an rational nachvollziehbaren Kriterien orientiert 
werden. 

2 Kernenergie (/Kernenergie Il 

Aus der Sicht der Kommission erschien es dabei sach-
lich geboten und analytisch hilfreich, eine Unterschei-
dung zwischen zwei Kernenergie-Phasen zu treffen, 
die mit „Kernenergie I" und „Kernenergie II" bezeich-
net werden und im folgenden skizziert werden. Die 
Kommission empfiehlt, die politischen Entscheidungs-
prozesse daran zu orientieren. 

Kernenergie I 

Die energiepolitischen Analysen der Kommission zei-
gen, daß es derzeit weder notwendig noch möglich ist, 
sich heute für oder gegen die langfristige Nutzung der 
Kernenergie auszusprechen. Einerseits zeigen die 
Analysen, daß bestimmte Entwicklungen bei der Ver-
fügbarkeit fossiler Energieressourcen, bei der Realisie-
rung von Energieeinsparmöglichkeiten, bei dem 
zunehmenden Einsatz regenerativer Energieträger, bei 
der Entwicklung des wirtschaftlichen Wachstums und 
vor allem bei der strukturellen Zusammensetzung der 
Wirtschaft längerfristig einen Verzicht auf Kernenergie 
möglich machen könnten. Andererseits zeigen die 
Analysen, daß die strukturellen Entwicklungen und 
Wachstumsverhältnisse und die tatsächlichen Sparer-
folge auch so verlaufen könnten, daß sich die langfri-
stige Nutzung der Kernenergie als unverzichtbar er-
weist. 

Der Ungewißheit darüber, ob die Entwicklungen, die 
längerfristig einen Verzicht auf Kernenergie möglich 
machen könnten, mit all ihren Konsequenzen mehr-
heitlich wünschbar sind und sich in dem notwendigen 
Ausmaß herbeiführen lassen, steht die Ungewißheit 
gegenüber, ob die volle und langfristige Nutzung der 
Kernenergie mit allen ihren Konsequenzen voll über-
blickt wird und mehrheitlich wünschbar ist. Es 
erscheint daher angezeigt, sich noch nicht auf den 
langfristigen Ausbau der Kernenergie zu verlassen, 
wie es ebenso angezeigt erscheint, sich noch nicht auf 
Entwicklungen zu verlassen, die einen Verzicht auf 
Kernenergie möglich machen könnten. 

Die Kommission ist der Meinung, daß etwa um 1990 
abschließend zu prüfen sei, ob der Einsatz von Ke rn

-energie langfristig verzichtbar ist oder durch nichtbrü-
tende Systeme fortgesetzt wird oder sich ein Einsatz 
von brütenden Systemen als notwendig erweist. In den 
ersten beiden Fällen wäre Kernenergie auf eine Über-
gangsrolle beschränkt. Umgekehrt könnte es sich bis 
zum Jahre 1990 erweisen, daß sich bestimmte Erwar-
tungen in die Entwicklungen, die einen Verzicht auf 
Kernenergie möglich machen könnten, als nicht tragfä-
hig erweisen. 

In dieser Phase, in der sowohl der Übergang zu Kern-
energie II als auch der langfristige Verzicht auf Kern-
energie offengehalten werden soll, ist es erforderlich, 
die nukleare Option auch versorgungs- und industrie-
politisch zu erhalten. Dies bedeutet, daß der Zubau von 
Leichtwasserreaktoren im Rahmen des Bedarfs mög-
lich sein muß. Andererseits darf durch diese Zubau-
möglichkeit die ernsthafte und glaubhafte Wahrneh-
mung von Energieeinsparungen nicht behindert 
werden. 

Dieses Modell über den Kernenergieeinsatz bis 1990 
bezeichnet die Kommission mit „Kernenergie I". Es ist 
eindeutig, daß für einen solchen Fall der Einsatz 
Schneller Brüter sowie die Wiederaufarbeitung aus 
Gesichtspunkten der Ressourcenschonung nicht not- 
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wendig ist. Von dieser Feststellung unbeschadet bleibt 
die im Rahmen des parallelen Ansatzes vorgesehene 
Prüfung der Frage, welches Entsorgungskonzept, ins-
besondere aus ökologischer Sicht, vorzuziehen sei. 

Kernenergie II 

Der notwendige sicherheitstechnische Vergleich der 
verschiedenen Entsorgungskonzepte erfährt bei star-
kem Kernenergieausbau die Ergänzung, daß die Wahl 
der Entsorgungstechnik dann unter Versorgungsge-
sichtspunkten zu treffen wäre. Falls sich ein starker 
und langfristiger Ausbau der Kernenergie als notwen-
dig erweist – dieses Modell des Kernenergieeinsatzes 
bezeichnet die Kommission als „Kernenergie II" –, ist 
aus der Sicht der Natururanverfügbarkeit der Einsatz 
eines brennstofferbrütenden Systems, z.B. des Schnel-
len Brüters, erforderlich. Dabei ist dann in jedem Falle 
auch die großtechnische Wiederaufarbeitung zwin-
gend, womit aber auch dann zu rechnen wäre, wenn 
keine brütenden Reaktoren eingesetzt werden. 

Damit ein Übergang zu Kernenergie II möglich bleibt, 
müssen alle Bestandteile eines integ rierten Entsor-
gungskonzeptes, also auch die Wiederaufarbeitung, 
schon während der Phase Kernenergie I fortentwickelt 
und die technische Reife demonstrie rt  werden. 

Allerdings ist über die kommerzielle Nutzung brenn-
stofferbrütender Systeme, z. B. des Schnellen Brüters, 
noch keine Entscheidung getroffen worden, und ihr 
großtechnischer Einsatz wird auch nicht vor dem Jahr 
2000 beginnen. Eine Entscheidung für eine großtechni-
sche Wiederaufarbeitungsanlage (etwa Gorleben-Kon-
zept) wäre hiernach nicht vor 1990 notwendig und 
würde mit einer Entscheidung zu Kernenergie II, die 
die Wiederaufarbeitung benötigt, verkoppelt sein. 

Aus dieser Logik zu Kernenergie I/Kernenergie II leitet 
die Kommission Empfehlungen zur Entsorgungspolitik 
für die nächste Zeit ab, also für die Phase Kernenergie 

3 Drei Säulen der Empfehlungen 

Diese Empfehlungen ruhen auf drei Säulen, die derzeit 
alle unverzichtbar sind, wenn eine rationale Entsor-
gungspolitik verwirklicht werden soll. 

I. Die Demonstration der direkten Endlagerung ohne 
Wiederaufarbeitung 

Der Entsorgungsweg über die direkte, eventuell rück-
holbare Endlagerung abgebrannter Brennelemente 
könnte sich sicherheitstechnisch und entsorgungspoli-
tisch als vorteilhaft erweisen. Allerdings wird dieser 
Entsorgungsweg aus Gründen der Sicherung der 
Natururanversorgung immer nur für eine begrenzte 
Kernenergienutzung anwendbar sein (Kernenergie I). 

Im Bewußtsein des ungleichwichtigen Entwicklungs-
standes der zwei Entsorgungsvarianten wird empfoh-
len, auch die direkte Endlagerung zur technischen 
Reife zu entwickeln. Der Bevölkerung kann bei Erfolg 
dieses Konzeptes demonst riert werden, daß Zwischen-
lager auch ohne Wiederaufarbeitung entsorgt werden 
könnten und sich keine Endlager daraus entwickeln. 

Für diesen Entsorgungsweg 
— muß die Entwicklung der Technik und die Planung 

einer entsprechenden Demonstrations-Anlage zur 
Konditionierung abgebrannter Brennelemente (oh-
ne Wiederaufarbeitung) für die Endlagerung zügig 
in Angriff genommen werden und nach Prüfung der 
Sicherheitsaspekte ihr Bau einer politischen Ent-
scheidung zugeführt werden, 

— müssen die Arbeiten zur bergmännischen Erschlie-
ßung eines Endlagers für konditionierte abge-
brannte Brennelemente (evtl. rückholbar) vorange-
trieben und eine Probeeinlagerung vorgesehen 
werden. 

II. Die Demonstration der Wiederaufarbeitung und 
Abfallendlagerung 

Der Entsorgungsweg über die Wiederaufarbeitung 
abgebrannter Brennelemente könnte sich nicht nur 
entsorgungstechnisch als vorteilhaft erweisen, sondern 
sich auch aus Gründen der Versorgungssicherung mit 
Brennstoffen, insbesondere wegen der eventuellen 
Notwendigkeit, Schnelle Brüter zum Einsparen von 
Natururan bei hohem Kernenergiebedarf einsetzen zu 
müssen, als notwendig erweisen (Kernenergie II). 

Deshalb ist 
a) die Technologie einer sicheren und betriebsfreund-

lichen Wiederaufarbeitung abgebrannter Brenn

-

elemente weiterzuentwickeln und zu demon-
strieren; 
Im einzelnen: 
— Die Kommission geht davon aus, daß die Wieder-

aufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) keine 
hinreichenden Voraussetzungen dafür schafft, 
die Wiederaufarbeitungstechnologien, wie sie in 
einer großtechnischen kommerziellen Anlage 
Einsatz finden müßten, zu testen. 

— Es muß deshalb geprüft werden, in welcher Grö-
ße eine auf Technologie-Demonstration hin 
orientierte Anlage gebaut werden muß, um ei-
nerseits die bisherigen Erfahrungen nicht unge-
nutzt zu lassen und die Möglichkeit des Schritts 
zu einer großtechnischen Anlage für die Phase 
Kernenergie II sinnvoll vorzubereiten. Anderer-
seits soll die Vermittelbarkeit einer solchen An-
lage in der Phase der Kernenergie I, in der keine 
großtechnische Anlage empfohlen werden kann, 
gewährleistet werden 1 ). 

— Die in diesem Sinne notwendige Wiederaufar-
beitungsanlage soll geplant, genehmigungs-
rechtlich geprüft und bei positivem Prüfergebnis 
verwirklicht werden. Weitere Wiederaufarbei-
tungsanlagen können von der Kommission der-
zeit nicht empfohlen werden, es sei denn, daß 
sich das Entsorgungskonzept mit Wiederaufar-
beitung im Vergleich nach den von der Kommis-
sion beschlossenen Kriterien – vgl. Abschnitt A  – 
in  den 80er Jahren als vorteilhaft erweisen sollte. 

1 ) Prof. Dr. Dr. G. Altner und Prof. Dr. D. von Ehrenstein 
unterstreichen: „Zusammen mit den Prüfungen zur Bestim-
mung der Größe der Demonstrationsanlage sollte auch die 
Standortfrage unter besonderer Berücksichtigung der tech-
nischen Infrastruktur in den Kernforschungszentren unter-
sucht werden." 
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— Eine Weiterentwicklung der Wiederaufarbei-
tungstechnologie hat neben Sicherheitsgesichts-
punkten zu berücksichtigen, daß sich durch ge-
eignete Verfahren möglichst günstige Bedingun-
gen für die geordnete Besei tigung des Abfalls 
ergeben.  

b) die Konditionierung des bei der Wiederaufarbei-
tung anfallenden Abfalls in eine endlagerfähige 
Form zu demonstrieren, die bergmännische 
Erschließung eines Endlagers für den konditionier-
ten Abfall voranzutreiben, und Probeeinlagerungen 
sind vorzuzusehen. Der Bevölkerung kann bei 
Erfolg dieses Konzeptes demonst riert  werden, daß 
Zwischenlager entsorgt werden können und sich 
keine „Endlager" daraus entwickeln. 

III. Die vergleichende Bewertung der beiden Wege 

Die Kommission hat Gutachten zu diesem Fragenkom-
plex in Auftrag gegeben 2). Sie hat sich mit dem 
Arbeitsprozeß einer Beurteilung der Vor- und Nach-
teile der beiden Entsorgungswege und der gegenseiti-
gen Bewertung noch nicht abschließend befassen kön-
nen. Sie sieht auch noch eine Vertiefung der Arbeiten 
zur Bewertbarmachung der beiden Entsorgungswege 
für notwendig an und verweist auf die von der Bundes-
regierung in Auftrag gegebenen Studien 3). Dabei 
müssen Fragen 
— der Wirtschaftlichkeit, der Wettbewerbsfähigkeit, 

der wirtschaftspolitischen Flexibilität, der Brenn-
stoffverfügbarkeit und Nutzbarkeit fortgeschritte-
ner Kraftwerkskonzepte (z.B. Schneller Brüter) so-
wie des Technologieexports, 

— der Betriebssicherheit, der Störfallauswirkungen, 
der Bevölkerungsbelastung und der Last für zu-
künftige Generationen, 

— der sozialen Akzeptanz, der Rechtssicherheit, der 
Verletzlichkeit gegenüber Terror und Krieg und 
Mißbrauch von spaltbarem Mate rial 

Berücksichtigung finden. 

Auf der Basis dieser drei Säulen stellt die Kommission 
fest: 
Die Nutzung von Kernenergie bedingt eine sichere 
Entsorgung des abgebrannten Brennstoffes und ande-
rer bei der Nutzung der Kernenergie anfallender radio-
aktiver Reststoffe. Ein Bet rieb von Kernkraftwerken 
kann nur verantwortet werden, wenn Gewißheit 
besteht, daß diese sichere Entsorgung garantiert ist. 
Wesentliches Element der Entsorgung ist die Fernhal-
tung der Schadstoffe aus dem Biozyklus. Dazu gehört, 
daß die entsorgungsbedürftigen Stoffe zunächst ein- 

2) H. Hirsch, Entsorgung von Kernkraftwerken, Kommissions-
drucksache 8/37 (Anlage 29 im Materialienband). 
Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kern-
brennstoffen (DWK) mbH, Stellungnahme zu Fragen über 
die Entsorgung von Kernkraftwerken, Kommissionsdruck-
sache 8/21 (Anlage 30 im Materialienband). 

3) Kernforschungszentrum Karlsruhe, Zwischenbericht zur 
Studie „Entsorgungsalternativen", Kommissionsdrucksa-
che 8/39 (Anlage 31 im Materialienband). 
Bundesminister für Forschung und Technologie, F+E-Vor-
haben für andere Entsorgungstechniken (Anlage 16 im 
Materialienband). 

mal in Zwischenlagern sicher aufbewahrt werden. 
Dazu gehört aber auch, daß sie nach angemessener 
Zeit und in geeigneter Form in ein Endlager überführt 
werden können. Damit ist grundsätzlich festgehalten, 
daß eine großtechnische Nutzung der Kernenergie 
nicht ohne ein ebenfa lls großtechnisch verwirklichtes 
geschlossenes Entsorgungskonzept stattfinden soll. 

4 Empfehlungen 

Die Kommission formuliert im folgenden Empfehlun-
gen, die den Zweck verfolgen, ein in sich logisches und 
geschlossenes Konzept vorzulegen, das aus sich selbst 
heraus überzeugen kann. Die Kommission war dabei 
nicht in der Lage, auf den heute vorliegenden akuten 
Sachstand von juristischen Bindungen und Verordnun-
gen einzugehen, wie er sich beispielsweise in dem 
Junktim zwischen der Nutzung von Kernreaktoren und 
ihrer Entsorgung – das ja auch ständig neu interpretiert 
und fortgeschrieben wird – ausdrückt. Die diesen Emp-
fehlungen der Enquete-Kommission möglicherweise 
entgegenstehenden Rechtsnormen und Richtlinien 
sollten gegebenenfalls geändert werden. 

Die reale Situa tion und die von der Kommission in dem 
dargelegten Verständnis von Kernenergie I/Kernener-
gie II vorgesehene Kernenergienutzung mit Entschei-
dungspunkten legt nahe, das Junktim zwischen Ke rn

-kraftwerkszubau und Entsorgungsnachweis durch das 
folgende pragmatische Vorgehen zu ersetzen: 
a) Neubaugenehmigungen und Inbetriebnahmege-

nehmigungen für Kernkraftwerke werden abhän-
gig gemacht von dem Nachweis ausreichender 
Lagermöglichkeit der abgebrannten Brenn-
elemente in internen bzw. externen Zwischenla-
gern sowie von Fortschritten bei der Erkundung von 
Endlagern. 

b) Neubaugenehmigungen und Inbetriebnahmege-
nehmigungen für Kernkraftwerke nach 1985 wer-
den zusätzlich zu a) abhängig gemacht vom Nach-
weis über die Entsorgbarkeit von Zwischenlagern 
— durch erfolgreiche Konzeptprüfung der Kondi-

tionierbarkeit von entweder abgebrannten 
Brennelementen oder radioaktivem Abfall nach 
Wiederaufarbeitung der Brennelemente und 

— durch den grundsätzlichen Eignungsnachweis 
für ein Endlager auf der Basis von Probeboh-
rungen. 

c) Der Zubau von Kernkraftwerken nach 1990 soll 
abhängig gemacht werden von der planmäßigen 
Verwirklichung der Demonstration eines geschlos 
senen Entsorgungskonzeptes bis 1990 für die dann 
gewählte Art der Kernenergienutzung. 

Im einzelnen trifft die Kommission die folgenden Emp-
fehlungen: 

1. Für die nahe Zukunft ist eine Zwischenlagerung 
von Brennelementen vorzusehen und zügig zu ver-
wirklichen. Dabei soll ein Übergang zur Trocken-
lagerung wegen ihrer Unabhängigkeit von aktiven 
Kühlsystemen erwogen werden. Diese Art der La-
gerung ist auch als rückholbare Lagerung, z. B. 
unter Tage, denkbar. 

2. Es ist ein technisches Konzept zur Konditionierung 
und zur Endlagerung unaufgearbeiteter Brenn- 
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elemente auf der Basis einer Pilotanlage zur tech-
nischen Reife zu entwickeln, zu prüfen und der 
Bau einer Demonstrationsanlage einer politischen 
Entscheidung zuzuführen. 

3. Durch Probebohrungen ist die Eignung Gorlebens 
und alternativer Standorte für ein Endlager festzu-
stellen. Zur Bewe rtung der geologischen Eignung 
der untersuchten Standorte – in die verschiedene 
geologische Formationen einzubeziehen sind – 
sind objektive, nachvollziehbare Maßstäbe anzule-
gen. Bei allen Prüfungen ist die öffentliche Infor-
mation der Bürger sowie die Mitwirkung von Wis-
senschaftlern, die die Eignung des jewei ligen End-
lagers skeptisch beurteilen, zu gewährleisten. 

4. Die energiewirtschaftlichen Argumentationen in 
der Kommission schließen langfristig die Nut-
zungsnotwendigkeiten von Wiederaufarbeitung 
nicht aus. Die Frage ist, welche Größe einer Wie-
deraufarbeitungsanlage heute notwendig ist, um 
den Weg einer großtechnischen Nutzung der Wie-
deraufarbeitungstechnologie im Sinne der vorlie-
genden Feststellungen und Empfehlungen offen-
zuhalten. 

Hierzu ist festzustellen, daß in Karlsruhe eine 35 
jato Versuchs-Wiederaufarbeitungsanlage (WAK) 
läuft, deren Reinigungs- und Extraktionsstufen 
(zur Abtrennung von Spaltprodukten und Spalt-
materialien) sich für den Aufbau einer Großanlage 
nicht eignen. Die für eine großtechnische Wieder-
aufarbeitung notwendigen andersartigen Extrak-
tions- und Reinigungsstufen können gleicha rtig 
nur bei größerem Anlagendurchsatz, als er der 
WAK in Karlsruhe entspricht, betrieben werden. 

Von der Konzeption der Karlsruher Anlage aus 
früheren Jahren her (1964) und wegen der Kon-
zept- und Durchsatzunterschiede ist ein Umbau 
der Karlsruher Anlage zu einem Konzept moderner 
Bauart auszuschließen. Die Erprobung der neuen 
Techniken und der Erhalt und Ausbau des Wissen-
standes für eine großtechnische Op tion der Wie-
deraufarbeitung heißt demnach: Planung und Bau 
einer gegenüber der WAK vergrößerten Wieder-
aufarbeitungsanlage zur Demonstration der zuge- 
hörigen Technologien. 

Die Kommission empfiehlt den Bau einer solchen 
Wiederaufarbeitungsanlage. Angaben, welche 
Anlagengröße aus technologischer Sicht nötig und 
vertretbar ist, um Sicherheit und Funktionstüchtig-
keit aller für eine großtechnische Anlage notwen-
digen Komponenten demonstrieren zu können, la-
gen der Kommission nicht vor. 

Angesichts dieser Situa tion kann und will  sich die 
Kommission nicht mit quantitativen Angaben zur 
Größe äußern. Es wird aber unterstrichen, daß ent-
sprechend der von der Kommission für die gesamte 
Kernenergiepolitik empfohlenen Logik Kernener-
gie I/Kernenergie II die Größe einer Demonstra-
tions-Wiederaufarbeitungsanlage an dieser Logik 
zu orientieren sei. Die Kommission empfiehlt, 
durch gutachterliche Untersuchungen die Mög-
lichkeit zu schaffen, die Größe einer Demonstra-

tions-Wiederaufarbeitungsanlage an diesen ratio-
nalen Kriterien zu orientieren 4). 
Die Kommission geht davon aus und empfiehlt, 
daß der 9. Deutsche Bundestag durch eine Wieder-
einsetzung der Enquete-Kommission die Voraus-
setzung dafür schafft, daß eine Stellungnahme in 
der ersten Jahreshälfte 1981 vorgelegt werden 
kann. 

Die Realisierung der Empfehlungen 1. bis 4. sollte 
umgehend verwirklicht werden, um das entsorgungs-
politisch Gebotene zu tun. Punkt 4 ist erforderlich, um 
die Option Kernenergie II versorgungs- und entsor-
gungspolitisch offen zu halten. 

5. Plutonium, das aufgrund der Wiederaufarbei-
tungsverträge mit der COGEMA und aus einer 
deutschen Anlage anfällt, wird im nichtkommer-
ziellen Rahmen in Leichtwasserreaktoren zur Wei-
terentwicklung der Brennstoffkreislauf-Technolo-
gie rezykliert. Die Menge des aufbereiteten Pluto-
niums hat sich an diesem Bedürfnis und an der 
Brüterentscheidung zu orientieren. 

6. Unbeschadet einer grundsätzlichen sicherheits-
technischen Realisierbarkeit der Endlagerung in 
einem Salzstock ist die Endlagertechnik für Endla-
gervarianten theore tisch und expe rimentell weiter 
zu entwickeln. 

7. In den bisherigen Konzepten zur Endlagerung von 
Atommüll ist man davon ausgegangen, daß die in 
den Salzstock eingebrachten hochaktiven Abfälle 
(u. a. Glasblöcke) nicht mehr zurückgeholt werden 
können oder müssen. 
Es ist nicht auszuschließen, daß damit heute eine 
endgültige Entscheidung getroffen wird, welche 
die ökologischen Verbesserungen der Endlager-
konzeption bezüglich einer Minderung der Hypo-
thek für künftige Genera tionen behindert. Ökolo-
gische Verbesserungen des Endlagerkonzepts, 
z. B. Transmutation von Abfällen, werden im wis-
senschaftlichen Raum schon heute als grundsätz-
lich verfolgenswert angesehen. 
Die Kommission empfiehlt deshalb, bei Entwick-
lung, Planung und Bau einer Demonstrations-Wie-
deraufarbeitungsanlage das Konzept der Rückhol-
barkeit der konditionierten und endgelagerten Ab-
fälle zu berücksichtigen. Auch sollten Verfahrens-
schritte überprüft werden, die für die Transmuta-
tion von Abfällen eine Voraussetzung darstellen 
könnten. 

8. Die bisherige radiologische Klassifizierung von 
Abfällen in hoch-, mittel- und schwachaktive be-
zieht sich insbesondere auf deren Oberflächendo-
sisleistung und ist damit für die Handhabung (Ar- 

4 ) Die Kommissionsmitglieder Abg. Prof. Dr. K.-H. Laermann 
(FDP), Abg. P. W. Reuschenbach (SPD), Abg. H. B. Schäfer 
(SPD), Abg. R. Ueberhorst (SPD), Prof. Dr. Dr. G. Altner, 
Prof. Dr. D. von Ehrenstein, Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 
und A. Pfeiffer halten es für geboten, daß diese gutachterli-
chen Untersuchungen von zwei unabhängig voneinander 
arbeitenden, fachlich qualifizierten Teams durchgeführt 
werden. Hierbei sind auch Wissenschaftler zu beteiligen, 
die der Wiederaufarbeitung von Kernbrënnstoffen skep-
tisch gegenüberstehen. 
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beitsschutz), nicht aber für den Umgebungsschutz 
relevant. 
Die Kommission empfiehlt die Ausarbeitung eines 
Klassifizierungskonzepts, welches Arbeitsschutz- 
und Umgebungsschutzgesichtspunkten gerecht 
wird. 

9. Die Kommission empfiehlt die intensive Verfol-
gung des „parallelen Ansatzes", d. h. die para llele 
Prüfung verschiedener Entsorgungstechniken 
nach einer Zwischenlagerung: 

Weg A: Behandlung der bestrahlten Brenn-
elemente ohne Wiederaufarbeitung, 
Endlagerung der behandelten Brenn-
elemente. 

Weg B: Wiederaufarbeitung, 
Brennstoffrückführung, 
Abfallbehandlung, 
Endlagerung des behandelten Abfalls. 

Die Prüfung impliziert Weiterentwicklung der 
Technologie, Demonstration der technischen Reife 
und Vergleich der beiden Wege mit Einführung 
auf eine parlamentarische Entscheidung. Beide 
Wege bedürfen kurz- und mittelfristig der Erstel-
lung von ausreichender Zwischenlagerkapazität. 
Die Kommission kann die großtechnische Verwirk-
lichung des einen oder des anderen Entsorgungs-
konzeptes in dieser Phase des parallelen Ansatzes, 
d. h. bis zum Abschluß des Vergleichs der Entsor-
gungskonzepte nicht empfehlen. 

10. Die Kommission empfiehlt, die beiden Prinzipien 
„direkte Endlagerung" und „Endlagerung nach 
Wiederaufarbeitung" bezüglich ihres großtechni-
schen Einsatzes nach Beendigung der parallelen 
Untersuchungen nach den K riterien, die die Kom-
mission erarbeitet hat und die im Abschnitt A dar-
gestellt sind, zu vergleichen und einer parlamenta-
rischen Grundsatzentscheidung zuzuführen. 

11. Zur Unterstützung des Vergleichs alternativer Ent-
sorgungskonzepte (innerhalb des parallelen An-
satzes) und zur Gewährleistung hinreichender Si-
cherheit der empfohlenen Demonstrationsanlagen 
(im Verfolg des parallelen Ansatzes) empfiehlt die 
Kommission, Risikostudien zu den einzelnen Anla-
gen des Brennstoffzyklus der verschiedenen Ent-
sorgungskonzepte in Auftrag zu geben. Dabei sol-
len neben Darlegung der Risiken für die menschli-

che Gesundheit bei Normalbetrieb und Störfällen 
auch Störfallanalysen mit dem Ziel durchgeführt 
werden, daß mögliche Schwachstellen der 
Anlagenauslegung sichtbar werden und frühzeitig 
einer Modifikation unterzogen werden. 

12. Die Kommission empfiehlt, auch die Möglichkei-
ten einer internationalen Wiederaufarbeitung wei-
ter zu sondieren. 

5 Vorteile bei der Verwirklichung der Empfeh-
lungen 

Durch Verwirklichung dieser Empfehlungen werden 
folgende Aspekte berücksichtigt: 
a) Durch die Zwischenlagerung der verbrauchten 

Brennelemente und die Erkundung eines mögli-
chen Endlagers werden die unmittelbar notwendi-
gen Schritte zu einer Entsorgung der Kernkraft-
werke getan. Die termingerechte Verwirklichung 
der Empfehlungen 1 bis 4 löst nach Meinung der 
Kommission die anstehenden Entsorgungsengpässe 
und erbrächte den Entsorgungsnachweis: 
— Nachweis einer ausreichenden Zwischenlager-

kapazität, 
— Nachweis über Aufnahmefähigkeit des Endla-

gers für abgebrannte Brennelemente und Rest-
stoffe aus dem Brennstoffkreislauf, 

— Positive Beurteilung der grundsätzlichen sicher-
heitstechnischen Machbarkeit einer Entsorgung 
entweder ohne oder mit Wiederaufarbeitung. 

b) Die Verwirklichung der Vorschläge bewirkt, daß 
die Option auf den Brüter offengehalten wird. Eine 
technische und sicherheitstechnische Weiterent-
wicklung der Wiederaufarbeitung, beispielsweise 
der Fernbedienungstechnik zum Schutze des 
Betriebspersonals bei Wartung und Reparatur, soll 
in der unter Empfehlung 4 genannten Anlage erfol-
gen. Die WAK ist dazu nicht geeignet. 

c) Politische Hindernisse und in der Öffentlichkeit 
bestehende Sicherheitsbedenken gegen eine Ent-
sorgung könnten ausgeräumt, der finanzielle Auf-
wand in eine gesunde Relation gebracht und damit 
die Voraussetzung für die Schaffung und den Erhalt 
sicherer Arbeitsplätze gelegt werden, 
Ein breiter sozialer Konsens erscheint unter diesen 
Voraussetzungen erreichbar. 
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1 Derzeitiger Sachstand im Bereich der Entsorgung 

Voraussetzung für die weitere Nutzung und für einen weiteren Ausbau der Kernener-
gie ist eine sichere Entsorgung der Kernkraftwerke. Prinzipiell bestehen mehrere 
Alternativen bei der Entsorgung, zwischen denen allerdings Abstufungen möglich 
sind: 

I. Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente und Rückführung der Kern-
brennstoffe Uran und Plutonium und 

a) Endlagerung des Abfalls, 

b) Abtrennung der Transurane zur Umwandlung in kurzlebige Spaltprodukte 
(Transmutation) und Endlagerung des Restabfalls. 

II. Endlagerung unaufgearbeiteter Brennelemente. 

Die direkte Endlagerung abgebrannter Brennelemente ist sowohl für Leichtwasserre-
aktoren als auch für Hochtemperaturreaktoren möglich. Voraussetzung für den kom-
merziellen Einsatz der Schnellen Brutreaktoren ist jedoch die Rückgewinnung des 
Plutoniums, also die Wiederaufarbeitung. 

Stand der Technik ist nur die Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente. Die 
Arbeiten für die direkte Endlagerung werden zur Zeit auch in der Bundesrepublik 
Deutschland verfolgt, sind aber nicht Stand der Technik. Transmutation ist eine 
Möglichkeit zur Verringerung des Langfristrisikos der Lagerung, ist aber nicht Stand 
der Technik, sondern nur Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung. 

Das von der Bundesregierung verfolgte integ rierte Entsorgungskonzept sieht die 
Wiederaufarbeitung und Rückführung der Kernbrennstoffe Uran und Plutonium vor. 

Die Realisierung des integrierten Entsorgungskonzeptes wurde durch die Beschlüsse 
der Regierungschefs von Bund und Ländern vom 28. September 1979 und vom 29. 
Februar 1980 bekräftigt. Gleichzeitig wird im Rahmen der Verwirklichung dieses 
Konzeptes auch untersucht, in welchem Umfange die direkte Endlagerung technisch 
machbar und unter Sicherheitsaspekten zu vertreten ist. 

1 ) Prof. Dr. A. Birkhofer, Prof. Dr. W, Häfele, Prof. Dr. K. Knizia, Prof. Dr. H. Schaefer erklären, daß sie dem 
hier vorgelegten Papier inhaltlich zustimmen können. In der Abstimmung haben sie sich jedoch der 
Stimme enthalten, um dem mehrheitlich angenommenen Papier C. „Energiepolitische Handlungsempfeh-
lungen — 3.. Zur Entsorgung von Kernkraftwerken" zustimmen zu können, weil dieses mehrheitlich 
angenommene Papier einen breiteren politischen Konsens ermöglicht. 
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Die niedersächsische Landesregierung hat mit ihrer Entscheidung vom 16. Mai 1979 
bestätigt, daß „ein nukleares Entsorgungszentrum sicherheitstechnisch grundsätzlich 
realisierbar ist" . 

Sie schloß sich damit der Meinung von Reaktor-Sicherheitskommission und Strahlen-
schutzkommission an. Sie sprach sich jedoch zustimmend zu einer Zwischenlagerung 
verbrauchter Brennelemente, zur Erkundung eines künftigen Endlagers und zu 
Untersuchungen über die zweckmäßigste Form der Behandlung und Endlagerung 
radioaktiver Abfälle aus. 

2 Beurteilung der Situation 

2.1 
Eine sichere und preisgünstige Energieversorgung ist eine Voraussetzung für ein 
maßvolles Wirtschaftswachstum, für Stabilität und Wiedergewinnung bzw. Sicherstel-
lung der Vollbeschäftigung. 

2.2. 
Unbeschadet der Bedeutung des heimischen Energieträgers Kohle, des sparsamen 
Einsatzes von Energie und der Entwicklung alternativer Technologien ist die Nutzung 
der Kernenergie ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Sicherstellung der Stromer-
zeugung und der allmählichen Substitution von Öl und Gas. 

2.3. 
Wegen der hohen Uranausnutzung des Schnellen Brutreaktors sind Entwicklung der 
Brütertechnologie und Offenhaltung der Option auf den kommerziellen Einsatz des 
Brüters in unserem rohstoffarmen Land eine energiepolitische Notwendigkeit. 

2.4 
Eine großtechnische Wiederaufarbeitung erscheint derzeit nicht aus technischen 
Gründen, sondern aus politischen Gründen nicht durchsetzbar. Durch die Beschlüsse 
der Regierungschefs von Bund und Ländern vom 28. September 1979 sind aber die 
notwendigen Schritte in die Wege geleitet worden, um eine langfristige Realisierung 
des integrierten Entsorgungskonzeptes zu gewährleisten und die Technologie der 
Wiederaufarbeitung in der Bundesrepublik Deutschland zu erhalten und zu verbes-
sern. 

2.5 
Neben der Entsorung mit Hilfe der Wiederaufarbeitung wird in einigen Ländern auch 
die direkte Endlagerung verfolgt. Hierzu liegen aber bisher keine praktischen Ergeb-
nisse vor, sondern nur Studien. 

2.6 
Die Probleme der Entsorgung waren einer der Schwerpunkte von INFCE. Im Ergebnis 
gelangten die Teilnehmer an dieser Konferenz zu der Feststellung, daß die gebotene 
Wahl zwischen den verschiedenen Lösungen für die Entsorgung 
— Zwischenlagerung mit anschließender Wiederaufarbeitung und Endlagerung des 

abgetrennten Abfalls; 
— Zwischenlagerung mit anschließender Konditionierung und endgültige Lagerung 

der bestrahlten Brennelemente; 
— Zwischenlagerung und Offenhalten der beiden genannten Möglichkeiten 
von den in den einzelnen Ländern gegebenen Bedingungen (Stand der Kerntechnik, 
Verfügbarkeit von Uran usw.) abhängt. Im Rahmen einer Nichtverbreitungspolitik 
kann eine Reaktorstrategie ohne Wiederaufarbeitung jedenfalls keinen Vorrang be-
anspruchen. 

Dieser im Rahmen von INFCE erreichte Konsens gibt der Bundesrepublik Deutsch-
land die Freiheit, sich unter den drei genannten Alternativen für die unter den 
Gesichtspunkten der Rohstoffsicherung, der Umweltverträglichkeit und der Nichtver-
breitung günstigste Lösung zu entscheiden. Für die erste Alternative, die Zwischenla-
gerung mit anschließender Wiederaufarbeitung und Endlagerung des abgetrennten 
Abfalles sprechen: 
— Die Tatsache, daß die Wiederaufarbeitung Deutschland gestatten wird, seine 

ohnehin hohen Uraneinfuhren wesentlich zu vermindern, allein schon durch 
Rückführung von Uran und Plutonium in Leichtwasserreaktoren; 

— die Vorteile in der Umweltverträglichkeit, die mit einer Verringerung des Uranbe-
darfs und einer Rückführung des Plutoniums verbunden sind. 
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3 Empfehlungen 

Aus diesen Überlegungen werden nachfolgende Empfehlungen für das weitere 
Vorgehen in der Entsorgungsfrage abgeleitet: 

3.1 
Für die nahe Zukunft ist eine Zwischenlagerung von Brennelementen in Kompakt-, 
Naß- und Trockenlagern vorzusehen und zügig zu verwirklichen. Dabei soll ein 
Übergang zur Trockenlagerung wegen ihrer Unabhängigkeit von aktiven Kühlsyste-
men bei einer längerfristigen Lagerung erwogen werden. Diese Art der Lagerung ist 
auch als rückholbare Lagerung unter bestimmten geologischen Voraussetzungen 
unter Tage denkbar. 

3.2  

Es sind technische Konzepte zur Endlagerung unaufgearbeiteter Brennelemente auf 
ihre Eigenschaften und Realisierbarkeit zu prüfen und einer politischen Entscheidung 
zuzuführen. Die Wiederaufarbeitung, die Stand der Technik ist, ist durch den Bau 
einer entsprechenden Anlage voranzutreiben, um damit die Kernenergienutzung für 
die Bundesrepublik Deutschland langfristig sicherzustellen. 

3.3 
Durch Probebohrungen ist die Eignung des in Gorleben vorgesehenen Endlagers 
festzustellen. Für die Besei tigung von sonstigen radioaktiven Abfällen aus der Medi-
zin, Industrie und Kerntechnik ist baldmöglichst Lagerkapazität, z. B. auch im Salz-
bergwerk Asse, bereitzustellen. 

Die Realisierung der Empfehlungen 1 bis 3 sollte, um Engpässe in der Entsorgung zu 
vermeiden, zum frühestmöglichen Zeitpunkt, auf jeden Fa ll  bis 1985, erfolgen. 

3.4 
In bezug auf die Wiederaufarbeitung sollten die Beschlüsse der Regierungschefs vom 
29. Februar 1980 in die Tat umgesetzt werden. Wir begrüßen deshalb die Bereitschaft 
der hessischen Landesregierung, das Genehmigungsverfahren für eine entspre-
chende, kleinere Wiederaufarbeitungsanlage zügig voranzutreiben. 

3.5 
Plutonium, das auf Grund der Wiederaufarbeitungsverträge mit der COGEMA und 
aus einer deutschen Anlage anfällt, soll in Leichtwasserreaktoren als Kernbrennstoff 
mitverwendet werden. 

3.6 
Unbeschadet der grundsätz lichen und sicherheitstechnischen Rea lisierbarkeit der 
Endlagerung in einem Salzstock ist die Endlagertechnik theore tisch und experimen-
tell für die Endlagervarianten weiter zu entwickeln, wobei dies auch in internationaler 
Zusammenarbeit erfolgen so ll

. 

4 Vorteile bei Verwirklichung der Empfehlungen 

Durch Verwirklichung dieser Empfehlungen werden folgende Aspekte berücksich-
tigt:  

4.1 
Durch die Zwischenlagerung der verbrauchten Brennelemente und die Erkundung 
eines möglichen Endlagers sowie den Bau einer kleinen Wiederaufarbeitungsanlage 
werden die unmittelbar notwendigen Schritte zu einer Entsorgung der Kernkraft-
werke getan. Die Abhängigkeit von einer ausländischen Entsorgung, sei es durch 
Wiederaufarbeitung oder Zwischenlagerung, wird gemindert. Der Entsorgungsnach-
weis, wie er durch die neuen Entsorgungsgrundsätze vorgeschrieben wird, ist erfüllt. 
Dieser Entsorgungsnachweis stellt ab auf 
— Nachweis einer ausreichenden Lagerkapazität für abgebrannte Brennelemente, 
— Nachweis der Möglichkeit, die bestrahlten Brennelemente im Inland oder Ausland 

wiederaufzuarbeiten, 
— Nachweis über die Aufnahmefähigkeit des Endlagers für Reststoffe aus dem 

Brennstoffkreislauf, 
— Weiterentwicklung von Alternativen zur Behandlung der Brennelemente ohne 

Wiederaufarbeitung. 
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4.2 
Die Verwirklichung der Vorschläge bewirkt, daß die Möglichkeiten für den kommer-
ziellen Einsatz der Schnellen Brutreaktoren glaubhaft offengehalten werden. Die 
technische und sicherheitstechnische Weiterentwicklung der Wiederaufarbeitung soll 
aufgrund der Beschlüsse der Regierungschefs von Bund und Ländern vom 29. Februar 
1980 erfolgen. 

4.3 
Wir sind der Auffassung, daß die politischen Hindernisse und in der Öffentlichkeit 
bestehende Sicherheitsbedenken gegen eine Entsorgung durch eine konsequente 
Verfolgung dieser Beschlüsse ausgeräumt werden können. 

4.4 
Neben der Entsorgung mit Hilfe der Wiederaufarbeitung ist auch eine Entsorgung für 
einen Teil der Brennelemente mit direkter Endlagerung denkbar, sofern sich die  

technische Realisierbarkeit erweist. Dadurch könnten einige Erleichterungen beim 
Export  von Kernkraftwerken auftreten. 
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1 Zusammenfassung 

Die Darstellung der in der Fachwelt geleisteten Arbeit 
zur Störfallberechnung beim SNR 300, insbesondere 
zum Bethe-Tait-Störfall, wurde von der Enquete-Kom-
mission als eindrucksvoller Indizienbeweis für die 
Breite der Bemühungen gewertet. Die Kommission 
stellt jedoch fest, daß in der wissenschaftlichen Diskus-
sion und in der Kommission die Verantwortbarkeit 
einer möglichen Inbetriebnahme des SNR 300 nicht 
einheitlich bewertet wird. Für einen Teil der Kommis-
sion ergibt sich die Erwartung, einer Inbetriebnahme 
des SNR 300 zustimmen zu können. Ein anderer Teil 
der Kommission war aber der Ansicht, noch nicht 
abschließend eine hinreichende Gewißheit über die 
Verantwortlichkeit der Inbetriebnahme gewonnen zu 
haben. 

Die Kommission stellt fest, daß eine Stellungnahme zur 
Verantwortbarkeit der Inbetriebnahme des SNR 300 
vom zeitlichen Projektablauf des Baues des SNR 300 
her zu diesem Zeitpunkt nicht nötig ist. Dann liegt es 
nahe, die Basis für eine möglichst breit getragene Stel-
lungnahme zu einer möglichen Inbetriebnahme zu 
erweitern. Das heißt, die Kommission hält es für sinn-
voll, die sicherheitstechnischen Analysen so weit wie 
möglich zu vertiefen, d. h. durch eine risikoorientierte 
Analyse und eine zusätzliche Untersuchung zu den 
Obergrenzen der Energiefreisetzung bei einem Bethe-
Tait-Störfall zu ergänzen, und weithin sichtbare Evi-
denz zustande kommen zu lassen. Die Kommission 
unterstreicht, daß sie als parlamentarische Kommission 
nicht notwendigerweise an den Bezugsrahmen des 
Atomgesetzes gebunden ist. Vielmehr kann sie das 
Atomgesetz unter brüterspezifischen Aspekten über-
prüfen. Die Mehrheit der Kommission hat nach Sich-
tung einer großen Zahl von Fragen und einem intensi-
ven Dialog über die wesentlichen sicherheitstechni

-

schen Probleme beschlossen, zwei ergänzende wissen-
schaftliche Arbeiten vorzuschlagen: 

1. Eine risikoorientierte Analyse zum Vergleich SNR 
300 und Leichtwasserreaktor vom Typ Biblis B, um 
zu prüfen, ob der SNR 300 mindestens so sicher ist 
wie ein Leichtwasserreaktor vom Typ Biblis B; 

2. eine ergänzende Untersuchung zu Obergrenzen der 
Energiefreisetzung bei einem Bethe-Tait-Störfall, 
um zu prüfen, ob mit hinreichender Sicherheit aus-
geschlossen werden kann, daß beim SNR 300 
Unfälle auftreten, deren Auswirkungen die für den 
Auslegungsstörfall bei der Genehmigung ermittelte 
Obergrenze der Energiefreisetzung überschreiten. 

Beide Studien werden im folgenden näher begründet 
und erläutert. Sie sollen in jedem Fall zügig in Angriff 
genommen werden. Die Ergebnisse sollen der Kom-
mission so rechtzeitig zugeleitet werden, daß eine end-
gültige Empfehlung zur Frage der Inbetriebnahme des 
SNR 300 bis Ende 1981 ausgesprochen werden kann. 
Dabei denkt die Kommission auch an das Team von 
Wissenschaftlern, Ingenieuren und Facharbeitern, die 
den SNR 300 entwickeln und bauen. An den Studien 
sollen Wissenschaftler mit unterschiedlicher Haltung 
zur Brutreaktor-Technologie beteiligt werden. 

Die Kommission hat keine sicherheitstechnisch rele-
vanten Fragen feststellen können, die die Genehmi-
gungsbehörde im Rahmen ihrer Arbeit nicht auf gegrif-
fen  hat bzw. nicht aufgreifen wird. Zu unterscheiden ist 
allerdings zwischen genehmigungsrechtlich relevan-
ten Fragen und politischen Fragen zu einer möglichen 
Inbetriebnahme des SNR 300; letztere haben die Kom-
mission zur Empfehlung der oben genannten Studien 
veranlaßt. 
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2 Problemstrukturierung 

o Auftrag 

Am 14. Dezember 1978 beschloß der Deutsche Bun-
destag: 
„Hinsichtlich der Entwicklung der Schnellen-Brüter-
Technologie sollen der Bau des Prototyps SNR 300 und 
die begleitenden Forschungsarbeiten, einschließlich 
der sich daraus eventuell ergebenen Modifikationen, 
fortgesetzt werden, um eine endgültige Entscheidung 
über die Einführung oder Nichteinführung dieses 
Reaktortyps auf einer besseren Wissensbasis und 
anhand präziser Kriterien treffen zu können. Ange-
sichts der noch bestehenden Bedenken erwartet der 
Deutsche Bundestag, daß vor einer möglichen Inbe-
triebnahme des SNR 300 erneut eine Entscheidung des 
Deutschen Bundestages auf Grund einer grundsätzli-
chen politischen Debatte herbeigeführt wird. Dies gilt 
auch für den Fall, daß der Prototyp mehr spaltbares 
Material erbrüten soll, als er verbraucht. Eine Entschei-
dung über einen weiteren möglichen Schnellbrutreak-
tor (SNR-2) sollte erst nach ausreichenden Betriebser-
fahrungen mit der Prototypanlage erfolgen. Entspre-
chendes gilt auch für den Hochtemperaturreaktor. 

Zur Vorbereitung dieser Entscheidungen wird der 
Deutsche Bundestag eine Enquete-Kommission einset-
zen, die diese Technologien und möglicherweise abge-
änderte und modifizierte Konzeptionen eingehend 
untersucht." (Drucksache 8/2370) 

Die Enquete-Kommission „Zukünftige Kernenergie

-

Politik" wurde am 29. März 1979 vom Deutschen Bun-
destag eingesetzt. Dabei erhielt die Kommission u. a. 
den Auftrag: 

,,. . . für die zukünftigen Entscheidungen des Deut-
schen Bundestages über die Brutreaktortechnologie, 
insbesondere für die mögliche Inbetriebnahme des 
SNR 300, Empfehlungen zu geben." (Drucksache 8/ 
2628) 

Die Fortsetzung des Baus des Prototyps SNR 300 war 
der Kommission vom Deutschen Bundestag durch den 
Beschluß vom 14. Dezember 1978 vorgegeben. Hinge-
gen soll die Kommission für eine mögliche Inbetrieb-
nahme und zu einer endgültigen Entscheidung über 
die Einführung' der Brutreaktortechnologie Empfeh-
lungen geben. 

o Erwarteter Problembereich 

Schon die Fragestellung, über die Einführung der Brut-
reaktortechnologie eine Empfehlung zu geben, impli-
ziert eine über die Brutreaktornutzung hinausgehende 
Analyse der Rolle der Kernenergie in der Energiever-
sorgung. Erst von daher können die Notwendigkeit der 
Nutzung der Brutreaktortechnologie bzw. die Möglich-
keiten von alternativen Folgelinien zur Leichtwasser-
reaktortechnologie geprüft werden. Entsprechend 
umfassend ist auch der Auftrag an die Kommission. Sie 
hat sich deshalb, wie an anderer Stelle behandelt, mit 
den denkbaren energiepolitischen Handlungsmöglich-
keiten befaßt (vgl. Abschnitt B. a). 

Aus der Sicht der Mehrheit der Kommission erschien es 
dabei sachlich geboten und analytisch hilfreich, eine 

Unterscheidung zwischen zwei Kernenergie-Phasen 
zu treffen, die mit „Kernenergie I" und „Kernenergie 
II" bezeichnet und im folgenden skizziert werden. Die 
Mehrheit der Kommission empfiehlt, die politischen 
Entscheidungsprozesse daran zu orientieren. 

o Kernenergie I 

Die energiepolitischen Analysen der Kommission zei-
gen, daß es derzeit weder notwendig noch möglich ist, 
sich heute für oder gegen die langfristige Nutzung der 
Kernenergie auszusprechen. Einerseits zeigen die 
Analysen, daß bestimmte Entwicklungen bei der Ver-
fügbarkeit fossiler Energieressourcen, bei der Realisie-
rung von Energieeinsparmöglichkeiten, bei dem 
zunehmenden Einsatz regenerativer Energieträger, bei 
der Entwicklung des wirtschaftlichen Wachstums und 
vor allem bei der strukturellen Zusammensetzung der 
Wirtschaft längerfristig einen Verzicht auf Kernenergie 
möglich machén könnten. Andererseits zeigen die 
Analysen, daß die strukturellen Entwicklungen und 
Wachstumsverhältnisse und die tatsächlichen Sparer-
folge auch so verlaufen könnten, daß sich die langfri-
stige Nutzung der Kernenergie als unverzichtbar er-
weist. 

Der Ungewißheit darüber, ob die Entwicklungen, die 
längerfristig einen Verzicht auf Kernenergie möglich 
machen könnten, mit all ihren Konsequenzen mehr-
heitlich wünschbar sind und sich in dem notwendigen 
Ausmaß herbeiführen lassen, steht die Ungewißheit 
gegenüber, ob die volle und langfristige Nutzung der 
Kernenergie mit allen ihren Konsequenzen voll über

-

blickt wird und mehrheitlich wünschbar ist. Es 
erscheint daher angezeigt, sich noch nicht auf den 
langfristigen Ausbau der Kernenergie zu verlassen wie 
es ebenso angezeigt erscheint, sich noch nicht auf 
Entwicklungen zu verlassen, die einen Verzicht auf 
Kernenergie möglich machen könnten. 

Die Mehrheit der Kommission ist der Meinung, daß 
etwa um 1990 abschließend zu prüfen sei, ob der Ein-
satz von Kernenergie langfristig verzichtbar ist oder 
durch nichtbrütende Systeme fortgesetzt wird oder sich 
ein Einsatz von brütenden Systemen als notwendig 
erweist. In den ersten beiden Fällen wäre Kernenergie 
auf eine Übergangsrolle beschränkt. Umgekehrt 
könnte es sich bis 1990 erweisen, daß bestimmte 
Erwartungen in die Entwicklungen, die einen Verzicht 
auf Kernenergie möglich machen könnten, sich als 
nicht tragfähig erweisen. 

In dieser Phase, in der sowohl der Übergang zu Kern-
energie II als auch der langfristige Verzicht auf Kern-
energie offengehalten werden soll, ist es erforderlich, 
die nuklearen Optionen auch versorgungs- und indu-
striepolitisch zu erhalten. Dies bedeutet, daß der Zubau 
von Leichtwasserreaktoren im Rahmen des Bedarfs 
möglich sein muß. Andererseits darf durch diese 
Zubaumöglichkeit die ernsthafte und glaubhafte 
Wahrnehmung von Energieeinsparungen nicht behin-
dert werden. 

Dieses Modell über den Kernenergieeinsatz bis 1990 
bezeichnet die Kommission mit „Kernenergie I". Es ist 
eindeutig, daß für einen solchen Fall der Einsatz 
Schneller Brüter sowie die Wiederaufarbeitung aus 
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Gesichtspunkten der Ressourcenschonung nicht not-
wendig ist. Im Kernenergie I-Fall  ist, wie die Analysen 
an dieser Stelle zeigten, der Natururanbedarf so 
gering, daß der Einsatz von Schnellen Brütern keinen 
nennenswerten Vorteil verspricht. 

o Kernenergie II 

Falls sich ein starker und langfristiger Ausbau der 
Kernenergie als notwendig erweist – dieses Modell des 
Kernenergieeinsatzes bezeichnet die Kommission als 
„Kernenergie II" –, ist aus der Sicht der Natruranver-
fügbarkeit der Einsatz eines brennstofferbrütenden 
Systems, z. B. des Schnellen Brüters, erforderlich. 
Dabei ist dann in jedem Falle auch die großtechnische 
Wiederaufarbeitung zwingend, womit aber auch dann 
zu rechnen wäre, wenn keine brütenden Reaktoren 
eingesetzt werden. Es erhebt sich weiterhin die Frage, 
welche Alternativen zum Schnellen Brüter, also welche 
anderen Folgelinien zur Leitwasserreaktortechnologie 
ähnliche Vorteile böten, und wie sich diese Alternati-
ven ökologisch und ökonomisch sowie aus sozialen 
und Sicherheits-Gesichtspunkten mit dem Schnellen 
Brüter vergleichen. 

Es ist festzustellen, daß eine Entscheidung über diese 
Fragen nicht von der Aktualität ist, wie die Fragen zur 
Inbetriebnahme des Schnellbrüter-Prototyps SNR 300, 
da die Entscheidung zu Kernenergie II ebenso nicht 
vor 1990 ansteht wie die Entscheidung über den Bau 
eines dem Prototyp folgenden Reaktors SNR-2. Damit 
aber ein Übergang auf Kernenergie II grundsätzlich 
möglich ist, hat die Kommission insbesondere das Vor-
haben des Baues eines Schnellbrüter-Prototyps, des 
SNR 300, forschungs- und entwicklungspolitisch ak-
zeptiert. 

o Zwei Bearbeitungsphasen 

Die Kommission vereinbarte deshalb zu unterscheiden 
zwischen: 

I. Prüfung und Bewertung der Verantwortbarkeit einer 
möglichen Inbetriebnahme des fertiggestellten SNR 
300 

Die Kommission hat sich dabei auch mit der Frage 
baulicher Modifikation befaßt, jedoch keine Vor-
schläge erkennen können, die solche Modifikationen 
angezeigt erscheinen ließen. Sollte sich aber dennoch 
in den weiteren Studien" zeigen, daß eine bauliche 
Modifikation empfehlenswert wäre, so bleibt die Kom-
mission dieser Frage gegenüber offen. 

II. Prüfung und Bewertung von alternativen Folgeli-
nien zur Leichtwasserreaktortechnologie unter öko-
logischen, ökonomischen, sozialen und Sicherheits

-

Gesichtspunkten 

Die Kommission entschloß sich unter den oben 
genannten Gesichtspunkten dazu, die knappe Zeit, die 
bis zur ersten Berichterstattung im Mai bzw. Juni 1980 
zur Verfügung stand, ganz der sorgfältigen Prüfung 
der Frage I. zu widmen. Sie empfiehlt, die Frage der 
Nachfolgereaktoren zum Leichtwasserreaktor heutiger 
Prägung, das Problem der großtechnischen Pluto-
niumnutzung, die Spezifika eines großtechnischen, 
kommerziellen Einsatzes von Schnellen Brütern, die 

innen und außenpolitischen Aspekte der Schnellbrü-
ternutzung und eventueller Alternativen dazu – also 
Fragen der Rechtssicherheit, Verletzlichkeit durch 
Abhängigkeit vom Ausland, Verletzlichkeit durch Ter-
ror lind Krieg, Mißbrauch von spaltbarem Mate rial, 
Ökologie, Ökonomie und Technologieexport im Ver-
gleich – einer zweiten Arbeitsphase der Kommission 
vorzubehalten, da eine fundie rte Behandlung dieser 
komplexen Zusammenhänge in der bislang zur Verfü-
gung stehenden Zeit nicht möglich und unter dem 
erläuterten Zeitaspekt des Entscheidungsbedarfs auch 
nicht nötig schien. 

o Fragenkatalog 

Die Sorgen um eine Nutzung Schneller Brüter sind 
nicht mehr neu und unartikuliert. Die Kommission hat 
deshalb zunächst alle Kommissionsmitglieder sowie 
eine Reihe von insbesondere der Kernenergie auch 
skeptisch gegenüberstehenden Institutionen, wie den 
Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e. V. 
(BBU) 1 ), gebeten, schnellbrüterspezifische Fragen 
anzugeben. Die Kommission hat diese Fragen in einem 
Katalog zusammengestellt und von Wissenschaft und 
Industrie beantworten lassen 2). Die Fragen haben 
ihren Schwerpunkt in der Sicherheitskonzeption des 
SNR 300 und behandeln allgemeine Betriebssicher-
heit, Probleme mit dem Kühlmittel Nat rium, Rege-
lungsfragen, die Abschaltung, die Nachwärmeabfuhr, 
den Aktivitätseinschluß, die Emission radiaktiver 
Stoffe und Strahlenbelastung sowie hypothe tische 
Störfälle (Bethe-Tait Komplex). Sie enthalten jedoch 
auch Fragen zum Brennstoffkreislauf, zu Problemen 
bei Nachfolgetypen des SNR 300 und ökonomisch

-

politische Fragen der Schnellbrüternutzung. 

Die Kommission war sich darin einig, daß sie zur Prü-
fung der Verantwortbarkeit einer eventuellen Inbe-
triebnahme des SNR 300 die Arbeit der Genehmi-
gungsbehörde weder wiederholen oder vorwegneh-
men kann noch will. Vielmehr muß sich die Kommis-
sion davon überzeugen, daß die Genehmigungspro-
zesse so organisiert sind, daß beurteilt werden kann, ob 
von einem hinreichend sicheren Bertrieb des Prototyps 
ausgegangen werden kann. Was das im einzelnen 
heißt, ist in der Kommission eingehend diskutiert wor-
den. Um diesen Diskussionsprozeß in seinen wesentli-
chen Komponenten zu strukturieren, hat sich die Kom-
mission auf der Basis der Antworten zum Fragenkata-
log auf die folgenden vier Fragen konzentriert: 

1. Kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden, daß beim SNR 300 Unfälle auftreten, deren 
Auswirkungen die für den Auslegungsstörfall bei 
der Genehmigung ermittelte Obergrenze der Ener-
giefreisetzung überschreiten? 

2. Ist es sinnvoll und möglich, zur Gewährleistung 
einer inhärenten Sicherheit des SNR 300 generelle 
Maximen für Reaktivitätskoeffizienten auf zu-
stellen? 

1) Vgl, Kommissionsvorlage IV/K/3 (Anlage 32 im Materia-
lienband). 

2) Vgl. Kommissionsvorlage IV/K/4 (Anlagen 17 bis 22 im 
Materialienband). 
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3. Gibt es ein SNR 300-spezifisches Plutoniumpro-
blem im Sinn der Probleme, die im Zusammenhang 
mit der großtechnischen Plutoniumnutzung disku-
tiert werden? 

4. Welche Bedeutung könnte .die Erarbeitung einer 
risikoorientierten Analyse zum SNR 300, insbeson-
dere im Hinblick auf eine vergleichende Sicher-
heitsbetrachtung zur Leichtwasserreaktortechnolo-
gie haben? 

3 	Einzelberatungen 

3.1 Obergrenze der Energiefreisetzung 

Zur Diskussion der Frage, ob mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden kann, daß beim SNR 300 
Unfälle auftreten, deren Auswirkungen die beim Aus-
legungsstörfall ermittelte Obergrenze der Energiefrei-
setzung überschreiten, wurde der sogenannte Bethe-
Tait-Störfall herangezogen, da dieser zweifelsohne in 
Wissenschaft und Öffentlichkeit die größten Kontro-
versen ausgelöst hat. Beim Bethe-Tait-Störfall geht 
man davon aus, daß zusätzlich zu einer postulierten 
Störung, die zu einem Ungleichgewicht zwischen 
erzeugter und abgeführter Leistung führt, beide 
Abschaltsysteme, die unabhängig voneinander arbei-
ten und deren eines auch bei stark deformierten Reak-
toren funktioniert 3), ausfallen. 

Als Folge dieses Störfalls kann eine Leistungsexkur-
sion derart  stattfinden, daß eine erhebliche Energie im 
Reaktorkern freigesetzt wird, die zur Zerstörung des 
Reaktorkerns führt. 

Die Analyse der Mechanismen, nach denen solch ein 
Störfall ablaufen kann, ergibt nach neueren Erkennt-
nissen der mit solchen Analysen im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens tätigen Wissenschaftler 
mechanische Energiefreisetzungen von unter 100 
Megajoule bei Enddrücken unter 10 bar 4). Auf der 
Grundlage von Abschätzungen mit vereinfachten Ana-
lysenmodellen aus früheren Jahren wurde gefordert, 
daß das gesamte Primärsystem (incl. Reaktortank) da-
nach auszulegen ist, einer Energiefreisetzung von 370 
Megajoule bei einem Enddruck von 15 bar standzuhal-
ten. Dieser Wert entspricht etwa 700 Megajoule bei 
einer Expansion bis auf Atomsphärendurck (1 bar), der 
Darstellungsweise in den USA 5). 

3) H. Hübel, Sind Schnelle Brüter ein Sicherheitsrisiko? Vor-
trag bei der Reaktortagung 1978, 6. Ap ril 1978. 
U. Heidenreich, Exzessiver Test mit einem Regelstabproto-
typ der ersten Abschalteinrichtung des SNR 300, ITB 78.22, 
März 1978. 
H. Bininda, Exzessiver Test mit dem Prototyp der zweiten 
Abschalteinrichtung SNR 300, ITB 78.115, April 1979. 

4) Literaturangaben in E. A. Fischer u. a. (Kernforschungszen-
trum Karlsruhe), Ausarbeitung zur Behandlung hypotheti-
scher Störfälle in natriumgekühlten Schnellen Brutreakto-
ren, dargestellt am Beispiel des SNR 300, Auftraggeber W. 
Häfele, März 1980, Kommissionsvorlage IV/K/6 (Anlage 24 
im Materialienband). 

5) Prof. Dr. Dr. G. Altner und Prof. Dr. D. von Ehrenstein: „Es 
sei hier angemerkt, daß der Schnelle Brüter CRBR in Clinch 
River in den USA, der in seinen Auslegungsmerkmalen 
dem deutschen SNR 300 in Kalkar in vielen Punkten ver-
gleichbar ist, in den von der Kommission empfohlenen 
Studien zum Vergleich mit herangezogen wird (siehe z. B. 
J. F. Meyer et al., NRC-Report NUREG — 0122, 1977)." 

Aus diesem Sachverhalt leitet ein Teil der Kommission 
nicht nur ab, daß ein hinreichender Sicherheitsspiel-
raum gegen eine Zerstörung des Primärsystems vor-
liege, sondern auch, daß er zeige, wie vorsichtig Wis-
senschaft und Technik vorgehen. Ein anderer Teil der 
Kommission verweist jedoch auf Veröffentlichungen, 
in denen auch schon mehr als 370 Megajoule als mögli-
che mechanische Exkursionsenergiefreisetzung 
errechnet wurden 6) und fragt nach der Beweisbarkeit 
von 370 Megajoule als maximal mögliche Obergrenze. 
Die Frage erfährt von dieser Seite Gewicht, da zurecht 
geltend gemacht wird, daß bei einer explosionsartigen 
Zerstörung des Reaktorkerns mit einer Energiefreiset-
zung über 370 Megajuole ein Versagen des Primärsy-
stems einschließlich des Reaktortanks erfolgen kann, 
so daß dann eine Emission von radioaktiven Stoffen 
nicht mehr zwingend auszuschließen wäre. Dazu wäre 
es allerdings erforderlich, daß es zu einer Beschädi-
gung des Containments kommt, was bei der Größe der 
Betoneinbauten dann in eine noch einmal andere 
Klasse von Betrachtungen führt. 

Hinter -der Frage nach der Beweisbarkeit der Gültig-
keit von Obergrenzen, hier der maximalen mechani-
schen Energiefreisetzung im Reaktorkern bei Lei-
stungsexkursionen, verbirgt sich die Frage, ob beste-
hende Unsicherheiten bei der modellmäßigen Erfas-
sung der Phänomene durch entsprechend konservative 
Behandlung und Sicherheitsfaktoren aufgefangen 
sind, und es verbirgt sich die Frage nach der Vollstän-
digkeit analytischen Vorausdenkens von Störfallabläu-
fen, generell auch von Störfallanlässen und von Stör-
fallbeherrschung. Die Kommission stimmte darin über-
ein, daß ein Vollständigkeitsbeweis im strengen Sinne 
des Wortes, in dem Sinne nämlich, daß die Wahr-
scheinlichkeit für Vorgänge, die die Obergrenze über-
schreiten, Null sei, prinzipiell nicht erbringbar ist. 
Auch ist diskutiert worden, inwieweit eine Wahr-
scheinlichkeitsangabe für ein Überschreiten einer sol-
chen Obergrenze überhaupt ermittelbar wäre, und 
welche Konsequenzen politisch zu ziehen wären. 

Die Problematik des Risikobegriffs als Produkt aus 
Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit, dem 
– unabhängig von der Eintrittswahrscheinlichkeit – 
eine Obergrenze des Schadensausmaßes gegenüber-
gestellt werden sollte, und die Problematik der Bestim-
mung der Eintrittswahrscheinlichkeit – die ja bereits 
Denkmöglichkeiten von realen Störfallabläufen vor-
aussetzt und im Bethe-Tait-Beispiel also Mechanismen 
zur Überschreitung von 370 Megajoule benennbar 
machen müßte, auf die man dann ja wieder ingenieurs-
technisch antworten könnte – haben die Kommission 
veranlaßt, einen pragmatischen Weg der Prüfung der 
Vollständigkeit vorzuschlagen: 

6) M.E. Battat, Quarterly Report , Physics for Safety Analysis 
Program July 1-Sept. 30, 1973 
LA-5514-PR (Febr. 1974). 
J. E. Boudreau, J. F. Jackson, Recriticality Considerations in 
LMFBR Accidents, Proceedings of the Fast Reactor Safety 
Meeting, Beverly Hills, Califo rnia 1974 CONF-740401. 
R.E. Webb, The Nuclear Explosion Potential of the SNR 300 
Liquid Metal Cooled Fast Neutron Breeder Reactor, Part I-
V (June 1977 - March 1979). 
Vgl. auch Nukleare Exkursionsunfälle im SNR 300, Kom

-

missionsvorlage IV/K/10 (Anlage 25 im Materialienband). 
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Die Kommission nahm sich vor, sich von der Tragfähig-
keit, Genauigkeit und Sorgfalt der Analysen zu den 
Störfatlmöglichkeiten und Sicherheitsvorkehrungen 
überzeugen zu können. Sie würde eine Inbetrieb-
nahme des SNR 300 dann für politisch vertretbar hal-
ten, wenn in hinreichender wissenschaftlicher Breite 
gezeigt werden kann, daß Kunstfehler, Nachlässigkei-
ten und Einseitigkeiten sowohl bei der Konstruktion als 
auch bei Bau und Betrieb des SNR 300 nach menschli-
chem Ermessen ausschließbar sind. 

Die Kommission hat deshalb die Behörde, die den SNR 
300 genehmigt, zu einer Anhörung eingeladen 7 ), und 
sie hat ein Kommissionsmitglied gebeten, die Erkennt-
nisgeschichte zum Bethe-Tait-Störfall zu dokumen-
tieren 8). 

Die Kommission legt Wert auf die Feststellung, daß die 
im Zusammenhang mit dem SNR 300 genehmigungs-
technisch relevanten sicherheitstechnischen Fragen 
von der Genehmigungsbehörde aufgenommen worden 
sind bzw. werden. 

Es ist festzuhalten, daß die Genehmigungsbehörde auf 
der Basis, einer Konzeptbeurteilung davon ausgeht, 
daß nach Berücksichtigung der von ihr im Laufe des 
dataillierten Genehmigungsprozesses auferlegten 
Maßnahmen, der SNR 300 sicher betrieben werden 
kann. Die Behörde sieht derzeit keine sicherheitstech-
nischen Hinweise, daß es beim SNR 300 ein höheres 
Risiko gibt als bei einem modernen Leichtwasserreak-
tor. Bisher ist jedoch noch keine Errichtungsgenehmi-
gung für Anlageteile erteilt worden, die der Verhinde-
rung eines Bethe-Tait-Störfalles dienen (z. B. Reaktor-
schutzsystem) oder von dessen Auswirkungen unmit-
telbar betroffen werden (z. B. Reaktortanksystem). 
Eine besondere Rolle in der Diskussion um den Bethe

-

Tait-Störfall spielte ein von R. Webb (USA) erstelltes 
Gutachten zum SNR 300, in dem sehr hohe Energie-
freisetzungen errechnet werden. Hierzu wurde der 
Genehmigungsbehörde eine Stellungnahme des Kern-
forschungszentrums Karlsruhe zur Kenntnis gebracht. 
Der Kommission lag diese Stellungnahme allerdings 
nicht vor. Die Genehmigungsbehörde beabsichtigt, 
zum Gesamtkomplex Bethe-Tait-Störfall eine weitere 
Stellungnahme von einem amerikanischen Experten 
anfertigen zu lassen. 

Nach dein derzeitigen Stand des Genehmigungsver-
fahrens können die Prüfergebnisse für eine Entschei-
dung über eine Inbetriebnahme des SNR 300 frühe-
stens 1984 vorliegen. 

7) Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, Der Minister für Wirtschaft, Mit-
telstand und Verkehrs des Landes Nordrhein-Westfalen; 
Bericht über das atomrechtliche Genehmigungsverfahren 
für den SNR 300, März 1980, Kommissionsdrucksache 8/32 
(Anlage 23 im Mäterialienband). 
Wortprotokoll über die Anhörung der Genehmigungsbe

-

hörde vom 13. März 1980 (Anlage 26 im Materialienband). 
8) E. A. Fischer et al. (Kernforschungszentrum Karlsruhe 

mbH), Ausarbeitung zur Behandlung hypothetischer Stör-
fälle in natriumgekühlten Schnellen Brutreaktoren, darge-
stellt am Beispiel des SNR 300, Auftraggeber W. Häfele, 
März 1980, Kommissionsvorlage IV/K/6 (Anlage 24 im Ma-
terialienband). 

Die Kommission stellte fest, daß die von ihr zu prü-
fende Frage der politischen Verantwortbarkeit einer 
Inbetrienahme des SNR 300 unabhängig vom Fortgang 
und Ergebnis der Prüfungen der Genehmigungsbe-
hörde einer grundsätzlichen Antwort der Kommission 
bedarf und daß eine solche Antwort auch gegeben 
werden kann. Dabei muß und soll nicht auf die Geneh-
migungsbehörde gewartet werden, da die Antwort der 
Kommission von anderer Qualität ist. 

Die Darstellung der in der Fachwelt geleisteten Arbei-
ten zur Störfallberechnung beim SNR 300, insbeson-
dere zum Bethe-Tait-Störfall, wurde von der Kommis-
sion als eindrucksvoller Indizienbeweis für die Breite 
der Bemühungen gewertet. Von daher ergibt sich für 
einen Teil der Kommission die Erwartung, einer Inbe-
triebnahme des SNR 300 zustimmen zu können. Ein 
anderer Teil der Kommission war aber der Ansicht, 
noch nicht abschließend eine hinreichende Gewißheit 
über die Verantwortbarkeit der Inbetriebnahme 
gewonnen zu haben. Vom zeitlichen Projektablauf des 
Baues des SNR 300 her ist eine solche Stellungnahme 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht nötig. Die Kommission 
ist der Meinung, daß dann eine abschließende Abstim-
mung zur Verantwortbarkeit einer möglichen Inbe-
triebnahme des SNR 300 auch nicht sinnvoll ist, weil 
sie zum einen noch nicht erforderlich ist und zum 
anderen die Zeit genutzt werden kann, die Basis für 
eine möglichst breit getragene Stellungnahme zu 
erweitern. Das heißt, die Kommission hält es für sinn-
voll, die sicherheitstechnischen Analysen so weit wie 
möglich zu vertiefen, d. h. durch eine zusätzliche 
Untersuchung zu den Obergrenzen der Energiefreiset-
zung bei einem Bethe-Tait-Störfall zu ergänzen, und 
weithin sichtbare Evidenz zustande kommen zu lassen. 

Im einzelnen soll eine Literaturübersicht zu allen wis-
senschaftlichen Arbeiten über Bethe-Tait-Störfälle mit 
hohem mechanischem Energiefreisetzungspotential 
und Stellungnahmen von verschiedenen Wissenschaft-
lern, die nicht nur aus Großforschungseinrichtungen 
und der Schnellbrüter-Entwicklungsgesellschaft kom-
men, erstellt werden. 

Dabei sollen Mittel und Aufwand für die jeweiligen 
Berechnungen in der angeführten Literatur, ebenso 
wie die wissenschaftliche Reputation des jeweiligen 
Autors und der Stellungnehmenden, ausgewiesen 
sein. Wenn diese Gegenüberstellung wiederum keine 
wesentlichen, bisher unberücksichtigten Störf all-
aspekte zu Tage fördert, so soll die Vollständigkeit des 
Bemühens um die Sicherheit des SNR 300 aus pragma-
tischer Sicht endgültig bestätigt werden. 

3.2 Reaktivitätskoeffizient 

Unter den relevanten Reaktivitätskoeffizienten, die auf 
Grund von Temperaturänderungen Reaktivitätsände-
rungen bewirken, ist beim SNR 300 der Natrium-Void-
Koeffizient bzw. der Natrium-Dichte-Koeffizient als 
einziger – und dabei beschränkt auf den zentralen 
Kernbereich – positiv, d.h. eine dort durch Temperatur-
steigerung bewirkte Natriumdampf-Blase bzw. Verrin-
gerung der Natriumdichte erhöht die Reaktivität. Es 
entstand die Frage, ob dadurch eine Erschwerung 
eines Störfallablaufes bedingt sei, die sich bei negati-
vem Natrium-Void-Koeffizient signifikant verringern 
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würde. An diesem Beispiel untersuchte die Kommis-
sion, inwieweit es sinnvoll sein kann, gewisse Sicher-
heitsstandards parlamentarisch durch Vorgabe von 
Mindestforderungen für konkrete einzelne Kraftwerks-
charakteristiken anzustreben. 

Die Kommission bezog sich daher insbesondere darauf, 
daß es nicht bei der Kernenergie, sondern auch in 
anderen Technologiebereichen eine wünschenswerte 
Forderung wäre, daß generell beim Eintritt eines Stör-
falles inhärente Eigenschaften diesen automatisch 
nicht verschlimmern. Wünschbar wäre eine negative 
Rückkopplung, ein anderes Wort für negativen Reakti-
vitätskoeffizienten bei der Kerntechnik. Ein positiver 
Reaktivitätskoeffizient ist eine positive Rückkopplung, 
dadurch entsteht eine Schadenssteigerung bei Eintritt 
einer Störung. 

Im Falle des Natrium-Void-Koeffizienten würde die 
Forderung nach einem möglichst kleinen oder sogar 
negativen Wert bedeuten, entsprechende konstruktive 
Vorsorge beim Auslegen des Reaktorkerns vorzuneh

-

men. Eine Auslegung mit negativem Natrium-Void-
Koeffizienten ist bei größeren Reaktoren kaum vorstell-
bar. Nur bei kleinen Reaktoren, wie dem amerikani-
schen FFTF (400 MWth) oder dem deutschen KNK-II 
(58 MWth) sind negative Nat rium-Void-Koeffizienten 
technisch möglich und realisiert. Bei dem noch nicht 
erprobten Konzept eines heterogenen Cores, in dem 
Blanket- und Spalt-Zone sich durchdringen, wäre 
allerdings der beim SNR 300 (762 MWth) positive Wert 
deutlich verringert, allerdings wäre auch der negative 
Dopplerkoeffizient wertmäßig verringert, was das 
Sicherheitsproblem wieder vergrößert 9). 

Auch ergeben sich bei den unterschiedlichen Core-
Konfigurationen Unterschiede im Natrium-Void-Koef-
fizienten. Bei dem auf möglichst geringen Spaltstoffbe-
darf – und damit für den Fall großtechnischer Nutzung 
der Schnellen Brüter auf einen möglichst geringen 
Natururanbedarf eines Leichtwasserreaktor-Schnell-
brüter-Systems – ausgelegten und ursprünglich vorge-
sehenen Core-Entwurf Mark-1 ist der Natrium-Void-
Koeffizient um 30 % geringer als bei dem jetzt vorgese-
henen Core Mark-1A, bei dem die Brennstabfertigung 
einfacher und kostengünstiger ist. Andererseits wird 
das Leistungsprofil ausgeglichen, wodurch die Maxi-
maltemperaturen sinken. Solche Unterschiede dürfen 
aber nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen 
vom gesamten Sicherheitskonzept her beurteilt 
werden. 

Die kontroversen Aspekte einer solchen Beurteilung 
wurden der Kommission durch die Kommissionsmit-
glieder Prof. Dr. W. Häfele und Prof. Dr. D. von Ehren-
stein dargelegt. 

Das Kommissionsmitglied Prof. Dr. D. von Ehrenstein 
stellt als Gefahrenpotential durch einen positiven 
Natrium-Void-Koeffizienten folgende Aspekte heraus: 

„Bei einer Temperaturerhöhung werden nicht nur 
durch den Natrium-Void-Effekt Reaktivitätsänderun

-

gen bewirkt, sondern auch durch weitere Effekte, den 

9) P. W. Dickson, R. A. Doncals, Heterogeneous Coredesign 
for Liquid Metal Fast Breeder Reactors, Advances in Nu-
clear Science and Technology, Vol. 12, pp. 33 bis 91, 1980. 

Strukturausdehnungs-Effekt, den Brennstoffausdeh-
nungs-Effekt, den Brennelementverbiegungs-Effekt 
(Bowing) und den Doppler-Effekt, wobei die Struktur-
ausdehnung, die Brennstoffausdehnung und der 
Doppler-Effekt negativ rückwirken, außer einem noch 
positiven Anteil beim Brennstoffausdehnungskoeffi-
zienten, d. h. sie wirken sich leistungsdämpfend aus. 
Ob und in welchem Maße sich bei einem Störfall die 
positiven oder negativen Reaktivitätsbeiträge durch-
setzen, hängt jedoch sowohl von der Art und Größe der 
jeweiligen Störung, als auch vom Zustand des Reaktors 
ab. Im Zusammenhang mit diesen Überlegungen ist es 
jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, daß auch solche 
Fälle eingehend betrachtet werden müssen, bei denen 
ein positiver Void-Koeffizient dadurch eine Sonderstel-
lung bei der Gefährdung des Reaktors einnehmen 
kann, weil er unter entsprechenden Umständen sehr 
schnell eine Reaktivitätserhöhung bewirken kann, 
während gleichzeitig die negativen Effekte zu langsam 
sein könnten, um der Gefährdung des Reaktors recht-
zeitig entgegenzuwirken. 

Kommt es z. B. zu einem Kühlmitteldurchsatzstörfall 
(Pumpenversagen) mit angenommenen Versagen der 
beiden Abschaltsysteme, so daß die erzeugte Wärme 
nicht mehr genügend abgeführt wird, dann kann es 
durch die damit verbundene Dichteverringerung bzw. 
Dampfblasenbildung des Natriums zu einem Reaktivi-
tätsanstieg und schließlich zum Schmelzen des Hüll-
rohrs und Brennstoffs kommen, was wiederum einen 
weiteren positiven Reaktivitätsbeitrag mit sich bringen 
kann (dies ist die im Bethe-Tait-Störfall diskutierte 
Situation) . 

Unterschiede im Natrium-Void-Koeffizienten können 
den Leistungsverlauf wohl beeinflussen, wie es sich in 
den vergleichenden Untersuchungen zu den Core-Ent

-

würfen Mark-1 und Mark-1 A gezeigt hat 10). So kann 
z. B. das Schmelzen des Brennstoffs im Schadensbe-
reich weniger schnell oder schneller eintreten, also 
auch die damit verbundenen Reaktivitätsrückwirkun-
gen können weniger schnell oder schneller erfolgen. 
Ein negativer Natrium-Void kann den Unfallverlauf 
jedoch möglicherweise insofern grundlegend verän-
dern, als es dann eventuell nur noch geringfügig zum 
Schmelzen der Brennstäbe kommt. Dabei muß jedoch 
gleichzeitig versucht werden, daß sich der negative 
Wert des Dopplerkoeffizienten nicht durch derartige 
Auslegungsveränderungen vermindert, was mög-
licherweise nicht in allen Fällen gegeben ist. Außer-
dem können dann eventuell eintretende Unfallszena-
rien möglicherweise doch zu hohen Energiefreisetzun-
gen führen. 

Bisher wurde in diesem Kapitel der Einfluß des 
Natrium-Void- bzw. des Natrium-Dichte-Koeffizienten 
allein unter dem Aspekt des bereits eingetretenen 
Störfalls betrachtet und nicht in seiner Auswirkung auf 
die Erhöhung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Stör-
fällen. Diese Darstellung vernachlässigt somit Reakti-
vitätsänderungen aufgrund von Kühlmitteldurchsatz-
störungen, die z. B. durch Blasenbildung aus dort ein- 

10) R. Fröhlich, P. Schmuck, G. Evrard, A. Renard KFK-2115, 
September 1975. 
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gebrachtem Schutzgas eintreten können und somit 
eine potentie lle Störfalleinleitung darstellen. 

Die mit den mitgeführten bzw. gespeicherten Gasbla-
sen für die Reaktivität und somit für die mögliche 
Änderung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Störfäl-
len verbundenen Probleme, die sich drastisch in der 
Anlage KNK-II (mit negativem Void-Koeffizienten) 
gezeigt haben 11 ), wurden mit einem inzwischen im 
KNK-II eingebauten Gasblasenabscheider erheblich 
reduziert. Der Erfolg dieser Maßnahme bedarf jedoch 
bezüglich seiner Vollständigkeit und seiner Übertrag- 

- barkeit auf den SNR 300 einer ausführlichen Diskus-
sion. 

Zusammenfassend kann zum Thema „Reaktivitätsko-
effizienten" gesagt werden, daß nach heutigem 
Erkenntnisstand eine Festlegung eines einzelnen tech-
nischen Koeffizienten per Vorschrift eventuell zu einer 
Suboptimierung führen kann. Unverzichtbar ist daher 
die Gesamtbetrachtung einer konkreten Kernausle-
gung, betreffend u. a. die Reaktivitätskoeffizienten, die 
Leistungs- und Flußverteilungen, die Masse an Brenn-
stoff, die Anordnung der Anreicherungszonen und des 
Spaltgasplenums sowie der Coreform. Als Ergebnis 
derartiger Untersuchungen könnte jedoch nach besse-
rem Verständnis der Einzelheiten sehr wohl heraus-
kommen, daß Festlegungen erfolgen sollten und etwa 
ein negativer Void-Koeffizient zur grundsätzlichen 
Erhöhung der Sicherheit vom Betreiber zu verlangen 
sei. 

Abschließend muß jedoch betont werden: Wenn – wie 
oben festgestellt – „eine Auslegung mit negativem 
Natrium-Void-Koeffizienten bei größeren Reaktoren 
kaum vorstellbar" und „nur bei kleineren Reakto-
ren ... technisch möglich und realisiert" ist, folgt dar-
aus für uns nicht ein grundsätzlicher Verzicht auf eine 
derartige Auslegung, sondern – was auch beispiels-
weise N. Dombey fordert  12) – ein grundsätzlicher Ver-
zicht auf den Bau größerer Reaktoren, wenn so die 
Sicherheit insgesamt erhöht wird". 

Demgegenüber führt das Kommissionsmitglied Prof. 
Dr. W. Häfele aus: 

„Die Bedeutung des Nat rium-Void-Koeffizienten ist 
seit 15 Jahren weltweit ausführlich studiert worden. In 
der Ausarbeitung zur Behandlung hypothetischer Stör-
fälle 13), die bereits bei Punkt 3.1 angesprochen wurde, 
ist auch der Nat rium-Void-Koeffizienten-Aspekt 
behandelt und seine breite wissenschaftliche Untersu-
chung durch entsprechende Literaturstellen belegt. 
Der Natrim-Void-Koeffizient hat Auswirkungen in den 
folgenden drei Bereichen: 
— Betriebsverhalten, 
— Auswirkungen einer eventuellen Einschleusung 

von Gasblasen, 
— Kühlmitteldurchsatzstörfall mit gleichzeitigem Ver-

sagen beider Abschaltsysteme. 

11) M. Edelmann, Überlegungen zur Ermittlung und gegebe-
nenfalls Beseitigung der Akkumulations- und Speicherfä-
higkeit der KNK-II-Gitterplatteneinsätze für im Kühlmittel 
mitgeführte Gasblasen. PSB-Bericht IV 132 (Kl. IV) Okto-
ber 1979. 

12) N. Dombey, Nature 280, 270 (1979) 

13) E. A. Fischer u. a. , a.a.O. (Anlage 24 im Materialienband).  

Betriebsverhalten 

Bezüglich des Verhaltens eines Natriumbrüters, z. B. 
des SNR 300, während des Betriebs und bei Betriebs-
störungen gilt folgendes: 
Eine Temperaturerhöhung würde nicht nur durch den 
Natrium-Dichte (Void)-Effekt Reaktivitätsänderungen 
bewirken, sondern auch durch drei weitere Effekte: 

— aen Strukturausdehnungs- und Verbiegungseffekt, 

— den Brennstoff-Ausdehnungs-Effekt, 

— den Doppler-Effekt. 

Alle drei Effekte, insbesondere auch der Brennstoff

-

Ausdehnungseffekt, verursachen negative Reaktivi-
tätsrückwirkungen, d. h. sie wirken sich inhärent lei-
stungsdämpfend aus. Dazu kommt, daß die bei Lei-
stungserhöhung direkt wirkenden negativen Doppler-
und Brennstoffausdehnungs-Effekte zu einem negati-
ven Gesamteffekt, einem negativen Leistungskoeffi-
zienten, führen. Dies allein ist die maßgebliche Größe. 
Die Rückkopplung, um auf den allgemeineren Aus-
gangsbegriff zurückzukommen, ist also beim SNR 300 
sehr wohl negativ, d. h. der Reaktor ist inhärent stabil. 
Vor allem aber hat man sich vor Augen zu halten, daß 
die Betriebsstabilität zusätzlich und unabhängig von 
den konkret vorliegenden Leistungskoeffizienten von 
dem Regelsystem gewährleistet wird. 

Auswirkungen eines eventuellen Einschleusens von 
Gasblasen 

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Gasblasenfrei-
heit der Spaltstoffzone und zum Ausschluß von unkon-
trollierten Leistungsexkursionen durch Gasblasenein-
trag in den Kernbereich des SNR 300 sind folgende 
Argumente und Vorsorgemaßnahmen wichtig: Krite-
rium für ein unzulässiges Ansteigen der Kettenreaktion 
ist nicht der Gasblasengehalt im Kern an sich. Es 
kommt nur darauf an, daß dieser sich nicht stark und 
schnell ändert. Eine solche Änderung kann durch das 
im Natrium mitgeführte Argon-Schutzgas, welches im 
heißen Natrium zu einem kleinen Teil gelöst und bei 
dessen Abkühlung wieder ausgeschieden wird und in 
Form kleiner Bläschen mit dem Kühlmittelstrom in den 
Kern geführt wird, nicht bewirkt werden. Eine Gefähr-
dung wäre vielmehr erst gegeben, wenn der Gasgehalt 
in der zentralen Kernzone um mehr als 50 Liter in 
wenigen Zehntel Sekunden zunehmen würde. Dies 
hängt damit zusammen, daß beide Abschaltsysteme in 
ihrer Reaktivitätswirksamkeit so ausgelegt sind, daß 
jedes für sich allein in der Lage ist, den Reaktivitäts-
wert jeder beliebig großen und beliebig verteilten Gas-
blase im Reaktorkern zu kompensieren, so daß die 
Gasblase nicht mehr einen Anstieg der Kettenreaktion 
bewirken kann. Ein Reaktivitätsstörfall durch eine 
Gasblase wäre daher nur dann möglich, wenn diese so 
schnell in den Reaktorkern eindringen würde, daß das 
Abschaltsystem nicht schnell genug wirksam werden 
könnte. Die Abschaltung wird aber bei der gewählten 
Auslegung in einigen Zehntel Sekunden wirksam. 
Außerdem müßte in dieser kurzen Zeit eine Blase von 
solcher Größe in den Kern eindringen, daß der ihr 
entsprechende Reaktivitätswert zu einem unzulässig 
starken Anstieg der Kettenreaktion ausreicht. Wegen 
dieser extremen einschränkenden Bedingung ist die 
nukleare Sicherheit durch Gasblasen nicht gefährdet. 
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Darüber hinaus sind folgende drei gleichzeitig wirk-
same Maßnahmen und Eigenschaften vorhanden, von 
denen bereits eine ausreichen würde, um einen unzu-
lässigen Anstieg der Kettenreaktion durch Gasblasen 
zu verhindern: 
a) Durch den Aufbau der Anlage wird sichergestellt, 

daß keine gefährliche Gasmenge in das Primärsy-
stem eindringen und zum Kern transportiert werden 
kann. 

b) Ein unter dem Reaktorkern befindlicher Gasblasen-
abscheider dessen Wirksamkeit in Versuchen nach-
gewiesen wurde, würde anströmendes Gas von der 
inneren Spaltstoffzone fernhalten und durch die 
äußeren Bereiche des Reaktorkerns leiten, wo es die 
Kettenreaktion schwächt. 

c) Alle experimentellen Erfahrungen über den Trans-
port von Gas in Natriumleitungen und ihr Verhalten 
in Mischräumen (unterer Sammelbehälter, durch 
den das Kühlmittel strömen muß) zeigen, daß auch 
bei einem großen Gaseinbruch die Beaufschlagung 
des Kerns nicht durch eine einheitliche, in den Kern 
eintretende große Gasblase stattfinden würde, son-
dern über eine mit Gasblasen durchsetzte Natrium-
strömung, bei welcher der Gasgehalt zeitlich 
zunimmt, so daß die Störung über den ansteigenden 
Neutronenfluß rechtzeitig erkannt und eine 
Schnellabschaltung automatisch ausgelöst würde. 
Auch eine starke, nachfolgende Beaufschlagung 
der Spaltstoffzone mit Gas würde dann in ihrer 
Wirkung auf die Kettenreaktion durch die Abschalt-
stäbe in jedem Fall kompensiert werden. 

Kühlmitteldurchsatzstörfall mit gleichzeitigem Versa-
gen beider Abschaltsysteme 

Das Versagen der Abschaltung des SNR 300 ist ein 
höchst unwahrscheinlicher (hypothetischer) Fall, denn 
es gibt zwei unabhängige Abschaltsysteme, und eines 
dieser Systeme funktioniert sogar bei stark verformtem 
Reaktorkern. Liegt also eine Kühlungsstörung (z. B. 
Auslaufen der Pumpen) mit Versagen der beiden 
unabhängigen Abschaltsysteme vor – ein höchst hypo-
thetischer Fall – so kommt es zum Natrium-Sieden, 
Hüllrohr- und Brennstoffschmelzen und dies ist die im 
Bethe-Tait-Störfall diskutierte Stituation. Wird nun ein 
solcher Störfall betrachtet, so muß auf folgende Fakten 
– notwendigerweise in einigem Detail – hingewiesen 
werden.: 

Die vorliegenden Analysen der Primärexkursion eines 
solchen Störfalls zeigen, daß bei Zugrundelegung rea-
listischer Daten und Modelle trotz des positiven Void-
Koeffizienten  keine überpromptkritischen Zustände 
auftreten. Erst bei der Wahl konsequent pessimisti-
scher Parameter und der Ausschaltung gewisser gün-
stiger Phänomene erhält man eine überpromptkriti-
sche Exkursion mit einer mechanischen Energiefreiset-
zung um 100 MJ. 

Auch bei einem SNR 300-Kern mit kleinerem oder gar 
negativem Void-Koeffizienten würde im Laufe eines 
derartigen Störfalles der Kern schmelzen (Leistung 
bleibt auf relativ hohem Niveau, d.h. nahezu auf Voll-
lastniveau, Kühlmitteldurchsatz fällt innerhalb ca. 10 
Sekunden um etwa eine Größenordnung ab, es setzt 
Sieden mit nachfolgendem Brennstoffschmelzen ein). 

In einem solchen Kern (mit kleinerem oder gar negati-
vem Void-Keoffizienten im Unterschied zum SNR 300 
Mark-1A Kern) würden nach dem Leersieden der 
Brennelemente Bewegungen geschmolzenen Hüllma-
terials, die zeitlich vor den Brennstoffbewegungen 
stattfinden, eine größere Rolle spielen. Diese Bewe-
gungen haben unter Umständen einen stark positiven 
Reaktivitätseffekt und sie können oberhalb und unter-
halb der aktiven Kernzone zur Bildung von Blockaden 
führen. Beides kann sich für den weiteren Störfallver-
lauf als nachteilig erweisen. Für die im Anschluß an 
einen solchen relativ milden Störfallverlauf (Transi-
tion-Phase) nicht auszuschließenden Sekundärexkur-
sionen und ihre pessimistische (abdeckende) Behand-
lung ist die Situation eher ungünstiger als für den SNR 
300 Mark-1 A Kern, da der Doppler-Koeffizient für 
solche Kernentwürfe (absolut angenommen) kleiner ist 
und daher weniger begrenzend bei Leistungsexkursio-
nen wirkt. Der niedrigere oder gar negative Void

-

Koeffizient wirkt bei Sekundarexkursionen in keiner 
Weise mildernd. 

Es ist also insgesamt gefährlich, einen einzelnen tech-
nischen Koeffizienten per Vorschrift festlegen zu wol-
len. Das könnte – wie an dem Beispiel des Void

-

Koeffizienten gezeigt – leicht zu einer Suboptimierung 
mit – aufs Ganze gesehen – nachteiligen Sicherheits-
auswirkungen führen. Unumgänglich ist hingegen in 
diesem Zusammenhang eine Detailanalyse der wichti-
gen Störfälle für einen bestimmten Reaktorentwurf". 

Die Mehrheit der Kommission stellt in Übereinstim-
mung fest, daß diese Zusammenhänge in einer risiko-
orientierten Analyse, die weiter unten empfohlen wird, 
in angemessener Form zu behandeln sein werden. Die 
Kommission kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine 
Empfehlung geben, bestimmte Reaktivitätskoeffizien-
ten per Rechtsnorm festzulegen. 

3.3 Plutoniumproblem 

Das Problem der großtechnischen Nutzung des Pluto-
niums wird vor allem in der sozialen Verträglichkeit 
möglicherweise notwendig werdener Sicherungs- und 
Kontrollmaßnahmen und den damit eventuell verbun-
denen Beschränkungen des individuellen Lebensbe-
reiches und dem Proliferationsproblem gesehen 14) 

Auch. der SNR 300 wird mit Plutonium betrieben, und 
obwohl sich die Mengenfrage nicht signifikant darin 
unterscheidet, ob dieser einzelne Prototyp brütet oder 
nicht – der SNR brütet nicht, die Plutoniummenge wird 
also durch ihn nicht erhöht –, muß das Plutonium 
gehandhabt werden. Die Genehmigungsbehörde hat 
bei der Anhörung deutlich gemacht, daß sie die hierbei 
auftretenden toxikologischen, radiologischen und 
Sicherungs-Probleme sehr ernst nimmt. In ihrer schrift-
lichen Stellungnahme über das Genehmigungsverfah-
ren 15) erläutert sie die Maßnahmen, die sie zur Ver- 

14) Diese Aspekte werden ausführlich dargestellt in: 
6. Report der Royal Commission on Environmental Pollu-
tion: „Nuclear Power and the Environment" (Flowers Re-
port), London, September 1976. 

15) Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Nordrhein

-

Westfalen, a.a.O. (Anlage 23 im Materialienband). 
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meidung von Schäden unternimmt. Die Kommission 
gelangte nach Abwägung des forschungspolitischen 
Anliegens mit dem derzeit singulären Charakter der 
Plutoniumhandhabung beim SNR 300 und den Maß-
nahmen der Genehmigungsbehörde zu der Ansicht, 
daß die Frage nach einem besonderen Plutoniumpro-
blem im Sinne einer Plutoniumwirtschaft für den 
Betrieb des Prototyps SNR 300 nicht gesondert geprüft 
zu werden braucht. 

Die Kommission bemerkt, daß bei der Prüfung der 
Auswirkungen eines großtechnischen Schnellbrüter-
einsatzes dieses Problem jedoch einer sorgfältigen Prü-
fung unterzogen werden muß, und die Mehrheit der 
Kommission nimmt sich dies für eine zweite Arbeits-
phase vor. 

3.4 Risikoorientierte Analyse 

Die Genehmigungsbehörde hält sich an das Atomge-
setz, das eine Prüfung der Sicherheit nach bewährtem 
ingenieurstechnischem Vorgehen, nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik vorsieht. Die Kommis-
sion geht davon aus, daß im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens besonders auch störfallbezogene 
Zuverlässigkeitsanalysen zur Beurteilung der Verfüg-
barkeit der bei relevanten Störfallsituationen erf order

-

lichen,  sicherheitstechnisch wichtigen Systeme durch-
geführt werden. Dabei soll auch überprüft werden, 
inwieweit die sicherheitstechnisch orientierten Analy-
sen, die der Auslegung des SNR 300 zugrunde liegen, 
vollständig in dem Sinne sind, daß sowohl kleine Schä-
den, die bei häufigem Auftreten einen wesentlichen 
Beitrag zum Risiko liefern könnten, berücksichtigt 
wurden, als auch alle Unfallsequenzen erfaßt wurden, 
die zu erheblichen mechanischen Energiefreisetzun-
gen führen könnten, auch wenn ihre Eintrittswahr

-

scheinlichkeit als sehr klein eingestuft wird. 

Die Kommission unterstreicht, daß sie als parlamentari-
sche Kommission nicht notwendigerweise an den 
Bezugsrahmen des Atomgesetzes gebunden ist. Viel-
mehr kann sie das Atomgesetz unter brüterspezifi-
schen Aspekten überprüfen, kann zusätzliche Aspekte 
zur Prüfung der politischen Verantwortbarkeit der 
Inbetriebnahme des SNR 300 heranziehen. Vollstän-
digkeit sicherheitstechnischer Analysen ist nicht 
beweisbar, Gewißheit über einen absolut sicheren 
Betrieb eines Kernkraftwerkes prinzipiell nicht erreich-
bar. Es entsteht also die Frage, bei welchem Ausmaß 
des Bemühens diese politische Verantwortbarkeit der 
Inbetriebnahme des SNR 300 gegeben ist. Nach aus-
führlicher Diskussion der der Kommission vorliegen-
den Informationen zu einzelnen Sachverhalten aus die-
sem Problemkreis ist festzustellen, daß noch nicht für 
alle Kommissionsmitglieder Evidenz für die politische 
Verantwortbarkeit einer Inbetriebnahme des SNR 300 
gegeben ist. 

Die Enquete-Kommission ist der übereinstimmenden 
Meinung, daß vom zeitlichen Projektablauf des Baus 
des SNR 300 her zu diesem Zeitpunkt eine Stellung-
nahme zur Verantwortbarkeit der Inbetriebnahme 
noch nicht nötig ist. Die Kommission ist der Meinung, 
daß dann eine abschließende Abstimmung zur Verant-
wortbarkeit auch nicht sinnvoll ist, weil sie zum einen 
noch nicht erforderlich ist und zum anderen die Zeit 

genutzt werden kann, die Basis für eine möglichst breit 
getragene Stellungnahme zu erweitern. Das heißt, die 
Kommission hält es für sinnvoll, die sicherheitstechni-
schen Analysen so weit wie möglich zu vertiefen, d. h. 
durch eine risikoorientierte Analyse zu ergänzen und 
weithin sichtbare Evidenz zustande kommen zu lassen. 

Die Kommission war der Meinung, daß sich solche 
Evidenz ergeben könnte, wenn das Risiko von Brutrek-
toren bewertbar ist. Unter dem Eindruck der vor eini-
ger Zeit vorgelegten Deutschen Risikostudie 16), die 
sich auf Leichtwasserreaktoren bezieht, glaubt die 
Kommission, daß eine politische Bewertung nicht ohne 
eine Risikoanalyse erfolgen sollte. Dazu hat man sich 
freilich vor Augen zu halten, daß man bei der Erstel-

f  lung der Deutschen Riskiostudie oder ebenso bei dem 
US-Rasmussen-Bericht auf praktische Erfahrungen mit 
dem Betrieb der analysierten Technik, der des Leicht-
wasserreaktors, zurückgreifen konnte. Zuerst gab es 
die frühen Leichtwasserreaktoren, dann die entspre-
chenden Risikoanalysen, aufgrund derer dann spätere 
Leichtwasserreaktoren verbessert werden konnten. 
Die Herstellung der Bewertbarkeit von Kernkraftwer-
ken ist also ein sich über eine Zeit erstreckter Prozeß. 

Erhebt man diesen Anspruch konsequent für den SNR 
300, so stellt das dann ein methodisches Problem dar, 
weil beim SNR 300 nicht in demselben Maße auf prak-
tische Erfahrung zurückgegriffen werden kann, wie 
das bei der Erstellung der Risikoanalysen für Leicht-
wasserreaktoren der, Fall war. Vielmehr wird man sich 
bei der Bewertung des Risikos des SNR 300 an einem 
Bezugssystem orientieren müssen. Die Kommission 
stimmt überein, daß dazu der Leichtwasserreaktor die-
nen soll, dessen Risiko durch die Bemühungen um eine 
Risikoanalyse weitgehend beschreibbar geworden ist. 
Die dort gewonnenen Erkenntnisse nachvollziehend, 
müssen auch Brutreaktoren Schritt für Schritt im Sinne 
dieser Überlegungen risikomäßig beschreibbar wer-
den. Ein solcher, vor allem auf einen Risikovergleich 
von SNR 300 und Leichtwasserreaktor vom Typ Biblis 
B angelegter Vergleich kann auf vielen Strecken vor-
teilhaft auch qualitativ erfolgen. Deshalb spricht die 
Kommission bei der Analyse, die das Risiko des SNR 
300 schon so weit wie möglich beschreibbar machen 
soll, von einer „risikoorientierten" Analyse und nicht 
von einer Risikoanalyse. Die Kommission war der über-
einstimmenden Meinung, daß das Risiko durch den 
Betrieb eines natriumgekühlten Brutreaktors keines-
falls größer sein dürfe, als das durch den Betrieb eines 
Leichtwasserreaktors moderner Bauart. 

Die Kommission empfiehlt deshalb, eine risikoorien-
tierte Analyse zum SNR 300 umgehend in Auftrag zu 
geben und Sorge dafür zu tragen, daß die hierzu not-
wendigen Arbeiten so durchgeführt werden können, 
daß die wesentlichen Ergebnisse der Studie so recht-
zeitig zur Verfügung stehen, daß sie für eine abschlie-
ßende politisch-parlamentarische Beurteilung über die 
Verantwortbarkeit einer eventuellen Inbetriebnahme 
des SNR 300 in der zweiten Arbeitsphase der Kommis-
sion berücksichtigt werden können, die etwa Ende 
1981 zu erwarten ist. Die Arbeiten zu der risikoorien- 

16) Bundesminister für Forschung und Technologie, Deutsche 
Risikostudie Kernkraftwerke, Kommissionsdrucksache 8/ 
24. 
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tierten Studie sollen das laufende Genehmigungsver-
fahren zum SNR 300 nicht behindern. Die Kommission 
geht davon aus, daß in der Studie für den Fall, daß 
Schwachstellen des SNR 300-Konzeptes sichtbar wer-
den, anlagetechnischen Modifikationen, die zu einer 
Risikominderung führen würden, ausgewiesen sind. 

a) Zielsetzung der risikoorientierten Analyse zum 
SNR 300 

Vergleichende Sicherheitsbetrachtungen zwischen 
SNR 300 und LWR unter Einbeziehung probabilisti-
scher Aspekte, d. h. Ermittlung von Häufigkeiten nicht 
beherrschter Störfälle 17), die bei Weiterverfolgung der 
Unfallabläufe unter Berücksichtigung der konstrukti-
ven Gestaltung der Anlage zu Spaltproduktfreisetzun-
gen führen können. Hieraus sollten Häufigkeitsspek-
tren für Spaltproduktfreisetzungen nach außen entwik-
kelt werden, die dann unter Berücksichtigung der 
näheren Umstände der Freisetzung und der dabei rele-
vanten Zeiträume zu einer vergleichenden Sicherheits-
betrachtung mit Leichtwasserreaktoren heranzuziehen 
sind. 

b) Umfang der risikoorientierten Analyse zum SNR 
300 

Es sollten die folgenden konkretisierenden Punkte mit 
ausreichendem Detaillierungsgrad behandelt werden: 
1. Vergleichende Darstellung der sicherheitstechnisch 

relevanten Anlageneigenschaften des SNR 300 und 
eines Druckwasserreaktors vergleichbarer Lei-
stungsgröße und moderner Bauart. Charakterisie-
rung des Aufbaus und der Funktionsweise der 
wesentlichen sicherheitstechnischen Komponenten 
und Überblick über die dem Anlagenaufbau 
zugrunde liegende Sicherheitsphilosophie. 

2. Beschreibung unterschiedlicher nicht beherrschter 
Störfallabläufe, die bei der risikoorientierten Studie 
der einzelnen Reaktortypen behandelt werden. 
Dabei sollte sowohl hinsichtlich der auslösenden 
Ereignisse als auch bei den nicht beherrschten Stör-
fallabläufen deren Vollständigkeit im Interesse der 
Sicherheit und Glaubwürdigkeit nach außen ange-
strebt werden. 

Auslösende Ereignisse, insbesondere aus den fol-
genden Bereichen, sollten hierbei zugrunde gelegt 
werden: 

— Kühlmittelverluststörfälle 
— Transientenstörfälle 
— Einwirkungen aus Brand, 
— Erdbeben, 
— Hochwasser, 
— Unwetter, 
— Flugzeugabsturz, 
— Explosionsdruckwellen, 

17 ) „Ein Störfall ist ein Ereignisablauf, bei dessen Eintreten 
der Betrieb der Anlage . . . aus sicherheitstechnischen 
Gründen nicht fortgesetzt werden kann und für den die 
Anlage ausgelegt ist ... " 
Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke, Bundesminister 
des Innern, Bundesanzeiger Nr. 206 vom 3. November 
1977. 

— Einwirkungen auf den nuklearen Kraftwerksbe-
reich bzw. auf sicherheitstechnisch relevante 
Anlagenteile aufgrund des Versagens von se-
kundären Komponenten. 

An dieser Stelle ist zu betonen, daß die Analyse 
solcher auslösender Ereignisse nicht neu ist. Ihre 
Behandlung sollte deshalb auch auf dem Sicher-
heitsbericht zum SNR 300, den Arbeiten im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens und den Erkenntnis-
sen der internationalen wissenschaftlichen Fach-
welt aufbauen. 

3. Anlagetechnische Untersuchungen zu Ereignisab-
lauf- und Fehlerbaumanalysen relevanter Unfallab-
läufe. Dabei soll auch geprüft werden, ob das Scha-
denspotential durch menschliches Versagen oder 
Sabotageakte unverhältnismäßig größer ist. Ermitt-
lung von Wahrscheinlichkeiten, mit denen nach 
einem Versagen von Sicherheitssystemen Kern-
schmelzen eintreten kann. Dabei sollen Wahr-
scheinlichkeitszuordnungen aufgrund subjektiver 
Einschätzungen (engineering judgement) oder auf-
grund nur begrenzt verwendbarer Daten besonders 
ausgewiesen sein. 

4. Ermittlung von Freisetzungskategorien, die eine 
vergleichende Diskussion der diesen Kategorien 
zugeordneten Charakteristiken ermöglichen. Hier-
bei sind die diesen Katego rien zugeordneten relati-
ven Häufigkeiten, die mit unterschiedlichen Stör-
fallabläufen verbundenen unterschiedlichen Zeit-
räume der Freisetzung und die jeweiligen Größe 
des freigesetzten Spaltprodukt- bzw. Spaltstoffin-
ventars zu berücksichtigen. 

5. Bewertung der Ergebnisse der risikoorientierten 
Studie zum Vergleich des SNR 300 mit Druckwas-
serreaktoren moderner Bauart und Diskussion der 
Charakteristiken der unterschiedlichen Freiset-
zungskategorien. Explizite Angaben über mögliche 
Unfallfolgen werden dann für notwendig erachtet, 
wenn die vergleichende Diskussion der Charakteri-
stiken der unterschiedlichen Freisetzungskatego-
rien keine eindeutige Bewertung der zu erwarten-
den Folgen im Vergleich zu den Ergebnissen der 
Deutschen Risikostudie zuläßt. 

Der Umfang der für die risikoorientierte Studie durch-
zuführenden Arbeiten sollte daran orientiert werden, 
daß die Kommission die Ergebnisse der Studie Ende 
1981 benötigt. 

Im Rahmen eines Vorspanns zur risikoorientierten Stu-
die ist die aktuelle Diskussion um die Definition des 
Risikobegriffs sowie um die Risikoquantifizierung dar-
zustellen. Dazu gehören: 
— Die Zusammenhänge, die ein Risiko unter sozialen 

Aspekten bewertbar machen; 

— die Aussagekraft der Studie auf Grund der Güte des 
Datenmaterials; 

— die Relevanz der Frage nach absoluten Schadens-
obergrenzen. 

4 Feststellungen und Empfehlungen 

Im Rahmen der Logik von Kernenergie I/Kernenergie 
II trifft die Mehrheit der Kommission die folgenden 
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Feststellungen und Empfehlungen zum SNR 300: 
1. Die Entwicklungen der Brutreaktortechnologie 

wird forschungspolitisch akzeptiert. Das gilt insbe-
sondere für den Bau des SNR 300, über dessen 
Fortgang der Deutsche Bundestag bereits befun-
den hat. Die Kommission konzentriert ihre Arbeit 
auf die Verantwortbarkeit der möglichen Inbe-
triebnahme des SNR 300. In dieser Legislaturperio-
de ist eine abschließende Stellungnahme zu dieser 
Frage nicht nötig und im breiten Konsens auch 
nicht möglich. 

2. Die Kommission würdigt die Anstrengungen der 
Teams von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Fa-
charbeitern, die sich der Entwicklung Schneller 
Brüter, dem Bau des SNR 300 und seiner wissen-
schaftlichen Analyse sowie den Entwurfsarbeiten 
zu einem SNR-2 gewidmet haben. Die Erhaltung 
dieser Teams gehört wesentlich zu der Möglichkeit 
der Bundesrepublik Deutschland, sich bei der Lö-
sung der Energieprobleme eventuell auch der Brü-
tertechnologie bedienen zu können. Die Kommis-
sion hat dabei auch vor Augen, daß es sich bei dem 
SNR 300 um ein multinationales Projekt handelt, 
an dem Belgien und die Niederlande mit je 15 % 
beteiligt sind, und daß darüber hinaus bei der 
Entwicklung der Brutreaktortechnologie eine 
fruchtbare Partnerschaft zu Frankreich und damit 
zu Italien besteht 18). 

3. Um die im Rahmen der Kommissionsarbeit auch 
angesprochene allgemeine Problematik der Brü-
terentwicklung angemessen behandeln zu kön-
nen, ist es wich tig, über die oben genannten Ver-
tragspartner hinaus, einen weltweiten Dialog zu 
führen. In diesem Sinne unterstreicht die Kommis-
sion die Notwendigkeit internationalen Erfah-
rungsausstausches, insbesondere auch mit Wissen-
schaftlern, die dem Brüter kritisch gegenüber-
stehen. 

4. Die Kommission unterscheidet Fragen der Inbe-
triebnahme des SNR 300 und Probleme, die mit 
dem großtechnischen Einsatz Schneller Brüter auf 
sozialer, ökologischer und politischer Ebene ver-
bunden sind und wie sie für die Zeit nach 1990 
anstehen könnten. Die Kommission empfiehlt, die-
se Probleme in einer zweiten Arbeitsphase aufzu-
nehmen und dabei die Vor- und Nachteile des 
Schnellen Brüters mit denen anderer Kraftwerks-
konzepte gleicher Leistungsfähigkeit zu verglei-
chen. 

5. Die Kommission legt Wert auf die Feststellung, daß 
die in Zusammenhang mit dem SNR 300 genehmi-
gungsrechtlich relevanten sicherheitstechnischen 
Fragen von der Genehmigungsbehörde aufge-
nommen wurden bzw. werden. 

18) Die Kommissionsmitglieder Prof. Dr. Dr. G. Altner, Prof. 
Dr. D. von Ehrenstein, Abg. Prof. Dr. K. H. Laermann, Prof. 
Dr. K.-M. Meyer-Abich, A. Pfeiffer, Abg. P. W. Reuschen-
bach, Abg. H. B. Schäfer, Abg. R. Ueberhorst möchten die 
vielen in den USA gewonnenen wissenschaftlich-techni-
schen Erfahrungen mit der Technologie der Brutreaktoren 
nicht unerwähnt lassen und sie auch in den von der 
Kommission empfohlenen Studien berücksichtigt wissen. 

6. Die Kommission erkennt an, daß die geleistete 
wissenschaftliche Arbeit zur Störfallberechnung 
beim SNR 300 einen eindrucksvollen Indizienbe-
weis zur Sicherheit des SNR 300 darstellt. Die 
Kommission ist der Meinung, daß eine abschlie-
ßende Abstimmung zur Verantwortbarkeit einer 
möglichen Inbetriebnahme des SNR 300 noch 
nicht sinnvoll ist, weil sie zum einen vom zeitlichen 
Projektlauf des Baues des SNR 300 her noch nicht 
nötig ist und zum anderen die Zeit genutzt werden 
kann, die Basis für eine möglichst breit getragene 
Stellungnahme zu erweitern. 

Die Kommission empfiehlt, die Arbeiten noch um 
eine Übersicht über die wissenschaftliche Literatur 
zu ergänzen, in der eine maximale mechanische 
Energiefreisetzung bei einer Leistungsexkursion 
errechnet wird, die über die Auslegungsannahmen 
hinausgeht. Dieser Übersicht sollen Stellungnah-
men von Wissenschaftlern mit unterschiedlicher 
Haltung und Nutzung der Kernenergie beigefügt 
sein. In allen Fällen sollen Berechnungsmethoden 
und wissenschaftliche Reputation der Autoren und 
der Stellungnehmenden ausgewiesen sein. Die 
Kommission hält es für sinnvoll, die sicherheits-
technischen Analysen beim SNR 300 so weit wie 
möglich zu vertiefen, d. h. durch eine risikoorien-
tierte Analyse und eine zusätzliche Untersuchung 
zu den Obergrenzen der Energiefreisetzung bei 
einem Bethe-Tait-Störfall zu ergänzen, um in einer 
zweiten Arbeitspause der Kommission eine mög-
lichst breite Basis für eine gemeinsame Stellung-
nahme zu erarbeiten. 

7. Die Kommission forde rt , daß die Sicherheit Schnel-
ler Brutreaktoren nicht unter der eines modernen 
Leichtwasserreaktors liegen dürfe. Für den SNR 
300 heißt das, daß die Kommission eine risiko-
orientierte Analyse in Auftrag zu geben empfiehlt, 
die eine pragmatische Prüfung dieser Forderung 
ermöglicht. Diese Studie soll bis 1981 abgeschlos-
sen sein. Sie ist von dem Genehmigungsverfahren 
entkoppelt. Dieses Vorgehen soll etwa 1982/83 zu  
einer Empfehlung über die Haltung des Parla-
ments zu einem Bet rieb des SNR 300 führen 
können. 

8. Die Kommission legt Wert darauf, daß bei der 
Vergabe aller Studien folgende Gesichtspunkte 
Berücksichtigung finden: 

a) Fachliche Qualifikation der Bearbeiter ;  
b) Beteiligung von Wissenschaftlern mit unter-

schiedlichen Meinungen zum Schnellen 
Brüter; 

c) Einbeziehung von Wissenschaftlern, die den 
internationalen Wissensfundus einzubringen 
vermögen; 

d) die Studien müssen so angelegt sein, daß klar 
herausgearbeitet wird, welche Aspekte der 
Studienerkenntnisse einer politischen Bewer-
tung zugeführt werden müssen, da sie nicht nur 
wissenschaftlich-sachlich analysierbar sein 
müssen, sondern auch politisch zu bewerten 
sind. 
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9. Die Kommission gelangte zu der Ansicht, daß die 
Frage nach einem besonderen Plutoniumproblem 
für den Bet rieb des SNR 300 nicht gesondert ge-
prüft zu werden braucht. Dieses Problem bedarf 
erst beider Prüfung der Auswirkungen eines groß-
technischen Plutoniumeinsatzes weiterer Auf-
merksamkeit. 

10. Die gesetzliche Festlegung bestimmter Werte für 
die Reaktivitätskoeffizienten erscheint im einzel-
nen nicht sinnvoll. Ihre Gestaltung muß Teil der 
Auslegungs- und Genehmigungsprozesse sein. Im 
übrigen werden diese Fragen in der von der Kom

-

mission empfohlenen risikoorientierten Analyse 
zum SNR 300 untersucht werden. 

Minderheitsvotum zum Abschnitt C: Energiepolitische Handlungsempfeh-
lungen 
4. Zur Brutreaktortechnologie, speziell zum SNR 300 1 ). 

von Prof. Dr. A. Birkhofer 
Abg. P, Gerlach (CDU/CSU) 
Abg. L. Gerstein (CDU/CSU) 
Prof. Dr. K. Knizia 
Prof. Dr. H. Schaefer 
Abg. Dr. L. Stavenhagen (CDU/CSU) 
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1 Zusammenfassung  

Nach Anhörung der für den SNR 300 zuständigen Genehmigungsbehörde sind wir zu 
der Überzeugung gelangt, daß die nach dem Atomgesetz vorzunehmende Prüfung 
der Frage, ob die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche 
Vorsorge gegen Schäden aus der Errichtung und dem Betrieb des SNR 300 getroffen 
ist, mit der notwendigen Sorgfalt erfolgt. Wir haben keine sicherheitstechnisch 
bedeutsamen Sachverhalte festgestellt, die im Genehmigungsverfahren nicht ohne-
hin schon behandelt werden. 

Die Darstellung der in der Fachwelt geleisteten Arbeit zur Behandlung der Störfälle 
beim SNR 300, insbesondere des Bethe-Tait-Störfalls, wird von uns als eindrucksvolle 
Dokumentation der ausreichenden Breite und Tiefe der Bemühungen gewertet. Von 

Prof. Dr. W. Häfele erklärt, daß er dem hier vorgelegten Papier inhaltlich zustimmen kann. In 
der Abstimmung hat er sich jedoch der Stimme enthalten, um dem mehrheitlich angenomme-
nen Papier C „Energiepolitische Handlungsempfehlungen —4. Zur Brutreaktortechnologie, 
speziell zum SNR 300" zustimmen zu können, weil dieses mehrheitlich angenommene Papier 
einen breiteren politischen Konsens ermöglicht. 
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daher ergibt sich die feste Erwartung, einer Inbetriebnahme des SNR 300 zustimmen 
zu können, wenn die bis zum Ende der Errichtungsphase noch zu erstellenden 
Studien vorgelegt sein werden. 

Vom zeitlichen. Projektablauf des Baus des SNR 300 her ist z.Z. eine Stellungnahme 
zur Verantwortbarkeit der Inbetriebnahme noch nicht nötig. Daher liegt es nahe, die 
Basis für eine möglichst breit getragene Stellungnahme zu einer möglichen Inbetrieb-
nahme zu erweitern. 

In diesem Sinne hat die Kommission eine Reihe von Fragen diskutiert, von denen wir 
im Hinblick auf eine parlamentarische Entscheidung über die Inbetriebnahme des 
SNR 300 vor allem die beiden folgenden Fragen für sinnvoll halten: 

1. Entspricht das Sicherheitsniveau des Schnellen Natriumgekühlten Reaktors SNR 
300 dem eines modernen Leichtwasserreaktors? 

2. Gibt es für die bei einem Bethe-Tait-Störfall freigesetzte mechanische Energie eine 
Obergrenze? 

Über die Beantwortbarkeit dieser eng miteinander zusammenhängenden Fragen auf 
Grund der bisher durchgeführten Untersuchungen gab es in der Kommission unter-
schiedliche Auffassungen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Vergabe entspre-
chender Studienaufträge, soweit sie nicht bereits von der Genehmigungsbehörde 
veranlaßt werden. Bei der zu Frage 1. anzufertigenden Studie soll es sich um eine 
risikoorientierte Studie handeln, die unabhängig vom laufenden Genehmigungsver-
fahren durchgeführt werden soll. 

Nach Vorlage dieser Studien im Jahre 1981 und Prüfung ihrer Ergebnisse kann dann 
von einer möglichst breit getragenen positiven Stellungnahme für eine Inbetrieb-
nahme und die Durchführung des Betriebes des SNR 300 ausgegangen werden. 

2 Auftrag 

Am 14. Dezember 1978 beschloß der Deutsche Bundestag: 
„Hinsichtlich der Entwicklung der Schnellen-Brüter-Technologie sollen der Bau des 
Prototyps SNR 300 und die begleitenden Forschungsarbeiten, einschließlich der sich 
daraus eventuell ergebenden Modifikationen, fortgesetzt werden, um eine endgültige 
Entscheidung über die Einführung oder Nichteinführung dieses Reaktortyps auf einer 
besseren Wissensbasis und anhand präziser Kriterien treffen zu können. Angesichts 
der noch bestehen Bedenken erwartet der Deutsche Bundestag, daß vor einer mögli-
chen Inbetriebnahme des SNR 300 erneut eine Entscheidung des Deutschen Bundes-
tages auf Grund einer grundsätzlichen politischen Debatte herbeigeführt wird. Dies 
gilt auch für den Fall, daß der Prototyp mehr spaltbares Material erbrüten soll, als er 
verbraucht. Eine Entscheidung über einen weiteren möglichen Schnellbrutreaktor 
(SNR-2) sollte erst nach ausreichenden Betriebserfahrungen mit der Prototypanlage 
erfolgen. Entsprechendes gilt auch für den Hochtemperaturreaktor. 

Zur Vorbereitung dieser Entscheidungen wird der Deutsche Bundestag eine Enquete

-

Kommission einsetzen, die diese Technologien und möglicherweise abgeänderte und 
modifizierte Konzeptionen eingehend untersucht" (Drucksache 8/2370). 

Die Enquete-Kommission „Zukünftige Kernenergie-Politik" wurde am 29. März 1979 
vom Deutschen Bundestag eingesetzt. Dabei erhielt die Kommission u.a. den Auftrag: 

„... für die zukünftigen Entscheidungen des Deutschen Bundestages über die Brut-
reaktortechnologie, insbesondere für die mögliche Inbetriebnahme des SNR 300, 
Empfehlungen zu geben" (Drucksache 8/2628). 

Die zügige Fortsetzung des Baus des Prototyps SNR-300 und seine Fertigstellung 
steht also außer Frage. Hingegen soll die Kommission für eine mögliche Inbetrieb-
nahme und zu einer endgültigen Entscheidung über die spätere kommerzielle Ein-
führung der Brutreaktortechnologie Empfehlungen geben. 

3 Erwarteter Problembereich 

Schon die Fragestellung, über die „Einführung der Brutreaktortechnologie" eine 
Empfehlung zu geben, impliziert eine über die Brutreaktornutzung hinausgehende 
Analyse der Rolle der Kernenergie in der Energieversorgung. Erst von daher können 
die Notwendigkeit der Nutzung der Brutreaktortechnologie bzw. die Möglichkeiten 
von alternativen Folgelinien zur Leichtwassertechnologie geprüft werden. Entspre- 
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chend umfassend ist auch der Auftrag an die Kommission. Sie hat sich deshalb, wie an 
anderer Stelle behandelt, grundsätzlich mit den denkbaren energiepolitischen Hand-
lungsmöglichkeiten befaßt (vgl. Abschnitt B.a). 

4 Zwei Bearbeitungsphasen 

Die Kommission vereinbarte zu unterscheiden zwischen: 

I. Prüfung und Bewertung der Verantwortbarkeit einer möglichen Inbetriebnahme 
des fertiggestellten SNR 300. Die Kommission hat sich dabei auch mit der Frage 
baulicher Modifikationen befaßt. Wir haben keine Gründe erkennen können, die 
solche Modifikationen angezeigt erscheinen ließen. Sollte sich aber dennoch – 
entgegen der derzeitigen Erwartung – in den weiteren Studien zeigen, daß eine 
bauliche Modifikation empfehlenswert wäre, so müßte dieser Frage noch einmal 
nachgegangen werden. 

II. Prüfung und Bewertung von alternativen Folgelinien zur Leichtwasserreaktortech-
nologie unter ökologischen, sicherheitstechnischen, ökonomischen und sozialen 
Aspekten. 

Die Kommission hat sich entschlossen, unter den oben genannten Gesichtspunkten 
die knappe Zeit, die bis zur ersten Berichterstattung im Mai bzw. Juni 1980 zur 
Verfügung stand, ganz der sorgfältigen Prüfung der Frage I zu widmen. Sie empfiehlt, 
die Frage der Nachfolgereaktoren zum Leichtwasserreaktor heutiger Prägung, das 
Problem der großtechnischen Plutonium-Nutzung, die spezifischen Aspekte eines 
großtechnischen, kommeriellen Einsatzes von Schnellen Brütern, die innen- und 
außenpolitischen Aspekte der Schnellbrüternutzung und eventueller Alternativen 
dazu - also Fragen der Rechtssicherheit, Verletzlichkeit durch Abhängigkeit vom 
Ausland, Verletzlichkeit durch Terror und Krieg, Mißbrauch von spaltbarem Material, 
Ökologie, Ökonomie und Technologieexport im Vergleich – einer späteren Beratung 
vorzubehalten, da eine fundierte Behandlung dieser komplexen Zusammenhänge in 
der bislang zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich war und unter dem erläuter-
ten Zeitaspekt des Entscheidungsbedarfs auch nicht nötig erschien. 

5 Fragenkatalog 

Die Sorgen um eine Nutzung Schneller Brüter sind nicht mehr neu und unartikuliert. 
Die Kommission hatte deshalb zunächst alle Kommissionsmitglieder gebeten, schnell-
brüterspezifische Fragen anzugeben. Die Kommission hat diese Fragen in einem 
Katalog zusammengestellt und von Wissenschaft und Industrie beantworten lassen 2). 

Die Themen beziehen sich auf die Sicherheitskonzeption des SNR 300 und behandeln 
Fragen der allgemeinen Bet riebssicherheit, Aspekte des Kühlmittels Natrium, Fragen 
der Reaktorregelung und -abschaltung, der Nachwärmeabfuhr, des Aktivitätsein-
schlusses, der Emission radioaktiver Stoffe und Strahlenbelastung sowie der hypothe-
tischen Störfälle (Bethe-Tait-Komplex). Sie enthalten jedoch auch Fragen zum Brenn-
stoffkreislauf, zu Problemen bei Nachfolgetypen des SNR 300 und ökonomisch

-

politische Fragen der Schnellbrüternutzung. 

Die Kommission war sich darin einig, daß sie zur Prüfung der Verantwortbarkeit einer 
eventuellen Inbetriebnahme des SNR 300 und des späteren Betriebes die Arbeit der 
Genehmigungsbehörde weder wiederholen oder vorwegnehmen kann noch will. 
Vielmehr muß sich die Kommission davon überzeugen, daß die Genehmigungspro-
zesse so organisiert sind, daß beurteilt werden kann, ob von einem hinreichend 
sicheren Betrieb des Prototyps ausgegangen werden kann. Was das im einzelnen 
heißt, ist in der Kommission eingehend diskutiert worden. Um diesen Diskussionspro-
zeß in seinen wesentlichen Komponenten zu strukturieren, hat sich die Kommission 
anhand der Antworten zum Fragenkatalog auf die folgenden vier Fragen konzen-
triert: 

1. Kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, daß beim SNR 300 
Unfälle eintreten, deren Auswirkungen die im .Genehmigungsverfahren für den 
hypothetischen Störfall ermittelte Obergrenze überschreiten? 

2. Ist es sinnvoll und möglich, zur' Gewährleistung einer inhärenten Sicherheit des 
SNR 300 generelle Maximen für Reaktivitätskoeffizienten aufzustellen? 

3. Gibt es ein SNR 300-spezifisches Plutoniumproblem im Sinne der Probleme, die 
im Zusammenhang mit der großtechnischen Plutoniumnutzung diskutiert werden? 

2) Vgl. Kommissionsvorlage IV/K/4 (Anlage 17 bis 22 im Materialienband). 
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4. Welche Bedeutung könnte die Erarbeitung einer risikoorientierten Studie zum 
SNR 300, insbesondere im Hinblick auf eine vergleichende Sicherheitsbetrachtung 
zur Leichtwasserreaktortechnologie, haben? 

 
5.1 Obergrenze der Energiefreisetzung beim Bethe -Tait-Störfall 

Zur Diskussion der Frage, ob mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden 
kann, daß beim Betrieb des SNR 300 Unfälle auftreten, deren Auswirkungen die im 
Genehmigungsverfahren für den hypothe tischen Störfall ermittelte Obergrenze über-
schreiten, wurde der sogenannte Bethe-Tait-Störfall herangezogen. Beim Bethe-Tait-
Störfall geht man davon aus, daß zusätzlich zu einer postulierten Störung, die zu 
einem Ungleichgewicht zwischen erzeugter und abgeführter Wärme führt, beide 
Abschaltsysteme, die unabhängig voneinander arbeiten und deren eines auch bei 
stark deformiertem Kern noch funktioniert, ausfallen 3). Als Folge des Störfalles kann 
eine Leistungsexkursion dera rt  stattfinden, daß eine erhebliche Energie im Reaktor-
kern freigesetzt wird, die zur Zerstörung des Reaktorkerns führen kann. 

Die Analysen der Mechanismen, nach denen solch ein Störfall ablaufen kann, erge-
ben nach neueren Erkenntnissen der im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
tätigen Wissenschaftler mechanische Energiefreisetzungen von unter 100 MJ 4), bezo-
gen auf Enddrücke von unter 10 bar. Auf der Grundlage von früheren Abschätzungen 
mit einfacheren Analysemodellen, bei denen noch keine physikalisch voll konsisten-
ten Kausalketten zugrunde lagen, wurde gefordert, daß das Gesamtsystem einer 
Energiefreisetzung von 370 MJ standzuhalten habe. (Das entspräche bei einfacher 
Extrapoltation etwa 700 MJ bei einem Enddruck von 1 bar, wobei die Extrapola tion 
auf 1 bar amerikanischer Darstellungsweise entspricht. Jedoch sind die oftmals 
zitierten 1200 MJ für den Clinch-River-Brutreaktor überhaupt nicht mit den oben 
genannten 700 MJ vergleichbar, weil beide Zahlenwerte auf unterschiedlichen Rand-
bedingungen beruhen.) 

Dieser Sachverhalt begründet nicht nur die Aussage, daß ein hinreichender Sicher-
heitsabstand gegen eine Zerstörung des Primärsystems vorliegt, sondern er zeigt auch 
die vorsichtige Vorgehensweise von Wissenschaft und Technik, die immer dann 
anzutreffen ist, wenn sich die Realisierung einer komplizierten Technik über längere 
Zeiträume erstreckt. 

Ein Teil der Kommission verweist jedoch auf Veröffentlichungen, in denen auch 
schon mehr als 370 MJ als mögliche mechanische Energiefreisetzung errechnet 
wurden 5) und fragt nach der Beweisbarkeit von 370 MJ als maximal mögliche 
Obergrenze. Dabei wird geltend gemacht, daß bei hinreichender Zerstörungskraft mit 
einer Energiefreisetzung von über 370 MJ ein Versagen des Primärsystems, insbeson-
dere des Reaktortanks, erfolgen könnte, so daß dann eine Emission von radioaktiven 
Stoffen nicht mehr zwingend auszuschließen wäre. Verbunden mit der Frage nach der 
Beweisbarkeit der Gültigkeit von Obergrenzen, hier der maximalen mechanischen 
Energiefreisetzung im Reaktorkern bei Leistungsexkursionen, ist auch die Frage nach 
der Vollständigkeit analytischen Vorausdenkens von Störfallabläufen, generell auch 
von Störfallauslösung und von Störfallbeherrschung. Dahinter steht auch die Erkennt-
nis, daß die Wahrscheinlichkeit für Vorgänge, die eine bestimmte Obergrenze über-
schreiten, nicht absolut den Wert Null erreichen kann. 

Die Kommission hat in diesem Zusammenhang auch diskutiert, ob dem in der 
Sicherheitsbeurteilung eingeführten Risikobegriff als Produkt aus Schadensausmaß 
und Eintrittswahrscheinlichkeit unabhängig von der Eintrittswahrscheinlichkeit eine 
Obergrenze des Schadensausmaßes gegenübergestellt werden könnte und welche 
Problematik in der Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeit liegt – die ja bereits 
Denkmöglichkeiten von realen Störfallabläufen vorausetzt und im Beispiel des Bethe-
Tait-Störfalles also Mechanismen zur Überschreitung von 370 MJ benennbar machen 

3) H. Hübel, Sind Schnelle Brüter ein Sicherheitsrisiko? Vortrag bei der Reaktortagung 1978, 
6. April 1978.  
U. Heidenreich, Exzessiver Test mit einem Regelstabprototyp der ersten Abschalteinrichtung 
des SNR 300, ITB 78.22, März 1978. 
H. Bininda, Exzessiver Test mit dem Prototyp der zweiten Abschalteinrichtung SNR 300, ITB 
78.115, April 1979. 

4) MJ = Megajoule. 
5) Sog. Webb-Gutachten. 
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müßte, auf die man dann ja wieder ingenieurtechnisch antworten könnte. Diese 
Diskussion, die im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit nicht abschließend  
geführt werden konnte, hat die Kommission veranlaßt, einen pragmatischen Weg der 
Prüfung der Vollständigkeit der bisherigen Untersuchungen vorzuschlagen: 

Die Kommission will sich von der Tragfähigkeit, Genauigkeit und Sorgfalt der 
Analysen zu den Störfallmöglichkeiten und Sicherheitsvorkehrungen überzeugen 
und würde eine Inbetriebnahme des SNR 300 dann für politisch vertretbar halten, 
wenn in hinreichender wissenschaftlicher Breite gezeigt werden kann, daß Fehler, die 
die Sicherheit beeinträchtigen könnten, sowohl bei der Konstruktion als auch dem 
Bau und Betrieb des SNR 300 nach menschlichem Ermessen ausschließbar sind. 

Die Enquete-Kommission hatte deshalb die Behörde, die den SNR 300 genehmigt, zu 
einer Anhörung eingeladen 6), und sie hat ein Kommissionsmitglied gebeten, die 
Erkenntnisgeschichte zum Bethe-Tait-Störfall zu dokumentieren 7 ). 

Wir haben uns bei dieser Anhörung der Genehmigungsbehörde davon überzeugen 
können, daß die Genehmigungsbehörde die Prüfung des SNR 300 im Rahmen des 
Atomgesetzes nach dem Stand von Wissenschaft und Technik mit der erforderlichen 
Sorgfalt durchführt. . 

Es ist festzuhalten, daß die Genehmigungsbehörde bereits bei der Konzeptbeurtei

-

lung zu dem Urteil gelangte, daß – unter Berücksichtigung der von ihr im Laufe des 
detaillierten Genehmigungsprozesses aufzuerlegenden Maßnahmen – der SNR 300 
sicher betrieben werden kann. Die Behörde sieht derzeit auch keine sicherheitstech-
nischen Hinweise, daß es beim SNR 300 ein höheres Risiko gibt 'als bei einem 
modernen Leichtwasserreaktor. Im Zuge des in mehrere Teilgenehmigungsschritte 
unterteilten Verfahrens wird die detaillierte Prüfung der Anlagenteile, die der Verhin-
derung eines Bethe-Tait-Störfalles dienen (z. B. Reaktorschutzsystem) oder von des-
sen Auswirkungen unmittelbar betroffen werden (z.B. Reaktortanksystem), planungs-
gemäß erst vor den entsprechenden, noch ausstehenden Teilerrichtungsgenehmigun-
gen vorgenommen werden.  

Die Darstellung der in der Fachwelt geleisteten Arbeiten zur Behandlung der Störfälle  
beim SNR 300, insbesondere zum Bethe-Tait-Störfall, wurde von uns als eindrucks-
volle Dokumentation für die ausreichende Breite und Tiefe der Bemühungen gewer-
tet. Daher hegen wir die Erwartung, einer Inbetriebnahme des SNR 300 zustimmen zu 
können. 

Eine besondere Rolle in der Diskussion um den Bethe-Tait-Störfall spielte ein von R. 
Webb (USA) erstelltes Gutachten zum SNR 300, in den sehr hohe Energiefreisetzun-
gen errechnet werden. Hierzu hat das Kernforschungszentrum Karlsruhe eine wissen-
schaftliche Stellungnahme erarbeitet, die der Genehmigungsbehörde zur Verfügung 
steht. Die Kommission konnte sich mit dieser Stellungnahme allerdings nicht befas-
sen. Die Genehmigungsbehörde beabsichtigt, zum Gesamtkomplex „Bethe-Tait-
Störfall" außerdem eine weitere Stellungnahme von der Gesellschaft für Reaktorsi-
cherheit (GRS) mbH und eventuell von einem amerikanischen Experten anfertigen zu 
lassen.  

Nach dem derzeitigen Stand des Genehmigungsverfahrens können die Prüfungser-
gebnisse für eine Entscheidung über eine Inbetriebnahme des SNR 300 frühestens 
1984 vorliegen. 

Die Kommission stellte fest, daß die von ihr zu prüfende Frage der politischen 
Verantwortbarkeit einer Inbetriebnahme des SNR 300 unabhängig vom Fortgang und 
Ergebnis der Prüfungen der Genehmigungsbehörde einer grundsätzlichen Antwort 
der Kommission bedarf und daß eine solche Antwort auch gegeben werden kann. 
Diese soll nicht an den Zeitplan der Genehmigungsbehörde angebunden werden, da 
die Antwort der Kommission eine thematisch andere, nämlich die politische Ebene 
betrifft. 

6) Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Der 
Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen; Bericht 
über das atomrechtliche Genehmigungsverfahren für den SNR 300, März 1980, Kommissions-
drucksache 8/32 (Anlage 23 im Materialienband). 

7) E. A. Fischer et al. (Kernforschungszentrum Karlsruhe), Ausarbeitung zur Behandlung hypo-
thethischer Störfälle in natriumgekühlten schnellen Brutreaktoren, dargestellt am Beispiel des 
SNR 300, Auftraggeber W. Häfele, März 1980, Kommissionsvorlage IV/K/6 (Anlage 24 im 
Materialienband). 
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Vom zeitlichen Projektablauf des Baues des SNR 300 her ist eine solche Stellung-
nahme zu diesem Zeitpunkt noch nicht nötig. Daher liegt es nahe, die Basis für eine 
möglichst breit getragene Stellungnahme zu einer möglichen Inbetriebnahme zu 
erweitern. 

Im einzelnen soll eine Literaturübersicht über alle wissenschaftlichen Arbeiten über 
Bethe-Tait-Störfälle mit hohem mechanischem Energiefreisetzungspotential und Stel-
lungnahmen von verschiedenen Wissenschaftlern, die nicht nur aus Großforschungs-
einrichtungen und der Schnellbrüter-Entwicklungsgesellschaft kommen, erstellt 
werden. 

Dabei sollen Mittel und Aufwand für die jeweiligen Berechnungen in der angeführten 
Literatur ebenso wie die wissenschaftliche Reputation des jeweiligen Autors und der 
Stellungnehmenden ausgewiesen sein. 

Wenn diese Gegenüberstellung wiederum keine wesentlichen, bisher in der im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens durchgeführten Analyse unberücksichtigt 
gebliebenen Störfallaspekte aufzeigt, sollte die Vollständigkeit des Bemühens um die 
Sicherheit des SNR 300 endgültig bestätigt werden. Es müßte dann mit einer mit 
breiter Mehrheit Betragenden positiven Stellungnahme zur Inbetriebnahme und dem 
anschließenden Probebetrieb gerechnet werden können. 

5.2 Reaktivitätskoeffizient 

Unter den relevanten Reaktivitätskoeffizienten, die aufgrund von Temperaturände

-

rungen Reaktivitätsänderungen bewirken, ist beim SNR 300 der Natrium-Void-
Koeffizient als einziger – und dabei beschränkt auf den zentralen Kernbereich – 
positiv, d. h. eine dort bei einer Kühlungsstörung durch ungehinderte Temperaturstei-
gerung bewirkte Natriumdampfblase erhöht die Reaktivität. Es entstand die Frage, ob 
dadurch eine Erschwerung eines Störfallablaufs bedingt sei, die sich bei negativem 
Natrium-Void-Koeffizienten signifikant verringern würde. An diesem Beispiel unter-
suchte die Kommission, inwieweit es sinnvoll sein kann, gewisse Sicherheitsstandards 
parlamentarisch durch Vorgabe von Mindesforderungen für konkrete einzelne Kraft-
werkscharakteristiken anzustreben. 

Die Kommission bezog sich dabei insbesondere darauf, daß es nicht nur bei der 
Kernenergie, sondern auch in anderen Technologiebereichen eine wünschenswerte 
Forderung wäre, daß generell beim Eintritt eines Störfalles inhärente Eigenschaften 
den Störfallverlauf automatisch eingrenzen. Wünschbar wäre eine negative Rückkop-
pelung – ein anderes Wort  für negativen Reaktivitätskoeffizienten in der Kerntechnik. 
Ein positiver Reaktivitätskoeffizient ist eine positive Rückkoppelung, durch welche 
eine Schadenssteigerung nach Eintritt einer Störung entstehen könnte. 

Bei der Forderung eines negativen Nat rium-Void-Koeffizienten müßte der Reaktor-
kern entsprechend ausgelegt werden, was jedoch ab einer gewissen Größe des 
Reaktorkerns zu grundsätzlichen Schwierigkeiten führt. Allerdings könnte bei einem 
heterogenen Reaktorkern, bei dem sich Blanket- und Spalt-Zone durchdringen, der 
positive Natrium-Void-Koeffizient verringert werden. Jedoch ist ist ein solches Kon-
zept noch nicht erprobt. 

Die Bedeutung des Natrium-Void-Koeffizienten ist seit 15 Jahren weltweit ausführlich 
studiert und diskutiert worden. In der Ausarbeitung zur Behandlung hypothetischer 
Störfälle die bereits bei Punkt 5.1 angesprochen wurde 8), ist auch die Frage des 
Natrium-Void-Koeffizienten behandelt und seine breite wissenschaftliche Untersu-
chung durch entsprechende Literaturstellen belegt worden. 

Als Antwort auf diese Fragestellung wurde der Kommission erläutert, daß bei einer 
Temperaturerhöhung nicht nur durch den Nat rium-Void-Effekt Reaktivitätsänderun-
gen bewirkt würden, sondern auch durch mindestens drei weitere Effekte: den 
Strukturausdehnungs-Effekt, den Brennstoff-Ausdehnungs-Effekt und den Doppler

-

Effekt. Alle drei Effekte hätten negative Reaktivitätskoeffizienten, d.h. sie wirkten 
sich leistungsdämpfend aus. Außerdem dämpfe der Strukturausdehnungseffekt über 
weite Bereiche des Störfallablaufs den Nat rium-Void-Effekt. Dazu komme, daß der 
negative Doppler- und Brennstoff-Effekt zu einem negativen Gesamteffekt, einem 
insgesamt negativen Leistungskoeffizienten, führe, und dies allein sei die maßgebli-
che Größe. Die Rückkoppelung, um wieder auf den allgemeinen Ausgangsbegriff 

8 ) E. A. Fischer et al., a.a.O. (Anlage 24 in Materialienband). 
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zurückzukommen, sei also beim SNR 300 insgesamt sehr wohl negativ. Vor allem aber 
habe man sich vor Augen zu halten, daß die Betriebsstabilität - unabhängig von den 
konkret vorliegenden Leistungskoeffizienten – vom Regelsystem des Reaktors 
gewährleistet werde. 

Wenn die Abschaltung des Reaktors nicht funktioniere – was ein höchst unwahr-
scheinlicher Fall sei, da zwei Abschaltsysteme vorlägen, deren eines auch bei stark 
verformtem Reaktorkern noch funktioniere – und eine Kühlungsstörung mit Natrium

-

Dampfblasenbildung vorläge, könne es mangels Kühlung schließlich zum Schmelzen 
des Hüllrohrs und Brennstoffes, also zu einer Brennstoffkompaktion und damit zu 
einer positiven Reaktivitätsrampe, kommen (dies sei die im Bethe-Tait-Störfall als 
hypothetisch unterstellte Situation). 

Unterschiede im Natrium-Void-Koeffizienten könnten den Leistungsverlauf wohl 
beeinflussen, das Schmelzen des Brennstoffes und seine Kompaktion trete dann im 
Schadensbereich mehr oder weniger schnell ein, aber auch ein negativer Natrium-
Void-Koeffizient könnte den Unfallverlauf nicht grundlegend ändern. Dies sei darin 
begründet, daß das Zusammenschmelzen des Brennstoffes den Unfallverlauf 
bestimme. Ein Reaktorkern, der auf einen möglichst kleinen positiven Oder gar 
negativen Natrium-Void-Koeffizienten hin konstruiert sei, habe einen zwar noch 
negativen, aber absolut sehr viel kleineren Doppler-Koeffizienten, was die eigentlich 
relevante Sicherheitsfrage wesentlich verschärfen könnte. Dies sei um so mehr der 
Fall, als der Doppler-Koeffizient neben dem Brennstoffausdehnungskoeffizienten 
sowohl für den Leistungsbetrieb als auch für den Unfallhergang den dominierend 
wichtigen Reaktivitätskoeffizienten und Einflußfaktor darstelle. Es sei also gefährlich, 
einen einzelnen technischen Koeffizienten per Vorschrift festlegen zu wollen. Das 
könnte leicht zu einer Suboptimierung mit nachteiligen Sicherheitsauswirkungen 
führen. Vorteilhafter sei eine Gesamtbetrachtung sowohl der Betriebseigenschaften 
als auch des Verhaltens unter Störfallbedingungen. 

 Wir stellen fest, daß somit der Aspekt des Nat rium-Void-Koeffizienten gemeinsam mit 
den anderen Reaktivitätskoeffizienten offenbar angemessen berücksichtigt worden 
ist. 

5.3 Plutoniumproblem 

Das Problem der großtechnischen Nutzung des Plutoniums wird vor allem in der 
sozialen Verträglichkeit möglicherweise notwendig werdener Sicherungs- und Kon-
trollmaßnahmen und den damit eventue ll  verbundenen Beschränkungen des indivi-
duellen Lebensbereiches gesehen. 9). 

Bezüglich des Plutoniumventars des SNR 300 und seiner Handhabung hat die Geneh-
migungsbehörde bei der Anhörung deutlich gemacht, daß sie die hierbei auftreten-
den toxikologischen, radiologischen und Sicherungsfragen sehr ernst nimmt. 

In ihrer schriftlichen Stellungnahme über das Genehmigungsverfahren1 0) erläuterte 
sie die Maßnahmen, die sie zur Vermeidung von Schäden veranlaßt. Die Kommission 
gelangte nach Abwägung des forschungspolitischen Anliegens des SNR 300 gegen 
den derzeit singulären Charakter der Plutoniumhandhabung beim SNR 300 und unter 
Berücksichtigung der von der Genehmigungsbehörde vorgesehenen Maßnahmen zu 
der Ansicht, daß die Frage nach einem besonderen,Plutoniumproblem im Sinne einer 
Plutoniumwirtschaft für den Betrieb des Prototyps SNR 300 nicht gesondert geprüft zu 
werden braucht. 

Die Kommission bemerkt, daß bei der Prüfung der Auswirkungen eines großtechni-
schen Schnellbrütereinsatzes dieses Problem jedoch einer sorgfältigen Prüfung unter-
zogen werden muß. 

5.4 Risikoorientierte Studie 

Die Genehmigungsbehörde hält sich an das Atomgesetz, das eine Prüfung der 
Sicherheit nach dem Stand von Wissenschaft und Technik vorsieht. Die Prüfungen im 

9) Diese Aspekte werden ausführlich dargestellt in: 
6. Report der Royal Commission on Environmental Pollution: 
„Nuclear Power and the Environment" (Flowers Report), London, September 1976. 

19) Kommissionsdrucksache 8/32 (Anlage 23 im Materialienband). 
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Rahmen des Genehmigungsverfahrens umfassen auch störfallbezogene Zuverlässig-
keitsanalysen zur Beurteilung der Verfügbarkeit der bei relevanten Störfallsituatio-
nen erforderlichen sicherheitstechnisch wichtigen Systeme. 

Die Kommission unterstreicht, daß sie als parlamentarische Kommission nicht not-
wendigerweise an den Bezugsrahmen des Atomgesetzes gebunden ist. Vielmehr 
kann sie das Atomgesetz unter brüterspezifischen Aspekten überprüfen, kann zusätz-
liche Aspekte zur Prüfung der politischen Verantwortbarkeit der Inbetriebnahme des 
SNR 300 heranziehen. 

Nach ausführlicher Diskussion der der Kommission vorliegenden Informationen zu 
einzelnen Sachverhalten aus diesem Problemkreis ist festzustellen, daß noch nicht für 
alle Kommissionsmitglieder diese politische Verantwortbarkeit klar gegeben ist. 

Die Enquete-Kommission „Zukünftige Kernenergie-Politik" des Deutschen Bundes-
tages ist der übereinstimmenden Meinung, daß vom zeitlichen Projektablauf des Baus 
des SNR 300 her zu diesem Zeitpunkt eine Stellungnahme zur Verantwortbarkeit der 
Inbetriebnahme noch nicht nötig ist. Daher liegt es nahe, die Basis für eine möglichst 
breit getragene Zustimmung zu der Inbetriebnahme zu erweitern. Diesem Ziel könn-
ten Untersuchungen dienen, die aufzeigen, daß das Sicherheitsniveau des SNR 300 
dem eines modernen Leichtwasserreaktors entspricht. 

Die Kommission ist zwar der Meinung, daß eine umfassende Risikoanalyse in dem 
Detaillierungsgrad, wie sie mit der „Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke" für den 
Druckwasserreaktor durchgeführt wurde und die zum Vergleich mit dieser Studie 
dienen könnte, für eine Prototypanlage im Errichtungsstadium grundsätzlich nicht 
machbar ist. Durchführbar und für eine Bewertung des Sicherheitsniveaus ausrei-
chend ist jedoch eine vergleichende Sicherheitsbetrachtung zwischen dem SNR 300 
und einem Leichtwasserreaktor moderner Bauart unter Einbeziehung probabilisti-
scher Gesichtspunkte. 

Als Referenz für den Vergleich können die Ergebnisse der„ Deutschen Risikostudie 
Kernkraftwerke" dienen. Aus dieser Studie und aus grundsätzlichen Erwägungen ist 
erkennbar, daß das Risiko im wesentlichen aus solchen hypothetischen Ereignissen 
resultiert, für die – ungeachtet der umfassenden Sicherheitsvorkehrungen – ein 
Versagen der  Spaltproduktrückhaltsstrukturen angenommen wird. 

Die Untersuchungen für den SNR 300 sollten daher aus folgenden Teilen bestehen: 

— Beurteilung und Gegenüberstellung von Störfallabläufen, die nach einem unter-
stellten Versagen der Sicherheitssysteme zu einem Ausfall der inneren Spaltpro-
duktbarrieren (Brennstabhülle, Primärsystem) führen können, sowie Abschätzung 
der Häufigkeit solcher Ereignisse; 

— Gegenüberstellung der phänomenologischen Abläufe bei solchen hypothetischen 
Ereignissen und ihrer Auswirkungen auf den Sicherheitseinschluß, Abschätzung 
der jeweiligen Wahrscheinlichkeiten; 

— Abschätzung und Gegenüberstellung von Ausmaß, zeitlichem Ablauf und Häufig-
keit von Aktivitätsfreisetzungen. 

Für eine vergleichende Sicherheitsbetrachtung können sich die Untersuchungen 
weitgehend auf qualitative Aussagen beschränken. Eine Berechnung von Unfallfol-
gen in der Umgebung ist nicht erforderlich. 

Die Studie soll nicht im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren für den 
SNR 300 durchgeführt werden. Für die Bearbeitung wird ein Zeitraum von maximal 
einem Jahr als ausreichend betrachtet. 

Um eine effektive Durchführung der Untersuchungen zu gewährleisten, sollen sie von 
sachkundigen Institutionen durchgeführt werden, die über die erforderliche System-
kenntnis der zu untersuchenden Anlage und über die notwendige Erfahrung bei der 

 Durchführung probabilistischer Untersuchungen verfügen. Der detaillierte Arbeits-
umfang soll zwischen diesen und dem Auftraggeber festgelegt werden. 

6 Zusammenfassende Feststellungen und Empfehlungen 

6.1 
Die Entwicklung der Brutreaktortechnologie wird forschungspolitisch akzeptiert. Das 
gilt insbesondere für den Bau des SNR 300, über dessen Fortgang der Deutsche 
Bundestag bereits befunden hat, aber auch für die Arbeiten zur Weiterentwicklung 



Deutscher Bundestag - 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/4341  

der Baulinie. Die Kommission konzentriert ihre Arbeit auf die Verantwortbarkeit der 
möglichen Inbetriebnahme des SNR 300. In dieser Legislaturpe riode ist eine abschlie-
ßende Stellungnahme zu dieser Frage noch nicht erforderlich. 

6.2 
Wir würdigen die sorgfältige Arbeit der Wissenschaftler, Ingenieure und Facharbei-
ter, die mit der Entwicklung Schneller Brüter, dem Bau des SNR 300 und seiner 
wissenschaftlichen Analyse sowie den Planungsarbeiten zu einem SNR-2 befaßt sind. 
Die Erhaltung dieses Potentials gehört wesentlich zu der Möglichkeit für die Bundes-
republik Deutschland, sich bei der Lösung der Energieprobleme zukünftig auch der 
Brütertechnologie bedienen zu können. Wir berücksichtigen dabei auch, daß es sich 
beim SNR 300 um ein multinationales Projekt handelt, an dem Belgien und die 
Niederlande mit je 15 % beteiligt sind, und daß darüber hinaus bei der Entwicklung 
der Brutreaktortechnologie eine fruchtbare Partnerschaft zu Frankreich, und in die-
sem Rahmen auch zu Italien, besteht. 

6.3 
Die Kommission unterscheidet Fragen der Inbetriebnahme des SNR 300 und Aspekte, 
die mit dem großtechnischen Einsatz Schneller Brüter verbunden sind, und zwar 
einerseits die Bedeutung dieser Linie für die langfristige Sicherung der Energiever-
sorgung und andererseits Probleme auf sozialer, ökologischer und politischer Ebene. 
Wir empfehlen, diese Probleme weiter zu behandeln und dabei die Vor- und Nach-
teile des Schnellen Brüters mit denen anderer Kraftwerkkonzepte gleicher Leistungs-
fähigkeit zu vergleichen.  

Es ist aber deutlich, daß neben der Inbetriebnahme des SNR 300 der anschließende 
Betrieb – unter vorrangiger Beachtung der Sicherheit – ein wesentliches Element für 
eine Beurteilung über die weitere Verfolgung der Baulinie darstellt und daher 
unverzichtbar ist. 

6.4 
Wir haben uns davon überzeugt, daß die Genehmigungsbehörde die Prüfung des 
SNR 300 im Rahmen des Atomgesetzes und nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik mit der erforderlichen Sorgfalt durchführt. Wir empfehlen, daß die Genehmi-
gungsbehörde dem Parlament regelmäßig über Fortschritte und Ergebnisse beim 
Genehmigungsverfahren für den SNR 300 berichtet. 

6.5 
Wir erkennen an, daß die geleistete wissenschaftliche Arbeit zur Behandlung der 
Störfälle beim SNR 300 insbesondere des Bethe-Tait-Störfalles, einen eindrucksvollen 
Beweis für die Gewährleistung der Sicherheit des SNR 300 darstellt. Dieser Beweis ist 
offenbar für einige Kommissionsmitglieder nicht schon hinreichend für die Aussage, 
der SNR 300 sei sicher genug, um in Bet rieb genommen werden zu können. 

Daher haben wir Verständnis dafür, daß die Kommission empfiehlt, die Arbeiten noch 
um eine Übersicht über die wissenschaftliche Literatur zu ergänzen, in der eine 
maximale mechanische Energiefreisetzung bei einer Leistungsexkursion errechnet 
wird, die über die Annahmen im Genehmigungsverfahren hinausgeht. Dieser Über-
sicht sollen Stellungnahmen von Wissenschaftlern mit unterschiedlicher Haltung zur 
Nutzung der Kernenergie beigefügt sein. In allen Fällen sollen Berechnungsmetho-
den und wissenschaftliche Reputation der Autoren und der Stellungnehmenden 
ausgewiesen werden. . 

Wir halten es für sinnvoll, die sicherheitstechnischen Analysen beim SNR 300 durch 
eine risikoorientierte Studie und die oben genannte zusätzliche Literaturstudie zur 
Obergrenze der Energiefreisetzung bei einem Bethe-Tait-Störfall zu ergänzen, um 
eine möglicht breite Basis für eine Empfehlung zu Inbetriebnahme erarbeiten zu 
können. 

6.6 
Wir fordern, daß die Sicherheit Schneller Brutreaktoren, insbesondere des SNR 300, 
vergleichbar ist mit der eines modernen Leichtwasserreaktors. Für den SNR 300 
fordern wir deshalb die oben genannten Untersuchungen, die eine pragamatische 
Prüfung der Erfüllung dieser Forderung ermöglichen sollen. Diese Arbeiten sollen bis 
1981 abgeschlossen sein. Sie sollen das Genehmigungsverfahren nicht behindern und 
davon abgekoppelt-sein. Dieses Vorgehen soll etwa 1982/83 den Deutschen Bundes-
tag in die Lage versetzen, über die Inbetriebnahme und den anschließenden Bet rieb 
des SNR 300 zu beschließen. 
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6.7 
Wir legen Wert darauf, daß bei der Vergabe aller Studien folgende Gesichtspunkte 
Berücksichtigung finden: 

a) Fachliche Qualifikation der Bearbeiter; 

b) Einbeziehung von Wissenschaftlern, die den internationalen Wissenfundus einzu-
bringen vermögen; 

c) die Studien müssen so angelegt sein, daß klar herausgearbeitet wird, welche 
Aspekte einer politischen Bewertung zugeführt werden müssen. 

6.8 
Die gesetzliche Festlegung bestimmter Werte für die Reaktivitätskoeffizienten 
erscheint im einzelnen nicht sinnvoll. Ihre Gestaltung muß Teil der Auslegungs- und 
Genehmigungsprozesse sein. 
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1. Auflistung der Sitzungstage der Enquete-Kommission 

Bis auf den letzten Teil der 9. Sitzung, bei der ab 15.00- Uhr die Öffentlichkeit 
zugelassen war, waren alle Sitzungen nicht öffentlich. 

1. Sitzung (konstituierende) 
Mittwoch, den 9. Mai 1979, 12.00 Uhr 

2. Sitzung 
Montag, den 28. Mai 1979, 10.00 Uhr 

3. Sitzung 
Dienstag, den 19. Juni 1979, 17.00 Uhr 

4. Sitzung 
a) Freitag, den 7. September 1979, 10.00 Uhr 
b) Samstag, den 8. September 1979, 9.00 Uhr 

5. Sitzung 
Montag, den 24. September 1979, 10.00 Uhr 

6. Sitzung 
Montag, den 8. Oktober 1979, 10.00 Uhr 

7. Sitzung 
a) Donnerstag, den 25. Oktober 1979, 10.00 Uhr  
b) Freitag, den 26. Oktober 1979, 9.00 Uhr 

8. Sitzung 
Donnerstag, den 22. November 1979, 10.00 Uhr 

9. Sitzung 
Samstag, den 1. Dezember 1979, 10.00 - 13.30 Uhr, 15.00 Uhr 

10. Sitzung 
a) Donnerstag, den 10. Januar 1980, 10.00 Uhr 
b) Freitag, den 11. Januar 1980, 9.00 Uhr 

11. Sitzung 
Montag, den 11. Februar 1980, 10.00 Uhr 

12. Sitzung 
a) Donnerstag, den 21. Februar 1980, 10.00 Uhr 
b) Freitag, den 22. Februar 1980, 9.00 Uhr 

13. Sitzung  
Montag, den 3. März 1980, 10.00 Uhr 

14. Sitzung 
a) Donnerstag, den 13. März 1980, 10.00 Uhr 



Deutscher Bundestag - 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/4341  

'b) Freitag, den 14. März 1980, 9.00 Uhr 
15. Sitzung 

a) Donnerstag, den 27. März 1980, 10.00 Uhr 
b) Freitag, den 28. März 1980, 9.00 Uhr 

16. Sitzung 
Montag, den 14. Ap ril 1980, 10.00 Uhr 

17. Sitzung 
Freitag, den 25. Ap ril 1980, 10.00 Uhr 

18. Sitzung 
a) Donnerstag, den 8. Mai 1980, 10.00 Uhr 
b) Freitag, den 29. Mai 1980, 9.00 Uhr 

19. Sitzung 
a) Donnerstag, den 22. Mai 1980, 10.00 Uhr 
b) Freitag, den 23. Mai 1980, 9.00 Uhr 

20. Sitzung 
a) Donnerstag, den 12. Juni 1980, 15.00 Uhr 
b) Freitag, den 13. Juni 1980, 9.00 Uhr 

21. Sitzung 
Freitag, den 20. Juni 1980, 10.00 Uhr 

22. Sitzung (Verabschiedung des Berichts) 
Mittwoch, den 25. Juni 1980, 21.00 Uhr 
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2. Auflistung der Kommissionsvorlagen 
zu Arbeitsfeld 1 (Energiepfade) 

Nr. Thema, Titel Bearbeiter 

I/K/1 Energiebedarf in der Bundesrepublik Deutschland Prof. Dr. H. Schaefer 

I/K/2 Bedarfsdeckung ohne Kernenergie in 50 Jahren Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 

I/K/3 Nationale Energiebedarfs- und -angebotsentwicklung Sekretariat 

I/K/4 Zusammenstellung der Thesen und Antithesen zu dem Sekretariat 
Konzept von Lovins und den Berechnungen von Leach 

I/K/5 Stellungnahme zu I/K/2 Prof. Dr. H. Schaefer 

I/K/6 In welchen Bereichen ist es sinnvoll, elektrischen Strom Sekretariat 
einzusetzen? 

I/K/7 Energieeinsparungen Sekretariat 

I/K/7 (2. Vers.) Energieeinsparung (Rationelle Nutzung von Energie) Sekretariat 

I/K/7 (3. Vers.) Energieeinsparung (Rationelle Nutzung von Energie) Prof. Dr. H. Schaefer 

I/K/8 Elektrizitätsanwendung zu Heizzwecken Sekretariat 

I/K/9 Auswirkungen von Strukturänderungen auf Energie- Sekretariat 
bedarf, Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt 

I/K/10 Auswertung der Strukturanhörung vom 8. Oktober 1939 Sekretariat 

I/K/11 Auszug aus: Prof. Dr. W. Häfele 
ENERGY IN A FINITE WORLD 
– A global energy systems analysis – 

I/K/12 Gesetzgeberische Maßnahmen des Bundes zur Energie- Sekretariat 
einspareng 
Eingeleitete gesetzgeberische Maßnahmen des Bundes 
zur Energieeinsparung 
Förderprogramme des Bundes, Bund- Länder-Programme 
zur Energieeinsparung 
Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaften zur 

 Energieeinsparung 
Freiwillige Vereinbarungen zur Energieeinsparung 

I/K/13 Zahlentafel zu Einsparkonzepten, Wege zum rationellen Prof. Dr. H. Schaefer 
Energieeinsatz (Entwurf I/A/20) 

I/K/14 Empfehlungen zur Energieeinsparung (1. Entwurf) Sekretariat 

I/K/15 entfällt 

I/K/16 Empfehlungen zur Deckung des Energiebedarfs Sekretariat 

I/K/17 Begründung der Empfehlungen zur Deckung des Sekretariat 
Energiebedarfs 

I/K/18 Überlegungen zu den Rahmendaten über die Verfüg- Sekretariat 
barkeit der Primärenergieträger 

I/K/19 Kurzbeschreibung von vier energiepolitischen Pfaden Sekretariat 

I/K/20 Begründung der Annahmen zur Energieeinsparung Sekretariat 
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Nr. Thema, Titel Bearbeiter 

I/K/21 Begründung der Annahmen zum Strukturwandel in der Sekretariat 
Wirtschaft 

I/K/22 Erste Beurteilung der vier energiepolitischen Pfade Sekretariat 

I/K/23 Politische Diskussion der vier Pfade Sekretariat 

I/K/24 Möglichkeiten der Energieeinsparung im Endverbrauch Prof. Dr. H. Schaefer 
(ersetzt Vorlage I/K/13 und ergänzt die Vorlagen I/K/14 
und I/K/20) 

I/K/25 Stellungnahme zum Szenario „Sparen 2" Prof. Dr. H. Schaefér 
(ergänzt Vorlage I/K/24) 

I/K/26 Angabe eines Potentials der Verfügbarmachung von Prof. Dr. W. Häfele 
Natururan für die Bundesrepublik Deutschland 

I/K/27 Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern auf dem  Informationsvermerk des Bundes- 
Gebiet der Energie ministeriums für wirtschaftliche Zu- 

sammenarbeit für den BT-Ausschuß 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

I/K/28 Arbeitsmarktpolitische Auswirkungen der Energie- A. Pfeiffer 
einsparpolitik (Bemerkungen zur Sicherung von 
Energieversorgung – Beschäftigung – Wachstum) 

I/K/29 Das russische und das japanische Kernenergie-Programm Prof. Dr. A. Birkhofer 

I/K/30 Potential der erneuerbaren Energiequellen in der Prof. Dr. W. Häfele und Sekretariat 
Bundesrepublik Deutschland 

I/A/1 Themenvorschläge zu Arbeitsfeld 1 Prof. Dr. K. Knizia 

I/A/2 Spielräume der deutschen Energiepolitik Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 

I/A/3 siehe I/K/1 

I/A/4 Methodische Überlegungen zur-Abschätzung des Prof. Dr. Dr. G. Altner 
zukünftigen Energiebedarfs 

I/A/5 „Which way to go" und andere Artikel Options, a IIASA news report 

I/A/6 Annahme für die Referenz-Szenarien der Enquete- Sekretariat 
Kommission „Zukünftige Kernenergie-Politik" 

I/A/7 Vorläufige Ergebnisse der Analysen der Energieszenarien Sekretariat 

I/A/8 Antwort auf Vorlage I/A/7 Prof. Dr. Dr. G. Altner 

I/A/9 Antwort auf Vorlage I/A/7 Prof. Dr. H. Schaefer 

I/A/10 Aktennotiz zur Abstimmung „Sparannahmen" für Sekretariat 
Energieszenarien in Arbeitsfeld 1 

I/A/11 Heizbedarf von Mehrfamilienhäusern Prof. Dr. H. Schaefer 
Strombedarf von Geräten 

I/A/12 3. Iteration „Energie-Szenarien'' Sekretariat 

I/A/13 Ölpreisentwicklung seit 1973 und deren Auswirkungen Sekretariat 
auf die Wirtschaft der Entwicklungsländer 

I/A/14 Darstellung des Diskussionsstandes um die zukünftige Sekretariat 
Entwicklungspolitik der Bundesrepublik Deutschland 
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Nr. Thema, Titel Bearbeiter 

I/A/15 Auszug aus: Sekretariat 
„Analyse der strukturellen Entwicklung der deutschen 
Wirtschaft" der Institute: 
– Rheinisch-Westfälisches Institut für Wi rtschaftsforschung 
– Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel 
– HWWA-Institut für Wi rtschaftsforschung Hamburg 
– Ifo-Institut für Wi rtschaftsforschung 
– Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

I/A/16 Compendium of Decentralized Inte rnational Energy Zusammenstellung internationaler 
Studies Studien zur alternativen Energie- 

versorgung (Soft Energy Paths) 

I/A/17 Energie aus Grönland Dipl.-Math. Dinu Amzar 

I/A/18 Für ein energiesparsames Wachstum Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft 

I/A/19 Das quantitative Gerippe für einige Energie-Szenarien Sekretariat 

I/A/20 Zahlentafeln zu Einsparkonzepten Prof. Dr. H. Schaefer 
Wege zum rationellen Energieeinsatz bei der Raumheizung 

I/A/21 Katalog energiepolitischer Maßnahmen zur Förderung Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 
der Energieeinsparung in der Bundesrepublik Deutschland 

I/S/1 Auskunft der Deutschen Shell AG über die zukünftigen Deutsche Shell AG 
Energieversorgungsmöglichkeiten 

I/5/2 Auskunft der Ruhrgas AG über die zukünftigen Ruhrgas AG 
Energieversorgungsmöglichkeiten 

I/S/3 Auskunft der Esso AG über die zukünftigen Esso AG 
Energieversorgungsmöglichkeiten 

I/5/4 Auskunft der Deutschen BP über die zukünftigen Deutsche BP AG 
Energieversorgungsmöglichkeiten 

I/5/5 Langfristige Aussichten des Kohleimports Verein Deutscher Kohle- 
importeure e.V. 

I/5/6 Langfristige Aussichten des Kohleimports Gesamtverband des Deutschen 
Steinkohlebergbaus 

I/5/7 Briefwechsel Prof. Dr. H. Schaefer – Herr Krey Prof. Dr. H. Schaefer 

I/5/8 Briefwechsel Prof. Dr. W. Häfele – Prof. Dr. Carl-Friedrich Prof. Dr. W.  Häfele 
von Weizsäcker, betr. Lovins 

I/S/8a Langfristige Aussichten des Erdgasimportes Bundesverband der Deutschen Gas- 
und Wasserwirtschaft e.V. 

I/S/9 Zwischenbericht zur Strukturberichterstattung (im Sekretariat 
Auftrage des Bundesministeriums für Wirtschaft) 
Gutachten des: 

– Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
- Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel 

(Zwischenbericht und Materialband) 
– HWWA-Bericht für Wi rtschaftsforschung, Hamburg 

(Zwischenbericht) 
– Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschafts- 

forschung Essen (2 Bände) 
– Ifo-Institut für Wi rtschaftsforschung (Zwischenbericht) 
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Nr. Thema, Titel Bearbeiter 

I/S/10 Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) Vereinigung Deutscher 
zum „Alternativszenarium" von Dr. Eppler Elektrizitätswerke 
– Voraussichtliche Entwicklung des Stromverbrauchs . 

bis 1990 
– zur Wirbelschichtfeuerung 

I/S/11 Langfristige Aussichten des Uranimports Wirtschaftsverband Ke rnbrennstoff - 
kreislauf e. V. 

I/S/12 Crucial Choices for the Energy Transition Commission of the European 
Communities 

I/S/13 Diverse Schriften von Jørgen S. Nørgård, Dänemark 

I/5/14 Employment Impact of the Solar Transition Subcommittee on Energy of the Joint 
Economic Committee Congress of 
the United States 

I/5/15 Einige vorläufige Überlegungen zu: Sekretariat 
Welches Wirtschaftswachstum ist möglich, abhängig von 
– Energiesparanstrengungen 
– Strukturänderungen in der Industrie 
– Öl- und Erdgas-Import  
– Kernenergienutzung 
oder: welche Referenzszenarien soll die Enquete - 
Kommission „Zukünftige Kernenergie-Politik" wählen? 

I/S/16 Vermerk über das Gespräch mit der Forschungsstelle für Sekretariat 
Energiewi rtschaft und dem Lehrstuhl für Kraftwerks- 
technik und Energiewirtschaft hinsichtlich des technisch 
möglichen Energieeinsparpotentials in verschiedenen 
Verbrauchsbereichen 

I/5/17 Einschätzung des technisch möglichen Potentials an Sekretariat 
Wärme-Kraft-Kopplung in der Industrie 

I/S/18 Energieverbrauch und Energiekosten im internationalen Institut der deutschen Wirtschaft 
Vergleich iw-trends 4/79 vom 30. Oktober  1979 

I/5/19 Auswirkungen von Strukturänderungen auf Gesamt- LMinR Dr. H. Olivier 
wirtschaft und Arbeitsmarkt 

I/5/20 Reifezeit und Zukunft der Kernenergie Alvin M. Weinberg (Institute for 
Energy Analysis, Oak Ridge, USA) _ 

I/5/21 Die Stromlücke – ihre Vermeidung als Gemeinschafts- Vereinigung Industrielle Kraft- 
aufgabe für Wirtschaft und Politik wirtschaft 
(Auszug aus dem Tätigkeitsbericht 1978/79) 

I/S/22 Economically Efficient Energy Futures Amory B. Lovins 

I/5/23 Nachbetrachtung zur Lovins-Anhörung Prof. Dr. H. K. Schneider (Energie - 
wirtschaftliches Institut, Universität 
Köln) 

I/5/24 California's Energy Building Standards: Dr. Ronald D. Doctor, California 
The Realities of Regulation Energy Commission 

I/5/25 Bericht im Namen des Ausschusses für Energie und Europäische Gemeinschaften, 
Forschung über die Mitteilung der Kommission der Europäisches Parlament, Sitzungs- 
Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 211/79) dokumente 1979-80, Dokument 
über die energiepolitischen Ziele der Gemeinschaft für 1-704/79 
1990 und die Konvergenz der einzelstaatlichen Politik 
sowie über Kernenergie und Energiepolitik 
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Nr. Thema, Titel Bearbeiter 

I/S/26 a) Abwärme – Fernwärme – Wärmepumpen H. Wegmann 
b) Bivalente Flußwasserwärmepumpe H. Bouillon 
c) Ein Jahr Betriebserfahrung mit der Wärmepumpen- H. Bouillon 

anlage Esslingen 

Zu Arbeitsfeld 2 (Sicherheit und Risiken) 

II/K/1 Übersicht über Risikostudien zu nuklearen Anlagen Sekretariat 

II/K/2 Übersicht über Risikostudien zu nichtnuklearen Energie- Sekretariat 
trägem und -systemen 
Teil 1: Auswirkungen von nichtnuklearen Energie- 

trägern und -systemen 
Teil 2: Vergleich der Gesundheitsgefährdung durch 

Energieerzeugung mit anderen Risiken des 
täglichen Lebens 

zu II/K/2 Auswirkungen von nichtnuklearen Energieträgern und Sekretariat 
-systemen 
Kurzfassungen der ausgewerteten Untersuchungen 

zu II/K/2 Kurzstellungnahme zu Holdren et al.: Sekretariat 
1. Erg. Risk of renewable energy sources 

A critique of the INHABER Report ERG 79-3, June 1979 

zu II/K/2 Risiken der konventionellen und nichtkonventionellen H. Inhaber (Vortrag am 6. Dezember 
2. Erg. Energiequellen 1979 in Stuttga rt ) 

II/K/3 Zusammenstellung der Bandbreiten von Auswirkungen Sekretariat 
verschiedener Elektrizitätserzeugungsanlagen 

II/K/4 Zur Sozialverträglichkeit von Energieversorgungs- Sekretariat 
strukturen 

II/K/5a Vergleich der Umweltbelastung durch Ableitung von Sekretariat 
(früher Schadstoffen mit der Abluft . 
II/K/5) (Stellungnahme zur Kommissionsdrucksache 8/17) 

II/K/5b Vergleich der Umweltbelastung durch Ableitung von  Sekretariat 
(früher Schadstoffen mit der Abluft 
II/K/6) (Stellungnahme zur Kommissionsdrucksache 8/17) 

II/K/6 siehe II/K/5b 

II/K/6b Urbaner Energieumsatz und seine Auswirkungen Prof. Dr. H. Schaefer 

II/K/7 Vergleichende Risikobetrachtung – Tafeln – Prof. Dr. W. Häfele 

II/K/8 Zusammenfassung der Informationen von der Sekretariat 
(früher Radioökologietagung 2./3. Dezember 1979 des 
III/K/12) Deutschen Atomforums . 

II/K/9 Globale kollektive Strahlenbelastung für Bevölkerung Prof. Dr. A. Birkhofer 
und Beschäftigte durch den nuklearen „offenen" Brenn- 
stoffkreislauf (Ganzkörper- bzw. Gonadendosis in 
rem • GWe • a), d. h. ohne Aufarbeitung und ohne 
HAW-Abfallbehandlung 

II/K/10 Aufgabenbeschreibung eines Betriebsbeauftragten für Prof. Dr. A. Birkhofer 
nukleare Sicherheit 

II/K/11 Unterplattierungsrisse an druckführenden Teilen Sekretariat 
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Nr. Thema, Titel  Bearbeiter 

französischer Druckwasserreaktoren – 
Sicherheitstechnische Bedeutung und Bewe rtung dieser 
Vorkommnisse im Hinblick auf die Sicherheit deutscher 
Anlagen 

II/K/12 Stellungnahme zur Einsetzung von Sicherheits- Der Bundesminister des Innern 
beauftragten für eine nukleare Anlage 

II/K/13 Was ist gegen eine CO 2-induzierte Klimaänderung zu tun Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 

II/K/14 entfällt 

II/K/15 (Erg. Synopse der Empfehlungen zur Reaktorsicherheit Sekretariat 
zu II/K/14) 

II/K/16 Welche Risikoreduktion könnte durch einen Core-Catcher Prof. Dr. A. Birkhofer 
bei Leichtwasserreaktoren erreicht werden? 

II/K/16 Bemerkungen zur Reduktion von Risiken und zur Prof. Dr. A. Birkhofer 
(2. Fassung) Begrenzung des Schadensausmaßes bei Unfällen 

II/K/17 Vergleichende Kurzfassung der Studien „Risiko und Sekretariat 
Akzeptanzprobleme einer Energieunterversorgung" 

II/K/18 Risiko- und Akzeptanzprobleme einer Energie- Sekretariat 
unterversorgung – 
Aussagen aus den Studien von Dornier und Battelle 

II/K/19 Wichtige Aspekte der Sicherheit und der Umwelt- Prof. Dr. A. Birkhofer 
(früher beeinflussung bei Nutzung der Kernspaltungstechnik 
III/K/9) zur Energieversorgung 

II/K/20 Stellungnahme zum Fragenkatalog „Strahlenrisiko" Prof. Dr. I. Schmitz-Feuerhake 
(Antworten und Fragen 1 und 2 des Fragenkatalogs der 
Enquete-Kommission) 

II/K/21 Stellungnahme zum Fragenkatalog „Strahlenrisiko" Prof. Dr. A. Barthelmeß 
(Antworten und Fragen 2.1 bis 2.4, 1.9 und 5 des Fragen- 
katalogs der Enquete-Kommission) 

II/K/22 Stellungnahme zum Fragenkatalog „Strahlenrisiko" Dipl.-Biol. D. Teufel et al. 
(Antworten und Fragen 3 bis 5 des Fragenkatalogs der 
Enquete-Kommission) 

II/K/23 Stellungnahme zum Fragenkatalog „Strahlenrisiko" Prof. Dr. K. Aurand 

II/K/24 Comparison of Risks and Benefits Among Different S. C. Black, F. Niehaus 
Energy Systems 

II/K/25 . Vergleich von Gesundheitsschäden bei der Prof. Dr. Dr. G. Altner, Sekretariat 
Energieversorgung 

II/A/1 Vorschlag für die Vorgehensweise bei der Bearbeitung Sekretariat 
von Arbeitsfeld 2 und 3 

II/A/2 siehe III/K/7 

II/A/3 Zusammenfassung und Stellungnahme zur Untersuchung Sekretariat 
„Employment impact of the solar transition" 

II/A/4 Soziale Verträglichkeit – ein Kriterium zur Beurteilung Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 
alternativer Energieversorgungssysteme 

II/A/5 Three Mile Island Nuclear Regulatory Commission 
A report to the Commissioners and to the Public Special Inquiry Group 
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II/S/1 Risks and Standards in Energy Systems Prof. Dr. W. Häfele 

II/S/2 Veröffentlichungen: 
– Analyse der stofflichen und thermischen Umwelt- K. F. Ebersbach 

belastung durch den industriellen Energieverbrauch 
– Gutachten zum Bayerischen Energieprogramm Prof. Dr. H. Schaefer u. Mitarbeiter 
– Methodik zur Strukturentwicklung urbanen Energie- B. Geiger 

Bedarfs für die Analyse ökologischer Auswirkungen 

II/S/3 Kritischer Bericht zur Reaktorsicherheitsstudie Institut für Reaktorsicherheit der 
(Wash-1400) TÜV e.V. 

II/S/4 Unterirdische Bauweise von Kernkraftwerken Bundesminister des Innern 

II/S/5 Anteil der Wege-Toten im Bergbau Sekretariat 

II/S/6 Aktenvermerk über Kolloquium zum Thema Sekretariat 
„Biologische Risiken der Energietechnik" 

II/S/7 siehe III/5/7 

II/S/8 siehe III/5/9 

II/S/9 Vergleich der durch nukleare Aktivitäten (insbes. Druck- Sachverständigenausschuß „Kern- 
wasserreaktoren und Wiederaufarbeitungsanlagen) kraftwerke in Belgien" der 
bedingten und der anderen Risiken, die mit dem Leben in EG-Kommission 
einer modernen Gesellschaft verbunden sind 

II/5/10 Umweltschutz bei Nutzung von Kernenergie und Landtag von Baden-Württemberg 
Steinkohle Drucksache 7/5098 

II/S/1 1 Schrifttum zum Vergleich Kohle- und Ölkraftwerke – MinDirig. Dr. J. Grawe 
Kernkraftwerke in Bezug auf ihre Umweltauswirkungen 

II/S/12 Steam Explosion Phenomena Dr. S. Wiesner (TÜV) 
Erläuterungen zu zwei Filmen der Firma 
Sandia Laboratories, Albuquerque, USA 

II/S/13 Steam Explosion Efficiency Studies Sandia Laboratories, 
Albuquerque (USA) 

II/S/14 Zusammenstellung von Fragen zum Thema Sekretariat 
„Strahlenrisiko" 

II/S/15 Zusammenstellung von Fragen zum Thema Sekretariat 
„Strahlenrisiko" 

II/S/16 Äußere Einwirkungen auf Kernkraftwerke (Auszug) Zünd, Informationstagung über die 
Sicherheit von Kernkraftwerken, 
Zürich, November 1974 

II/S/17 Zusammenstellung von Fragen zum Thema Prof. Dr. v. D. Ehrenstein, 
„Strahlenrisiko" Prof. Dr. A. Birkhofer, Sekretariat 

Zu Arbeitsfeld 3 (Kriterien)   

III/K/1 Kriterien und Maßstäbe der Akzeptanz von Energie- A. Pfeiffer 
trägem und Energieversorgungsstrukturen 

III/K/2 Argumente in der Diskussion um die Kernenergie A. Pfeiffer 
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III/K/3 Zusammenfassung der Argumente in den Vorlagen von Sekretariat 
A. Pfeiffer 

III/K/4 Ursachen und Motive für die unterschiedlichen Wertungen Sekretariat 
der Kernenergienutzung (Auswertung von Meinungs- 
umfragen und Literatur) 

zu III/K/4 Ursachen und Motive für die unterschiedlichen Wertungen Sekretariat 
der Kernenergienutzung (Auswertung von Meinungs- 
umfragen und Literatur) 
Kurzbeschreibung der einzelnen Untersuchungen 

III/K/5 Spezifikation von Kriterien und Maßstäben zur Akzeptanz Prof. Dr. W. Häfele 
von Energieträgern bzw. Energieversorgungssystemen 

III/K/6 Kriterien für die Bewertung von Energiesystemen Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 

III/K/7 Kriterien und Maßstäbe zur Bewertung von Energie- Prof. Dr. W. Häfele 
versorgungssystemen 
(alte Fassungen III/K/5, II/A/2) 

III/K/8 Gründe für Skepsis gegenüber bzw. Ablehnung der Prof. Dr. D. v. Ehrenstein, 
Kernenergienutzung, insbesondere auch beim heutigen Prof. Dr. Dr. G. Altner, Sekretariat 
Betrieb von Leichtwasserreaktoren 

III/K/9 siehe II/K/19 

III/K/10 Energiebedarf und Energienachfrage – Kriterien der Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 
Sozialkosten-Nutzen-Analyse alternativer 
Energieversorgungssysteme 

III/K/11 Argumente in der wissenschaftlichen Diskussion der Sekretariat 
Kernenergienutzung 
– Synopse der Vorlagen III/K/8 und III/K/9 

III/K/12 siehe II/K/8 

III/K/13 Kriterien für die Bewertung von Energiesystemen Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich, 
Prof. Dr. W. Häfele, A. Pfeiffer 

 
III/K/14 Der Begriff „Stand von Wissenschaft und Technik" in Sekretariat 

§ 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG – Möglichkeiten einer weiteren 
Konkretisierung dieser Vorschrift 

III/K/15 Kriterien und Maßstäbe für die Akzeptanz der Kernenergie A. Pfeiffer 
hier: Bemerkungen zur Deutschen Risikostudie Kern- 
kraftwerke 

III/K/16 Kriterien für die Bewertung von Energiesystemen Prof. Dr. A. Birkhofer, 
(überarbeitete Vorlage III/K/13) Prof. Dr. W. Häfele, 

Prof. Dr. K.-H. Meyer-Abich, 
A. Pfeiffer (ergänzt um Anregungen 
des Abg. L. Gerstein) 

III/K/17 Stellungnahme zu § 7 AtG Bundesministerium des Innern 

III/K/18 Nachbesserung und Bestandsschutz Sekretariat 
– Darstellung der rechtlichen Regelung und der Praxis 

(Verhindert die rechtliche Regelung den technischen 
Fortschritt?) 



Drucksache 8/4341 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

Nr. Thema, Titel Bearbeiter 

III/K/19 Nachbesserung und Bestandsschutz Bundesministerium des Innern 
– Darstellung der rechtlichen Regelung und der Praxis 

(Verhindert die rechtliche Regelung den technischen 
Fortschritt?) 

1. Nachtrag Nachrüstmaßnahmen bei Kernkraftwerken Bundesministerium des Innern 
zu III/K/19 

III/A/1 Vorschlag für die Vorgehensweise bei der Bearbeitung Sekretariat 
von Arbeitsfeld 2 und 3 

III/A/2 siehe III/K/7 

III/S/1 siehe II/S/1 

III/S/2 siehe II/S/2 

III/S/3 siehe II/S/3 

III/S/4 siehe II/S/4 

III/5/5 siehe II/S/5 

III/S/6 siehe II/S/6 

III/S/7 Aspekte der Ausgestaltung des technischen Sicher- Sekretariat 
heitsrechts. Möglichkeiten und Grenzen für die Legislative 

III/S/8 Sozio-ökonomische Aspekte einer Gesamtenergie- W. Bierter, H. Browa, 
konzeption in der Schweiz H. R. Schulz (Prognos AG, Basel) 

III/5/9 Überarbeitung und Präzisierung der Synopse III/K/1 1 Prof. Dr. A. Birkhofer 	_ 

III/S/10 Kriterien für die Bewertung von Energiesystemen Abg. L. Gerstein 
(zu III/K/13 und zu III/K/16) 

III/S/1 1 Kriterien für die Bewertung von Energiesystemen Sekretariat 
(Kriterien, die in der Vorlage III/S/10 gegenüber der 
Vorlage III/K/16 zusätzlich angesprochen sind.) 

Zu Arbeitsfeld 4 (Brutreaktortechnologie) 

IV/K/1 Perspektiven der deutschen Schnellbrüter-Entwicklung Schnell-Brüter-Kernkraftwerks- 
gesellschaft mbH, Essen 

IV/K/2 Stand der industriellen Entwicklung des Schnellen INTERATOM (Internationale 
Brüters in der Bundesrepublik Deutschland und Erforder- Atomreaktorbau GmbH, Bergisch 
nisse für die Erarbeitung der Brüteroption Gladbach) 

IV/K/3 Arbeitsmappe zur Plutoniumwirtschaft Institut für angewandte Ökologie, 
Freiburg, und Bundesverband 
Bürgerinitiativen Umweltschutz 
e.V., Karlsruhe 

IV/K/4 Fragen und Antworten zum „Schnellen Internationale Atomreaktorbau 
Natriumgekühlten Reaktor" GmbH, Schnell-Brüter-Kernkraft- 

werksgesellschaft mbH, Kern- 
forschungszentrum Karlsruhe GmbH 

1. Nachtrag Fragen und Antworten zum „Schnellen wie IV/K/4 
zu IV/K/4 Natriumgekühlten Reaktor" 
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2. Nachtrag Fragen und Antworten zum „Schnellen Bundesministerium für Forschung 
zu IV/K/4 Natriumgekühlten Reaktor" und Technologie 

3. Nachtrag Fragen und Antworten zum „Schnellen Der Minister für Arbeit, Gesundheit 
zu IV/K/4 Natriumgekühlten Reaktor" und Soziales des Landes Nordrhein- 

Westfalen, Düsseldorf 

4. Nachtrag Erläuterung einiger wichtiger Begriffe der Reaktortechnik Sekretariat 
zu IV/K/4 

5. Nachtrag Fragen und Antworten zum „Schnellen wie IV/K/4 
zu IV/K/4 Natriumgekühlten Reaktor" 

IV/K/5 The Clinch River Breeder Reactor Project A White Paper prepared for the (US) 
Congress 

IV/K/6 Ausarbeitung zur Behandlung hypothetischer Störfälle in Kernforschungszentrum Karlsruhe 
natriumgekühlten Schnellen Brutreaktoren, dargestellt GmbH 
am Beispiel des SNR 300 

IV/K/7 Stellungnahme zur Sicherheit Schneller Brutreaktoren Pr. Dr. W. Häfele 

IV/K/8 Rechtliche Einwirkungsmöglichkeiten des Deutschen Sekretariat 
Bundestages auf das Genehmigungsverfahren des SNR 300 

IV/K/9 Stellungnahme zu den Stichworten zu einer „Risiko/ Prof. Dr. A. Birkhofer 
Schwachstellen-Analyse über den SNR 300" 
vom Januar 1980 
(Vorlage IV/A/7 vom 12. Februar 1980) 

IV/K/10 Nukleare Exkursionsunfälle im SNR 300 Arbeitsgruppe Schneller Brüter an 
der Universität Bremen 
(R. Donderer, H. Hoopmann, 
R. Kollert, F. Kruse, O. Schumacher) 

IV/A/1 Fragen zu Arbeitsfeld 4 (SNR) Prof. Dr. K. Knizia 

IV/A/2 Brutreaktortechnologie Kernforschungszentrum Karlsruhe 
GmbH, im Auftrag von 
Prof. Dr. W. Häfele 

IV/A/3 Fragen zur Sicherheit Schneller Natriumgekühlter Prof. Dr. A. Birkhofer 
Reaktoren 

IV/A/4 Fragenbereiche zum Arbeitsfeld 4, Reaktor- und Prof. Dr. Dr. G. Altner 
Betriebssicherheit von SNR 300 und Folgesystemen 

IV/A/5 siehe II/A/4  

IV/A/6 Fragenkatalog zum Schnellen Natriumgekühlten Reaktor Sekretariat 

IV/A/7 Stichworte zu einer „Risiko/Schwachstellen-Analyse R. Donderer 
über den SNR 300" 

IV/S/1 Genfer Aufruf Association pour l'appel de Geneve 
für die Alternativlösungen zum Schnellen Brutreaktor ' 
Superphenix von Creys-Malville und zur Plutonium- 
gesellschaft 

IV/S/2 Schneller Brutreaktor SNR 300 	 . Gesellschaft für Reaktorsicherheit 
Funktion und Sicherheit (GRS) mbH, Sekretariat 
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IV/S/3 Berichte über das Hearing zum Thema Council of Europe – 
„Die Sicherheit und die wirtschaftlichen Aspekte Conseil de l'Europe, Document 
des Schnellen Brüters" im öffentlichen parlamentarischen Nr. 4473 vom 22. Januar 1980 
Hearing, Brüssel, 18. und 19. Dezember 1979 

IV/S/4 Statements der Nuclear Energy Agency der OECD, u. a. Nuclear Energy Agency der OECD, 
über den Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsaspekt der Resolution 720 (1980) 
Schnellbrütertechnologie 

IV/S/5 Stellungnahme der International Atomic Energy Agency International Atomic Energy 
Sicherheits- und Safeguard-Fragen im Zusammenhang Agency, Wien 
mit dem Schnellen Brüter 

Zu Arbeitsfeld 5 (Entsorgung) 

V/K/1 Stellungnahme des Deutschen Industrie- und Handels- Deutscher Industrie- und Handels- 
tags (DIHT) zur Entsorgung von Kernkraftwerken tag, Bonn 

V/K/2 Gewerkschaftliche Positionen zum Problembereich der A. Pfeiffer 
nuklearen Entsorgung 

V/K/3 Fachliche Erläuterungen zur gewerkschaftlichen Position A. Pfeiffer 
zum Problembereich der nuklearen Entsorgung 

V/K/4 Stellungnahme des Bundesverbands der Deutschen Bundesverband der Deutschen 
Industrie e.V. (BDI) zur Position der Bundesregierung zur Industrie e.V., Köln 
integrierten Entsorgung 

V/K/5 – Stellungnahme der Reaktor-Sicherheitskommission Reaktor-Sicherheitskommission 
(RSK) zu Rede-Gegenrede über die Realisierbarkeit 
eines nuklearen Entsorgungszentrums 

– Empfehlungen der RSK über „Sicherheitstechnische 
Realisierbarkeit der Trockenlager" 

– Stellungnahme der RSK zu kritischen Äußerungen 
von Prof. Dr. Grimmel bezüglich der Eignung der 
norddeutschen Endlagerung radioaktiver Abfälle 

V/K/6 Bericht der Staatssekretärs-Kommission an die Bundesministerium des Innern 
Regierungschefs von Bund und Ländern zu ihrer Beratung 
am 28. September 1979 über „Entsorgung der Kernkraft- 
werke" 
Beschluß der Regierungschefs von Bund und Ländern 
zur Entsorgung der Kernkraftwerke vom 
28. September 1979 

V/K/7 Vergleich von Entsorgungskonzepten Prof. Dr. A. Birkhofer, A. Pfeiffer 

V/K/8 Bewertungskriterien für die Entsorgung Sekretariat 

V/K/9 Sicherheitsvergleich von Entsorgungskonzepten Prof. Dr. A. Birkhofer, A. Pfeiffer 
(Ergänzung zu V/K/7) 

V/A/1 Stand der Entsorgungsdiskussion in der Bundesrepublik Sekretariat 
Deutschland – Pressedokumentation 

V/A/2 Möglichkeiten der Entsorgung Sekretariat 

V/A/3 Über die bisherigen Erfahrungen mit der (rückholbaren) A. Pfeiffer 
Endlagerung abgebrannter Brennelemente 

V/A/4 Gegenüberstellung kontroverser Argumente in den Sekretariat 
Papieren „Berichtsorientierte Vorlage (Entwurf) zur 
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Wiederaufarbeitung und Entsorgung vom 24. April 1980 
Alternative Formulierung zu der Vorlage „Berichts- 
orientierte Vorlage für den Teil Entsorgung" vom 
24. April 1980 

V/S/1 Fragenkatalog zur Entsorgung Sekretariat 

V/S/2 Probleme des Strahlenschutzes der Bevölkerung bei der Sekretariat 
Entsorgung 

V/S/3 Gesprächsnotiz über Stand der Überlegungen zur Sekretariat 
Endlagerung abgebrannter Brennelemente in USA 

V/S/4 Sicherheitsanforderungen für ein Lager für abgebrannte Bundesministrium des Innern 
Brennelemente in Transportbehältern 

Zu Arbeitsfeld 6 (Internationale Bewertung von Kernbrennstoffkreisläufen - INFCE -) 

VI/S/1 Kommuniqué der INFCE-Abschlußkonferenz INFCE 

VI/S/2 Zusammenfassender Überblick zum Bericht der INFCE 
INFCE-Konferenz („Summary and Overview") 

VI/S/3 Zusammenfassungen der Arbeitsgruppenberichte 1 bis 8 INFCE 
zum Bericht der INFCE-Konferenz („Executive 
Summaries") 

VI/S/4 Internationale Bewertung des Kernbrennstoffkreislaufs INFCE 
Zusammenfassende Übersicht (Übersetzung) zum 
Bericht über die INFCE-Ergebnisse 

VI/S/5 Zwischenlagerung und Alternativen zur Wieder- Bundesministerium für 
aufarbeitung bei der Entsorgung von abgebrannten Forschung und Technologie 
Brennelementen 
Analyse der INFCE-Aussagen des Bundesministeriums 
für Forschung und Technologie 

VI/S/6 Ergebnisse der Internationalen Bewertung von Bundesministerium für 
Kernbrennstoffkreisläufen (INFCE) Forschung und Technologie 
hier: Deutsche Übersetzung der Zusammenfassung der 
Arbeitsgruppenberichte 1 bis 8 

Zu Arbeitsfeld 7 (Proliferation) 

VII/A/1 Internationale Konvention zur Sicherung von nuklearem P. Sieghart, London 
Material 

VII/A/2 Stellungnahme der australischen Regierung zum Department of Foreign Affairs, 
Uranexport und zur Kernenergiepolitik Canberra 

VII/S/i Internationale Plutoniumlagerung (International Bundesministerium für 
Plutonium Storage - IPS) Forschung und Technologie 

VII/S/2 Internationales Management bestrahlten Kernbrennstoffs Bundesministerium für 
(International Spent Fuel Management - ISFM) Forschung und Technologie 

VII/S/3 Bemerkungen zur Nichtverbreitungspolitik Sekretariat 
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8/1 Materialsammlung über vorläufige Informationen und Der Bundesminister des Innern 
Folgerungen aus dem Unfall im Kernkraftwerk Har risburg 

8/2 Bewertung des Störfalls im Kernkraftwerk Har risburg, Der Bundesminister des Innern 
2. Zwischenbericht für den Innenausschuß des Deutschen 
Bundestages 

8/3 Stellungnahmen zu Kernenergiefragen Gesellschaft für Reaktorsicherheit 
Notfallschutz bei Kernkraftwerken (GRS) mbH 

8/4 Über die Entwicklung des Natriumgekühlten Schnell- Bundesministerium für 
brutreaktors, Bericht des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 
Forschung und Technologie an den Ausschuß für 
Forschung und Technologie und an den Haushalts- 
ausschuß des Deutschen Bundestages 

8/5 Langfristige Strategien zur Energieversorgung Prof. Dr. W. Häfele 

8/6 World Energy: Looking Ahead To 2020 World Energy Conference 

8/7 Rede – Gegenrede Deutsche Gesellschaft für Wieder- 
Stellungnahmen der DWK zu Thesen der Kritiker aufarbeitung von Kernbrennstoffen 

(DWK) mbH 

8/8 Die Windscale-Untersuchung Deutsches Atomforum e.V. 

8/9 Der Gorldben-Report H. Graf Hatzfeldt/Dr. H. Hirsch/ 
R. Kollert (Hrg.) 

8/10 Energie, Energieeinsparung als eine Energiequelle, Prof. Dr. K.-M. Meyer-Abich 
Wirtschaftspolitische Möglichkeiten und alternative 
Technologien 

8/11 Die Deutsche Risikostudie, Kurzfassung vom Gesellschaft für Reaktorsicherheit 
8. August 1979 (GRS) mbH 

8/12 Sicherheit und Umweltschutz bei der nuklearen Der Bundesminister für 
Entsorgung Forschung und Technologie 

8/13 Daten zur Entwicklung der Energiewirtschaft in der Bundesministerium für Wi rtschaft 
Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1978 

8/14 Die Deutsche Risikostudie, Kurzfassung vom Der Bundesminister für 
15. August 1979 Forschung und Technologie 

8/15 Die Thermodynamik des Dampfkraftprozesses (1. Band) Mussil/Knizia 

8/16 Erster Zwischenbericht der Kommission „Energiepolitik" SPD 
beim Parteivorstand der SPD 

8/17 Fossile und nukleare Stromerzeugung P. F. Sauermann 
Vergleich der Umweltbelastung durch Ableitung von 
Schadstoffen mit der Abluft 

8/18 Bericht der Kemeny-Kommission zum Störfall im Nucleonics Week vom 
amerikanischen Kernkraftwerk Har risburg 29. Oktober 1979 

8/18a Kemeny Report  (Teil I) Gesellschaft für Reaktorsicherheit 
(GRS) mbH 

8/18b Kemeny Report  (Teil II) Gesellschaft für Reaktorsicherheit 
(GRS) mbH 
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8/19 Erwiderung der AGK (IGM-ÖTV) auf die Stellungnahme Arbeitsgemeinschaft Kerntechnik 
der 146. RSK-Sitzung vom 16. Mai 1979 zu dem „Sach- der Industriegewerkschaft 
standsbericht zur Entsorgung von Kernkraftwerken" der Metall/ÖTV 
Arbeitsgemeinschaft Kerntechnik (AGK der JGM/ÖTV 
vom 25. Januar 1978 [Fassung D]) 

8/20 Können wir mit „sanften Technologien" unser Leben B. Plettner (Sonderdruck aus 
bestreiten? Heft 8/79 der Zeitschrift „Merkur"). 

8/21 Stellungnahme zu den Fragen der Enquete-Kommission Deutsche Gesellschaft für Wieder- 
„Zukünftige Kernenergie-Politik" aufarbeitung von Kernbrennstoffen 

(DWK) mbH 

8/22 Schneller Brutreaktor SNR 300 – Funktion und Sicherheit – Gesellschaft für Reaktorsicherheit 
(GRS) mbH 

8/23 General Impact on the Environment of Fast Breeder Prof. Dr. W. Häfele 
Reactors 

8/24 Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke – Eine Unter- Der Bundesminister für 
suchung zu dem durch Störfälle in Kernkraftwerken Forschung und Technologie 
verursachten Risiko 

8/25 Energie sparen oder Öl sparen? H. Meysenburg 

8/26 30 Jahre Gesellschaft für Praktische Energiekunde e.V., Gesellschaft für praktische Energie- 
Forschungsstelle für Energiewi rtschaft, Aufbau und kunde e.V., Forschungsstelle für 
Tätigkeit Energiewirtschaft 
Veröffentlichungsverzeichnis 1949 bis 1978 

8/27 Zentrale und dezentrale Energieversorgungssysteme Kernforschungsanlage Jülich GmbH 

8/28 Rede – Gegenrede, Symposium der Niedersächsischen Deutsches Atomforum e.V. 
Landesregierung zur grundsätzlichen sicherheits- 
technischen Realisierbarkeit eines integrie rten nuklearen 
Entsorgungssystems 

8/29 Fusion and Fast Breeder Reactors Prof. Dr. W. Häfele et al. 

8/30 World Nuclear Energy Paths Th. J. Connolly et al. 

8/31 Energiebericht der Elektroindustrie Zentralverband der Elektro- 
technischen Industrie e.V. 

8/32 Bericht über das atomrechtliche Genehmigungsverfahren Der Minister für Arbeit, Gesundheit 
für den SNR 300 und Soziales des Landes Nordrhein- 

Westfalen  

8/33 Energieversorgung ohne Kernenergie und Erdöl Bund für Umweltschutz und Natur- 
schutz Deutschland (BUND) e.V. 

8/34 Studien und Gutachten des BMI zu Themen aus dem Der Bundesminister des Innern 
Aufgabenbereich der Enquete-Kommission 

8/35 Energieversorgung der Bundesrepublik ohne Kernenergie Dr. F. Krause 
und Erdöl 

8/36 Risiko- und Akzeptanzprobleme einer Energieunter- Dornier System GmbH 
versorgung 

8/37 Entsorgung von Kernkraftwerken, Konzepte, Kriterien Dr. H. Hirsch 
und Konsequenzen 
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8/38 Risiko und Akzeptanzprobleme einer Energieunter- Battelle-Institut e.V., Frankfurt 
versorgung 

8/39 Zwischenbericht zur Studie „Entsorgungsalternativen" Kernforschungszentrum 
Karlsruhe GmbH 

8/40 Kernenergie und Moraltheologie W. Korff 

8/41 Swords from Plowshares A. Wohlstetter et al. 

8/42 Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern auf dem Der Bundesminister für wirtschaft- 
Gebiet der Energie liche Zusammenarbeit 

8/43 Auswirkungen einer „Plutoniumwirtschaft" auf politische H. Scheer 
und rechtliche Strukturen der demokratischen Gesellschaft 

8/44 Expertengespräch Reaktorsicherheitsforschung. V. Hauff, Hrg. 
Argumente in der Energiediskussion, Band 8 

8/45 Bürgerinitiativen in der Gesellschaft. V. Hauff, Hrg. 
Argumente in der Energiediskussion, Band 9 

8/46 Gerichtsentscheidungen zu Kernkraftwerken. V. Hauff, Hrg. 
Argumente in der Energiediskussion, Band 10 

8/47 Kernenergie und Medien. V. Hauff, Hrg. 
Argumente in der Energiediskussion, Band 11 

8/48 Alternativen der Realisierung des geschlossenen Deutsches Atomforum e.V. 
Brennstoffkreislaufs 

8/49 Struktur und Analyse des Energieverbrauchs der Prof. Dr. H. Schaefer 
Bundesrepublik Deutschland  

8/50 Bericht der Bundesregierung über Grundlagen und Praxis Der Bundesminister des Innern 
der Sachverständigentätigkeit im Rahmen atomrechlicher 
Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren 


